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3In der Dissertation werden die Auswirkungen des Beschlusses des BVerfG
vom 24.5.1995 zum schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetz auf
das Personalvertretungsrecht untersucht. Schwerpunkt der Arbeit ist
dabei die Prüfung, in welchem Umfang die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts Auswirkungen hat auf das Mitbestimmungsverfahren
und das Ausmaß der Mitbestimmung der Personalvertretungen in den
Betrieben und Dienststellen des öffentlichen Dienstes. Die Arbeit ist in
vier Teile gegliedert: 1. Entwicklungslinien des Personalvertretungsrechts:
Die Darstellung der Entwicklung des BPersVG und der verschiedenen
Landespersonalvertretungsgesetze macht deutlich, dass bis zum Jahr
1995, also dem Jahr der Entscheidung des BVerfG zum schleswig-holstei-
nischen Mitbestimmungsgesetz im Grundsatz eine legislatorische Aus-
weitung der Personalratsmitbestimmung vorgenommen wurde. Die zeit-
lich danach novellierten Landespersonalvertretungsgesetze haben in
Berücksichtigung der Entscheidung des BVerfG die Mitbestimmungsbe-
fugnisse der Personalräte deutlich eingeschränkt. 2. Verfassungsrecht-
sprechung: In der Darstellung der Verfassungsrechtsprechung (VerfGH
Rheinland-Pfalz, Hess. VerfGH, BVerfG) wird deutlich, dass die Gerichte
die Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst suksessive einge-
schränkt haben. 3. Typisierung von Beteiligungstatbeständen: Das BVerfG
hat ein 3-Stufen-Modell zu den Grenzen der Personalratsmitbestimmung
entwickelt. Dieses Modell wird dargestellt und der Versuch unternom-
men, die im BPersVG enthaltenen Beteiligungstatbestände in das Stufen-
system ein zuordnen. 4. Weitere Analyse und Kritik des Beschlusses des
BVerfG: Im Vierten Teil werden die Ausführungen des BVerfG zur Allzu-
ständigkeit, zum Initiativrecht des Personalrats u.a. untersucht. Als Ergeb-
nis bleibt festzuhalten: Der Beschluss des BVerfG vom 24.5.1995 schränkt
die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst nicht unerheblich ein, bietet
aber trotz der engen Vorgaben auch noch Spielräume für den Gesetzgeber.
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Erster Teil 

E I N L E I T U N G ,  A U F G A B E N S T E L L U N G  U N D  
H I S T O R I S C H E  E N T W I C K L U N G  

 

I .  E I N L E I T U N G  
Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder hat sich seit 

Bestehen der Bundesrepublik in großem Umfang entwickelt. Insbesondere 

die grundgesetzlich bedingte Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen 

hat zur Folge gehabt, dass die Personalvertretungsgesetze der Länder 

untereinander, aber auch im Verhältnis zum Bundespersonalvertretungs-

gesetz erheblich voneinander abweichen1. Daneben sind die unterschied-

lichen landesverfassungsrechtlichen Vorgaben und sich verändernden 

politischen Mehrheitsverhältnisse sowie nicht zuletzt grundlegende Ent-

scheidungen der Landesverfassungsgerichte Grund für die heterogene 

Entwicklung der Personalvertretungsgesetze der Länder.  

 

Nach Inkrafttreten des Bundespersonalvertretungsgesetzes im Jahre 

19552 und der nachfolgenden Landespersonalvertretungsgesetze3 fand in 

der Folgezeit eine umfassende gesellschaftliche und rechtliche Diskussion 

um die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte der Personalräte statt. Von  

den politischen Parteien4, aber auch von den Gewerkschaften5 wurden 

                                                 
1  FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 1 ff. 
2  BGBl. I S. 477 
3  BW v. 30.06.1958, (GBl. S. 175); Bay v. 21.11.1958, (GVBl. S. 333) Bln v. 21.03.1957, 

(GVBl. S. 296); Brem v. 03.12.1957, (GBl. S. 161); Hbg v. 18.10.1957, (GVBl. S. 473); 
Hess v.  23.12.1959, (GVBl. S. 83); Nieds v. 04.03.1961, (GVBl. S. 79) ; NRW v. 
28.05.158, (GVBl. S. 209); RP v. 31.07.1958, (GVBl. S. 135); Saar v. 17.07.1958, (Abl. 
S. 789), Schl.-H v.  23.11.1957, (GVBl. S. 157)   

4  Zur Sache 3/ 73-Reform des Personalvertretungsgesetzes, Ausschuss-Drucksache 11/ 29; 
BECKER, ZBR 1989, S. 129 ff. 

5  ALTVATER, Die Mitbestimmung, S. 122 ff.; SABOTTIG, PersR 1985, S. 153 f.; 
DERS., PersR 1985, S. 173 f.; vgl. z.B. die Gesetzentwürfe von SPD, BT-Drucks. V/ 
3643 v. 12.12.1968; DAG, Entwurf für ein neues Personalvertretungsgesetz (Bund), 
Hrsg. DAG/ Berufsgruppe öffentlicher Dienst, Hamburg 1971; DGB Vorschläge des 
DGB zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes (Bund), Hrsg. Bundesvorstandes 
DGB, Düsseldorf 1970; DBB, Vorschläge zur Änderung des Personalvertretungsgeset-
zes, Hrsg. Bundesleitung des Deutschen Beamtenbundes, Bonn-Bad Godesberg 1970 
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Novellierungsvorschläge erarbeitet. In den sozialdemokratisch geführten 

Bundesländern wurden - unterstützt durch die Gewerkschaften - Vor-

schläge im Hinblick auf das Hinzufügen weiterer Mitbestimmungstatbe-

stände, die Erweiterung des Initiativrechtes des Personalrates sowie eine 

Änderung des konkreten Beteiligungsverfahrens unterbreitet.  

 

Die Vorschläge der Verbände zur Erweiterung der Mitbestimmungsrechte 

sind zum Teil in den Landespersonalvertretungsgesetzen verwirklicht wor-

den. Die gesetzliche Normierung weitgehender Mitbestimmungsrechte, 

insbesondere die Festlegung der Zuständigkeit des Personalrates mittels 

einer Generalklausel, hat eine rechtliche Auseinandersetzung über die 

Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst zur Folge gehabt, in 

deren Verlauf den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und 

verschiedener Landesverfassungsgerichte entscheidende Bedeutung zu-

kam. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hatte erstmals im Jahre 1959 Anlass, sich 

mit den verfassungsrechtlichen Grenzen der Mitbestimmung im öffentli-

chen Dienst zu beschäftigen. In seinem Urteil vom 27. April 19596 zum 

bremischen Personalvertretungsgesetz7 hat das BVerfG die §§ 59-60 

BremLPVG für nichtig erklärt und ausgeführt, dass Regierungsaufgaben, 

zu denen auch die Entscheidungen über die personellen Angelegenheiten 

der Beamten gehören, nicht auf unabhängige Stellen übertragen werden 

dürfen, die nicht demokratisch legitimiert sind. Begründet wurde dies da-

mit, dass der Regierung wesentliche Befugnisse erhalten bleiben müss-

ten, die erforderlich sind, um selbständig und in eigener Verantwortung 

gegenüber Volk und Parlament die Regierungsfunktion erfüllen zu können. 

Im Anschluss an diese Entscheidung des BVerfG hat der Bundesgesetz-

geber diesen Grundsatz im Wege seiner Rahmengesetzgebungskompe-

tenz auch für die Landesgesetzgeber vorgeschrieben mit der Konsequenz, 

                                                 
6  BVerfG, Urteil v. 27.04.1959 = BAGE 9; 268 = JZ 1960, S. 19 ff = ZBR 1959, S. 152 ff. 

= NJW 1959, S. 1171 ff. 
7  BremLPVG v. 03.12.1957, (GBl. S. 161) 
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dass im Anschluss daran entsprechende Regelungen in die Landesperso-

nalvertretungsgesetze aufgenommen wurden8. 

 

Bis Mitte der 80er Jahre waren - als Folge dieser Entscheidung des 

BVerfG - die verfassungsrechtlichen Grenzen der Personalratsmitbestim-

mung in den Hintergrund gedrängt, als aus Anlass des hessischen Lan-

despersonalvertretungsgesetzes von 1984 und der Entscheidung des 

Hessischen Staatsgerichtshofes aus dem Jahre 1986 die Diskussion er-

neut belebt wurde.  Die von den Ländern Rheinland - Pfalz im Jahre 19929 

und Niedersachsen im Jahre 199410 verabschiedeten Landespersonalver-

tretungsgesetze, die den Personalräten im Vergleich zu den Vorschriften 

der anderen Landespersonalvertretungsgesetze weitergehende Mitbe-

stimmungsrechte einräumten, sind ebenfalls Gegenstand von Verfahren 

vor den jeweiligen Landesverfassungsgerichten gewesen11.  

 

Die vorgenannten Gesetze und die verfassungsgerichtliche Beurteilung 

des rheinland-pfälzischen Landespersonalvertretungsgesetzes sind inso-

fern von Bedeutung, da sich beide Gesetze an dem  Schleswig-

Holsteinischen Mitbestimmungsgesetz vom 11.12.1990 orientierten, das 

die Mitbestimmungsrechte der Personalräte durch die Festlegung einer 

Allzuständigkeit erheblich erweitert und die Rechtsstellung der Gewerk-

schaften in einem besonderen Maße gestärkt hat. In der Reihe der Perso-

nalvertretungsgesetze gewährt das  MBG Schl.-H. die weitreichendsten 

Mitbestimmungsrechte für die Personalvertretungen, auch im Vergleich zu 

dem BremLPVG, das als erstes die Zuständigkeiten des Personalrates 

mittels einer durch Beispielkataloge konkretisierten Generalklausel nor-

miert hat. Die weitreichende Gewährung von Mitbestimmungsrechten der 

                                                 
8  Vgl. § 104 S. 3 BPersVG 
9  Personalvertretungsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz v. 08.12.1992 (RP GVBl. Nr. 

22/ 1992, S. 22) 
10 Personalvertretungsgesetz für das Land Niedersachsen v. 02.03.1994 (Nieds. GVBl. Nr. 

5/1994) 
11  s. Urteil d. VerfGH Rheinland-Pfalz v. 18.04.1994 - VGH N 1 u. 2 / 93, PersV 1994, S. 

307 ff. = PersR 1994, S. 269 ff. = NVwZ-RR 1994, S. 665 ff. = ZBR 1994, S. 272 ff. = 
DVBl 1994, S. 1059 ff. = ZTR 1995, S. 187 ff.  
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Personalräte durch den schleswig-holsteinischen Landesgesetzgeber und 

daraus resultierende verfassungsrechtliche Bedenken haben sowohl Ab-

geordnete des Deutschen Bundestages als auch Abgeordnete des 

schleswig-holsteinischen Landtages bewogen, das Bundesverfassungsge-

richt in zwei Normenkontrollverfahren zur verfassungsrechtlichen Überprü-

fung des MBG Schl.-H. anzurufen. 

 

Seit der Entscheidung zum bremischen Landespersonalvertretungsgesetz 

im Jahre 1959 hatte das Bundesverfassungsgericht keine Veranlassung, 

sich in grundsätzlicher Weise mit der Frage auseinander zusetzen, welche 

Grenzen das Grundgesetz den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten 

des Personalrates zieht12. Nach fast 27 Jahren hat das BVerfG nun (in 

Abweichung zur Bremen–Entscheidung) Feststellungen zu Umfang und 

Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst getroffen. Der 2. Senat 

des BVerfG hat  in seinem  Beschluss vom 24.05.199513 zum schleswig-

holsteinischen Mitbestimmungsgesetz wesentliche Teile des Gesetzes für 

mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt und zudem Grundsätze aufge-

stellt, die weitreichende Konsequenzen nicht nur für den Schleswig-

Holsteinischen Landesgesetzgeber, sondern auch für den Bundesgesetz-

geber und die anderen Landesgesetzgeber haben werden14. In seiner 

Entscheidung betrachtet das BVerfG die Mitbestimmung des Personalrats 

an Maßnahmen des Dienststellenleiters als Teilnahme an der Ausübung 

von Staatsgewalt und bestimmt die Grenzen der Mitbestimmung durch 

Fallgruppenbildung, die sich im wesentlichen daran orientieren, in wel-

chem Ausmaß durch eine Entscheidung die Wahrnehmung des Amtsauf-

trages berührt wird. Für die einzelnen Fallgruppen bestimmt das BVerfG 

das jeweilige Maß an demokratischer Legitimation, das notwendig für eine 

                                                 
12  KLEIN, PersV 1990, S. 49 
13  BVerfG, Beschluss vom 24.05.1995 - 2 BvF 1 / 92 -, BVerfGE 93; 37 ff. = PersV 1995, 

S. 55 ff. = PersR 1995, S. 483 ff. = ZfPR 1995, 183 ff. = DÖV 1996, S. 78 ff. = EuGRZ 
1996, S. 52 ff. 

14  Vgl. z.B. die Referentenentwürfe zur Änderung der Personalvertretungsgesetze des Lan-
des Niedersachsen und des Freistaates Sachsen. Beide Referentenentwürfe benennen den 
Beschluss des BVerfG v. 24.05.1995 als Anlass zur Notwendigkeit der Novellierung der 
jeweiligen Landespersonalvertretungsgesetze.   
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legitime Mitbestimmung des Personalrates ist. Die Notwendigkeit einer 

abgestuften Mitbestimmung folgt nach Auffassung des BVerfG daraus, 

dass dem Personalrat die personelle demokratische Legitimation fehlt.  

 

Hatte bereits die Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1959 erhebli-

che Auswirkungen auf die Entwicklung des Personalvertretungsrechts des 

Bundes und der Länder, so dürfte der neueren Entscheidung eine zumin-

dest gleichrangige Bedeutung zukommen15. An den Legitimationsstufen 

werden sich auch alle anderen Personalvertretungsgesetze messen las-

sen müssen, so dass Novellierungen sowohl vom Bundesgesetzgeber als 

auch von den Landesgesetzgebern zu erwarten sind16. So sind bereits 

zwei Monate nach Veröffentlichung der vollständigen Entscheidungsgrün-

de erste Auswirkungen des Beschlusses zur Novellierung der Personal-

vertretungsgesetze auf Landesebene und auch Auswirkungen auf Bun-

desebene zu beobachten gewesen. Weiter ist die BVerfG-Entscheidung 

bereits im Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf eines Gesetzes zur Re-

form des öffentlichen Dienstrechts Anlass für den Bundesrat gewesen, 

überprüfen zu lassen, ob verbindliche Entscheidungsbefugnisse des Bun-

despersonalausschusses in beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten 

verfassungsrechtlich noch zulässig sind17. Als erstes Bundesland hat Ba-

den-Württemberg sein Personalvertretungsgesetz zeitlich nach der Ent-

scheidung des BVerfG durch die Neufassung vom 01.02.1996 geändert18. 

Dabei hat der Innenausschuss des Baden-Württembergischen Landtages 

in seiner Beschlussempfehlung festgestellt:  

                                                 
15 MANSSEN, LKV 1997, S. 1 
16  ALBERS, PersR 1995, S. 501; KISKER, PersV 1995, S. 529 u. 533; NEUMANN, PersR 

1995, S. 454; BIELER, DÖD 1996, S. 52; VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 2; BÄUERLE, 
ZfPR 1996, S. 94;  PFOHL, ZBR 1996, S. 82 nimmt  an, dass bei allen 17 Personalvertre-
tungsgesetzgebern legislatorischer Handlungsbedarf besteht; ebenso BLANKE, Die Mit-
bestimmung 1996 S. 6; RICHTER, PersR 1996, S. 222; VON ROETTEKEN, NVwZ 
1996, S. 552; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN; 
BPersVG § 71 Rdnr. 5 d; SCHMIDT, PersR 1996, S. 472;  EDINGER, PersR 1997, S. 
242; LEUZE DÖD 1996, 104 f.; a.A. ILBERTZ, ZfPR 1995, S. 194; SOMMER, 
NdsVBl. 1997, S. 104 f. 

17  BR-Drucks. 885/ 1/ 95, S. 6 f  
18  Personalvertretungsgesetz für das Land Baden-Württemberg v. 01.02.1996 (GBl. S. 205) 
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"Der Landtag stellt fest, dass das bisher geltende Landespersonalvertretungsge-

setz aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24.Mai 1995 

überprüft und in den Punkten, in denen sich ein Widerspruch zum Beschluss er-

gibt, geändert werden muss. (...)"19.  

In den Ländern Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und 

Schleswig-Holstein sind bereits die jeweiligen Landespersonalvertre-

tungsgesetze auf Grundlage des Beschlusses des BVerfG vom 

24.05.1995 geändert worden20. Zu Recht prognostiziert Pfohl  daher, 

dass, soweit die Bremen-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts21 

in § 104 Satz 3 BPersVG seinen gesetzlichen Niederschlag gefunden hat, 

dies erst recht für den Beschluss des BVerfG vom 24.05.1995 gelten wer-

de22.   

 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung der Entwicklung des 

Personalvertretungsrechts, wobei nicht nur die Geschichte des Mitbe-

stimmungsgesetzes von Schleswig-Holstein, sondern auch die Gesetzes-

entwicklungen in anderen Bundesländern, die in Anlehnung an die bremi-

schen und schleswig-holsteinischen Regelungen mitbestimmungsfreundli-

che Vorschriften erlassen haben, mit einbezogen werden sollen. Anknüp-

fend daran soll die Diskussion hinsichtlich der verfassungsrechtlichen 

Verortung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst sowie der  Grenzen 

der Mitbestimmung der Personalräte vor dem Hintergrund der Novellie-

rungen einzelner Landespersonalvertretungsgesetze  geschildert werden.  

 

Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist daher die neue Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts. Insbesondere die Zuordnung 

von einzelnen Mitbestimmungstatbeständen in das jeweilige vom Bundes-

verfassungsgericht geforderte Legitimationsniveau wird bei zukünftigen 

                                                 
19  Teil II der Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses des Landtages von 

Baden-Württemberg v. 13.12.1995, LT-Drucks. 11/ 6902 
20 Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das 

Land Niedersachsen vom 29.01.1997 (Niedersächsisches Innenministerium - 15.1 - 
03060/ 2.8.10); Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des sächsischen Personal-
vertretungsgesetzes vom 30.01.1997 (Staatsministerium des Inneren - 11 - 0307.00/ 96) 

21  BVerfG, Urteil v. 27.04.1959 = BVerfGE 9, 268 = ZBR 1959, 152 = NJW 1959, 1171 
22  PFOHL, ZBR 1996, S. 83 
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Novellierungen der Personalvertretungsgesetze von wesentlicher Bedeu-

tung sein23. Eine Analyse des Beschlusses des BVerfG und die systemati-

sche Zuordnung, welche Mitbestimmungsangelegenheiten welchem Legi-

timationsniveau zuzuordnen sind, ist bislang noch nicht erfolgt24. Zwar 

sind in der Literatur einzelne Beteiligungstatbestände den verschiedenen 

vom BVerfG aufgestellten Stufen zugeordnet worden. Diese Zuordnungen 

waren jedoch teils nur summarisch, auf Tatbestände der Personalvertre-

tungsgesetze einzelner Länder fokussiert oder bezogen nicht alle im Bun-

despersonalvertretungsgesetz aufgeführten Mitbestimmungs- und Mitwir-

kungsrechte mit ein25. Die Einbeziehung aller im BPersVG genannten Be-

teiligungstatbestände soll mit der vorliegenden Arbeit erfolgen und der 

Versuch unternommen werden, die im BPersVG und den LPVGen nor-

mierten Mitbestimmungstatbestände in das vom BVerfG entwickelte Stu-

fensystem einzuordnen26. Die erste Rezensionen und die darauf-

folgenden Stimmen im Schrifftum versprechen eine umfangreiche und vor 

                                                 
23  KISKER, PersV 1995, S. 535; Erste Reaktionen der Landespersonalgesetzgeber aufgrund 

des Beschlusses des BVerfG waren bereits kurz nach Bekanntgabe der Entscheidung im 
Land Bremen zu beobachten, vgl. die kleine Anfrage der CDU-Fraktion der Bremischen 
Bürgerschaft v. 11.12.1995 und die daraufhin erfolgte Stellungnahme des Senats der 
Freien Hansestadt Bremen vom 09.01.1996, sowie in Sachsen, vgl. die kleine Anfrage 
des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Lämmel v. 22.01.1996 und die Antwort der 
sächsischen Staatsministerium des Inneren v. 13.02.1996, BATTIS/ KERSTEN, PersV 
1999, S. 536 bezeichnen dies als eines der Hauptprobleme der Novellierung des Perso-
nalvertretungsrechts in den Ländern; siehe auch FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 50, die 
alle betroffenen Beteiligungstatbestände des BPersVG sowie des Bayrischen Landesper-
sonalvertretungsgesetzes unter Berücksichtigung des Beschlusses des BVerfG den drei 
Fallgruppen zugeordnet haben. 

24  Grundsätzlich würde die Möglichkeit bestehen, alle Mitbestimmungstatbestände der drit-
ten Stufe zuzuordnen. Konsequenz einer derartigen Zuordnung wäre, dass die Einigungs-
stelle nur noch Empfehlungen abgeben könnte. Damit wäre die eigentliche Mitbestim-
mung, wie sie auch innerhalb des BetrVG normiert ist, nicht mehr gewährleistet, 
EDINGER, PersR 1997, S. 243 f.  

25  OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 74 ff.; MANSSEN; LKV 1997, S. 4; 
ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst..., S. 273; LEUNZE, DÖD 1996, S. 104; 
RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 91 ff.; CECIOR, PersV 1998, S. 51; 
PFOHL, ZBR 1996, S. 83; ALBERS, PersR 1995, S. 504; BECKER, RiA 996, 263 

26  VON MUTIUS, Personalvertretungen..., S. 1136 u. 1138, der die Hauptschwierigkeit der 
Umsetzung des Beschlusses des BVerfG vom 24.05.1995 für die Praxis darin erblickt, 
die in Betracht kommenden Maßnahmen der richtigen Stufe zuzuordnen,; Erste Konse-
quenzen aus den Beschluss des BVerfG für das bremische Landespersonalvertretungsge-
setz hat Rinken in seinem im Auftrag der SPD-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft er-
stellten Gutachten zu den Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 24.05.1995 zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein auf das bremi-
sche Personalvertretungsgesetz" v. 12.12.1995, gezogen. Ebenso VON MUTIUS/ 
DEMUTH, Gutachten für die Bürgerschaftsfraktion der AFB. 
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allem rechtspolitisch motivierte literarische Auseinandersetzung mit der 

Entscheidung des BVerfG. So hält Neumann 27 die Entscheidung für eine 

erhebliche Einschränkung des Freiraums für die demokratische, soziale 

und personalpolitische Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes und 

attestiert dem BVerfG ein  
"(...) armes, gedanklich schlicht gestricktes und nebenbei äußerst konservatives 

Hierarchie- und Herrschaftsverständnis."   

 

Verfassungsgerichtlich sind die Grenzen der Mitbestimmung im öffentli-

chen Dienst seit 1959 durch das Urteil des BVerfG zum bremischen Per-

sonalvertretungsgesetz bestimmt worden. Diese Entscheidung sowie die 

Entscheidungen des Hessischen Staatsgerichtshofes aus dem Jahre 1986 

und des Rheinland-Pfälzischen Verfassungsgerichtshofes von 1994 sind 

weitere Grundlage für die Analyse und  die Kritik der neuen Entscheidung 

des BVerfG. Dabei gilt es insbesondere zu untersuchen, welche Argumen-

te und welche Auslegung des Begriffes der "Demokratie"28 das BVerfG 

bewogen haben, Verortung und Grenzen der Mitbestimmung im öffentli-

chen Dienst - in Abweichung zur "Bremen-Entscheidung" festzulegen. In 

diesem Zusammhang sollen neben einer grundlegenden kritischen Würdi-

gung der Entscheidung des BVerfG in Hinblick auf systematische Aspekte 

und die gezogenen Grenzen der Personalratsmitbestimmung auch Detail-

probleme angesprochen werden. Hierzu gehören die Behandlung von 

Einzelfragen, wie der Allzuständigkeit des Personalrats, das Initiativrecht 

der Personalvertretung sowie der Regelungen zur Möglichkeit der Verein-

barungen zwischen den obersten Landesbehörden und den Spitzenorga-

nisationen der Gewerkschaften.   

 

 

 

                                                 
27  NEUMANN, PersR 1995, S.449; ähnlich BLANKE, "Demokratie kontra Mitbestim-

mung", S. 6 
28       RINKEN, KritV 1996, S. 282 ff. 
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I I .  H I S T O R I S C H E  E N T W I C K L U N G  
Die Entwicklung sowohl nach dem BPersVG wie auch nach den einzelnen 

Landespersonalvertretungsgesetzen zeigt - von Ausnahmen abgesehen -  

eine eindeutige Tendenz in Richtung einer Erweiterung von Mitbestim-

mungstatbeständen29, des Initiativrechts sowie des Rechts auf Abschluss 

von Dienstvereinbarungen. Die Ausweitung der Rechte des Personalrates 

steht dabei in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wandel der 

öffentlichen Verwaltung von einer althergebrachten Leistungs- und Ein-

griffsverwaltung hin zu einer öffentlichen Verwaltung, deren Dienstleis-

tungsfunktion für den Bürger im Vordergrund steht. Dabei hält es die ü-

berwiegende Auffassung in der Literatur für erforderlich, zur Effektuierung 

der öffentlichen Verwaltung sowie der Hebung der Leistungsfähigkeit und 

Leistungsbereitschaft der Beschäftigten diese in die Entscheidungsver-

antwortung miteinzubeziehen30. So folgert daher Re iche 31, dass ein Per-

sonalvertretungsrecht, das verantwortungsbewusste Mitbestimmung 

stärkt, ein notwendiger Beitrag für die Modernisierung der Verwaltung ist.  

 

1 .  A L L G E M E I N E  E N T W I C K L U N G S L I N I E N  D E S  P E R S O N A L -   
    V E R T R E T U N G S R E C H T S  
Die erste verfassungsrechtliche Grundlage der Mitbestimmung wurde in 

Art. 165 der Weimarer Reichsverfassung geschaffen32, in der das Recht 

der Arbeiter und Angestellten zur gleichberechtigten Mitwirkung an der 

Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamtwirt-

                                                 
29  vgl. z.B. die Gesetzesentwürfe von SPD, BT-Drucks. V/ 3643 v. 12.12.1968; DAG, Ent-

wurf für ein neues Personalvertretungsgesetz (Bund), Hrsg. DAG/ Berufsgruppe öffentli-
cher Dienst, Hamburg 1971; DGB Vorschläge des DGB zur Änderung des Personalver-
tretungsgesetzes (Bund), Hrsg. Bundesvorstandes DGB, Düsseldorf 1970; DBB, Vor-
schläge zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes, Hrsg. Bundesleitung des Deut-
schen Beamtenbundes, Bonn-Bad Godesberg 1970, sowie die kritischen Anm. v. 
HEUSSEN, Funktion und Grenzen..., S. 166 

30  Vgl. REICHE, PersR 1994, S. 148; a.A. PÜHLER, PersV 1991, S. 62 f., der zur effizien-
ten Arbeit des Personalrates im wesentlichen Ruhe und die Gewissheit gleichbleibender 
Arbeitsbedingungen zählt.  

31  REICHE, PersR 1994, S. 148; vgl. auch Bericht der Studienkommission für die Reform 
des öffentlichen Dienstrechts, Baden-Baden 1973, S. 109 f. u. Teil A des Gesetzesent-
wurfes der Landesregierung Baden-Württemberg zur Änderung des Landespersonalver-
tretungsgesetzes v. 31.07.1995, LT-Drucks. 11/ 6312. 

32  Weimarer Reichsverfassung v. 14.08.1919 (RGBl. I S. 1383) 
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schaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte aufgenommen wurde. Für 

die Beamten war gemäß Art. 130 Abs. 3 WRV eine besondere Vertretung 

vorgesehen, deren nähere Ausgestaltung einer reichsgesetzlichen Be-

stimmung vorbehalten blieb33. In Ausführung des Art. 165 WRV ist das 

Betriebsrätegesetz34 vom 04.02.1920 verabschiedet worden, dessen An-

wendungsbereich  alle Arbeitnehmer in Staat und Privatwirtschaft ohne 

Rücksicht auf die Rechtsform des Betriebes oder der Verwaltung, in de-

nen sie beschäftigt waren, umfasste35. Den Besonderheiten des öffentli-

chen Dienstes trug § 61 des BRG Rechnung, der das Reich und die Län-

der ermächtigte, die Vertretung der Arbeitnehmerschaft so zu regeln, wie 

es dem Aufbau der Verwaltung entsprach. Nach Zerschlagung der Wei-

marer Republik wurden das Betriebsrätegesetz in der NS-Diktatur durch 

das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit36 vom 20.01.1934 außer 

Kraft gesetzt und die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte durch das 

Alleinentscheidungsrecht des Unternehmers in allen betrieblichen Angele-

genheiten abgelöst. Für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen 

Dienstes bestimmte das Gesetz zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen 

Verwaltungen und Betrieben37 vom 23.03.1934 Entsprechendes. 

 

Nach Kriegsende entstanden in den öffentlichen Verwaltungen und Be-

trieben Betriebsräte, jedoch ohne Rechtsrundlage oder eine Anordnung 

der Militärregierung. Erst das alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 22 vom 

30.04.1946 schuf die gesetzliche Grundlage für die Interessenvertretung 

der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes38. Das Gesetz ermöglichte die 

Wahl von Betriebsräten zur Wahrnehmung der beruflichen, wirtschaftli-

chen und sozialen Interessen der Arbeiter und Angestellten in Betrieben. 

                                                 
33  Eine gesetzliche Regelung über die in Art. 130 Abs. 3 WRV vorgesehen Beamtenvertre-

tungen ist jedoch nicht zustandegekommen. Dennoch wurden bei vielen Behörden Be-
samtenausschüsse eingerichtet, POTTHOFF, Die Mitbestimmung..., S. 109; HECKER, 
PersV 1980, S. 360. 

34  Betriebsrätegesetz v. 04.02.1920, (RGBl. I S. 147) 
35  § 9 BRG; dazu KIPPELS, Die Betriebs- und Personalvertretung, S. 11 ff.  
36  Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit v. 20.01.1934, (RBGl. I S. 45); Wahsner, Ar-

beitsrecht unter`m Hakenkreuz, S. 29 ff. 
37  Gesetz zur Ordnung der Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben v. 

23.03.1934, (RBGl. I S. 220) 
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Das Kontrollratsgesetz fand auch auf die Arbeiter und Angestellten des 

öffentlichen Dienstes Anwendung. Ob auch die Beamten in den Geltungs-

bereich des Kontrollratsgesetzes Nr. 22 einzubeziehen waren, wurde von 

den Gerichten unterschiedlich beurteilt, da der Begriff "employee" des 

Kontrollratsgesetzes verschieden ausgelegt wurde39.  Unabhängig davon 

wurden jedoch in der Praxis nicht nur die Arbeiter und Angestellten des 

öffentlichen Dienstes in den Geltungsbereich des Gesetzes miteinbezo-

gen, sondern auch die Beamten40. Dieser Praxis folgend haben in der Fol-

gezeit einzelne Bundesländer in ihren Betriebsrätegesetzen die Beamten 

in die Regelungen des öffentlichen Dienstes ausdrücklich miteinbezogen41. 

Hinsichtlich der einzelnen Betriebsrätegesetze der Länder ist festzustellen, 

dass die Befugnisse und Aufgaben des Personalrats sowie die organisato-

rischen Regelungen z.T. sehr unterschiedlich gesetzlich normiert wur-

den42. Nachdem 1952 im Betriebsverfassungsgesetz43 die Interessenver-

tretung der Beschäftigten der Privatwirtschaft geregelt wurde, ist 1955 das 

Bundespersonalvertretungsgesetz44 in Kraft getreten.  

 

Eine einheitliche gesetzliche Regelung sowohl für die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes als auch für die der Privatwirtschaft war in dem von 

der CDU/CSU eingebrachten Entwurf45 eines Gesetzes über die Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer im Betrieb vorgesehen. Dies entsprach dem 

                                                                                                                                      
38  Kontrollrats-Amtsblatt Nr. 6, S. 133 
39  FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 21 Fn. 1; 

Gegen die Einbeziehung der Beamten: OVG Hamburg, Urteil v. 07.10.1949, DVBl 1951, 
S. 28; dafür: OVG Münster, Urteil v. 15.11.1956, ZBR 1956, S.84 

40  STEINER, Mitbestimmung als Konfliktlösung, S. 34 m.w.N. 
41  So z.B. § 2 Abs. 1 BayBRG v. 25.10.1950, (GVBl. S. 227); § 4 Abs. 1 HessBRG  v.  

31.05.1948, (GVBl. S. 117), Beamte galten dabei sogar ausdrücklich als Arbeitnehmer; 
weitere Nachweise bei HEUSSEN, Funktion und Grenzen..., S. 36 ff. u. FELDMANN, 
Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 20 ff. 

42  Vgl. FITTING, BArbBl. Nr. 12/ 1950, Nr. 1 - 3 / 1951, Nr. 3 - 4 / 1952 
43  BetrVG v. 11.10.1952, (BGBl. I S. 681) 
44  BPersVG v. 06.08.1955, (BGBl. I S. 477); als einziges Bundesland hatte bereits Schles-

wig-Holstein mit dem Personalvertretungsgesetz v. 09.02.1954 ein besonderes Gesetz für 
den  öffentlichen Dienst geschaffen, dass das Betriebsrätegesetz v. 03.05.1950 außer 
Kraft setzte; siehe auch ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ 
SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG Einleitung Rdnr. 15. 

45  Entwurf eines ”Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb” der 
CDU/ CSU-Bundestagsfraktion v. 17.05.1950, (BT-Drucks. 970), § 2 Abs. 1 des Entwur-
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Verlangen des DGB und der DAG nach Schaffung eines einheitlichen Mit-

bestimmungsgesetzes für die private Wirtschaft und den öffentlichen 

Dienst. Demgegenüber sprach sich der DBB für eine gesetzliche Tren-

nung der Interessenvertretungen der Privatwirtschaft und des öffentlichen 

Dienstes aus46)47. Der von der Bundesregierung am 31.10.195048 vorgeleg-

te Entwurf eines Betriebsverfassungsgesetzes, der mit einigen Änderun-

gen später auch verabschiedet wurde, nahm jedoch die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes aus seinem Anwendungsbereich ausdrücklich her-

aus. Diese Trennung wurde u.a. mit der Regelung des Art. 130 Abs. 3 

WRV begründet, da dort den Beamten das Versprechen besonderer Ver-

tretungen gegeben wurde49. Zum anderen fehle es im Bereich des öffentli-

chen Dienstes weitgehend an dem Gegensatz von Arbeit und Kapital, so 

die damalige Begründung50. Letztlich wurde die Einbeziehung der Beschäf-

tigten des öffentlichen Dienstes in das BetrVG in namentlicher Abstim-

mung abgelehnt51. Die Bundesländer verabschiedeten nach Inkrafttreten 

des BPersVG eigene Landespersonalvertretungsgesetze, die in der Aus-

gestaltung der Mitbestimmungsrechte und der Frage der verbindlichen 

Letztentscheidungsmöglichkeit durch den Spruch der Einigungsstelle er-

                                                                                                                                      
fes bestimmte: "Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter, Angestellte und 
Beamte" 

46  STAMMER/ HIRSCH-WEBER/ DIEDERICH/ GERSCHMANN/ GOTTSCHALCK/ 
GROHS/ GUSTÄVEL, S. 44 ff. und 227, die als Grund für das Scheitern dieser Bestre-
bung die Zersplitterung und die Meinungsverschiedenheiten innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Parteien und Verbänden angeben;  vgl. auch POTTHOFF, Die Mitbe-
stimmung..., S. 247, der DBB wollte im Hinblick auf die öffentlich-rechtliche Stellung 
der Beamten ein besonderes Personalvertretungsgesetz; ORTWEIN, Mitbestimmungs-
mechanismen, S. 172 ff.; SCHNEIDER, RiA 1986, S. 173. 

47  vgl. HEUSSEN, Funktion und Grenzen..., S. 41 ff., der die Kodifikationsmöglichkeiten 
wie folgt unterscheidet. 

• Einheitslösung: Die Beteiligungsrechte aller Beschäftigten werden in einem Ge-
setz geregelt 

• Modifizierte Einheitslösung: Wie Einheitslösung, nur für die Beamte werden 
Sonderrechte geschaffen 

• Trennlösung: Schaffung separater Gesetze für die Beschäftigten der Privatwirt-
schaft und des öffentlichen Dienstes.  

48  Entwurf eines Gesetzes über die Neuordnung der Beziehungen von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern in den Betrieben v. 31.10.1950 (BT-Drucks. 1/1546) 

49  Vgl. HAVERS, PersV 1987, S. 306 
50  Vgl. POTTHOFF, Die Mitbestimmung..., S. 240 ff.; SCHNEIDER, RiA 1986, S. 173 f.; 

1. Lesung am 10.09.1952 (BT-Drucks. 1/3552) 
51 POTTHOFF, Die Mitbestimmung..., S. 241, m.w.N. zum Gesetzgebungsverfahren 
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heblich voneinander abwichen52. Die dabei beschlossenen Veränderungen 

sind unter den Ziffern 2. und 3. dargestellt. 

 

Entscheidend für die weitere verfassungsrechtliche Diskussion ist u.a. 

auch die gesetzgeberische Zielvorstellung im Hinblick auf den Schutz-

zweck des Bundespersonalvertretungsgesetzes. Nach der damaligen Be-

gründung sollte durch die Gewährung von Mitbestimmungsrechten in der 

öffentlichen Verwaltung die Wahrung der Menschenwürde und die Selbst-

bestimmung des Individuums in der Dienststelle gefördert werden53. Die 

Tatsache, dass der gleiche Schutzzweck auch für den Bereich des Be-

triebsverfassungsgesetzes genannt wurde, resultiert aus der Erkenntnis, 

dass nicht die Organisationsform entscheidend für die Gefahr der Beein-

trächtigung der Selbstbestimmung der Beschäftigten ist, sondern vielmehr  

die Gefahr in den Betrieben und Verwaltungen selbst sowie in der Abhän-

gigkeit der unselbständigen Arbeit liegt54. Insofern besteht Einigkeit, dass 

auch im öffentlichen Dienst die Gefahr einer Herabwürdigung der einzel-

nen Beschäftigten zum Objekt besteht, weil die konkrete Arbeit bloße Voll-

zugsfunktion in einem anonymen Apparat ist55. 

 

2.  D I E  E N T W I C K L U N G  D E S  B U N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S-    
    G E S E T Z E S  
Das BPersVG ist bis zum Jahre 1974 nur unwesentlich geändert worden56. 

Die 1974 erfolgte Novellierung resultierte u.a. aus der gewerkschaftlichen 

Forderung nach mehr Mitbestimmung in sozialen, personellen und organi-

satorischen Angelegenheiten57. So ist im Vorfeld der Novellierung des 

BPersVG im Jahre 1974 eine Anhörung durchgeführt worden, in der ins-

                                                 
52  FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 25 ff. 
53  BVerfG vom 26.5.1970, BVerfGE 28; 314 (328) = PersV 1970, S. 260 = DB 1970, S. 

1596; BATTIS, NVwZ 1986, S. 885; MOLITOR, S. 405; DIETZ/ RICHARDI, BPersVG 
Vorbem. zu  § 1 Rdnr. 7; vgl. auch die Begründung zum Entwurf des BPersVG 1955; 
BT-Protokoll II/ 20, S. 693 ff 

54  MOLITOR, RdA 1955, S. 405; BATTIS, DÖV 1986, S. 3 
55  KIPPELS, Die Betriebs- und Personalvertretung, S. 27, MOLITOR, RdA 1955, S. 505 
56 vgl. die Aufstellung der Änderungen des BPersVG bei ALTVATER/ BACHER/ 

SABOTTIG/ SCHNEIDER/ THIEL/ VOHS, BPersVG Einleitung Rdnr. 16. 
57  Vgl.  Zur Sache 3/ 73 
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besondere die Gewerkschaften die bisher im Gesetz gewährten Mitbe-

stimmungsrechte als unzureichend bezeichnet haben. Dabei hat z.B. die 

DAG die Forderung nach Einräumung eines vollen Mitbestimmungsrech-

tes des Personalrates in allen personellen, sozialen, innerdienstlichen und 

organisatorischen Angelegenheiten gestellt58. So wurden die Beteiligungs-

rechte erheblich ausgebaut und das Mitbestimmungsverfahren im 

BPersVG 1974 gegenüber der gesetzlichen Regelung aus dem Jahre 

1955 aus Sicht der Beschäftigten verbessert59. Von den Gewerkschaften 

wurde das BPersVG von 1974 als ein sichtbarer Erfolg des gewerkschaft-

lichen Kampfes um mehr Mitbestimmung im öffentlichen Dienst gewertet60. 

Die Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände hat jedoch  im Hinblick 

auf die verfassungsrechtlichen Grenzen der Mitbestimmung im öffentli-

chen Dienst Kritik hervorgerufen61. 

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben seit Inkrafttreten des 

BPersVG sowohl Kritik am zu geringen Umfang der gewährten Mitbe-

stimmungsrechte als auch an der im BPersVG festgelegten Ausformung 

des konkreten Mitbestimmungsverfahrens geäußert. Zur Verbesserung 

der gesetzlichen Situation hatte der Bundesvorstand des DGB in seiner 

Sitzung am 05.10.1982 Grundsätze des DGB zu Weiterentwicklung des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes verabschiedet62. Kritisiert wurde in 

diesen Grundsätzen insbesondere das Fehlen von umfassenden Mitbe-

stimmungsrechten in personellen, sozialen und organisatorischen Angele-

genheiten. Auf die Herstellung einer gleichberechtigten Mitbestimmung 

des Personalrates zielt die Forderung, dass der Dienststellenleiter in mit-

                                                 
58  Stellungnahme der DAG in Zur Sache 3/ 73, S. 23, ebenso die Forderung des DBB. 
59  Darüber hinaus wurde die Freistellungs- und Schulungsmöglichkeiten für Personalräte 

verbessert, die Rechte der Jugendvertretung ausgebaut u.a. 
60 BOBKE, WSI-Mitteilung 1983, S. 741 
61  So wohl LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG 

Vorbm. zu § 75-81 Rdnr. 4 mit Hinweis auf BVerwG, Beschluss v. 17.07.1987, PersV 
1989, 312 = PersR 1987, S. 220 = DVBl 1987, S. 1170; BVerwG, Beschluss v. 
07.02.1980, Buchholz 238.32, § 90 BlnPersVG Nr. 1 = PersV 1980, S. 238 = ZBR 1981, 
S. 72. 

62  Grundsätze des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Weiterentwicklung des Bundesper-
sonalvertretungsrechts, Düsseldorf 1983 sowie ALTVATER, Die Mitbestimmung 1983, 
S. 122 ff. 
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bestimmungspflichtigen Angelegenheiten nicht handeln darf, solange nicht 

die Personalvertretung zugestimmt hat oder gegebenenfalls ihre fehlende 

Zustimmung durch die Einigungsstelle ersetzt worden ist63.  In seinem Ge-

setzesentwurf zur Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes aus 

dem Jahre 1985 hat der DGB ein Mitbestimmungsrecht des Personalrates 

in allen sozialen, personellen, wirtschaftlichen und organisatorischen An-

gelegenheiten vorgeschlagen64. Eine Novellierung des Bundespersonal-

vertretungsgesetzes wurde jedoch nicht nur von den Gewerkschaften na-

hestehenden Autoren65 gefordert, sondern auch von anderen, mit Hinweis 

auf die Notwendigkeit, einem weiteren Auseinanderdriften der Landesper-

sonalvertretungsgesetze zu begegnen66. Diese Diskussion über eine Än-

derung des BPersVG wurde auch im Jahre 1988 im Rahmen einer öffent-

lichen Anhörung67 des Innenausschusses des Deutschen Bundestages 

fortgesetzt, bei der die Gesetzesentwürfe der Fraktionen der CDU/ CSU, 

der SPD, der F.D.P. und der Grünen zur Novellierung des Bundesperso-

nalvertretungsgesetzes unter Berücksichtigung gewerkschaftlicher Forde-

rungen nach umfassender Mitbestimmung erörtert worden sind68. Die von 

den Oppositionsparteien eingebrachten Gesetzentwürfe beinhalteten eine 

Ausweitung der den Personalräten gewährten Beteiligungs- und Mitbe-

stimmungsrechte sowie die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes 

gegen Maßnahmen des Dienststellenleiters69. Aufgrund der Mehrheitsver-

hältnisse wurde der Gesetzentwurf der Regierungskoalition verabschiedet, 

der u.a. eine Verlängerung der Amtszeit des Personalrates von drei auf 

                                                 
63  Vgl. BOBKE, WSI Mitteilung 1983, S. 742 
64  § 80 des Gesetzesentwurfes des DGB zur Änderung des Bundespersonalvertretungsge-

setzes von 1985 lautet wie folgt: "Der Personalrat bestimmt bei allen sozialen, personel-
len, wirtschaftlichen und organisatorischen Angelegenheiten mit, soweit nicht eine ab-
schließende gesetzliche oder tarifvertragliche Regelung besteht, die einen Ermessens-
spielraum ausschließt, vgl. ALTVATER, in: Kittner, Gewerkschaftsjahrbuch 1986, S. 
448. 

65 Z.B. KAMM/ VOHS/ PEISELER in: Kittner, Gewerkschaftshandbuch 1993, S. 481 
66  BATTIS/ CASPARY, PersV 1995, S. 155 
67  Öffentliche Anhörung des Innenausschusses des Deutschen BT, Ausschuss-Drucks. 11/ 

29, dazu BECKER, ZBR 1989, S. 130 ff.; SCHNEIDER,PersR 1988, S. 171 ff. 
68 CDU/ CSU-Entwurf, BT-Drucks. 11/ 1190; SPD-Entwurf, BT-Drucks. 11/ 1141; Die 

Grünen- Entwurf, BT-Drucks.11/ 1697 
69   Siehe dazu SCHNEIDER, PersR 1988, 171 ff.;  
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vier Jahre, eine Neuregelung des Wahlvorschlagrechts sowie eine Stär-

kung von Minderheitenrechten beinhaltete70. 

 

Die jüngere Entwicklungsgeschichte des BPersVG ist schließlich durch die 

Deutsche Wiedervereinigung bestimmt worden. So regelte Art. 19 des 

Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-

union vom 18.05.199071, dass das Bundespersonalvertretungsgesetz in 

der DDR sinngemäß Anwendung fand. Durch Gesetz von 22.07.199072 der 

DDR ist das BPersVG dann fast unverändert übernommen worden. Nach 

dem Einigungsvertrag vom 31.08.1990 fand das BPersVG bis zum 

31.5.1993 entsprechend Anwendung; bis zum letztgenannten Zeitpunkt 

haben alle fünf neuen Bundesländer eigene Landespersonalvertretungs-

gesetze verabschiedet. 

 

3.  D I E  E N T W I C K L U N G  D E R  L A N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S-   
    G E S E T Z E  
Nachdem bereits die Entwicklung der Landespersonalvertretungsgesetze 

durch das BPersVG von 1955 entscheidend mitbeeinflusst worden ist, 

kam es Mitte der siebziger Jahre im Zuge der Änderung des BPersVG zu 

einer umfassenden Neugestaltung der Landespersonalvertretungsgeset-

ze73. Kennzeichnend für die Novellierungen der verschiedenen Landes-

personalvertretungsgesetze war, dass es im Gegensatz zum Bundesper-

sonalvertretungsgesetz nicht nur Detailänderungen gab74, sondern teilwei-

se umfassende Veränderungen vorgenommen worden sind. Diese Ent-

                                                 
70  VOHS, PersR 1989, S. 214 ff., ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ 

SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG Einleitung Rdnr. 22 
71  Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion v. 

18.05.1990, (BGBl. II S. 518)  
72 Gesetz zur sinngemäßen Anwendung des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 

22.07.1990, (PersVGDDR, GBl. I Nr. 52, S. 1041), vgl. auch LORENZEN/ SCHMITT/ 
ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG Einl. Rdnr. 31f. 

73  BWLPVG v. 08.07.1975 (GVBl. S. 255); BayLPVG v. 29.04.1974 (GVBl. S. 157); 
BlnLPVG v. 26.07.1974 (GVBl. S. 1660); BremLPVG v. 05.03.1974 (GVBl. S. 131); 
HbgLPVG v.  17.11.1972 (GVBl. S. 211); HessLPVG v. 19.02.1970, (GVBl. S. 161); 
NiedsLPVG v. 24.04.1972 (GVBl. S. 231); NRWLPVG v. 03.12.1974 (GVBl. S. 1514); 
RPLPVG v. 05.03.1971 (GVBl. S. 94); SaarLPVG v. 09.03.1973 (ABl. S. 289)   

74 KAMM, VOHS, PEISELER in: Kittner, Gewerkschaftsjahrbuch 1993, S. 481 ff. 
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wicklung der einzelnen Landespersonalvertretungsgesetze ist Ausdruck 

des bundesrepublikanischen Föderalismus und Konsequenz der parla-

mentarischen Demokratie als Herrschaft auf Zeit. Im Gegensatz zur Ent-

wicklung des Bundespersonalvertretungsgesetzes, das erst eine wirklich 

umfassende Novellierung erfahren hat, veranlasst ein Regierungswechsel 

innerhalb eines Bundeslandes die Wahlsieger häufig zu Verlautbarungen 

über die Schaffung eines neuen Landespersonalvertretungsgesetzes75. Ein 

besonderes Beispiel dieser Novellierungspraxis aus Anlass eines Regie-

rungswechsels stellt die Geschichte des hessischen Personalvertretungs-

gesetzes dar (s. im Einzelnen unter II 1 B aa). Zunächst hatte der hessi-

sche Staatsgerichtshof durch Urteil vom 30.04.198676 wichtige Vorschriften 

des Hessischen Personalvertretungsgesetzes vom 11.07.198477 für mit 

der hessischen Verfassung  unvereinbar erklärt. Nachdem bei den Land-

tagswahlen in Hessen im Jahre 1987 die CDU und die F.D.P. die Mehrheit 

erzielten und die Regierungskoalition78 gebildet hatten, wurden durch Ge-

setz vom 25.03.198879 neue Mitbestimmungsregelungen für den öffentli-

chen Dienst geschaffen. 1991 gingen die SPD und die Grünen als Sieger 

aus der Landtagswahl hervor und stellten durch Gesetz vom 25.02.199280 

im wesentlichen den alten Rechtszustand, soweit er nicht von Hess.StGH 

für nichtig erklärt wurde, wieder her.  In Anbetracht dieses gesetzgeberi-

schen "Zick - Zack - Kurses" wird von Teilen der Literatur81 bemängelt, 

dass dadurch die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung gefährdet 

wird. 

 

                                                 
75 So z.B. Regierungserklärung des niedersächsischen  Ministerpräsidenten Gerhard Schrö-

der vom 27.06.1990; Regierungserklärung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsi-
denten Björn Engholm; Regierungserklärung des saarländischen Ministerpräsidenten  
Oskar Lafontaine vom 24.4.1985. 

76  Hess. StGH, Urteil v. 30.04.1986, PersR 1986, S. 148 ff = PersV 1986, S. 227 ff.  
77  Hess. Personalvertretungsgesetz v. 02.01.1979 (GVBl. I S. 2) geänd. durch Gesetz v.  

06.03.1985 (GVBl. I S. 57) 
78  Vgl. auch die Regierungserklärung von Ministerpräsident Wallmann v. 04.04.1987, in 

der dieser die Einsetzung einer Kommission zur Überprüfung des Hess. Personalvertre-
tungsgesetzes angekündigt hat, Hess.-LT, 12. Wahlperiode, Sten.Ber., S. 16 ff und 24. 

79 Hess. Personalvertretungsgesetz v. 25.03.1988, (GVBl. I S. 103) 
80  Hess. Personalvertretungsgesetz v. 25.02.1992, (GVBl. I S. 77)  
81 BATTIS, RdA 1993, S. 129 
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In den 90er Jahren  haben neben Hessen die Länder Niedersachsen82, 

Rheinland-Pfalz83, Schleswig-Holstein84, Hessen85, Bayern86, Nordrhein-

Westfalen87 sowie zuletzt Baden-Württemberg88 ihre Landespersonalver-

tretungsgesetze novelliert. Im folgenden werden das Mitbestimmungsge-

setz Schleswig-Holstein sowie die  Landespersonalvertretungsgesetze der 

Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in ihren jeweiligen Mitbestim-

mungsregeln dargestellt Dies vor dem Hintergrund, dass beide Gesetze 

sich in Teilen an dem MBG Schl.-H. orientiert haben und - wie dieses - 

Gegenstand vor dem jeweiligen Landesverfassungsgericht sind bzw. wa-

ren. 

 
 A )  DA S  M I T B E S T I M M U N G S G E S E T Z E S  D E S  L A N D E S  SC H L E S W I G  -   
        HO L S T E I N  

Die Geschichte des Personalvertretungsrechts in Schleswig-Holstein ist 

wesentlich geprägt durch das Landespersonalvertretungsgesetz v. 

09.02.195489 und das Mitbestimmungsgesetz v. 11.12.1990. Als einziges 

Bundesland hatte Schleswig-Holstein im Jahre 1954 - also noch vor In-

krafttreten des BPersVG 1955 - ein besonderes Vertretungsgesetz für die 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geschaffen. Auch dieses Vertre-

tungsgesetz ist Gegenstand einer bundesverfassungsgerichtlichen Ent-

scheidung gewesen. Das BVerfG hat durch Beschluss v. 03.10.195790 

festgestellt, dass das Personalvertretungsgesetz mit § 88 Abs. 2 des 

                                                 
82  Personalvertretungsgesetz v. 19.01.1994, (GVBl. S. 95) 
83 Personalvertretungsgesetz v. 08.12.1992, (GVBl. S. 333) 
84 Mitbestimmungsgesetz v. 11.12.1990, (GVBl. S. 577) 
85 Personalvertretungsgesetz v. 25.02.1992, (GVBl. I S. 77) 
86 Personalvertretungsgesetz v. 01.03.1990, (GVBl. S. 766) 
87 Personalvertretungsgesetz v. 21.10.1994, (GVBl. S. 854) 
88   Personalvertretungsgesetz v. 01.02.1996, (GVBl. S. 205) 
89 Gesetz über die Personalvertretungen in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben in 

Schleswig-Holstein v. 09.02.1954 (GVBl. S. 21) 
90  BVerfG, Beschluss v. 03.10.1957 - 2 BvL 7/ 56 - = BVerfGE 7, 120 = ZBR 1957, 409. 

Das BVerfG ist auf Grund  einer Vorlage des ArbG Heide/ Holstein tätig geworden, dem 
folgender Sachverhalt zur Entscheidung vorlag: Einem Verwaltungsangestellten war oh-
ne Zustimmung des Betriebsrates  am  29.03.1954 gekündigt worden. Das ArbG Heide 
ging davon aus, dass nach dem BRG Schl.-H. die Kündigung nur mit Zustimmung des 
Betriebsrates wirksam sei, während nach dem Personalvertretungsgesetz v. 09.02.1954 
lediglich die Anhörung des Personalrates erforderlich gewesen wäre. Das ArbG Heide 
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BetrVG 1952 vereinbar ist. In der gleichen Entscheidung ist vom BVerfG 

zudem eindeutig ausgesprochen worden, dass das Recht der Personal-

vertretung Teil des öffentlichen Dienstrechtes ist und insofern der Bund 

lediglich über die Rahmengesetzgebungskompetenz des Art. 75 Nr. 1 GG 

berechtigt ist, das Recht der Personalvertretung in den Ländern zu re-

geln91.  

 

 A A )  D I E  EN T S T E H U N G S G E S C H I C H T E  D E S  M I T B E S T I M M U N G S-   
      G E S E T Z E S  D E S  LA N D E S  SC H L E S W I G -HO L S T E I N  

 In den 80er Jahren wurden die Diskussionen um ein neues Personalver-

tretungsgesetz angeregt durch die Regierungserklärung des damaligen 

Ministerpräsidenten Björn Engholm, der ankündigte, dass Schleswig-

Holstein ein "vorbildliches Personalvertretungsgesetz" erhalten werde. 

Durch das neue Personalvertretungsgesetz sollte das schleswig-

holsteinische Landespersonalvertretungsgesetz v. 04.03.198292, das sich 

im wesentlichen an den Personalvertretungsgesetzen der anderen Bun-

desländer orientierte, abgelöst werden. Erste Vorschläge enthielt der Be-

schluss der SPD-Landtagsfraktion v. 09.11.1988. Danach sollte das zu-

künftige Personalvertretungsgesetz durch eine vollständig gleichberechtig-

te Mitbestimmung mit entsprechenden Initiativ- und Dienstvereinbarungs-

rechten charakterisiert sein. So heißt es im Regierungsentwurf für das 

Mitbestimmungsgesetz, dass die Neuregelung das Ziel verfolgt, 
 "zu  einer tatsächlichen und ausgewogenen Partnerschaft zwischen Dienststelle 

und Personalrat zu gelangen, die sich gleichrangig gegenüberstehen, um eine um-

fassende Mitbestimmung der Beschäftigten zu garantieren"93.  

Wesentliche Neuerung war die Festlegung von Generalklauseln bezüglich 

der Mitbestimmungsrechte des Personalrates, ein umfassendes Initiativ-

recht des Personalrates und die umfangreiche Möglichkeit des Abschlus-

                                                                                                                                      
vertrat die Auffassung, das Personalvertretungsgesetz sei wegen Verstoßes gegen § 88 
Abs. 2 BetrVG nichtig.  

91 BVerfGE 7; 120 (127) 
92 (GVOBl. 1982 S. 41), geändert durch Gesetz v. 07.06.1990, (GVOBl. 1990, S. 364)  
93 LT-Drucks. 12/ 996 v. 24.08.1990, S. 68 f. 
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ses von Dienstvereinbarungen94. Insbesondere hinsichtlich der Mitbestim-

mungsrechte wurde in Abweichung zum als "fortschrittlich" geltenden 

bremischen Landespersonalvertretungsgesetz95 auf Beispielskataloge ver-

zichtet. 

 

Eine von den Gewerkschaften ÖTV, GdP, HBV, GGLF und GEW gebilde-

te Arbeitsgruppe im DGB-Landesbezirk Nordmark hatte Vorschläge für die 

inhaltliche Ausgestaltung eines neu zu schaffenden Personalvertretungs-

gesetzes erarbeitet96. Schwerpunkt dieser Vorschläge war die umfangrei-

chere Festlegung von Mitbestimmungsrechten des Personalrates97. Dabei 

bestand zwischen dem damaligen Innenminister Prof. Dr. Peter Bull und 

der DGB-Arbeitsgruppe darüber Einigkeit, die Mitbestimmung nicht mehr 

nur als Ausnahme, sondern als Regel auszugestalten98. Um dieses Ziel - 

die vollständige Mitbestimmung über alle Lebenssachverhalte des Arbeits-

lebens im öffentlichen Dienst - zu erreichen, wurden zunächst weitere Mit-

bestimmungstatbestände entwickelt. Aus der Erkenntnis, dass auch durch 

eine weitere umfangreiche Festlegung von vielen Mitbestimmungstatbe-

ständen keine umfassende Mitbestimmung des Personalrates zu gewähr-

leisten ist, resultierte schließlich der Gedanke der Normierung einer Gene-

ralklausel statt  der bisherigen katalogartigen Aufzählung einzelner Mitbe-

stimmungstatbestände99. Schließlich legte die Landesregierung am 

24.08.1990 einen Gesetzesentwurf vor, dessen mitbestimmungsfreundli-

che Intention dadurch unterstrichen wird, dass das neue Gesetz nicht - 

                                                 
94 Weitere Einzelheiten des Regierungsentwurfes waren u.a. Abbau des Gruppenprinzips, 

weitreichendere Freistellungsquoten, Errichtung eines Referendarrates für Referendare 
im juristischen Vorbereitungsdienst; vgl. NEUMANN, PersR 1990, S. 117 ff. 

95 Vgl. §§ 68 ff. BremLPVG 
96  Die Leitvorstellungen in der Fassung v. 06.04.1989 sowie DGB Ergänzungsentwurf z. 

Mitbestimmungsgesetz, DGB-Landesbezirk Nordmark, Hamburg 04.05.1990. 
97  SIEVERS/ MATZAT, Beamte heute 1988, S. 8 f.; eine weitere Forderung der Gewerk-

schaften war die Sicherung der Interessen der beschäftigten Frauen. So sollte durch Ein-
führung einer dienststellenbezogenen Quotierung erreicht werden, dass in den Personalrä-
ten Frauen entsprechend ihrer Beschäftigungszahl in der Dienststelle vertreten sind. Die 
Gewerkschaften haben sich darüber hinaus für eine Stärkung der Einheitlichkeit des Per-
sonalrates durch Abbau des Gruppenprinzips und die Einführung eines Gesamtpersonal-
rates, der bei allen übergreifenden Angelegenheiten zuständig sein soll, ausgesprochen.  

98 So NEUMANN/ SIEWEKE, PersR 1989, S. 114 
99 NEUMANN/ SIEWEKE, PersR 1989, S. 114 
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wie üblich -  als Personalvertretungsgesetz, sondern als Mitbestimmungs-

gesetz bezeichnet wird100. Das schleswig-holsteinische Mitbestimmungs-

gesetz ist mit den Stimmen der sozialdemokratischen Regierungsfraktion 

und des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) am 27.11.1990 

verabschiedet worden. 

 

 bb)  DE R  W E S E N T L I C H E  I N H A L T  D E S  M I T B E S T I M M U N G S-  
         G E S E T Z E S  D E S  L A N D E S  SC H L E S W I G -HO L S T E I N  

Als eine Besonderheit des MBG Schl.-H. ist insbesondere der § 2 Abs. 4 

zu nennen, wonach Dienststelle und Personalrat bei ihren Entscheidungen 

das gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Umfeld zu berück-

sichtigten haben. Innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens wurde deutlich 

gemacht, dass Ziel der Neureglung sei, dass der Personalrat seine an an-

derer Stelle des Gesetzes begründeten Kompetenzen im Bewusstsein der 

Verantwortung für die Allgemeinheit wahrnehme solle101. 

 

Im Gegensatz zum BPersVG und den Landespersonalvertretungsgeset-

zen der meisten Bundesländer ist im schleswig-holsteinischen Mitbestim-

mungsgesetz vom 11.12.1990 eine Allzuständigkeit des Personalrates 

normiert worden. Die §§ 2 Abs. 1 und  51 Abs. 1 MBG Schl.-H. konstituie-

ren eine grundsätzlich Allzuständigkeit des Personalrates unter Verzicht 

auf Beispielstatbestände102. Der schleswig-holsteinische Landesgesetzge-

                                                 
100  BT-Drucks. 12/ 996 v. 24.08.1990, S. 68 
101  Vgl. die Niederschrift über die 65. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses des schles-

wig-holsteinischen Landtages S. IR 65/ 8, sowie zum Inhalt des Gesetzgebungsverfahrens 
bzgl. § 2 Abs. 4  MBG Schl.-H., sowie PLANDER, Personalvertretungen..., S. 157 ff. 

102 § 2 Abs. 1 MBG Schl.-H. lautet wie folgt: 
 " Der Personalrat bestimmt mit bei allen Maßnahmen der Dienststelle 
 1.  für die in der Dienststelle tätigen Beschäftigten 
 2.  für Personen, die der Dienststelle nicht als Beschäftigte angehören, jedoch für sie oder 

die ihr   angehörenden Beschäftigten tätig sind und die innerhalb der Dienststelle be-
schäftigt sind." 

 § 51 Abs. 1 MBG Schl.-H. lautet wie folgt: 
 " Der Personalrat bestimmt mit bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und 

sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insge-
samt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswir-
ken. Das gleiche gilt, wenn  die Dienststelle Maßnahmen für Personen trifft, die der 
Dienststelle nicht angehören, jedoch für sie oder die ihr angehörenden Beschäftigten tätig 
sind und die innerhalb der Dienststelle beschäftigt werden. Die Mitbestimmung findet 
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ber hat dabei rechtsdogmatisch einen anderen Weg als der Bundesge-

setzgeber und die anderen Landesgesetzgeber gewählt. Das BPersVG 

und die meisten LPVG gewähren den Personalräten nur im Einzelnen ge-

nau umschriebene Mitbestimmungsrechte und benennen diese enumera-

tiv in Form einer abschließenden Aufzählung. Neben diesen Mitbestim-

mungsrechten werden nach dem BPersVG dem Personalrat in ebenfalls 

genau bezeichneten Angelegenheiten Informations-, Anhörungs-, Bera-

tungs- oder sonstige Mitwirkungsrechte gewährt103. Das MBG Schl.-H. ver-

zichtet auf eine enumerative Aufzählung einzelner Mitbestimmungstatbe-

stände und die Unterscheidung in eine hinsichtlich der Rechtsfolgen ge-

wichtete Differenzierung in Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. 

Stattdessen sind alle Beteiligungsfälle der grundsätzlichen Mitbestimmung 

des Personalrates unterworfen. Auch auf eine beispielhafte Aufzählung 

der einzelnen Mitbestimmungstatbestände, wie im bremischen LPVG104, 

wurde verzichtet105)106. Mit der Allzuständigkeit korrespondiert ein entspre-

chendes umfassendes Initiativrecht des Personalrates107. Er kann gem. § 

56 Abs. 1 MBG Schl.-H. in allen personellen, sozialen, organisatorischen 

und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten Maßnahmen bei der 

Dienststelle beantragen. Kommt es zu keiner Einigung, so kann in allen 

                                                                                                                                      
nicht statt bei Weisungen an einzelne oder mehrere Beschäftigte, die die Erledigung 
dienstlicher Obliegenheiten oder zu leistender Arbeit regeln." 

103 Vgl. die synoptische Darstellung in BV Gruppe 10/ 10 Seite 18 ff., sowie die Darstellung 
der  Beteiligungsrechte des Personalrates innerhalb des BPersVG, bei: REINERT, RiA 
1992, S. 17 ff.  

104 §§ 63 Abs. 1, 65 Abs. 1, 66 Abs. 1 BremLPVG v. 05.03.1974 (Brem. GBl. S. 131) 
105 § 51 Abs. 1 MBG Schl. -H.; Am Anfang der Novellierungsbestrebung des  Schl.-H. 

LPVG wurde zunächst von Seiten des DGB ein über neunzig zusätzliche Mitbestim-
mungstatbestände umfassender Katalog diskutiert. Von einer abschließenden oder nur 
beispielhaften Aufzählung wurde jedoch auf Grund der Erfahrungen mit dem bremischen 
und hamburgischen Personalvertretungsgesetz Abstand genommen. Dort kam es trotz der 
Formulierung der Mitbestimmungstatbestände als "beispielhaft" oder "insbesondere" in 
der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zu Auseinandersetzungen, ob und welcher 
Mitbestimmungstatbestand berührt sei, vgl. NEUMANN/ SIEVERS, PersR 1991, S. 8. 

106 Die in § 51 Abs. 1 MBG Schl.-H. genannten Maßnahmen umfassen neben den personel-
len, organisatorischen  und sozialen Angelegenheiten auch sonstige innerdienstliche An-
gelegenheiten und sind insoweit umfassender als die Regelungen des bremischen Lan-
despersonalvertretungsgesetzes. 

107  In der Regierungsbegründung ist darauf hingewiesen worden, dass die in § 1 Abs. 2 
grundsätzlich vorgeschriebene Gleichberechtigung zwischen Dienststelle und Personalrat 
es verlangen würde, dem Personalrat neben umfassenden Mitwirkungsrechten auch An-
tragsrechte einzuräumen, LT-Drucks. 12/ 996, S. 116. 
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Fällen die Einigungsstelle von beiden Seiten angerufen werden, § 53 Abs. 

1 MBG Schl.-H. 

 

Hervorzuheben ist, dass das MBG Schl.-H. dem Personalrat nicht nur auf 

die Wahrnehmung kollektiver Angelegenheiten beschränkt, sondern ihm 

auch ein Mandat für die Interessenwahrnehmung einzelner Beschäftigter 

zubilligt108. Der Landesgesetzgeber hat sich damit bewusst von der ständi-

gen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts109 abgegrenzt und ist 

der in der Literatur häufig vertretenen Auffassung110 gefolgt, die dem Per-

sonalrat ein Mandat zur Wahrnehmung von Interessen einzelner Beschäf-

tigter zuspricht. 

 

Diese Ausgestaltung von umfassenden Mitbestimmungsrechten und den 

entsprechenden Initiativrechten ist Ausdruck der in § 1 Abs. 2 Satz 1 MBG 

Schl.-H. enthaltenen programmatischen Aussage. § 1 Abs. 2 Satz 1 MBG 

Schl.-H. lautet wie folgt:  
"Dienststelle und Personalrat arbeiten eng und gleichberechtigt zusammen unter 

Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienst-

stelle tätigen Beschäftigten zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhel-

fen und um zugleich zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben bei-

zutragen".  

Diese Formulierung geht über die üblichen des BPersVG und der meisten 

anderen Landespersonalvertretungsgesetze hinaus, da diese nur eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat 

als Grundsatz normieren, jedoch auf das Postulat der Gleichberechtigung 

zwischen Dienststelle und Personalrat verzichten111. 

 

                                                 
108  § 51 Abs. 1 ltz. Halbsatz MBG Schl.-H. eine gleichlautende oder vergleichbare Vor-

schrift enthalten: § 69 Abs. 1 BbgLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 1 HHLPVG; § 65 Abs. 1 
MVLPVG; § 68 Abs. 1 Satz 2 NiedsLPVG   

109 BVerWGE 50; 176 (186); 62; 49 (54); 66; 291 (297); 68; 30 (33); 68; 137(140) 
110 MÖNCH/ GROßMANN/ ROHR, BremPVG, § 58 Rdnr. 127 ff.; LORENZEN/ 

SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 70 Rdnr. 14; 
BAUMANN-CZICHON/ WAHSNER, PersR 1984, 35 ff.; SABOTTIG, PersR 1992, 317 
ff. 

111 § 2 Abs. 1 BPersVG/ § 2 Abs. 1 BWLPVG; § 2 Abs. 1BayLPVG; § 2 Abs. 1 BlnLPVG; 
§ 2 Abs. 1 NRWLPVG; § 2 Abs. 1 RPLPVG; § 2 Abs. 1 SaarLPVG; § 2 SALPVG  
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Die beschriebene Gleichberechtigung zwischen Dienststelle und Personal-

rat sowie die Festlegung einer Allzuständigkeit des Personalrats ist durch 

eine Reihe von Vorschriften durchbrochen, die P lander  veranlasst ha-

ben, zu urteilen, dass "die Wendung von der personalvertretungsrechtli-

chen Allzuständigkeit einen guten Schuss Übertreibung enthält"112. Nach 

dem Wortlaut des § 51 Abs. 1 MBG Schl.-H. ist die Mitbestimmung auf 

innerdienstliche Maßnahmen beschränkt, also auf Maßnahmen, durch die 

der Zustand der Beschäftigungsverhältnisse oder der Arbeitsbedingungen 

verändert wird. Keine Änderung hat das MBG Schl.-H. hinsichtlich solcher 

Personen vorgenommen, die der Dienststellenleitung angehören oder die 

in Statusangelegenheiten von Beschäftigten Entscheidungen treffen kön-

nen113. Gleiches gilt für den Ausschluss des Mitbestimmungsrechts bei 

personellen Maßnahmen von Beamten der Besoldungsgruppe B oder ver-

gleichbarer Angestellter114. Eine allumfassende Mitbestimmung der Perso-

nalvertretung bei innerdienstlichen Maßnahmen würde jedoch einen Ver-

stoß gegen die Rahmenbestimmung des § 104 Abs. 3 BPersVG darstel-

len. Einem solchen Verstoß wollte der Landesgesetzgeber durch die Re-

gelung des § 55 MBG Schl.-H. vorbeugen. § 55 MBG Schl.-H. sieht in be-

sonderen Fällen ein Aufhebungsrecht von Beschlüssen der Einigungsstel-

le und eine Letztentscheidung durch die nach § 52 Abs. 5 u. 6 MBG Schl.-

H. zur Anrufung der Einigungsstelle berechtigten obersten Dienstbehörden 

des Landes, der Kommunen und der sonstigen Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts vor115. Der schleswig-holsteinische 

                                                 
112 PLANDER; PersR 1990, S. 346; ebenso BATTIS, RdA 1992, S. 12; KISKER, PersV 

1992, S. 20; vgl. insoweit die Ausnahmen der Allzuständigkeit des Personalrates in den 
§§ 51 Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 4-7, 52 Abs. 8-10, 57 Abs. 1 Satz 1 u. 2, 77 Abs. 1 u. 6, 83 
Abs. 1 u. 84 MBG Schl.-H. 

113 Vgl. § 51 Abs. 4 MBG Schl.-H. 
114 Vgl. § 51 Abs. 6 MBG Schl.-H.; Darüber hinaus ist, soweit Mitbestimmungsfälle über 

die beabsichtigten Maßnahmen hinaus schutzwürdige persönliche Interessen von Be-
schäftigten berühren, die Mitbestimmung von der Zustimmung der Betroffenen abhängig, 
§ 51 Abs. 5 MBG  Schl.-H.; zu den weiteren Ausnahmen siehe BATTIS, RdA 1992, 13 
ff. 

115 § 55 MBG Schl.- H. lautet wie folgt: 
 (1) Die nach § 52 Abs. 5 oder 6 für die Anrufung der Einigungsstelle zuständige Dienst-

stelle kann Beschlüsse der Einigungsstelle, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Ge-
meinwesen die Regierungsverantwortung wesentlich berühren, insbesondere solche 

 1. in personellen Angelegenheiten der Beamten und Beamtinnen, 
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Landesgesetzgeber hat bei dieser Regelung die Konsequenzen aus dem 

Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes von 1986116 gezogen und die 

Aufhebungsrechte nicht enumerativ aufgelistet, sondern ausgehend von 

der Regelung des § 104 S. 3 BPersVG der Regierung ein Aufhebungs-

recht von Entscheidungen der Einigungsstelle in allen Fällen zugebilligt, 

die wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen die Regierungsge-

walt wesentlich berühren. 

 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Landespersonalvertretungsgeset-

zen117 räumt das MBG Schl.-H. nicht nur den Personalräten, sondern auch 

den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften Mitbestim-

mungsrechte ein118. Eine Besonderheit des schleswig-holsteinischen Ge-

                                                                                                                                      
 2. in organisatorischen Angelegenheiten, 
 3. in Angelegenheiten, die die Gestaltung von Lehrveranstaltungen im Rahmen des Vor-

bereitungsdienstes zum Inhalt haben, 
 4. über die Auswahl von Lehrpersonen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes, 
 5. in Angelegenheiten, die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben, Lehre oder 

die Berufung von Professoren unmittelbar berühren, 
 6. in Angelegenheiten, die die künstlerische Betätigung sowie die Darbietung und 

Verbreitung eines Kunstwerks unmittelbar berühren, spätestens innerhalb einer Frist von 
zwanzig Arbeitstagen nach Übersendung ganz oder teilweise aufheben und endgültig ent-
scheiden. 

 (2) Die nach § 52 Abs. 5 oder 6 für die Anrufung der Einigungsstelle zuständige Dienst-
stelle kann Beschlüsse der Einigungsstelle, die Maßnahmen betreffen, die zur Durchfüh-
rung einer Maßnahme in Angelegenheiten im Sinne von Absatz 1 erforderlich sind, spä-
testens innerhalb einer Frist von zwanzig Arbeitstagen nach Übersendung ganz oder teil-
weise aufheben und endgültig entscheiden. 

 (3) Die nach § 52 Abs. 5 oder 6 für die Anrufung der Einigungsstelle zuständige Dienst-
stelle kann Beschlüsse der Einigungsstelle in Personalangelegenheiten der Beschäftigten 
mit überwiegend wissenschaftlicher oder künstlerischer Tätigkeit spätestens innerhalb ei-
ner Frist von zwanzig Arbeitstagen nach Übersendung ganz oder teilweise aufheben und 
endgültig entscheiden. 

 (4) Die Aufhebung von Beschlüssen der Einigungsstelle ist von der dafür zuständigen 
Dienststelle  zu begründen. Das unparteiische Mitglied der Einigungsstelle sowie die am 
Einigungsstellenverfahren beteiligten Dienststellen und Personalvertretungen sind unver-
züglich schriftlich über die Aufhebung unter Beifügung einer Begründung zu unterrich-
ten.  

 Zu den weiteren Änderungen durch das MBG Schl.-H. vom 11.12.1990 gegenüber dem 
alten Personalvertretungsgesetz v. 04.03.1982 siehe: FUHRMANN, PersV 1991, S, 124 
ff. u. NEUMANN/ SIEVERS, PersR 1991, S. 7 ff. ; SÜLLWOLD, PersR 1991, S. 150 

116 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, LS II 1 
117 Mit Ausnahme des § 94 HHLPVG; § 81 NiedsLPVG u. § 86 RPLPVG 
118 § 59 Abs. 1 MGB Schl.-H. lautet wie folgt:  
 „Allgemeine Regelungen in Angelegenheiten, die nach § 51 der Mitbestimmung unter-

liegen und die über den Geschäftsbereich einer obersten Landesbehörde hinausgehen, 
sind zwischen den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und der zu-
ständigen obersten Landesbehörde zu vereinbaren.“ 
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setzes besteht zudem in der normierten Quotierung, wonach Männer und 

Frauen entsprechend ihrem Anteil in den Gruppen der Dienststelle in den 

Personalrat zu wählen sind119. 

 

Die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte des Personalrates nach dem 

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein ist von den, dem DGB nahe-

stehenden Autoren begrüßt worden120. Gerühmt wurde insbesondere, dass 

der schleswig-holsteinische Gesetzgeber den Sprung von der Mitbestim-

mung als bloßem Anhängsel der Staatsorganisation hin zu ihrem integra-

len Bestandteil versucht und größtenteils geschafft habe121. Grundsätzli-

ches Einverständnis mit dem MBG Schl.H. haben aber auch die dem DBB 

verbundenen Autoren erklärt, jedoch eingeschränkt durch die Kritik an der 

Verminderung des Gruppenschutzes122. 

 

Wegen der umfassenden Gewährung von Mitbestimmungsrechten für die 

Personalvertretungen hat das MBG Schl.-H. bereits vor seinem Inkrafttre-

ten eine Auseinandersetzung über die verfassungsrechtlichen Grenzen 

der Personalratsmitbestimmung in der Fachliteratur ausgelöst123. Nach 

Inkrafttreten war die verfassungsrechtliche Diskussion stark rechtspolitisch 

motiviert und gekennzeichnet durch eine Polarisierung der unterschiedli-

chen Positionen. Die Darstellung von Inhalt und Umfang der verfassungs-

rechtlichen Auseinandersetzung mit dem MBG Schl.-H. erfolgt im zweiten 

und dritten Teil dieser Arbeit.  

 

  
 
  

                                                 
119 § 10 Abs. 2. MBG Schl.-H. ; eine vergleichbare Vorschrift beinhaltet § 13 Abs. 1 u. 2 

HessLPVG v. 25.02.1992. 
120 Vgl. WULF-MATHIES, PersR 1993, S. 195; SIEVERS, Beamte heute 1991, S. 3 
121 WULF-MATHIES, PersR 1993, S. 195, SIEVERS, Beamte heute 1991, S. 3 
122  SÜLLWOLD, PersR 1991, 154; § 28 Abs. 1 MBG Schl.-H. bestimmt im Gegensatz zu § 

38 Abs. 2 BPersVG, dass generell die Angelegenheiten aller Beschäftigten, - auch die 
Gruppenangelegenheiten -, gemeinsam beraten und beschlossen werden.     

123 So z.B. PLANDER, PersR 1990, S. 345 ff.; DERS., PersR 1989, S. 238 ff. 
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 B )  D I E  L A N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z E  V O N  HE S S E N ,         
        RH E I N L A N D -P F A L Z  U N D  N I E D E R S A C H E N   

Die Personalvertretungsgesetze der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und 

Niedersachsen sind zum einen insofern von beonderer Bedeutung, als sie 

alle Gegenstand von Verfahren vor den jeweiligen Landesverfassungsge-

richtshöfen waren und - bis auf das hessische Gesetz - zeitlich dem Mit-

bestimmungsgesetz Schleswig-Holsteins nachfolgten. Zum anderen ha-

ben sich diese Landespersonalvertretungsgesetze teilweise an dem MBG 

Schl.-H. orientiert. So hat die niedersächsische Landesregierung den In-

halt des novellierten Landespersonalvertretungsgesetzes vom 02.03.1994 

u.a. mit einem personalvertretungsrechtlichen Rückstand gegenüber 

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gerechtfertigt124. 

 

 A A )  DA S  H E S S I S C H E  LA N D E S P E R S O N A L V E T R E T U N G S G E S E T Z  
Die Geschichte des hessischen Landespersonalvertretungsgesetzes ist 

geprägt durch umfassende Novellierungen in den Jahren 1984125, 1988126 

und 1992127, die jeweils bedingt waren durch einen Regierungswechsel 

nach den hessischen Landtagswahlen. Die im Oktober 1984 in Kraft getre-

tenen Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes ging im wesent-

lichen auf Vorschläge des DGB-Landesbezirkes Hessen zurück128.  In der 

parlamentarischen Auseinandersetzung um die Novellierung des hessi-

schen Landespersonalvertretungsgesetzes im Jahre 1984 waren die Ge-

setzesentwürfe129 der Grünen und der SPD Gegenstand intensiver politi-

scher, aber auch verfassungsrechtlicher Diskussionen. So hatten die 

Landtagsfraktionen der CDU und der F.D.P. verfassungsrechtliche Be-

denken gegen die Gesetzesentwürfe der SPD und der Grünen. Diese ver-

                                                 
124 LT-Drucks. 12/ 4370, S. 84 - Amtl. Begr. - 
125 Gesetz zur Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes v. 11.07.1984,  (GVBl. 

I S. 181) 
126 Gesetz zur Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes v. 24.03.1988,  (GVBl. 

I S. 103) 
127 Gesetz zur Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes v. 25.02.1992, (GVBl. 

I S. 77), vgl. zum Inhalt, ROTHLÄNDER, PersR 1991, S. 357 ff.; DERS. PersR 1992, S. 
133 ff. 

128 Vgl. die Vorschläge des DGB-Landesbezirks Hessen zur Novellierung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes, DGB Schriftenreihe Mitbestimmung M 15, Frankfurt 1983. 
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fassungsrechtlichen Bedenken wurden gestärkt durch zwei juristische 

Gutachten von den Professoren Günter Pü t tner 130, Tübingen und Gunter 

K isker 131, Gießen. Die Städte Frankfurt/Main132 und Bad Homburg sowie 

die Landkreise Fulda, Offenbach-Land und der Main-Taunus-Kreis haben 

gegen das Hess.LPVG von 1984 Verfassungsbeschwerde beim Hessi-

schen Staatsgerichtshof erhoben. Dieser hat mit Urteil v. 30.04.1986 wich-

tige Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes für mit der hes-

sischen Verfassung unvereinbar erklärt. Zwei Jahre nach dem Urteil des 

Staatsgerichtshofes beschloss die Koalition aus CDU und F.D.P. ein neu-

es Landespersonalvertretungsgesetz133. Der Verabschiedung des Geset-

zes voraus gingen Auseinandersetzungen zwischen der Regierungskoali-

tion mit den Grünen und der SPD, wobei nun die Fronten gegenüber der 

Situation des Jahres 1984 vertauscht waren134. Durch das neue Personal-

vertretungsgesetz sind im Wesentlichen die Vorschriften geändert worden, 

die der Staatsgerichtshof für mit der hessischen Verfassung unvereinbar 

erklärt hat. Kritik hat das neue Personalvertretungsgesetz u.a. von Ge-

werkschaftsseite erfahren, da nach Auffassung von DGB und DAG ein 

Abbau von Mitbestimmungsrechten durch die Novellierung zu verzeichnen 

war135. Hinsichtlich der Zuordnung einzelner Mitbestimmungstatbestände 

in personelle, soziale und organisatorische Angelegenheiten ist in folgen-

den Bereichen vorgesehen, dass die Einigungsstelle nicht mehr abschlie-

ßend entscheiden kann: 

                                                                                                                                      
129 Entwurf der Grünen, LT-Drucks. 10/ 943; Entwurf der SPD, LT-Drucks. 11/ 496 
130 PÜTTNER, Stellungnahme zu den verfassungsrechtlichen Grenzen der Mitbestimmung 

im öffentlichen Bereich 1984; Gutachten im Auftrag der kommunalen Spitzenverbände in 
Hessen und dem Hessischen Sparkassen- und Giroverband. 

131 KISKER, Grenzen personalvertretungsrechtlicher Mitbestimmung 1984, Gutachten im 
Auftrag des Bundes der Steuerzahler Hessen e.V.,  

132 Für die Stadt Frankfurt/ Main hat OSSENBÜHL ein Gutachten über die Verfassungsmä-
ßigkeit des hessischen Personalvertretungsgesetzes mit dem Titel: "Grenzen der Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst" erstellt.   

133 Gesetz zur Änderung des hessischen Personalvertretungsgesetzes v. 24.03.1988 (GVBl. I, 
S. 103), zu dessen Inhalt vgl. DOBLER, PersR 1988, S. 227 ff., sowie KAMM/ VOHS/ 
PEISELER, in Kittner, Gewerkschaftsjahrbuch 1989, S. 406 ff. 

134 Zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens vgl. KÜBEL, PersV 1988, S. 202 f. 
135 KÜBEL, PersV 1988, S. 202 f.; DOBLER, PersR 1988, S. 227 
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• Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung 

des Arbeitsablaufes (§ 71 Abs. 4 Nr. 2 HessLPVG)136  

• Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung und Erweiterung 

von technischen Einrichtungen, die geeignet sind, das Verhalten 

oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen (§ 71 Abs. 4 

Nr. 3  HessLPVG) 

• Mitwirkung beim Erlass von Verwaltungsanordnungen in 

innerdienstlichen sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten137. 

• Die personellen Angelegenheiten der Angestellten, die im hoheitli-

chen Bereich tätig sind und in die Vergütungsgruppe I bis V b des 

Bundesangestelltentarifvertrages eingruppiert sind oder eine außer-

tarifliche Vergütung erhalten (§ 71 Abs. 4 Nr. 5 HessLPVG). 

 

Im Bereich der organisatorischen Angelegenheiten folgt der hessische 

Landesgesetzgeber des Jahres 1988 den Vorgaben des Staatsgerichtsho-

fes und gewährt der obersten Dienstbehörde in  organisatorischen Ange-

legenheiten, in denen ein Mitbestimmungsrecht des Personalrates be-

steht, ein Letztentscheidungsrecht138. Bei den folgenden organisatorischen 

Angelegenheiten ist das Mitbestimmungsrecht der Personalvertretung 

nach der Gesetzesnovellierung vollständig entfallen139: 

• Festlegung von Verfahren und Methoden von Wirtschaftlichkeits- 

und Organisationsprüfungen 

• Einführung von technischen Rationalisierungsmaßnahmen, die den 

Wegfall von Planstellen oder Stellen zur Folge haben. 

                                                 
136 Die Einordnung dieses Beteiligungstatbestandes in soziale oder organisatorische 

Angelegenheiten ist nicht zweifelsfrei. So ist nach dem HessLPVG v. 1988 eine 
Zuordnung zu den sozialen Angelegenheiten erfolgt, währenddessen die anderen 
Personalvertretungsgesetze  eine Zuordnung zu den organisatorischen Angelegenheiten 
vornehmen. 137 Hier wurde das ehemalige Mitbestimmungsrecht des § 57a HessLPVG 1984 in ein Mit-
wirkungsrecht (§ 63 HessLPVG 1988)  herabgestuft. 

138 § 71 Abs. 4 Nr. 7 HessLPVG 1988 
139 Zustimmend zum Wegfall der nachfolgend aufgezählten Mitbestimmungsrechte des 

Personalrates, KÜBEL, PersV 1988, S. 209, der der Auffassung ist, dass die dort 
geregelten Fragen in die uneingeschränkte Verantwortung der durch das Volk 
legitimierten Stellen fallen müsste.  
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• Vergabe oder Privatisierung von Arbeiten und Aufgaben, die bisher 

durch die Beschäftigten der Dienststelle wahrgenommen worden 

sind. 

 

Ebenfalls nicht in das neue Personalvertretungsgesetz aufgenommen 

wurde die Regelung des § 92 Abs. 2 HessLPVG alter Fassung (1984), 

wonach der Personalrat oder eine in der Dienststelle vertretende Gewerk-

schaft bei groben Pflichtverstößen des Dienststellenleiters gegen eine 

Verpflichtung aus dem Personalvertretungsgesetz beim Verwaltungsge-

richt beantragen konnte, diesem ein Tun, Handeln oder Unterlassen auf-

zugeben140. 

 

Die letzte grundlegende Änderung des hessischen Landespersonalvertre-

tungsgesetzes erfolgte schließlich nach dem Wechsel auf eine sozialde-

mokratische geführte Landesregierung durch das Änderungsgesetz vom 

25.02.1992141. Mit diesem Änderungsgesetz wurden die Beteiligungsrechte 

unter Ausschöpfung der vom Hess.StGH gezogenen verfassungsrechtli-

chen Grenzen erweitert142. Hinsichtlich des Initiativrechts ist festzustellen, 

dass dies alle wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten auch zu-

gunsten einzelner Beschäftigter umfasst143. Ebenso wie das MBG Schl.-H. 

enthält das HessLPVG eine Regelung, wonach bei groben Pflichtverstö-

ßen des Dienststellenleiters dieser klageweise vom Personalrat zu einem 

Unterlassen, der Vornahme einer Handlung oder dem Dulden einer Hand-

lung verpflichtet werden kann144. Das HessLPVG 1992 regelt in § 60 b 

Abs. 5, dass es in bestimmten Angelegenheiten dem verfassungsrechtli-

che Vertretungsorgan vorbehalten ist, nach dem Spruch der Einigungs-

                                                 
140 Hierbei ist hervorzuheben, dass der HessStGH in seiner Entscheidung v. 30.04.1986 nicht 

zu dem Resultat gelangt ist, dass der § 23 Abs. 3 BetrVG entsprechende § 92 Abs. 2 
HessLPVG  nicht gegen die hessische Verfassung verstoße.  

141 Gesetz zur Änderung des hessischen Personalvertretungsgesetzes v. 25.02.1992 (GVBl. I 
S. 77 ff.); Zum weiteren Inhalt und zur Kritik an dem Änderungsgesetz vgl. 
ROTHLÄNDER, PersR 1992, S. 137 f. u. KALLENBORN-SCHMIDTKE, ZTR 1992, S. 
447 ff. 

142 So die Begründung des Gesetzesentwurfes, LT-Drucks. 13/ 862, S. 17. 
143 Vgl. § 69 Abs. 3 HessLPVG 
144 Vgl. § 111 HessLPVG 
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stelle eine Letztentscheidung herbeizuführen. Zu den wichtigsten Neue-

rungen des HessLPVG von 1992 zählt dessen § 13 Abs. 1, nach dem 

"Männer und Frauen bei der Bildung des Personalrates entsprechend ih-

rem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle zu be-

rücksichtigen sind.145” Nach Schleswig-Holstein war Hessen somit das 

zweite Bundesland, das eine anteilige Repräsentanz von Frauen und 

Männern gesetzlich vorgeschrieben hat146. 

 

Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gegen den im neuen HessLPVG 

von 1992 eingeführten Geschlechterproporz ist von den Oppositionspar-

teien CDU und F.D.P. erneut der Hess. Staatsgerichtshof angerufen wor-

den. Dieses hat in seinem Urteil vom 13.10.1993 jedoch festgestellt, dass 

die einschlägigen Vorschriften des HessLPVG von 1992 mit der hessi-

schen Verfassung in Einklang stehen147. 

 

 B B )  DA S  LA N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z  RH E I N L A N D -   
         PF A L Z  

Durch den Gesetzesentwurf der SPD und der F.D.P. vom 05.06.1992148 

sollte das alte Personalvertretungsgesetz vom 05.07.1977149, zuletzt ge-

ändert am 21.11.1989150, grundlegend novelliert werden. Auch das rhein-

land-pfälzische Personalvertretungsgesetz ist - ebenso wie das MBG 

Schl.-H. - unter erheblicher Beteiligung der Gewerkschaften zustandesge-

kommen151. Gewerkschaftsvertreter resümieren, das Personalvertretungs-

gesetz Rheinland-Pfalz habe im Gesamtkontext der Personalvertretungs-

                                                 
145 Verfassungsrechtliche Bedenken gegen § 13 HessLPVG wurden bereits im Gesetzge-

bungs-verfahren geltend gemacht, vgl. S. Lenz, Plen.-Prot. 13/18, S. 1537 f; Hahn, eben-
da, S. 1533, beide zitiert nach BATTIS, RdA 1993, S. 130 Fn. 11. 

146 Vgl. auch § 10 Abs. 2 MBG Schl.-H iVm. § 7 Abs. 2 WO zum MBG Schl.-H. 
147 Hess. StGH, Urteil  v. 13.10.1993, ArbuR 1994, S. 430 sowie die Anm. v. 

FUCHSLOCH/ WEBER, ArbuR 1994, S. 490 ff. 
148 LT-Drucks. 12/ 1562 
149 Personalvertretungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz v. 05.07.1977 (GVBl. S. 213) 
150 Personalvertretungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz v. 21.11.1989 (GVBl. S. 242) 
151  Vgl. HELMES, PersR 1992, S. 385, der selbst an dem Verfahren zur Erarbeitung des 

Gesetzesentwurfes beteiligt war und von einer gleichberechtigten Beteiligung mit den 
beiden  Fraktionsvorsitzenden und ihm als Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
spricht. 
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gesetze aller Bundesländer nunmehr seine Position als Schlusslicht mit 

der eines Mitgliedes der Spitzengruppe vertauscht152. 

 

Von den kommunalen Spitzenverbänden des Landes Rheinland-Pfalz, 

dem Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz sowie dem kommuna-

len Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz sind bereits im Gesetzgebungs-

verfahren verfassungsrechtliche Bedenken gegen das neue Personalver-

tretungsgesetz geäußert worden153. Der Gesetzesentwurf wurde daraufhin 

in zahlreichen Punkten geändert und ähnelt in seiner letztlich verabschie-

deten Fassung dem Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holsteins154. Kern-

regelung des Personalvertretungsgesetzes vom 10.12.1992 ist § 72 

RPLPVG, nach dem der Personalrat in allen sozialen und personellen An-

gelegenheiten gleichberechtigt mitbestimmt, soweit nicht eine abschlie-

ßende gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht, die einen Beurtei-

lungs- oder Ermessensspielraum ausschließt. Anders als nach dem MBG 

Schl.-H. sind in den §§ 78, 79, 80 RPLPVG  für die personellen, organisa-

torischen und sozialen Angelegenheiten Beispielskataloge einzelner Mit-

bestimmungstatbestände normiert.  Ebenso wie innerhalb des MBG Schl.-

H. unterliegen auch Maßnahmen, die nur einzelne Beschäftigte betreffen, 

der Mitbestimmung des Personalrates. In Abweichung zum BPersVG155 

stellt § 74 RPLPVG klar, dass Maßnahmen, die der Mitbestimmung des 

Personalrates unterliegen, nur mit seiner Zustimmung getroffen werden 

können, und dass die Durchführung von entsprechenden Maßnahmen 

rechtswidrig sind, wenn der Personalrat nicht oder nicht ordnungsgemäß 

beteiligt wurde. 

                                                 
152 HELMES, PersR 1992, S. 385 
153 BECKERLE, PersV 1993, S. 337, Beckerle verweist auf die Stellungnahme v. 

09.09.1992 bei gleichzeitiger Vorlage und  Bezugnahme auf ein Kurzgutachten v. Prof. 
Richardi. Das Gutachten v. Richardi ist abgedr. in: ZfPR 1993, S. 59 

154 Vgl. BECKERLE, PersV 1993, S. 337, WULF-MATHIES, PersR 1995, S. 196 
155 Nach dem Wortlaut des § 69 Abs. 1 BPersVG kann eine Maßnahme, die der Zustimmung 

des Personalrates unterliegt, nur mit dessen Zustimmung getroffen werden. Die Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit der getroffenen Maßnahmen bei nicht oder nicht ordnungsge-
mäßer Beteiligung des Personalrates ist jedoch gesetzlich nicht ausdrücklich normiert 
worden. Die Lösung, welche Rechtsfolgen die unterlassene Beteiligung hat, richtet sich 
nach den allg. Rechtsgrundsätzen, wobei auf die Rechtsnatur der getroffenen Maßnahme 
abzustellen ist; vgl. insoweit: REINERT, RiA 1992, S. 22 m.w.N.  
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Wesentliche Neuerung gegenüber dem RPLPVG von 1977 ist die Einfüh-

rung eines Letztentscheidungsrechts der Einigungsstelle bei mangelnder 

Einigung zwischen Dienststellenleiter und Personalrat156. Ein Initiativrecht 

besteht für den Personalrat lediglich in sozialen und organisatorischen 

Angelegenheiten. Zur Wahrung der Mitbestimmungsrechte ist in § 74 Abs. 

1 S. 3 RPLPVG der gerichtlich durchsetzbare Anspruch auf Rückgängig-

machung beteiligungswidrig zustande gekommener Maßnahmen geregelt. 

Außerdem wird die schuldhafte Verletzung von Pflichten aus dem Perso-

nalvertretungsgesetz als Dienstvergehen eingestuft. Zur Wahrung des 

Letztentscheidungsrechts der Regierung, entsprechend den verfassungs- 

und rahmenrechtlichen Vorgaben, bestimmt § 75 RPLPVG, dass die Eini-

gungsstelle in den Fällen, in denen wegen der Auswirkungen auf das Ge-

meinwesen die Regierungsverantwortlichkeit berührt sein könnte, lediglich 

das Recht hat, eine Empfehlung abzugeben157. 

 

Ebenso wie die schleswig-holsteinischen sind auch die rheinland-

pfälzischen Regelungen hinsichtlich der Gewährung von gegenüber dem 

BPersVG weitergehenden Personalratsmitbestimmungsrechten nicht un-

umstritten gewesen. Insbesondere die Mitbestimmungskataloge der §§ 78, 

79, 80 RPLPVG waren Anlass verfassungsrechtlicher Bedenken wegen 

Verstoßes gegen das rechtsstaatliche Gebot der Rechtssicherheit und der 

Rechtsklarheit158. Über diese und weitere verfassungsrechtliche Einwän-

de159 hat der VerfGH Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 18.04.1994 

entschieden, das im zweiten Teil dieser Arbeit ausführlicher betrachtet 

werden wird. 

 

                                                 
156 Vgl. § 75 Abs. 4 RPLPVG  
157 Gesetzestechnisch insoweit abweichend die Regelung des § 55 MBG Schl.-H., der be-

stimmt, dass bezüglich der Beschlüsse der Einigungsstelle, die wegen ihrer Auswirkun-
gen auf das Gemeinwesen die Regierungsverantwortlichkeit berühren, der Dienststellen-
leitung ein Aufhebungsrecht zusteht. 

158 So z.B. BECKERLE, PersV 1993, S. 341, der seinen Artikel mit der Überschrift "Das 
neue Personalvertretungsgesetz von Rheinland-Pfalz - ein neuer Fall für die Verfassungs-
gerichte" betitelt. 
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C C )  DA S  N I E D E R S Ä C H S I S C H E  LA N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S -      
      G E S E T Z  
Das niedersächsische Landespersonalvertretungsgesetz vom 

08.12.1994160 beinhaltet, ebenso wie das schleswig-holsteinische Mitbe-

stimmungsgesetz, die Normierung einer Allzuständigkeit des Personalra-

tes als wichtigste Neuerung gegenüber dem alten Landespersonalvertre-

tungsgesetz vom 10.05.1985161. Bereits in der Koalitionsvereinbarung zwi-

schen der SPD und den Grünen wurde festgelegt, dass das Personalver-

tretungsgesetz novelliert werden sollte. Danach folgten intensive Gesprä-

che zwischen der ÖTV, dem Innenminister, der Landesregierung sowie 

den Fraktionen des niedersächsischen Landtages auf Grundlage eines 

Gesetzesentwurfs des DGB162. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der 

CDU-Fraktion des niedersächsischen Landtages wurden von der Landes-

regierung gegen die Verfassungsmäßigkeit der Allzuständigkeit allerdings 

keinerlei Bedenken erhoben163. Die Landesregierung erklärte, dass "die 

Regelung der Mitbestimmung durch eine Generalklausel nach der bisheri-

gen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit dem geltenden 

Recht grundsätzlich vereinbar ist, soweit die verfassungsrechtlich gebun-

denen Einschränkungen des Bundesrahmenrechts eingehalten werden"164. 

Vorbehalte gegen die gesetzgeberische Konzeption wurden von Seiten 

des DBB geltend gemacht, da seiner Auffassung nach durch die Summe 

der noch darzustellenden Mitbestimmungs-, Initiativ- und Dienstvereinba-

rungsrechte, die Grenzen der Verantwortlichkeit zwischen den entschei-

                                                                                                                                      
159 Vgl. insoweit z.B. RICHARDI, ZfPR 1993, S. 59 ff. 
160 Nieds.GVBl. S. 95 ff. 
161 Sechstes Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land Niedersach-

sen vom 10.05.1985 (GVBl. S. 103); Durch das NiedsLPVG v. 1985, das im wesentli-
chen auf Anregungen der kommunalen Spitzenverbände beruhte, wurden u.a. Mitbe-
stimmungsrechte des Personalrates eingeschränkt und das Gruppenprinzip erweitert. Bei 
den damaligen parlamentarischen Beratungen haben SPD und die Grünen erklärt, sie 
werden im Falle eines Regierungswechsels diese Verschlechterungen wieder rückgängig 
machen. Durch das Achte Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes v. 
12.11.1992 (GVBl. Nr. 14, S. 293) sind nur noch Einzelpunkte geändert worden. 

162 Vgl. dazu REICHE, PersR 1992, 194; DANNEBERG, PersR 1993, S. 101 
163 LT-Drucks. 12/ 2181; Selbst gewerkschaftsnahe Autoren attestieren, dass das Gesetz 

gewerkschaftliche Forderungen und Vorstellungen bis an die Grenzen des verfassungs-
rechtlich Zulässigen aufgenommen hat, vgl. DUENSING, ZfPR 1994, S. 103 
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dungsbefugten Organen und der Personalvertretung zu Lasten der erst-

genannten zu verwischen drohe165. 

 

Das Personalvertretungsgesetz vom 08.12.1994 ist gegenüber der alten 

gesetzlichen Regelung neu konzipiert und schließt sich im wesentlichen 

an die legislativen Entwicklungen der Länder Schleswig-Holstein und Hes-

sen an166. Das niedersächsische Landespersonalvertretungsgesetz 1994 

ähnelt konzeptionell dem bremischen und rheinland-pfälzischen Landes-

personalvertretungsgesetz insbesondere durch die beispielhafte Aufzäh-

lung der Mitbestimmungstatbestände. Nach § 64 Abs. 1 des Nieds. LPVG 

bestimmt der Personalrat  
"(...) gleichberechtigt mit bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und 

sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten insgesamt, Grup-

pen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken".  

 

In den §§ 65-67 Nieds.LPVG werden die einzelnen Mitbestimmungstatbe-

stände jedoch wesentlich umfangreicher und detaillierter beschrieben als 

nach dem bremischen Landespersonalvertretungsgesetz167. Die Festle-

gung der Beteiligungstatbestände in Beispielskatalogen soll nach der amt-

lichen Begründung des Regierungsentwurfes dem Vorwurf der Verfas-

sungswidrigkeit entgegensteuern und insbesondere dem rechtsstaatlichen 

Bestimmtheitsgebot genügen168. Hervorzuheben ist, dass das niedersäch-

sische LPVG nicht mehr den Begriff der Mitwirkung kennt; vielmehr ist 

dieser ersetzt worden durch die "Herstellung des Benehmens zwischen 

Dienststelle und Personalrat". Eine weitere Besonderheit stellt § 81 

NiedsLPVG dar, wonach die Möglichkeit besteht, dass zwischen den Spit-

zenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften über ressortübergrei-

fende mitbestimmungspflichtige Maßnahmen mit den obersten Dienstbe-

                                                                                                                                      
164 LT-Drucks. 12/ 2181; zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens vgl. THIELE, PersV 

1994, S. 342 
165 Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für öffentliches Dienstrecht des 

niedersächsischen Landtages vom 08.02.1993, zitiert nach: REICHE; PersR 1994, 145 
(Fn. 6) 166 Zur Konzeption und Inhalt des Gesetzes vgl. REICHE, PersR 1994, S. 145 f. u. 
DUENSING, ZfPR 1994, S. 101 ff. 

167 Allein § 65 Abs. 1 u. 2 NiedsLPVG enthält 37 einzelne Mitbestimmungstatbestände. 
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hörden allgemeine Regelungen vereinbart werden können169. Ebenso wie 

nach dem MBG Schl.-H. wird auch bei Nieds.LPVG die Gleichberechti-

gung zwischen Personalrat und Dienststelle betont.  

 

Ohne vergleichbare Regelung in anderen Landespersonalvertretungsge-

setzen ist der § 63 NiedsLPVG, der die Dienststelle zur Rücknahme sol-

cher Maßnahmen verpflichtet, die ohne die gesetzlich vorgeschriebene 

Beteiligung oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften bei 

der Beteiligung durchgeführt worden sind, soweit nicht Rechte Dritter oder 

öffentliche Interessen entgegenstehen. Eine ausdrückliche gesetzliche 

Regelung war notwendig, da nach der verwaltungsgerichtlichen Recht-

sprechung der Personalrat keinen Anspruch auf Rückgängigmachung sol-

cher Maßnahmen hatte, die ohne seine Beteiligung vollzogen wurden170.  

 

Der niedersächsische Landesgesetzgeber hat infolge des Beschlusses 

des BVerfG zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein die Notwen-

digkeit gesehen, das Landespersonalvertretungsgesetz an die vom Bun-

desverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen hinsichtlich der demo-

kratischen Legitimation der Personalräte anzupassen. Mit dem Gesetz zur 

Änderungen des Personalvertretungsgesetzes vom 12.11.1997171, das 

unter II e bb) dargestellt ist, wurde bei einigen Mitbestimmungstatbestän-

den die Kompetenz der Einigungsstelle auf die Abgabe einer Empfehlung 

reduziert.   

 

 
 
                                                                                                                                      
168 Vgl. THIELE, PersV 194, S. 343 
169 DUESING, ZfPR 1994, S. 102 hat dagegen verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet, 

da die Legitimation der Gewerkschaften zur exekutiven Rechtssetzungsbefugnis nicht be-
stehe; ebenso SCHUPPERT, PersR 1993, S. 521 f., THIELE, PersV 1994, S. 293; 
DERS., DÖD 1996, S. 125 ff. 

170 Bay.VGH vom 19.10.1983, PersV 1985, S. 335, BIELER/ MÜLLER-FRITZSCHE/ 
SPOHN,  NiedsPersVG § 63 Rdnr. 1 

171  Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land Niedersachsen, des 
Niedersächsischen Richtergesetzes, des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung 
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C )  D I E  P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z E  D E R  N E U E N  B U N D E S-  
    L Ä N D E R  
Aufgrund des Art. 29 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18.05.1990172 be-

schloss die Volkskammer der DDR am 22.07.1990 das Gesetz zur sinn-

gemäßen Anwendung des Bundespersonalvertretungsgesetzes173 

(PersVG-DDR). Danach fand das Bundespersonalvertretungsgesetz mit 

einigen Besonderheiten sinngemäß auch in der DDR Anwendung174. Nach 

Anlage 1 Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 15 des Vertrages zwi-

schen der  Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-

schen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands von 

31.08.1990175 fanden die Bestimmungen des Bundespersonalvertretungs-

gesetzes bis zum 31.05.1993 auf die in den neuen Bundesländern weiter-

bestehenden Dienststellen entsprechend Anwendung, soweit sie nicht bis 

dahin durch landeseigene Regelungen ersetzt worden waren. 

 

Alle fünf neuen Bundesländer haben eigene Landespersonalvertretungs-

gesetze erlassen, deren Inhalt u.a. durch den Gesetzesvorschlag des 

DGB176 ”für die Gestaltung der Landespersonalvertretungsgesetze in den 

neuen Bundesländern vom 07.03.1991” angeregt worden war. Der Geset-

zesvorschlag des DGB sieht ähnlich dem bremischen Landespersonalver-

tretungsgesetz vor, dass die Allzuständigkeit des Personalrates durch ei-

nen nicht abschließenden Beispielskatalog konkretisiert wird und dem 

                                                                                                                                      
und zur Abweichung vom Niedersächsischen Beamtengesetz vom 12.11.1997 (Nds. 
GVBl. Nr. 21/1997, S. 464) 

172   BGBl. II S. 537 
173   GBl. I Nr. 52 S. 1014 
174  Z.B. das Arbeitsrecht der DDR unterschied nicht zwischen den Arbeiter und Angestellten 

im öffentlichen Sektor, daher definiert § 4 Abs. 1 PersVG DDR die Beschäftigten als 
"...die Arbeitnehmer ..."s. PEISELER, PersR 1990, S. 220 ff.; DÄUBLER, PersR 1990, 
315 f. 

175 BGBl. II S. 885 
176 Zur Diskussion in den fünf neuen Bundesländern: Vorschlag Landespersonalvertretungs-

gesetz Entwurf v. 19.02.1991, Hrsg. DGB Hauptbüro Schwerin 
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Personalrat zudem ein umfassendes Initiativrecht zugebilligt wird177. Bei 

diesem Vorschlag seitens des DGB ist eine Nähe zu den schleswig-

holsteinischen, bremischen und rheinland-pfälzischen Regelungen hin-

sichtlich der Mitbestimmung der Personalräte festzustellen178. Die Landes-

gesetzgeber der fünf neuen Bundesländer sind diesen Anregungen jedoch 

nicht gefolgt und haben bei der Verabschiedung ihrer Landespersonalver-

tretungsgesetze179 - im Gegensatz zu den Regelungen wie z.B. in Schles-

wig-Holstein, Bremen oder Niedersachsen - bewusst, u.a. wegen verfas-

sungsrechtlicher Bedenken, auf die Festlegung einer Allzuständigkeit des 

Personalrates verzichtet180. 

 

Hinsichtlich der Gestaltung von Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten 

des Personalrates weichen die LPVG der neuen Bundesländern erheblich 

voneinander ab. Als erstes Landespersonalvertretungsgesetz in den neu-

en Ländern wurde das sächsische Landespersonalvertretungsgesetz vom 

19.12.1992181 verabschiedet. Das SachsLPVG orientiert sich weitgehend 

an Aufbau und inhaltlicher Gestaltung des BPersVG, weist demgegenüber 

jedoch weitere Mitbestimmungstatbestände auf. Das sächsische LPVG 

wurde auf Grundlage des o.g. Gesetzesvorschlags des DGB beraten, we-

gen erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken der CDU wurde dieser 

                                                 
177 Vgl. die §§ 61-65 u. 68. Hervorzuheben ist, dass im Vorwort darauf hingewiesen wird, 

dass eine wie in Schleswig-Holstein erfolgte Regelung an Erfahrungen im Umgang, aber 
auch den Schwierigkeiten mit Einzeltatbeständen anknüpft, die in den neuen Ländern 
noch nicht gewonnen werden konnten. Die Mitautoren des Entwurfes, Peter Neumann 
und Carlos Sievers, haben sich federführend auf  Gewerkschaftsseite in Schleswig-
Holstein für die gesetzgewordenen Regelungen eingesetzt. 

178 Vgl. SCHLACHTER, ArbuR 1994, S. 201 f. für das Thüringische Landespersonalvertre-
tungsgesetz v. 29.07.1993 

179 Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg v. 16.09.1993, (GVBl. I S. 358) Landes-
personalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern v. 24.02.1993, (GVOBl. S. 
125,176, 300); Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen v. 21.01.1993, (GVBl. I S. 
358); Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt v. 10.02.1993, (GVBl. S. 56); zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Polizeistrukturreform v. 09.08.1995, (GVBl. 
S. 238) Landespersonalvertretungsgesetz Thüringen v. 29.07.1993, (GVBl. S. 399) 

180   Vgl. z.B. für Sachsen, EBERHARD, PersR 1993, S. 100; in Sachsen-Anhalt wurde der 
im Gesetzentwurf der SPD enthaltene Regelung der Allzuständigkeit der 
Personalvertretungen im Gesetzgebungsverfahren abgelehnt, s. LT-Drucks. 1/ 2221. 

181 Vgl. SÜLLWOLD, ZfPR 1993, 136 ff.; WULF-MATHIES, PersR 1995, S. 196;  
EBERHARD, PersR 1993, S. 99 f. 
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Vorschlag jedoch  abgelehnt182. Der letztlich verabschiedete Entwurf um-

fasst die klassischen Beteiligungsrechte des BPersVG mit einem ab-

schließenden Katalog der Beteiligungstatbestände.  

 

Das Landespersonalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns ist 

demgegenüber geprägt durch einen stärkeren Bezug zum MBG Schl.-

H.183. Zwar hat der Landesgesetzgeber Mecklenburg-Vorpommern auf ei-

ne Allzuständigkeit nach schleswig-holsteinischem Muster verzichtet, den 

Personalräten jedoch Mitbestimmungsrechte gewährt, die weit über die 

des BPersVG hinausgehen184. Das MVLPVG unterscheidet zwar, - wie 

auch das BPersVG zwischen mitwirkungs- und mitbestimmungspflichtigen 

Maßnahmen185, die mitwirkungspflichtigen Maßnahmen sind jedoch auf 

wenige Ausnahmen beschränkt (§ 68 Abs. 2 MVLPVG). Der vollen Mitbe-

stimmung werden die personellen, sozialen und organisatorischen Ange-

legenheiten unterworfen186. Soweit ein Verstoß gegen die gesetzlich vor-

geschriebene Beteiligung des Personalrates oder gegen wesentliche Ver-

fahrensvorschriften vorliegt, wird dem Personalrat ein Unterlassungsan-

spruch hinsichtlich der beabsichtigten Maßnahme gegeben187.  Über die 

Angelegenheiten, die der Mitbestimmung unterliegen, können Dienstver-

einbarungen abgeschlossen werden. Eine von der Hansestadt Demmin 

eingelegte kommunale Verfassungsbeschwerde gegen das Landesperso-

nalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns ist vom Landesverfas-

sungsgericht Mecklenburg-Vorpommern aus verfahrensrechtlichen Grün-

                                                 
182 Vgl. zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens, EBERHARD, PersR 1993, S. 99 f.  
183 MANSSEN, LKV 1997, S. 2; NEUMANN/ SIEWEKE, PersR 1994,  S. 194 u. 196; vgl. 

z.B. die Nachwirkung für gekündigte Dienstvereinbarungen; sie gelten weiter, bis sie 
durch neue Dienstvereinbarungen ersetzt werden, § 66 Abs. 4 MVLPVG/ § 57 Abs. 5 
MBG Schl.-H.; sowohl im MVLPVG und im MBG Schl.-H. ist der Grundsatz der ver-
trauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat nicht normiert, vgl. 
§ 59 Abs. 1 MVLPVG/§ 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. 

184 Vgl. zum Gesetzgebungsverfahren NEUMANN/ SIEWEKE, PersR 1994, S. 193; 
VOGELSANG/ SCHROEDER-PRINTZEN/ STANGE, PersVG Mecklenburg-
Vorpommern Einleitung Rdnr. 5 ff. u.  WAHLERS, PersV 1994, S. 1 f., der kritisiert, 
dass das Gesetz wegen "(...) der ausgreifenden Mitbestimmung (...)" zu einer stark an-
wachsenden Erschwernis verwaltungsinterner Entscheidungen führt, S. 8; MANSSEN, 
LKV 1997, S. 2. 

185 Vgl. § 62 Abs. 1 u. 10 MVLPVG; DONALIES/ NEUMANN, MVLPVG, § 62 Amn. 2 
186 §§ 68-70 MVLPVG 
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den zurückgewiesen worden188. Das MVVerfG hat jedoch in seinem Urteil 

in einem obiter dictum aber zum Ausdruck gebracht, dass es in Anbetracht 

der Entscheidung des BVerfG vom 24.05.1995 eine Änderung des 

MVLPVG für notwendig hält189. 

 

Auch die anderen Landespersonalvertretungsgesetze der neuen Bundes-

länder  gewähren dem Personalrat weitergehende Rechte gegenüber der 

Dienststelle als das BPersVG. Bezüglich der Mitbestimmungsrechte des 

Personalrates enthalten alle LPG eine enumerative Aufzählung der Mitbe-

stimmungstatbestände. Die Landespersonalvertretungsgesetze Sachsen-

Anhalts und Thüringens erweitern die Mitbestimmungstatbestände gegen-

über dem BPersVG sogar erheblich190.  

 

Im Gegensatz zum BPersVG verzichten die Landespersonalvertretungs-

gesetze Sachsen-Anhalts und Thüringens gänzlich auf Mitwirkungstatbe-

stände, so dass sich  die Beteiligungsrechte des Personalrates nur noch in 

Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte untergliedern lassen191. In Sach-

sen-Anhalt wurde im Mai 1991 ein Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion 

eingebracht, der sich im Wesentlichen an dem DGB-Entwurf für ein Per-

sonalvertretungsgesetz in den neuen Bundesländern orientierte und die 

Regelung einer Allzuständigkeit der Personalvertretungen vorsah192. Nach 

weiteren Beratungen wurde das SALPVG am 14.01.1993 jedoch ohne 

eine Allzuständigkeitsklausel verabschiedet193. In seiner Grundstruktur ori-

entiert es sich sowohl am BPersVG als auch an Elementen des 

                                                                                                                                      
187   Siehe § 67 Abs. 2 u. 3 MVLPVG 
188 LVerfG MV, Urteil v. 18.04.1996, LKV 1997, S. 24 
189 LVerfG MV, Urteil v. 18.04.1996, - Aus den Gründen B 2, S. 23 - 
190 §§ 65 ff SALPVG; §§ 66 ThürLPVG; zum Inhalt des SALPVG vgl. REICH, PersV 1993, 

S. 107 ff. 
191 Die Mitbestimmungskataloge der §§ 66, 67 u. 69 SALPVG umfassen auch Tatbestände, 

die nach den §§ 78, 79 BPersVG nur der Mitwirkung unterliegen, zustimmend zu dieser 
Regelung äußert sich auch SÜLLWOLD, ZfPR 1993, S. 175, mit dem Hinweis, dass das 
Mitwirkungsverfahren, dort wo es in den alten Bundesländern bzw. auf Bundesebene 
stattfindet, nicht zu einer wirksamen Einflussnahme auf die Entscheidungen der Verwal-
tung führt; a.A. BIELER, RiA 1993, S. 160, vgl. auch die  §§ 69, 74-76 ThürLPVG. 

192 LT-Drucks. 1/ 413 
193 Zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens vgl. WULF/ MÖLLER-SOOST, PersR 1993, S. 

290 sowie BIELER, RiA 1993, S. 159. 
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NiedsLPVG194. Im Gegensatz zum BPersVG sind jedoch Tatbestände, die 

nach §§ 78, 79 BPersVG nur der Mitwirkung unterliegen, durch die Mitbe-

stimmungskataloge der §§ 66, 67 SALPVG erfasst. Von gewerkschaftsna-

hen Autoren wurde das SALPVG begrüßt, weil hierdurch den Personalrä-

ten konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Durchsetzung von Arbeitneh-

merinteressen geboten wurden195. Dieses gilt insbesondere deshalb, weil - 

trotz des Fehlens der Festlegung einer Allzuständigkeit des Personalrats - 

durch umfangreiche Mitbestimmungs- und Initiativrechte den Personalrä-

ten über die im BPersVG enthaltenen Beteiligungsvorschriften hinausge-

hende Rechte zugebilligt worden sind. 

 

Die Bestrebungen zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Sachsen-Anhalts haben ihren Niederschlag in einem Referentenentwurf 

vom 30.11.1995 gefunden196. Wichtigste vorgeschlagene Änderung war 

die Erweiterung der Mitwirkungsrechte des Personalrates nach § 77 

SachsLPVG bei der Erstellung und Anpassung eines Frauenförderpla-

nes197. Der Referentenentwurf ist jedoch offenbar unter Berücksichtigung 

der neuen Entscheidung des BVerfG zum MBG Schl.-H. wieder zurückge-

zogen worden. 

 

Im thüringischen Landespersonalvertretungsgesetzen sind - im Vergleich 

zum BPersVG - weiterreichende Mitbestimmungstatbestände normiert198. 

Dabei wurde insbesondere ein Mitbestimmungsrecht bei ordentlichen 

Kündigungen und bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen festgelegt (§ 

63 I Nr. 17 u. Nr. 4 ThürLPVG).  Ebenso wie das SALPVG verzichtet das 

                                                 
194 vgl. §§ 83 ff SALPVG u. §§ 91 ff. NiedsLPVG/ §§ 80 ff SALPVG u. §§ 85 ff. 

NiedsLPVG;    zustimmend BIELER, RiA 1993, S. 161. 
195 so WULF/ MÖLLER - SOOST, PersR 1993, S. 292 
196 Referentenentwurf für das erste Gesetz zur Änderung des sächsischen Personalvertre-

tungsgesetzes vom 30.11.1995 
197 Nr. 16 des Gesetzentwurfes, der auch eine Erweiterung des allgemeinen Aufgabenkatalo-

ges des § 73 Abs. 1 hinsichtlich "der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern" enthielt, vgl. Nr. 14 des 
Gesetzesentwurfs. 

198 Vgl. die Übersichten über die neu eingeführten Mitbestimmungstatbestände bei 
SCHLACHTER, ArbR 1994, S. 202 ff. sowie BATTIS/ CASPARY, PersV 1995, S. 148. 
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thüringische Landespersonalvertretungsgesetz auf die Normierung von 

Mitwirkungstatbeständen und kennt nur noch die Mitbestimmung und An-

hörung als Beteiligungsform199. Die Möglichkeit der Anrufung der Eini-

gungsstelle ist nur in den Fällen der §§ 74 und 75 Abs. 1 Nr. 1 - 8 gege-

ben. In allen anderen Fällen gleicht das Mitbestimmungsverfahren dem in 

den anderen Bundesländern geregelten Mitwirkungsverfahren200. 

 

Als letztes der fünf neuen Bundesländer hat Brandenburg mit dem Gesetz 

vom 16.09.1993201 das Personalvertretungsrecht geregelt. Ebenso wie § 2 

Abs. 4 MBG Schl.-H. verlangt § 2 Abs. 2 BbgLPVG, dass die Dienststelle 

und der Personalrat bei ihren Entscheidungen das gesellschaftliche, wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Umfeld zu berücksichtigten haben. 

Allerdings besteht keine Einigkeit darüber, ob dies eine nur unverbindliche 

Formulierung ist oder konkrete Rechtsfolgen aus dem Berücksichtigungs-

gebot abzuleiten sind202. Das brandenburgische Perso-

nalvertretungsgesetz enthält Mitbestimmungskataloge für soziale, perso-

nelle und organisatorische Angelegenheiten, die gegenüber dem 

BPersVG erheblich erweitert sind203. Zur Sicherung dieser Beteiligungs-

rechte müssen Maßnahmen, die ohne die gesetzlich vorgeschriebene Be-

teiligung oder unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften erfolgt sind, 

zurückgenommen werden204. Nach § 73 Abs. 1 BbgLPVG kann die oberste 

Dienstbehörde Beschlüsse der Einigungsstelle, die wegen ihrer Auswir-

kungen auf das Gemeinwesen die Regierungsverantwortung wesentlich 

                                                 
199 Vgl. §§ 74, 75, 78 Abs. 1 u. 2 sowie §§ 77, 78 Abs. 3 ThürLPVG. 
200 SEIDEL, PersR 1993, S. 434, bezeichnet die thüringische Regelung daher als Etiketten-

schwindel, da sich die  Mitbestimmung in vielen Fällen qualitativ nicht von der Mitwir-
kung unterscheidet, ebenso SCHLACHTER, ArbuR 1994, S. 203. 

201 GVBl. I S. 358 
202 So vertritt SCHROEDER-PRINTZEN, PersV 1994, S. 194 die Auffassung, bei § 2 Abs. 

2 BbgLPVG handele es sich lediglich um eine unverbindliche Regelung; a.A HAMER, 
PersR 1994, S. 1 f. 

203 Vgl. §§ 63-66 BbgLPVG, sowie die Auflistung der Mitbestimmungstatbestände bei 
HAMER, PersR 1994, S. 1 f. 

204   § 74 Abs. 3 S. 2 BbgLPVG 
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berühren, innerhalb von 20 Tagen nach Übersendung ganz oder teilweise 

aufheben und endgültig entscheiden205.  

 

Gemeinsamkeiten weisen alle fünf LPVG bei der Gestaltung des Initiativ-

rechtes für den Personalrat auf. So wird nicht, wie nach dem BPersVG, 

differenziert nach vollem und nur eingeschränktem Initiativrecht, sondern 

dem Personalrat wird ein Initiativrecht bei allen mitbestimmungspflichtigen 

Tatbeständen gewährt206. 
 

D )  D I E  N O V E L L I E R U N G E N  D E R  P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E -  
    S E T Z E  D E R  A N D E R E N  B U N D E S L Ä N D E R  
Die anderen Bundesländer zeigten sich in ihren Reformbestrebungen im 

Hinblick auf die Erweiterung von Personalratsrechten weitaus zurückhal-

tender. Einigkeit besteht darüber, dass unter allen Personalvertretungsge-

setzen das bayerische Personalvertretungsgesetz die geringsten Mitbe-

stimmungsrechte gewährt207. Die jüngere Vergangenheit des bayerischen 

Personalvertretungsrechts wurde eingeleitet durch das Gesetz zur Ände-

rung des Personalvertretungsgesetzes vom 16.07.1986208. Anlass für die 

Änderung war der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Verfas-

sungsmäßigkeit der Unterschriftenquoren bei Personalratswahlen209. Auch 

dieser Gesetzesnovellierung wurde von Teilen der Literatur vorgeworfen, 

sie bliebe hinsichtlich der Beteiligungsrechte des Personalrates hinter de-

nen des BPersVG zurück210. Zuletzt wurde  in Bayern durch  das bayeri-

sche Personalvertretungsgesetz vom 01.09.1994211 das Gesetz aus dem 

                                                 
205 Zweifel an der Verfassungsgemäßheit von § 73 Abs. 1 BbgLPVG haben SCHROEDER-

PRINTZEN, PersV 1994, S. 199 u. SÜLLWOLD, ZfPR 1994, S. 31 erhoben. 
206 Vgl. § 69 BbgLPVG, § 65 MVLPVG; § 83 SachsLPVG.; § 61 Abs. 4 SaLPVG; 70 

ThürLPVG. 
207 So BATTIS/ CASPARY, PersV 1995, S. 150;  zustimmend BUGIEL, ZfPR 1994, S. 164 

u. PFOHL, ZBR 1996, S. 83. 
208 Gesetz zur Änderung des bayrischen Personalvertretungsgesetzes und des bayrischen  

Richtergesetzes v. 16.07.1986 (GVBl. S. 128) 
209 BVerfG, Beschluss v. 16.10.1984 = BVerfGE 67; 369 = ZBR 1984, S. 377 = PersV 1985, 

S. 22 
210 PÜHLER, PersV 1991, S. 49; BALLERSTEDT/ SCHLEICHER/ FABER/ ECKINGER, 

BayLPVG, Vorb. Rdnr. 55 
211 BayGVBl. S. 766; demgegenüber lag ein SPD-Gesetzesentwurf v. 26.01.1994 vor, der 

eine grundlegende Änderung des BayLPVG dadurch ereichen wollte, dass wesentliche 
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Jahre 1990 novelliert, ohne dadurch jedoch wesentliche Änderungen zu 

erfahren212)213. 

 

Das nordrhein-westfälische Personalvertretungsgesetz ist ebenfalls mehr-

mals geändert wurden. Zunächst ist im zeitlichen Zusammenhang mit der 

umfassenden Novellierung des Hessischen Landespersonalvertretungs-

gesetzes im Jahre 1984  durch Gesetz vom 18.12.1984 das Landesper-

sonalvertretungsgesetz nicht unerheblich214 novelliert worden. Zuletzt er-

folgte eine Änderung durch das Gesetz vom 08.09.1994215. Hervorzuhe-

ben ist, dass sich das Initiativrecht des Personalrates nach § 66 

NRWLPVG nun auch auf Einzelmaßnahmen erstreckt. 

 

E )  G E S E T Z E S I N I T I A T I V E N  U N D  V E R A B S C H I E D E T E  G E S E T Z E    
     N A C H  D E M  2 4 . 5 . 1 9 9 5  
Die Konsequenzen des Beschlusses vom 24.05.1995 sind Gegenstand 

von Beratungen  einer Arbeitsgruppe "Personalvertretungsrecht" im Rah-

men des Bund-Länder-Arbeitskreises für Beamtenrechtsfragen beim Bun-

desministerium des Inneren. In Sitzungen in Dezember 1995 und Januar 

1996 bestand zwischen den Vertretern der Länder und des Bundes dahin-

gehend Einigkeit, dass die Entscheidung des BVerfG in ihrer Bindungswir-

kung nach § 31 BVerfGG auf Schleswig-Holstein begrenzt ist, jedoch die 

grundlegende Bedeutung des Beschlusses sich auf alle Personalvertre-

tungsgesetze des Bundes und der Länder erstreckt216. Die eingesetzte 

                                                                                                                                      
Bestimmungen des BPersVG übernommen und die Rechte des Personalrates erweitert 
werden. 

212 Das bayrische Personalvertretungsgesetz v. 10.8.1994, (GVBl S. 766), erweiterte nicht 
die Mitbestimmungsrechte des Personalrates, es erfolgte im wesentlichen eine Anpassung 
an europäisches Recht durch Schaffung des passiven Wahlrechts für alle Beschäftigte, die 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der europäischen Gemeinschaft besitzen, 
vgl. HINDINGER, PersR 1990, S. 7 f.  

213 Vgl. BUGIEL, ZfPR 1994, S. 164 f., der kritisiert, dass der bayrische Gesetzgeber die 
Gelegenheit versäumt hat, eine Anpassung an die Regelungen des BPersVG vorzuneh-
men. 

214 Änderungsgesetz v. 18.12.1984, (GVBl. S. 181) 
215 Drittes Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen, (GVBl. S. 846) 
216 So die Stellungnahme des Bundesministeriums des Inneren v. 25.07.1996 auf eine  

entsprechende Anfrage des Verfassers. 
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Arbeitsgruppe wird jedoch keine Empfehlungen an die Gesetzgeber abge-

ben, sondern dient lediglich der Ermöglichung eines Erfahrungsaustau-

sches auf fachlicher Ebene217. Nach dem Regierungswechsel ergibt sich 

auf Bundesebene die Schwierigkeit, die in der Koalitionsvereinbarung vom 

20.10.1998 enthaltene Verlautbarung, die Mitbestimmung zu stärken und 

die die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst einschränkenden Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts in Einklang zu bringen218. So wird nach 

gegenwärtigen Stand die Bundesregierung in der 14 Legislaturperiode 

keine Reform des Bundespersonalvertretungsgesetzes in Angriff nehmen. 

 

In den meisten Bundesländern wird grundsätzlich die Notwendigkeit gese-

hen die Landespersonalvertretungsgesetze auf Grundlage des Beschlus-

ses des BVerfG vom 24.05.1995 zu novellieren219.  Lediglich in Hamburg 

war eine Entscheidung über das "ob" einer Änderung des geltenden Per-

sonalvertretungsgesetzes noch nicht gefallen.  Weiter fortgeschritten sind 

die Gesetzgebungsprozesse in den Ländern Niedersachsen und Sachsen. 

Beide Länder haben ihre Personalvertretungsgesetze bereits novelliert. 

Grund für die Novellierung beider Landespersonalvertretungsgesetzes war 

nach der jeweiligen Gesetzbegründung der Beschluss des Bundesverfas-

sungsgerichts zu Schleswig-Holsteinischen Personalvertretungsgesetz220. 

 

 

                                                 
217 So die Stellungnahme des Bundesministeriums des Inneren v. 25.07.1996 auf eine ent-

sprechende Anfrage des Verfassers. 
218  Koalitionsvereinbarung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und 

BÜNDNIS90/Die Grünen vom 20.10.1998 unter der Überschrift II.8. Tarifautonomie 
bewahren – Arbeitnehmerrechte sichern – Mitbestimmung stärken, heisst es: „Die neue 
Bundesregierung wird die Mitbestimmung am Arbeitsplatz sowie in Betrieb und Verwal-
tung im Interesse der Beteiligung und Motivation der Beschäftigten stärken und den Ver-
änderungen der Arbeitswelt anpassen.“ BATTIS/ KERSTEN, PersV 1999, S. 532 halten 
es wegen dieser Problemlage für wahrscheinlich, dass seitens des Bundes die Entschei-
dung BVerfG 93, 37 ff. weiterhin schlicht ignoriert, um bei einer verfassungskonformen 
Ausgestaltung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst nicht in Konflikt mit den be-
reits durch andere Reformvorhaben gereizten Gewerkschaften zu geraten.   

219 So die Stellungnahmen der zuständigen Ministerien der einzelnen Bundesländer auf eine 
Anfrage des Verfassers aus dem Februar 1997. 

220  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land Nie-
dersachsen vom 29.01.1997 (Niedersächsisches Innenministerium - 15.1 - 03060/ 2.8.10); 
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A A )  D A S  L A N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z  B A D E N  -    
      W Ü R T T E M B E R G  V .  2 1 . 1 2 . 1 9 9 5  
Die Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 

vom 24.05.1995 erfolgte am 11.10.1995. Als erstes Bundesland hat Ba-

den-Württemberg sein Personalvertretungsgesetz nach diesem Zeitpunkt 

umfassend novelliert. Durch das Gesetz zur Änderung des Landesperso-

nalvertretungsgesetzes vom 21.12.1995221 wurde versucht, das Baden-

Württembergische Landespersonalvertretungsgesetz der vorgegebenen 

Systematik des BVerfG-Beschlusses anzugleichen222. Die Änderung des 

alten Personalvertretungsgesetzes vom 20.12.1990223 ist bereits im Koali-

tionsvertrag zwischen der CDU und der SPD festgelegt worden, mit dem 

Ziel  
"die demokratischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten zu 

verbessern und die rahmenrechtlichen Vorschriften des Bundes im Interesse der 

Beschäftigten auszuschöpfen"224.  

Die bevorstehende Entscheidung des BVerfG zum MBG Schl.-H. führte 

bei der SPD zunächst dazu, von einem Gesetzesentwurf abzusehen und 

eine Entscheidung des BVerfG abzuwarten225  

 

Der erste Entwurf für ein neues Landespersonalvertretungsrecht ist vom 

31.07.1995 und umfasst eine Erweiterung des allgemeinen Aufgabenkata-

loges des Personalrates, eine Erweiterung des Initiativrechts des Perso-

nalrates sowie u.a. eine stärkere Beteiligung des Personalrates an den 

                                                                                                                                      
Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Personalvertretungsgeset-
zes vom 30.01.1997 (Staatsministerium des Inneren - 11 - 0307.00/ 96). 

221 Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 21.12.1995 (GVBl. S. 
879 ff.),  zum Gesetzgebungsverfahren vgl. FRANK/ GOERICKE, PersR 1995, S. 13. 

222 FRANK, PersR 1996, S. 140 
223 GBLl. 1991, S. 37 
224 So die Vereinbarung zwischen der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Lan-

desverband Baden-Württemberg, und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 
Landesverband Baden-Württemberg, über die Bildung einer Koalitionsregierung für die 
11.  Legislaturperiode des Landtages von Baden-Württemberg vom 08.05.1992, S. 37.  

225 Die SPD-Fraktion hat dennoch einen Gesetzentwurf v. 12.10.1993 vorgelegt, der sich im  
wesentlichen an dem am 08.12.1992 verabschiedeten rheinland-pfälzischen Landesper-
sonalvertretungsetz orientierte; zu den Gesetzesentwürfen der CDU-Fraktion, der   Posi-
tion des DGB und des Baden-Württembergischen Innenministeriums vgl. FRANK/ 
GOERICKE, PersR 1995, S. 14 f.  
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innerdienstlichen, sozialen und personellen Angelegenheiten226. In der 

ersten Lesung am 11.10.1995 hatte Innenminister Birzele festgestellt, 

dass das Baden-Württembergische Landespersonalvertretungsgesetz im 

Ländervergleich im unteren Drittel anzusiedeln sei und daher die Forde-

rungen der Gewerkschaften und der Berufsverbände auch für Baden-

Württemberg ein fortschriftliches, zukunftsorientiertes und den gesell-

schaftlichen Anforderungen entsprechendes Personalvertretungs-gesetz 

zu schaffen, berechtigt seien227. Der ursprüngliche Gesetzentwurf wurde 

jedoch erheblich verändert, insbesondere, weil Abgeordnete der CDU-

Landtagsfraktion der Auffassung waren, dass das bisherige Landesperso-

nalvertretungsgesetz nach der Entscheidung des BVerfG vom 24.05.1995 

in weiten Teilen verfassungswidrig sei228. So war im Gesetzentwurf vom 

31.07.1995 vorgesehen, dass der Personalrat ein uneingeschränktes Mit-

bestimmungsrecht bei der Abordnung von Angestellten und Arbeitern für 

die Dauer von mehr als zwei Monaten hat229. Nachdem das Bundesver-

fassungsgericht ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht für verfas-

sungswidrig erklärt hat, ist vorgenannten Beteiligungstatbestand in der 

endgültigen Fassung des Baden-Württembergischen Landespersonalver-

tretungsgesetzes in § 75 Abs. 1 Nr. 6, der nur eingeschränkten Mitbe-

                                                 
226 Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landespersonalvertretungsgeset-

zes v. 31.07.1995, LT-Drucks. 11/ 6312, Die zu dem Gesetzentwurf eingeholten Stel-
lungnahmen  wichen erheblich voneinander ab. Während der Gemeindetag und der 
Landkreistag den Gesetzesentwurf ablehnt, bzw. gravierende Bedenken geltend gemacht 
haben, hat der DGB  den Gesetzesentwurf als einen neuesten Schritt zur Reform des 
Landespersonalvertretungsrechts angesehen, auch wenn die Forderung nach einer All-
zuständigkeit des Personalrates, eines umfassenden Mitbestimmungsrechtes u.a. nicht er-
füllt worden, vgl. die Stellungnahme des DGB-Landesbezirkes Baden-Württemberg v. 
28.06.1995, LT-Drucks. 11/ 6312, S. 71 ff. 

227 LT-Prot., S. 6087, Innenminister Birzele plädierte für eine Generalklausel im        Mitbe-
stimmungskatalog sowie die generelle Mitbestimmung statt Mitwirkung und den Ver-
zicht auf Zustimmungsverweigerungskataloge, ebenda, S. 6087, zum Gesetzgebungsver-
fahren s. auch WÖRZ, PersV 1996, S. 249 

228 FRANK, PersR 1996, S. 140; die Fraktion der Grünen hat als Formulierung des § 70 
folgende Fassung  vorgeschlagen:   

 "(1) Der Personalrat kann in allen sozialen und personellen Angelegenheiten Maßnahmen 
bei der Dienststelle beantragen. Das Antragsrecht des Personalrats erstreckt sich sowohl 
auf formelle als auch auf materielle Arbeitsbedingungen, es besteht unabhängig von der 
Zahl der betroffenen Beschäftigten, vgl.  den 2 Änderungsantrag der Fraktion Grüne v. 
13.12.1995, LT- Drucks. 11/ 6901. 

229 § 76 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzesentwurfes der Landesregierung zur Änderung des 
Landespersonalvertretungsgesetzes, LT-Drucks. 11/ 6312, S. 19. 
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stimmung zugeordnet230. In seiner novellierten Fassung bleibt das neue 

Baden-Württembergische Landespersonalvertretungsgesetz in der Tradi-

tion des Bundespersonalvertretungsgesetzes. So wird grundsätzlich un-

terschieden in Mitbestimmung  und -wirkung, wobei innerhalb des Mitbe-

stimmungsverfahrens in vielen Fällen eine Einigungsstelle entscheidet, 

der auch drei Beisitzer angehören, die von der zuständigen Personalver-

tretung bestellt werden231. Das BWLPVG unterscheidet die Mitbestim-

mungsangelegenheiten der Beamten (§ 75) und der Arbeiter und Ange-

stellten (§ 76), wobei nur in den Fällen der personellen Angelegenheiten 

der Beamten die Einigungsstelle empfehlend beschließt232. U.a. wurden 

folgende Änderungen233 verabschiedet 

 Der Regelung der Ordnung in der Dienststelle 

• Das Aufstellen von Sozialplänen 

• Der allgemeine Aufgabenkatalog des § 68 Abs. 1 wurde erweitert 

z.B. für Aufgaben der Kinderbetreuungseinrichtungen der Dienst-

stelle u. Wahrnehmung der Interessen der Fernarbeitnehmer.    

• Die Tatbestände der einschränkten Mitbestimmung des § 69 Abs. 4 

iVm. 79 Abs. 3 wurden erweitert, z.B. für die Befristung von Ar-

beitsverhältnissen, die  Bestellung und Abberufung von Be-

auftragten für den Datenschutz. 

• Neue Mitwirkungsrechte wurden eingeführt z.B. bei der Arbeits-

organisation, Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung234. 

• Erweiterung der dem Personalrat zustehenden Initiativrecht, vgl. § 

70 BWLPVG 

 

                                                 
230 Vgl. dazu die Stellungnahme von Justizminister Dr. Schäuble v. 13.12.1995, LT Prot., S. 

6495  mit weiteren Beispielen der Auswirkungen des Beschlusses des BVerfG auf den 
Gesetzentwurf der Landesregierung v. 31.07.1996. 

231 §§ 69, 71 Abs. 1 BWLPVG 
232 § 69 Abs. 4 S. 3 BWLPVG sowie § 79 Abs. 3 Nr. 15 BWLPVG, in den dort geregelten 

personellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter entscheidet die Einigungs-
stelle nur empfehlend, § 69 Abs. 4 S. 3 BWLPVG. 

233 Vgl. die Aufstellung der Änderung bei WÖRZ, PersV 1996, S. 251 
234 § 80 Abs. 1 Nr. 11 u. 12 BWLPVG 
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Die Änderung des Baden-Württembergischen Landespersonalvertretungs-

gesetzes durch Gesetz vom 21.12.1995 hat jedoch nur vorläufigen Cha-

rakter. So heißt es in der Beschlussempfehlung und dem Bericht des In-

nenausschusses vom 13.12.1995 (11. Wahlperiode) wie folgt:  
"Der Landtag stellt fest, dass das bisher geltende Landespersonalvertretungsge-

setz aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24.05.1995 

überprüft und in den Punkten, in denen sich ein Widerspruch zum Beschluss er-

gibt, geändert werden muss. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Prü-

fung baldmöglichst vorzunehmen und dem 12. Landtag entsprechende Vorschläge 

vorzulegen."235 

In der zweiten Lesung hat der Abgeordnete Deutsch le 236 kritisiert, dass 

wegen der vorgenannten Feststellung die zu verabschiedende Novelle 

offenbar nicht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ent-

sprechen würde237. Der Abgeordnete Hack le  von den Grünen entgegne-

te darauf, dass es eine Bund- Länder Arbeitsgruppe dazu gäbe. Trotz ins-

gesamt fünf Änderungsentwürfen besteht Einigkeit, dass das novellierte 

Baden-Württembergische Landespersonalvertretungsgesetz sich nicht 

vollständig an den Grundsätzen des Beschlusses des BVerfG vom 

24.05.1995 orientiert hat238. 

 

Der Berichterstatter des Innenausschusses der Baden-Württembergischen 

Landtages hat in der 2. Lesung am 13.12.1995 selbst Bedenken an der 

Verfassungsmäßigkeit des Gesetzesentwurfes erklärt239. Der Baden-

Württembergische Landgesetzgeber hatte bei der Novellierung des Lan-

despersonalvertretungsgesetzes die Grenzen der seiner Ansicht beste-

hende Bindungswirkungen des Beschlusses des BVerfG derart genutzt, 

dass primäres Ziel war, die Änderungen des bestehenden Landesperso-

nalvertretungsgesetzes mit den  BVerfG-Grundsätzen in Einklang zu brin-

gen. Der nach der Novellierung unverändert gebliebene Teil des Landes-

                                                 
235 Teil II der Beschlußempfehlung und Bericht des Innenausschusses des Landtages von 

Baden-Württemberg vom 13.12.1995 LT-Drucks. 11/ 6902.  
236 Der Abgeordnete Deutschle ist Mitglied der Partei der Republikaner.  
237 Stellungnahme des Abg. Deutschle in der 77, Sitzung des 11. LT., LT-Prot. S. 6490  
238 FRANK, PersV 1996, S. 140 
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personalvertretungsgesetzes war nicht Gegenstand einer umfassenden 

verfassungsrechtlichen Überprüfung240. 

 

BB) DAS NIEDERSÄCHSISCHE LANDESPERSONALVERTRETUNGSGESETZ VOM   
       12.11.1997 
Das niedersächsische Landespersonalvertretungsgesetz ist zeitlich nach 

Inkrafttretens des MBG Schl.-H. und der Einreichung der Normenkontroll-

verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht verabschiedet worden und 

verdient insofern besonderer Beachtung als dessen Verfassungsmäßigkeit 

noch nicht Gegenstand verfassungsgerichtlicher Entscheidungen war. Die 

Landesregierung Niedersachsen hat am 28.01.1997 den Entwurf eines 

zweiten Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsrechts zur Anhö-

rung der Gewerkschaften freigegeben. Der Entwurf sah eine Neugestal-

tung des Letztentscheidungsrechts der Einigungsstelle vor. Entscheidun-

gen in personellen Maßnahmen gegenüber Beamten, Angestellten und 

Arbeitern und in organisatorischen Maßnahmen haben lediglich empfeh-

lenden Charakter. Die Einigungsstelle darf eine verbindliche Entscheidung 

nur noch bei den sozialen und sonstigen dienstlichen Angelegenheiten 

nach § 66 NiedsLPVG treffen. 

 

Das geänderte niedersächsische Personalvertretungsgesetz vom 

12.11.1997241 ist am 19.11.1997 in Kraft getreten. Die erfolgten Änderun-

gen sind größtenteils mit der Begründung erfolgt, dass die vom Vorgaben 

                                                                                                                                      
239 Stellungnahme des Berichterstatters Argeordneter Veigel, FDP, LT-Prot. v. 13.12.1995, 

S. 6485  
240 Vgl. die Äußerung des Abgeordneten Oettinger (CDU), der in Sitzung zur 2. Lesung des  

Landespersonalvertretungsgesetzes am 13.12.1995 wie folgt erklärte: (...) Karlsruhe sagt 
nicht mehr und nicht weniger, als daß wir im öffentlichen Dienst nicht die volle Mitbe-
stimmung haben, als daß die Letztendscheidung in wesentlichen Bereichen bei Amtsvor-
ständen, Bürgermeistern und Gemeinderäten bleiben muß. Daran halten wir uns. Die jet-
zige Novellierung trägt dem Rechnung. Wir waren bereit, im Zuge der Reform des Lan-
despesonalvertretungsgesetzes auch gleich die übrigen Paragraphen verfassungmäßig 
einzustellen.(...) Die Novellierung ist verfassungsgemäß, und die Verfassungsmäßigkeit 
des bisher geltenden Rechts wird im nächsten Jahr hergestellt werden müssen, LT - Prot. 
S. 6487 

241  Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land Niedersachsen, des 
Niedersächsischen Richtergesetzes, des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung 
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des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss vom 24.5.1995 eine 

Änderung notwendig machen242.  

 

C C )  DA S  SÄ C H S I S C H E  L A N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z   
      V O M  23 .4 .1998  
Der Freistaat Sachsen hat zuletzt mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung 

des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes“ vom 23.4.1998243 sein 

Personalvertretungsrecht geändert. Zielsetzung der Gesetzesänderung 

war die verfassungskonforme Ausgestaltung der personalvertretungs-

rechtlichen Regelungen als Konsequenz aus der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 24.5.1995. Mit dem Zweiten Gesetz zur Än-

derung des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes sind u.a. das Letz-

tentscheidungsrecht der obersten Dienststelle in Personalangele-

genheiten gestärkt, die Mitbestimmungsrechte der Einigungsstelle redu-

ziert worden und das bisherige Stufenverfahren bei Einstellungen, Verset-

zungen, Abordnungen und Zuweisungen entfallen.  

 

Vor der Änderung des sächsischen Landespersonalvertretungsgesetzes 

unterlagen die Personalangelegenheiten der Angestellten und Arbeiter der 

vollen Mitbestimmung der Personalvertretung mit einem Letztentschei-

dungsrecht der Einigungsstelle. Nach der Novellierung des sächsischen 

Landespersonalvertretungsgesetzes vom 23.4.1998 sind in einer Reihe 

von Fällen diese uneingeschränkten Mitbestimmungsverfahren ersetzt 

worden durch ein eingeschränktes Stufenverfahren, § 79 Abs. 3 

SachsLPVG bzw. eine Stärkung des Letztentscheidungsrechts der Dienst-

stelle, § 79 Abs. 4 SachsLPVG.  

 

                                                                                                                                      
und zur Abweichung vom Niedersächsischen Beamtengesetz vom 12.11.1997 (Nds. 
GVBl. Nr. 21/1997, S. 464) 

242  Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das 
Land Niedersachsen vom 14.5.1997, LT-Drucks 13/ 2913, S. 17, 26 ff. 

243  SächsGVBl. S. 165; zum Inhalt siehe u.a. RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestim-
mung..., S.13 und 87 ff.; LOOS, ZTR 1998, S.539   
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In der neuen Fassung des sächsischen Landespersonalvertretungs-

gesetzes entscheidet die oberste Dienststelle abschließend in den perso-

nellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter in den Fällen der §§ 

80 Abs. 1 Nr. 1 SachsLPVG (Einstellung und Eingruppierung), Nr. 3 

SachsLPVG (Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung inner-

halb der Dienststelle, wenn sie mit einem Wechsel des Dienstortes ver-

bunden ist [das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechts gehört 

zum Dienstort]) und 4 SachsLPVG (Abordnung für eine Dauer von mehr 

als sechs Monaten sowie Zuweisungen entsprechend § 123a des Beam-

tenrechtsrahmengesetzes für eine Dauer von mehr als drei Monaten). 

 

In einer Reihe von anderen Beteiligungstatbeständen ist die Entschei-

dungsbefugnis der Einigungsstellen zu  Gunsten des Letztentscheidungs-

rechts der obersten Dienststelle beschränkt worden. So beschließt die Ei-

nigungsstelle nach dem neuen § 79 Abs. 4 Satz 3 und 4 SachsLPVG in 

den Fällen des § 80 Abs. 3 Nr. 9 SachsLPVG (Beurteilungsrichtlinien für 

Angestellte und Arbeiter), Nr. 10 SachsLPVG (Bestellung von Vertrauens- 

oder Betriebsärzten als Angestellte) und Nr. 16 SachsLPVG (Einführung 

und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 

Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen) lediglich 

eine Empfehlung, wenn sie sich nicht der Auffassung der obersten Dienst-

behörde anschließt. Die oberste Dienstbehörde entscheidet dann endgül-

tig, vgl. § 79 Abs. 4 Satz 4 SachsLPVG.   

 

Das so geänderte sächsische Personalvertretungsgesetz ist bereits Ge-

genstand einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung durch den sächsi-

sche Verfassungsgerichtshof geworden. Der VerfGH Sachsen hat auf An-

trag von 38 Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion in seinem Urteil vom 

22.2.2001 wesentliche Vorschriften des SALPVG 1998 für mit der Sächsi-

aschen Verfassung für unvereinbar erklärt244. Dabei wurden insbesondere 

                                                 
244  Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom 22.2.2001, PersR 2001, 

367 = PersV 2001, 198 = ZBR 2002, 37, dazu: RINKEN, PersR 2001, 355; 
KERSTEN, ZBR 2002, 28 
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die genannten Einschränkungen der Kompetenz der Einigungsstelle bei § 

80 Abs. 3 Nr. 9 SachsLPVG (Beurteiligungskriterien für Angestellte und 

Arbeiter) und § 80 Abs. 3 Nr. 16 SachsLPVG (Einführung und Anwendung 

technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 

Leistung der Beschäftigten zu überwachen) für mit der Sächsischen Ver-

fassung unvereinbar erklärt245.     
 
D D )  DA S  H E S S I S C H E  LA N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z   
       V O M   6 .7 .1999  
Nach den Regierungswechsel in Hessen im Frühjahr 1999 war erklärtes 

Ziel  der neuen Regierungskoalition aus CDU und F.D.P. das Personalver-

tretungsrecht effizienter und bürgerorientierter zu gestalten. Durch das 

„Gesetz zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen innerhalb der 

öffentlichen Verwaltung“ ist in Hessen auch das Landespersonalvertre-

tungsgesetz geändert worden. Mit dem Gesetz sollte die Neuordnung der 

Beteiligungsrechte unter Berücksichtigung der Rechtssprechung des Bun-

desverfassungsgerichts und in Anlehnung an die Systematik des Bundes-

personalvertretungsgesetzes erreicht werden246. 

       
E E )  D A S  S C H L E S W I G - H O L S T E I N I S C H E  M I T B E S T I M M U N G S G E S E T Z    
      V O M  14 .1 .2000  
Der schleswig-holsteinische Landesgesetzgeber hat mit dem „Gesetz zur 

Änderung des Mitbestimmungsgesetzes“247, das zum 14.1.2000 in Kraft 

getreten ist, auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 

24.5.1995 reagiert. Im Rahmen dieser Novelle hat der Gesetzgeber nur 

die unabweisbaren Änderungen des Mitbestimmungsgesetzes, die wegen 

des Beschlusses des BVerfG notwendig waren, vorgenommen248. Insge-

samt wurde festgehalten an der bisherigen, umfassenden Beteilung der 

                                                 
245  Einzelheiten hierzu im Dritten Teil dieser Arbeit unter II 3. b) bb) 13 und II. 3 d) cc). 
246  LT-Drucks 15/ 123, S. 3 
247  Gesetz zur Änderung des Mitbestimmungsgesetzes vom 13.1.2000 (GVOBl Schl.-H. 

2000, S. 3)  
248  So die Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Mitbestimmungsgeset-

zes Schleswig-Holstein, LT-Drucks. 14/1353, Begründung, S. 6 
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Personalräte (Allzuständigkeit) und an dem Initiativrecht des Personalrats 

(§§ 56 und 58 MBG Schl.-H.).   

 

Die wesentliche Änderung gegenüber dem von BVerfG kritisierten alten 

Mitbestimmungsgesetz besteht darin, dass die Einigungsstelle jetzt nur 

noch in dem Umfang, den das BVerfG ausdrücklich zugelassen hat, ver-

bindliche Entscheidungen treffen kann. Diese Angelegenheiten sind nun in 

dem Katalog des § 54 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1-17 MBG Schl.-H. enthalten, der 

exakt den Hinweisen des BVerfG auf die Einzeltatbestände des BPersVG 

entspricht. In allen anderen Fällen hat die Entscheidung der Einigungsstel-

le lediglich empfehlenden Charakter, § 54 Abs. 4 Satz 4 MG Schl.-H. Die 

Einführung eines Mitbestimmungsverfahrens entsprechend der vom 

BVerfG entwickelten 2. Stufe mit entsprechender „doppelter Mehrheit“ in 

der Einigungsstelle wurde von schleswig-holsteinischem Landesgesetz-

geber zwar erwogen, aber letztlich nicht weiter verfolgt. Denn dies hätte, 

so die Begründung im Gesetzentwurf, „eine generelle Umstellung der Zu-

sammensetzung der Einigungsstelle und eine Neuordnung des Abstim-

mungsverfahrens erfordert“249.    
 
F F )  DA S  LA N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z  RH E I N L A N D -  

  PF A L Z  V O M  12 .10 .2000  
Das Personalvertretungsrecht des Landes Rheinland-Pfalz wurde zuletzt 

durch das „Erste Landesgesetz zur Änderung des Personalvertretungsge-

setzes“250 vom 26.9.2000 grundlegend reformiert. Anlass für diese Reform 

waren das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz und der 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.5.1995 zum Schles-

wig-Holsteinischen Mitbestimmungsgesetz. Mit der Novelle des LPVG RP 

ist u.a. das Initiativrecht neu gestaltet worden. Dieses erstreckt sich zwar 

auch nach der Neuordnung auf alle Mitbestimmungspflichtigen sozialen 

                                                 
249  So die Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Mitbestimmungsgeset-

zes Schleswig-Holstein, LT-Drucks. 14/1353, Begründung, S. 6; WITT, PersV 2001, 194 
250  Erstes Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 26.9.2000 

(GVBl. 2000, S. 402) 
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und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten, personellen sowie or-

ganisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das Initiativrecht 

des Personalrats wurde aber darauf beschränkt, die kollektiven Interessen 

der von dem Personalrat vertretenen Beschäftigten wahrzunehmen.  

 

Im Unterschied zur Rechtslage vor der Reform des rheinland-pfälzischen 

Landespersonalvertretungsgesetzes ist der Einigungsstelle in personellen 

Angelegenheiten der Arbeiter und Angestellten nur das Recht zugestan-

den worden, gegenüber der obersten Dienststelle eine Empfehlung ab-

zugeben zu können251. Im Bereich der organisatorischen Angelegenheiten 

hat der Gesetzgeber z.B. Streichungen in den Tatbeständen des § 80 

Abs. 1 Nr. 1 (Beschränkung auf „Gestaltung der Arbeitsplätze“ sowie in § 

75 Abs. 3 Nr. 16 BPersVG) und in § 80 Abs. 1 Nr. 5 LPVG RP (Streichung 

„Fragen des Arbeitszeitsystems“ sowie des „Dienstes in Bereitschaft und 

auf Abruf“) vorgenommen. Mit diesen Streichungen wollte der Gesetzge-

ber erreichen, dass die betreffenden Tatbestände auf solche Angelegen-

heiten begrenzt werden, die von nicht erheblicher organisatorischer Be-

deutung sind und daher nach wie vor der uneingeschränkten Mitbestim-

mung des Personalrats unterfallen können. Daneben wurde dem Verfas-

sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz folgend der § 86 LPVG RP abgeschafft, 

der die Vereinbarungen der obersten Landesbehörden mit den Spitzenor-

ganisationen der Gewerkschaften in ressortübergreifenden  Mitbestim-

mungsangelegenheiten regelte252. 

 
- ZUSAMMENFASSUNG 
Die gesetzgeberischen Initiativen der letzten Jahre im Bereich des Perso-

nalvertretungsrechts umfassen im wesentlichen die Erweiterung der Per-

sonalratsmitbestimmung durch zusätzliche Mitbestimmungstatbe-stände. 

Zur Gewährleistung einer umfassenden Beteiligung der Personal-räte 

wurden - an dem bremischen Beispiel anknüpfend – Allzuständig-keiten 

für die Personalräte (mit oder ohne Beispielskataloge) eingeführt. Diesbe-

                                                 
251  Einzelheiten bei LAUTENBACH, PersV 2001, 2 
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züglich sind u.a. in den neuen Bundesländern erhebliche verfassungs-

rechtliche Vorbehalte geäußert worden, die schließlich die Aufnahme einer 

Allzuständigkeitsklausel verhindert haben. Gründe der Befürworter für die 

Aufnahme von Allzuständigkeitsklauseln in die Personalvertretungsgeset-

ze waren  u.a., dass durch einen größeren Mit-entscheid der Vertretung 

der Beschäftigten nicht nur die Effizienz der Verwaltungsarbeit gesteigert, 

sondern auch die Akzeptanz verwaltungsinterner Entscheidungen erhöht 

und insgesamt eine Demo-kratisierung der öffentlichen Verwaltung her-

beigeführt wird253.   

 

Durch die dargestellten Novellierungen der verschiedenen Landesperso-

nalvertretungsgesetze sind verschiedene Aspekte des Personalvertre-

tungsrechts erneut allgemeiner Diskussionsgegenstand geworden, so z.B. 

die Frage nach dem Umfang des der Personalvertretung zustehenden 

Initiativrechts, nach dem Umfang der Mitbestimmung überhaupt oder über 

die Möglichkeit von Vereinbarungen zwischen den Spitzenorganisationen 

der Gewerkschaften und den obersten Dienststellen.  

 

Kritiker der genannten Aspekte haben zur Unterstützung ihrer verfas-

sungsrechtlichen Argumente darauf verwiesen, dass die in Schleswig-

Holstein und in anderen Ländern gewährten Personalvertretungsrechte 

die Funktionsfähigkeit der Verwaltung beeinträchtigen und so eine sach-

gerechte Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung erschweren würden. Die 

entsprechenden verfassungsrechtlichen Aspekte der erwähnten Fragen 

werden im dritten Kapitel erörtert. 

 

Die allgemeine Tendenz – von Ausnahmen abgesehen – zur Erweiterung 

der Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen hat seit dem 

24.5.1995 ein Ende gefunden. Der an diesem Tag ergangene Beschluss 

                                                                                                                                      
252  s. hierzu Vierter Teil VI sowie Zweiter Teil I 4 
253 Gegen die Auffassung, dass Personalratsmitbestimmung zur Demokratisierung der öf-

fentlichen Verwaltung führen kann, siehe PFOHL, ZBR 1996, S. 83, der eine Betroffen-
heitsherrschaft ablehnt und den Ansatzpunkt in der Geltungsverschaffung des Volkswil-
lens sieht.  
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des Bundesverfassungsgesetz war sowohl für konservativ, konservativ-

liberal als auch für sozialdemokratisch geführte Landesregierungen Anlass 

oder Grund für eine die Mitbestimmungsrechte der Personalräte ein-

schränkende Novellierung der Landespersonalvertretungsgesetze.    
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 Zweiter Teil 

V e r f a s s u n g s g e r i c h t s r e c h t s p r e c h u n g   
 u n d   

B e s c h l u s s  d e s  B V e r f G  v o m  2 4 . 0 5 . 1 9 9 5  
 

"Demokratie kontra Mitbestimmung" lautet der Titel einer kritischen Re-

zension des Beschlusses des BVerfG von Prof. Dr. Thomas B lanke 254.  

Ausgangspunkt der Kritik ist dabei die grundsätzliche Forderung, durch 

Mitbestimmung und Demokratisierung der Arbeitswelt den Freiheitsraum 

der Beschäftigten zu erweitern. Zur Begründung dieser Forderung werden 

die Begriffe Demokratie und Mitbestimmung jedoch nicht als antagonisti-

sche Positionen verstanden, sondern als sich gegenseitig bedingend be-

trachtet255. 

 

Im 1. Teil dieser Arbeit ist anhand der Entwicklung einzelner Landesper-

sonalvertretungsgesetze aufgezeigt geworden, wie den Forderungen nach 

Schaffung weiterer Mitbestimmungstatbestände und zusätzlicher, insbe-

sondere gewerkschaftlicher Kompetenzzuweisungen in vielerlei Hinsicht 

von den Landesgesetzgebern nachgekommen wurde, so z.B. durch Auf-

nahme in die neu verabschiedeten LPVG der neuen Länder, aber auch 

durch die Novellierungen der Personalvertretungsgesetze der Länder 

Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In glei-

chem Maße, in dem sich die legislativen Anstrengungen zur Erweiterung 

von Mitbestimmungsrechten im öffentlichen Dienst vollzogen haben, wur-

de den neuen Mitbestimmungsregelungen von Kritikern Verfassungswid-

rigkeit bescheinigt.  

                                                 
254 BLANKE, Demokratie kontra Mitbestimmung, Die Mitbestimmung 1996, S. 6 
255 DOPATKA, KJ 1996, S. 28, vgl. auch die Regierungserklärung von Bundeskanzler 

Brandt von 1973, Mitbestimmung gehört zur Substanz des Demokratisierungsprozesses 
unserer Gesellschaft (...)"; GROßMANN/ MÖNCH/ ROHR, BremLPVG, Einführung 
Rdnr. 67 ff. 
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"Insbesondere die Erteilung eines allgemeinpolitischen Mandates an den Personal-

rat, die Einführung der Allzuständigkeit und das damit korrelierenden Initiativrecht, 

die fehlende Differenzierung hinsichtlich verschiedener Beteiligungsformen, die 

Gestaltung des Letztentscheidungsrechts der Dienststellenleitung und die den 

Gewerkschaften eingeräumte Vereinbarungsbefugnis verstießen jedenfalls in ihrer 

Kumulation gegen das Demokratieprinzip wie auch das Rechtstaatsprinzip256",  

so z.B. Ba t t i s /  Caspary . Im Zusammenhang mit der verfassungsrecht-

lichen Diskussion um die Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen 

Dienst haben der Staatsgerichtshof Hessen  im Jahre 1986 und  der Ver-

fassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz im Jahre 1994 in Normenkontrollver-

fahren die jeweiligen Landespersonalvertretungsgesetze in wesentlichen 

Teilen für verfassungswidrig erklärt. In beiden Entscheidungen haben die 

Gerichte dabei neue - weit über die Grenzen, die das Bundesverfas-

sungsgericht in seiner Entscheidung zum bremischen Landespersonalver-

tretungsgesetz im Jahre 1959 gesetzt hatte - Festlegungen der Grenzen 

der Personalratsmitbestimmung getroffen. 

 

Die Tatsache, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen der Mitbestim-

mung im öffentlichen Dienst derart in den Blickpunkt der Diskussion ge-

langt sind, resultiert u.a. auch daraus, dass weder das Grundgesetz noch 

die Landesverfassungen der Länder konkrete Aussagen darüber enthal-

ten, wo die Personalvertretung verfassungsrechtlich angesiedelt ist257. 
 
I .  D I E  VE R F A S S U N G S G E R I C H T S R E C H T S P R E C H U N G  
Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Mitbestimmung der Personalräte 

sind jedoch nicht nur durch die in der Literatur vertretenen Auffassungen 

fixiert worden, sondern auch wesentlich durch die Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts sowie der Staatsgerichts- bzw. Verfassungs-

gerichtshöfe der einzelnen Bundesländer geprägt. Obwohl die Landesver-

fassungsgerichte in ihren Entscheidungen nur die Vereinbarkeit mit lan-

desverfassungsrechtlichen Normen überprüft haben, ist ein entscheiden-

der Einfluss der wenigen Entscheidungen auf das gesamte Personalver-

                                                 
256 so BATTIS/ CASPARY, PersV 1995, S. 150 
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tretungsrecht festzustellen258. Der Grund für diese Ausstrahlungswirkung 

ist, dass für landesverfassungsrechtliche Vorschriften und Grundsätze 

meist vergleichbare Regelungen im Grundgesetz bzw. in anderen Lan-

desverfassungen existieren259. 

 

Anlass für die Anrufung der jeweiligen Landesverfassungsgerichte waren 

die - zumindest unter der Mitregierung der SPD verabschiedeten - Lan-

despersonalvertretungsgesetze, die über den bis dahin erreichten Stan-

dard hinaus den Personalvertretungen weitergehende Mitbestimmungs-

rechte gewährt haben260. Für die hier zu untersuchende Problematik sind 

die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und der Landesver-

fassungsgerichte zudem von Relevanz, weil z.B. innerhalb des Personal-

vertretungsgesetzes Rheinland-Pfalz ähnliche Regelungen wie im MBG 

Schl.-H. getroffen worden sind und daher die vorangehende verfassungs-

rechtliche Überprüfung durch den VerfGH Rheinland-Pfalz auch die Ent-

scheidung des BVerfG zum MBG-Sch-H. - wie noch zu zeigen sein wird - 

beeinflusst hat261.   

 

                                                                                                                                      
257 PÜHLER, PersV 1991, S. 61 
258 So WENDELING-SCHRÖDER, ArbuR 1987, S. 381 f.; Beispielhaft sei hier die Rege-

lung des § 75 I ThürLPVG v. 29.07.1993 angeführt, der die eingeschränkte Mitbestim-
mung in  Personalangelegenheiten der Beamten sowie der Angestellten der Vergütungs-
gruppe Vb aufwärts, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, regelt. Der Thüringische 
Landesgesetzgeber hat sich bezüglich der Mitbestimmung der genannten Beschäftigten 
vollständig an dem Urteil des HessStGH v. 30.04.1986, PersV 1986, S. 227 ff. orientiert, 
obwohl die Staatsgerichtshofentscheidung auf Grundlage der Hessischen Verfassung er-
gangen ist. 

259 Vgl. insbesondere KÜBEL, PersV 1987, S. 219, der zum Urteil des Hess StGH v. 
30.04.1986  ausführt: "Prüfungsmaßstab war für den StGH das Landesverfassungsrecht, 
also die Verfassung des Landes Hessen, nicht aber die Regelung des Grundgesetzes und 
der Rahmenvorschriften des BPersVG. Jedoch sind die für die verfassungsrechtliche Be-
urteilung des Personalvertretungsrechts zentralen Verfassungsprinzipien des Grundgeset-
zes wie  Demokratiegebot, Volkssouveränität, Verantwortlichkeit der Regierung, Rechts-
staatsprinzip, und Sozialstaatsprinzip auch in der Hess. Verfassung teils ausdrücklich 
enthalten, teils werden sie von StGH als der Hessischen Verfassung immanent erachtet. 

260 Zutreffend insoweit KISKER, PersR 1994, S. 289 
261 Schenke hat bereits 1994 festgestellt, dass durch die Entscheidung des VerfGH RP wich-

tige Markierungspunkte gesetzt worden seien und dies daher bei zukünftigen Diskussio-
nen dieser Problematik, insbesondere auch für die verfassungsrechtliche Beurteilung des 
MBG Schl.-H. Bedeutung zukommen dürfte, JZ 1994, S. 1027. 
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Die wichtigsten Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte werden 

nachfolgend in ihren wesentlichen Aussagen wiedergegeben, wobei die 

Reihenfolge der ausgewählten Entscheidungen der zeitlichen Abfolge ent-

spricht. Die Darstellung wird aufzeigen - um das Ergebnis schon vorweg 

zunehmen -, dass die Möglichkeit der Mitbestimmung im öffentlichen 

Dienst durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung immer weiter 

eingeschränkt wurde. Insofern ist die bereits im Jahr 1993 von Ba t t i s 262 

abgegebene Prognose, 
 ”das Bundesverfassungsgericht oder ein Landesgericht werde den durch den 

Hess.StGH im Urteil vom 30.06.1986 gesetzten Standard nicht wieder zurückneh-

men”,  

noch übertroffen worden.  

    
1 .  DA S  U R T E I L  D E S  BV E R F G  Z U M  BR E M E R   
     LA N D E S P E R S O N A L V E R T R E T U N G S G E S E T Z  V O M  27 .04 .1959  
Ein erster vom Bundesverfassungsgericht gesetzter Meilenstein für die 

Entwicklung des Personalvertretungsgesetzes war das Urteil des 2. Se-

nats vom 27.04.1959263 zum bremischen Landespersonalvertretungsge-

setz vom 03.12.1957264.  Das bremische Landespersonalvertretungsge-

setz gewährte in § 65 dem Personalrat das Recht der Mitbestimmung in 

personellen Angelegenheiten, insbesondere auch in den  personellen An-

gelegenheiten der Beamten. Bei mangelnder Einigung zwischen Dienst-

stelle und Personalrat sah § 59 Abs. 1 iVm. § 61 Abs. 3 des BremLPVG 

die Anrufung der Einigungsstelle vor, die dann durch Beschluss bindend 

entscheiden konnte. Der Senat der Freien Hansestadt Bremen vertrat da-

                                                 
262 BATTIS, RdA 1993, S. 129 
263 Urteil v. 27.04.1959 - 2 BvF 2/ 58, BVerfG 9, 268 = JZ 1960, S. 19 ff. = ZBR 1959, S. 

152 ff. = NJW 1959, S. 1171 ff. 
264 Bremisches Landespersonalvertretungsgesetz vom 03.12.1957, (Brem. GBl. S. 161); 

Schon 1920 war in Bremen der Versuch gemacht worden, einem Beamtenausschuss ein 
Mitbestimmungsrecht in personellen Angelegenheiten einzuräumen. Bei Meinungsver-
schiedenheiten mit dem Senat sollte ein Ausschuss der Bürgerschaft oder ein Schiedsge-
richt über die Ausübung des Rechts entscheiden. Der Gesetzesentwurf war vor seiner 
Verkündung vom Senat dem vorläufigen Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich unter-
breitet worden, der am 14.06.1922 feststellte, er widerspreche der Bremer Verfassung v. 
18.05.1920, vgl. LAMMER-SINMONS, Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes für 
das  Deutsche Reich, Bd. IV, 1931/ 32, S. 288, zitiert nach Partsch, S. 23  
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bei die Auffassung, die vorgenannten Regelungen widersprächen der par-

lamentarischen Demokratie und seien auch mit der Regelung des Art. 47 

Abs. 3 S. 2 der Bremischen Verfassung unvereinbar265. Zunächst war das 

BremLPVG Gegenstand eines Verfahrens vor dem StGH Bremen, der je-

doch in seiner Entscheidung vom 03.05.1957266 entgegen der Auffassung 

der Bremer Senats zu dem Ergebnis gelangt war, dass die einschlägigen 

Vorschriften des BremLPVG mit der Landesverfassung vereinbar seien. 

Das Gericht sah in Art. 47 BremLV eine Konkretisierung des Grundsatzes 

des sozialen und demokratischen Rechtstaates. Dieser Grundsatz bein-

halte den Auftrag für eine demokratische Beteiligung der Bediensteten an 

der Lösung ihrer eigenen Probleme. In einem abweichenden Votum er-

klärten drei der sieben Verfassungsrichter die betreffenden Vorschriften 

des BremLPVG für verfassungswidrig267. 

 

In dem ebenfalls vom Senat der Freien Hansestadt Bremen eingeleiteten 

Normenkontrollverfahren hat das BVerfG durch Urteil vom 27.04.1959 

                                                 
265 Art. 47 BremLV lautet wie folgt: 
 ”(1) Alle Personen in Betrieben und Behörden erhalten gemeinsame Betriebsvertretun-

gen, die in allgemeiner, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl von den Arbeitneh-
mern zu wählen sind. 

 (2) Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften 
gleichberechtigt mit den Unternehmen in wirtschaftlichen, sozialen und personellen Fra-
gen des Betriebes mitzubestimmen. 

 (3) Das hierfür geltende Recht wird das Gesetz über die Betriebsvertretungen unter Be-
achtung des Grundsatzes schaffen, dass zentrales Recht Landesrecht bricht. In dem Ge-
setz sind die öffentlich-rechtlichen Befugnisse der zuständigen Stellen des Landes und 
der Gemeinden sowie die parlamentarische Verantwortlichkeit bei den Behörden und bei 
den Betrieben, die in öffentlicher Hand sind, zu wahren.” 

266 ZBR 1957, S. 234 ff, die Entscheidung ist mit einem Stimmenverhältnis von 4:3 gefallen. 
Zur Begründung wurde angeführt, Art. 47 der Bremischen Verfassung vom 21.10.1947 
(BremBGl. S. 251) gewähre allen öffentlichen Bediensteten einschließlich der Beamten 
ausdrücklich ein Mitbestimmungsrecht. Die Einschränkung der bisherigen Befugnisse 
des Senats sei mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung und dem Wesen der parlamentari-
schen Demokratie vereinbar. Drei Mitglieder des Staatsgerichtshofes hielten es für ver-
fassungswidrig, wenn die letzte Entscheidung in personellen Angelegenheiten nicht mehr 
beim Senat, sondern bei der Einigungsstelle liege. Diese besitze keine vom Volk abgelei-
tete demokratische Legitimation und trage gegenüber dem Parlament keine Verantwor-
tung, vgl. ZBR 1957, S. 237, sowie  PARTSCH,JZ 1960, S. 23 u. RINKEN, JÖR NF Bd. 
42 (1994), S. 335 ff. 

267 BremStGHE 1, 96 (111), die drei Richter kritisierten, dass die betreffenden Regelungen 
dazu führen würden, dass der Personalrat über die positiv-hemmende Einwirkung hinaus 
auch zu einer positiv-führenden Entscheidung in allen Personalentscheidungen vordrin-
gen könne. Dies widerspräche dem Demokratie-, dem Gewaltenteilungsprinzip und dem 
Prinzip der parlamentarischen Verantwortlichkeit.  
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festgestellt, dass die §§ 59-61 des BremLPVG nichtig sind, soweit sie in 

den Fällen der Mitbestimmung des Personalrates in personellen Angele-

genheiten der Beamten die abschließende Entscheidung einer Einigungs-

stelle vorsehen268. 

 

Normativer Ansatz dieser Entscheidung des BVerfG sind das Demokratie- 

und Rechtstaatsprinzip (Art. 20, 28 Abs. 1 GG) und das Gebot, das Recht 

des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten 

Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln269. Zur Begründung stellt 

das BVerfG auf eine funktionsfähige und verantwortliche Regierung ab, 

die nur dann gewährleistet sei, wenn nicht wesentliche Kompetenzen der 

Regierung entzogen und auf unabhängige Stellen, wie Einigungsstellen, 

übertragen würden270.  
" (...) Es gibt Regierungsaufgaben, die wegen ihrer politischen Tragweite nicht ge-

nerell der Regierungsverantwortung entzogen und auf Stellen übertragen werden 

dürfen, die von Regierung und Parlament unabhängig sind; andernfalls würde es 

der Regierung unmöglich gemacht, die von ihr geforderte Verantwortung zu tragen, 

da auf diese Weise unkontrollierte und niemanden verantwortliche Stellen Einfluss 

auf die Staatsverwaltung gewinnen würden. Welche Angelegenheit von solchem 

politischem Gewicht sind, lässt sich nur von Fall zu Fall bestimmen. Hier genügt es 

festzustellen, dass im heutigen Verwaltungsstaat jedenfalls die Entscheidung über 

Einstellung, Beförderung, Versetzung und sonstige personelle Angelegenheiten 

der Beamten erhebliches politisches Gewicht hat. Müsste sich die Regierung im 

Konfliktsfalle einer unabhängigen Schiedsstelle beugen, so würde eine wesentliche 

Regierungsfunktion in Wirklichkeit von dieser anderen Instanz wahrgenommen und 

die Regierung der Entscheidungsgewalt und Verantwortlichkeit enthoben, die ihr 

im demokratischen Rechtsstaat (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) zukommt (...)"271.   

Zudem stünden die Regelungen des BremLPVG auch nicht im Einklang 

mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 

5 GG). Hierzu führt das BVerfG aus, es entspräche den hergebrachten 

                                                 
268 BVerfG vom 27.4.1959, BVerfGE 9; 268 = PersV 1958/ 59, S. 234 ff. = AP Nr. 1 zu § 59 

PersVG Bremen = ZBR 1959, 169 mit Anm. von Grabendorff = MDR 1959, mit Anm. 
von Vogel 

269 So zutreffend FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 
210 

270 BVerfG 9; 268 (281) 
271 BVerfG 9; 268 (282) 
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Grundsätzen des Berufsbeamtentums, dass über Personalangelegenhei-

ten der Beamten in der Regel allein die ihnen vorgesetzten Dienstbehör-

den entscheiden, die in einem hierarchischen (Über- und Unterordnungs-) 

Verhältnis stehen272. 

 

Hinsichtlich der Mitbestimmung des Personalrates und der Entschei-

dungsbefugnis der Einigungsstelle in sozialen Angelegenheiten sah das 

BVerfG keine Verletzung der Grundsätze von Art. 20 und 28 Abs. 1 Satz 1 

GG. Bei den in den §§ 63 u. 64 BremLPVG geregelten sozialen Angele-

genheiten handele es sich nicht um einen wesentlichen politischen Be-

reich, der, wie die personal-politischen Entscheidungen über Beamte, der 

Regierung vorbehalten werden müsse273. Gleiches sei auch hinsichtlich 

der personellen und sozialen Angelegenheiten der Angestellten des öf-

fentlichen Dienstes anzunehmen, soweit nicht ausnahmsweise den Ange-

stellten Aufgaben von politischem Gewicht übertragen würden.  Würde die 

ständige Ausübung hoheitlicher Befugnisse in größerem Umfang auf 

Nichtbeamte übertragen, so wäre dies mit Art. 33 Abs. 4 GG nicht verein-

bar274. 

 

Gerade den letzten Ausführungen des BVerfG ist entgegengehalten wor-

den, dass die Feststellung, Angestellte würden nur mit zeitlich beschränk-

ten und nur ausnahmsweise mit hoheitlichen Aufgaben betraut, mit den 

tatsächlichen Verhältnissen kaum in Einklang stünde275. In die gleiche 

Richtung tendierend bemängelt Voge l , dass das BVerfG lediglich die, die 

                                                 
272 BVerfG 9; 268 (287) 
273 BVerfG 9; 268 (285) 
274 BVerfG 9; 268 (285) 
275 vgl. PARTSCH, JZ 1960, S. 24; HEUSSEN, Funktion und Grenzen..., S. 158; HECKER, 

PersV 1975, S. 132; WIDMAIER, Die Spannungen..., S. 43; BURANDT, ZBR 1978, S. 
324, der auf die Entscheidung des Parlamentes hinweist, im Bundesbereich 1500 Beam-
tenstellen des hoheitlichen Aufgabenbereiches in Angestelltenpositionen umzuwandeln, 
Fn. 31; SCHELTER, BayLPVG, Einl. Rdnr. 46, der auf die Verwaltungspraxis hinweist, 
bei der entgegen Art. 33 Abs. 4 GG auch Angestellte Funktionen von politischer Trag-
weite ausüben, LECHELER, PersV 1981, S. 4; vgl. auch die Ausführungen des 
Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, PersV 1986, 226 ff. - Aus den Gründen IV 2 b  -, der 
anhand von Zahlenmaterial für das Land Hessen errechnet hat, dass zumindest die Hälfte 
der in die Vergütungsgruppen I bis Vb BAT eingruppierten Angestellten hoheitliche 
Aufgaben wahrnehmen.  



 

 

109

 

Beamten betreffenden Vorschriften des BremLPVG für verfassungswidrig 

hält, nicht dagegen, soweit sie für die Angestellten und Arbeiter des öffent-

lichen Dienstes gelten. Voge l  begründet seine Kritik damit, dass auch 

den Angestellten und den Arbeitern des öffentlichen Dienstes häufig e-

benso die typischen beamtenrechtlichen Treuepflichten auferlegt wer-

den276. Leche le r  verweist außerdem auf die Verfassungen mehrerer 

Bundesländer, die die Angestellten ausdrücklich in die Regelung des Er-

nennungsrechts miteinbezogen haben277. Nach anderer Auffassung habe 

das Bundesverfassungsgericht klarstellen wollen, dass eine volle Mitbe-

stimmung nur unter der Voraussetzung möglich sei, dass die Praxis den 

Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG zukünftig respektieren würde278. 

Anderenfalls sei die volle Mitbestimmung auch in den personellen Angele-

genheiten der Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes verfas-

sungswidrig, soweit diesen hoheitliche Aufgaben übertragen würden.  

 

Aus vorgenannten Erwägungen heraus wird die vom Bundesverfassungs-

gericht gezogene Grenze des "Regierungswichtigen" von Teilen der Lite-

ratur als zu eng betrachtet279. Bedenken werden u.a. deshalb vorgetragen, 

weil in personellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter des 

öffentlichen Dienstes eine verbindliche Entscheidung der Einigungsstelle 

verfassungsgemäß sein soll, obwohl die zentralen Pflichten wie Treue, 

Gehorsam, Amtsverschwiegenheit und gewissenhafte Erfüllung dienstli-

cher Obliegenheiten fast inhaltsgleich mit denen der Beamten seien280. 

Demgegenüber wollen andere Autoren die Grenze des "Regierungswichti-

gen" über die Grundsätze der Bundesverfassungsge-richtsentscheidung 

aus dem Jahr 1959 hinaus einschränken. Nach dieser Auffassung sind nur 

Angelegenheiten richtungsgebender Staatstätigkeit  als regierungswichtig 

                                                 
276 VOGEL, MDR 1959, S. 896, vgl. auch BURANDT, ZBR 1978, S. 324, der es mit dem 

Prinzip der Ministerverantwortlichkeit für nicht vereinbar hält, der Verwaltung auch in 
den personellen Angelegenheiten der Arbeitnehmer die Letztentscheidung vorzuenthal-
ten, da Beamte und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gleiche Aufgaben wahrnäh-
men.  

277 LECHELER, PersV 1981, S. 4 (Fn. 31) 
278 KISKER; PersV 1985, S. 144; a.A. BATTIS, NVwZ 1986, S. 887 
279 BURANDT, ZBR 1978, S. 324; LECHELER, PersV 1981, S. 4 
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und damit als ein Vorbehaltsgut der Regierung zu betrachten281. In konse-

quenter Anwendung dieser Grundsätze hält z.B. Däub le r  die Personal-

entscheidungen bei unteren und mittleren Beamten für politisch nicht rele-

vant282. Nach dieser Auffassung wäre es verfassungsrechtlich zulässig, 

die Personalentscheidung der unteren und mittleren Beamten einer ver-

bindlichen Einigungsstellenentscheidung zugänglich zu machen. 

 

Den anderen von den Kritikern für verfassungswidrig erachteten Vorschrif-

ten des Bremer Landespersonalvertretungsgesetzes hat das Bundesver-

fassungsgericht Verfassungsmäßigkeit attestiert und darauf verwiesen, 

dass der Landesgesetzgeber den Personalvertretungen und Einigungs-

stellen größere Befugnisse einräumen könne als der Bundesgesetzgeber. 

Im Hinblick auf die nachfolgende Untersuchung der Entscheidung des 

BVerfG v. 24.05.1995 ist festzustellen, dass die im bremischen Gesetz 

geregelte Allzuständigkeit und das umfassende Initiativrecht als verfas-

sungskonform bewertet wurden und keine Bedenken gegen das Letzent-

scheidungsrecht der Einigungsstelle in personellen Angelegenheiten der 

Angestellten und Arbeiter vom BVerfG geäußert wurden. Insofern sind 

diejenigen Kritiker283, die verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Mit-

bestimmungsregeln des BremLPVG geltend gemacht haben, in ihrer Auf-

fassung nicht bestätigt worden. 

 

Die gesetzestechnische Umsetzung des Urteils des BVerfG erfolgte durch 

Einführung des § 104 in das BPersVG. Zugleich wurde durch § 69 Abs. 4 

Satz 3 u. 5 BPersVG und in den Landespersonalvertretungsgesetzen das 

Letztentscheidungsrecht der Dienststelle in personellen Angelegenheiten 

der Beamten abgesichert.284  

                                                                                                                                      
280 Vgl. GRABENDORFF, ZBR 1959, S. 169; SCHELTER, PersV 1978, S. 496 
281 STEIN, ArbuR 1973, S. 225; DÄUBLER, ArbuR 1973, S. 233 
282 DÄUBLER, ArbuR 1973, S. 239 
283 Z.B. BURANDT, ZBR 1978, S. 318, m. w. N.; vgl. auch GROßMANN/ MÖNCH/ 

ROHR, BremLPVG, Einführung Rndr. 52 f. 
284  Art. 75 Abs. 1 BayLPVG; § 85 Abs. 2 BlnLPVG; § 63 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 

HHLPVG; § 77 HessLPVG; § 68 MVLPVG; § 65 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 NRWLPVG; 
§ 79 RPLPVG; § 80 SaarLPVG; § 81 SachLPVG; § 75 Abs. 1 ThürLPVG  
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2 .  DA S  UR T E I L  D E S  H E S S I S C H E N  ST A A T S G E R I C H T S H O F S  V O M   
    30 .4 .1986   
27 Jahre nach dem Urteil des BVerfG zum bremischen LPVG hat der 

Staatsgerichtshof des Landes Hessen in seinem Urteil vom 30.04.1986285 

eine "spektakuläre"286 Entscheidung zur verfassungsrechtlichen Stellung 

der Personalvertretungen und zu den verfassungsrechtlichen Grenzen der 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst getroffen.  

 
A )E I N L E I T U N G  D E S  VE R F A H R E N S  
Eingeleitet wurde das Verfahren beim Hess. StGH  durch einen Normen-

kontrollantrag des Hess. Landesanwaltes287. Der Landesanwalt ist ein 

hessisches Spezifikum und hat die Funktion eines öffentlichen Klägers 

beim Verfassungsgericht288. Anlass für die Klage war die durch Gesetz 

vom 11.07.1984289 erfolgte Änderung des HessLPVG, die auf Gesetzesini-

tiativen der Grünen und der SPD beruhte und die im wesentlichen den 

Forderungen der Gewerkschaften entsprach290. Der Hess. Landesanwalt 

vertrat in seinem Antrag die Auffassung, dass die von ihm angegriffenen 

Normen291 die Prinzipien der Volkssouveränität, der parlamentarischen 

                                                 
285 Urteil des Hess. StGH v. 30.04.1986, PersR 1986, 148 ff.  = PersV 1986, 227 ff., sowie 

der  vollständige Abdruck des Urteils, in: Staatsanzeiger für das Land Hessen 1986, S. 
1089 ff. 

286 So BATTIS, RdA 1993, S. 129, der dem Hess. StGH das Verdienst zuspricht, der durch 
die Kombination von Initiativrecht des Personalrates und Letztentscheidungsrecht der Ei-
nigungsstelle gekennzeichneten Expansion der Personalvertretung Einhalt geboten zu ha-
ben; vgl. auch KISKER, PersV 1985, S. 138. der bereits im Jahre 1985 prognostizierte, 
dass die Aueinandersetzung vor dem Hess.StGH die Grenzen der Mitbestimmung in Ab-
weichung zu den Ausführungen des Brem.StGH aus dem Jahre 1959 neu aufrollen werde. 

287 Der hessische Landesanwalt war Klaus Apel (CDU). Zum Verfahren vor dem hessischen 
Staatsgerichtshof siehe auch ALTVATER, PersR 1986, S. 123; ROTHLÄNDER, ÖTV-
Argumente, S. 4 

288 Art. 130 Abs. 1 Satz 2 der hess. Verfassung vom 1.12.1946 (GVBl. S. 229); § 10 des 
Gesetzes über den Staatsgerichtshof v. 12.12.1947 (GVBl. 1948, S. 3), zur Vorgeschichte 
des Verfahrens vgl. auch KÜBEL, PersV 1987, S. 218 f.,  

289 Gesetz v. 11.07.1984 (GVBl. I S. 181) 
290 Vgl. Vorschläge des DGB-Landesbezirkes Hessen zur Novellierung des hessischen  Per-

sonalvertretungsgesetzes, DGB Schriftenreihe Mitbestimmung M 15, Frankfurt 1983, 
Entwurf der Grünen: LT-Drucks. 10/943; 11/ 83; Entwurf der SPD: LT-Drucks. 11/ 496. 

291 Dabei handelte es sich um folgende Vorschriften des hessischen Personalvertretungsge-
setzes: §§ 55 Abs. 4; 57 Abs. 3; 57a; 60 Abs. 3, 60e; 61 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 17; 64; 66 Abs. 
1 u. 5; 73 Abs. 2; 91 Abs. 2; 92 Abs. 2, vgl. Seite 4 der Antragsschrift.  
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Verantwortlichkeit der Landesregierung und der Selbstverwaltung der 

Gemeinden verletzen würden. Dabei berief sich der Landesanwalt im we-

sentlichen auf die Argumentation der von Pü t tner  und K isker  erstellten 

Gutachten. Für die Antragsgegner lagen Gutachten von Schne ider 292 

und von Ernst Otto Kempen 293 vor. 

 

Neben diesem Normenkontrollantrag waren ein weiterer Normenkontroll-

antrag der Bundesregierung sowie zwei kommunale Verfassungsbe-

schwerden gegen das HessLPVG beim BVerfG anhängig. Die Anträge 

wurden jedoch zurückgenommen294, da  infolge des Regierungswechsels 

im Jahre 1987 ein neues Landespersonalvertretungsgesetz verabschiedet 

wurde295   

 

B) INHALT DES URTEILS DES HESSISCHEN STAATSGERICHTSHOFES VOM   
    30.04.1986 
Der hessische Staatsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 30.04.1986 

wichtige Vorschriften des HessLPVG 1984 für mit der Hessischen Verfas-

sung unvereinbar und nichtig erklärt. Der Staatsgerichtshof folgerte aus 

den Grundsätzen der Volkssouveränität, der parlamentarischen Verant-

wortlichkeit der Regierung und dem Selbstverwaltungsrecht der Gemein-

den, dass die verfassungsmäßig berufenen obersten Exekutivorgane das 

Recht und die Möglichkeit haben müssten, die für die Organisation, die 

Leitung und Steuerung der jeweiligen juristischen Person wesentlichen 

Angelegenheiten selbständig und gegenüber der zuständigen Vertre-

tungskörperschaft verantwortlich zu entscheiden296. Verwaltungsentschei-

dungen könnten Dritten nur dann übertragen werden, wenn es sich um 

Staatsgeschäfte minderer politischer Wichtigkeit und Bedeutung handele. 

                                                 
292 SCHNEIDER, Verfassungsmäßigkeit der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst; Hrsg.: 

Hans-Böckler-Stiftung, Graue Reihe Nr. 31, März 1985 
293 KEMPEN; Grund und Grenze gesetzlicher Personalvertretung, Hrsg.: Hauptvorstand der 

Gewerkschaft ÖTV, April 1985 
294 Das Normenkontrollverfahren wurde durch Beschluss v. 11.01.1989 eingestellt, BVerf-

GE 79; 225 = NJW 1989, S. 891 = DVBl 1989, S. 306. 
295 HessLPVG v. 24.03.1988, (GVBl. I S. 103) 
296 Urteil des Hess. StGH v. 30.04.1986, PersR 1986, S. 148 ff - Aus den Gründen B III 2 - 
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Das Gericht führte weiter aus, der Personalvertretung fehle die demokrati-

sche - auf die Gesamtheit der Wahlbürger und damit auf das Volk als In-

haber und Träger der Staatsgewalt zurückführbare - Legitimation. Die Le-

gitimationsbasis der Personalvertretungen, nämlich die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes, sei eine andere und zudem schmalere als die der 

verfassungsmäßig berufenen Staats- und Kommunalorgane297.  Der Auf-

fassung der Antragsgegner298, die Beteiligung der Personalräte sei keine 

Ausübung von Staatsgewalt, wollte sich der Hess. StGH nicht anschlie-

ßen, sondern urteilte im entgegengesetzen Sinne299. Zur Begründung 

wurde darauf abgestellt, dass auch die Organisation des Dienstbetriebes 

eine Art der Ausübung von Staatsgewalt sei. Es komme nicht allein auf 

den Formalakt nach außen, sondern die diesen Akten zugrundeliegenden 

Entschließungen an, da diese die wirklichen Entscheidungen darstellen; 

wenn diese Entscheidungen mitbestimmungspflichtig seien, so sei inso-

weit die Regierung bzw. das sonst für die zu treffende Maßnahme zustän-

dige Staatsorgan nicht frei in ihrer bzw. seiner Entscheidung. Danach fol-

gen Ausführungen, inwieweit die Teilhabe des Personalrates an der öf-

fentlichen Gewalt demokratisch legitimiert sei. Das Gericht stellte hierzu 

fest, 
 " (...) dass die Mitbestimmung der Personalvertretungen nicht mit der Ausübung 

von verfassungsmäßig garantierten Grundrechten auf eine Ebene gestellt werden 

kann, denn eine gleichberechtigte Mitbestimmung der Personalvertretungen ist im 

öffentlichen Dienst verfassungsrechtlich nicht garantiert300. Die Personalvertretun-

gen werden ausschließlich von den Beschäftigten der Behörden und der öffentlich 

- rechtlichen Betriebe (...) gewählt. Ihre Legitimationsbasis - die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes und nicht die des Gesamtvolkes - ist eine andere und zu-

gleich schmalere als die der verfassungsmäßig berufenen Staats - und Kommunal-

                                                 
297 Ebenda - Aus den Gründen - B III 2 a - 
298 Abgeordnete der SPD-Fraktion des hess. Landtages, die sich dem Verfahren angeschlos-

sen hatten, argumentierten, die Beteiligung der Personalräte erfolge lediglich im Innen-
verhältnis zum  Dienststellenleiter und komme nicht nach außen; hess.StGH, - Aus den 
Gründen B III 3 - 

299 Ebenda - Aus den Gründen B III 3 e  -;  sowie   - Aus den Gründen A VI - , Hess. StAnz 
1986, S. 1093 f.  

300 Ebenda - Aus den Gründen B III 3 e u. B III 3 b -   
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organe. Eine gleichberechtigte Mitbestimmung der Personalvertretungen des öf-

fentlichen Dienstes ist insofern verfassungsrechtlich nicht zulässig (...)"301.  

Nichtig ist nach Auffassung des hess. StGH die volle Mitbestimmung in 

folgenden wirtschaftlichen oder organisatorischen Angelegenheiten: 

• Einführung neuer Arbeitsmethoden 

• Einführung von technischen Rationalisierungsmaßnahmen, die den 

Wegfall von Planstellen oder Stellen zur Folge haben kann 

• Die Vergabe oder Privatisierung von Arbeiten oder Aufgaben, die 

bisher durch die Beschäftigten der Dienststelle wahrgenommen 

wurden. 

• Festlegung von Verfahren und Methoden von Wirtschaftlichkeits- 

und Organisationsprüfungen 

• Auswahl eines gegen Entgelt zu beauftragenden Gutachters vor 

der Vergabe eines Gutachtens in den vorstehend aufgeführten or-

ganisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten § 66 Abs. 5 

HessLPVG. 

• Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung von automati-

sierter Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschäftigten 

• Der Erlass von Verwaltungsanordnungen für die personellen Ange-

legenheiten der Angestellten, die im hoheitlichen Bereich tätig sind 

und in die Vergütungsgruppe I bis IV b BAT eingruppiert sind oder 

eine außertarifliche Vergütung erhalten. 

  

Insbesondere die §§ 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a iVm. 60 Abs. 4 Satz 2 

HessLPVG seien verfassungswidrig, soweit darin eine endgültige Ent-

scheidung der Einigungsstelle vorgesehen ist. Hinsichtlich der Mitbestim-

mung in Personalangelegenheiten derjenigen Angestellten, die im hoheit-

lichen Bereich tätig sind und in die Vergütungsgruppe I bis V BAT ein-

gruppiert sind oder außertariflich bezahlt werden, könne die Einigungsstel-

le kein Letztentscheidungsrecht haben302. Der hess. StGH weicht somit 

                                                 
301 Ebenda - Aus den Gründen B III 4 b  -  
302 Ebenda - Aus den Gründen  B IV 2 b - Der Landesanwalt vertrat die Auffassung, echte 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst sei nur ausnahmsweise, nämlich in innerdienstli-
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ausdrücklich von der Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1959 zum 

bremischen LPVG ab und erklärt das Letztentscheidungsrecht der Eini-

gungsstelle in den personellen Angelegenheiten der hoheitlich tätigen An-

gestellten der genannten Vergütungsgruppen für verfassungswidrig. 
"(...) die Voraussetzungen, von denen das Bundesverfassungsgericht in jener Ent-

scheidung ausgegangen ist, stellen sich zumindest heute anders dar, weil eine er-

hebliche Zahl von Angestellten, und zwar abweichend von der Richtschnur des Art. 

33 Abs. 4 GG, im hoheitlichen Bereich tätig sind", 

so die Begründung des Hess. StGH303. Zum anderen sei auch das Letz-

tentscheidungsrecht der Einigungsstelle bei den genannten Angestellten 

bei Erlass von Beurteilungsrichtlinien und Richtlinien über die personelle 

Auswahl mit der Verfassung des Landes Hessen unvereinbar304. Letztend-

lich könnten Verwaltungsentscheidungen Dritten nur dann übertragen 

werden, wenn es sich um Staatsgeschäfte minderer politischer Bedeutung 

und Wichtigkeit handele. Der Hess.StGH hat sich bei der Beurteilung des 

Letztentscheidungsrechts der Einigungsstelle in den personellen Angele-

genheiten der Angestellten im Ergebnis einer in der Literatur vertretenen 

Auffassung angeschlossen, die bereits nach der Entscheidung des 

BVerfG zum bremLPVG verfassungsrechtliche Bedenken dagegen erho-

ben hatte, dass bei personellen Angelegenheiten der Angestellten ohne 

Einschränkung eine Letztentscheidung der Einigungsstelle zulässig sein 

soll305. 

 

Die Regelung des § 60b Abs. 5 HessLPVG hielt der Hess.StGH dagegen 

für mit der Hessischen Landesverfassung vereinbar. Durch die Möglichkeit 

des Letztentscheidungsrechts der Verwaltungsspitze nach Entscheid der 

Einigungsstelle wird der Verwaltung so viel Einfluss eingeräumt, dass das 

                                                                                                                                      
chen Angelegenheiten zulässig. Unzulässig sei sie hingegen in organisatorischen Angele-
genheiten, in personellen Angelegenheiten der Beamten und auch in bestimmten perso-
nellen Angelegenheiten der Angestellten. 

303 Ebenda - Aus den Gründen B IV 2 b  - 
304 Ebenda - Aus den Gründen B IV 3 - 
305 WIDMAIER, Die Spannungen..., S. 43 ff; HEUSSEN, Funktion und Grenzen..., S. 158, 

GRABENDORFF, ZBR 1959, S. 163; KÜBEL, Personalrat..., S. 395 f.; DERS., PersV 
1987, S. 221 mit dem Hinweis,  dass der Personalrat die Interessen seiner Wähler wahr-
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Ergebnis des Mitbestimmungsverfahrens ihr zugerechnet und damit auch 

von ihr verantwortet werden kann306. Eingehend erörtert der Hess.StGH 

die Bedeutung des Art. 37 Hess.Verf und gelangt im Unterschied zum 

BremStGH307 zu dem Ergebnis, dass die in Art. 37 Abs. 2 HessVerf.308 

verlangte gleichberechtigte Mitbestimmung in den Betrieben weder auf 

Behörden noch auf Betriebe des Landes, der Gemeinden, Gemeindever-

bände und sonstiger, nicht bundesunmittelbarer Körperschaften, Anstalten 

oder Stiftungen des öffentlichen Rechts anwendbar sei309.  

 

Das Urteil des hessischen Staatsgerichtshofes hatte unmittelbare rechtli-

che Wirkung nur für das Land Hessen. Nachdem CDU und F.D.P. nach 

den Landtagswahlen 1987 die Regierung bildeten, haben sie durch die 

Novellierung des hessischen Personalvertretungsgesetzes vom 

24.03.1988310 der Entscheidung des hess. Staatsgerichtshofes Rechnung 

getragen311. Durch das neue HessLPVG v. 24.03.1988 waren die 1985 

von einigen CDU-regierten hessischen Landkreisen und Städten erhobe-

nen Verfassungsbeschwerden obsolet geworden, so dass das BVerfG die 

Verfahren durch Beschluss vom 11.01.1989 eingestellt hat. Dies geschah 

zum Bedauern von Kritikern des HessLPVG, die sich durch eine Entschei-

dung des BVerfG die Bestätigung ihrer Auffassung und die Klärung weite-

                                                                                                                                      
nimmt und dies gerade oft im Widerstreit zu den durch das Staatsvolk legitimierten Or-
ganen geschieht. 

306 Ebenda - Aus den Gründen B IV 1 c - 
307 Brem.StGH, Urteil v. 03.05.1957; Art. 47 Bremer Landesverfassung ist fast gleichlautend 

wie Art. 37 Abs. 2 HessVerf. 
308 Art. 37  Hess.Verf. v. 01.12.1946 (GVBl. S. 229) lautet wie folgt:  
 "(1) Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrieben und Behörden erhalten unter 

Mitwirkung der Gewerkschaften gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, 
gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen 
sind." 

 "(2) Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften  
gleichberechtigt mit den Unternehmen in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fra-
gen des Betriebs mitzubestimmen"  

309 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen B II -, ablehnend: NAGEL/ 
BRAUN, ArbuR 1987, S. 164 sowie KEMPEN, Grund und Grenze..., S. 20 f. 

310 Hess. Landespersonalvertretungsgesetz v. 24.03.1988 (GVBl. I S. 103) 
311 Das neue Landespersonalvertretungsgesetz hat jedoch nicht nur entsprechend den Vorga-

ben  des Hess. StGH die Mitbestimmung geregelt, sondern hat die Mitbestimmung über 
das vom StGH geforderte Maß hinaus eingeschränkt vgl. WENDELING-SCHRÖDER, 
ArbuR 1987, S. 382; KAMM/ VOHS/ PEISELER in: Kittner, Gewerkschaftsjahrbuch 
1989, S. 406 
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rer, durch das Urteil des Hess.StGH noch nicht abschließend beurteilter,  

Fragenkomplexe erhofft hatten312.  

 

C )  D I E  V E R F A S S U N G S R E C H T L I C H E  D I S K U S S I O N  U M  D A S  UR T E I L   
    D E S  H E S S .  ST GH.  
Das Urteil des hessischen Staatsgerichtshofes ist für die Entwicklung des 

Personalvertretungsrechts insoweit von entscheidender Bedeutung, als 

erstmals seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum bre-

mischen Personalvertretungsgesetz der Versuch unternommen wurde, die 

Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst neu zu bestimmen313. 

Diese Grenzziehung ist dabei im Wesentlichen über die Problematik der 

Zulässigkeit einer verbindlichen Letztentscheidung der Einigungsstelle 

erfolgt. 

 

Die verfassungsrechtliche Diskussion um die Grenzen der Mitbestimmung 

im öffentlichen Dienst in Hessen war wesentlich geprägt durch die stark 

gegensätzlichen Auffassungen von K isker 314 und Kempen.  Der hessi-

sche Landesanwalt hat in seiner Antragsschrift im Normenkontrollverfah-

ren im wesentlichen die Argumentation von K iske r  übernommen, die 

dieser u.a. in seinem Gutachten im Auftrage des Bundes der Steuerzahler 

Hessen e.V. formuliert hatte. Kempen hat sich in seinem Gutachten ent-

schieden dagegen gewandt, dass die angegriffenen Regelungen des Per-

sonalvertretungsgesetzes als Beteiligung der Personalvertretung an der 

Ausübung von Staatsgewalt zu betrachten sind315. Zwischen Befürwortern 

und Gegnern des HessLPVG bestand jedoch Einigkeit, dass das Grund-

recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit der Garantie 

der Menschenwürde Grundlage der Personalvertretung sein müsse und 

                                                 
312 So z.B. KÜBEL, der die Beurteilung des Initiativrechts und die Frage, ob Beteiligungs-

rechte dann allgemein verfassungsrechtlich unbedenklich sind, wenn die Exekutive das  
Letztentscheidungsrecht besitzt, bundesverfassungsgerichtlich geklärt wissen wollte, 
PersV 1987, S. 218 u. Fn. 10 

313 KÜBEL, PersV 1987, S. 218 
314 KISKER, PersV 1985, 137 ff.; sowie von KÜBEL, PersV 1987, S. 217; DERS., PersV 

1988,  S. 201; DERS., Personalrat und Personalmaßnahmen, 1986, der in dieser Schrift 
seine Übereinstimmung mit der Sichtweise von Kisker bestätigt (S. 392). 
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eine institutionelle Absicherung durch das Sozialstaatsprinzip erfolgen 

sollte316. Unterschiedlich beurteilt wurde jedoch der Umfang der Mitbe-

stimmungsrechte der Personalvertretung. 

 

Das Urteil des hessischen Staatsgerichtshofes hat eine umfangreiche poli-

tische und verfassungsrechtliche Diskussion um die Grundlagen und 

Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst ausgelöst317. Die Ge-

werkschaften kritisierten insbesondere die Auffassung des Hess. StGH 

von der ununterbrochenen Legitimationskette, wonach die Ausübung der 

Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar auf das Volk als Inhaber und Trä-

ger der Staatsgewalt zurückzuführen sein müsse, was jedoch bei den 

Personalräten nicht gewährleistet sei, da ihnen die demokratische Legiti-

mation fehle318. Da die Personalräte nach Auffassung des Hess.StGH an 

der Ausübung der staatlichen Gewalt teilnehmen, sei Mitbestimmung nur 

eingeschränkt möglich. Gegen diesen Ansatz wenden sich insbesondere 

die den Gewerkschaften nahestehenden Autoren, wie z.B. Wende l ing -

Schröder 319. Nach ihrer Auffassung verkennt der Hess. StGH, dass der 

Personalrat arbeitsplatzbezogene Interessen der Beschäftigten gegenüber 

dem Staat vertrete. Die Tätigkeit der Personalräte beziehe sich auf das 

Verhältnis zwischen dem Staat als Arbeitgeber und dem Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes, jedoch nicht auf das Verhältnis Staat-Bürger. 

Infolgedessen bedürfe es nicht der Legitimation durch das Volk, sondern 

                                                                                                                                      
315 KEMPEN, Grund und Grenze..., S. 8 ff. 
316 KISKER, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 12 ff.; NAGEL/ BRAUN, PersR 1986, S. 

164 
317 Vgl. PLANDER, PersR 197, S. 13; DERS., ArbuR 1987, S. 1 ; KEMPEN, ArbuR 1987, 

S. 9; WENDELING-SCHRÖDER, ArbuR 1987, S. 381; DIES., Gewerkschaftsjahrbuch 
1987, S. 347; KÜBEL, PersV 1987, S. 217; DERS., PersV 1986, 129 ff; BATTIS, NVwZ  
1986, S. 884 ff; EHLERS, JZ 1987, S. 218; ALTVATER, PersR 1986, S. 123; NAGEL/ 
BRAUN, PersR 1986, S. 163; NAGEL/ ABEL, ArbuR 1987, S. 15; OSSENBÜHL; 
Grenzen der Mitbestimmung..., S. 24  

318 Vgl. die Zusammenfassung der Kritik an dem Urteil des Hess. StGH ist bei ALTVATER/ 
BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG § 104 
Rdnr. 13e ff.  

319 WENDELING-SCHRÖDER, AuR 1987, S. 383, ebenso: ALTVATER/ BACHER/ 
HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG § 104 Rdnr. 13 f 
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die Legitimation durch die Beschäftigten der Dienststelle vermittele eine 

ausreichende Rechtfertigung320. 

 

Der vom Hess. StGH gewählte Argumentationsansatz der ununterbroche-

nen Legitimationskette soll nach dessen Auffassung dafür Gewähr leisten, 

dass alle Staatsgewalt demokratisch legitimiert ist. Eine solche Legitimati-

on sei notwendig, um dem Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG Ge-

nüge zu tun. Das Postulat der ununterbrochenen Legitimationskette solle 

zudem der Tatsache Rechnung tragen, dass die Entscheidung nicht vom 

Volk, sondern von einem Amtswalter umgesetzt wird. Die Legitimation der 

Amtswalter ist dabei von entscheidender Bedeutung und verlangt die Er-

nennung des Amtswalters von einem Amtswalter, der wiederum von ei-

nem Amtswalter ernannt wurde usw. bis zu Regierung und Parlament, den 

Repräsentanten des Volkes. Die mitentscheidende Frage, ob den Perso-

nalratsmitgliedern bzw. den Mitgliedern der Einigungsstelle diese demo-

kratische Legitimation zukommt, wurde vom Hess. StGH321 dahingehend 

beantwortet, dass die Personalratsmitglieder geringer legitimiert seien. 

Diese Formulierung hat dem Hess.StGH den Vorwurf der Unklarheit ein-

gebracht, da nicht in konsequenter Weise festgestellt wurde, dass der 

Personalrat keine demokratische Legitimation besitze322.  

 

Unterstellt man die Richtigkeit des Postulats der ununterbrochenen Legi-

timationskette, erfordert dies im Grundsatz den Verzicht auf Mitbestim-

mung bzw. entscheidender Einflussnahme solcher Personen oder Gre-

mien, die nicht durch Weisungen vorgesetzter Stellen zu einem ge-

wünschten Verhalten angehalten werden können. Plander hat die Vielfalt 

solcher ministerialfreier Räume aufgezeigt und auf den nicht begründba-

ren Unterschied in der Legitimationserfordernis hinsichtlich der Mitbe-

stimmung nach dem Personalvertretungsrecht und der Einflussnahme in 

                                                 
320 ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG § 104 Rdnr. 13f; KEMPEN, ArbuR 1987, S. 9 ff.; DÄUBLER, Gewerkschaft-
liche Praxis 2/ 1987, S. 12 ff.  

321 Urteil des Hess. StGH v. 30.06.1984, PersR 1986, S. 148 - Aus den Gründen B III 2 a - 
322 KÜBEL, Personalrat..., S. 392; DERS., PersV 1987, S. 221 
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den anderen ministerialfreien Bereichen hingewiesen323. Hierzu gehören 

etwa weisungsfrei tätige Bundesoberbehörden, wie z.B. das Bundeskar-

tellamt (§ 48 GWB) und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-

wesen (§§ 90 ff. VAG sowie weisungsfrei tätige Ausschüsse, wie den 

Bundespersonalausschuss (§§ 95 ff. BBG). Plander  sieht hierin einen 

erheblichen Wertungswiderspruch und hält wie auch andere Autoren ge-

wisse Defitzite demokratischer Legitmitation für unschädlich324. 

 

3.  DA S  U R T E I L  D E S  V E R F A S S U N G S G E R I C H T S H O F S   
     NO R D R H E I N -W E S T F A L E N  V O M  15 .09 .1986  
Die bereits in der Entscheidung des Hess. StGH zur Auslegung des De-

mokratieprinzips angeführte "ununterbrochene Legitimationskette" ist e-

benfalls zentraler Begründungsansatz der Entscheidung des Verfas-

sungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1986. Auch wenn 

es sich bei dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht 

um ein personalvertretungsrechtliches Problem im engeren Sinne handelt, 

so urteilte der VerfGH Nordhein-Westfalen doch auch über die Notwen-

digkeit der demokratischen Legitimation und die Möglichkeit ihrer Durch-

brechung. Dabei unterscheiden sich die Ausführungen zum Demokratie-

prinzip deutlich von den Ausführungen des Hess. StGH und des BVerfG in 

seinem Beschluss zum MBG Schl.-H. 

 

A )  DE R  I N H A L T  D E S  UR T E I L S  D E S  VE R F GH NRW  V O M   
    15 .9 .1986  
In Nordrhein-Westfalen bestimmte das Sparkassengesetz, dass der Ver-

waltungsrat der Sparkassen bis zu einem Drittel der Mitglieder aus Dienst-

kräften der Sparkasse bestehen kann bzw. muss325. Verschiedene Städte 

                                                 
323  PLANDER, Personalvertretung..., S. 171 ff., Beispiele für die sog. Ministerialfreien 

Räume sind z.B. Bundeskartellamt (§ 48 GWB), Bundesaufsichtsamt für das Kartellwe-
sen (§§ 90 ff. VAG) 

324  PLANDER, Personalvertretung..., S. 175; SCHENKE, JZ 1991, 225  
325 Art. I Nr. 8 des Gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes v. 16.06.1970, (GVBl. S. 

482); nach der vorherigen gesetzlichen Regelung wurden die dem Verwaltungsrat ange-
hörenden Dienstkräfte der Sparkasse nicht von den Beschäftigten, sondern von der Ver-
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und Landkreise betrachteten diese Regelung als Verstoß gegen die nord-

rhein-westfälische Verfassung und legten beim Verfassungsgerichtshof 

Nordrhein-Westfalen Verfassungsbeschwerde ein. 

 

Konkreter Gegenstand des Verfahrens vor dem VerfGH Nordrhein-

Westfalen war Art. III Nr. 2 des Gesetzes zur Arbeitnehmer-Mitbe-

stimmung in öffentlichen Unternehmen vom 26.06.1984326, wonach die 

Verwaltungsratsmitglieder der Sparkassen von den Dienstkräften der 

Sparkassen unmittelbar gewählt werden. Die Landesregierung hielt unter 

Berufung auf ein Gutachten von Te t t inger  die angefochtene Bestim-

mung für mit der nordrhein-westfälischen Landesverfassung vereinbar327. 

Der VerfGH Nordrhein-Westfalen hat demgegenüber in seiner Entschei-

dung vom 15.09.1986 diese, die Urwahl vorsehende Vorschrift wegen 

Verstoßes gegen Art. 78 Abs. 1 der Landesverfassung i.V.m. dem Demo-

kratieprinzip für verfassungswidrig erklärt328. Zur Begründung führte das 

Verfassungsgericht in Münster aus, dass auch die Sparkassen dem De-

mokratiegebot unterworfen seien und die Mitglieder des Verwaltungsrates, 

einem zentralen Steuerungsorgan, der demokratischen Legitimation be-

dürfen. Das Demokratieprinzip erfordere eine ununterbrochene Legitimati-

onskette aller mit der Ausübung von Staatsgewalt betrauten Amtswalter. 

Die Arbeitnehmervertreter sind nach Auffassung  des Gerichts jedoch kei-

ne vom Volk legitimierte Vertretung. Eine Durchbrechung der Notwendig-

keit einer demokratischen Legitimation komme nur dann in Betracht, so-

weit dies durch ein anderes Grundrecht gleicher Art und Wertigkeit ge-

rechtfertigt sei. 

 

                                                                                                                                      
tretung der Gewährsträger nach den Grundsätzen der Verhältniswahl aus einem Vor-
schlag der Personalversammlung der Sparkasse gewählt. 

326 GVBl. NRW S. 362 
327 VerfGH NRW, Urteil v. 15.09.1986, - Aus den Gründen A II 3 -; TETTINGER, Mitbe-

stimmung in der Sparkasse und verfassungsrechtliches Demokratiegebot, 1986; Demge-
genüber hatte PÜTTNER bereits 1984 die Meinung vertreten, den durch die Urwahl der 
Beschäftigten gewählten Beschäftigtenvertretern fehle die notwendige demokratische 
Legitimation; der Gesetzgeber müsse daher von der beabsichtigten Änderung des Geset-
zes zur Arbeitnehmer-Mitbestimmung Abstand nehmen, DVBl 1994, S. 169. 
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B )  D I S K U S S I O N  I M  AN S C H L U S S  A N  D A S  UR T E I L  D E S   
    VE R F GH NO R D R H E I N -W E S T F A L E N 
Das Urteil des Verfassungsgerichts Nordrhein-Westfalen ist in der Litera-

tur329 heftig kritisiert worden. Insbesondere Däub le r  hat darauf verwie-

sen, dass zum erstenmal die "Unterparität" für verfassungswidrig erklärt 

worden ist und Mitbestimmung sich auf Mitsprache und Beratung reduzie-

re330.  Dabei habe der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof es 

versäumt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob nicht trotz der feh-

lenden demokratischen Legitimation der Bedienstetenvertretung die Ver-

fassungsgemäßheit daraus resultiert, dass stets der politische Wille des 

Gewährsträgers wegen der 2/3 Mehrheit gewährleistet sei331. Notwendig 

sei eine abgestufte Stringenz der personellen Legitimation, die sich nach 

der Art der Aufgabe und ihrer Gewichtigkeit richten müsse332.  

 

Andere Autoren halten die Auffassung des VerfGH NRW für zutreffend 

und stimmen darin überein, dass es sich bei der Mitwirkung des Verwal-

tungsrates um eine Teilhabe an einer Leitungsentscheidung handele, für 

die sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der demokratischen Legitimation 

bedürfen. Diese wiederum fehle jedoch den aufgrund der Urwahl von den 

Beschäftigten gewählten Verwaltungsratsmitgliedern333. Hinsichtlich der 

Folgerung aus der Entscheidung des VerfGH Nordrhein-Westfalen vertritt 

Ehlers die Auffassung, dass bei allen Sparkassengesetzen der Länder, 

die eine Wahl der Beschäftigtenvertreter durch die Beschäftigten selbst 

vorsehen, ein Verfassungsverstoß vorliege334. 

 

 

                                                                                                                                      
328 VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 15.09.1986, AP Nr. 14 zu Art. 20 GG = DVBl 

1986, S. 1196 = JZ 1987, S. 242 = NVwZ 1987, S. 211 = WM 1987, S. 231. 
329 Z.B. RINKEN, JÖR NF Bd. 42 (1994), S. 338 Fn. 50, DÄUBLER, Gewerkschaftliche 

Praxis 2/ 87, S. 13; ORTH, PersR 1986, S. 222 
330 DÄUBLER, Gewerkschaftliche Praxis 2/87, S. 13; ebenso ORTH, PersR 1986, S. 222; 

vgl. TETTINGER, Mitbestimmung..., S. 31 ff. 
331 ORTH, PersR 1986, S. 223 
332 TETTINGER, Mitbestimmung..., S. 56 ff. 
333 EHLERS, JZ 1987, S. 221 
334 EHLERS, JZ 1987, S. 222 
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4.  DA S  U R T E I L  D E S  V E R F GH RH E I N L A N D -PF A L Z  V O M   
    18 .04 .1994  
Das Personalvertretungsgesetz aus dem Jahr 1992335 für das Land Rhein-

land-Pfalz stand nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Landtagsfrak-

tion der CDU sowie der Städte Landau, Frankenthal und Speyer nicht im 

Einklang mit der rheinland-pfälzischen Verfassung. Die Vorgenannten hat-

ten sich deshalb mit Normenkontrollanträgen  gem. Art. 130 Abs. 1 der LV 

an den Verfassungsgerichtshof des Landes Rheinland-Pfalz gewandt336. 

 

A) DER INHALT DES URTEILS DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFES  
    RHEINLAND-PFALZ VOM 18.04.1994 
Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 18.04.1994337 wich-

tige Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes für mit der Verfassung 

des Landes Rheinland-Pfalz unvereinbar erklärt. Zu den für nichtig erklär-

ten Vorschriften gehören insbesondere die §§ 73 S. 1, 74 Abs. 1 Satz 2, 

Abs. 2 Satz 9, Abs. 3, 75 Abs. 4 Satz 1 u. Abs. 5, 86 Abs. 1 sowie 91 Abs. 

1 u. 2 LPVG RP. Zur Begründung weist der VerfGH RP darauf hin, in der 

rheinland-pfälzischen Verfassung338 sei für die Mitbestimmung im öffentli-

chen Dienst keine eigenständige verfassungsrechtliche Grundlegung ent-

halten339. Im weiteren attestiert der VerfGH RP jedoch, dass die Institution 

der Personalvertretung in ihrer verfassungsrechtlichen Zulässigkeit dem  

Grunde nach nicht angezweifelt werden könne und sich daher die Bedeu-

tung des Problems der Legitimation der Mitbestimmung im öffentlichen 

                                                 
335 Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz v. 08.12.1992, (GVBl. S. 333) 
336 Vgl. SCHUPPERT, PersR 1993, S. 522; SCHENKE, JZ 1994, S. 1027 
337 Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz v. 18.04.1994 - VGH N 1 u. 2/ 93, 

PersV 1994, S. 307 ff = PersR 194, S. 269 ff. = NVwZ-RR 1994, S. 665 ff. = ZBR 1994,  
S. 272 = DVBl 1994, S. 1059 ff = ZTR 1995, S. 187 ff. 

338 Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz v. 18.05.1947 (VOBl. S. 209), zuletzt geändert 
durch Gesetz v. 13.12.1993 (GVBl. S. 591). 

339 Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz v. 18.04.1994 - VGH N 1 u. 2/ 93, 
PersV 1994, S. 307 ff = PersR 194, S. 269 ff. = ZBR 1994, S. 272 ff  - 1. Leitsatz, sowie 
aus  den Gründen I  2 a -, der VerfGH RP verweist im Gegensatz dazu auf die Weimarer 
Reichsverfassung vom 11.08.1919, in der der Gedanke der Mitbestimmung in Art. 130 
Abs. 3, 156 Abs. 2 und 165 Abs. 1 WRV umfassende verfassungsrechtliche Anerkennung 
gefunden hat, und auf das Grundgesetz, das keine ausdrückliche Regelung der Mitbe-
stimmung enthält; Bestätigung der Rspr. des BVerfGE 51; 43 (58). 
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Dienst darauf reduziere, in welchem Maße es gerechtfertigt sei, die Per-

sonalvertretung an der Ausübung der staatlichen Gewalt zu beteiligen.  
"(...) Die verfassungsrechtlichen Grenzen der in ihrer Legitimierbarkeit insgesamt 

problematischen Mitbestimmungstatbestände werden durch formelle und materiel-

le Verfassungsdirektiven markiert. Bezüglich der organisatorischen Angelegenheit 

enthält Art. 105 Abs. 2 der LV RP einen verfassungsgesetzlichen Zuständigkeits-

vorbehalt. Dieser Zuständigkeitsvorbehalt zugunsten der Regie-rungszuständigkeit 

sichert, dass der Regierung ein Anteil an der Organisa-tionsgewalt erhalten bleiben 

muss, der nach Art und Umfang dem verfassungs-rechtlichen Gewicht ihrer Zu-

ständigkeit entspricht. Negativ kann jedoch festgestellt werden, dass dem Gewicht 

dieses Vorbehaltes eine Kompetenzgestaltung nicht mehr gerecht wird, die eine 

Kompetenzausübung von einer gleichwertigen Partizipation eines anderen an die-

ser Art der Staatsgewalt abhängig macht (...)"340.  

 

Darüber hinaus führt der VerfGH RP aus: 
"(...)aber auch bei prinzipieller Unterparität folgt aus dem Legitimations- und Vertei-

lungsvorrang der Regierung die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetz-

gebers, die Mitbestimmung differenziert nach Anlass und Bedeutung der Angele-

genheit zu strukturieren, wobei der Umfang der Mitbestimmung in einem umge-

kehrt proportionalen Verhältnis zur Bedeutung der mitbestimmungspflichtigen An-

gelegenheit für den Dienstherrn bemessen sein muss(...)"341 

Aus vorgenannten Erwägungen hat der Rheinland-Pfälzische Verfas-

sungsgerichtshof die o.g. Bestimmungen des LPVG RP in ihrem Zusam-

menspiel für verfassungswidrig  erklärt. Die Einführung einer Allzuständig-

keit sei generell nicht verfassungsgemäß, dies allerdings nur vor dem Hin-

tergrund des auf eine gestufte Intensität abzielenden Differenzierungsge-

bots. Die Bedenken der Antragsteller wegen eines möglichen Verstoßes 

der Allzuständigkeitsklausel gegen den Bestimmtheitsgrundsatz seien 

nicht zu teilen. Zu den einzelnen Mitbestimmungstatbeständen hat der 

VerfGH wie folgt entschieden. 

• Der Gesetzgeber sei an der Einführung einer Allzuständigkeitsklau-

sel aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht gehindert342 

                                                 
340 Ebenda - Aus den Gründen II 3 a - 
341 Ebenda - Aus den Gründen II 3 b - 
342 Ebenda - Aus den Gründen III 2 a -, mit Hinweis auf die st. Rspr. des 

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE, Beschluss v. 17.07.1987 -, Buchholz 251.3 § 66 
BPersVG Nr. 1, S. 4), nach der eine Allzuständigkeit der  Personalvertretung im Hinblick 
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• Das Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle hinsichtlich der 

personellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter in § 75 

Abs. 4 RPLPVG sei verfassungsrechtlich nicht haltbar. Zur Begrün-

dung weist der VerfGH RP darauf hin, dass die Zahl der Angestell-

ten und Arbeiter den größten Anteil der Beschäftigten des öffentli-

chen Dienstes ausmache und  
"(...) es auf der Hand liegt, dass die demokratische Verantwortlichkeit für das Gros 

der öffentlich Bediensteten nicht von einem demokratisch nicht legitimierten Gre-

mium getragen werden kann (...)"343.  

 

Der Verfassungsgerichtshof benennt jedoch nicht - anders als der hessi-

sche Staatsgerichtshof - diejenigen Vergütungsgruppen, die einer Perso-

nalentscheidung der Verwaltungsspitze vorbehalten sind. Vielmehr wird, 

ohne Rücksicht auf die Gruppenzugehörigkeit in Beamte, Angestellte und 

Arbeiter des öffentlichen Dienstes  danach unterschieden, ob die Amtswal-

ter in Entscheidungsfunktionen bzw. mit einem überwiegend selbständi-

gen Aufgabenanteil als hoheitliche oder fiskalische dem Vorbehaltsbereich 

der Regierung zuzuordnen sind oder nicht344. 

 

Das Gericht hält die Differenzierung der Mitbestimmungstatbestände in 

uneingeschränkte und eingeschränkte für verfassungsgemäß und hält ei-

ne weitere Differenzierung für nicht zwingend345.  

                                                                                                                                      
1, S. 4), nach der eine Allzuständigkeit der  Personalvertretung im Hinblick auf den 
Grundsatz der rechtsstaatlichen Bestimmtheit dann keine Probleme aufwirft, wenn sie, 
wie im RPLPVG, durch breit ausgreifende Beispielskataloge in dem Sinne strukturiert 
ist, dass die nicht erwähnten Maßnahmen den geregelten in ihrer Bedeutung etwa gleich-
kommen müssen. 

343 Ebenda, - Aus den Gründen III 2 e aa - 
344 Ebenda, - Aus den Gründen III 2 e aa -, zur Frage der Abgrenzung wird weiter ausge-

führt, dass es bei der Wichtigkeit der Aufgabenerledigung für das Gemeinwohl (mit sol-
chen Aufgaben sind auch Arbeiter im öffentlichen Dienst betraut) auf eine genaue Unter-
suchung der Aufgabenstruktur im öffentlichen Dienst ankomme. 

345 Ebenda - Aus den Gründen III 2 b, das Gericht hält die Diffenzierung in eingeschränkte 
und  uneingeschränkte Mitbestimmung u.a. deshalb für verfassungsgemäß, weil nach sei-
ner Ansicht nicht festgestellt werden kann, dass diese Art der Differenzierung deshalb 
generell verfassungsrechtlich unzureichendend sein müsste, weil durch die bloße Letz-
tentscheidung der Verwaltungsspitze die demokratisch verantwortliche Steuerung der  
Verwaltung nicht gesichert  werden kann, a.A. KISKER, PersV 1992, S. 21. 
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• Die in § 80 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4-6, 14 RPLPVG346 genannten Maß-

nahmen sind solche von erheblicher organisatorischer Bedeutung 

und dürfen nicht unter die Letztentscheidungsbefugnis der Eini-

gungsstelle fallen. 

• Die in § 86 RPLPVG vorgesehene Mitvereinbarungskompetenz ist 

wegen der  darin enthaltenen Teilprivatisierung der staatlichen Or-

ganisationsgewalt von Verfassungs wegen nicht hinzunehmen, da 

es den gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen an der zur Wahr-

nehmung der gesetzlichen Kompetenzen personellen demo-

kratischen Legitimation fehle. 

• Wegen des dem Personalrat zustehenden Initiativrechts hat der 

Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz Bedenken geäußert, wenn 

sich dieses auch auf die individuelle Interessenwahrnehmung 

erstrecke. 

 

Aufgrund der teilweisen Verfassungswidrigkeit des Personalvertretungs-

gesetzes 1992 des Landes Rheinland-Pfalz wurden die vor der Änderung 

geltenden Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes 1977 wieder 

                                                 
346 § 80 Abs. 1 PRLPVG lautet wie folgt: 
 Nr.1: Planung, Gestaltung und Änderung der Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebung und 

der Arbeitsorganisation einschließlich der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe sowie der 
einzusetzenden Planungs- und Gestaltungsmittel, auch bei der Verbesserung der Arbeits-
bedingungen, insbesondere hinsichtlich der Anreicherung von Arbeitsinhalten, der Siche-
rung und Entfaltung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, dem Abbau, der Milderung oder 
dem Ausgleich von Belastungen der Beschäftigten.  

 Nr. 2: Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung von Verfahren, die geeignet 
sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen. 

 Nr. 4: Festlegung der Arbeitsinhalte und des Arbeitsumfanges einschließlich der Zahl der 
einzusetzenden Beschäftigten. 

 Nr. 5: Fragen des Arbeitszeitsystems und der Arbeitszeit einschließlich Beginn und Ende 
der Arbeitszeit, der  Pausen, der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochenta-
ge, des Dienstes in Bereitschaft oder auf Abruf. 

 Nr. 6: Verlängerung oder Verkürzung der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit, insbeson-
dere bei Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden, bei vorübergehenden Maßnahmen 
auch der Zeitpunkt der Rückkehr zur üblichen Arbeitszeit. 

 Nr. 10: Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschließlich der Erstellung 
von Arbeitsschutzprogrammen sowie Einzelregelungen, die, sei es auch mittelbar, der 
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie dem Gesundheitsschutz die-
nen. 

 Nr. 14: Aufstellung des Urlaubsplanes sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des 
Urlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen ihnen und der Dienststelle kein Ein-
verständnis erklärt wird. 
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wirksam, weil sie durch die verfassungswidrigen Normen nicht abgeändert 

werden konnten. Für andere nicht im Personalvertretungsgesetz 1977 

enthaltenen Normen hat das rheinland-pfälzische Ministerium des Inneren 

und Sport vorläufige Hinweise zum Vollzug erteilt347. Der rheinland-

pfälzische Landesgesetzgeber hat im Jahr 2000 durch das „Erste Landes-

gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes“348 nicht nur die 

Entscheidung des Verfassungsgerichthofs Rheinland-Pfalz umgesetzt, 

sondern die Novellierung des Personalvertretungsgesetzes auch mit der 

Entscheidung des BVerfG vom 24.5.1995 begründet. 

 

 B )  D I E  V E R F A S S U N G S R E C H T L I C H E  D I S K U S S I O N  N A C H  D E M   
    UR T E I L  D E S  VE R F GH RH E I N L A N D -PF A L Z  
Der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof hat sich in seinem Urteil 

vom 18.04.1994 im wesentlichen an der Argumentationsstruktur der Ent-

scheidung des hessischen Staatsgerichtshofs aus dem Jahre 1986 orien-

tiert, die Möglichkeiten der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst jedoch 

noch weiter eingeschränkt349. Kritik an dem Urteil des VerfGH RP wurde 

u.a. deshalb geübt, weil die Vorschriften des § 75 Abs. 4 iVm. 75 Abs. 5 

RPLPVG aufgehoben wurden, die in personellen Angelegenheiten der 

Arbeiter und Angestellten ein uneingeschränktes Letztentscheidungsrecht 

der Einigungsstelle vorsahen. Insbesondere im Hinblick auf die kalkulier-

baren Entscheidungsgrundlagen des Bundesverfassungsgerichts in seiner 

Entscheidung zum bremischen Personalvertretungsgesetz und des Hess. 

StGH kritisiert He lmer 350, dass das Gericht versucht habe, eine Entwick-

lung zu korrigieren, die dem Gesetzgeber mit Blick auf Art. 33 Abs. 5 GG 

aus dem Ruder gelaufen sei. Dabei kann die zunehmende Verlagerung 

von der einst durch Beamte durchgeführten Hoheitsverwaltung auf Ange-

                                                 
347 Hinweise zum Vollzug des Personalvertretungsgesetzes aufgrund der Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 18. April 1994; Rundschreiben des Mi-
nisteriums des Inneren und für Sport v. 28.06.1994 (MinBl. 1994, S. 280) 

348  Erstes Landesgesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes vom 26.10.2000 
(GVBL. 2000, S. 402)  

349 BATTIS/ CASPARY, PersV 1995, S. 153 
350 So zu Recht HELMES, PersR 1994, S. 243 
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stellte und Arbeiter nicht durch eine entsprechende Relativierung der Letz-

tentscheidungsbefugnis der Einigungsstelle korrigiert werden351. 

 

K isker  hält die Entscheidung vom Grundsatz her für zutreffend, jedoch 

mit Ausnahme der Ausführungen des VerfGH RP zur verfassungsrechtli-

chen Unbedenklichkeit der Allzuständigkeitsklausel, die für ihn problemati-

sche Signalwirkung haben könnte352. Zustimmend ist die Entscheidung 

auch u.a. wegen der Verneinung eines Ausbaus der Kompetenzen der 

Personalvertretung im Sinne eines Kondominiums zwischen Personalver-

tretung und Dienststelle aufgenommen worden353. 

 

-  ZU S A M M E N F A S S U N G   
Die referierten Entscheidungen verdeutlichen anschaulich, dass die ge-

setzgeberische Ausweitung von Mitbestimmungsrechten in einzelnen Per-

sonalvertretungsgesetzen durch die Rechtsprechung der Verfassungsge-

richte in weiten Bereichen für verfassungswidrig erachtet wurde. Die 

Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, die jahrzehntelang 

durch die Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1959 feststanden, 

sind neu bestimmt worden. Das im Minderheitenvotum der Entscheidung 

des BremStGH aus dem Jahre 1957 geäußerte Demokratieverständnis –  
"(...) Hier könne - von den sozialen Angelegenheiten abgesehen - durch die Mitbe-

stimmung der Mitwirkung der Bediensteten kein starker Demokratisierungseffekt 

erzielt, sondern die demokratische Integrität der Verfassungs- und Verwaltungs-

ordnung nur in Frage gestellt werden. Dass die Verfassung den Mitbestimmungs-

grundsatz im öffentlichen Dienst auf keinen Fall in der Weise verwirklicht sehen 

wollte, dass die demokratische Grundstruktur der Verfassung, die verfassungs-

rechtliche Kompetenzregelung und die parlamentarische Verantwortlichkeit da-

durch in Mitleidenschaft gezogen würden (...)."  

                                                 
351 HELMES, PersR 1994, S. 243 f., nach Helmes konterkariert die Entscheidung des 

VerfGH Rheinland-Pfalz die politischen Intentionen zur Modernisierung des öffentlichen 
Dienstes mit dem Ziel, Hierarchien abzubauen, Entscheidungsstrukturen zu verschlanken 
und mehr Mitbestimmung auf die Beschäftigten zu  delegieren. 

352 KISKER, PersV 1994, S. 290 
353 SCHENKE, JZ 1994, S. 1027; vgl. auch SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 (1991), S. 374 

u. SCHUPPERT, PersR 1993, S. 13, die beide im Vorfeld der Entscheidung des VerfGH 
RP bereits eine gleichberechtigte Mitbestimmung zwischen Personalrat und Dienststelle 
abgelehnt haben. 
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ist in den nachfolgenden Entscheidungen der Landes- und des Bundes-

verfassungsgerichts weiter konkretisiert worden354 und zur Mehrheitsauf-

fassung avanciert.  

 

Gerade im Hinblick auf das Recht der Einigungsstelle zur verbindlichen 

Entscheidung in Personalangelegenheiten der Angestellten und Arbeiter 

des öffentlichen Dienstes haben die Landesverfassungsgerichte engere 

verfassungsrechtliche Grenzen gesehen, als noch das BVerfG in seiner 

Bremen-Entscheidung. Der Weg für die Entscheidungen des Hess. StGH 

und des VerfGH Rheinland-Pfalz war durch die pauschale Formulierung 

der "Regierungsaufgaben von politischer Tragweite" in der Entscheidung 

aus dem Jahre 1959 zumindest vorbereitet. Die Entwicklungslinie verfas-

sungsgerichtlicher Entscheidungen weist ausgehend  

• von der Bremen-Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1959 

(verbindliche Entscheidung der Einigungsstelle in den personellen 

Angelegenheiten der Angestellten des Öffentlichen Dienstes)  

• über den Hess.StGH aus dem Jahre 1986 (keine verbindliche Ent-

scheidung der Einigungsstelle bei Angestellten der Vergütungs-

gruppen I bis V BAT) 

• bis zum VerfGH RP aus dem Jahre 1994 (keine verbindliche 

Entscheidung der Einigungsstelle bei personellen Angelegenheiten 

der Arbeiter und Angestellten nach § 75 Abs. 4 RPLPVG). 

tendenziell eine Kompetenzeinschränkung der Entscheidungsbefugnis der 

Einigungsstelle in den personellen Angelegenheiten der Arbeiter und An-

gestellten aus. 

 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Landesverfassungsgerichte ein-

zelne Mitbestimmungstatbestände mit Blick auf deren Bedeutung für die 

Ausübung von Staatsgewalt überprüft und -  je nach Bedeutung - der ver-

bindlichen Entscheidung der Einigungsstelle zugänglich gemacht oder die 

Zugänglichkeit versagt haben. Welche Mitbestimmungstatbestände dabei 

                                                 
354  Vgl. RINKEN JÖR (Bd. 42) 1994, S. 338 
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zum Bereich des "Regierungswichtigen" gehören, wurde von den Landes-

verfassungsgerichten jedoch unterschiedlich beurteilt. 

 
I I .  DE R  BE S C H L U S S  D E S  BV E R F G  Z U M  M I T B E S T I M M U N G S-    

 G E S E T Z  SC H L E S W I G -HO L S T E I N  V O M  24 .05 .1995  
In dem Beschluss vom 24.05.1995355 hat das BVerfG das schleswig-

holsteinische Mitbestimmungsgesetz verfassungsrechtlich überprüft und 

dabei festgestellt, dass die §§ 2 Abs. 1, 51 und 52 in Verbindung mit §§ 53 

bis 55 sowie 56 und 58 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und Abs. 3 MBG Schl.-H. mit 

Art. 28 Abs. 1 Satz 1 iVm. Art. 20 Abs. 2 GG unvereinbar sind. 

 
1 .  E I N L E I T U N G  D E S  NO R M E N K O N T R O L L V E R F A H R E N S  
Dem vom BVerfG im Jahre 1995 entschiedenen Rechtsstreit lag ein Nor-

menkontrollantrag aus der Mitte des deutschen Bundestages vom 

22.02.1992 zugrunde356. Die Antragsteller wurden von dem Gießener 

Rechtsprofessor Dr. Gunter Kisker vertreten357. Die Landesregierung 

Schleswig-Holstein als Antragsgegnerin wurde vertreten von Professor Dr. 

Brun-Otto Bryde, Gießen, der Landtag von Schleswig-Holstein, ebenfalls 

Antragsgegnerin, durch Prof. Dr. Harro Plander, Hamburg358. Neben die-

sem Normenkontrollverfahren ist noch ein weiteres, noch nicht abge-

schlossenes Normenkontrollverfahren beim BVerfG anhängig, eingeleitet 

von 26 Mitgliedern des schleswig-holsteinischen Landtages359. Die Zu-

ständigkeit des BVerfG resultiert daraus, dass gemäß Art. 99 GG das 

                                                 
355  BVerfG, Beschluss vom 24.05.1995 - 2 BvF 1 / 92 -, BVerfGE 93; 37 ff. = PersV 1995, 

S. 55 ff. = PersR 1995, S. 483 ff. = ZfPR 1995, 183 ff. = DÖV 1996, S. 78 ff. = EuGRZ 
1996, S. 52 ff. 

356 Antragsteller waren 282 Abgeordnete der CDU/ CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
357 Die Antragsschrift im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist abgedruckt in: 

PersV 1992, S. 1 ff 
358 Vgl. auch das von Prof. Dr. Gunnar SCHUPPERT im Auftrag des Bundesvorstandes des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Hauptvorstandes der Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr und der Hans-Böckler-Stiftung erstellte Rechtsgutachten 
mit dem Titel "Zur Legitimation der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst" über die 
Verfassungsmäßigkeit des MBG Schl.-H., abgedr. in: PersR 1993, S. 1-20, sowie das 
Gutachten von Prof. Dr. Wolf-Rüdiger SCHENKE mit dem Titel "Zur Verfassungswid-
rigkeit des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes über die Mitbestimmung der Personalräte 
vom 11.12.1990", abgedr. in: PersV 1992, S. 289 – 309.  

359 Aktenzeichen des Verfahrens vor dem BVerfG: 2 BvK 1/ 92 
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BVerfG auch als Landesverfassungsgericht eingesetzt werden kann. Als 

einziges Bundesland hat Schleswig-Holstein von der Rechtswegeröffnung 

des Art. 99 GG in Art. 37 seiner Landessatzung (Verfassung) vom 

13.12.1949360 Gebrauch gemacht, so dass das Bundesverfassungsgericht 

als Landesverfassungsgericht entschieden hat. Prüfungsgegenstand wa-

ren der zweite Unterabschnitt des Abschnitts V, mithin die §§ 51-59 MBG 

Schl.-H. mit Ausnahme der Regelungen über die Dienstvereinbarungen §§ 

57 und 58 Abs. 2 MBG Schl.-H.. Die Antragsteller waren der Auffassung, 

dass die genannten Vorschriften des MBG Schl.-H. mit dem Demokratie-

gebot unvereinbar seien. Eine verfassungsrechtliche Überprüfung sei 

auch insbesondere deshalb dringend notwendig, weil von gewerkschaftli-

cher Seite das bremische Landespersonalvertretungsgesetz und das 

schleswig-holsteinische Mitbestimmungsgesetz vielfach als Modelle eines 

modernen Personalvertretungsrechts präsentiert werden361.   

 

2.  DE R  I N H A L T  D E S  BE S C H L U S S E S  D E S  BV E R F G  V O M   
    24 .05 .1995  

Mit dem Beschluss vom 24.05.1995 hat der 2. Senat des BVerfG in einer 

einstimmigen Entscheidung wichtige Vorschriften des MBG Schl.-H. für 

mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Entscheidende Prämisse für die 

weiteren Ausführungen des BVerfG ist die These, dass die Mitbestimmung 

des Personalrates bei innerdienstlichen Maßnahmen Teilnahme an der 

Ausübung von Staatsgewalt sei und daher der demokratischen Legitimati-

on bedarf. Ausgangspunkt der bundesverfassungsrechtlichen Argumenta-

                                                 
360 Landessatzung Schlewig-Holstein v. 13.12.1949, (GVBl. 1950, S. 3); Art. 37 LV Schl.-

H. hat  die Zuständigkeitsbestimmung in Anlehnung an Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 GG so 
vorgenommen, dass das Bundesverfassungsgericht über die Auslegung der Landessat-
zung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten des Land-
tages oder der Landesregierung oder anderer Beteiligter entscheidet, die durch diese Lan-
dessatzung oder in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Landesregierung mit 
eigenen Rechten ausgestattet sind, ferner bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln 
über die förmliche oder sachliche Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser Landessat-
zung auf Antrag des Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder des Landtages. 

361 Antragsschrift v. 22.02.1992, S. 2 mit Hinweis auf den Entwurf eines sächsischen Lan-
despersonalvertretungsgesetzes, DGB Bundesvorstand, Landesbüro Sachsen 1991 sowie 
DGB, Hauptbüro Schwerin, Zur Diskussion in den fünf neuen Bundesländern, Vorschlag 
Landespersonalvertretungsgesetz, 1991. 
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tion ist der nach Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ausgestaltete Grundsatz der 

Volkssouveränität. Diese Volkssouveränität setzt voraus, dass das Volk 

effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt hat. Die Akte so-

wohl der Legislative und der Exekutive als auch der Judikative müssen 

sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen. Im Bereich der Exe-

kutive wird dieser Zurechnungszusammenhang vor allem durch die Wei-

sungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung herge-

stellt362. Organe und Amtswalter bedürfen mithin zur Ausübung von 

Staatsgewalt einer Legitimation die auf die Gesamtbürger, das Volk, zu-

rückgeht, jedoch nicht regelmäßig durch unmittelbare Volkswahlen erfol-

gen muss. 
"In diesem Bereich ist die Ausübung von Staatsgewalt demokratisch legitimiert, 

wenn sich die Bestellung der Amtsträger - personelle Legitimation vermittelnd - auf 

das Staatsvolk zurückführen lässt und das Handeln der Amtsträger selbst eine 

ausreichend sachlich - inhaltliche Legitimation besitzt363. Uneingeschränkte perso-

nelle Legitimation besitzt ein Amtsträger dann, wenn er verfassungsgemäß sein 

Amt im Wege einer Wahl durch das Volk oder das Parlament oder dadurch erhal-

ten hat, dass er durch einen seinerseits personell legitimierten, unter Verantwor-

tung gegenüber dem Parlament handelnden Amtsträger oder mit dessen Zustim-

mung bestellt worden ist (ununterbrochene Legitimationskette)364. 

 

Nach diesen abstrakten Ausführungen zur Legitimation der Amtsträger 

vertritt das BVerfG die Auffassung, dass als Ausübung von Staatsgewalt, 

die der demokratischen Legitimation bedarf, jedenfalls alles amtliche Han-

deln mit Entscheidungscharakter zu begreifen sei. Dabei komme es nicht 

darauf an, ob das Handeln unmittelbar nach außen wirke oder ob es nur 

behördenintern die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer 

Amtsaufgaben schaffe. Entscheidungen im internen Bereich von Regie-

rung und Verwaltung stellten sich jedoch im Verhältnis zu den Bürgern als 

Ausübung von Staatsgewalt dar. Lediglich Maßnahmen, die die im öffent-

lichen Dienst Beschäftigten in ihren spezifischen Interessen als Dienst - 

                                                 
362 Aus den Gründen C I 1 
363 Aus den Gründen C I 2 a 
364 Aus den Gründen C I 2 b 
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und Arbeitnehmer berühren, können durch den Gesetzgeber besonders 

geregelt werden. Das BVerfG äußert sich zur Frage der Zulässigkeit der 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wie folgt : 
"Das demokratische Prinzip lässt es - in noch näher zu bestimmenden Grenzen - 

zu, dass der Staat seinen Beschäftigten eine - in gewissem Umfang auch mitent-

scheidende - Beteiligung zur Wahrnehmung ihrer Belange und zur Mitgestaltung 

ihrer Arbeitsbedingungen einräumt365. Die Beteiligungsrechte sind mit dem Demo-

kratieprinzip vereinbar, solange sie nicht den Grundsatz berühren, dass alle der 

Staatsgewalt Unterworfenen den gleichen Einfluss auf die Ausübung der Staats-

gewalt haben müssen und deshalb Bürgern, die von einer bestimmten Ausübung 

von Staatsgewalt betroffen sind, keine besonderen Mitentscheidungsbefugnisse 

eingeräumt werden"366. 

 

Zu den Grenzen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst macht das 

BVerfG folgende Ausführungen: 
"Die Mitbestimmung darf sich einerseits nur auf innerdienstliche Maßnahmen 

erstrecken und nur so weit gehen, als die spezifischen in dem Beschäftigungsver-

hältnis angelegten Interessen der Angehörigen der Dienststelle sie rechtfertigten 

(Schutzzweckgrenze). Andererseits verlangt das Demokratieprinzip für die Aus-

übung von Staatsgewalt bei Entscheidungen von Bedeutung für die Erfüllung des 

Amtsauftrages jedenfalls, dass die Letztentscheidung eines dem Parlament ver-

antwortlichen Verwaltungsträgers gesichert ist (Verantwortungsgrenze)367. Inner-

halb dieses Rahmens gilt: Je weniger die zutreffende Entscheidung typischerweise 

die verantwortliche Wahrnehmung des Amtsauftrages und je nachhaltiger sie die 

Interessen der Beschäftigten berührt, desto weiter kann die Beteiligung der Perso-

nalvertretung reichen (...).  

 

Diesen Grundsatz konkretisierend, nimmt das BVerfG eine Dreiteilung der 

verfassungsrechtlichen Grenzen der Mitbestimmung des Personalrates 

vor. 
„a) Bei der Regelung von Angelegenheiten, die in ihrem Schwerpunkt die 

Beschäftigten in ihrem Beschäftigungsverhältnis betreffen, typischerweise aber 

nicht oder nur unerheblich die Wahrnehmung der Amtsaufgaben gegenüber dem 

Bürger berühren - hierzu rechnen soziale Angelegenheiten, wie sie etwa in § 75 

Abs. 2 BPersVG umschrieben sind, und etwa der in § 75 Abs. 3 (ausgenommen                                                  
365 Aus den Gründen C I 3 a 
366 Aus den Gründen C I 3 a 
367 Aus den Gründen C I 4 
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BPersVG umschrieben sind, und etwa der in § 75 Abs. 3 (ausgenommen Nr. 10, 

14 und 17) BPersVG umschriebene Kreis innerdienstlicher Angelegenheiten - ges-

tattet das Demokratieprinzip eine weitreichende Mitwirkung der Beschäftigten. Der 

Gesetzgeber kann vorsehen, dass solche Maßnahmen an die Mitbestimmung der 

Personalvertretung gebunden und, sofern Dienststelle und Personalvertretung 

nicht zu einer Einigung gelangen, der Entscheidung einer weisungsunabhängigen 

Einigungsstelle überlassen werden368.  

 
b) Maßnahmen, die den Binnenbereich des Beschäftigungsverhältnisses betreffen, 

die Wahrnehmung des Amtsauftrages jedoch typischerweise nicht nur unerheblich 

berühren, bedürfen eines höheren Maßes an demokratischer Legitimation, die frei-

lich auf unterschiedliche Weise bewirkt werden kann. Zu solchen Maßnahmen 

rechnen etwa die §§ 75 Abs. 3 Nr. 14 und 17, 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG. Die Kom-

petenz der Einigungsstelle zur abschließenden Entscheidung kann nur unter der 

Voraussetzung hingenommen werden, dass die Mehrheit ihrer Mitglieder uneinge-

schränkt personell demokratisch legitimiert ist und die Entscheidung darüber hin-

aus von einer Mehrheit der so legitimierten Mitglieder getragen wird369.  

 
c) Innerdienstliche Maßnahmen, insbesondere organisatorische, personelle und - 

im Einzelfall - soziale Maßnahmen, die schwerpunktmäßig die Erledigung von 

Amtsaufgaben betreffen, unvermeidlich aber auch die Interessen der Beschäftigten 

berühren, sind stets aber von so großer Bedeutung für die Erfüllung des Amtsauf-

trages, dass die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung für sie keine 

substantielle Einschränkung erfahren darf. Solche Maßnahmen dürfen nicht auf 

Stellen zur Alleinentscheidung übertragen werden, die Parlament und Regierung 

nicht verantwortlich sind. Eine Entscheidung der Einigungsstelle darf nur den Cha-

rakter einer Empfehlung an die zuständige Dienststelle haben. Zu den hier in Rede 

stehenden Maßnahmen gehören insbesondere solche der Personalpolitik, also alle 

Maßnahmen, die den Rechtsstatus vom Beamten, Angestellten und Arbeitern des 

öffentlichen Dienstes betreffen (vgl. z.B. §§ 75 Abs. 1, 76, 78 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, 79 

BPersVG), sowie alle organisatorischen Maßnahmen der Dienststelle, die für die 

Wahrnehmung des Amtsauftrages von erheblicher Bedeutung sind370. 

 

Auf Grundlage dieser Vorgaben erklärte das BVerfG die §§ 2 Abs. 1, 51 

Abs. 1 Satz 1 MBG Schl.-H. für mit dem Grundgesetz unvereinbar, da die 

                                                 
368 Aus den Gründen C I 4 a 
369 Aus den Gründen C I 4 b 
370 Aus den Gründen C I 4 c 
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Mitbestimmung des Personalrates für alle Maßnahmen gelten soll, die die 

Beschäftigten betreffen oder berühren, unabhängig davon, ob und in wel-

cher Art und Weise Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung resultieren können371. 

 

Das BVerfG hat sich darauf beschränkt, die Unvereinbarkeit der verfas-

sungswidrigen gesetzlichen Regelungen festzustellen und von einer Nich-

tigerklärung abgesehen372. Darüber hinaus hat das BVerfG nach § 35 

BVerfGG angeordnet, dass den Beschlüssen der Einigungsstellen in 

Schleswig-Holstein nur die Bedeutung von Empfehlungen zukommen, so 

dass die Letztentscheidung durch die oberste Dienstbehörde getroffen 

werden kann373. 

 

Insgesamt betrachtet hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Be-

schluss vom 24.5.1995 der Mitbestimmung der Personalräte damit we-

sentlich engere Grenzen gesetzt als dies durch die vorherigen landesver-

fassungsgerichtlichen Entscheidungen der Fall war. Denn nach Auffas-

sung des BVerfG ist aus Gründen der demokratischen Legitimation nur in 

Ausnahmefällen die Mitbestimmung der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes gerechtfertigt. Dieses grundsätzliche Postulat des Primats de-

mokratischer Legitimation vor geschützten Rechtspostionen der Beschäf-

tigten ist vom sächsischen Verfassungsgerichtshof so nicht akzeptiert 

worden. Der sächische Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 

22.2.2001374 festgestellt, dass wesentliche Vorschriften des sächsischen 

Landespersonalvertretungsgesetzes ganz oder teilweise mit der sächsi-

schen Verfassung nicht vereinbar sind. Ausgehend von Art. 26 der Säch-

sischen Verfassung375 hat das Gericht eine Grundrechtsprüfung vorge-

                                                 
371 Aus den Gründen II 1 
372 Aus den Gründen E 1 
373 Aus den Gründen E 2 
374  Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom 22.2.2001, PersR 2001, 367 = 

PersV 2001, 198 = ZBR 2002, 37 = LKV 2001, 554 
375  Art. 26 der Sächsischen Verfassung lautet wie folgt: „In Betrieben, Dienststellen und 

Einrichtungen des Landes sind Vertretungsorgane zu bilden. Diese haben nach Maßgabe 
der Gesetze das recht auf Mitbestimmung.“ 
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nommen und dabei im Rahmen des allgemeinen Püfschemas ausgehend 

vom Schutzbereich der Norm des Art. 26 der sächsischen Verfassung 

festgestellt, dass die Einschränkung dieser Mitbestimmung der verfas-

sungsrechtlichen Rechtfertigung bedarf376. Zu den Einzelheiten des Urteils 

des sächsischen Verfassungsgerichthofs und dessen Bedeutung siehe 

Dritter und Vierter Teil.   

                                                 
376  Zum Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshof s. RINKEN, PersR 2001, 355, 

VOGELGESANG, PersV  2001, 530 
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Dritter Teil 

D i e  T y p i s i e r u n g  v o n  M i t b e s t i m m u n g s t a t b e -
s t ä n d e n  

 

Nach der Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1959 hatte die The-

matik Personalvertretungsrecht und Verfassung in mehr als 20 Jahren da-

nach keine wesentliche Beachtung erfahren. Erst durch die Novellierun-

gen einzelner Landespersonalvertretungsgesetze und deren verfassungs-

gerichtliche Überprüfung ist die verfassungsrechtliche Problematik der 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst in den Mittelpunkt der Diskussion 

des Personalvertretungsrechts gelangt377. Die rechtliche Auseinanderset-

zung ist dabei durch eine starke Polarisierung der einander gegenüber-

stehenden Auffassungen geprägt. So schildert Schupper t 378 den ge-

genwärtigen Diskussionsstand wie folgt:  
"Auf der einen Seite gibt es die stattliche Zahl derer, die die Mitbestimmung im öf-

fentlichen Dienst als Fremdkörper empfinden, der einer besonderen Rechtfertigung 

bedarf, mit der methodischen Folge, dass Mitbestimmungsregeln restriktiv zu in-

terpretieren sind379; auf der anderen Seite die eher gewerkschaftlich orientierten 

Autoren, die nicht von den Grenzen, sondern der verfassungsrechtlichen Geboten-

heit von Mitbestimmung argumentieren und ihre grundrechtliche bzw. demokrati-

sche Fundierung hervorheben"380.  

Das BVerfG hat seinen Beschluss zum schleswig-holsteinischen Mitbe-

stimmungsgesetz zunächst in einer Pressemitteilung vom Oktober 1995 

veröffentlicht. Daraufhin titelten die Medien: "Rückfall in die Steinzeit" u. 

"Chef behält das letzte Wort"381. In einer der ersten Veröffentlichungen in 

der juristischen Fachliteratur  klang es sehr ähnlich:  

                                                 
377 In diesem Sinne auch SCHENKE, JZ 1991, S. 581 f. ; BATTIS, NVwZ 1986, S. 1079  
378 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 4 
379 Schuppert nennt als Vertreter dieser Gruppe Kisker u. Ossenbühl, vgl. SCHUPPERT, 

PersR 1993, S. 4 (Fn. 1 ). 
380 Schuppert nennt als Vertreter dieser Gruppe Däubler, Kempen u. Wendeling-Schröder, 

vgl. SCHUPPERT, PersR 1993, S. 4 (Fn. 13). 
381 Kommentare in anderen Zeitungen betrachteten die BVerfG-Entscheidung als Fortschritt 

für die  Mitbestimmungsdebatte, da "überzogene Mitbestimmungsrechte" dringend erfor-
derliche  Reformen bislang eher verhindert als befördert haben, so TAZ, Ausgabe Bre-
men v. 05.02.1996 
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 "Die Entscheidung schränkt den Freiraum für die demokratische, soziale und per-

sonalpolitische Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes erheblich ein und 

schreibt mit einem armen, gedanklich schlicht gestrickten und nebenbei äußerst 

konservativen Hierarchie- und Herrschaftsverständnis überholt geglaubte Traditio-

nen  fort"382.  

 

Im folgenden soll untersucht werden, ob dieser Kritik der öffentlichen Me-

dien und der Gewerkschaft383 sowie deren nahestehenden Autoren384 ge-

folgt werden kann oder ob die Meinung derjenigen385 zutreffend ist, die 

sich zustimmend zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts geäu-

ßert haben. Zur Annäherung an den Beschluss des Bundesverfassungs-

gerichts vom 24.05.1995 ist festzustellen, dass das Bundesverfassungs-

gericht in seiner Entscheidung im wesentlichen von dem gleichen normati-

ven Ansatz ausgeht wie in seinem Urteil zum bremischen Personalvertre-

tungsgesetz aus dem Jahre 1959 und wie der Hessische Staatsgerichts-

hof in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1986. Danach dürfen Entschei-

dungen, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen wesentli-

cher Bestandteil der Regierungsgewalt sind, nicht auf regierungsunab-

hängige Stellen übertragen werden. Das BVerfG - wie auch der 

Hess.StGH - beurteilt unter dieser Grundvoraussetzung die Frage, ob Be-

teiligungsrechte der Personalvertretungen verfassungsgemäß sind, nach 

der Auswirkung der jeweiligen Mitbestimmungstatbestände auf die Wahr-

nehmung des Amtsauftrages386. Mit seiner Entscheidung zum schleswig-

holsteinischen Mitbestimmungsgesetz entwickelt und differenziert das 

BVerfG seine bisherigen Grundsätze weiter387. 

 

                                                 
382 NEUMANN, PersR 1995, S. 449, ähnlich bereits DÄUBLER, Gewerkschaftliche Praxis 

2/ 1987, S. 15, der zum Urteil des Hess.StGH v. 30.04.1986 wie folgt Stellung nimmt: 
"Die Tradition des  monarchischen Staates bricht erneut mit aller Kraft durch". 

383 Vgl. Flugblatt der DAG, November 1995, in dem der Beschluss als Offenbarung einer 
Auffassung beschrieben wird "(...) die den Bedingungen, wie sie zur Zeit von Preußens 
Gloria geherrscht haben, entspricht."  

384 ILBERTZ, ZfPR 1995, S. 192 ff; NEUMANN, PersR 1995, S. 449 ff.; GEYER, ZfPR 
1996,  S. 2 ff. 

385 KISKER, PersV 1995, S. 529; im wesentlichen zustimmend: PFOHL, ZBR 1996, S. 82 
ff,  

386 So KÜBEL, PersV 1987, S. 223 
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Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat nicht nur für den 

Landesgesetzgeber in Schleswig-Holstein Konsequenzen. Einigkeit be-

steht in der Literatur insoweit, als der Beschluss des Bundesverfassungs-

gerichts zumindest auch Orientierungsmaßstab für den Bundesgesetzge-

ber und die einzelnen Landesgesetzgeber ist388. Auch die Landesgesetz-

geber haben im Rahmen der nach dem Beschluss des BVerfG vom 

24.5.1995 beschlossenen Personalvertretungsgesetze, die Ausführungen 

des Bundesverfassungsgerichts zur Begründung der Änderung einzelner 

Vorschriften herangezogen. Nachfolgend sollen die Konsequenzen des 

Beschlusses des BVerfG dargestellt werden, wobei zunächst die Frage zu 

erörtern ist, inwieweit der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts das 

Land Schleswig-Holstein, den Bund und die anderen Bundesländer in der 

jetzigen und zukünftigen Ausgestaltung ihre Personalvertretungsgesetze 

bindet.  

 

I.  D I E  B I N D U N G S W I R K U N G  D E S  BE S C H L U S S E S  D E S    
   BVE R F G  V O M  24 .5 .1995  
Zunächst ist zu fragen, ob und inwieweit die Entscheidung des BVerfG 

Bindungswirkung für den Bund und die Länder entfaltet. In den Rezensio-

nen nach den Beschluss vom 24.05.1995 sind unterschiedliche Auffas-

sungen darüber geäußert worden, inwieweit nach der Bundesverfas-

sungsgerichtsentscheidung bei den jeweiligen Landesgesetzgebern und 

dem Bundesgesetzgeber legislatorischer Handlungsbedarf  besteht389. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Bindungswirkungen des Be-

schlusses auf den schleswig-holsteinischen Landesgesetzgeber und auf 

die weiteren Bundesländer und den Bund. Desweiteren ist zu berücksich-

tigen, dass das BVerfG die Unvereinbarkeit von Vorschriften des MBG 

                                                                                                                                      
387 Vgl. PFOHL, ZBR 1996, S. 83 
388 ALBERS, PersR 1995, S. 501, der feststellt, dass in nahezu allen Fällen des § 75 Abs. 1 

BPersVG die volle Mitbestimmung durch die eingeschränkte Mitbestimmung ersetzt 
werden müsse; KISKER, PersV 1995, S. 533; a.A. ILBERTZ, ZfPR 1995, S. 192, der die 
Entscheidung des BVerfG derart interpretiert, dass das BVerfG ausdrücklich die Über-
einstimmung von Mitbestimmungsregelungen des Bundespersonalvertretungs-gesetzes 
mit der Verfassung festgestellt habe. 



 

 

140

 

Schl.-H. erklärt hat, jedoch von einer Nichtigerklärung abgesehen hat390. 

Durch die Unvereinbarkeitserklärung wird im Gegensatz zur Nichtigkeits-

erklärung die verfassungswidrige Norm nicht aus der Rechtsordnung aus-

geschieden, sondern sie besteht formell fort.  

 

1.  UM F A N G  D E R  B I N D U N G S W I R K U N G   
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum schleswig-

holsteinischen Mitbestimmungsgesetz ist im Verfahren der abstrakten Nor-

menkontrolle nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG ergangen. Nach § 31 Abs. 1 

BVerfGG binden die Entscheidungen des BVerfG die Verfassungsorgane 

des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Gemäß § 

31 Abs. 2 BVerfGG hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

in den Fällen des § 13 Nr. 6, 11, 12 und 14 BVerfGG Gesetzeskraft. Der 

Rang der Gesetzeskraft hängt jedoch nicht vom Rang der geprüften Norm 

ab. Die Entscheidung ist die eines Bundesorgans und hat als solche stets 

Bundesrang, gleichgültig, was ihr Gegenstand ist. Die Entscheidung über 

eine Landesnorm ist also nicht nur landesgesetzkräftig, sondern hat 

bundesrechtliche Verbindlichkeit391. Das BVerfG hat zudem von § 35 

BVerfGG Gebrauch gemacht und angeordnet, dass den Beschlüssen der 

Einigungsstelle in Schleswig-Holstein nur die Bedeutung einer Empfeh-

lung zukommt, so dass die Letztentscheidung nur durch die oberste 

Dienstbehörde getroffen werden kann. 

 

Im Hinblick auf die in anderen Landespersonalvertretungsgesetzen enthal-

tenen Parallelnormen und die Gefahr, dass diese Normen im Rahmen ei-

nes konkreten Normenkontrollverfahrens überprüft werden könnten, ist zu 

klären, welche Teile des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 

Bindungswirkung haben. Gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG bindet die "Ent-

scheidung" die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle 

                                                                                                                                      
389 Handlungsbedarf bejahend: PFOHL, ZBR 1996, S. 82; demgegenüber verneinend: 

ILBERTZ, ZfPR 1995, S. 194. 
390 vgl.  - Aus den Gründen E 1 - 
391 PESTALOZZA, Verfassungsprozessrecht, S. 355 
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Gerichte und Behörden. Unbestritten ist, dass die Bindungswirkung so 

weit reicht wie die materielle Rechtskraft. Demnach bindet der Tenor der 

Entscheidung, der unter Hinzuziehung der Entscheidungsgründe auszule-

gen ist, die staatlichen Organe.  

 

Umstritten hingegen ist, ob weitere Teile der Entscheidung an der Bin-

dungswirkung gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG teilhaben. Nach Auffassung 

des Bundesverfassungsgerichts und eines Teils der Literatur nehmen ne-

ben dem Entscheidungsausspruch auch die „tragenden Gründe“ der Ent-

scheidung, soweit sie Auslegungen zur Verfassung enthalten, an der Bin-

dungswirkung teil392. Rechtskräftig wird eine Bundesverfassungsgerichts-

entscheidung ebenso wie zivilrechtliche Entscheidungen393 jedoch nur in 

ihrem Tenor, nicht aber auch in ihrer tatsächlichen und rechtlichen Be-

gründung. Resultierend aus diesen Grenzen der Rechtskraft wird deshalb 

von einem nicht unerheblichen Teil der Literatur  angenommen, lediglich 

der Tenor der Entscheidung führe zu einer Bindung. § 31 Abs. 1 

BVerfGG394. Die Einbeziehung der tragenden Gründe in die Bindungswir-

kung des § 31 Abs. 1 BverfGG wird u.a. deshalb von der h.M. abgelehnt, 

weil nicht nur unklar ist, was die „tragenden Gründe“ der Entscheidung 

sind. Darüber hinaus wird geltend gemacht, der Zweck der Bindung – 

nämlich für spätere gleichartige Fälle eine übereinstimmende Entschei-

dung sicherzustellen -, verlange, dass nur eine Beachtung der konkreten 

Entscheidungsnorm, d.h. der dem Tenor zugrundeliegenden Rechtsan-

nahmen in Betracht kommt. 

 

                                                 
392 Ständige Rspr. des BVerfG, z.B. BVerfGE 1; 14 (37), 19; 377 (392), 20; 56 ( 87 ); 24; 

289 (297); 40; 88 (93); zustimmend auch die Fachgerichte z.B. BFHE 122; 141 (144); 
BVerwGE 73; 263 (268); 77; 258 (261) BENDA/ KLEIN, Rdnr. 1243; SCHMIDT-
BLEIBTREU/ KLEIN/ ULSAMER, BVerfGG § 31 Rdnr. 16; ZIEKOW, JURA 1995, S. 
527. 

393 Vgl. BGHZ 13; 265 (271 ff.) 
394 BGHZ (GS) 13; 265 (278); PESTALOZZA, Verfassungsprozessrecht, § 20 Rdnr. 90; 

SCHLAICH, Das Bundesverfassungsgericht, S. 276 ff.; KERBUSCH, Die Bindung an 
Entscheidungen..., S. 119 ff. 
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Auch wenn mit diesen Stimmen in der Literatur die Auffassung des Bun-

desverfassungsgerichts mit gewichtigen Gründen395 abgelehnt wird, so 

folgt die weitere Untersuchung der Ansicht des BVerfG und der für das 

Personalvertretungsrecht hauptsächlich zuständigen Verwaltungsge-

richtsbarkeit und bezieht die tragenden Gründe der Entscheidung in die 

Bindungswirkung des Beschlusses mit ein. 

 

Da somit nach Auffassung des BVerfG auch die „tragenden Gründe“ einer 

Entscheidung Bindungswirkung iSv. § 31 Abs. 1 BVerfGG entfalten, ist zu 

klären, welche Gründe des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 

vom 24.5.1995 als „tragende Gründe“ zu betrachten sind. Das Bundesver-

fassungsgericht selbst hat keine näheren Angaben dazu gemacht, wie die 

"tragenden Gründe" einer Entscheidung festzustellen sind. Es hat aber in 

seiner Entscheidung zum Grundlagenvertrag alle Ausführungen der Ur-

teilsbegründung als tragende Gründe betrachtet396. Unter Berücksichti-

gung dieser Zweckbestimmung wird im folgenden davon ausgegangen, 

dass die den konkreten Tenor ausfüllenden Ausführungen die tragenden 

Entscheidungsgründe sind. Dies sind solche Ausführungen, die die Ausle-

gung und Anwendung des Grundgesetzes betreffen und nicht hinwegge-

dacht werden können, ohne dass sich das im Tenor formulierte Ergebnis 

ändern müsste397. Demgegenüber unterliegen Ausführungen zur Ausle-

gungen des einfachen Gesetzesrechts nicht der Bindungswirkung398.  

 

Von Mut ius /Demuth  vertreten in Bezug auf die hier zu entscheidende 

Frage, die Auffassung, dass die konkreten Entscheidungssätze in den 

Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss vom 

24.05.1995 in den Gründen unter C I u. II zu finden sind399. Demgegen-

                                                 
395 vgl. SCHLAICH, Das Bundesverfassungsgericht, S. 278 ff.  
396 Vgl. BVerfGE 36, 1 (36) Grundlagenvertrag, die Entscheidung ist bezüglich der Feststel-

lung des  Umfangs der tragenden Gründe auf einhellige Ablehnung gestoßen, vgl. 
SCHLAICH, Das Bundesverfassungsgericht, S. 279. 

397 BVerfGE 20; 56 (88); 40; 88 (93 ff.); BFHE 92; 188 (194); ZIEKOW, JURA 1995, S. 
527 

398 BVerfGE 40; 88 (94) BFHE 92; 188 (194) 
399 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 6 
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über betrachtet R inken  lediglich die Ausführungen des Gerichts in Ab-

schnitt C I 4 der Gründe als tragende Gründe und verneint eine Bindung 

an die Ausführungen des Gerichts zum Demokratieprinzip400. Nur die dort 

unter C I 4 niedergelegten Feststellungen enthielten die einer Anwendung 

auf gleichartige Fälle zugänglichen konkreten Entscheidungsnormen401. 

Fraglich ist jedoch, ob die dort vom Bundesverfassungsgericht angeführ-

ten Mitbestimmungstatbestände des Bundespersonalvertretungsgesetzes, 

die zur Konkretisierung der Fallgruppenbildung dienten, zu den tragenden 

Entscheidungsgründen zählen und somit Bindungswirkung haben. Das 

Bundesverfassungsgericht selbst hat aus der Erörterung einzelner Fall-

gestaltungen in einer Verfassungsgerichtsentscheidung keine Bindungs-

wirkung iSv. § 31 Abs. 1 BVerfGG für den Gesetzgeber abgeleitet402. Inso-

fern haben die vom BVerfG beispielhaft aufgezählten Mitbestimmungstat-

bestände der BPersVG in  C I 4 der Urteilsbegründung keinen bindenden 

Charakter, sondern dienen lediglich  
"der Veranschaulichung der Argumentation und erschöpfen sich in dieser Funkti-

on"403. 

 

Von grundlegender Bedeutung für die verfassungsrechtliche Beurteilung 

der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst sind die Ausführungen des 

BVerfG zur Auslegung des Demokratieprinzips, das als Grundlage des 

Prüfungsmaßstabs des BVerfG dient, sowie zur Schutzzweck- und zur 

Verantwortungsgrenze und das daraus abgeleitete dreistufige Legitimati-

onsmodell404. Die dazu getroffenen Aussagen, haben aber trotz des vom 

Bundesverfassungsgericht weit gefassten Begriffes der „tragenden Grün-

de“ keine Bindungswirkung. Denn bindende Wirkung können nur vom Ge-

richt vorgetragene „Gründe“ haben, nicht hingegen allgemeine demokra-

tietheretischen Theorien. Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass die kon-

                                                 
400 RINKEN; KritV 1996, S. 306; DERS., Zu den Auswirkungen..., S. 7; DERS, Das Grund-

recht auf Mitbestimmung..., S. 61 
401  RINKEN, Zu den Auswirkungen..., S. 7 
402 BVerfGE 80; 297 (309); RINKEN; Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 61 
403 So RINKEN, KritV 1996, S. 306 
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kreten Fallgruppen unter C I 4 des Beschlusses des BVerfG nur unter Be-

rücksichtigung der staatstheoritischen Prämissen des BVerfG verständlich 

sind, ergibt sich keine andere Beurteilung. Denn selbst das BVerfG hat in 

früheren Entscheidung die Schaffung einer verfassungsrechtlichen Ver-

bindlichkeit von staatstheorischen Annahmen abgelehnt405. Insofern sind 

nicht die allgemeinen demokratietheretischen Ausführung des BVerfG, 

sondern nur die Ausführungen des Gerichts unter C I 4 der Entschei-

dungsgründe von der Bindungswirkung umfasst. 

 

2.  G R E N Z E N  D E R  B I N D U N G S W I R K U N G  
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 24.05.1995 

nur einzelne Vorschriften des MBG Schl.-H. für verfassungswidrig erklärt. 

Insoweit hat die Entscheidung keine unmittelbare Wirkung auf die anderen 

Personalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder. Bezüglich der 

Grenzen der Bindungswirkung einer Entscheidung des BVerfG ist es von 

wesentlicher Bedeutung, inwieweit eine Pflicht des Landes- bzw. Bundes-

gesetzgebers besteht, sog. Parallelnormen entsprechend den bundesver-

fassungsgerichtlichen Vorgaben zu ändern. Unter Parallelnormen werden 

solche Vorschriften verstanden, die zwar mit der für ungültig erklärten 

Norm identisch sind, aber von einer anderen Gesetzgebungskörperschaft 

erlassen worden sind406. Parallelnormen finden sich zu den entsprechen-

den Normen des MBG Schl.-H. auch in anderen Landespersonalvertre-

tungsgesetzen407.  

 

Nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung besteht eine Verpflich-

tung für den Landes- bzw. Bundesgesetzgeber, sog. Parallelnormen ent-

                                                                                                                                      
404  BATTIS/ KERSTEN, PersV 1998, 23 ff., mit dem Hinweis darauf, dass das BVerfG 

selbst von dem "dargelegten Maßstab" spricht, s. BVerfGE 93; 37 (75); RINKEN, KritV 
1996, S. 306.  

405  BVerfGE 50, 290 (336 ff.); RINKEN, KritV 1996, 309 
406 DETTERBECK, AÖR 116 ( 1991 ) S. 404 
407  Vgl. z.B. die Parallelnormen zu § 56 MBG Schl.-H; § 69 Abs. 1 BbGLPVG (ähnlich); § 

65  MVLPVG (ähnlich); § 66 Abs. 4 NRWLPVG (ähnlich); zu § 59 MBG Schl.-H.-§ 94 
HHLPVG (ähnlich); § 81 NiedsLPVG (fast wortgleich); § 86 RPLPVG (fast wortgleich).  
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sprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben zu ändern408.§ 31 Abs. 1 

BVerfGG auf diese Fälle anwenden zu wollen, bedeutet jedoch, ein form-

gültiges Gesetz einer verfassungsrechtlichen Kritik außerhalb eines ver-

fassungsrechtlichen Verfahrens auszusetzen, das genau diese Norm zum 

Gegenstand hat. Umbach-C lemens-Renner t  stellen fest, dass sich 

dies nur dann vertreten ließe, wenn Sicherheit über die exakte Parallelität 

bestünde. Die Annahme einer Sicherheit über eine exakte Parallelität sei 

aber höchst zweifelhaft, da die verschiedenen Gesetze in unterschiedli-

chen Regelungszusammenhängen und unterschiedlichem sozialen Um-

feld stehen und daher - selbst wenn sie wortgleich wären - regelmäßig 

nicht das exakt Gleiche bedeuten würden409. Dies berücksichtigend, um-

fasst nach a.A. in der Literatur die Bindungswirkung einer verfassungsge-

richtlichen Entscheidung nur das Gebot, zukünftiges Verhalten an der 

bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung auszurichten. Die Bin-

dungswirkung hat jedoch für das Schicksal sog. Parallelnormen von nicht 

am Verfahren Beteiligten keine unmittelbare Relevanz410. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage des Normwiederho-

lungsverbots in zwei Entscheidungen auseinandergesetzt. In seinem Be-

schluss vom 15.01.1985411 hat der Zweite Senat des BVerfG festgestellt, 

dass ein Urteil, das ein Gesetz für nichtig erklärt, nicht nur Gesetzeskraft 

hat, sondern auch gem. § 31 Abs. 1 BVerfGG mit den tragenden Gründen 

alle Verfassungsorgane des Bundes derart bindet, dass ein Bundesgesetz 

desselben Inhalts nicht noch einmal erlassen werden kann. Demgegen-

über hat der Erste Senat in seinem Beschluss vom 06.10.1987412 auf die 

                                                 
408 MAUNZ/ SCHMIDT-BLEIBTREU/ KLEIN/ ULMER, BVerfGG § 31, Rz. 31; 

BECKER; RiA 1996, 266; BIELER; DÖD 1996, 52; CECIOR, PersV 1998, 51 
409 UMBACH-CLEMENS-RENNERT, BVerfGG § 31 Rdnr. 31; HEUßNER, NJW 1982, S. 

260  
410 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 5; NAGEL/ BAUERES, Mitbestimmung..., S. 18 ff, zur 

Bindungswirkung des  Urteils des VerfGH NRW v. 15.09.1986; HEUßNER, NJW 1982, 
S. 261; RINKEN; Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 63 und 72. 

411  BVerfG vom 15.01.1985, BVerfGE 69; 112 (115); vorher bereits BVerfGE 1; 14 (37)-
Südweststaats-Entscheidung. 

412  BVerfG vom 06.10.1987, BVerfGE 77; 84 (103f.) zustimmend: RINKEN, Zu den Aus-
wirkungen..., S. 5, der als Beispiele für die Möglichkeit der Umsetzung der Eigenverant-
wortlichkeit des Landesgesetzgebers die landesverfassungsrechtlichen Besonderheiten 
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eigenständige Verantwortung des demokratisch legitimierten Gesetzge-

bers hingewiesen. Danach  hindert § 31 Abs. 1 BVerfGG und die Rechts-

kraft normverwerfender Entscheidungen den Gesetzgeber nicht, inhalts-

gleiche oder inhaltsähnliche Neuregelungen zu schaffen. 

 

In der zitierten Entscheidung des Ersten Senats BVerfG hat dieser mit al-

ler Deutlichkeit ausgeführt, dass § 31 BVerfGG und die Rechtskraft norm-

verwerfender verfassungsgerichtlicher Entscheidungen den Gesetzgeber 

nicht daran hindert, inhaltsgleiche oder inhaltsähnliche Neuregelungen zu 

beschließen413. Im konkreten, der Entscheidung zugrundegelegten Sach-

verhalt lag jedoch überhaupt keine inhaltsgleiche Regelung vor. Die Aus-

führungen des BVerfG im Beschluss vom 06.10.1987 deuten daraufhin, 

dass das BVerfG den Streit in der Literatur beenden und die verfassungs-

rechtliche Weichen für die zukünftige Behandlung der Bindung bundesver-

fassungsgerichtlicher Entscheidungen stellen wollte414. Vom überwiegen-

den Teil der Literatur wird der Rechtsprechung des Ersten Senats aus 

dem Jahr 1987 zugestimmt, da hierdurch nicht die Aufgabe des Gesetz-

gebers, auf veränderte soziale Verhältnisse oder geänderte Wertvorstel-

lungen durch Reformvorhaben zu reagieren, eingeschränkt wird415. 

 

Ebenso wenig wie die von der Rechtskraft zu unterscheidende Bindungs-

wirkung für das Bundesverfassungsgericht selbst nicht besteht, muss für 

den Gesetzgeber gewährleistet sein, seiner Gestaltungsfreiheit und Ges-

taltungsverantwortung nachkommen zu können, wenn er es für erforder-

                                                                                                                                      
oder Tradition, die in einem föderalen System Modifikationen in der Einzelausgestaltung 
des repräsentativ - demokratischen Regierungssystems erlauben, nennt; SCHUPPERT, 
PersR 1997, 138 f.; ablehnend: DETTERBECK, Streitgegenstand..., S. 452; DERS., 
AÖR 116 (1991), S. 392 ff. 

413 Das Bundesverfassungsgericht hat mit der Entscheidung v. 06.10.1987 seine alte Recht-
sprechung aufgegeben. In BVerfGE 1; 14 (37) hatte das Gericht noch festgestellt, dass 
ein  Urteil, das ein Gesetz für nichtig erklärt, gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG mit den tra-
genden Gründen alle Verfassungsorgane des Bundes derart binde, dass ein Bundesgesetz 
desselben Inhalts nicht noch einmal erlassen werden kann; zust. UMBACH-CLEMENS-
RENNERT, BVerfGG, § 31 Rdnr. 68; SCHLAICH, Das Bundesverfasungsgericht Rdnr. 
448; vgl. dazu DETTERBECK, AÖR 116 (1991), S. 405 ff.   

414 ZIEKOW, JURA 1995, S. 526; BENDA/ KLEIN, Rdnr 1257 
415   SCHUPPERT; PersR 197, S. 138; RINKEN, Zu den Auswirkungen...S. 5 
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lich hält. Dies folgt nach Meinung des BVerfG aus der besonderen Ver-

antwortung des demokratisch legitimierten Gesetzgebers für die Anpas-

sung der Rechtsordnung an wechselnde soziale Anforderungen und ver-

änderte Ordnungsvorstellungen416. Aber auch das Bundesverfassungsge-

richt selbst müsse durch eine ggfls. erfolgte neue Vorlage die Möglichkeit 

erhalten, seine Rechtsprechung zu ändern und an geänderte gesellschaft-

liche oder politische Rahmenbedingungen anzupassen. 

 

Neben diesen eher auf die Notwendigkeit des gesetzgeberischen Hand-

lungsspielraums hinweisenden Argumenten wird u.a. auch auf § 95 Abs. 1 

Nr. 2 BVerfGG Bezug genommen, nach dem das BVerfG bei Stattgeben 

einer Verfassungsbeschwerde zugleich aussprechen kann, dass auch je-

de Wiederholung der beanstandeten Maßnahme das Grundgesetz ver-

letzt. Aus dieser besonderen Regelung folgt, dass der verfassungsgericht-

lichen Kassation nicht implizit ein eigener Verbotsgehalt entnommen wer-

den kann417. Es ist daher dem Ersten Senat des BVerfG und der herr-

schen Auffassung in der Literatur418 zuzustimmen, die beide ein Normwie-

derholungsverbot ablehnen. 

 

In dem Beschluss vom 24.5.1995 hat das BVerfG nur einzelne Vorschrif-

ten des schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetzes für mit dem 

Grundgesetz für unvereinbar erklärt. Daraus folgt, dass die im Zeitpunkt 

der Entscheidung bestehenden Normen anderer gesetzgebender Körper-

schaften, die den für verfassungswidrig erklärten Normen im schleswig-

holsteinischen Mitbestimmungsgesetz im Wortlaut oder dem Inhalt nach 

gleichen, fortgelten. Darüber hinaus sind bei der Beurteilung von Parallel-

normen im konkreten auch die länderspezifischen Besonderheiten zu be-

rücksichtigen. So ist in verschiedenen Länderverfassungen die Mitbe-

                                                 
416 BVerfGE 77, 84 (103 f.); ebenso UMBACH-CLEMENS-RENNERT, BVerfGG, § 31 

Rdnr. 66 f.; a.A. DETTERBECK, AÖR 116 (1991) S. 418 ff., der aus Gründen der mate-
riellen Rechtskraft den Erlass einer inhaltsidentischen oder im wesentlichen gleichen 
Norm als bedenklich erachtet. 

417   SCHLAICH, Das Bundesverfassungsgericht, S. 276 
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stimmung im öffentlichen Dienst verfassungsrechtlich besonders verbürgt 

worden419. Diese unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Vorgaben sind 

auch bei der Umsetzung des Beschlusses des BVerfG vom 24.5.1995 und 

dessen Bindungswirkung zu berücksichtigen. Den jeweiligen Gesetzge-

bern obliegt keine Pflicht, die betreffenden Vorschriften nicht anzuwenden 

oder gar zu beseitigen420. Zudem hätte das BVerfG selbst die Verfas-

sungswidrigkeitserklärung ausdrücklich auf Parallelnormen erstrecken 

können, wenn es eine solche Erstreckung für notwendig erachtet hätte421. 

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass keine Bindung gemäß § 31 Abs. 

1 BVerfGG für etwaige Parallelnormen zu den vom BVerfG für mit dem 

Grundgesetz unvereinbar erklärten Vorschriften des MBG Schl.-H. be-

steht. 

 

                                                                                                                                      
418  Vgl. BATTIS/ KERSTEN, PersV 1998, S. 24 f.; KORIOTH, Die Bindungswirkung..., S. 

554 ff.  
419  Art. 17 der Verfassung von Berlin vom 1.9.1950 (VOBl. I S. 433) „Das Mitbestim-

mungsrecht der Arbeiter und Angestellten in der Wirtschaft und Verwaltung ist durch 
Gesetz zu gewährleisten“; Art. 50 der Verfassung des Landes Brandenburg vom 
20.8.1992 (GVBl. I S. 298) „Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften haben nach 
Maßgabe der Gesetze das Recht zur Mitbestimmung in Angelegenheiten der Betriebe, 
Unternehmen und Dienststellen; Art.  47 Abs. 1 der Landesverfassung der Freien Hanse-
stadt Bremen vom 21.10.1947 (SaBremR 100-a-1) „Alle Personen in Betrieben und Be-
hörden erhalten gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, gleicher und un-
mittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen sind. Die Betriebsvertretungen sind 
dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften gleichberechtigt mit den Unter-
nehmen in wirtschaftlichen, sozialen und personellen Fragen des Betriebes mitzubestim-
men.“; Art. 37 der Verfassung des Landes Hessen vom 1.12.1947 (GVBl. S. 229) 
„(1)Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrieben und Behörden erhalten unter 
Mitwirkung der Gewerkschaften gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, 
gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen 
sind. (2)Die Betriebsvertretungen sind berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften 
gleichberechtigt mit den Unternehmern in sozialen, personalen und wirtschaftlichen Fra-
gen des Betriebes mitzubestimmen.“; Art. 26 der Verfassung des Freistaates Sachsen 
vom 27.5.1992 (GVBl. S. 243) „In Betrieben, Dienststellen und Einrichtungen des Lan-
des sind Vertretungsorgane der Beschäftigten zu bilden. Diese haben nach Maßgabe der 
Gesetze das Recht auf Mitbestimmung.“; Art. 37 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates 
Thüringen vom 25.10.1993 (GVBl S. 625) „Die Beschäftigten und ihre Verbände haben 
nach Maßgabe der Gesetzes das Recht auf Mitbestimmung in Angelegenheiten ihrer Be-
triebe, Unternehmen oder Dienststellen.“ 

420 PESTALOZZA, Verfassungsprozessrecht, S. 322, UMBACH-CLEMENS-RENNERT, 
BVerfGG, § 31 Rdnr. 59 u. 66; HEIN, Die Unvereinbarkeitserklärung..., S. 180; HEUß-
NER, NJW 1982, S. 260 f.; zustimmend: BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 589. 

421 PESTALOZZA, Verfassungsprozessrecht, S. 563; BVerfGE 7; 99 (108 f.) = NJW 1957, 
S. 1513 
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Bedeutet dies, dass die Landesgesetzgeber und der Bundesgesetzgeber 

nun abwarten können und lediglich im Falle einer angestrebten Novellie-

rung die Entscheidung des BVerfG berücksichtigen müssen? Oder besteht 

eine Verpflichtung zur sofortigen Anpassung der Personalvertretungsge-

setze an die bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben? Letzteres wird 

vereinzelt von der Literatur gefordert, da der Gesetzgeber eine "Muste-

rungspflicht" und "Fehlerbeseitigungspflicht" habe422. Da - bereits oben 

erörtert - sich die Erklärung der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz 

nicht auf die personalvertretungsrechtlichen Vorschriften der anderen 

Bundesländer und des Bundes bezieht und insofern keine Bindungswir-

kung vorliegt, besteht keine rechtliche Verpflichtung zu Änderung der Per-

sonalvertretungsgesetze. 

 

Mit Rücksicht auf die Gesetzesbindung der Verwaltung nach Art. 20 Abs. 

3 GG kann die zuständige Dienststelle Beschlüsse der Einigungsstelle, die 

dem  bundesverfassungsgerichtlichen Beschluss vom 24.05.1995 nicht 

entsprechen, nicht als unbeachtlich behandeln. Die Verwaltung könnte 

jedoch durch verwaltungsgerichtliche Inanspruchnahme die Aufhebung 

des Beschlusses der Einigungsstelle beantragen423. Die Verwaltungsge-

richte müssten bei Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der jeweiligen 

Bundes- oder Landespersonalvertretungsgesetze gemäß Art. 100 Abs. 1 

GG einen Vorlagebeschluss an das BVerfG erlassen. Vor dem Hinter-

grund dieser Gefahr wird  von Teilen der Literatur aus prozessökonomi-

schen Gründen424 den anderen Landesgesetzgebern  empfohlen, Ände-

rungen ihrer Landespersonalvertretungsgesetze vorzunehmen und dabei 

die Entscheidung vom 24.5.995 entsprechend zu berücksichtigen. Das 

                                                 
422   DETTERBECK, Streitgegenstand..., S, 452 
423 LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 71 Rdnr. 

41; GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, BPersVG, § 71 Rdnr. 
29, OVG Hbg, PersV 1982, S. 27. 

424 So HEUßNER, NJW 1982, S. 261; RINKEN, Zu den Auswirkungen..., S. 6; HEIN, Die 
Unvereinbarkeitserklärung, S. 180; VON MUTIUS/ DEMUTH, die in ihrem Gutachten 
die Möglichenkeiten der verfassungsgerichtlichen Überprüfung des BremLPVG aufzei-
gen, S. 5; VON MUTIUS, Personalvertretungen..., S. 1132; BIELER, DÖD 1996, S. 56 
f., der auf die Möglichkeit des Vorlagebeschlusses eines erkennenden Gerichts verweist, 
BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 589 sowie SCHUPPERT, PersR 1997, S. 138.   
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Bindungsproblem wirkt daher eher als ein Problem der faktischen denn 

der rechtlichen Bindungswirkung425. Ob es letztlich zu einer Vorlage der für 

das Personalvertretungsrecht hauptsächlich zuständigen Verwaltungsge-

richte bzw. der Arbeitsgerichte kommen wird, ist zweifelhaft. Im Rahmen 

der ersten gemeinsamen Tagung von Richtern des BAG und des für das 

Personalvertretungsrecht zuständigen 6. Senates des BVerwG vom 20. - 

24.05.1996 ist von dem Berichterstatter, Richter am BVerwG A lbers , ei-

ne inzidente Kontrolle des Mitbestimmungsverfahrens durch die Verwal-

tungsgerichte abgelehnt worden426. 

 

I I .  D I E  TY P I S I E R U N G  V O N  M I T B E S T I M M U N G S T A T B E S T Ä N D E N    
1 .  DA S  S T U F E N M O D E L L  D E S  BU N D E S V E R F A S S U N G S G E R I C H T S  
Die Grenzen der verfassungsrechtlich zulässigen Personalratsmitbestim-

mung wurden vom BVerfG durch drei Legitimationsstufen bestimmt, de-

nen exemplarisch konkrete Beteiligungsfälle des Bundespersonalvertre-

tungsgesetzes zugeordnet wurden. Nach dem Beschluss des BVerfG wird 

es Aufgabe der Landesgesetzgeber sein, die rechtliche und politische 

Wertung für eine Konkretisierung vorzunehmen und detailliert die Beteili-

gungsfälle den Legitimationsstufen zuzuordnen, soweit an dem bisherigen 

Prinzip der enumerativen Aufzählung von Beteiligungstatbeständen 

grundsätzlich festgehalten wird427. So hat z.B. der sächsische Landesge-

setzgeber die Wertung und Zuordnung durch das Gesetz zur Änderung 

des sächsischen Landespersonalvertretungsgesetzes vom 23.4.1998428 

die Mitbestimmungskataloge der §§ 79 und 80 SachsLPVG mit Blick auf 

die Vorgaben des BVerfG erheblich umgestaltet. Hessen und Niedersach-

sen haben ebenfalls unter Hinweis auf den Beschluss des BVerfG vom 

24.5.1995 die Beteiligungskataloge in ihren Landespersonalvertretungs-

                                                 
425  SCHUPPERT, PersR 1997, S. 138; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 50 
426  Vgl. den Tagungsbericht von SCHNEIDER, NJW 1997, S. 444 
427 So auch RINKEN, Zu den Auswirkungen..., S. 10; vgl. auch BVerfGE 9; 268 (279), wo-

nach das Grundgesetz den Ländern in der Gestaltung ihrer Verfassungen im einzelnen 
Spielraum beläßt und nicht Konformität und Uniformität, sondern nur eine gewisse Ho-
mogenität durch Bindung an leitende Prinzipien herbeiführen will. 

428  Gesetz zur Änderung des sächsischen Personalvertretungsgesetzes vom 23.4.1998 
(SächsGVBl. 98 S. 165); LOOS, ZTR 1998, S. 539 u. 542 f.  
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gesetzen geändert. Nachfolgend sollen daher vor einer grundsätzlichen 

Analyse des Beschlusses des BVerfG vom 24.5.1995 schwerpunktmäßig 

die einzelnen Mitbestimmungstatbestände im Hinblick auf ihre Zuordnung 

in die jeweiligen Legitimationsstufen untersucht werden. 

 

Die Regelungen des MBG Schl.-H. zeichnen sich ebenso wie die Rege-

lungen des BremLPVG und des bis 1996 geltenden Nieds.LPVG durch 

das Fehlen der in den sonstigen Personalvertretungsgesetzen normierten 

Differenzierung der Beteiligungsformen in Anhörung, Mitwirkung und Mit-

bestimmung aus. Sowohl K isker  als auch Schenke 429 haben erhebli-

che Bedenken gegen eine derartige, auf differenzierende Beteiligungsfor-

men verzichtende gesetzliche Regelung, geäußert. Eine Differenzierung 

ist nach ihrer Auffassung erforderlich, um dem Umstand gerecht zu wer-

den, dass bei vielen innerdienstlichen Maßnahmen die persönlichen Be-

lange der Bediensteten und allgemeine öffentliche Interessen in durchaus 

unterschiedlicher Intensität betroffen sind. Demgegenüber vergleicht 

Schupper t  die Abstufungsnotwendigkeit der Mitbestimmung bei ver-

schiedenen Mitbestimmungstatbeständen mit der Wesentlichkeitstheorie 

des BVerfG. Er verweist auf den Hess.StGH, nach dem  
"(...) folgt, dass die verfassungsmäßig berufenen obersten Exekutivorgane ... das 

Recht haben müssen, die Angelegenheit, die für die Organisation und die Leitung 

und Steuerung der betreffenden juristischen Person des öffentlichen Rechts we-

sentlich ist, selbständig und gegenüber der zuständigen, aus Wahlen hervorge-

gangenen Vertretungskörperschaft verantwortlich zu entscheiden". 

Schuppert430 überträgt dies auf den § 55 Abs. 1 MBG Schl.-H., der seiner 

Meinung nach dem Wesentlichkeitsgedanken Rechnung trägt.  

 

Andere Autoren betrachten das in § 55 MBG Schl.-H. normierte Letztent-

scheidungsrecht der Behörde als kaum geeignetes Instrument effektiver 

demokratischer Steuerung der Verwaltung, weil das vorausgehende Betei-

                                                 
429 SCHENKE, PersV 1992, S. 299 
430 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 18 (Hervorhebung bei Schuppert) 
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ligungs- und Einigungsverfahren zu zeitaufwendig und lästig sei431. Denn 

der durch das Verfahren bewirkte Anpassungsdruck bewirke im Ergebnis, 

dass die demokratisch verantwortliche Steuerung jener Angelegenheiten, 

die trotz ihrer Wichtigkeit der Mitbestimmung unterworfen werden, verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen nicht genüge. 

 

Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der verfas-

sungsrechtlich zulässigen Einflussmöglichkeiten des Personalrats sind der 

wichtigste Teil des Beschlusses vom 24.05.1995. Dies wird allein an dem 

Anteil der Beschreibung des Stufenmodells in den dem Beschluss folgen-

den Rezensionen deutlich432. Wie bereits erörtert, bestand zwischen Be-

fürwortern und Gegnern des MBG Schl.-H. oder anderer mitbestimmungs-

freundlicher Personalvertretungsgesetze Uneinigkeit über die Grenzen der 

Personalratsmitbestimmung.  Bei grundsätzlichem Einverständnis dar-

über, dass Personalvertretung nie in den Kern der Staatsgewalt vordrin-

gen dürfe433,  unterscheiden sich die Auffassungen jedoch gravierend bei 

der Beurteilung einzelner konkreter Mitbestimmungstatbestände. Richtig 

ist, wenn Leche le r  die Situation wie folgt beschreibt:  
"Unbestritten ist, dass schützenswerte Interessen sowohl des Verwaltungsperso-

nals wie auch der Verwaltung einander gegenüberstehen. Die Antwort auf die Fra-

ge, welchem dieser Interessen der Vorrang gebührt, setzt Klarheit darüber voraus 

welche Rechte hier im einzelnen einander gegenüberstehen und mit welchem 

Rang die Rechtsordnung sie ausgestattet hat."434 

 

Rechtsdogmatisch ist das Bundesverfassungsgericht diesem Ansatz je-

doch nicht gefolgt. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht die jeweiligen 

Interessenlagen einander gegenübergestellt und im Sinne einer prakti-

                                                 
431 KISKER, PersV 1992, S. 22, SCHENKE, JZ 1991, S. 589; KÜBEL, PersV 1987, S. 223 
432 ALBERS, PersR 1995, S. 501, 503 f.; KISKER, PersV 1995, S. 532, f. 
433 Vgl. LEISNER, ZBR 1971, S. 67; LECHELER, PersV 1981, S. 1, der vom Grundsatz 

ausgeht, dass Personalvertretung nicht auf Kosten der Verwaltung, zu Lasten der ord-
nungsgemäßen Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben führen, vgl. auch den Vortrag 
der bremischen Bürgerschaft als Antragsgegner im Verfahren vor dem BVerfG, das bre-
mische Personalvertretungsgesetz greife nicht in den Wesenskern der Exekutive ein, 
BVerfGE 9; 268 (275) 

434 LECHELER, PersV 1981, S. 1 
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schen Konkordanz sein Stufenmodell entwickelt435. Der Beschluss vom 

24.05.1995 betrachtet die Personalratsmitbestimmung grundsätzlich man-

gels entsprechender demokratischer Legitimation als unzulässig, wobei 

jedoch aus wichtigen Gründen Ausnahmen davon möglich sind. Das Bun-

desverfassungsgericht hat zwar die Schutzzweckgrenze und die Verant-

wortungsgrenze als Maßstab für die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 

genannt, sich bei der konkreten Einordnung der einzelnen Tatbestände 

aber im wesentlichen an der Verantwortungsgrenze orientiert436. Becker 

versteht die Entscheidung des BVerfG deshalb im Sinne eines Plädoyers 

des BVerfG für den Vorrang demokratischer Legitimation gegenüber sozi-

alstaatlichen Belangen. Er deutet die Entscheidung als Votum für einen 

absoluten Vorrang der Erfüllung des Amtsauftrages vor der Personalrats-

mitbestimmung437. Dieser Deutung kann so jedoch nicht zugestimmt wer-

den. Das Bundesverfassungsgericht hat durch die Formulierung  
„Je weniger die zu treffenden Entscheidungen typischerweise die Wahrnehmung 

des Amtsauftrages und je nachhaltiger sie die Interessen der Beschäftigten be-

rührt, desto weiter kann die Beteiligung der Personalvertretung gehen“  

                                                 
435 Für die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens, WENDELING-SCHRÖDER, AuR 

1987, S. 387; BLANKE, Die Mitbestimmung, S. 6 der von einer Konkordanz zwischen 
dem Demokratieprinzip auf gesamtstaatlicher Ebene, der demokratisch gebotenen Ver-
antwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament und dem Demokratie- und Sozi-
alstaatsprinzip der Mitbestimmung des Verwaltungspersonals auf Dienststellenebene 
ausgeht und vom BVerfG deshalb verlangt, es hätte diese konfligierenden Prinzipien so 
miteinander kombinieren müssen, dass sie nicht einander verdrängen, sondern nach Mög-
lichkeit wechselseitig kombinieren, suchen müssen; siehe dazu die Aufstellung der Inte-
ressenlagen bei Faber, Personalvertretung und Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, S. 
41 ff, 53 ff., 58 ff., der wie folgt  systematisiert Beschäftigteninteressen: Individuelle 
Selbstbestimmung - Kollektive  Selbstbestimmung - Machtbindung/ Behördeninteressen: 
Konfliktvermeidung - Leistungsmotivation - Kanalisierung von Personalinteressen/ Ge-
werkschafts-interessen: Machtbindung - demokratisierung der Verwaltung - Allgemeine  
Gesellschaftspolitik 

436  KISKER, PersV 1995, 531; BECKER; RiA 1996, 261; ROB, Mitbestimmung im Staats-
dienst, S. 277, der die Entscheidung im Grundsatz gerade damit befürtwortet, wenn er 
ausführt, dass das zu fordernde demokratische Legitimationsniveau aufgabenspezifisch, 
nämlich nach den Auswirkungen von Entscheidungen auf die Erfüllung des Amtsauftra-
ges und unter Berücksichtigung der klassischen Unterscheidung in soziale, organisatori-
sche und personelle Angelegenheiten zu ermitteln ist. OSSEBÜHL, PersV 1989, S. 419 
hat bereits 6 Jahre vor der Entscheidung des BVerfG vom 24.5.1995 den Begriff der 
Schutzzweckgrenze gebraucht. Ossenbühl versteht darunter aber wohl eher den nun vom 
BVerfG geprägten Begriff der „Verantwortungsgrenze“, wenn er ausführt, dass „bei-
spielsweise eine Mitbestimmung bei der Frage, ob staatliche Aufgaben privatisiert wer-
den sollen, vom Schutzzweck der Personalratsmitbestimmung nicht gedeckt sei. Denn bei 
der Aufgabenprivatisierung geht es um eine allgemeinpolitische Entscheidung, die durch 
Gruppeninteressen der Bediensteten nicht beeinflusst werden darf.“ 
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deutlich gemacht, dass bei der Einordnung der einzelnen Beteiligungstat-

bestände sowohl Schutzzweck- als auch Verantwortungsgrenze zu beach-

ten sind. Insoweit sind alle Beteiligungstatbestände dahingehend zu über-

prüfen und zu bewerten, ob sie nicht in Gänze oder zumindest teilweise 

schwerpunktmäßig das Beschäftigungsverhältnis berühren438. Becker ist 

aber insoweit Recht zu geben, als bei den bestehenden Beteiligungstat-

beständen vielfach bereits durch Rechtsprechung und Literatur die 

Schutzzweckgrenze als das die Mitbestimmung oder Mitwirkung der Per-

sonalvertretung auslösende Moment bereits anerkannt ist und daher der 

Verantwortungsgrenze größere Bedeutung bei der Zuordnung der einzel-

nen Tatbestände zukommt439.  

 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24.5.1995 steht 

dabei im Widerspruch zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 

Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 1994. Der VerfGH RP hatte in seiner Ent-

scheidung eine weitergehende Differenzierung der Beteiligung als in un-

eingeschränkte und eingeschränkte Mitbestimmung für verfassungsrecht-

lich nicht geboten erachtet440. Gerade die Unterscheidung der zweiten und 

dritten Stufe ist insbesondere von den Gewerkschaften nahestehenden 

Autoren scharf kritisiert worden. So schreibt Neumann: 

                                                                                                                                      
437  BECKER RiA 1996, S. 261 
438  EDINGER, PersR 1997, S. 244 
439  Ein Beispiel hierfür ist § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG (Mitwirkungsrecht des Personalrats 

bei der Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die innerdienst-
lichen, sozialen und persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten ihres Geschäftsbe-
reichs, wenn nicht nach § 94 des Bundesbeamtengesetzes die Spitzenorganisationen der 
zuständigen Gewerkschaften bei der Vorbereitung zu beteiligen sind). Das Mitwirkungs-
recht kommt nach h.M. nur dann in Betracht, wenn die Beschäftigten unmittelbar betrof-
fen sind, nicht aber dann, wenn die Anordnung nur die Erledigung der Aufgaben der 
Dienststelle im Verhältnis zu Außenstehenden gestaltet (BVerwG vom 6.2.1987; 
LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN; BPersVG § 78 Rdnr. 
10; FISCHER/ GOERES in: Fürst GKOD K BPersVG § 78 Rdnr. 10; a.A. ALTVATER/ 
BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG, § 78 
Rdnr. 6). 

440 VerfGH RP, Urteil v. 18.04.1994, PersV 1994, S. 307, - Aus den Gründen III 2 b  -, wo-
bei der VerfGH RP ausdrücklich bezug nimmt, auf diejenigen Vertreter in der Literatur, 
die eine verfassungsrechtlich weitergehende Differenzierung der Beteiligungstatbestände 
innerhalb des MBG Schl.-H. fordern, u.a. SCHENKE, PersV 1992, S. 299; DERS., JZ 
1991, 586.  
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"Entsprechend dem nun vom BVerfG gepflegten Stufenmodell, das bezüglich der 

Aufhebungs- und Letztentscheidung noch um solche Sachverhalte erweitert wird, 

die schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, wird verfügt, 

dass die Mitbestimmungsfälle der 2. und 3. Qualitätsstufe nur einer eingeschränk-

ten Mitbestimmung in der Form unterliegen dürfen, in welcher der Einigungsstel-

lenbeschluss lediglich den Charakter einer Empfehlung haben darf. In der 2. Quali-

tätsstufe kann - wie oben ausgeführt -alternativ oder auch ergänzend und belang-

los, weil dies nicht ergebnisändernd ist, ein Verfahren besonderer Art durchgeführt 

werden"441 

 

Einigkeit bei der Bewertung des Beschlusses des BVerfG vom 24.05.1995 

besteht dahingehend, dass die Entscheidung eine restriktive Bewertung 

der Zulässigkeit von Mitbestimmung im öffentlichen Dienst bedeutet442. 

Diese Einschätzung beruht auf der Tatsache, dass das BVerfG sich nicht 

mit der Aufstellung allgemeingültiger Umrisse der verfassungsrechtlich 

noch zulässigen Mitbestimmung im öffentlichen Dienst begnügt hat, son-

dern anhand von Beispielen aus konkreten Vorschriften des Bundesper-

sonalvertretungsgesetzes seine Auffassung konkretisiert hat. Bei unkriti-

scher Übernahme werde die Politik weitgehend zum Verfassungsanwen-

der nach Maßgabe verfassungsgerichtlicher Direktionen, so das Urteil der 

Kritiker der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts443. 

 

Aufgrund der verfahrenstechnischen Vorgaben des BVerfG folgert Neu-

mann, dass die früher unzulässige Begrifflichkeit von Letztentscheidungs-

recht- oder Aufhebungsrecht der Regierung nicht mehr gegeben ist, weil 

keine Rechte der Personalvertretung oder der Einigungsstelle mehr be-

stehen dürfen, mit deren Hilfe Rechte der Regierung bestritten werden 

könnten444. Diese Interpretation erfolgt jedoch zu Unrecht, da das BVerfG 

in Bezug auf die Maßnahmen der zweiten Stufe einen Ausgleich für den 

                                                 
441 NEUMANN, PersR 1995, S. 453 
442 PFOHL, ZBR 1996, S. 82; ILBERTZ, ZfPR 1995, 193, der der Auffassung ist, der Beg-

riff der Mitbestimmung könne für die 2. u. 3. Stufe nicht mehr bemüht werden,  wesent-
lich schärfer NEUMANN, PersR 1995, S. 452; RINKEN, Das Grundecht auf Mitbe-
stimmung..., S. 57 

443  BRYDE, Personalvertretung in der parlamentarischen Demokratie, S. 15; RINKEN, Das 
Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 56   
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der Einigungsstelle anhaftenden Mangel an demokratischer Legitimation 

für möglich erachtet hat.  Gesetzgeberische Ausgleichsmaßnahme ist die 

Schaffung eines Letztentscheidungsrechts einer in parlamentarischer Ver-

antwortung stehenden oder dem Weisungsrecht eines parlamentarischen 

Amtsträgers unterliegenden Stelle445. Richtig ist insoweit die Auffassung 

von Albers, dass ein Vorbehalt des Letztentscheidungsrechts zugunsten 

der Verwaltung den Grundsätzen der Entscheidung des BVerfG genügen 

würde446.     

 

Betrachtet man die einzelnen Landespersonalvertretungsgesetze, so fällt 

auf, dass in manchen Bundesländern bereits eine Dreistufigkeit des Betei-

ligungsverfahrens Realität ist. So ist das Beteiligungsverfahren z.B. in 

Niedersachsen unterteilt in:  

• Herstellung des Benehmens (§ 75 NiedsLPVG), 

• Mitbestimmung mit Aufhebungsrecht der Landesregierung (73 Abs. 

1 NiedsLPVG), 

• uneingeschränkte Mitbestimmung (§ 72 NiedsLPVG), 

wobei den jeweiligen Stufen einzelne Beteiligungstatbestände beispielhaft 

zugeordnet sind, die sich an der Wichtigkeit für die Wahrnehmung des 

Amtsauftrages orientieren. Diese Abgestuftheit wird signifikant sichtbar an 

der gesetzgeberischen Entscheidung bezüglich der jeweiligen Einordnung 

der organisatorischen Angelegenheiten. Dabei hat der niedersächsische 

Landesgesetzgeber diejenigen Maßnahmen dem § 75 NiedsLPVG zuge-

ordnet, die zwar nicht mitbestimmungsfähig sind, aber wegen ihrer Bedeu-

tung nicht aus dem Beteiligungsverfahren ausgeklammert werden soll-

ten447.   

 

                                                                                                                                      
444 NEUMANN, PersR 1995, S. 452 
445 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen  C I 4 b  -  
446 ALBERS, PersR 1995, S. 503, der im Hinblick auf die Verfahrensausgestaltung der zwei-

ten Stufe neben einem Aufhebungsrecht der Verwaltung die Zulässigkeit eines Entschei-
dungsvorschlages der Einigungsstelle an die Dienststelle bejaht.  

447 Amtliche Begründung des NiedsLPVG, LT-Drucks. 12/ 4370 
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Bereits nach geltendem Recht sind in den §§ 75 u. 76 des BPersVG448 

und nach den entsprechend der Rahmenvorschrift des § 104 S. 3 

BPersVG in den Ländern umgesetzten gesetzlichen Regelungen eine Ein-

teilung der verschiedenen Beteiligungstatbestände vorgenommen worden. 

Die jetzige gesetzliche Regelung beruht im wesentlichen auf den durch die 

Rechtsprechung des BVerfG449 aufgestellten Wertungen über die Wichtig-

keit der Bedeutung der einzelnen Beteiligungstatbestände450. 

 

Nach Auffassung des BVerfG ist das Ausmaß der Mitbestimmung durch 

eine Typisierung der einzelnen Mitbestimmungsfälle zu bestimmen. Das 

Bundesverfassungsgericht hat eine Stufenfolge von Mitbestimmungstat-

beständen entwickelt, die sich im wesentlichen orientiert an den Auswir-

kungen, die Maßnahmen auf die Wahrnehmung der Amtsaufgaben haben 

können. Der 2. Senat hat einen Rahmen erstellt, in welchen die einzelnen 

Mitbestimmungstatbestände einzuordnen sind. Diese Typisierung ist in 

drei verschiedene Stufen eingeteilt, die sich wie folgt darstellen.451 

 

1. Stufe 

Regelungen von Angelegenheiten, die in ihrem Schwerpunkt die Beschäf-

tigten in ihrem Beschäftigungsverhältnis betreffen, typischerweise aber 

nicht oder nur unerheblich die Wahrnehmung von Amtsaufgaben gegen-

über dem Bürger berühren. Solche Angelegenheiten dürfen im Nichteini-

gungsfall zwischen Dienststelle und Personalrat in der Regel der Eini-

gungsstelle zur abschließenden Entscheidung überlassen werden. Nur in 

den Fällen des § 104 S. 3 BPersVG muss der politisch verantwortlichen 

Verwaltungsspitze ein Evokationsrecht und eine Letztentscheidungsbe-

fugnis vorbehalten werden.  

 

                                                 
448 Die genannten Vorschriften enthalten die Unterscheidung zwischen der uneingeschränk-

ten und der nur eingeschränkten Mitbestimmung, vgl. § 69 Abs. 3 u. 4 BPersVG. 
449 BVerfGE 9; 268 
450 LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnr. 

1b 
451 - Aus den Gründen C I 5 - 



 

 

158

 

2. Stufe 

Maßnahmen, die den Binnenbereich des Beschäftigungsverhältnisses 

betreffen, die Wahrnehmung des Amtsauftrages jedoch typischerweise 

nicht nur unerheblich berühren. Eine verbindliche Letztentscheidung der 

Einigungsstelle soll möglich sein, jedoch nur unter folgenden Vorausset-

zungen: 

1. Die Mehrheit der Mitglieder der Einigungsstelle ist uneinge-

schränkt personell demokratisch legitimiert und 

2. die Beschlussfassung der Einigungsstelle erfolgt mit der 

Mehrheit der demokratisch voll  legitimierten Mitglieder (sog. 

doppelte Mehrheit).   

 

3. Stufe 

Innerdienstliche Maßnahmen, insbesondere organisatorische, personelle, 

und im Einzelfall - soziale Maßnahmen, die schwerpunktmäßig die Erledi-

gung von Amtsaufgaben betreffen. Hier billigt das Bundesverfassungsge-

richt der Entscheidung der Einigungsstelle nur den Charakter einer Emp-

fehlung an die zuständige Verwaltungsbehörde zu. 

 

Diese Stufenfolge ist Ausdruck des 2. Leitsatzes des Beschlusses: 
"In welcher Art und in welchen Fällen die Mitbestimmung oder eine andere Form 

der Beteiligung der Personalvertretungen verfassungsrechtlich zulässig ist, ist un-

ter Würdigung der Bedeutung der beteiligungspflichtigen Maßnahmen sowohl für 

die Arbeitssituation der Beschäftigten als auch für die Erfüllung des Amtsauftrages 

zu bestimmen: Die Mitbestimmung darf sich einerseits nur auf innerdienstliche 

Maßnahmen erstrecken und nur so weit gehen, als die spezifischen in dem Be-

schäftigungsverhältnis angelegten Interessen der Angehörigen der Dienststelle sie 

rechtfertigten (Schutzzweckgrenze). Andererseits verlangt das Demokratie-prinzip 

für die Ausübung von Staatsgewalt bei Entscheidungen von Bedeutung für die Er-

füllung des Amtsauftrages jedenfalls, dass die Letztentscheidung eines dem Par-

lament verantwortlichen Verwaltungsträgers vorbehalten wird (Verantwor-

tungsgrenze)." 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die mitentscheidende Einfluss-

nahme der Personalvertretung auf die zu treffenden Maßnahmen geringer 
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ausfallen muss, je weniger die Beschäftigteninteressen durch die betref-

fenden Maßnahmen tangiert werden. Insofern beseht eine Übereinstim-

mung mit dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, nach dem der 

Umfang der Mitbestimmung in einem umgekehrten proportionalen Ver-

hältnis zur Bedeutung der mitbestimmten Angelegenheit für den Dienst-

herrn bemessen sein muss452. Insofern erfolgt die Typisierung der Mitbe-

stimmungstatbestände in zwei Verfahrensabschnitten, wobei zunächst 

festgestellt werden muss, ob iSd. Schutzzweckgrenze Belange der Be-

schäftigten tangiert sind. Im Verneinensfalle besteht grundsätzlich keine 

Rechtfertigung für die Personalratsmitbestimmung453.  Innerhalb der gel-

tenden Personalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder sind al-

lerdings keine Beteiligungstatbestände erkennbar, bei denen die Interes-

sen der Beschäftigten überhaupt nicht tangiert sind. Zum gleichen Resul-

tat gelangen diejenigen Autoren, die die Bestimmung der Grenzen der 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst über das Konkordanzproblem lösen 

und dabei die Mitbestimmung der Beschäftigten strikt interessenbezogen 

beurteilen454. Im Bejahensfall, d.h. nach der Feststellung, dass Interessen 

der Beschäftigten durch eine konkrete Maßnahme betroffen sind, bedarf 

es einer Prüfung, inwieweit eine beteiligungspflichtige Maßnahme für die 

Erfüllung des Amtsauftrages von Bedeutung ist.   

 

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Mitbestimmungstatbestände in 

Hinblick darauf, inwieweit innerdienstliche Maßnahmen bei Wahrnehmung 

einer unterstellten Beteiligungskompetenz des Personalrates die Aufga-

benerfüllung der öffentlichen Verwaltung erheblich beeinflussen können, 

untersucht werden. Die Schwierigkeit einer solchen Untersuchung besteht 

darin, dass die vom BVerfG gewählten Abgrenzungsformulierungn wie 

"typischerweise", "unerheblich" u. "schwerpunktmäßig" keinen fest umris-

senen Anwendungsbereich beinhalten, sondern wertausfüllende Begriff-

                                                 
452  VerfGH Rheinland-Pfalz, PersV 1994, 315 
453 PFOHL, ZBR 1996, S. 84 
454 So z.B. WENDELING-SCHRÖDER, AuR 1987, S. 387, die einen Versuch der Beschäf-

tigten eigene Vorstellung von einem sinnvollen Staatshandeln durchzusetzen, für unzu-
lässig erachtet. 
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lichkeiten sind.  Die systematische Zuordnung einzelner Mitbestimmungs-

tatbestände zu den drei Legitimationsstufen wird durch beispielhafte Nen-

nung von den einzelnen Legitimationsstufen zugeordneten Mitbestim-

mungstatbeständen zum Teil erleichtert, zum Teil aber auch erschwert. 

Durch diese Verdeutlichung an Beispielen und den Vergleich mit anderen, 

nach ihnen beurteilten Mitbestimmungstatbeständen sowie durch Heraus-

arbeitung weiterer spezieller Rechtsgedanken, aufgrund einer rechtlichen 

Analyse derjenigen Fälle, an denen sie hervorgetreten sind, soll der unbe-

stimmte Maßstab konkretisiert werden455. Das BVerfG hat den drei Stufen 

exemplarisch und ohne Anspruch auf eine abschließende Aufzählung fol-

gende Mitbestimmungstatbestände zugeordnet. 

 

1. Stufe soziale Angelegenheiten, wie sie in § 75 Abs. 2 BPersVG 

umschrieben sind u. etwa in § 75 Abs. 3 BPersVG mit 

Ausnahme der Nr. 10, 14, 17 umschriebene Kreis inner-

dienstlicher Angelegenheiten 

2. Stufe Maßnahmen nach § 75 Abs. 3 Nr. 14, 17, u. § 78 Abs. 1 

Nr. 1 BPersVG 

3. Stufe alle Maßnahmen, die den Rechtsstatus von Beamten, An-

gestellten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes betref-

fen, § 75 Abs. 1, 76, 78 Abs. 1 Nr. 2 - 4, 79 BPersVG so-

wie alle organisatorischen Maßnahmen, die für die Wahr-

nehmung des Amtsauftrages von erheblicher Bedeutung 

sind 

 

R inken  hat zu diesen Zuordnungen u.a. angemerkt:  
"Ob allerdings die völlig undifferenzierte Unterstellung des gesamten Katalogs des 

§ 75 BPersVG (Personalangelegenheiten der Angestellten und Arbeiter) den 

selbstgesetzten Kriterien des Gerichts voll entspricht, bedürfte einer genaueren 

Klärung456.  

                                                 
455 Zu diesem Verfahren vgl. LARENZ, S. 171 
456  RINKEN, Zu den Auswirkungen...; S. 13;  
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Diese Zweifel sind aus zwei Gründen heraus gerechtfertigt. Zum einen hat 

das Bundesverfassungsgericht selbst betont, dass die Verfassung kein 

bestimmtes Mitbestimmungsmodell vorgibt. Im krassen Widerspruch hier-

zu steht die detaillierte, an den Ziffern einzelner Absätze von Vorschriften 

des BPersVG orientierte Subsumtion verfassungsrechtlicher Überlegun-

gen. 

 

Zum zweiten ist der  verbindliche und bindende Charakter der beispielhaf-

ten Aufzählung der den einzelnen Legitimationsstufen zugeordneten Mit-

bestimmungstatbestände mehr als fraglich. Hinsichtlich der Bindungswir-

kung scheinen Zweifel angebracht, ob der Aufzählung einzelner Mitbe-

stimmungstatbestände überhaupt tragende Bedeutung zukommt. Letztlich 

können die beispielhaft genannten Mitbestimmungstatbestände nur rich-

tungsweisend sein, ohne jedoch den Charakter von Verbindlichkeit für sich 

zu beanspruchen. Verbindlichkeit könnte die vom Bundesverfassungsge-

richt vorgenommene Zuordnung von Mitbestimmungstatbeständen allen-

falls dann haben, wenn ein systematisches und in sich widerspruchsfreies 

System von Mitbestimmungstatbeständen durch die beispielhafte Aufzäh-

lung erreicht worden wäre. Dies ist aber nicht der Fall. So ergibt sich für 

das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Mitbestimmung in perso-

nellen Angelegenheiten wie im Schleswig-holsteinischen Mitbestim-

mungsgesetz  niedergelegt war, 
(...) dass damit auch Maßnahmen mit unmittelbarer Außenwirkung wie Einstellung, 

Anstellung und Entlassung eines Beamten und jede andere statusverändernde o-

der sonst in das Grundverhältnis eingreifende beamtenrechtliche Entscheidung 

sowie vergleichbare  Rechtshandlungen mit arbeitsrechtlicher Wirkung im Bereich 

der Angestellten und Arbeiter des  öffentlichen Dienstes an die Mitbestimmung ge-

bunden ist. Derartige Maßnahmen  berühren den jeweils Betroffenen unmittelbar in 

seinen staatsbürgerlichen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 und 5 GG oder in seinen 

Grundrechten, insbesondere in seinen Rechten auf Gleichbehandlung aus Art. 3 

GG, und stellen sich somit insoweit als Ausführung des Amtsauftrages dar."457. 

Das BVerfG hat zudem den Mitbestimmungstatbestand der personellen 

Angelegenheiten der Beamten gemäß § 76 BPersVG der dritten Legitima-
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tionsstufe zugeordnet. Da in den Gründen des Beschlusses vom 

24.05.1995 bei den Beispielen jeweils der konkrete Absatz des Paragra-

phen angegeben wurde, bei der Vorschrift des § 76 BPersVG auf eine 

Erwähnung eines Absatzes verzichtet wurde, scheint davon auszugehen 

zu sein, dass alle in § 76 BPersVG genannten Angelegenheiten der Drit-

ten Stufe zuzuordnen sind, so auch die § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG (Beur-

teilungsrichtlinien für Beamte) geregelten Angelegenheiten. Vergleichbare 

Rechtshandlungen mit arbeitsrechtlicher Wirkung für die Angestellten und 

Arbeiter des öffentlichen Dienstes müssten somit nach der Logik des 

BVerfG konsequenterweise ebenfalls in die dritte Stufe einzuordnen sein. 

Das BVerfG entschied so aber nicht, denn das Gericht selbst ordnet die 

Angelegenheiten des § 75 Abs. 3 BPersVG, also auch die Beurteilungs-

richtlinien für Angestellte und Arbeiter, der ersten Stufe zu. 

 

Obwohl das BVerfG auf die typische Unterscheidung in personelle, soziale 

und organisatorische Angelegenheiten Bezug genommen hat, ordnet es 

die Maßnahmen des § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG (Auflösung, Einschrän-

kung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder wesentli-

chen Teilen von ihnen), dem Wortlaut des Beschlusses folgend, den per-

sonellen Angelegenheiten zu458. Der Bundesgesetzgeber und die Landes-

gesetzgeber haben dagegen unisono eine Zuordnung zu den organisato-

rischen Angelegenheiten vorgenommen. Insofern zeigt diese Einordnung 

durch das BVerfG und das vorherige Beispiel, dass eine in sich wider-

spruchslose Einstufung der genannten Beteiligungstatbestände vom 

BVerfG nicht vorgenommen wurde.  

 

                                                                                                                                      
457 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C II 1 b –  
458 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, Aus den Gründen C I 4 c -, (...) zu den hier in Rede 

stehenden Maßnahmen gehören insbesondere solche der Personalpolitik (...), also alle 
Maßnahmen, die den Rechtsstatus von Beamten, Angestellten und Arbeitern des öffentli-
chen Dienstes umfassen (vgl. z.B. §§ 75 Abs. 1, 76, 78 Abs. 1 Nr. 2-4, 79 BPersVG), so-
wie alle organisatorischen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Amtsauftrages 
von erheblicher Bedeutung sind (...). 
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Die von BVerfG genannten Beteiligungsmaßnahmen aus dem Bundesper-

sonalvertretungsgesetz haben daher nur indiziellen Charakter oder wie 

das Gericht selbst ausführt: 
"(...) Die Verfassung gibt weder ein bestimmtes Mitbestimmungsmodell noch im 

einzelnen die Abgrenzung der Bereiche vor, in denen innerdienstliche Maßnahmen 

nur unerhebliche, nicht nur unerhebliche und schließlich erhebliche Auswirkungen 

auf die Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung haben. Dem Ge-

setzgeber verbleibt Entscheidungsspielraum auch insoweit, als er der unterschied-

lichen Bedeutung von Maßnahmen im Bereich der Verwaltung für die Erfüllung des 

Amtsauftrages durch unterschiedliche Formen der Beteiligung der Personalvertre-

tung an ihrem Zustandekommen Rechnung tragen kann.(...)"459. 

Unproblematisch scheint dabei die Einstufung von Beteiligungstatbestän-

den in eine höhere als vom BVerfG genannte Legitimationsstufe, d.h. die 

Frage, ob Beteiligungstatbestände entgegen der konkreten Einstufung 

durch das BVerfG, z.B. statt in die erste in die zweite Stufe eingeordnet 

werden können. Denn in diesem Fall ist das vom Bundesverfassungsge-

richt geforderte Legitimationsniveau auf jedem Fall gewährleistet460. In der 

Literatur wird hierzu der Standpunkt vertreten, dass auch ein Zurückblei-

ben des Bundesgesetzgebers hinter der vom Bundesverfassungsgericht 

vorgenommenen Zuordnung von Beteiligungstatbeständen zu einem be-

stimmten Legitimationsniveau nicht zu beanstanden ist, wenn die Mitbe-

stimmung dadurch nicht dysfunktional ausgestaltet ist461. Bat t is und 

Kersten, die diese Auffassung vertreten, begründen dies damit, dass das 

Bundesverfassungsgericht keine der Wahrnehmung des Amtsauftrages 

entgegenstehende Rechtsposition benannt hat, also sich hinsichtlich des 

verfassungsrechtlichen Grundes der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 

einer  Festlegung entzogen hat. Auch wenn dies richtig ist, so bedarf es 

für ein Zurückbleiben der Einordnung von Beteiligungstatbeständen hinter 

den bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben dennoch eines rechtferti-

genden Grundes. Denn andernfalls wäre die detaillierte Zuordnung von 

Beteiligungstatbeständen durch das BVerfG Makulatur und ohne Folgen. 

                                                 
459 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 5 - 
460  So wohl FÄRBER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 61 ff. 
461  BATTIS/ KERSTEN, PersV 1999, S. 534 
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In diesem Fall könnten alle Beteiligungstatbestände der dritten Beteili-

gungsstufe zugeordnet werden, ohne Rücksicht auf die Schutzzweck- und 

die Verantwortungsgrenze. Gerade diese beiden Grenzen sind es aber, 

die den Spielraum für die Einordnung von Beteiligungstatbeständen zu 

den jeweiligen Legitimationsstufen vorgeben. Eine – von den Vorgaben 

des BVerfG – abweichende Zuordnung einzelner Tatbestände muss daher 

beide Grenzen beachten.  

 

Soweit es durch die Rechtsprechung oder durch die Wirklichkeit zu einer 

tatsächlichen Veränderung in Richtung einer Grenzüberschreitung kommt, 

ist ein Grund für  ein Zurückbleiben hinter den Vorgaben des BVerfG mög-

lich. Auf Länderebene wirken einschränkend für ein solches Zurückbleiben 

die verfassungsrechtlichen Besonderheiten. Die verfassungsrechtlichen 

Vorgaben der Länder, die in ihren Verfassungen der Mitbestimmung im 

öffentlichen Dienst Verfassungsrang gegeben haben, grenzen die Zuord-

nung einzelner Tatbestände nach unten ab und ermöglichen sogar im 

Vergleich zu den am Bundespersonalvertretungsgesetz orientierten Vor-

gaben des BVerfG Abweichungen noch oben, d.h. einer Zuordnung zu 

einer niedrigeren Legitimationsstufe462.        

 

Die Einstufung eines Beteiligungstatbestandes in eine niedrigere, als die 

vom  BVerfG genannte Legitimationsstufe wirft dagegen aber Probleme 

wegen eines Defizits an demokratischer Legitimation auf. Nehmen nach 

Auffassung des BVerfG die in den Gründen genannten Beispiele aber 

nicht an der Bindungswirkung einer bundesverfassungsgerichtlichen Ent-

scheidung teil, so wäre eine Abweichung von der bundesverfassungsge-

                                                 
462  RINKEN, Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 89, der die Verschiebung von Mitbe-

stimmungstatbeständen im Rahmen der Novellierung des sächsischen Landespersonal-
vertretungsgesetzes vom 23.4.1998 untersucht hat. Dabei kommt Rinken u.a. auch zu 
dem Ergebnis, das einige Änderungen (Verschiebung von Tatbeständen von der uneinge-
schränkten in die eingeschränkte Mitbestimmung) mit Art. 26 der Verfassung des Frei-
staats Sachsen unvereinbar sind; BATTIS/ KERSTEN, PersV 1999, S. 534, die die gene-
relle Zulässigkeit des Zurückbleibens bei der Einordnung von Beteiligungstatbeständen 
ausdrücklich nur in bezug auf das BPersVG feststellen, aber ansonsten auf das Problem 
des Ausgleichs zwischen Demokratieprinzip und Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 
in den Ländern hinweisen, wo die Mitbestimmung Verfassungsrang hat (Fn. 32). 
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richtlichen Zuordnung möglich463. Das Bundesverfassungsgericht selbst 

hat den Gesetzgeber bei der Abgrenzung und Bewertung der Beteili-

gungstatbestände einer selbständigen verfassungsrechtlichen Prüfung 

nicht enthoben464. Insofern ist der Auffassung zuzustimmen, dass das Le-

gitimationsniveau keine statische verfassungsrechtliche Größe ist, son-

dern dass es variiert und für jede einzelne Entscheidung in Ausübung von 

Staatsgewalt eigens festgelegt werden muss465. Daher hat die in diesem 

Abschnitt vom Autor vorgenommene Einordnung der einzelnen Beteili-

gungstatbestände nur einen bedingt  verbindlichen Charakter, orientiert an 

den Vorgaben des BVerfG. Denn bei der konkreten Zuordnung der einzel-

nen Angelegenheiten besteht für den Gesetzgeber eine „nicht unerhebli-

che Einschätzungsprärogative, die von der Rechtsprechung nur bedingt 

nachgeprüft werden kann466“. 

 

Das BVerfG hat sich nicht damit begnügt die drei unterschiedlichen Legi-

timationsniveaus darzustellen, sondern hat gleichzeitig einzelne Beteili-

gungstatbestände den einzelnen Stufen zugeordnet und so den Gestal-

tungsspielraum des Gesetzgebers erheblich eingegrenzt. Nach der Kom-

petenzzuordnung des Grundgesetzes sind Akte der Rechtssetzung jedoch 

grundsätzlich Sache des Gesetzgebers467. Das Bundesverfassungsgericht 

dagegen übt eine Kontrollfunktion aus und hat eben keine Jurisdiktions-

                                                 
463 BVerfGE 80; 297 (309) 
464 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1996, - Aus den Gründen E 1 - 
465  So Rob, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 263 der dies zwar nicht aus der Entscheidung 

des BVerfG vom 24.5.1995 herausarbeitet, zum gleichen Ergebnis aber aus einer rechtli-
chen Auseinandersetzung mit dem Demokratieprinzip und dem Begriff der Volkssouve-
ränität gelangt.  

466  So VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 69, die in der Begründung zu den von ihnen im Auf-
trag der AFB (Arbeit für Bremen und Bremerhaven) erstellten „Formulierungsvorschlä-
gen für eine den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende Novellierung des 
Bremischen Personalvertretungsgesetzes“ feststellen, dass ihre Zuordnung insoweit nur 
empfehlenden Charaker haben kann; ebenso KNAPP, SKZ 1996, S. 54, der wie folgt 
feststellt: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht als Schablone zu be-
greifen, an der man problemlos die Persnalvertretungsgesetze, die nicht auf dem Prüf-
stand gestanden haben novellierend ausrichten kann. Es handelt sich also um keine Hand-
lungsanweisung, die den Gesetzgebern in Bund und den übrigen Ländern die anspruchs-
volle verfassungsrechtiche Austarierung der nach den Vorgaben des Bundesverfasungs-
gerichts zu novellierenden Bundes- wie Landespersonalvertretungsgesetzen ersparen 
könnte.“   

467 SCHLAICH, Das Bundesverfassungsgericht, S. 289 
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funktion. Insofern ist es bedenklich, wenn das BVerfG trotz der attestierten 

Freiräume des Gesetzgebers durch konkrete Subsumtionsvorgaben eben 

diesem autonomen Gesetzesgeber die Möglichkeit der Umsetzung von 

eigenen Wertungen und den daraus resultierenden Gestaltungsspielräu-

men zumindest einschränkt468.   

 

Neben der Feststellung, das Grundgesetz ließe Raum für eine Personal-

ratsbeteiligung wird vom BVerfG weiter ausgeführt, dass die Verfassung 

weder ein bestimmtes Mitbestimmungsmodell noch im einzelnen die Ab-

grenzung der Bereiche vorsehe, in denen innerdienstliche Maßnahmen 

nur unerhebliche, nicht nur unerhebliche und schließlich erhebliche Aus-

wirkungen auf die Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen Aufgaben 

haben. Dem Legislativorgan ist es daher vom Grundsatz freigestellt, wel-

che Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörung-, In-

formationsrechte) es dem Personalrat zubilligt469. 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat aber nicht nur Vorgaben für die Zuord-

nung einzelner Beteiligungstatbestände zu den drei Stufen, sondern auch 

Vorgaben zur verfahrenmtechnischen Ausgestaltung des Eininigungsstel-

lenverfahrens gemacht. Bei Maßnahmen, die in ihrem Schwerpunkt die 

Beschäftigten in ihrem Beschäftigungsverhältnis betreffen, typischerweise 

aber nicht oder nur unerheblich die Wahrnehmung von Amtsaufgaben ge-

genüber dem Bürger berühren, gestattet das Demokratieprinzip eine weit-

reichende Mitwirkung der Beschäftigten. Der Gesetzgeber kann vorsehen, 

dass solche Maßnahmen an die Mitbestimmung der Personalvertretung 

gebunden sind und, sofern Dienststelle und Personalvertretung nicht zu 

einer Einigung gelangen, die Entscheidung einer weisungsunabhängigen 

Einigungsstelle überlassen. Hier ist somit eine Beteiligung iSd. uneinge-

schränkten Mitbestimmung möglich. Nach Auffassung des BVerfG bedarf 

es aber auch in dieser ersten Stufe einer – wenn auch abgeschwächten 

demokratischen Legitimation.  

                                                 
468 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 593 
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„Diese wird im Personalvertretungsrecht üblicherweise dadurch sichergestellt, dass 

Personalrat und Einigungsstelle bei ihrer Tätigkeit an Gesetz und Recht gebunden 

sind, zumindest die Mehrheit der Mitglieder der im Nichteinigungsfall entscheiden-

den Einigungsstelle jedenfalls im gewissen Maße personell demokratisch legiti-

miert ist und zusätzliche Entscheidungen, die im Einzelfall wegen ihrer Auswirkun-

gen auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt sind, ei-

nem parlamentarisch verantwortlichen Amtsträger vorbehalten bleiben (vgl. § 104 

Satz 3 BPersVG).470“ 

Dieser Vorbehalt kann nach Meinung des BVerfG auch durch ein Evokati-

onsrecht gesichert werden. 

 

Auf der zweiten Stufe verlangt das BVerfG als Voraussetzung für eine ab-

schließende Entscheidung der Einigungsstelle, dass die Mehrheit ihrer 

Mitglieder uneingeschränkt personell demokratisch legitimiert ist und die 

Entscheidung darüber hinaus von einer Mehrheit der so legitimierten Mit-

glieder getragen wird (Prinzip der doppelten Mehrheit). Dieses Prinzip der 

doppelten Mehrheit hat zur Folge, dass die Stimmen der von der Perso-

nalvertretung entsandten Mitglieder faktisch keinen Erfolgswert haben471.  

Allerdings kann der Gesetzgeber den der Einigungsstelle anhaftenden 

Mangel an demokratischer Legitimation bei Maßnahmen der zweiten Stufe 

durch das Letztentscheidungsrecht einer in parlamentarischer Verantwor-

tung stehenden oder dem Weisungsrecht eines parlamentarisch verant-

wortlichen Amtsträgers unterliegenden Stelle kompensieren. Soweit das 

Mitbestimmungsverfahren durch ein Aufhebungs- und Letztentscheidungs-

recht im eben dargestellten Sinne charakterisiert ist, verlangt das BVerfG, 

dass das Letztentscheidungsrecht nicht an die Voraussetzung geknüpft 

                                                                                                                                      
469  RICHTER, RiA 1996, S. 217   
470  BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C II 4 a - 
471  KISKER, PersV 1995, S. 534, der zurückhaltend davon spricht, dass das Prinzip der dop-

pelten Mehrheit eine nicht unbeträchtliche Stärkung der Vertreter des Staates bedeutet; 
deutlicher insoweit BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 590, die feststellen, dass dort, 
wo das Prinzip der doppelten Mehrheit herrscht, es die Mitbestimmung der Beschäftig-
tenvertreter auf ein Mitwirkungsrecht herunterstuft. Nach BATTIS/ KERSTEN besitzen 
die Stimmen der Beschäftigtenvertreter nur in den Fällen einen Wert, in denen sich die 
Dienststellenvertreter uneinig sind. „In diesem Fall können die nichtlegitimierten Mit-
glieder der Einigungsstelle entweder mit der Mehrheit oder der Minderheit der Legiti-
mierten stimmen. Stimmen sie mit der Mehrheit der Legitimierten, so können die Stim-
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ist, dass der Beschluss der Einigungsstelle wegen seiner Auswirkungen 

auf das Gemeinwesen die Regierungsverantwortlichkeit wesentlich berüh-

ren472.  Für das Gericht scheint daher von größter Bedeutung die Feststel-

lung des Grundsatzes der uneingeschränkten Gewährung des Aufhe-

bungsrechts zu sein. Unklar ist insoweit, ob über die vorgenannten Vor-

aussetzungen andere materielle oder formelle Ausübungsschranken des 

Letztentscheidungsrechts vorgeschrieben werden können. § 55 Abs. 1 u. 

5 MBG Schl.-H. begründen ein Aufhebungsrecht bezüglich der Beschlüs-

se der Einigungsstelle zugunsten der Dienststelle lediglich innerhalb einer 

Frist von zwanzig Arbeitstagen nach Übersendung, wobei die Aufhebung 

der Beschlüsse der Einigungsstelle von der zuständigen Dienststelle zu 

begründen ist. Diese Bindung des Aufhebungsrechts der Behörde an for-

melle Voraussetzungen ist vom Bundesverfassungsgericht nicht bean-

standet worden, so dass nur materielle Ausübungsschranken vom BVerfG 

angesprochen wurden.    

 

Das Bundesverfassungsgericht verlangt bei Angelegenheiten, die schwer-

punktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, dass die Ent-

scheidungen der Einigungsstelle lediglich empfehlenden Charakter haben 

dürfen und insofern nur eine eingeschränkte Mitbestimmung des Perso-

nalrates in Betracht kommt473. Damit hat sich das BVerfG auch bei der 

dritten Stufe für die Möglichkeit der Einsetzung der Einigungsstelle ent-

schieden, wenn auch nur mit der Kompetenz des empfehlenden Be-

schlusses.  K isker  hält dies für bedenklich in Anbetracht des durch die 

Notwendigkeit der Einschaltung der Einigungsstelle bewirkten faktischen 

Zwanges zur Einigung zwischen Dienststelle und Personalrat474. Konse-

quenterweise hält K isker  daher bei den Angelegenheiten der dritten Stu-

                                                                                                                                      
men der nicht legitimierten Mitglieder den Ausschlag geben, wenn sie die Stimmen der 
Mehrheit der legitimierten Entscheidungsträger zur 1. Mehrheit ergänzen.“  

472 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C II 4 b - 
473 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C II 4 b -  
474 KISKER, PersV 1995, S. 535, der darauf hinweist, dass der Zeitaufwand des Durchfüh-

rens aller Stufen des Beteiligungsverfahrens, eine Belastung des Dienstklimas darstelle 
und zu von der Sache her häufig nicht mehr zu vertretenden Kompromissen führen wür-
de. 
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fe eine Beschränkung der Verfahrensrechte auf die bloße Mitwirkung für 

erforderlich. Ein Aufhebungs- und Letztentscheidungsrecht hält das Bun-

desverfassungsgericht für nicht geeignet, den Mangel an demokratischer 

Legitimation in dieser Stufe auszugleichen475. So besteht auch in der Lite-

ratur Einigkeit, dass auf der dritten Stufe eine verfahrensmäßige Ausges-

taltung als Letztentscheidung- oder Evokationsrecht nicht möglich ist476.  

 

Die nachfolgende Untersuchung wird die einzelnen Beteiligungstatbestän-

de in Bezug auf ihre Zuordnung zu den einzelnen Legitimationsstufen be-

trachten. Im Rahmen der Darstellung werden insbesondere die in der Lite-

ratur dazu vertretenen Auffassungen477 sowie Entscheidung des VerfGH 

Rheinland-Pfalz herangezogen, die jeweils zu einzelnen Beteiligungstat-

beständen Ausführungen zu deren Bedeutung auf den Staatsauftrag ge-

macht haben. Hinsichtlich der Einordnung der verschiedenen Mitbestim-

mungs- und Mitwirkungstatbestände in die verschiedenen Stufen bereitet 

insbesondere die Einordnung in die zweite Stufe Schwierigkeiten. Denn 

der Grad der „Berührung der Wahrnehmung von Amtsaufgaben gegen-

über dem Bürger“  der zweiten Stufe liegt zwischen dem der ersten und 

dritten Stufe. So steigert sich der „Grad der Berührung der Wahrnehmung 

von Amtsaufgaben gegenüber dem Bürger von „nicht oder nur unerheb-

lich“ in der ersten Stufe, über „typischerweise nicht unerheblich“ in der 

zweiten Stufe“, bis zu „die schwerpunktmäßig die Erledigung von 

Amtsaufgaben betreffen“ in der dritten Stufe. Die Einordnung der einzel-

nen Mitbestimmungs- und Mitwirkungstatbestände zur zweiten Stufe soll 

daher durch eine Negativabgrenzung zu den beiden anderen Stufen erfol-

                                                 
475 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C II 4 b  -  
476 ALBERS, PersR 1995; S. 504; Pfohl, ZBR 1996, S. 86; RICHTER, PersR 1996, S. 219 
477 FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 50 ff.; ALBERS, PersR 1995, S. 504; PFOHL, ZBR 

1996, S. 50; RICHTER; PersR 1996, 216; RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestim-
mung...; ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst...; OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbe-
stimmung..., S. 75 ff, der einzelne Vorschriften des Hessischen Landespersonalvertre-
tungsgesetzes v. 11.07.1984 einer verfassungsrechtlichen Überprüfung unterzogen hat; 
VON MUTIUS/ DEMUTH, Zur partiellen Verfassungswidrigkeit des Bremischen Perso-
nalvertretungsgesetzes; MANSSEN, LKV 1997, S. 4; BATTIS/ KERSTEN, PersV 1999, 
S. 534, KEMPEN, Grund und Grenze..., S. 30 ff.  
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gen478. In die zweite Stufe fallen somit nur solche Maßnahmen, die nicht 

den typischen sozialen und sonstigen Angelegenheiten der ersten Stufe 

zuzuordnen sind, und ebenfalls nicht in der dritten Stufe einzuordnen sind, 

weil keine organisatorische oder personelle Entscheidung, die schwer-

punktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betrifft, vorliegt. Im Ver-

gleich zur ersten und zur dritten Stufe werden aufgrund dieser Negativab-

grenzung nur wenige Tatbestände der zweiten Stufe zuzuordnen sein. 

Dies ist Konsequenz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, 

insbesondere der Aufzählung einzelner Mitbestimmungs- und Mitwir-

kungstatbestände in den Entscheidungsgründen. So hat das BVerfG 

durch die Nennung der §§ 75 Abs. 2 und 75 Abs. 3 BPersVG bereits 20 

Tatbestände der ersten Stufe sowie durch die Nennung der §§ 75 Abs. 1, 

76, 78 Abs. 1 Nr. 2–4 und 79 BPersVG mehr als 30 Tatbestände der drit-

ten Stufe zugeordnet, während als Beispiele für die zweite Stufe lediglich 

die §§ 75 Abs. 3 Nr. 14 und 17 sowie § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG aufge-

führt wurden.           

 

Die Untersuchung wird auch dadurch erschwert, dass eine eindeutige Zu-

ordnung der Beteiligungstatbestände zu personellen, organisatorischen 

und sozialen Angelegenheiten kaum möglich ist und dies u.a auch des-

halb, weil sich die Beteiligungstatbestände in den Grenzbereichen über-

schneiden. Die konkrete Abgrenzung in personelle, organisatorische und 

soziale Angelegenheiten ist auch speziell davon abhängig, ob für den 

letztgenannten Bereich eine weite oder mehr einschränkende Begriffsdefi-

nition zugrundegelegt wird479. Ausgehend vom Bundespersonalvertre-

tungsgesetz ist festzustellen, dass vielfach die Beteiligungstatbestände 

von den Landesgesetzgebern eine andere Zuteilung in die drei vorge-

nannten Gruppen erfahren haben als vom Bundesgesetzgeber. Beson-

ders in den Personalvertretungsgesetzen der neuen Bundesländer sind 

                                                 
478  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 273 
479 FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 108 mit dem 

Hinweis auf die unterschiedlichen Definitionen der sozialen Angelegenheiten von 
DIETZ/ RICHARDI, BPersVG vor § 66 Rdnr. 9 u. GROßMANN/ MÖNCH/ ROHR, 
BremLPVG § 63 Rdnr. 99 
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Beteiligungstatbestände, die der Bundesgesetzgeber dem Katalog der 

innerdienstlichen und sozialen Angelegenheiten nach § 75 Abs. 3 

BPersVG zugeordnet hat, in den Katalog der organisatorischen Angele-

genheiten aufgenommen worden480. Darüber hinaus sind auch bei der 

Festlegung der organisatorischen Maßnahmen Abweichungen bei den 

einzelnen Landespersonalvertretungsgesetzen untereinander zu attestie-

ren481. Diese unterschiedlichen Zuordnungen in den Bundesländern ma-

chen die Schwierigkeit einer eindeutigen Zuordnung aller Beteiligungsan-

gelegenheiten in personelle, organisatorische und soziale Angelegenhei-

ten deutlich. Bei Maßnahmen, deren eindeutige Zuordnung von dem Ge-

setzgeber nicht vorgenommen wurde, erfolgt die Einordnung durch eine 

Wertung der jeweiligen Maßnahme482.   

 

Die große Anzahl der behandelten Maßnahmen soll nicht den Eindruck 

erwecken, dass sich die Effektivität der Personalratsmitbestimmung pro-

portional zur Zahl der normierten Beteiligungstatbestände verhält. Ent-

scheidend für den Stellenwert der Mitbestimmungskataloge ist aus Sicht 

des Personalrates, inwieweit durch das konkrete Beteiligungsverfahren 

eine Einflussnahme auf die von der Dienststelle zu treffenden Maßnah-

men möglich ist483.    

 
 
 
 

                                                 
480 § 65 Nr. 2 BbgLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 2 MVLPVG (Einführung, Anwendung, Änderung 

oder wesentliche Erweiterung von technischen Einrichtungen, die geeignet sind, das Ver-
halten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen); §§ 70 Abs. 1 Nr. 6-8, 11 
MVLPVG;  für die bis 1982 geltende Gesetzeslage in den alten Bundesländern vgl. 
FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 110 ff., der 
kritisiert, dass die unterschiedlichen Systematisierungen den Gesetzesanwender vor 
Schwierigkeiten stellt; ebenso DIETZ/ RICHARDI, BPersVG Vor § 75 Rdnr. 3. 

481 § 65 BbgLPVG; Art. 75a BayLPVG, § 81 HessLPVG, § 70 MVLPVG, § 72 Abs. 3 
NRWLPVG, § 80 Abs. 2 RPLPVG, § 84 SaarLPVG, § 69 SALPVG, andere Landesper-
sonalvertretungsgesetze verzichten auf eine ausdrückliche separate Regelungen der orga-
nisatorischen Angelegenheiten, § 90 BlnLPVG, § 89 HbgLPVG, § 7 NiedsLPVG, § 77 
SachsLPVG, §§ 74 Abs. 3 u. 75 Abs. 2 ThürLPVG  

482 Vgl. FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht es Bundes und der Länder, S. 110 
483 ILBERTZ, ZBR 1979, S. 41 
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2.  AN H Ö R U N G S- /  U N D  M I T W I R K U N G S T A T B E S T Ä N D E 
A )  AN H Ö R U N G S T A T B E S T Ä N D E  
Innerhalb der Stufenfolge hat das BVerfG lediglich Ausführungen zu den 

verschiedenen Mitbestimmungs- und Mitwirkungstatbeständen gemacht, 

sich jedoch bezüglich der Anhörungstatbestände des BPersVG einer Stel-

lungnahme enthalten. So sind u.a. die in § 78 Abs. 3 BPersVG aufgeführ-

ten Anhörungsrechte der Personalvertretung bezüglich der Personalanfor-

derung zum Haushaltsplan und zur Personalplanung vom Bundesverfas-

sungsgericht nicht angesprochen worden. Dennoch sind auch die nach 

geltendem Recht im Bundes- und in den Landespersonalvertretungsge-

setzen niedergelegten Anhörungstatbestände in das Stufensystem des 

BVerfG einzubeziehen. Dies ergibt sich sowohl aus systematischen Grün-

den des geltenden Personalvertretungsrechts als auch aus der Entschei-

dung des BVerfG selbst.  

 

So umfasst der Anhörungstatbestand der Personalplanung gemäß § 78 

Abs. 3 Satz 3 BPersVG nach überwiegender Auffassung Elemente der 

Ausschreibung von Dienstposten (§ 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG), der Ges-

taltung von Personalfragebogen und Beurteilungsrichtlinien (§ 75 Abs. 3 

Nr. 8 und 9 BPersVG) sowie des Erlasses von Auswahlrichtlinien( § 76 

Abs. 2 BPersVG). Der Begriff der Personalplanung umfasst also Angele-

genheiten, die das BVerfG teils der ersten, zweiten oder dritten Stufe zu-

geordnet hat. Die genannten Mitbestimmungstatbestände sind größten-

teils lex specialis zu § 78 Abs. 3 Satz 3 BPersVG. Gründe, spezielle Tat-

bestände, die eine Mitbestimmung bzw.  Mitwirkung der Personalvertre-

tung normieren in das Stufensystem des BVerfG einzubinden, dagegen 

aber die als Anhörungstatbestand konzipierten generellen Vorschriften 

außer acht zu lassen, sind nicht ersichtlich. Denn dem Gesetzgeber bleibt 

es grundsätzlich unbelassen, Beteiligungstatbestände als Anhörungs-, 

Mitwirkungs- oder Mitbestimmungstatbestände auszugestalten. Daher 

sind bereits aus systematischen Gründen auch die als Anhörungstatbe-
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stände des BPersVG bzw. der LPersVG ausgestalteten Angelegenheiten 

in das Stufensystem des BVerfG einzuordnen.    

 

B )  M I T W I R K U N G S T A T B E S T Ä N D E 
Das Bundesverfassungsgericht ordnet der dritten Legitimationsstufe u.a. 

personelle und organisatorische Maßnahmen zu, die schwerpunktmäßig 

die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen und nennt als Beispiele für 

derartige Maßnahmen die in § 78 Abs. 1 Nr. 2-4 BPersVG aufgeführten 

Maßnahmen. Den im Bundespersonalvertretungsgesetz enthaltenen Mit-

wirkungstatbestand der Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer 

Dienststelle für die innerdienstlichen, sozialen und persönlichen Angele-

genheiten ordnet das BVerfG der 2. Stufe zu. Daher sind nach dem Be-

schluss des BVerfG  somit auch die Mitwirkungstatbestände in das Stu-

fensystem miteinzubeziehen. Nach dem dogmatischen Ansatz ist das nur 

folgerichtig, da das BVerfG dem Gesetzgeber Freiraum gelassen hat, wie 

er innerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens die Beteiligung der 

Personalratsbeteiligung gestaltet. Diese legislatorische Freiheit umfasst 

auch Entscheidungen der Gewährung von Anhörungs-, Mitwirkungs- oder 

Mitbestimmungsrechten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das 

MBG Schl.-H. keine Unterscheidung ( –wie das BPersVG -) in Mitbestim-

mungs- und Mitwirkungstatbestände kennt, sondern nach § 51 Abs. 1 

MBG Schl.-H. sämtliche personellen, sozialen, organisatorischen und 

sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen der Mitbestimmung unterliegen. 

Wegen dieses umfassenden Mitbestimmungsrechtes des Personalrates 

sind nach den gesetzlichen Regelungen in Schleswig-Holstein auch Maß-

nahmen, die nach § 78 Abs. 1 BPersVG nur der Mitwirkung des Personal-

rates unterfallen, dem Mitbestimmungsverfahren zugeordnet. Wenn das 

Bundesverfassungsgericht bei Überprüfung des MBG Schl.-H. alle Ange-

legenheiten, die dessen § 51 Abs. 1 umfasst anhand der Stufenfolge prü-

fen will, so deutet dies darauf hin, dass auch die innerhalb des Bundes-

personalvertretungsgesetzes und somit auch die in den anderen Landes-

personalvertretungsgesetzen normierten Mitwirkungstatbestände in den 



 

 

174

 

Abwägungsvorgang nach der Bedeutung für die Wahrnehmung des Amts-

auftrages einbezogen werden sollen.  

 

Bezüglich der konkreten Einordnung der im BPersVG normierten Mitwir-

kungstatbestände vertritt B ie le r  die Auffassung, dass bis auf den § 78 

Abs. 1 Nr. 1 BPersVG alle anderen im BPersVG genannten Mitwirkungs-

tatbestände vom BVerfG nicht erwähnt wurden und daher einer höheren 

als der 2. Stufe zuzuordnen seien484. So werden in den Entscheidungs-

gründen unter C I 4 c auch die Mitwirkungstatbestände der § 78 Abs. 1 Nr. 

2-4 BPersVG genannt und der 3. Stufe zugeordnet. Dies deutet auf die 

Richtigkeit der These von Bieler hin. Den Mitwirkungstatbestand des § 78 

Abs. 1 Nr. 5 BPersVG behandelt das BVerfG jedoch nicht. Mangels einer 

ausdrücklichen Erwähnung ist § 78 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG daher - entge-

gen der Auffassung von Bieler -, nicht automatisch der dritten Stufe zuzu-

ordnen. Vielmehr ist anhand der von BVerfG genannten Abgrenzungskri-

terien dieser Tatbestand, aber auch andere in den Landespersonalvertre-

tungsgesetzen genannte Mitwirkungstatbestände, auf ihre Auswirkungen 

auf die Wahrnehmung des Amtsauftrages zu untersuchen. 

 

3.  ST U F E N Z U O R D N U N G  D E R  E I N Z E L N E N  M I T B E S T I M M U N G S-   
    T A T B E S T Ä N D E  
Die einzelnen Beteiligungstatbestände des Bundespersonalvertretungsge-

setzes und der Landespersonalvertretungsgesetze sollen nun auf ihre 

Einordnung in das Stufenmodell des BVerfG überprüft werden. Der besse-

ren Übersichtlichkeit wegen orientiert sich nachfolgende Untersuchung an 

den in den meisten Landespersonalvertretungsgesetzen üblichen Diffe-

renzierungen in soziale, personelle und organisatorische Angelegenhei-

ten. Diese Unterscheidung entspricht zudem auch im wesentlichen der 

unter C 4 a-c der Entscheidungsgründe des Beschlusses des BVerfG vom 

24.05.1995 vorgenommenen Einordnung. Die Untersuchung ist be-

schränkt auf die in den Beteiligungskatalogen des Bundespersonalvertre-

                                                 
484 BIELER, DÖD 1996, S. 55 
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tungsgesetzes und der Landespersonalvertretungsgesetze normierten 

Angelegenheiten. Die über die darin enthaltenen üblichen Beteiligungsge-

genstände durch die Generalklauseln in den Ländern Bremen, Schleswig-

Holstein und Rheinland-Pfalz erfassten weiteren Maßnahmen sollen hin-

gegen nicht betrachtet werden485.  

 

A )  PE R S O N E L L E  A N G E L E G E N H E I T E N   
Die in die 3. Stufe einzuordnenden Materien umfassen neben organisato-

rischen Angelegenheiten im wesentlichen Maßnahmen der Personalpoli-

tik, also alle Maßnahmen, die den Rechtsstatus von Beamten, Angestell-

ten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes betreffen486. Als statusverän-

dernde Maßnahmen nennt das BVerfG mit Hinweis auf § 51 Abs. 6 u. § 55 

Abs. 1 Nr. 1 MBG Schl.-H. Einstellung, Anstellung, Beförderung und Ent-

lassung eines Beamten487. Darüber hinaus ist das Bundesverfassungsge-

richt der Auffassung, auch sonst in das Grundverhältnis eingreifende be-

amtenrechtliche Entscheidungen sowie vergleichbare Rechtshandlungen 

mit arbeitsrechtlicher Wirkung im Bereich der Angestellten und Arbeiter 

des  öffentlichen Dienstes  berühren die jeweils Betroffenen unmittelbar in 

ihren staatsbürgerlichen Grundrechten, insbesondere in ihren Rechten 

nach Art 33 Abs. 2 und 5 GG oder in ihren Grundrechten und seien folg-

lich der dritten Stufe zuzuordnen.    

 

Das Bundesverfassungsgericht ist, unabhängig von der jeweiligen dogma-

tischen Begründung488, der Auffassung gefolgt, dass Personalentschei-

                                                 
485 So werden z.B. innerhalb der sozialen Angelegenheiten der Bereich der Gesundheitsfür-

sorge und der Beihilfen im Krankheits-, Geburts- und Todesfall, in personellen Angele-
genheiten die Anfechtung des Arbeitsvertrages, das vorzeitige Ausscheiden wegen Be-
rufs- und  Erwerbsunfähigkeit, die Anordnung sich einer amtsärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen, Zeugnisse, Eignungs- und Tauglichkeitstests u.a. als Beteiligungstatbestände 
genannt, vgl. GROßMANN/ MÖNCH/ ROHR, BremLPVG § 63 Rdnr.267 ff, §§ 65 Rdnr 
309, § 66 Rdnr. 161.  

486 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen I 4 C - 
487 Ebenda - Aus den Gründen II 1 b - 
488 Z.B. LECHELER, PersV 1981, S. 4 f., nach dem der Begriff der Personalgewalt nur dann 

gewahrt ist, wenn der Behörde die Befugnis zur Schlussentscheidung verbleibt, ein Mit-
bestimmungsrecht des Personalrates in personellen Angelegenheiten der Beschäftigten 
also hier ausscheiden muss. 
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dungen grundsätzlich zum Kernbereich der Verwaltungstätigkeit gehören 

und nicht auf eine verbindlich entscheidende Einigungsstelle übertragen 

werden können. Der Beschluss vom 24.05.1995 ist daher Endpunkt der 

verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Zulässigkeit der Mitbestim-

mung in personellen Angelegenheiten im öffentlichen Dienst. Hatte das 

BVerfG zunächst in seiner Bremen-Entscheidung ein Letztentscheidungs-

recht der Verwaltungsspitze nur für die personellen Angelegenheiten der 

Beamten für erforderlich gehalten, so hat der Hessische Staatsgerichtshof 

dies erweitert auf die hoheitlich tätigen in die Vergütungsgruppe I-Vb BAT 

eingruppierten Angestellten. Die Kritik489 an beiden Entscheidungen hat 

das BVerfG nun aufgenommen und grundsätzlich alle personellen Ange-

legenheiten dem Letztentscheidungsrecht der Exekutivspitze unterworfen.   

 

A A )  G E N E R E L L E  P E R S O N E L L E  AN G E L E G E N H E I T E N  
1. Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag490. 
Die Feststellung des Haushalts ist nach der grundgesetzlichen Kompe-

tenzzuweisung ausschließliches Recht des Parlaments (vgl. § 27 BHO). 

Durch die im Haushaltsvoranschlag und später im Haushaltsplan ausge-

wiesenen Stellen wird festgelegt, in welchem Umfang die Dienststelle Per-

sonal beschäftigen und einstellen kann. Das Bundesverwaltungsgericht 

hat daher bereits in seiner Entscheidung vom 05.02.1960 festgestellt, 

dass die Personalratsbeteiligung daran scheitern müsse, weil die Feststel-

lung des Bundeshaushalts wegen ihrer umfassenden Bedeutung dem Par-

lament als der Vertretung des ganzen Volkes übertragen sei491. Diesem 

verfassungsrechtlichen Gebot folgend haben sowohl der Bundesgesetz-

geber als auch die Landesgesetzgeber die Beteiligung der Personalvertre-

                                                 
489 Z.B. HEUSSEN, Funktion und Grenzen..., S. 151, der darauf hingewiesen hat, dass zwi-

schen hoheitlicher und nichthoheitlicher Verwaltung angesichts des vielfachen Ineinan-
derfließens beider Bereiche keine ausreichende Differenzierung möglich sei; STEINER, 
ZBR 1985, S. 185. 

490 § 78 Abs. 3 BPersVG; § 80 Abs. 3 Nr. 3 BWLPVG; Art. 76 Abs. 3 BayLPVG; § 90 Nr. 5 
BlnLPVG; § 68 Abs. 2 Nr. 3 BbgLPVG; § 67 Abs. 1 BremLPVG; § 89 Abs. 2 HHLPVG; 
§ 81 Abs. 3 HessLPVG; § 83 Abs. 1 Nr. 1 RPLPVG, § 83 Abs. 1 Nr. 1, 4 u. 6 
SaarLPVG, § 73 Abs. 3 SachsLPVG; § 77 Abs. 1 ThürLPVG 

491 BVerwG, Beschluss v. 05.02.1960, PersV 1960, 155 = RiA 1960, 158 = ZBR 1960, 129 
= Buchholz 283.3 § 73 PersVG Nr. 1 
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tung bei dieser Maßnahme lediglich als Anhörungs- oder Mitwirkungsrecht 

ausgestaltet, denn Personalanforderungen beeinflussen die Festlegung 

der Personalausgaben im Haushaltsplan. Auch wenn nicht zu übersehen 

ist, dass der Haushaltsplan, insbesondere Personalausgaben und der 

Stellenplan erhebliche personelle Auswirkungen auf die Beschäftigten der 

Dienststelle haben können492, so muss doch wegen der überragenden 

Bedeutung für die Dienststelle eine Einstufung in die 3. Stufe erfolgen493.  

 

2. Personalplanung494. 
Der Begriff der Personalplanung ist wesentlich umfassender als der Begriff 

der Personalanforderungen zum Haushaltsplan. Die Personalplanung um-

fasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die für Art und Umfang des Perso-

nalbedarfs von Bedeutung sind, insbesondere Fragen der Personalent-

wicklung als auch des Personaleinsatzes495. Die Personalplanung hat für 

die Verwaltung erhebliche Bedeutung, geht es doch um die mittel- und 

langfristige Personalentwicklung, die für die Erfüllung des Amtsauftrages 

von großer Bedeutung ist. Das Anhörungsrecht des Personalrats zur Per-

sonalplanung gemäß § 78 Abs. 3 Satz 3 BPersVG ist ein eigenständiger 

Anhörungstatbestand neben § 78 Abs. 3 Satz 1 u. 2 BPersVG. Trotz die-

ser Eigenständigkeit ist wegen der gegenüber dem in § 78 Abs. 3 Satz 1 

BPersVG normierten Tatbestand der Personalanforderung zum Haus-

haltsplan der Tatbestand des § 78 Abs. 3 Satz 3 BPersVG ebenfalls der 

dritten Stufe zuzuordnen496.     

 

                                                 
492 DOBLER, PersR 1989, S. 150 
493  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 60; RICHTER, PersR 1996, S. 219 
494 § 78 Abs. 3 BPersVG; § 80 Abs. 3 Nr. 2 BWLPVG; Art. 76 Abs. 2 Nr. 5 BayLPVG; § 67 

Abs. 1 BremLPVG; § 89 Abs. 2 HHLPVG; § 81 Abs. 3 HessLPVG; § 83 Abs. 1 Nr. 1 
RPLPVG; § 83 Abs. 1 u.5 SaarLPVG; § 73 Abs. 3 SachsLPVG; § 77 Abs. 1  ThürLPVG  

495 So die Definition von DOBLER, PersR 1989, S. 152, der u.a. folgende Angelegenheiten 
dazu zählt: Aussschreibung von Stellen (§ 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG), Allgemeine Fra-
gen der Fortbildung (§ 75 Abs. 2 Nr. 6 BPersVG), Auswahl der Teilnehmer an Fortbil-
dungsveranstaltungen (§§ 75 Abs. 3 Nr. 7, 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG), Inhalt von Perso-
nalfragebogen (§§ 75 Abs. 3 Nr. 8, 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG), Beurteilungsrichtlinien 
(§§ 75 Abs. 3 Nr. 9, 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG), Richtlinien über personelle Auswahl (§ 
76 Abs. 2 Nr. 8 BPersVG), Aufstellen von Sozialplänen (§ 75 Abs. 3 Nr. 13 BPersVG), 
Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag (§ 78 Abs. 3 S. 1 BPersVG). 

496  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 60 
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3. Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten  
Nach § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG hat der Personalrat mitzubestimmen 

beim Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten, die besetzt wer-

den sollen. Eine generelle Pflicht zum Ausschreiben von Dienstposten 

besteht nicht497. Eine einheitliche und generelle Ausschreibungspflicht ist 

nach Auffassung der Rechtsprechung mit der Organisations- und Perso-

nalhoheit der Behörde nicht vereinbar. Aus der Systematik des BPersVG 

heraus wird jedoch eine Verpflichtung zur internen Stellenausschreibung 

für Beschäftigte aller Gruppen hergeleitet498. Der öffentliche Dienstherr hat 

demnach einen Ermessensspielraum, das „ob“ und das „wie“ der Aus-

schreibung mangels gesetzlicher Vorgaben zu gestalten. Maßnahmen 

nach § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG erfüllen damit die Voraussetzung der 

zweiten Stufe. Den Maßnahmen nach § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG wer-

den in  
„aller Regel nicht so weit vorkonstruiert sein, dass sie sich auf eine messbar richti-

ge Plan – oder Gesetzesdurchführung beschränken“.  

Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 24.5.1995 den § 75 Abs. 3 Nr. 

14 BPersVG zweimal erwähnt. Ausdrücklich ausgenommen wurde der § 

75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG vom BVerfG aus der ersten Stufe.  
„Bei der Regelung von Angelegenheiten, die in ihrem Schwerpunkt die Beschäftig-

ten betreffen, typischerweise aber nicht oder nur unerheblich die Wahrnehmung 

von Amtsaufgaben gegenüber dem Bürger berühren – hierzu rechnen soziale An-

gelegenheiten, wie sie in § 75 Abs. 2 BPersVG umschrieben sind, und etwa der in 

§ 75 Abs. 3 (ausgenommen die Nummern 10, 14 und 17) BPersVG umschriebene 

Kreis innerdienstlicher Angelegenheiten – gestattet das Demokratieprinzip eine 

weitreichende Mitwirkung der Beschäftigten.“ 

Das BVerfG ordnet den § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG ebenso wie § 75 Abs. 

3 Nr. 17 BPersVG der zweiten Stufe zu. Dies erfolgt zu Recht, wie auch 

der Vergleich zu der durch die Novelle des hessischen Landespersonal-

vertretungsgesetzes im Jahre 1984 eingefügten § 64 Abs. 2 HessLPVG 

                                                 
497  Allgemeine Meinung, z.B. LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ 

SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 183. 
498  DIETZ/ RICHARDI, BPersVG § 75 Rdnr. 464; BVerwG vom 8.3.1988, BVerwGE 79, 

101 = PersV 1989, 73 = PersR 1988, 183 = ZBR 1988, 256 = ZfPR 1989, 41 unter Auf-
gabe der bisherigen Rechtsprechung (BVerwG vom 16.10.1978, BVerwGE 56; 324) 
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zeigt. Dort wurde dem Personalrat ein Mitbestimmungsrecht bezüglich der 

Grundsätze des Verfahrens bei  Stellenausschreibungen zugebilligt. Diese 

Erweiterung der Mitbestimmungsrechte des Personalrats war Gegenstand 

erheblicher Kritik. Kritisiert wurde u.a., dass damit auch die Mitsprache der 

Personalvertretung hinsichtlich der Fragen, ob überhaupt ausgeschrieben 

werden soll, wenn ja, in welcher Form und ob interne Stellenbewerber den 

Vorrang vor externen Stellenbewerbern erhalten sollen, beinhaltet ist. Die 

Grundsätze über das Verfahren von Stellenausschreibungen wurden als 

von grundlegender Bedeutung für die Personalpolitik der öffentlichen Ver-

waltung angesehen und seien insofern von erheblichem politischem Ge-

wicht499. Im Gegensatz zu § 64 Abs. 2 HessLPVG 1984 gewährt § 75 Abs. 

3 Nr. 14 BPersVG jedoch der Personalvertretung ein Mitbestimmungs-

recht, wenn von der Ausschreibung von Dienstposten abgesehen werden 

soll. Insofern ist ein wesentlich geringerer Bezug zur Personalpolitik der 

Dienststelle gegeben als bei der hessischen Regelung. Eine Einordnung 

in die dritte Stufe ist daher nicht erforderlich. 

 

Letztlich stehen bei Maßnahmen nach § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG die 

Interessen der Beschäftigten im Vordergrund. Sinn und Zweck der Beteili-

gung der Personalvertretung ist es, auf ein geordnetes, den Interessen der 

Bewerber gleichberechtigt berücksichtigendes Verfahren hinzuwirken. Ne-

ben den berechtigten Interessen der Beschäftigten ist aber das Absehen 

der Ausschreibung von Dienstposten iSv. § 75 Abs. Nr. 14 BPersVG in 

den o.g. Grenzen Ausfluss der Organisations- und Personalhoheit der 

Dienststelle, so dass deshalb eine Einordnung in die erste Stufe wegen 

dieses Bezugs nicht angezeigt ist. Daher ist § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG 

mit dem BverfG der zweiten Stufe zuzuordnen500. 

 

B )E I N Z E L P E R S O N E L L E  M A ß N A H M E N  
Nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts scheinen alle 

den Rechtsstatus eines Beamten, Angestellten oder Arbeiters des öffentli-

                                                 
499  So OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 84 
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chen Dienstes betreffenden Maßnahmen der dritten Stufe zuzuordnen zu 

sein. Denn das BVerfG hat bezüglich der Maßnahmen, die in die dritte 

Stufe einzuordnen sind, ausgeführt: 
”Zu den hier in Rede stehenden Maßnahmen gehören insbesondere solche, die den 

Rechtsstatus von  Beamten, Angestellten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes betref-

fen (vgl. z.B. §§ 75 Abs. 1, 76, 78 Abs. 1 Nr. 2-4, 79 BPersVG) sowie alle organisatori-

schen Maßnahmen der Dienststelle, die für die Wahrnehmung des Amtsauftrages von 

erheblicher Bedeutung sind.”  

Zu den den Rechtsstatus der genannten Beschäftigten betreffenden Maß-

nahmen gehören insbesondere alle Maßnahmen mit unmittelbarer Au-

ßenwirkung501. Vor diesem Hintergrund betrachtet A lbe rs  daher nur die-

jenigen Angelegenheiten der dritten Stufe zugehörig, die statusverändernd 

oder sonst in das Grundverhältnis eingreifend sind502. Davon zu unter-

scheiden sind andere, lediglich deklaratorisch wirkende Maßnahmen. Für 

den Bereich des Beamtenrechts ist für die Feststellung der Außenwirkung 

die Unterscheidung zwischen Grund - und Betriebsverhältnis entschei-

dend, wobei unter Grundverhältnis diejenigen Maßnahmen verstanden 

werden, die das Beamtenverhältnis als solches betreffen. In der verwal-

tungsgerichtlichen Rechtsprechung wird ebenfalls differenziert zwischen 

Grund- und Betriebsverhältnis. Folgende Maßnahmen werden als solche 

des Grundverhältnisses gewertet: Ernennung eines Beamten, Zurück-

nahme der Ernennung503, Entlassung504, Versetzung in den Ruhestand 

und ihr Widerruf505, Festsetzung des allgemeinen Dienstalters506, Einwei-

sung in eine andere Besoldungsgruppe507, Zwangsbeurlaubung508. Dem 

Betriebsverhältnis zuzuordnen sind demnach die lediglich deklaratori-

schen und nicht rechtsgestaltenden Maßnahmen, wie z.B. die Eingruppie-

rung509 oder die Umsetzung510. Gemeint sind vom Bundesverfassungsge-

                                                                                                                                      
500  Ebenso VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 55 
501 RINKEN, Zu den Auswirkungen...,S. 12 
502 ALBERS, PersR 1995, S. 504 
503 BVerwGE 16; 343 
504 BVerwG, DÖV 1954, S. 374 
505 BVerwG ZBR 1965, S. 85 
506 BVerwGE 19; 19 
507 Bad.-Württ. VGH ZBR 1960, S. 19 
508 OVG Münster, ZBR 1962, S. 13 
509 BVerwGE 50; 186 
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richt also offenbar die Fälle, in denen die Beschäftigten von der jeweiligen 

Maßnahme als Träger eigener Rechte betroffen sind511. Die pauschale 

Verweisung des Bundesverfassungsgerichts auf alle Maßnahmen nach § 

76 BPersVG ohne Unterscheidung nach der den Status verändernden 

Rechtsfolgen der einzelnen dort aufgeführten Maßnahmen, ist nicht nur 

von Albers kritisiert worden. Auch andere Autoren haben auf die Diskre-

panz zwischen der generellen Verweisung auf die Tatbestände des § 76 

BPersVG und der Begründung des Bundesverfassungsgerichts, dass nur 

solche Entscheidungen, die den Rechtsstatus von Arbeitern und Beamten 

berühren, der dritten Stufe zuzuordnen sind, hingewiesen512. Allein diese 

Kritik in der Literatur ist Anlass genug, die einzelnen Tatbestände des § 76 

BPersVG auf ihre Einordnung hin kritisch zu betrachten. 

 

In seinen Entscheidungsgründen hat das BVerfG zur Konkretisierung sei-

ner Auffassung Bezug genommen auf die Regelungsmaterien des § 76 

BPersVG. Da keine Unterscheidung zwischen § 76 Abs. 1 und Abs. 2 

BPersVG vorgenommen wurde, scheint das BVerfG der Auffassung zu 

sein, alle Angelegenheiten des § 76 BPersVG seien in die dritte Legitima-

tionsstufe einzuordnen. Der § 76 Abs. 1 BPersVG bezieht sich dabei auf 

die Maßnahmen des Dienststellenleiters, die die personellen Angelegen-

heiten betreffen. Dagegen beziehen sich die Tatbestände des § 76 Abs. 2 

Nr. 1-4 BPersVG nur auf Beamte, die Tatbestände des § 76 Abs. 2 Nr. 5-

10 BPersVG hingegen auf alle Beschäftigten, also auch die Angestellten 

und Arbeiter des öffentlichen Dienstes. Die in § 76 Abs. 2 Nr. 1-4 

BPersVG genannten Tatbestände finden ihre Entsprechung für die Ange-

stellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes in der enumerativen Auf-

zählung des § 75 Abs. 3 BPersVG, der nach Auffassung des BVerfG im 

wesentlichen (bis auf die Nr. 10, 14 und 17) der ersten Stufe zuzuordnen 

                                                                                                                                      
510 PFOHL, ZBR 1996, S. 86 der ebenfalls der Auffassung ist, dass die „Umsetzung“ nicht 

in die dritte Stufe einzuordnen ist. 
511 So ALBERS, PersR 1995, S. 504 mit Hinweis auf Plog/ Wiedow/ Beck, BBG § 172 

Rdnr. 14 – 16. 
512  ALBERS, PersR 1995, S. 504, PFOHL, ZBR 1996, S. 86; BIELER, DÖD 1996, 56; 

ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275 
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ist. Aufmerksamkeit verdienen insoweit die Parallel-vorschriften des 76 

Abs. 2 Nr. 1 BPersVG (Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstal-

tungen für Beamte) und des § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG (Auswahl der 

Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen für Angestellte und Arbeiter), 

des § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG (Inhalt von Personalfragebögen für Beam-

te) und des § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG (Inhalt von Personalfragebögen für 

Angestellte und Arbeiter) sowie des § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG (Beurtei-

lungsrichtlinien für Beamte) und des § 75 Abs. 3 Nr. 9 BPersVG (Beurtei-

lungsrichtlinien für Angestellte und Arbeiter). Hierbei ist unklar, ob das 

Bundesverfassungsgericht die betreffenden Regelungsmaterien unabhän-

gig davon wollte, ob Beamte oder Angestellte und Arbeiter des öffentli-

chen Dienstes betroffen sind, der gleichen (hier also der dritten Stufe) zu-

ordnen wollte. In diesem Fall wäre die beispielhafte Aufzählung einzelner 

Mitbestimmungsbestimmungstat-bestände des § 75 Abs. 3 BPersVG als 

missglückt zu bezeichnen. Oder das Bundesverfassungsgericht wollte die 

Einordnung gleicher Rege-lungsmaterien davon abhängig machen, ob 

Beamte oder Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes betroffen 

sind. In diesem Fall wäre die Begründung des BVerfG, wonach „alle Maß-

nahmen, die den Rechtsstatus von Beamten, Angestellten und Arbeitern 

des öffentlichen Dienstes betreffen“, mehr als missverständlich, wenn 

nicht irreführend. Es spricht vieles dafür, dass das Bundesverfassungsge-

richt sich der Diskrepanz zwischen seinen abstrakten Ausführungen zum 

Inhalt der einzelnen Stufen und der konkreten Benennung einzelner Mit-

bestimmungs- oder Mitwirkungstatbestände nicht bewusst war. Im folgen-

den muss daher der Frage nachgegangen werden, ob die Einstufung aller 

in § 76 BPersVG normierten Tatbestände in die dritte Stufe zwingend ist513 

und dabei insbesondere überprüft werden, ob und welche Beteiligungstat-

                                                 
513  So RICHTER, PersR 1996, S. 218, der dies damit begründet, dass das Bundes-

verfassungsgericht nur die Maßnahmen nach § 75 Abs. 2 und 3 BPersVG und 
nicht – auch nicht einmal teilweise – Maßnahmen gemäß § 76 Abs. 2 BPersVG 
der ersten Fallgruppe zugeordnet hat. Daraus habe das BVerfG eindeutig zu 
verstehen gebeben, dass alle Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 BPersVG nicht der 
ersten Fallgruppe angehören. 
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bestände in personellen Angelegenheiten der Beamten außerhalb der drit-

ten Stufe eingeordnet werden können514. 

 

A A )  PE R S O N E L L E  AN G E L E G E N H E I T E N  D E R  BE A M T E N  
Unter C II.1.b. der Entscheidungsgründe hat das BVerfG seine zuvor ver-

tretene Einordnung einzelner Beteiligungstatbestände in die verschiede-

nen Stufen näher erläutert und ergänzend zu den vom Gericht selbst ge-

nannten Beispielen der dritten Stufe wie folgt ausgeführt: 
„Es ist aber auch nach dem Regelungszusammenhang des Gesetzes deutlich und 

ergibt sich auch aus § 51 Abs. 6 und § 55 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes, dass damit 

auch Maßnahmen mit unmittelbarer Außenwirkung, wie Einstellung, Anstellung, 

Beförderung und Entlassung eines Beamten und jede andere statusverändernde 

oder sonst in das Grundverhältnis eingreifende beamtenrechtliche Entscheidung 

sowie jede vergleichbare Rechtshandlung mit arbeitsrechtlicher Wirkung im Be-

reich der Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes an die Mitbestim-

mung gebunden wird. 

 
1. Einstellung, Anstellung515 
Das BVerfG hat in bezug auf die Einstellung von Beamten festgestellt, 

dass es sich dabei um eine statusverändernde Maßnahme handelt, die für 

die Erfüllung des Amtsauftrages gegenüber dem Bürger von zentraler  

Bedeutung ist und insofern stets als Angelegenheit zu betrachten ist, die 

die Regierungsverantwortung wesentlich berührt516. Unter Einstellung ei-

nes Beamten ist die Ernennung eines Beschäftigten unter Begründung 

eines Beamtenverhältnisses zu verstehen, also der rechtsbegründende 

Verwaltungsakt, mit dem das Beamtenverhältnis erstmals entsteht (§ 3 

BLV, § 6 Abs. 1 BBG). Die Einstellung eines Beamten ist daher eine Maß-

                                                 
514 BIELER, DÖD 1996, S. 56 vertritt dabei die Meinung, dass kaum personalwirtschaftliche 

Maßnahmen mit Ausnahme der Umsetzung zu finden seien, die außerhalb der dritten Be-
teiligungsstufe lägen. 

515 § 76 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 1 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 
BayLPVG; § 88 Nr. 1 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 1 BbgLPVG; § 65 Abs. 1a 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 1 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1a HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 
1 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 1 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 NR. 1 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 
Nr. 1 RPLPVG; § 80 1a Nr. 1 SaarLPVG; § 81 Abs. Nr. 1 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 1 
SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 1 ThürLPVG 

516 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen II 1 b -  
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nahme, die der dritten Stufe zuzuordnen ist. Gleiches gilt für die Anstel-

lung iSv. § 76 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG. Denn eine Anstellung ist gemäß § 10 

Abs. 1 BLV, § 6 Abs. 1 Nr. 3 BBG die Ernennung unter erster Verleihung 

eines Amtes, das in der Besoldungsordnung aufgeführt ist. D.h. erst die 

formelle Verleihung des Amtes begründet das Anstellungsverhältnis. § 76 

Abs. 1 Nr. 1 BPersVG ist daher der dritten Stufe zuzuordnen517. 

 

2. Beförderung, Übertragung eines Amtes mit höherem Endgehalt518 
Beförderung ist die Ernennung, durch die einem Beamten ein anderes 

Amt mit höherem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung verlie-

hen wird, § 6 BBG, § 12 BLV. Diese Ernennung hat konstitutiven Charak-

ter. Deshalb erfolgt eine Einordnung in die dritte Stufe519. 

 

3. Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden   
    Tätigkeit520 
Eine höher oder niedriger bewertete Tätigkeit kann einem Beamten über-

tragen werden, ohne dass eine Übertragung des jeweiligen Amtes erfolgt. 

Diese Übertragung bedarf eines Übertragungsaktes, der jedoch keiner 

Form bedarf521. Nach Auffassung der Rechtsprechung kommt ein Mitbe-

stimmungsrecht des Personalrats nach § 76 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG nur 

dann in Betracht, wenn die zu übertragenden Aufgaben gegenüber dem 

statusrechtlichen Amt anders bewertet sind522. Hauptanwendungsfall der 

Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist die Übertragung einer Be-

                                                 
517  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 55 
518  § 76 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG, § 75 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG;  Art. 75  Abs. 1 Nr. 2 

BayLPVG, § 88 Nr. 5,6 BlnLPVG, § 63 Abs. 1 Nr. 5 BbgLPVG, § 65 Abs. 1a HBLPVG; 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1b HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 3 
MVLPVG, § 65 Abs. 1 Nr. 3 NdsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 2 NRWLPVG; § 79 Abs. 3 Nr., 
2 PRLPVG; § 80 Abs. 1a SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 2 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 1 
SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 2 ThürLPVG.   

519  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
520  § 76 bs. 1 Nr. 3 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 3 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 BayLPVG; 

§ 88 Nr. 7 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 10 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 5, 6 HLPVG; § 77 
Abs. 1 Nr. 1c HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 6 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 5 NiedsLPVG; § 
72 Abs. 1 Nr. 4 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 5 RPLPVG; § 80 Abs. 1a Nr. 6 SaarLPVG; 
§ 81 Abs. 1 Nr. 3 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 7 SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 3 ThürLPVG 

521  OVG Münster vom 23.10.1985, PersR 1987, 43 
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förderungsstelle ohne gleichzeitige Beförderung. Beförderungsstelle ist ein 

Amt im funktionellen Sinne, das im Stellenplan einer höheren Besol-

dungsgruppe zugeordnet ist als es dem betroffenen Beamten aufgrund 

seines Amtes im statusrechtlichen Sinne zusteht. Durch die Übertragung 

einer höherwertigen Tätigkeit wird also der Rechtsstatus des Beamten 

nicht verändert. Es tritt nur eine Änderung des Amtes im konkret funktio-

nellen Sinne nicht aber im statusrechtlichen Sinne ein. Vor diesem Hinter-

grund werden in der Literatur Zweifel geäußert, ob Maßnahmen nach § 76 

Abs. 1 Nr. 3 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen sind523. Aber auch die 

Einordnung in die erste Stufe stößt auf Bedenken. Denn die Übertragung 

einer höher zu bewertenden Tätigkeit setzt als solche einen Übertra-

gungsakt voraus, der zumeist Ergebnis einer personalpolitischen Ent-

scheidung im Vorfeld einer noch später zu erfolgenden Beförderung des 

betroffenen Beamten ist. Die Übertragung einer niedriger zu bewertenden 

Tätigkeit ist nur ausnahmsweise, unter den Voraussetzungen der §§ 26 

(Versetzung) oder 27 BBG (Abordnung), zulässig. Die dort niedergelegten 

Tatbestandsmerkmale lassen eine Übertragung einer niedriger bewerteten 

Tätigkeit dann zu, wenn ein dienstliches Bedürfnis hierfür vorliegt. Darüber 

hinaus ist die Übertragung einer niedriger bewerteten Tätigkeit nur unter 

engen Voraussetzungen zulässig. In der Literatur werden als Gründe hier-

für u.a. tiefgreifende Organisationsentscheidungen genannt, z.B. wenn ein 

der Besoldungsgruppe des Beamten entsprechender Dienstposten nicht 

mehr vorhanden ist, weil er durch eine Rationalisierungsmaßnahme weg-

gefallen ist524. Maßnahmen nach § 76 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG haben daher 

sowohl organisationsrechtlichen als auch personalpolitischen Inhalt. We-

gen dieses Bezugs kommt eine Einordnung in die erste Stufe nicht in Be-

                                                                                                                                      
522  BVerwG vom 12.3.1990, PersV 1990, 318 = PersR 1990, 135 = Buchholz 251.0 § 75 

BaWüPersVG Nr. 2 = DVBl 1990, 885 
523  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 274 
524  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG § 76 Rdnr. 5b; LORENZEN/ SCHMIT/ ETZEL/ GERHOLD/ 
SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnr. 46 
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tracht, so dass entsprechend des o.g. Negativabgrenzungsverfahrens § 

76 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG der zweiten Stufe zuzuordnen ist525.       

 

4. Versetzung526 
Unter Versetzung versteht man die Verleihung eines anderen Amtes bei 

demselben oder bei einem anderen Dienstherrn, verbunden mit einem 

Wechsel der Beschäftigungsbehörde. Anders als die Umsetzung führt die 

Versetzung zu einem Ausscheiden aus dem bisherigen Amtsverhältnis. 

Die Versetzung stellt somit einen statusverändernden Akt für den Beam-

ten dar. Die entsprechende Versetzungsentscheidung stellt gegenüber 

dem betroffenen Beamten einen Verwaltungsakt dar527. Maßnahmen nach 

§ 76 Abs. 1 Nr. 4 1. Alt. BPersVG sind daher der dritten Stufe zuzuord-

nen528.  

 

5. Umsetzung innerhalb der Dienststelle529 
Im Gegensatz zur Versetzung ist die Umsetzung die Übertragung eines 

neuen Aufgabenbereichs innerhalb derselben Behörde, unabhängig da-

von, ob im Einzelfall Rechte des Betroffenen beeinträchtigt worden sind. 

Die Umsetzung ist als innerbehördliche Maßnahme kein Verwaltungsakt, 

da sich der Rechtsstatus des Beamten durch die Umsetzung nicht ändert. 

Mangels einer Statusänderung des Beamten ist es fraglich, ob dennoch -  

wie durch den generellen Hinweis auf alle Tatbestände des § 76 BPersVG 

                                                 
525  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56, die eine Zuordnung in die dritte Legiti-

mationsstufe vornehmen. 
526  § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 4 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 6 

BayLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 1 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 11, 12 BbgLPVG; § 65 Abs. 1d 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 8, 10 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1d HessLPVG; § 68 Abs. 1 
Nr. 9 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 7 NdsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 5 NRWLPVG; § 79 Abs. 
2 Nr. 6 RPLPVG; § 80 Abs. 1a Nr. 3 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 4 SachsLPVG; § 66 
Abs. 1 Nr. 3 SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 4 ThürLPVG  

527  BVerwG vom 22.5.1980, BVerwGE 60; 144 = ZBR 1981, 28 = DVBl 1980, 882 = DÖD 
1980, 203 

528  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
529  § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 8 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 10; § 86 

Abs. 3 Nr. 5 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 19 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 19 HHLPVG; § 
77 Abs. 1 Nr. 1g HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 13 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 14 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 11 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 10 RPLPVG; § 80 Abs. 1a 
Nr. 11 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 6 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 12 SALPVG; § 75 
Abs. 1 Nr. 6 ThürLPVG 



 

 

187

 

vom BVerfG vorgenommen - eine Einstufung in die dritte Stufe begründet 

ist530. In der Literatur wird sowohl für die für Beamte geltende Parallelvor-

schrift des § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG, als auch für § 75 Abs. 1 Nr. 3 

BPersVG die statusverändernde Wirkung und als Konsequenz hiervon 

auch größtenteils die Einordnung in die dritte Stufe verneint531.    

 

Trotz des nicht rechtsbegründenden oder –gestaltenden Charakters der 

Umsetzung betrachtet Rob Umsetzungen als Maßnahmen, die wegen 

ihres vornehmlich organisatorischen Charakters bedeutsam für die Erfül-

lung des Amtsauftrages sind. Deshalb fordert er für Umsetzungen als be-

deutsame organisatorische Maßnahmen eine demokratische Legitimation 

der dritten Stufe532. Auch wenn Rob zur Begründung seiner Auffassung 

auf die höchstrichterliche Rechtsprechung533 verweist, begegnen seiner 

Argumentation Bedenken. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in sei-

nem Beschluss vom 24.5.1995 in der dritten Beteiligungsstufe klar unter-

schieden zwischen personalpolitischen Entscheidungen auf der einen Sei-

te und organisatorischen Entscheidungen auf der anderen Seite. Dabei 

hat das BVerfG Maßnahmen nach § 76 BPersVG eindeutig den personel-

len Angelegenheiten zugeordnet und dabei die Abgrenzung danach vor-

genommen, ob durch die betreffenden Maßnahmen der Rechtsstatus von 

Beamten verändert wird. Daher ist für die Einordnung der in § 76 

BPersVG genannten Angelegenheiten primär darauf abzustellen, inwie-

weit die dort geregelten Maßnahmen statusverändernden Charakter ha-

ben. Würde man anders urteilen und diese ausdrücklich vom BVerfG als 

personelle Maßnahmen aufgeführten Angelegenheiten im Hinblick auf ih-

ren organisatorischen Gehalt prüfen, liefe dies auf ein doppeltes Prüfver-

                                                 
530  Zweifel äußert auch ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 274, der keine Statusver-

änderung von Maßnahmen nach § 76 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BPersVG sieht, sondern diesen 
Maßnahmen lediglich vorbereitenden Charakter beimisst. Den personalpolitisch gewich-
tigen, weil statusverändernden Entscheidungen seien daher Umsetzungen von Beamten 
nicht zuzurechnen. 

531  ALBERS, PersR 1995, S. 504, CECIOR, PersV 1998, S. 52; a.A. FABER/ HÄRTL, 
PersV 1999, S. 56 

532  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275 
533  BVerwG vom 22.5.1980, BverwGE 60; 140 (146 ff.); OVG Saarland vom 20.6.1985, 

NVwZ 1986, 769; OVG Nordrhein-Westfalen vom 16.12.1991, RiA 1992, 316 
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fahren heraus. Erstens müsste überprüft werden, ob eine personalpoliti-

sche Maßnahme statusverändernd wirkt. Falls nicht müsste weiter geprüft 

werden, ob evtl. organisatorische Belange der Dienststelle betroffen sind, 

die eine Einordnung in die dritte Legitimationsstufe notwendig machen. 

Für dieses von Rob geforderte doppelte Prüfverfahren finden sich in der 

Begründung des Beschusses des BVerfG aber keine Anhaltspunkte oder 

eine Rechtfertigung. Vielmehr ist nach der Begründung des BVerfG in den 

Fällen des § 76 Abs. 1 BPersVG ein Rückgriff auf allgemein organisatori-

sche Beeinträchtigungen für die Behörde kein Raum. § 76 Abs. 1 Nr. 4 

BPersVG ist daher nicht der dritten Stufe, sondern als innerdienstliche 

Maßname, die die Wahrnehmung des Amtsauftrages typischerweise nicht 

nur unerheblich berührt, der zweiten Stufe zuzuordnen. 

 

6. Abordnungen für die Dauer von mehr als drei Monaten534 

Abordnung iSv. § 76 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG ist die vorübergehende Zuord-

nung eines Beamten zu einer anderen Dienststelle des Dienstherrn oder 

zu einem anderen Dienstherrn im Anwendungsbereich des Beamten-

rechtsrahmengesetzes. Nach § 27 BBG ist die Abordnung zulässig, soweit 

ein dienstliches Bedürfnis besteht und die Abordnung nur vorübergehen-

den Charakter hat. Die Zustimmung des Beamten ist erforderlich, sofern 

die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn ein Jahr übersteigt. Zu der 

Versetzung unterscheidet sich die Abordnung dadurch, dass nicht ein an-

deres Amt verliehen wird, sondern nur vorübergehend eine andere, aber  

dem Amt des Beamten entsprechende Tätigkeit übertragen wird. Der Be-

amte behält also sein Amt. Die Drei-Monats-Regel soll gewährleisten, 

dass die Behörde im Falle eines praktischen Bedürfnisses kurzfristig, ohne 

gestuftes Beteiligungsverfahren, eine Abordnung vornehmen kann. Zeit-

lich darüber hinausgehende Abordnungen können durch dienstliche Not-

                                                 
534  § 76 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 6 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 7 

BayLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 3 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 13 BbgLPVG; § 65 Abs. 1d 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 9, 10 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1e HessLPVG; § 68 Abs. 1 
Nr. 10 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 8 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 6 NRWLPVG; § 79 
Abs. 2 Nr. 6 RPLPVG; § 80 Abs. 1a Nr. 4 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 5 SachsLPVG; § 
66 Abs. 1 Nr. 4 SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 5 ThürLPVG   
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wendigkeiten begründet sein, ohne dass seitens der Verwaltung auf die 

personalpolitische Maßnahme der Versetzung zurückgegriffen wird. Die 

Möglichkeit der Abordnung ist daher ein für die Behörde wichtiges perso-

nalpolitisches Instrument, so dass eine Einstufung in die dritte Stufe – wie 

vom BVerfG vorgenommen - gerechtfertigt erscheint.  Diese Auffassung 

vertritt auch Rob, der jedoch feststellt, dass die Abordnung iSv. § 76 Abs. 

1 Nr. 5 BPersVG das Amt im statusrechtlichen und im abstrakt-

funktionellen Sinne unberührt lasse, aber eine Maßnahme mit erheblicher 

organisatorischer Bedeutung vorliege535. Dieser  Auffassung wird jedoch 

aus den zu § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG gemachten Ausführungen nicht 

gefolgt. Entscheidend ist vielmehr, ob die Abordnung statusverändernden 

Charakter hat. Dies ist nicht der Fall, so dass eine Einordnung in die dritte 

Stufe nicht erforderlich ist. Da jedoch die Wahrnehmung des Amtsauftra-

ges bei Angelegenheiten nach § 76 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG wegen der ge-

nannten Gründe nicht nur unerheblich berührt ist, scheidet eine Einstufung 

in die erste Stufe ebenfalls aus. § 76 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG ist daher der 

zweiten Stufe zuzuordnen536.      

 

7. Zuweisung nach § 123 a Beamtenrechtsrahmengesetz für die   
    Dauer von mehr  als drei Monaten537 
Nach § 123a BBRG kann ein Beamter mit dessen Zustimmung bei Vorlie-

gen eines dienstlichen oder öffentlichen Interesses vorübergehend zu ei-

ner zumindest gleichwertigen Tätigkeit bei einer Einrichtung zugewiesen 

werden, für die das deutsche Beamtenrecht nicht gilt. Durch die Zuwei-

sung wird die Rechtsstellung des Betroffenen in seinem bisherigen 

Dienstverhältnis nicht berührt. Wenn dies so ist, könnte eine Einstufung in 

eine andere als die dritte Stufe in Betracht kommen538. Dagegen spricht, 

                                                 
535  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275  
536  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
537  § 76 Abs. 1 Nr.5a BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 7 BLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 14; § 86 Abs. 

3 Nr. 3a BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 14 BbgLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1f  HessLPVG; § 65 
Abs. 1 Nr. 9 NiedsLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 6 RPLPVG § 81 Abs. 1 Nr. 5 SachsLPVG; § 
66 Abs. 1 Nr. 5 SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 5 ThürLPVG  

538  So auch ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275, der aber letztlich eine Einordnung 
von Maßnahmen nach § 76 Abs. 1 Nr. 5a BPersVG und der für Arbeiter und Angestellte 
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dass der Tatbestand des §123a BBRG ein dienstliches oder öffentliches 

Interesse an der Zuweisung voraussetzt und insofern die behördlichen 

Interessen im Vordergrund stehen. Ein dienstliches oder öffentliches Inte-

resse an der Zuweisung kann jedoch nicht immer gleichgesetzt werden 

mit den vom Bundesverfassungsgericht genannten Maßnahmen, die 

schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen.  

 

Vor Schaffung der Möglichkeit der Zuweisung durch das 5. Gesetz zur 

Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften539 war eine Zuweisung iSv. § 

123a BBRG nicht möglich. Der Beamte, der bei einer Einrichtung tätig sein 

wollte, musste sich entweder beurlauben lassen oder aus dem Beamten-

verhältnis ausscheiden. Die Schaffung des § 123a BRRG ist somit auch 

zugunsten der Beamten geschaffen worden. Das in § 123a BBRG nor-

mierte Zustimmungserfordernis bestätigt diese Tatsache. Daher sind die 

Legitimationserfordernisse der dritten Stufe nicht gegeben. Eine Einstu-

fung des Mitbestimmungstatbestands des § 76 Abs. 1 Nr. 5a BPersVG 

kann demnach in die zweite Stufe erfolgen.    

 

8. Anordnungen, welche die Freiheit der Wahl der Wohnung  
    beschränken540 
Tatbestände nach § 76 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG sind solche, die über die 

allgemeine Verpflichtung nach § 74 Abs. 1 BBG hinausgehen, § 74 Abs. 2 

BBG. Danach kann der Dienstvorgesetzte, wenn es die dienstlichen Erfor-

dernisse notwendig machen, den Beamten anweisen, seine Wohnung in-

                                                                                                                                      
geltenden Parallelvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 4a BPersVG in die dritte Stufe vor-
nimmt, weil es sich zwar nicht um statusrelevante und damit personalpolitisch gewichtige 
Entscheidungen handelt, indessen die Maßnahmen aber unabdingbar für die funktionie-
rende Aufgabenbewältigung sind und daher erhebliche organisatorische Bedeutung ha-
ben. 

539  Fünftes Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28.5.1990 (BGBl. 
I S. 967) 

540  § 76 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 8 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 10 
BayLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 5 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 19 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 
19 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1g HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 13 MVPLVG; § 65 Abs. 1 
Nr. 14 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 11 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 10 RPLPVG; § 80 
Abs. 1a Nr. 11 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 6 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 12 SALPVG; 
§ 75 Abs. 1 Nr. 6 ThürLPVG 
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nerhalb bestimmter Entfernung von seiner Dienststelle zu nehmen oder 

eine Dienstwohnung zu beziehen. Als Beispiele für solche ”dienstlichen 

Erfordernisse” werden in der Literatur der Sicherheitsbereich genannt und 

Inhaber von Ämtern, die auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten in An-

spruch genommen werden müssen, z.B. Hausmeister541. Im Falle der An-

weisung hat der Beamte der Anweisung Folge zu leisten542. Anordnungen, 

die die Freiheit der Wahl der Wohnung beschränken verfolgen daher im 

Wesentlichen den Zweck, den reibungslosen Ablauf und die Durchführung 

der staatlichen Aufgaben zu gewährleisten. Maßnahmen nach § 76 Abs. 1 

Nr. 6 BPersVG sind folglich der dritten Stufe zuzuordnen543.    

 

9. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit544 
Begriff und Umfang der Nebentätigkeit ergeben sich aus den §§ 64-66, 

79a Abs. 3 BBG iVm. der Bundesnebentätigkeitsverordnung545. Gemäß § 

65 Abs. 2 Nr. 1 BBG darf eine Nebentätigkeit eines Beamten nach Art und 

Umfang die Arbeitskraft des Beamten nicht so stark in Anspruch nehmen, 

dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert 

werden kann. Die Nebentätigkeit kann versagt werden, wenn sie den Be-

amten in einen Widerspruch mit den dienstlichen Pflichten bringen kann, § 

65 Abs. 2 Nr. 2 BBG. Maßnahmen nach § 76 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG die-

nen somit im Kern der Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfül-

lung der Behörde durch den Beamten. Wegen dieses Schwerpunkts hat 

eine Einordnung in die dritte Stufe zu erfolgen546.  

 

                                                 
541  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnr. 

68; ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ 
VOHS, BPersVG § 76 Rdnr. 10 

542  § 5 Abs. 1 der Dienstwohnungsvorschriften vom 16.2.1970 (GMBl. S. 90) 
543  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
544  § 76 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 9 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 11 

BayLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 4 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 20 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 
18 HHLPVG; § 78 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 14 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 15 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 12 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 11 RPLPVG; § 80 Abs. 1a 
Nr. 10 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 7 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 11 SALPVG; § 75 
Abs. 1 Nr. 7 ThürLPVG 

545  Bundesnebentätigkeitsverordnung vom 12.11.1987 (BGBl. I S. 2376)  
546  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
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10. Ablehnung eines Antrages nach § 72a oder §72e des   
      Bundesbeamtengesetzes auf Teilzeitbeschäftigung, Ermäßigung   
      der regelmäßigen Arbeitszeit oder  Urlaub547 
Nach § 76 Abs. 1 Nr. 8 BPersVG hat der Personalrat ein Mitbestimmungs-

recht, wenn die Dienststelle einen Antrag eines Beamten auf Teilzeitbe-

schäftigung, Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit oder Urlaub ohne 

Bezüge ablehnen will. Der Personalrat kann im Rahmen des geltenden 

Mitbestimmungsverfahrens die Ablehnungsgründe des Dienststellenleiters 

in vollem Umfang überprüfen. Bei Maßnahmen der Dienststelle nach § 76 

Abs. 1 Nr. 8 BPersVG steht ebenso wie bei Nr. 7 die Aufrechterhaltung 

der Funktionsfähigkeit der Dienststelle im Vordergrund. Deswegen erfolgt 

auch hier eine Einstufung in die dritte Stufe548. Der Bundesgesetzgeber 

selbst hat durch die neuere Gesetzgebung einfach gesetzlich hierfür eine 

Wertung vorgenommen. Denn bereits nach geltendem Recht hat die Per-

sonalvertretung bei Teilzeitbeschäftigungen im Rahmen des Altersteilzeit-

gesetzes keinerlei Mitbestimmungsrechte549.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
547  § 76 Abs. 1 Nr. 8 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 10 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 12 

BayLPVG; § 88 Nr. 8 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 21 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 11a 
HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr.1a HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 15 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
17 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 13 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 7 RPLPVG; § 80 Abs. 
1a Nr. 14, 15 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 8 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 13 SALPVG; § 
75 Abs. 1 Nr. 7 ThürLPVG 

548  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
549  Begründet wird dies mit der Tatsache, dass in § 76 Abs. 1 Nr. 8 BPersVG nur Bezug 

genommen wird auf die §§ 72a und 72e BBG, nicht aber auf den durch Art. 6 des Bun-
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11. Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens  
      der Altersgrenze550  
Grundsätzlich treten Beamte mit Ende des Monats in den Ruhestand, in 

dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, § 41 Abs. 1 BBG. Auf Antrag 

des Beamten (§ 41 Abs. 2 BBG) oder auf Initiative der Dienstbehörde (§ 

41 Abs. 3 BBG) kann der Eintritt in den Ruhestand des Beamten bis auf 

die Vollendung des 68. bzw. 70. Lebensjahres hinausgeschoben werden. 

Voraussetzung für das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand 

sind in beiden Fällen dienstliche bzw. dringende dienstliche Belange. Im 

Vordergrund des Mitbestimmungstatbestandes des § 76 Abs. 1 Nr. 9 

BPersVG steht damit die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Be-

hörde. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Einordnung in die dritte Stu-

fe551.   

 

12. Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen einen   
       Beschäftigten552 
§ 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG betrifft die Geltendmachung von Ersatzan-

sprüchen gegen den Beamten, Angestellten oder Arbeitnehmer des 

öffentlichen Dienstes, wenn dieser unter Verletzung seiner 

beamtenrechtlichen oder seiner arbeitsvertraglichen Pflichten einen 

Schaden verursacht hat. Nach geltendem Recht ist der Personalrat nicht 

darauf beschränkt, soziale Gesichtspunkte, die zur Stundung oder zum 

Erlass der Forderung Anlass geben könnten, geltend zu machen. Das 

Mitbestimmungsrecht des Personalrats besteht auch hinsichtlich der 

Frage, ob überhaupt ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem 
                                                                                                                                      

desbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes vom 6.8.1998 (BGBl. I S. 2026) 
eingefügten § 72b BBG. 

550  § 76 Abs. 1 Nr. 9 BPersVG; § 75 Abs. 1 Nr. 11 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 8 
BayLPVG; § 88 Nr. 9 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 18 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 15 
HHLPVG; § 68 Abs: 1 Nr. 11 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 12 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 
Nr. 10 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 9 RPLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 9 SachsLPVG; § 75 
Abs. 1 Nr. 8 ThürLPVG 

551  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
552 § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 3 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 13 

BayLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 4 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 23 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 
18; § 68 Abs. 1 Nr.  23 MVLPVG; § 75 Nr. 7 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 11 
NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 12 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 17 SaarLPVG; § 81 Abs. 3 
Nr. 9 SachsLPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 8  ThürLPVG 
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ersatzanspruch gegenüber dem Beschäftigten besteht553. Wichtig für die 

Einordnung von Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG ist der Sinn 

und Zweck dieser Regelung. Sinn der Beteiligung der Personalvertretung 

ist es, auf die Gleichbehandlung der Beschäftigten hinzuwirken, dem Lei-

ter der Dienststelle die Beurteilung des Falles aus Sicht der übrigen Be-

schäftigten zu vermitteln und sozialen Gesichtspunkten Rechnung zu tra-

gen554. So soll die Personalvertretung auf gleichgelagerte Fälle und deren 

Abwicklung hinweisen und dadurch die Gleichbehandlung aller Beschäftig-

ten gewährleisten.  

 

Um eine Maßnahme mit schwerpunktmäßig personalpolitischem Inhalt 

handelt es sich bei § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG daher nicht555. Vielmehr 

überwiegt bei weitem der Schutz der Beschäftigten gegen die Geltendma-

chung von Ersatzansprüchen, so dass eher eine Einordnung als soziale 

Angelegenheit in Betracht kommt. Eine Gefährdung oder gar der Verlust 

von Ansprüchen der Dienststelle gegen den schadensverursachenden 

und haftenden Beschäftigten ist nicht gegeben, soweit über § 69 Abs. 5 

BPersVG vorläufige Maßnahmen ergriffen werden können, um z.B. eine 

drohende Verjährung zu verhindern. Eine Einordnung in die dritte Stufe – 

wie vom BVerfG durch den pauschalen Hinweis auf alle Tatbestände des 

§ 76 BPersVG vorgezeichnet - ist daher wegen des überwiegend sozialen 

Bezugs von Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG  nicht erforder-

lich. Eine Einordnung in die erste Stufe ist aber nicht angezeigt. Denn 

auch wenn weder eine personalpolitische Maßnahme noch eine organisa-

torische Angelegenheit von erheblicher Bedeutung vorliegt, sind nicht nur 

unbedeutende Interessen der Dienststelle betroffen. Denn das „Ob“ und 

das „Wie“ der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen die 

Beschäftigten kann erhebliche finanzielle Konsequenzen für die geschä-

                                                 
553  BVerwG vom 19.12.1990, PersR 1991, 133 mit Anm. von Plander = PersV 1991, 277 = 

ZfPR 1991, 44 = DVBl 1991, 704  
554  BVerwG vom 19.12.1990, PersV 1991, 277 = PersR 1991, 133 mit Anm. von Plander = 

ZfPR 1991, 44 = DVBl 1991, 704; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ 
SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnr. 109 
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digte Dienststelle haben. Insofern ist § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG der zwei-

ten Stufe zuzuordnen556.   

 

13. Inhalt von Personalfragebögen557 
Der Mitbestimmungstatbestand des § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG findet nur 

auf Beamte Anwendung, die Parallelvorschrift für Angestellte und Arbeiter 

des öffentlichen Dienstes findet sich in § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG. Perso-

nalfragebogen für Beamte sind im Hinblick auf die Besonderheiten ihres 

Dienstverhältnisses umfassender als die der Angestellten und Arbeiter des 

öffentlichen Dienstes. So sind nach h.M. im bestimmten Rahmen z.B. Fra-

gen innerhalb von Personalfragebögen für Beamte grundsätzlich zulässig, 

die die eigene politische Überzeugung oder die von deren Angehörigen 

beinhalten558. Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben werden, 

wenn dies zur Begründung und Durchführung von dienstlichen Maßnah-

men, insbesondere der Personalplanung und des Personaleinsatzes er-

forderlich ist. Personalfragebögen sind somit eine Vorstufe für die weiteren 

Personalplanungen der Dienststelle. Da die Personalplanung gemäß § 78 

Abs. 3 Satz 3 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen sind, müsste für 

Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG Gleiches gelten. Dieser Auf-

fassung ist nach dem Wortlaut des Beschlusses vom 25.4.1995 offensicht-

lich auch das BVerfG. Denn das Bundesverfassungsgericht hat den § 76 

BPersVG beispielhaft als Vorschrift genannt, dessen Tatbestände der drit-

ten Stufe zuzuordnen sind, ohne zwischen den einzelnen Absätzen oder 

den dort aufgeführten einzelnen Nummern des § 76 BPersVG zu differen-

zieren. So deutet der Vergleich zu den diffenzierten Aufführungen des 

BVerfG zu einzelnen Tatbeständen des § 75 Abs. 3 BPersVG und deren 

                                                                                                                                      
555  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 276, der allerdings keine Wertung abgibt, ob § 

76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG in die zweite oder dritte Stufe einzuordnen ist. 
556  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, die ohne weitere Begründung eine Einordnung von 

§ 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG in die dritte Stufe vornehmen. 
557 § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 4 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 10 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 5 BlnLPVG; § 66 Nr. 13; § 87 Abs. 1 Nr. 23 HHLPVG; § 77 
Abs. 2 Nr. 1 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 18 MVLPVG; § 66 Nr. 13 NiedsLPVG; § 72 
Abs. 4 Nr. 18 NRWLPVG; § 79 Abs. 3 Nr. 1 RPLPVG; § 80 Abs. 1a Nr. 12 SaarLPVG; 
§ 81 Abs. 3 Nr. 2 SachsLPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 2 ThürLPVG  
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unterschiedlicher Zuordnung in die einzelnen Stufen darauf hin, dass das 

Bundesverfassungsgericht ausnahmslos alle Maßnahmen nach § 76 

BPersVG der dritten Stufen zuordnen wollte. Dabei ergibt sich allerdings 

ein Wertungswiderspruch, da das BVerfG die für die Angestellten und Ar-

beiter geltende Parallelvorschrift des § 75 Abs. 3 Nr. 8 (Inhalt von Perso-

nalfragebögen für Angestellte und Arbeiter) explizit der ersten Stufe zuge-

ordnet hat.   

 

Die Mitbestimmung nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG bezieht sich ebenso 

wie § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG nur auf den Inhalt von Personalfragebö-

gen. Eine Mitbestimmung des Personalrats über die Einführung oder Ab-

schaffung von Personalfragebögen sowie über deren Auswertung besteht 

aber nicht559. Die Festlegung des Inhalts von Personalfragebogen hat in-

sofern nur einen für spätere Personalentscheidungen vorbereitenden Cha-

rakter. Wegen dieses nur vorbereitenden Charakters und der Verneinung 

der Einordnung als personalpolitische bzw. organisatorische Maßnahme 

von erheblicher Bedeutung wird in der Literatur die Einordnung des § 76 

Abs. 2 Nr. 2 BPersVG in die dritte Stufe abgelehnt560. Dass diese Ableh-

nung zu Recht erfolgt, belegt die bundesverfassungsgerichtliche Einord-

nung der Parallelvorschrift des § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG in die erste Stu-

fe. Gründe, die eine unterschiedliche Einordnung von § 75 Abs. 3 Nr. 8 

BPersVG und § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG rechtfertigen, sind nicht ersicht-

lich. Die im geltenden Recht niedergelegte Unterscheidung in ein einge-

schränktes Mitbestimmungsverfahren bei Letztentscheidung der Dienst-

stelle (für § 76 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG - Beamte) und des Einigungsstellen-

verfahrens (für § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG - Angestellte und Arbeiter) wird 

lediglich mit Unterschieden in der Verfahrensgestaltung begründet561. Die-

se Unterschiede können aber keine unterschiedliche Einordnung in das 

                                                                                                                                      
558  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG, § 76 Rdnr. 15e 
559  Allg. Auffassung, z.B. GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, 

BPersVG § 76 Rdnr. 25  
560  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275 
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Stufensystem des BVerfG rechtfertigen. Der Tatbestand des § 76 Abs. 2 

Nr. 2 BPersVG ist daher ebenso wie § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG der ers-

ten Stufe zuzuordnen562.   

 

14. Beurteilungsrichtlinien für Beamte563 
Nach § 40 BLV sind Eignung und Leistung des Beamten grundsätzlich alle 

fünf Jahre zu beurteilen. Die Beurteilung ist Bestandteil der Personalakten. 

In die Beurteilungsrichtlinien für Beamte nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG 

können solche Kriterien aufgenommen werden, die nach § 41 Abs. 1 BLV 

näher konkretisiert sind. Beurteilungsrichtlinien bestehen insbesondere 

dort, wo die oberste Dienstbehörde Ausnahmen von der Regelbeurteilung 

vorgenommen hat. Nach § 76 Abs. 2 Satz 2 BPersVG hat der Personalrat 

ein Mitbestimmungsrecht bei der Schaffung oder Änderung von Beurtei-

lungsrichtlinien. Sinn und Zweck der Beurteilungsrichtlinien ist es, unab-

hängig von der Person des Beurteilenden einen einheitlichen Maßstab für 

die Beurteilung angezulegen. Daneben dienen Beurteilungsrichtlinien aber 

auch der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. 

Denn die Festlegung der Kriterien der Leistungsüberprüfung ermöglichen 

es der Behörde, den für die Personalplanung notwendigen und erforderli-

chen Kenntnisstand über Eignung und Leistungen der Beamten zu erhal-

ten. Als Vorstufe zur Personalplanung und zu einzelpersonellen Maßnah-

men haben daher die Beurteilungsrichtlinien für die Personalpolitik eine 

wichtige Bedeutung. Relativierend berücksichtigt werden muss dabei aber 

erstens, dass nur der Inhalt der Beurteilungsrichtlinien der eingeschränk-

ten Mitbestimmung des Personalrats unterliegt; und zweitens, dass das 

Mitbestimmungsrecht nicht die Frage umfasst, ob überhaupt Beurteilungs-

richtlinien eingeführt oder abgeschafft werden. Darüber hinaus ist zu be-

                                                                                                                                      
561  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG, § 76 Rdnr. 

90; FISCHER/ GOERES in: Fürst GKOD K BPersVG § 76 Rdnr. 40 
562  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 57, die ohne weitere Begründung eine Einstufung 

in die dritte Stufe vornehmen wollen.  
563 § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 5 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 11 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 4 BlnLPVG; § 66 Nr. 11 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 25 
HHLPVG; § 77 Abs. 2 Nr. 3 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 20 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
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denken, dass dem Personalrat kein Mitbestimmungsrecht für die Auswer-

tung der Fragebögen oder die Erstellung der Beurteilung selbst zusteht564. 

Insofern wird durch ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht der Perso-

nalvertretung nicht oder nur unwesentlich in die Personalpolitik eingegrif-

fen. Daher ist ein der dritten Stufe entsprechendes Legitimationsniveau 

nicht erforderlich565.  

 

Es spricht viel für eine Zuordnung von § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG zu der 

zweiten Stufe. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich dabei um eine Maß-

nahme handelt, die normativ nicht soweit vorstrukturiert ist, dass sie sich 

auf eine messbare Plan– oder Gesetzesdurchführung beschränkt. Die 

Vorgaben des Gesetzgebers in § 41 Abs. 1 BLV sind hinsichtlich der Beur-

teilungskriterien nur beispielhaft vorgegeben. Die konkrete Festlegung der 

Beurteilungskriterien obliegt der Dienststelle. Die vom BVerfG genannten 

Voraussetzungen der zweiten Stufe sind damit erfüllt.  Ein Wertungswi-

derspruch zur Einordnung des § 76 Abs. 2 Nr. 2 (Inhalt von Personalfra-

gebögen für Beamte) liegt nicht vor. Zwar haben sowohl die Festlegung 

des Inhalts von Personalfragebögen als auch Maßnahmen nach § 76 Abs. 

2 Nr. 3 BPersVG nur vorbereitenden Charakter. Anders aber als bei § 76 

Abs. 2 Nr. 2 BVerfG - dort besteht kein Recht des Personalrats bei der 

Schaffung und Änderung von Personalfragebögen - hat die Personalver-

tretung bei § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG ein Mitbestimmungsrecht bei der 

Schaffung und Änderung von Beurteilungsrichtlinien. Maßnahmen nach § 

76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG sind daher der zweiten Stufe zuzuordnen566.  

   

 

    

                                                                                                                                      
20 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 16 NRWLPVG; § 79 Abs. 3 Nr. 2 RPLPVG; § 80 Abs. 
1a Nr. 12 SaarLPVG; § 81 Abs. 3 Nr. 3 SachsLPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 3 ThürLPVG 

 564  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 76 Rdnr. 15i 

565  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 276, der allerdings keine Wertung darüber 
abgibt, ob § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG der ersten oder zweiten oder Stufe zuzuordnen ist.  

566  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 57, die ohne weitere Begründung eine Einstufung 
von § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG in die dritte Stufe vornehmen. 
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15. Auswahl der Teilnehmer  an  Fortbildungsveranstaltungen für   
      Beamte567 
Für den Beamten ist die Fortbildung in § 42 Abs. 2 der BLV als Pflicht nie-

dergelegt. § 42 Abs. 4 BLV bestimmt, dass die Beamte, die durch Fortbil-

dung ihre Fähigkeiten und fachlichen Kenntnisse nachweislich wesentlich 

gesteigert haben, zu fördern sind und ihnen vor allem Gelegenheit zu ge-

ben ist, ihre Leistungsfähigkeit in höher bewerteten Dienstgeschäften an-

zuwenden. Nach § 42 Abs. 1 der BLV wird die dienstliche Fortbildung 

durch zentrale Fortbildungsmaßnahmen der Bundesregierung gefördert 

und geregelt. Fortbildungsmaßnahme ist dabei jede Maßnahme, die das 

Ziel verfolgt, die beruflichen Kenntnisse zu erhalten oder zu erweitern, 

diese an die technische Entwicklung anzupassen oder Kenntnisse zu er-

werben, die dem beruflichen Fortkommen dienen. Nicht unter den Begriff 

der Fortbildung fällt die fachliche Unterrichtung des Beamten, die zur Auf-

rechterhaltung des dienstlich erforderlichen Leistungsstandards und zur 

Anpassung der Fertigkeiten der Bedienkräfte an eine technische Neue-

rung nötig ist568. Ebenfalls nicht unter den Begriff der Fortbildung fallen 

Unterrichtungen, die dazu dienen, den Beamten durch dienstliche Veran-

staltungen in technische, organisatorische oder rechtliche Neuerungen 

des Dienstbetriebs einzuführen oder ihn auf dem bisherigen, bereits durch 

Aus- oder Fortbildung erworbenen, Leistungsstand zu halten569. Der Tat-

bestand des § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG umfasst zudem nicht die Mitbe-

stimmung der Personalvertretung, ob der Beschäftigte, der an der Veran-

staltung teilnehmen möchte, in der Dienststelle abkömmlich ist570.   

 

Insofern fallen unter § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG keine Entscheidungen, 

die die Aufrechterhaltung des Leistungsstandards der Dienststelle zum 

                                                 
567 § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 9 BWLPVG; Art.76 Abs. 1 Nr. 7 BayLPVG; 

§ 85 Abs. 2 Nr. 3 BlnLPVG; § 63 Abs. 1i BremLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 17 MVLPVG; § 
65 Abs. 1 Nr. 19 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 17 NRWLPVG; § 79 Abs. 3 Nr. 3 
RPLPVG; § 81 Abs. 3 Nr. 1 SachsLPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 1 ThürLPVG 

568  BVerwG vom 27.11.1991, PersV 1992, 386 = PersR 1992, 147 mit Anm. von Gillenger-
ten/ Spoo = ZBR 1992, 275 = ZfPR 1992, 100 

569  VGH Mannheim vom 31.3.1992, PersR 1993, 129 = PersV 1993, 451 
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Inhalt haben. Die hierfür notwendige Unterrichtung des Beamten und die 

Anpassung seiner Fähigkeiten und Kenntnisse an die veränderten Anfor-

derungen der Dienststelle sind eben nicht der Mitbestimmung nach § 76 

Abs. 2 Nr. 1 BPersVG unterworfen.  Vor diesem Hintergrund ist entgegen 

der pauschalen Zuordnung aller Mitbestimmungstatbestände des § 76 

BPersVG in die dritte Stufe durch das BVerfG hinsichtlich von Angelegen-

heiten nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG eine andere Beurteilung mög-

lich571. Sinn und Zweck des § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG ist die Schaffung 

einer chancengleichen und ausgewogenen Berücksichtigung aller fortbil-

dungswilligen und -fähigen Beamten. Nach geltendem Recht entscheidet 

hierbei die Einigungsstelle im Konfliktfall zwischen Dienststelle und Perso-

nalrat. In Zweifelsfällen geht ein Teil der Literatur davon aus, dass die Ei-

nigungsstelle den dienstlichen Interessen den Vorzug zu geben hat, da ein 

unbedingter Anspruch auf die berufliche Förderung nicht besteht572. Impli-

zit wird hierbei davon ausgegangen, dass im konkreten Auswahlverfahren 

zwischen mehreren fortbildungsbereiten Beamten noch Interessen der 

Dienststelle in Rede stehen. Dies kann jedoch nicht gesehen werden, 

denn die die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Dienststelle be-

einträchtigenden Belange fallen, wie o.g. dargestellt, nicht unter den An-

wendungsbereich des § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG. Der Tatbestand des § 

76 Abs. 2 Nr.1 BPersVG somit der ersten Stufe zuzuordnen573.   

                                                                                                                                      
570  Dies ist eine organisatorische Vorfrage, die allein der Dienstherr entscheidet, OVG NRW 

vom 23.10.1986, ZBR 1985, 188. 
571  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275 
572  LORENZEN/ SCHMIT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnr. 

87b 
573  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 57, die die Zuordnung zur dritten Stufe ohne 

weitere Begründung vornehmen, aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass es auffällt, dass 
das BVerfG die entsprechende Bestimmung für Angestellte und Arbeiter (§ 75 Abs. 3 Nr. 
7 BPersVG) in die erste Stufe eingeordnet hat. Die Einordnung bei Faber/ Härtl ist insge-
samt nicht stimmig. Faber/ Härtl wollen § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG (Bestellung von 
Vertrauens- oder Betriebsärzten als Angestellte) der dritten Stufe zuordnen, weil die ent-
sprechende Parallenorm (§ 76 Abs. 2 Nr. 4 BPersVG) auch der dritten Stufe zugeordnet 
wurde. Sie begründen dies damit, dass das BVerfG nicht danach differenziert, ob von ei-
ner Maßnahme Beamte, Angestellt oder Arbeiter betroffen sind. In Konsequenz dieser 
Argumentation hätten Faber/ Härtl aber auch alle anderen Paralellnormen von denen Be-
amte und Angestellte/ Arbeiter des öffentlichen Dienstes betroffen sind, in die gleiche 
Stufe zuordnen müssen. Demgegenüber ordnen sie § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG der dritten 
Stufe und die für Angestellte und Arbeiter geltende Parallelvorschrift des § 75 Abs. 3 Nr. 
7 BPersVG der ersten Stufe zu.  
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16. Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten als Beamten574 
Der bremische Landesgesetzgeber hat diesen Tatbestand in den Katalog 

der Beispiele für Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten eingeordnet. 

Diese Zuordnung ist in der Literatur kritisiert worden, da die Fragen der 

Fortbildung als karriererelevante Maßnahme vom personalpolitischen Ge-

wicht sei und insofern den personellen Maßnahmen zuzuordnen sei575. 

Festzustellen ist auch, dass das BVerfG in seiner Entscheidung zum bre-

mischen Landespersonalvertretungsgesetz aus dem Jahre 1959 die Zu-

ordnung zu dem Katalog der sozialen Angelegenheiten des § 63 I 

BremLPVG nicht bemängelt hat. Dies überzeugt jedoch nicht. Bei § 76 

Abs. 2 Nr. 4 BPersVG geht es im Kern um die Bestellung des Vertrauens- 

oder Betriebsarztes als Beamter. So wird in der Literatur für das geltende 

Recht darauf verwiesen, dass nur die Ernennung zum Beamten die einge-

schränkten Mitbestimmungsrechte (§ 69 Abs. 4 Satz 3 BPersVG) des Per-

sonalrats zu rechtfertigen vermag. Die Bestellung eines bereits in der 

Dienststelle tätigen Beamten würde die Beschränkung des Mitbestim-

mungsrechts hingegen nicht rechtfertigen576. Insofern handelt es sich bei § 

76 Abs. 2 Nr. 4 BPersVG um eine personelle Angelegenheit. Ebenso wie 

die Einstellung von Beamten ist die Ernennung eines Vertrauens- oder 

Betriebsarztes der dritten Stufe zuzuordnen577.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
574 § 76 Abs. 2 Nr. 4 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 1 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 7 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 4 BlnLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 17 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 3 
HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 24 MVLPVG; § 66.9 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 6 
NRWLPVG; § 80 I.11 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 7 SaarLPVG; § 81 Abs. 3 Nr. 4 
SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 11 SALPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 9 ThürLPVG 

575 FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 111 
576  ALTVATER/ BACHER/ HÖERTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG § 76 Rdnr. 15j 
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17. Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens gegen einen   
      Beamten578 
Das Bundesverfassungsgericht hat Maßnahmen nach § 78 Abs. 1 Nr. 3 

BPersVG ausdrücklich der dritten Stufe zugeordnet. Bereits nach gelten-

dem Recht hat der Gesetzgeber dem Personalrat bei der Einleitung eines 

förmlichen Disziplinarverfahrens gegen einen Beamten kein Mitbestim-

mungs-, sondern nur ein Mitwirkungsrecht zugebilligt. Im Gesetzgebungs-

verfahren war aber auch dieses Mitwirkungsrecht überaus umstritten. So-

wohl der Bundesrat579 als auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion580 wa-

ren der Auffassung, dass auch eine Mitwirkung des Personalrats nicht in 

Betracht kommen könne, da lediglich Rechtsfragen in Rede stehen, die 

sich einer Willensbildung im Mitwirkungsverfahren entziehen.   

 

Inhaltlich geht es bei § 78 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG um die Einleitung eines 

förmlichen Verfahrens nach § 33 der Bundesdisziplinarordnung (BDO). 

Das Verfahren beginnt mit einer schriftlichen Verfügung der Einleitungs-

behörde und setzt sich fort mit einer daran anschließenden Untersuchung.  

Die Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens ist Ausdruck der 

Personalhoheit der Dienststelle. Gründe,  eine andere als die vom BVerfG 

vorgenommene Einordnung in die dritte Stufe vorzunehmen, sind nicht 

ersichtlich. § 78 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG ist daher der dritten Stufe zuzuord-

nen581.   

 

 

 

                                                                                                                                      
577  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 57 
578  § 78 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 3 BWLPVG; Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 

BayLPVG; § 90 Nr. 8 BlnLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 7 BbgLPVG; § 54 Abs. 2 BremLPVG; 
§ 87 Abs. 1 Nr. 20 HHLPVG; § 68 Abs. 2 Nr. 5 MVLPVG; § 75 Nr. 2 NiedsLPVG; § 79 
Abs. 2 Nr. 13 RPLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 10 SachsLPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 9 ThürLPVG  

579  Änderungsantrag des Bundesrats (BR-Drucks 306/72) 
580  Änderungsantrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (BT-Drucks. 7/1403), 

WEINMANN, ZBR 1975, S. 136 
581  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 58 
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18. Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand582 
Eine vorzeitige Versetzung eines Beamten auf Lebenszeit in den Ruhe-

stand ist nach § 42 BBG möglich, wenn er wegen Krankheit oder anderer 

körperlicher Gebrechen voraussichtlich auf Dauer dienstunfähig ist. Das 

Beteiligungsrecht des Personalrats gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG 

besteht unabhängig davon, ob der Beamte die vorzeitige Versetzung in 

den Ruhestand selbst beantragt hat oder ob sie von Seiten des Dienstvor-

gesetzten betrieben wird. Die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand er-

folgt durch Verwaltungsakt. Durch die vorzeitige Versetzung erfolgt eine 

Änderung des Rechtsstatus des Beamten, da durch die Versetzung in den 

Ruhestand das Beamtenverhältnis beendet wird.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungsgründen den 

§ 78 Abs. 1 BPersVG aufgeführt. Als Maßnahmen, die schwerpunktmäßig 

die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, unvermeidlich aber auch die 

Interessen der Beschäftigten berühren (dritte Stufe), wurden vom BVerfG 

aber ausdrücklich nur die Tatbestände des § 78 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 

BPersVG genannt. Es scheint so, als wolle das BVerfG den § 78 Abs. 1 

Nr. 5 BPersVG daher nicht der dritten Stufe zuordnen. Aber auch in der 

zweiten Stufe wurde vom BVerfG beispielhaft zwar der § 78 Abs. 1 Nr. 1 

BPersVG aufgezählt, der § 78 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG nicht erwähnt. Die-

ses Ergebnis stimmt insofern bedenklich, als durch die vorzeitige Verset-

zung in den Ruhestand das Beamtverhältnis beendet wird, also ein Wech-

sel im Rechtsstatus des betreffenden Beamten eintritt583. Maßnahmen, die 

den Rechtsstatus des Beamten berühren, sind aber nach Auffassung des 

BVerfG der dritten Stufe zuzuordnen. Auch die Tatsache, dass in den Fäl-

len der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand der Personalrat nur auf 

Antrag des betroffenen Beamten zu beteiligen ist, ist für diese Beurteilung 

                                                 
582  § 78 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 5 BWLPVG; Art. 76 Abs. 1 Nr. 6 

BayLPVG; § 88 Nr. 10 BlnLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 6 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 14 
HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1h HessLPVG; § 68 Abs. 2 Nr. 3 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
15 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 9 NRWLPVG; § 79 Abs. 2 Nr. 15 RPLPVG; § 80 Abs. 
1a Nr. 7 SaarLPVG § 81 Abs. 1 Nr. 12 SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 8 SALPVG; § 75 
Abs. 2 Nr. 11 ThürLPVG 
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unerheblich. Denn das BVerfG hat den § 78 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG (Einlei-

tung eines förmlichen Disziplinarverfahrens) ausdrücklich der dritten Stufe 

zugeordnet. Auch in diesen Fällen wird der Personalrat nur auf Antrag des 

Betroffenen beteiligt, § 78 Abs. 2 Satz 2 BPersVG. Daher sind Maßnah-

men nach  § 78 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen584. 

Das Beispiel der Mitwirkungstatbestände des § 78 Abs. 1 Nr. 1–5 

BPersVG macht aber auch die mangelnde Systematik und Komplettierung 

der vom Bundesverfassungsgericht beispielhaft aufgezählten, und als 

Konkretisierung der einzelnen Stufen gedachten Vorschriften des Bun-

despersonalvertretungsgesetzes deutlich.    

 

19. Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Widerruf, wenn sie   
     die Entlassung nicht selbst beantragt haben585 
Der Mitwirkungstatbestand des § 78 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG wurde vom 

BVerfG in seinem Beschluss vom 24.5.1995 der dritten Stufe zugeord-

net586. Beamter auf Probe ist, wer in das Beamtenverhältnis berufen wor-

den ist, weil er zur späteren Verwendung als Beamter auf Lebenszeit eine 

Probezeit zurückzulegen hat, § 5 Abs. 1 Nr. 2 BBG. Beamter auf Widerruf 

ist, wer in das Beamtenverhältnis berufen worden ist, weil er den vorge-

schriebenen oder üblichen Vorbereitungsdienst abzuleisten hat. Beamte 

auf Probe können nach §§ 28–31 BBG entlassen werden. Beamte auf Wi-

derruf können dagegen jederzeit entlassen werden, wobei den Beamten 

im Vorbereitungsdienst Gelegenheit gegeben werden soll, den Vorberei-

tungsdienst abzuleisten. Die Entlassung erfolgt teils kraft Gesetzes und 

teils kraft Verwaltungsakts. Gründe, die eine Entlassung rechtfertigen 

können, sind mangelnde fachliche Qualifikation, Fehlverhalten, das bei 

einem Lebenszeitbeamten die Einleitung eines förmlichen Disziplinarver-

                                                                                                                                      
583  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 60;  
584  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 60 
585  § 78 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 4 BWLPVG; Art. 76 Abs. 1 Nr. 5 

BayLPVG; § 88 Nr. 11 BlnLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 5 BbgLPVG; § 65 Abs. 1b 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 12 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 1i HessLPVG; § 68 Abs. 2 
Nr. 4 MVLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 13 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 8 NRWLPVG; § 79 
Abs. 2 Nr. 14 RPLPVG; § 80 Abs. 1a Nr. 8, 9 SaarLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 11 
SachsLPVG; § 66 Abs. 1 Nr. 9, 10 SALPVG; § 75 Abs. 1 Nr. 10 ThürLPVG 
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fahrens zur Folge hätte oder gesundheitliche Beeinträchtigungen des Be-

amten. Sowohl die Entlassung eines Beamten auf Probe als auch eines 

Beamten auf Widerruf hat eine Statusänderung des Beamten zur Folge. 

Das Vorhandensein der in den §§ 28–31 BBG aufgeführten Entlassungs-

gründe (z.B. Verweigerung des Diensteids, Wohnsitzverlegung ins Aus-

land ohne Zustimmung, mangelnde Bewährung, Dienstunfähigkeit, Verhal-

ten, das bei Lebenszeitbeamten Disziplinarmaßnahmen zur Folge hätte) 

betreffen schwerpunktmäßig die Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Maß-

nahmen nach § 78 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG sind - entsprechend der aus-

drücklichen Einordnung seitens des BVerfG – der dritten Stufe zuzuord-

nen587.  

 

B B )PE R S O N E L L E  AN G E L E G E N H E I T E N  D E R  AN G E S T E L L T E N   
  U N D  A R B E I T E R  

Hinsichtlich der personellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbei-

ter des öffentlichen Dienstes verweist das BVerfG pauschal auf die Mitbe-

stimmungstatbestände des § 75 Abs. 1 BPersVG und ordnet diese der 

dritten Legitimationsstufe zu. Zu fragen bleibt jedoch, ob sämtliche der in § 

75 Abs. 1 BPersVG aufgezählten Angelegenheiten der vollen Mitbestim-

mung entzogen sind588. Nach Auffassung des BVerfG sind jedenfalls sol-

che Maßnahmen, die den Rechtsstatus der Angestellten und Arbeiter  des 

öffentlichen Dienstes betreffen, der dritten Stufe zuzuordnen589. Im Hin-

blick auf diese Feststellung vertritt z.B. Albers die Auffassung, dass wohl 

in nahezu allen Fällen des § 75 Abs. 1 BPersVG die uneingeschränkte 

Mitbestimmung durch eine eingeschränkte Mitbestimmung ersetzt werden 

müsse590. Demgegenüber vertritt Becker  die Meinung, sämtliche perso-

                                                                                                                                      
586  Beschluss vom 24.5.1995 – Aus den Gründen C I 4 c -  
587  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 58 
588 S. ALBERS, PersR 1995, S. 501 
589 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 4 c -  
590  ALBERS, PersR 1995, S. 504, der allerdings für § 75 Abs. 1 Nr. 2 (Eingruppierung) und 

Nr. 3 (Umsetzung) BPersVG eine Ausnahme wegen der lediglich deklaratorischen und 
nicht etwa rechtsgestaltenden Wirkung der beiden Maßnahmen für möglich erachtet; e-
benso CECIOR, PersV 1998, S. 53, der bis auf die Umsetzung und die Eingruppierung 
alle anderen in § 75 Abs. 1 BPersVG genannten Angelegenheiten der dritten Stufe zuord-
nen will. 



 

 

206

 

nellen Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter (§ 75 Abs. 1 

BPersVG) müssten der dritten Stufe zugeordnet werden und daher aus 

der sog. vollen Mitbestimmung herausgenommen und der eingeschränk-

ten Mitbestimmung zugeordnet werden591. Andere Autoren hingegen se-

hen im Katalog des § 75 Abs. 1 BPersVG Maßnahmen, die nach der Be-

gründung des Beschlusses des BVerfG vom 24.5.1995 nicht zwingender-

maßen der dritten Legitimationsstufe zugeordnet werden müssten592.  

 

 1. Einstellung593. 
Unter Einstellung iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG ist die Übereinkunft zwi-

schen den Dienststellenleiter und dem Arbeitsplatzbewerber, dass dieser 

sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt die vereinbarte Arbeit aufnimmt, 

zu verstehen. Für den Begriff der Einstellung kommt es weder auf die so-

fortige Eingliederung in die Dienststelle noch auf den Abschluss eines 

schriftlichen Arbeitsvertrages an. Auch die Beschäftigung von Leiharbeit-

nehmern ist mitbestimmungspflichtig594. Gleiches gilt für den Abschluss 

eines befristeten Arbeitsvertrages. Die Einstellung eines Angestellten oder 

Arbeiters durch die Dienststelle betrifft den Kern der Personalpolitik. E-

benso wie § 76 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG sind daher Maßnahmen nach § 75 

Abs. 1 Nr. 1 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen595.    

 

 

                                                 
591  BECKER; RiA 1996, S. 266; ebenso MANSSEN, LKV 1997, S. 4, nach dem alle in § 68 

Abs. 1 MVLPVG aufgezählten Angelegenheiten (die im wesentlichen mit denen des § 75 
Abs. 1 BPersVG übereinstimmen bzw. darüber hinausgehen) den Rechtsstatus von Ange-
stellten und Arbeitern betreffen; im Ergebnis auch ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, 
S. 275 

592  Z.B. ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst..., S. 275, FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 
50ff.; BATTIS/ KERSTEN, PersV 1999, S. 534 

593 § 75 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 1 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 
BayLPVG; § 87 Nr. 1 BlnLPVG; § 65 Abs. 1 c BremLPVG; § 87 Abs. 2 Nr. 2 
HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2a HessLPVG; §  68 Abs. 1 Nr. 1 MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 
1 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 1 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 Nr. 1 RPLPVG; § 80 Abs. 1b 
Nr. 1 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 1 SachsLPVG; § 67 Abs. 1 Nr. 1 SALPVG; § 74 Abs. 
1 Nr. 1 ThürLPVG  

594  BVerwG vom 20.5.1992, AP Nr. 2 zu § 80 LPVG Rh.-Pf. = PersV 1993, 171 = PersR 
1992, 405 = ZBR 1992, 380 = DVBl 1993, 402 

595  MANSSEN, LKV 1997, S. 4; VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTL, 
PersV 1999, S. 55 
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2. Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden   
    Tätigkeit596  
Die Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit liegt 

vor, wenn einem Beschäftigten eine Tätigkeit übertragen wird, die nach 

ihren Tätigkeitsmerkmalen einer höheren oder niedrigen Lohn- oder Ver-

gütungsgruppe zuzuordnen ist als die bisher ausgeübte Tätigkeit. Nach 

geltendem Recht besteht das Mitbestimmungsrecht des Personalrats 

auch, wenn es sich dabei nur um eine vorübergehende Übertragung von 

Aufgaben handelt597. Die Übertragung einer bestimmten Tätigkeit an einen 

Beschäftigten ist als Maßnahme der Personalpolitik der dritten Stufe zu-

zuordnen598. 

 
3. Höher- oder Rückgruppierung, Eingruppierung599 
Der Tatbestand des § 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG betrifft im wesentlichen 

die Einreihung der Beschäftigten in das System der Lohn- und Vergü-

tungsgruppen der für die Beschäftigten geltenden Tarifverträge. Eingrup-

pierung ist dabei die erstmalige Einreihung in eine tarifliche Lohn- und 

Vergütungsgruppe. Unter Höher- bzw. Rückgruppierung ist jede Änderung 

der Lohn- und Vergütungsgruppe bei bestehendem Arbeitsverhältnis zu 

verstehen.  

 

                                                 
596  § 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 

BayLPVG; § 87 Nr. 2 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 9 BbgLPVG; § 65 Abs. 1c 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 5 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2c HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 
5 MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 2 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 4 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 
Nr. 3 RPLPVG; § 80 Abs. 1b Nr. 2 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 2 SachsLPVG; § 67 Abs. 
1 Nr. 2 SALPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 2 ThürLPVG 

597  BAG vom 18.6.1991, AP Nr. 33 zu § 75 BPersVG = DB 1992, 898 = NZA 1991, 901 = 
PersR 1991, 474; BVerwG vom 22.10.1991, PersR 1992, 104 

598  RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 94, der die Zuordnung von § 80 Abs. 
1 Nr. 2 SachsLPVG in die dritte Stufe für nicht beanstandenswert erachtet; MANSSEN, 
LKV 1997, S. 4; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 55 

599  § 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 
BayLPVG; § 87 Nr. 2 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 9 BbgLPVG; § 65 Abs. 1c 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 5 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2c HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 
5 MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 2 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 4 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 
Nr. 3 RPLPVG; § 80 Abs. 1b Nr. 2 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 2 SachsLPVG; § 67 Abs. 
1 Nr. 2 SALPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 2 ThürLPVG 
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Ein- bzw. Höher- und Rückgruppierungsfragen berühren im großem Maße 

sowohl die Interessen der Beschäftigten auf Erhalt eines angemessenen 

Arbeitsentgelts als auch der Dienststelle, die auf sparsame Haushaltsges-

taltung bedacht sein muss. Bedenken bestehen allerdings, ob Maßnah-

men nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG als personalpolitische Angelegen-

heit iSd. der Begründung des BVerfG im Beschluss vom 24.5.1995 ange-

sehen werden können.  

 

Im Gegensatz zur Übertragung von Tätigkeiten fehlt es bei der Eingruppie-

rung in aller Regel an einem Gestaltungsakt der Behörde. Denn die Ver-

gütung eines Beschäftigten richtet sich nach der übertragenen Tätigkeit. 

Aus der übertragenen Tätigkeit folgt die entsprechende Eingruppierung. 

Es bedarf keiner ausdrücklichen rechtgeschäftlichen Erklärung des Arbeit-

gebers. Die Eingruppierung ist also keine rechtsgestaltende Maßnahme 

der Dienststelle, sondern folgt unmittelbar aus der Übertragung tarifrecht-

lich geregelter Tätigkeiten600. Die Eingruppierung in das tarifliche Vergü-

tungsschema ist demnach keine personalpolitische Maßnahme der 

Dienststelle, die durch einen Gestaltungswillen der Dienststelle abhängig 

ist oder gar die Funktionsfähigkeit der Verwaltung berührt601. Vor diesem 

Hintergrund ist der überwiegender Teil der Literatur der Auffassung, dass 

die Eingruppierung nicht des Legitimationsniveaus der dritten Stufe be-

darf602. § 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG wäre demnach in die zweite Stufe ein-

zugruppieren. 

                                                 
600  ALBERS, PersR 1995, S. 504, der deswegen die Eingruppierung iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 2 

BPersVG neben der Umsetzung iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG als einzige Ausnahmen 
des Katalogs des § 75 Abs. 1 BPersVG nicht der dritten, sondern der zweiten Stufe zu-
ordnet.  

601  So wohl auch ALBERS, PersR 1995, S. 504, der neben der Umsetzung die Eingruppie-
rung als einzigen der Tatbestände des § 75 Abs. 1 BPersVG aufführt, die nicht zwangs-
läufig der dritten Stufe zuzuordnen sind 

602  ALBERS, PersR 1995, S. 504, CECIOR, PersV 1998, S. 52; wohl auch RINKEN, Das 
Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 93, der zwar nur ausdrücklich Bezug nimmt auf die 
Beteiligungstatbestände der Umsetzung (§ 79b Abs. 3 iVm. § 80 Abs. 1 Nr. 3 
SachsLPVG) und der Abordnung (§ 79 Abs. 3 iVm. § 80 Abs. 1 Nr. 4 SachsLPVG), die 
seiner Ansicht nach nicht der dritte Stufe zuzuordnen sind. Rinken hält aber auch die 
Vorschrift des § 79 Abs. 3 iVm. § 80 Abs. 1 Nr. 1 SachLPVG (Eingruppierung) für mit 
Art. 26 der Verfassung des Freistaates Sachsen für unvereinbar; a.A. MANSSEN, LKV 
1997, S. 4.  
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4. Versetzung zu einer anderen Dienststelle603 
Versetzung iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG ist die dauerhafte Beschäfti-

gung des Arbeitnehmers in einer anderen Dienststelle desselben Arbeit-

gebers unter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. Im Gegensatz zum 

Beamtenrecht (§ 18 BRRG) ist der Begriff „Versetzung“ für die Angestell-

ten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes gesetzlich nicht definiert. Durch 

die Versetzung werden die Interessen sowohl des Beschäftigten, der ver-

setzt werden soll als auch der Beschäftigten, die in der anderen Dienst-

stelle beschäftigt sind und derer, die sich ebenfalls um eine Versetzung 

bemüht haben, berührt. Auf der anderen Seite ist die Versetzung neben 

der Einstellung eine der wichtigen Gestaltungsmaßnahmen der Personal-

politik der Behörde. Durch Versetzungen von Beschäftigten können unter-

schiedliche Be- und Auslastungen der verschiedenen Dienststellen aus-

geglichen werden und so, ohne dass es zu Neueinstellungen zu kommen 

braucht, der Dienstbetrieb funktionsfähig erhalten werden. Wegen dieser 

überragenden Bedeutung für die Personalpolitik der öffentlichen Verwal-

tung ist die Versetzung von Angestellten und Arbeitern des öffentlichen 

Dienstes nach § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG  ebenso wie die Versetzung der 

Beamten nach § 76 I Nr. 4 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen604. Eine 

andere Beurteilung schränkt die arbeitgeberseitige Gestaltungsfreiheit in-

soweit ein, dass Änderungen in der Rechtsposition des Beschäftigten nur 

unter Einschaltung der Einigungsstelle vorgenommen werden könnten. 

Denn Versetzungen sind – soweit nicht durch Arbeits- oder Tarifvertrag 

vorgesehen  oder bei Zustimmung des Arbeitnehmers – nur zulässig 

durch eine (Änderungs-) Kündigung des Arbeitgebers.         

 

 
                                                 
603 § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 3 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 6; § 86 Abs. 

3 Nr. 1 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 11 BbgLPVG; § 65 Abs. 1d BremLPVG; § 87 Abs. 1 
Nr. 8 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2c HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 1 MVLPVG; § 65 Abs. 
2 Nr. 5 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 1 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 Nr. 6 RPLPVG; § 80 
Abs. 1b Nr. 4 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 3 SachsLPVG; § 67 Abs. 1 Nr. 4 SALPVG; § 
74 Abs. 1 Nr. 4 ThürLPVG  
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5. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit einem   
    Wechsel des Dienstortes verbunden ist605 
Umsetzung ist die Übertragung eines anderen Arbeitsplatzes ohne Ände-

rung der Dienststelle. Der Mitbestimmungstatbestand der Umsetzung iSv. 

§ 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG  verlangt zudem einen Wechsel des Dienstor-

tes. Dienstort ist die politische Gemeinde, in der sich die Dienststelle be-

findet. Der vorgenommene Wechsel des Dienstorts hat nicht unerhebliche 

Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis des betroffenen Beschäftigten. 

Dieser hat z.B. den Anordnungen des Arbeitgebers, seine Wohnung nur 

am Ort der Dienststelle oder in dessen Nähe zu nehmen, Folge zu leisten. 

Fraglich ist aber, ob eine Statusänderung des Beschäftigten des öffentli-

chen Dienstes vorliegt und Umsetzungen nach § 75 Abs. 1 Nr. 3 PersVG 

daher der dritten Stufe zuzuordnen sind, so wie es das BVerfG durch den 

generellen Hinweis auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 BPersVG getan hat. 

In der Literatur606 wird sowohl für die, für Beamte geltende Parallelvor-

schrift des § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG, als auch für § 75 Abs. 1 Nr. 3 

BPersVG die statusverändernde Wirkung und als Konsequenz hiervon 

auch größtenteils die Einordnung in die dritte Stufe verneint607. Rob diffe-

                                                                                                                                      
604  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
605 § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 4 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 6 

BayLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 2 BlnLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 11 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 
2c HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 9 MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 8 NiedsLPVG; § 72 Abs. 2 
Nr. 5 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 Nr. 6 RPLPVG; § 80 Abs. 1b Nr. 5 SaarLPVG; § 80 Abs. 
1 Nr. 3 SachsLPVG; 67 Abs. 1 Nr. 5 SALPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 4 ThürLPVG 

606  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 274 f., der bei Umsetzungen von Arbeitneh-
mern des öffentlichen Dienstes unter Wechsel des Dienstortes eine statusverändernde 
Maßnahme verneint, solange nicht gleichzeitig tarifrechtliche Konsequenzen mit der Um-
setzung verbunden sind; ALBERS, PersR 1995, S. 504, der die „Umsetzung“ ausdrück-
lich als eine von wenigen Ausnahmen des Katalogs von Maßnahmen nach § 75 Abs. 1 
BPersVG erwähnt, bei der nur eine deklaratorische, nicht aber  rechtsbegründende oder 
rechtsgestaltende Wirkung vorliegt; BIELER, DÖD 1996, S. 56, der kaum personalpoliti-
sche Maßnahmen mit Ausnahme der Umsetzung sieht, die außerhalb der dritten Beteili-
gungsstufe zu liegen; RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 91 hält die Zu-
ordnung des Beteiligungstatbestandes der Umsetzung zur dritten Stufe für in hohem Ma-
ße zweifelhaft. Er kritisiert insoweit die Aufnahme des § 80 Abs. 1 Nr. 3 in das einge-
schränkte Mitbestimmungsverfahren nach § 79 Abs. 3 des sächsischen Landespersonal-
vertretungsgesetzes vom 23.4.1998.  

607  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 274 f., der bei Umsetzungen von Arbeitneh-
mern des öffentlichen Dienstes unter Wechsel des Dienstortes eine statusverändernde 
Maßnahme verneint, solange nicht gleichzeitig tarifrechtliche Konsequenzen mit der Um-
setzung verbunden sind; ALBERS, S. 504, der die „Umsetzung“ ausdrücklich als eine 
von wenigen Ausnahmen des Katalogs von Maßnahmen nach § 75 Abs. 1 BPersVG er-
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renziert danach, ob mit der Umsetzung gleichzeitig tarifrechtliche Konse-

quenzen verbunden sind. Nach seiner Auffassung folgt bei Umsetzungen 

unter Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit bei den Arbeitnehmern 

des öffentlichen Dienstes eine Veränderung ihres rechtlichen Status`. 

Denn aufgrund der Tarifautomatik des § 22 Abs. 2 BAT wirkt sich die Ü-

bertragung der höherwertigen Tätigkeit unmittelbar statusverbessernd 

aus608.  

 

Trotz des nicht rechtsbegründenden oder –gestaltenden Charakters der 

Umsetzung betrachtet Rob Umsetzungen als Maßnahmen, die wegen 

ihres vornehmlich organisatorischen Charakters als bedeutsam für die Er-

füllung des Amtsauftrages sind. Deshalb fordert er für Umsetzungen als 

bedeutsame organisatorische Maßnahmen eine demokratische Legitima-

tion der dritten Stufe609. Auch wenn Rob zur Begründung seiner Auffas-

sung auf die höchstrichterliche Rechtsprechung610 verweist, begegnen 

seiner Argumentation Bedenken. Denn das Bundesverfassungsgericht hat 

in seinem Beschluss vom 24.5.1995 in der dritten Beteiligungsstufe klar 

unterschieden zwischen personalpolitische Entscheidungen auf der einen 

Seite und organisatorischen Entscheidungen auf der anderen Seite. Dabei 

hat das BVerfG Maßnahmen nach § 75 Abs. 1 BPersVG eindeutig den 

personellen Angelegenheiten zugeordnet und dabei die Abgrenzung nach 

der den Rechtsstatus von Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen 

Dienstes verändernden Maßnahmen vorgenommen. Daher ist für die Ein-

ordnung der in § 75 Abs. 1 BPersVG genannten Angelegenheit primär 

darauf abzustellen, inwieweit die dort geregelten Maßnahmen statusver-

ändernden Charakter haben. Insofern ist nach der Begründung des 

                                                                                                                                      
wähnt, bei der nur eine deklaratorische, nicht aber von rechtsbegründende oder rechtsges-
taltende Wirkung vorliegt; BIELER, DÖD 1996, S. 56, der kaum personalpolitische 
Maßnahmen mit Ausnahme der Umsetzung sieht, die außerhalb der dritten 
Beteiligungsstufe zu liegen; CECIOR PersV 1998, S. 52; a.A. MANSSEN, LKV 1997, S. 
4; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56. 

608  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275 mit Hinweis auf OVG Koblenz, Beschluss 
vom 4.5.1995 – 2 B 11102/95,   

609  ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst, S. 275 
610  BVerwG vom 22.5.1980, BverwGE 60; 140 (146 ff.); OVG Saarland vom 20.6.1985, 

NVwZ 1986, 769; OVG Nordrhein-Westfalen vom 16.12.1991, RiA 1992, 316 
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BVerfG in den Fällen des § 75 Abs. 1 BPersVG ein Rückgriff auf allgemein 

organisatorische Rechtfertigungen durch die Behörde - wie bereits zur 

Frage der Umsetzung bei Beamten erörtert - kein Raum. Entsprechend 

der Einordnung des § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG (Parallelvorschrift für Be-

amte) ist daher auch § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG der zweiten Stufe zuzu-

ordnen.              

 

6. Abordnung für die Dauer von mehr als zwei/drei Monaten611 
§ 75 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG ist die für Angestellte und Arbeiter des öffentli-

chen Dienstes geltende Parallelvorschrift zu § 76 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG. 

Eine Anordnung ist zulässig, wenn arbeitsrechtlich die Voraussetzungen 

gegeben sind, um im Wege des Direktionsrechts des Arbeitgebers die vo-

rübergehende Zuweisung in eine andere Dienststelle vorzunehmen. Dar-

über hinaus ist die Abordnung nur zulässig bei tarifvertraglich bzw. ar-

beitsvertraglicher Zulassung oder bei Zustimmung der Beschäftigten. Die 

Abordnung ist als Ausfluss des Direktionsrechts des Arbeitgebers eine 

personalpolitische Maßnahme des Arbeitgebers. Für das Vorhandensein 

einer personalpolitische Maßnahme ist es für die Zuordnung zu den ein-

zelnen, der vom BVerfG entwickelten Stufen entscheidend, ob die Abord-

nung eine den Rechtsstatus von Angestellten und Arbeitern des öffentli-

chen Dienstes betreffende Maßnahme ist. Die Abordnung iSv. § 75 Abs. 1 

Nr. 4 BPersVG berührt das Beschäftigungsverhältnis im statusrechtlichen 

Sinne nicht. Insofern ist das der dritten Stufe innewohnende Legitimati-

onsniveau nicht erforderlich612. Maßnahmen gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 4 

                                                 
611 § 75 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG; § 79 Abs. 3 15f BWLPVG;  Art. 75 Abs. 1 Nr. 7 BayLPVG, 

mit dem Zusatz "es sei  denn, dass der Beschäftigte mit der Abordnung einverstanden 
ist"; § 86 Abs. 3  Nr. 3 BlnLPVG; 63 Abs. 1 Nr. 13 BbgLPVG; § 65 Abs. 1d 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 9 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2d HessLPVG; § 68 Abs. 1 
Nr. 10 MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 6 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 6 NRWLPVG; § 78 
Abs. 2 Nr. 6 RPLPVG; § 80 Abs. 1b. Nr. 6 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 4 SachsLPVG; § 
67 Abs. 1 Nr. 6 SALPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 5 ThürLPVG  

612  RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 91 hält die Zuordnung des Beteili-
gungstatbestandes der Abordnung zur dritten Stufe für in hohem Maße zweifelhaft. Er 
kritisiert insoweit die Aufnahme des § 80 Abs. 1 Nr. 4 in das eingeschränkte Mitbestim-
mungsverfahren nach § 79 Abs. 3 des sächsischen Landespersonalvertretungsgesetzes 
vom 23.4.1998 und hält deshalb § 79 Abs. 3 iVm. § 80 Abs. 1 Nr. 4 SachsLPVG für mit 
Art. 26 der Landesverfassung des Freistaats Sachsen für unvereinbar und daher für nich-
tig; a.A MANSSEN, LKV 1997, S. 4 
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BPersVG sind daher nicht der dritten, sondern entsprechend den Ausfüh-

rungen zur Umsetzung nach § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG der zweiten Stufe 

zuzuordnen613.   

 

7. Zuweisung nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes für die   
    Dauer von mehr als drei Monaten614 
Der Begriff der Zuweisung ist dem Beamtenrecht entnommen. Dort wird 

darunter die vorübergehende Zuweisung einer Stelle bei Vorliegen eines 

dienstlichen oder öffentlichen Interesses zu einer Einrichtung für die das 

Beamtenrecht nicht gilt verstanden. Für den Beamten ändert sich das 

Rechtsverhältnis zur entsendenden Dienstbehörde nicht615. Im Gegensatz 

hierzu setzt die Zuweisung der Angestellten und Arbeiter des öffentlichen 

Dienstes iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 4a BPersVG eine Änderung des Arbeitsver-

trages voraus616. Eine Änderung des Arbeitsvertrages ist als eine der 

wichtigsten personalpolitischen Entscheidung der Dienststelle der dritten 

Stufe zuzuordnen. Mit einer derartigen Einordnung entsteht allerdings ein 

gewisser Widerspruch zur oben vorgenommenen Einordnung des § 76 

Abs. 1 Nr. 5a BPersVG in die zweite Stufe. Die unterschiedliche Einord-

nung der Zuweisung nach § 75 Abs. 1 Nr. 4a BPersVG (Angestellte und 

Arbeiter des öffentlichen Dienstes) und nach § 76 Abs. 1 Nr. 5a BPersVG 

(Beamte) resultiert aber aus der Tatsache, dass im Gegensatz zu den An-

gestellten und Arbeitern bei den Beamten durch die Zuweisung nach § 

123 BRRG keine Änderung ihres Rechtsstatus` zur Folge hat.    

 

                                                 
613  A.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56; entsprechend den Ausführungen zur Umset-

zung iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG wird auch hier der Auffassung von R0B, Mitbe-
stimmung im Staatsdienst, S. 275 nicht gefolgt, der sowohl den § 75 Abs. 1 Nr. 3 
BPersVG (Umsetzung) als auch § 75 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG (Abordnung) wegen der er-
heblichen organisatorischen Bedeutung der dritten Stufe zuordnet.   

614  § 75 Abs. 1 Nr. 4a BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 15g BWLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 3a 
BlnLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2e HessLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 7 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 
Nr. 6 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 Nr. 6 RPLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 4 SachsLPVG; § 74 Abs. 
1 Nr. 5 ThürLPVG  

615   LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnr. 
67a 

616  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 75 Rdnr. 20a 
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8. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung   
     beschränken617 
§ 75 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG ist die für die Arbeitnehmer des öffentlichen 

Dienstes geltende Komplementärvorschrift zu der beamtenrechtlichen 

Vorschrift des § 76 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG, die der dritten Stufe zugeordnet 

wurden. Wie § 76 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG betrifft auch § 75 Abs. 1 Nr. 6 

BPersVG die Anweisung des Arbeitgebers an den Beschäftigten, seine 

Wohnung nur am Ort der Dienststelle oder in dessen Nähe zu nehmen 

(Residenzpflicht). Entgegen den Regelungen des Beamtenrechts beste-

hen für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes keine ge-

setzlichen Vorschriften, die die Möglichkeit der Einschränkung der Wahl 

der Wohnung beinhalten. Anordnung iSv § 75 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG ist 

sowohl die arbeitgeberseitige Konkretisierung der bereits arbeitsvertrag-

lich vereinbarten Möglichkeit der Einschränkung der Wahl der Wohnung 

als auch die arbeitgeberseitige Anweisung, die die Pflichten des Beschäf-

tigten aus einem bereits bestehenden Arbeitsvertrag erweitert618. Entspre-

chend der Argumentation bei Maßnahmen nach § 76 Abs. 1 Nr. 6 

BPersVG ist auch § 75 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG der dritten Stufe zuzuord-

nen619.  

 

 
 
 
 

                                                 
617 § 75 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 8 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 10 

BayLPVG; § 86 Abs. 3 Nr. 5 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 19 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 
19 HHLPVG; § 77 Abs. 1 Nr. 2g HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 13 MVLPVG; § 65 Abs. 2 
Nr. 10 NiedsLPVG; § 72 Abs. 2 Nr. 12 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 Nr. 11 RPLPVG; § 80 
Abs. 1b Nr. 10 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 6 SachsLPVG; § 67 Abs. 1 Nr. 10 SALPVG; 
§ 74 Abs. 1 Nr. 8 ThürLPVG 

618  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 75 Rdnr. 22 

619  RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 94, der die entsprechende Heraus-
nahme von § 80 Abs. 1 Nr. 6 SachsLPVG aus der vollen Mitbestimmung und dessen Zu-
ordnung in die eingeschränkte Mitbestimmung durch das „Zweite Gesetz zur Änderung 
des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes“ vom 23.4.1998 nicht beanstandet, weil es 
sich bei Maßnahmen nach § 80 Abs. 1 Nr. 6 SachsLPVG um „Personalpolitik der Fall-
gruppe 3“ handelt; MANSSEN, LKV 1997, S. 4; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56 
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9. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer  
    Nebentätigkeit620 
Eine Nebentätigkeit iSv. § 75 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG liegt vor, wenn ein 

Arbeiter oder Angestellter neben seinem Hauptarbeitsverhältnis einer wei-

teren Beschäftigung nachgeht. Arbeitsrechtlich bestehen gegen die Auf-

nahme einer Nebentätigkeit keine Bedenken, soweit dadurch nicht die Er-

füllung der Verpflichtung des Arbeitnehmers, seine volle Arbeitskraft dem 

Dienstherrn zur Verfügung zu stellen, beeinträchtigt wird. Allerdings erklä-

ren die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes die für die Beamten gelten-

den Vorschriften der §§ 65, 66 BBG für anwendbar621. Danach ist die Ne-

bentätigkeit eines Arbeitnehmers des öffentlichen Dienstes grundsätzlich 

zulässig, wenn sie genehmigt worden ist, es sei denn, es handelt sich um 

eine ausdrücklich für genehmigungsfrei erklärte Tätigkeit. Das Mitbestim-

mungsrecht des Personalrats nach § 75 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG besteht 

nicht, wenn der Antrag auf Genehmigung der Nebentätigkeit von der 

Dienststelle genehmigt wird. Nur in den Fällen einer Versagung oder des 

Widerrufs der Genehmigung hat der Personalrat mitzubestimmen. Die in § 

65 Abs. 2 BBG genannten Versagungsgründe dienen der Aufrechterhal-

tung der Funktionsfähigkeit der Dienststelle. Insbesondere die Versa-

gungsgründe des § 65 Abs. 2 Nr. 1 BBG (Versagungsgrund, wenn die 

Nebentätigkeit nach Art und Umfang der Arbeitskraft des Beamten so 

stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung seiner 

dienstlichen Pflichten behindert werden kann), des § 65 Abs. 2 Nr. 2 BBG 

(Versagungsgrund, wenn die Nebentätigkeit den Beamten in einen Wider-

streit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen kann) sowie § 65 Abs. 2 Nr. 

3 BBG (Versagungsgrund, wenn die Nebentätigkeit in einer Angelegenheit 

ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte angehört, tätig wird 

oder tätig werden kann) belegen den Bezug zur Aufgabenerfüllung der 

                                                 
620 § 75 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 9 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 11 

BayLPVG, mit gewissen Einschränkungen; § 86 Abs. 3 Nr. 4 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 
20 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 18 HHLPVG; § 78 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 14 
MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 11 NiedsLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 13 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 
Nr. 12 RPLPVG; § 80 Abs. 1b Nr. 9 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 7 SachsLPVG; § 67 
Abs. 1 Nr. 9 SALPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 9 ThürLPVG;  
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Dienststelle. Denn die in den § 65 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 BBG aufgezählten 

Versagungsgründe sind nur beispielhaft als Fälle der Beeinträchtigung 

dienstlicher Interessen genannt. Entsprechend der Einordnung von Maß-

nahmen nach § 76 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG bei Beamten ist auch die Versa-

gung oder der Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit für Ange-

stellte gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 7 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen622. 

 

10. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus623 
Aufgrund der tarifvertraglichen Regelungen des öffentlichen Rechts endet 

das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder Angestellten des öffentlichen 

Dienstes mit Erreichen des 65. Lebensjahres624. Soll das Arbeitsverhältnis 

danach fortgesetzt werden, bedarf es des Abschusses eines neuen Ar-

beitsvertrages625. Der Abschluss eines Arbeitsvertrages ist eine der wich-

tigsten personalpolitischen Entscheidungen der Dienststelle. Gründe, die 

eine Weiterbeschäftigung rechtfertigen können, liegen z.B. vor bei der 

notwendigen Abwicklung begonnener, aber noch nicht fertiggestellter Ar-

beiten. Daneben soll nach den tarifvertraglichen Vorschriften der § 60 Abs. 

2 Satz 5 BAT und § 63 Abs. 3 MTarb eine Weiterbeschäftigung bis zu drei 

Jahren erfolgen, wenn ein noch voll leistungsfähiger Beschäftigter die 

Voraussetzungen für die Erlangung einer Rente aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung noch nicht erreicht hat. Die Entscheidung der Dienststelle 

verlängert das Beschäftigungsverhältnis des Beschäftigten und hat damit 

Auswirkung auf dessen arbeitsrechtlichen Status. Die Entscheidung der 

Dienststelle hat zudem als personalpolitische Entscheidung Konsequen-

                                                                                                                                      
621  S. § 11 BAT, § 13 MTarb 
622  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 56; im Grundsatz wohl auch RINKEN, Das Grund-

recht auf Mitbestimmung..., S. 94, der allerdings Restzweifel bei der Einordnung des § 80 
Abs. 1 Nr. 7 SachsLPVG in die dritte Stufe äußert; MANSSEN, LKV 1997, S. 4 

623 § 75 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG; § 76 Abs. 1 Nr. 7 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 9 
BayLPVG; § 87 Nr. 7 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 18 BbgLPVG; § 65 Abs. 1e 
BremLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 16 HHLPVG; § 77 Abs.1 Nr. 2g HessLPVG; § 68 Abs. 1 
Nr. 12 MVLPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 11 NRWLPVG; § 78 Abs. 2 Nr. 10 RPLPVG; § 80  
Abs. 1b Nr. 7 SaarLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 5 SachsLPVG; § 67 Abs.1 Nr. 7 SALPVG; § 
74 Abs. 1 Nr. 7  ThürLPVG 

624  S. § 60 Abs. 1 BAT 
625  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG § 75 Rdnr. 21, § 60 Abs. 2 Satz 1 BAT 
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zen für die weitere Personalplanung. Auch nach geltendem Recht wird die 

personalpolitische Wichtigkeit von Maßnahmen anerkannt und dem Per-

sonalrat lediglich unter den Voraussetzungen des § 77 Abs. 2 BPersVG 

ein Zustimmungsverweigerungsrecht zuerkannt, wobei nur der § 77 Abs. 2 

Nr. 2 BPersVG (die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass 

durch die Maßnahme der betroffene Beschäftigte oder andere Beschäftig-

te benachteiligt werden, ohne dass dies aus dienstlichen oder persönli-

chen Gründen gerechtfertigt ist) als einziger praktischer Anwendungsfall 

relevant sein dürfte. Daher sind Maßnahmen nach § 75 Abs. 1 Nr. 5 

BPersVG ebenso wie die für die Beamten geltenden Maßnahmen nach § 

76 Abs. 1 Nr. 9 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen626. 

 

11. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen einen   
       Beschäftigten627 
§ 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG, der die Geltendmachung von Ersatzansprü-

chen gegenüber einem Beschäftigten umfasst, ist sowohl auf Beamte als 

auch auf die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes anwend-

bar. Entsprechend den o.g. Ausführungen ( vgl. oben 3 l) ist daher eine 

Einstufung des § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG in die zweite Stufe vorzuneh-

men.  

 

 

 

 

 

                                                 
626  So wohl auch RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 94, der die entspre-

chende Herausnahme von § 80 Abs. 1 Nr. 5 SachsLPVG aus der vollen Mitbestimmung 
und dessen Zuordnung in die eingeschränkte Mitbestimmung durch das „Zweite Gesetz 
zur Änderung des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes“ vom 23.4.1998 nicht bean-
standet, weil es sich bei Maßnahmen nach § 80 Abs. 1 Nr. 5 SachsLPVG um „Personal-
politik der Fallgruppe 3“ handelt; VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 70; FABER/ HÄRTL, 
PersV 1999, S. 56.   

627 § 76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 3 BWLPVG; Art. 75 Abs. 1 Nr. 13 
BayLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 4 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 23 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 
18 HHLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 20 MVLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 11 NRWLPVG; § 78 Abs. 
2 Nr. 13 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 17 SaarLPVG; § 81 Abs. 3 Nr. 9 SachsLPVG; § 75 
Abs. 2 Nr. 8 ThürLPVG 
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12. Inhalt von Personalfragebogen für Angestellte und Arbeiter628 
Personalfragebögen sind Erhebungsbogen, die Fragen nach der Person, 

den persönlichen Verhältnissen, dem beruflichen Werdegang, den fachli-

chen Kenntnissen oder den sonstigen Kenntnissen des Bewerbers enthal-

ten. Das im geltenden Recht niedergelegte Beteiligungsrecht des Perso-

nalrats dient vorrangig dem Persönlichkeitsschutz des Bewerbers und der 

Beschäftigten. Daneben ist es Sinn des Beteilungsrechts der Personalver-

tretung, die Sicherung gleicher Zugangsrechte zum öffentlichen Dienst 

und der Gleichbehandlung von Bewerbern und Beschäftigten zu gewähr-

leisten629. Daher gehört es zu den Aufgaben der Personalvertretung, dar-

auf zu achten, dass keine arbeitsrechtlich unzulässigen Fragen gestellt 

werden630. Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich nur auf Gegenstand 

und Art der gestellten Fragen.  Die Entscheidung darüber, ob Personalfra-

gebögen überhaupt eingeführt werden, ist dagegen mitbestimmungsfrei. 

Da insoweit also der Schutz der Beschäftigten zentraler Regelungsinhalt 

des Mitbestimmungstatbestands des § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG ist und 

eine nur unerhebliche Berührung der Aufgabenerfüllung durch die Behör-

de festzustellen ist, erscheint eine Einordnung in die erste Stufe zutreffend 

zu sein631.  Das BVerfG selbst hat nach dem Wortlaut des Beschlusses 

eine Einstufung des Mitbestimmungstatbestands des § 75 Abs. 3 Nr. 8 

BPersVG in die erste Stufe vorgenommen. Denn mit Ausnahme der Nr. 

10, 14 und 17 hat das BVerfG alle Maßnahmen nach § 75 Abs. 3 

BPersVG der ersten Stufe zugeordnet. § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG ist da-

her der ersten Stufe zuzuordnen.  

 

                                                 
628 § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 4 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 10 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 5 BlnLPVG; § 66 Nr. 13 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 23 
HHLPVG; § 77 Abs. 2 Nr. 1 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 18 MVLPVG; § 66 Nr. 13 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 18 NRWLPVG; § 78 Abs. 3 Nr. 1 RPLPVG; § 80  Abs. 1b  
Nr. 11 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 8 SachsLPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 8 ThürLPVG 

629  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 75 Rdnr. 58 

630  BVerwG vom 28.1.1998, PersV 1998, 531 = PersR 1998, 374 = ZfPR 1998, 113 = DVBl 
1998, 1094 = NZA-RR 1998, 345 

631  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
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13. Beurteilungsrichtlinien für Angestellte und Arbeiter632 
Die Eingruppierung dieses Mitbestimmungstatbestands in das Stufensys-

tem unterbreitet besondere Schwierigkeiten. Grund hierfür ist, dass es 

dem Bundesverfassungsgericht an Konsequenz bei der selbst vorgenom-

menen Einstufung mangelt. Denn auf der einen Seite behandelt es die 

personellen Angelegenheiten der Angestellten/Arbeiter des öffentlichen 

dienstes und der Beamte gleich, auf der anderen Seite differenziert das 

BVerfG bei einzelnen Tatbeständen danach, ob Angestellte bzw. Arbeiter 

oder Beamte betroffen sind.  

 

Der Tatbestand der „Beurteilungsrichtlinien für Angestellte und Arbeiter“ ist 

in § 75 Abs. 3 Nr. 9 BPersVG normiert. Das Bundesverfassungsgericht hat 

mit Ausnahme der Nummer 10, 14 und 17 alle weiteren Tatbestände des 

§ 75 Abs. 3 BPersVG der ersten Stufe zugeordnet633. Demnach wären 

nach Auffassung des BVerfG Angelegenheiten nach § 75 Abs. 3  Nr. 9 

BPersVG der ersten Stufe zuzuordnen. Demgegenüber ordnet das Bun-

desverfassungsgericht Maßnahmen der Personalpolitik, also alle Maß-

nahmen, die den Rechtsstatus von Beamten, Angestellten und Arbeitern 

des öffentlichen Dienstes betreffen, der dritten Stufe zu. Ausdrücklich vom 

BVerfG aufgeführt wurde dabei der § 76 BPersVG, ohne eine Unterschei-

dung zwischen einzelnen Absätzen oder Nummern vorzunehmen. Danach 

scheint das BVerfG alle in § 76 BPersVG genannten Angelegenheiten der 

dritten Stufe zuordnen zu wollen. Danach wäre auch § 76 Abs. 2 Nr. 3 

BPersVG (Beurteilungsrichtlinien für Beamte) der dritten Stufe zuzuord-

                                                 
632 § 75 Abs. 3 Nr. 9 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 5 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 11 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 6 BlnLPVG; § 66 Nr. 11 BbgLPVG; § 87 Abs. 1 Nr. 25 
HHLPVG; § 77 Abs. 2 Nr. 3 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 20 MVLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 
17 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 16 NRWLPVG; § 78 Abs. 3 Nr. 2 RPLPVG; § 80  Abs. 
1b Nr. 11 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 9 SachsLPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 3 ThürLPVG 

633  Beschluss vom 24.5.1995 – Aus den Gründen C I 4 a – „ Bei der Regelung von Angele-
genheiten, die in ihrem Schwerpunkt die Beschäftigten in ihrem Beschäftigtenverhältnis 
betreffen, typischerweise aber nicht oder nur unerheblich die Wahrnehmung von 
Amtsaufgaben gegenüber dem Bürger berühren – hierzu rechnen soziale Angelegenhei-
ten, wie sie in § 75 Abs. 2 umschrieben sind, und etwa der in § 75 Abs. 3 (ausgenommen 
die Nummern 10, 14 und 17) BPersVG umschriebene Kreis innerdienstlicher Angelegen-
heiten – gestattet das Demokratieprinzip eine weitreichende Mitwirkung der Beschäftig-
ten.“   
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nen. Da das BVerfG die Unterscheidung zwischen personellen Angele-

genheiten die Beamte und solchen, die Angestellte und Arbeiter des öf-

fentlichen Dienstes betreffen, aufgegeben hat, müsste also auch der § 75 

Abs. 3 Nr. 9 BPersVG der dritten Stufe zuzuordnen sein. Diese Auslegung 

deckt sich auch mit den Ausführungen des Hessischen Staatsgerichthofs. 

Dieser hatte in seinem Urteil vom 18.4.1986 festgestellt, dass § 64 Abs. 2 

Nr. 3 HessLPVG 1984 mit der Hessischen Verfassung unvereinbar sei, 

weil dadurch dem Personalrat eine uneingeschränkte Mitbestimmung über 

Beurteilungsrichtlinien zugeschrieben wurde. Das Gericht begründet dies 

damit, dass es sich dabei um Richtlinien handele, die die optimale Aus-

gestaltung der Beurteilung betreffen ebenso wie die Anlässe, die zu einer 

Beurteilung führen. Diese Maßnahmen bilden die allgemeinen Grundlagen 

und schaffen auch eine allgemeine Bindung für die Personalwirtschaft und 

Personallenkung im Einzelnen634.  

 

Zu berücksichtigen ist aber, dass die „Beurteilungsrichtlinien für Beamte“ 

nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG in die zweite Stufe eingeordnet wurden. 

Die Argumente, die diese Einstufung bedingen, gelten im gleichen Umfang 

auch für die „Beurteilungsrichtlinien der Angestellten und Arbeiter“.  Der 

Zweck der Objektivierung der Beurteilung und der Gewährleistung des 

Grundsatzes der Gleichheit bei der Beurteilung ist bei beiden Normen i-

dentisch. Ebenso wie bei § 76 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG hat bei § 75 Abs. 3 

Nr. 9 BPersVG der Personalrat kein Mitbestimmungsrecht bei der konkre-

ten Beurteilung der einzelnen Beschäftigten. Ebenso wie bei § 76 Abs. 2 

Nr. 3 BPersVG stellen Beurteilungsrichtlinien aber mit ihrer Vereinheitli-

chung und Versachlichung von Beurteilungen eine der entscheidenden 

Grundlagen für eine sachgerechte Personalpolitik dar635. Eine wichtige 

Begründung, der gegen die Einstufung des § 75 Abs. 3 Nr. 9 BPersVG in 

die zweite Stufe spricht, nämlich die ausdrückliche Einstufung aller Maß-

nahmen nach § 75 Abs. 3 BPersVG mit Ausnahme der Nr. 10, 14 und 17 

                                                 
634  HessStGH vom 18.4.1986 – Aus den Gründen IV 2 a -  
635  So die Begründung im Regierungsentwurf des „Zweiten Gesetzes zur Änderung des 

Sächsischen Personalvertretungsgesetzes“, LT-Drucks. 2/ 6907, S. 25 
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in der Begründung des Beschlusses des BVerfG vom 24.5.1995, ist nicht 

zwingend. Denn augenscheinlich hat das Bundesverfassungsgericht bei 

der Erwähnung der einzelnen Vorschriften des Bundespersonalvertre-

tungsgesetzes nicht alles konsequent aufeinander abgestimmt. Insofern 

muss den grundsätzlichen Aussagen zum Legitimationsniveau der einzel-

nen Stufen dann Priorität bei der Zuordnung einzelner Beteilungstatbe-

stände eingeräumt werden, wenn sich ansonsten Wertungswidersprüche 

nicht vermeiden ließen. § 75 Abs. 3 Nr. 9 BPersVG ist daher der zweiten 

Stufe zuzuordnen636.  

 

Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Feststellungen des sächsischen 

Verfassungsgerichtshofs in seinem Urteil vom 22.2.2001. Im Rahmen der 

verfassungsrechtlichen Überprüfung der Novelle des sächsischen Lan-

despersonalvertretungsgesetzes hat der Sächsische Verfassungsge-

richtshof die Beschränkung der Kompetenz der Einigungsstelle auf die 

Abgabe einer Empfehlung bei  „Beurteilungsrichtlinien für Angestellte und 

Arbeiter“ für mit der sächsischen Verfassung unvereinbar erklärt. Denn  
„die dienstliche Beurteilung bietet regelmäßig die wesentliche Grundlage für ihr be-

rufliches Fortkommen. (...) Daneben dient das Mitbestimmungsrecht  - auch wenn 

nur nachrangig - dem Schutz der Persönlichkeit des Beschäftigten im Beurtei-

lungsverfahren“637. 

Demgegenüber bestehen nach Auffassung des VerfGH Sachsen keine 

überwiegenden öffentlichen Interessen, die eine Zuordnung in die dritte 

Stufe rechtfertigen könnten. Selbst die Tatsache, dass in Sachsen auch 

die Beurteilungsrichtlinien der Beamten der vollen Mitbestimmung entzo-

gen sind, kann nach Auffassung des VerfGH Sachsen für andere Perso-

nenkreise keine Absenkung des Beteiligungsniveaus rechtfertigen638.   

   

                                                 
636  A.A. MANSSEN, LKV, S. 4, der eine Einordnung in die dritte Stufe für notwendig er-

achtet, weil alle in § 68 Abs. 1 MVLPVG, also auch § 68 Abs. 1 Nr. 20 MVLPVG, auf-
gezählten Angelegenheiten den Rechtsstatus von Angestellten und Arbeitern betreffen; 
FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54, die eine Einstufung in die erste Stufe für richtig er-
achten.  

637  Urteil des VerfGH Sachsen vom 22.2.2001, - Aus den Gründen C II 2.2.1.1 
638  Urteil des VerfGH Sachsen vom 22.2.2001, - Aus den Gründen C II 2.2.1.2 
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14. Durchführung der Berufsausbildung bei Arbeitern und   
      Angestellten639 
Berufsausbildung iSv. § 75 Abs. 3 Nr. 6 BPersVG ist die Vermittlung von 

Grundkenntnissen und –fertigkeiten, die für die Ausübung eines Berufs 

erforderlich sind640. Der Begriff der Berufsausbildung umfasst nicht nur 

das erstmalige Erlernen eines Berufs, sondern auch Umschulungsmaß-

nahmen641. Ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats besteht nach gel-

tendem Recht nur insoweit, als die Dienststelle selbst die Berufsausbil-

dung durchführt oder regelt. Der Umfang der Mitbestimmung bezieht sich 

auf jede Maßnahme, die den Gesamtverlauf oder Einzelheiten der Be-

rufsausbildung lenkt und die darauf gerichtet ist, unmittelbar in die Gestal-

tung oder Durchführung der Berufsausbildung einzugreifen642. So unter-

liegt z.B. die Zuweisung des Auszubildenden an einen bestimmten Ausbil-

dungsplatz der Mitbestimmung des Personalrats643. Als mitbestimmungs-

pflichtige Maßnahme wird auch die Errichtung oder Schließung von Aus-

bildungswerkstätten oder anderen vergleichbaren Ausbildungseinrichtun-

gen angeführt644.    

 

Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 24.5.1995 alle Maßnahmen des 

§ 75 Abs. 3 BPersVG mit Ausnahme der Nummern 10, 14 und 17, mithin 

auch die Nummer 6, also die Durchführung der Berufsausbildung bei An-

gestellten und Arbeitern, der ersten Stufe zugeordnet. Gegen diese Zu-

                                                 
639 Vgl. § 75 Abs. 3 Nr. 6 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 9 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 6 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 5 BlnLPVG; § 66 Nr. 10 BbgLPVG; § 63 Abs. 1k 
BremLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 6 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 8 HessLPVG; § 65 Abs. 2 Nr. 
12 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 14 NRWLPVG; § 78 Abs. 3 Nr. 3 RPLPVG; § 78 Abs. 
1 Nr. 6 SaarLPVG; § 80 Abs. III Nr. 6 SachsLPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 5 ThürLPVG 

640  BVerwG vom 15.5.1991, PersR 1991, 287 = PersV 1992, 37 = ZBR 1992, 58 = Buchholz 
251.7 § 72 NWPersVG Nr. 19 

641  BVerwG vom 24.6.1988, PersR 1989, 28 = RiA 1989, 48 
642  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS,  

BPersVG, § 75 Rdnr. 56c; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ 
SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 154; a.A. GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ 
ILBERTZ/ WIDMAIER, BPersVG § 76 Rdnr. 134 

643  BVerwG vom 3.11.1978, ZBR 1979, 214 
644  OVG Münster vom 11.1.1979, ZBR 1980, 131; zustimmend: LORENZEN/ SCHMITT/ 

ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 154b; ALTVATER/ 
BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG § 75 
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ordnung könnten insoweit Bedenken bestehen, als zum einen dienststel-

lenbezogene Maßnahmen der Berufsausbildung durch bestehende ge-

setzliche Regelungen und die Ausbildungsordnungen weitgehend vorge-

geben sind. Die Personalvertretung kann ihre Mitbestimmungsbefugnisse 

nur in solchem Rahmen ausüben als die konkreten Beteilgungsmaßnah-

men noch ausfüllungsfähig und bedürftig sind. Zum anderen ermöglicht 

der Mitbestimmungstatbestand eine Beteiligung der Personalvertretung in 

Bereichen, die einen Bezug zu organisatorischen Angelegenheiten ha-

ben645. Dennoch ist der Zuordnung durch das BVerfG zuzustimmen, ob-

wohl organisatorische Maßnahmen nach Auffassung des BVerfG der drit-

ten Stufe zuzuordnen sind. Aber nicht alle organisatorischen Maßnahmen 

sind der dritten Stufe zuzuordnen, sondern nur solche, die schwerpunkt-

mäßig die Erfüllung von Amtsaufgaben berühren. Dies ist bei den nach § 

75 Abs. 3 Nr. 6 BPersVG mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen nicht 

der Fall. § 75 Abs. 3 Nr. 6 BPersVG ist daher in die erste Stufe einzuord-

nen646.     

 

15. Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen für   
      Angestellte und  Arbeiter647 

Unter Fortbildungsveranstaltungen iSv. § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG sind 

solche Maßnahmen zu verstehen, die es ermöglichen, die beruflichen 

Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten, zu erweitern, der technischen 

Entwicklung anzupassen oder beruflich aufzusteigen, § 1 Abs. 3 BBiG.  

Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats umfasst die Festlegung von 

allgemeinen Regelungen über die Teilnehmerauswahl sowie die personel-

le Auswahl der einzelnen Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen.  

                                                                                                                                      
Rdnr. 56b; GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, BPersVG § 75 
Rdnr. 134  

645  So z.B. die Errichtung oder Schließung von Ausbildungsstätten oder anderer vergleichba-
rer Einrichtungen. 

646  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
647  § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 9 BWLPVG; Art. 76 Abs. 1 Nr. 8 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 3 BlnLPVG; § 63 Abs. 1 Nr. 22; § 63 Abs. 1i BremLPVG; § 
87 Abs. 1 Nr. 17 HLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 8 HessLPVG; § 68 Abs. 1 NR. 17 MVLPVG; 
§ 65 Abs. 2 Nr. 13 NdsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 17 NRWLPVG; § 78 Abs. 3 Nr. 3 
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Zweck des Mitbestimmungsrechts der Personalvertretung nach § 75 Abs. 

3 Nr. 7 BPersVG ist die Überwachung der Teilnehmerauswahl und die Si-

cherstellung, dass die Fortbildungswünsche der Angestellten und Arbeiter 

ausgewogen und gleichmäßig behandelt werden648. 

 

Auch bei § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG ist eine Zuordnung in die einzelnen 

Stufen nicht unproblematisch. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in 

seinen Entscheidungsgründen die für die Beamten geltende Parallelvor-

schrift des § 76 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG durch den pauschalen Hinweis auf 

Maßnahmen des § 76 BPersVG der dritten Stufe zugeordnet. Der für die 

Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes geltende Mitbestim-

mungstatbestand der „Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstal-

tungen“ wurde aber vom BVerfG als eine Angelegenheit des § 75 Abs. 3 

BPersVG der ersten Stufe angesehen. Mitentscheidend für die Einstufung 

von § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG ist auch das  Verhältnis zu § 75 Abs. 3 Nr. 

6 BPersVG (Durchführung der Berufsausbildung bei Angestellten und Ar-

beitern). Denn nach überwiegender Meinung ist § 75 Abs. 3 Nr. 7 

BPersVG als Ergänzung zu § 75 Abs. 3 Nr. 6 BPersVG zu verstehen. Da-

her müssen für beide Vorschriften gleiche inhaltliche Bedingungen aner-

kannt werden649. Dies muss folglich zur Konsequenz haben, dass beide 

Vorschriften der gleichen Stufe zugeordnet werden müssen. Danach ist 

auch § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG ebenso wie § 75 Abs. 3 Nr. 6 BPersVG 

der ersten Stufe zuzuordnen650.   

                                                                                                                                      
RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 6 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 NR. 7 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
4 SALPVG; § 4 Abs. 3 Nr. 7 ThürLPVG  

648  BVerwG vom 7.3.1995, ZfPR 1995, 113; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ 
GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 157 

649  DIETZ/ RICHARDI, BPersVG § 75 Rdnr. 378; LORENZEN/ SCHMITT/  ETZEL/ 
GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 152a 

650  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54; a.A. MANSSEN, LKV 1997, S. 4, der den entspre-
chend Tatbestand des§ 68 Abs. 1 Nr. 17 MVLPVG der dritten Stufe zuordnen will, weil 
es sich dabei um eine den Rechtsstatus von Arbeitern betreffende Angelegenheit handle; 
VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 70, die ohne weitere Begründung § 63 Abs. 1 Buchst. i 
BremLPVG der dritten Stufen zuordnen wollen. § 63 Abs. 1 Buchst. i BremLPVG ist a-
ber in seinem Anwendungsbereich erheblich weiter gefasst als § 75 Abs. 3 Nr. 7 
BPersVG. Denn § 63 Abs. 1 Buchst. i BremLPVG umfasst nicht nur die Auswahl der 
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen, sondern gibt der Personalvertretung ein Mit-
bestimmungsrecht bei „Fragen der Fortbildung der Beschäftigten“. 
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16. Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten als Angestellte651 
Das BVerfG hat mit Ausnahme der Nr. 10, 14, 17 alle Tatbestände des § 

75 Abs. 3 BPersVG der ersten Stufe zugeordnet, jedoch keine weitere 

Aussage dazu getroffen, in welche Stufe die Nr. 10 (Bestellung von Ver-

trauens- oder Betriebsärzten als Angestellte)652 gehört. Man wird anneh-

men müssen, dass das BVerfG diese Regelungsmaterie der dritten Stufe 

zuordnen wollte, da grundsätzlich alle personellen Angelegenheiten der 

Arbeiter und Angestellter vom BVerfG der dritten Stufe zugeordnet worden 

sind653. Für dieses Ergebnis spricht zum einen auch, dass das BVerfG 

zwar die Nr. 14 und 17 des § 75 Abs. 3 BPersVG als Beispiele für die 

zweite Stufe genannt hat, den § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG aber dieser 

Stufe nicht zugeordnet hat654. Zum anderen zeigt ein Vergleich zum Mit-

bestimmungstatbestand des  § 76 Abs. 2 Nr. 4 BPersVG (Bestellung von 

Vertrauens- oder Betriebsärzten als Beamte), der in die Stufe drei einge-

ordnet wurde, dass wohl der Tatbestand des § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG 

ebenfalls der dritten Stufe zuzuordnen ist655. So gehört nach Auffassung 

von P foh l  die Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten in die dritte 

Stufe, wenn es sich um eine der dort genannten Personalangelegenheiten 

handelt656.  

 

                                                 
651 § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 1 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 11 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 4  BlnLPVG; § 66 Nr. 6 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 17 
HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 3 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 24 MVLPVG; § 66 Nr. 9 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 6 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 11 RPLPVG; § 78 Abs. 1 
Nr. 7 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 10 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 11 SALPVG; § 74 
Abs. 3 Nr. 10 ThürLPVG  

652  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54, sprechen davon, dass es nach der Entscheidung des 
BVerfG offen bleibt, ob er Tatbestand des § 75 Abs. 3 Nr. 10 in die zweite oder dritte 
Gruppe fällt. 

653  So auch ALBERS, PersR 1995, S. 504, der darauf hinweist, dass das Bundesverfassungs-
gericht neben der Erwähnung von § 75 Abs. 3 Nr. 14 und 17 BPersVG wohl offenbar in 
der Begründung den § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG aus den Augen verloren hat.  

654  A.A. offenbar RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 95, der die Annahme 
äußert, das Bundesverfassungsgericht habe § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG der zweiten Stu-
fe zuordnen wollen. 

655 ALBERS, PersR 1995, S. 504; RICHTER, PersR 1996, S. 219; CECIOR PersV 1998, S. 
53 

656 PFOHL, ZBR 1996, S. 85; ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 59 
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Die Vertrauens- und Betriebsärzte nehmen u.a. soziale Belange der Be-

schäftigten wahr und haben auf gesundheitlichem Gebiet für die Sicherheit 

und Funktionsfähigkeit der Dienststelle Sorge zu tragen, für die der 

Dienststellenleiter die primäre Verantwortung trägt. Diese Verantwortung 

kann ihm nur dann aufgebürdet werden, wenn er auch die Personalent-

scheidung nach seiner Überzeugung treffen und durchsetzen kann. Auch 

hier schränkt das BVerfG im Gegensatz zum Hess. StGH die Mitbestim-

mung des Personalrates erheblich ein. Der Hess.StGH hat die Regelung 

des § 61 Abs. 1 Nr. 3 des HessLPVG - entgegen erheblicher Bedenken657 

für verfassungsrechtlich unbedenklich gehalten, da die Personalhoheit des 

Landes nicht "übermäßig und unzulässig" eingeengt werde658.  Der Hessi-

sche Staatsgerichtshof hat zur weiteren Begründung seiner Auffassung 

auf die im Bundespersonalvertretungsgesetz in § 75 Abs. 3 Nr. 10 

BPersVG enthaltenen Mitbestimmungstatbestände hingewiesen. Dieser 

Argumentation des Hessischen Staatsgerichtshofs ist aber durch die neu-

ere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Boden entzogen, 

denn das BVerfG schließt den § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG aus der 

uneingeschränkten Mitbestimmung aus. § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG ist 

daher als personalpolitische Maßnahme der dritten Stufe zuzuordnen. 

 

 C )  SO Z I A L E  AN G E L E G E N H E I T E N  U N D  I N N E R D I E N S T L I C H E    
    AN G E L E G E N H E I T E N   
Soziale Angelegenheiten, wie etwa die im § 75 Abs. 2 BPersVG um-

schriebenen und der Bereich innerdienstlicher Angelegenheiten nach § 75 

Abs. 3  BPersVG mit Ausnahme der Nr. 10, 14 und 17 sind nach Auffas-

sung des Bundesverfassungsgerichts in die erste Legitimationsstufe ein-

zuordnen659. Der vom BVerfG der 1. Stufe zugeordnete Maßnahmenkata-

log entspricht fast vollständig auch den in den §§ 87 Abs. 1, 91, 94 Abs. 1, 

95 Abs. 1 und 98 Abs. 4 BetrVG aufgezählten Fällen, die der Mitbestim-

mung des Betriebsrates unterliegen. Lediglich die in § 87 Abs. 1 Nr. 6 

                                                 
657 Z.B. OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung.., S. 78  
658 Urteil des Hess.StGH v. 30.04.1986, - Aus den Gründen B IV 7 - 
659 vgl. BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995. - Aus den Gründen I 4 a - 
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BetrVG geregelte Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Einführung 

und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt ist, 

das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, nimmt 

das BVerfG aus der 1. Stufe heraus und ordnet sie der 2. Stufe zu. Den-

noch ist eine gesonderte Untersuchung der einzelnen sozialen Mitbestim-

mungsangelegenheiten, wie sie in § 75 Abs. 2 BPersVG niedergelegt sind, 

erforderlich. Denn so ist z.B. die Zuweisung der in § 75 Abs. 2 Nr. 

BPersVG geregelten Materie (Bestimmung über Beginn und Ende der Ar-

beitszeit) in die erste Stufe Kritikpunkt der ersten Rezensionen gewe-

sen660.  

 

Innerhalb des Bundespersonalvertretungsgesetzes und der einzelnen 

Landespersonalvertretungsgesetze sind bezüglich der sozialen und inner-

dienstlichen Angelegenheiten die nachfolgenden Beteiligungstatbestände  

in sozialen Angelegenheiten enthalten. Trotz der von der Literatur teilwei-

se vorgetragenenen Bedenken, gibt es keine durchschlagenden Argumen-

te gegen die Einordnung der Tatbestände des § 75 Abs. 2 BPersVG und 

der meisten der sozialen Angelegenheiten des Katalogs des § 75 Abs. 3 

BPersVG in die 1. Stufe.  

 

aa) Angelegenheiten nach § 75 Abs. 2 Nr. 1-3 BPersVG 
Die vorgenannte Argumentation gilt u.a. auch für die Gewährung von Un-

terstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechende soziale Zu-

wendungen nach § 75 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG661. Umfasst werden solche 

Zuwendungen, auf die ein gesetzlicher oder vertraglicher Anspruch nicht 

besteht. Die Gewährung von Unterstützung setzt entsprechende Haus-

haltsmittel voraus. Über die Vergabe entscheidet die Verwaltung nach 

pflichtgemäßem Ermessen. Sinn und Zweck der Beteiligung der Personal-

                                                 
660 PFOHL, ZBR 1996, S. 85. 
661 § 75 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG; § 78 Abs. 1 Nr. 1 BWLPVG; Art. 75 Abs. 3 Nr. 1 

BayLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 1 BlnLPVG; § 64 Nr. 1 BbgLPVG; § 63 Abs. 1a 
BremLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 11 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 1 HessLPVG; § 69 Nr. 1 
MVLPVG; § 66 Nr. 6 NiedsLPVG; § 72 Abs. 2 Nr. 1 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 17 
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vertretung ist es, auf eine Gleichbehandlung der Beschäftigten und auf 

eine rechtmäßige Ermessensausübung durch die Verwaltung hinzuwirken. 

Eine mehr als nur unwesentliche Berührung der Wahrnehmung der 

Amtsaufgaben ist nicht ersichtlich. Die soziale Komponente überwiegt bei 

weitem, so dass eine Einordnung in die erste Stufe erfolgen sollte662. Auch 

das BVerfG selbst hat diesen Mitwirkungstatbestand ausdrücklich der 1. 

Stufe zugeordnet. 

 

Bei der Zuweisung und Kündigung von Wohnungen, über die die Dienst-

stelle verfügt sowie bei der allgemeinen Festsetzung der Nutzungsbedin-

gungen (§ 75 Abs. 2 Nr. 2)663 und der Zuweisung von Dienst- und Pacht-

land und Festsetzung der Nutzungsbedingungen (§ 75 Abs. 2 Nr. 3)664 

steht die sozialgerechte Entscheidung über die auszu-wählenden Woh-

nungsbewerber im Vordergrund. Eine mehr als unwesentliche Berührung 

des Amtsauftrages ist nicht erkennbar. Insofern erfolgt eine Einstufung in 

die 1 Stufe, wie sie auch vom Bundesverfassungsgericht vorgenommen 

wurde665. 

 

bb) Soziale Angelegenheiten nach § 75 Abs. 3 BPersVG 
Die nachfolgenden Beteiligungstatbestände sind sämtlich in § 75 Abs. 3 

BPersVG normiert. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Angelegen-

                                                                                                                                      
RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 16 SaarLPVG; § 80 Abs. 2 Nr. 1 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
8 SALPVG; § 74 Abs. 2 Nr. 1 ThürLPVG  

662  VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 64; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 53 
663 § 75 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG; § 78 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG; Art. 75 Abs. 3 Nr. 2 

BayLPVG, ohne den  Zusatz "sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingun-
gen"; § 86 Abs. 1 Nr. 5 BlnLPVG; § 64 Nr. 2 BbgLPVG; § 63 Abs. 1c BremLPVG; § 86 
Abs. 1 Nr. 12 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 4 HessLPVG; § 69 Nr. 2  MVLPVG; § 66 Nr. 7 
NiedsLPVG; § 77 Abs. 2 Nr. 2  NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 18 RPLPVG; § 78 Abs. 1 
Nr. 12 saarLPVG; § 80 Abs. 2 Nr. 2 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 9 SALPVG; § 74 Abs. 
2 Nr. 2 ThürLPVG 

664 § 75 Abs. 2 Nr. 3 BPersVG; § 78 Abs. 1 Nr. 3 BWLPVG; Art. 75 Abs. 3 Nr. 3 
BayLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 6 BlnLPVG; § 64 Nr. 3 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 13 
HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 5 HessLPVG; § 69 Nr. 3 MVLPVG; § 66 Nr. 8 NiedsLPVG; 
§ 72 Abs. 2 Nr. 3 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 19 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 13 
SaarLPVG; § 80 Abs. 2 Nr. 3 SachLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 10 SALPVG; § 74 Abs. 2 Nr. 
3 ThürLPVG 

665  Ebenso MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTl, PersV 1999, S. 53 
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heiten offensichtlich sämtlich der ersten Stufe zugeordnet. Denn nach Auf-

fassung des Gerichts gestattet  
”der in § 75 Abs. 3 (ausgenommen die Nummern 10, 14 und 17) BPersVG um-

schriebene Kreis innerdienstlicher Angelegenheiten eine weitreichende Mitwir-kung 

der Beschäftigten”.  

Dennoch sollen diese Angelegenheiten im Einzelnen betrachtet werden, 

da zum einen in der Literatur z.T. Kritik an der Zuordnung einzelner der in 

§ 75 Abs. 3 BPersVG genannten Angelegenheiten in die erste Stufe geübt 

wurde666 und zum anderen der Verfassungsfassungsgerichtshof Rhein-

land-Pfalz in seinem Urteil vom 18.4.1994 - entgegen den Ausführungen 

des BVerfG - verschiedene Angelegenheiten als organisatorisch bedeu-

tend erachtet und die volle Mitbestimmung des Personalrats in diesen An-

gelegenheiten abgelehnt hat667. Schließlich wird in der Literatur auch die 

Möglichkeit für den Gesetzgeber als gegeben erachtet, von den bundes-

verfassungsgerichtlichen Vorgaben nach unten abzuweichen, d.h. also 

Tatbestände, die das BVerfG explizit der ersten Stufe zugeordnet hat, der 

zweiten oder gar der dritten Stufe zuzuordnen668. Auch deshalb sollen die 

Auswirkungen der einzelnen – nachfolgend untersuchten – Maßnahmen 

sowohl im Hinblick auf die Beschäftigteninteressen (Schutzzweckgrenze) 

als auch auf die Wahrnehmung des Amtsauftrages (Verantwortungsgren-

ze) untersucht werden.        

 

1. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie  
    die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage669 
Die Einordnung des Beteiligungstatbestandes des Beginns und Endes der 

täglichen Arbeitszeit und der Pausen in die erste Stufe wird von P foh l  mit 

dem Hinweis auf das praktische Beispiel der Festlegung der Dienstplänen 

                                                 
666  PFOHL, ZBR 1996, S. 85 
667  VerfGH RP v. 18.04.1994, - Aus den Gründen II 2 e bb - 
668  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 61; BATTIS/ KERSTEN, PersV 1999, S. 534 
669 § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 1 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 1 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 1 BlnLPVG; § 66 Nr. 1 BbgLPVG; § 63 Abs. 1f BremLPVG; 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 9 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr 6 MVLPVG; 
§ 66 Nr. 1 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 1 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 5 RPLPVG; § 78 
Abs. 1 Nr. 1 SaarLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 1 SALPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 1 ThürLPVG 
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in Akutkrankenhäusern abgelehnt670. Gerade dieses Beispiel mache deut-

lich, dass die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Fallgrup-

penbildung nicht den Realitäten entspräche, da die Einstellung einer Rei-

nigungskraft für die Wahrnehmung des Amtsauftrages zu Unrecht höher 

bewertet werde als die Dienstplanentscheidung in lebenswichtigen Berei-

chen. Im Gesetzentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Landesper-

sonalvertretungsgesetzes wurden daher - unter Bezugnahme auf die Ent-

scheidung des VerfGH RP -  die Festlegung von Dauer, Beginn und Ende 

der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen als Maßnahme be-

trachtet, die schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betref-

fen. Der Verfassungsgerichthof Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 

18.04.1994 den mit § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG vergleichbaren Tatbestand 

des § 80 Abs. 1 Nr. 5 RPLPVG als eine Maßnahme von erheblicher orga-

nisatorischer Bedeutung bezeichnet671.  Das BVerfG hat diese Bewertung 

zwar nicht ausdrücklich, jedoch inzident abgelehnt.  

 

Dies geschieht zu Recht, da der Bundesgesetzgeber zu § 75 Abs. 3 Nr. 1 

BPersVG  Einschränkungen nach  § 75 Abs. 4 BPersVG festgelegt hat, 

wonach sich die Mitbestimmung des Personalrats auf die Grundsätze für 

die Aufstellung der Dienstpläne bezieht, insbesondere für die Anordnung 

von Dienstbereitschaft, Mehrarbeit und Überstunden, wenn für Gruppen 

von Beschäftigten die tägliche Arbeitszeit nach Erfordernissen, die die 

Dienststelle nicht voraussehen kann, unregelmäßig und kurzfristig festge-

setzt werden muss. Eine evtl. Beeinträchtigung amtlicher Interessen, z.B. 

in Notfällen oder in den von P foh l  angesprochenen Fallkonstellationen 

kann durch die Anwendung des § 75 Abs. 4 BPersVG Rechnung getragen 

werden. Ohne eine - wie in § 75 Abs. 4 BPersVG fixierte - Ausnahmevor-

schrift zu § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG wäre allerdings eine Einordnung der 

Mitbestimmung bzgl. des Beginns und des Endes der täglichen Arbeitszeit 

und der Pausen in die 1. Stufe kaum denkbar. Die Funktionsfähigkeit der 

öffentlichen Verwaltung und die Wahrnehmung des Bürgerauftrags wäre 

                                                 
670 PFOHL, ZBR 1996, S. 85  
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in diesem Fall derart stark berührt, dass nicht davon gesprochen werden 

könnte, dass nur eine unwesentliche Berührung von Amtsaufgaben ge-

genüber den Bürgern vorliegt.       

 

Vor diesem Hintergrund und der genannten Einschränkung ist die Festle-

gung des Beginns und des Endes der täglichen Arbeitszeit einschließlich 

der Pausen gem. § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG der uneingeschränkten Mit-

bestimmung der 1. Stufe zugänglich672. Gleiches gilt für § 75 Abs. 4 

BPersVG. Diese Regelung betrifft die unregelmäßige und kurzfristige 

Festsetzung der täglichen Arbeitszeit für Gruppen von Beschäftigten nach 

Erfordernissen, welche die Dienststelle nicht voraussehen kann. Wegen 

des engen Zusammenhangs zu § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG spricht viel für 

die Einordnung des § 75 Abs. 4 BPersVG in die erste Stufe673.   

 

2. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Dienstbezüge und   
    Arbeitsentgelte674 
Die Zeit und Art der Auszahlung der Dienstbezüge ist meist gesetzlich675 

oder tarifvertraglich676 geregelt. In diesen Fällen hat die Dienststelle über-

haupt keinen Entscheidungsspielraum. Die Wahrnehmung von Amtsauf-

gaben der Behörde wird durch die Mitbestimmung nicht beeinträchtigt. 

Evtl. durch das Mitbestimmungsrecht des Personalrats resultierende Kos-

tenbelastungen der Dienstelle z.B. durch die Übernahme der Kosten für 

das Gehaltskonto sind zu vernachlässigen. Insofern erfolgt eine Einstu-

fung in die erste Stufe677.   

 

 
                                                                                                                                      
671 VerfGH RP v. 18.04.1994, - Aus den Gründen II 2 e bb - 
672  Ebenso VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 53 
673  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 59 
674 § 75 Abs. 3 Nr. 2 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 2 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 3  BlnLPVG; § 66 Nr. 3 BbgLPVG; § 63 Abs. 1g 
BremLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 10 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 12 MVLPVG; § 72 Abs. 4 
Nr. 4 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 8 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 2 SaarLPVG; § 80  Abs. 
3 Nr. 2 SachsLPVG 

675  §§ 3 Abs. 5, 17a BBesG 
676  § 36 BAT, § 31 MTArb 
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3. Aufstellung des Urlaubsplanes, Festsetzung der zeitlichen Lage   
    des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen   
    dem Dienstleiter und  dem Beschäftigten kein Einverständnis   
     erzielt wird678. 

Der VerfGH Rheinland-Pfalz hat die Aufstellung eines Urlaubsplanes so-

wie die zeitliche Festlegung des Urlaubs für einzelne Beschäftigte als 

Maßnahmen von erheblicher organisatorischer Bedeutung bezeichnet679. 

Demgegenüber sieht das BVerfG in den Angelegenheiten des § 75 Abs. 3 

Nr. 3 BPersVG solche, die typischerweise nicht oder nur unerheblich die 

Wahrnehmung von Amtsaufgaben gegenüber dem Bürger berühren. Nach 

der Entscheidung des BVerfG ist daher dieser Mitbestimmungstatbestand 

der ersten Stufe zuzuordnen680. 

 

Durch das Gesetz zur Änderung des niedersächsischen Personalvertre-

tungsgesetzes aus dem Jahr 1998 wurde in dem entsprechenden Beteili-

gungstatbestand die Passage "Festsetzung der zeitlichen Lage des Erho-

lungsurlaubs für einzelne Beschäftigte (...)" gestrichen, mit der Begrün-

dung, die Entscheidung des BVerfG vom 25.04.1995 erfordere zwingend, 

dass Einzelfallentscheidungen im Rahmen des Direktionsrechts vom 

Dienststellenleiter getroffen werden müssten681. Dieser Begründung kann 

nicht gefolgt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in seiner 

Entscheidung vom 24.5.1995 ausdrücklich die Angelegenheiten des § 75 

Abs. 3 (mit Ausnahme der Nr. 10, 14, 17) BPersVG der 1. Stufe zugeord-

net. Dabei wurde vom Gericht bezüglich des § 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG 

                                                                                                                                      
677  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 53 
678 § 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG, § 79 Abs. 1 Nr. 3 u. 4 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 3 

BayLPVG; § 85 Abs. 1  Nr. 4 BlnLPVG; § 66 Nr. 4 BbgLPVG; § 63 Abs. 1h 
BremLPVG; 86 Abs. 1 Nr. 2 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 11 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 
21 MVLPVG; § 66 Nr. 3 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 4 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 14 
RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 3 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 3 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
3 SALPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 2 ThürLPVG 

679  VerfGH Reinland-Pfalz vom  18.4.1994 - Aus den Gründen III 2 e bb  -  
680  VON MUTIUS/ DEMUTH; S. 62 ff. Formulierungsvorschläge für eine den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen genügende Novellierung des Bremischen Personalvertre-
tungsgesetzes. 

681  Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das 
Land Niedersachsen vom 29.01.1997, S. 19 
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keine Unterscheidung zwischen der Mitbestimmung bei der Aufstellung 

kollektiver und individueller Urlaubsregelungen vorgenommen. Sinn und 

Zweck der Beteiligung der Personalvertretung ist die Förderung einer 

möglichst gerechten, an den persönlichen Belangen der Beschäftigten 

orientierten Gewährung des Urlaubs. Insoweit stehen bei Maßnahmen 

nach § 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG die Interessen der Beschäftigten im Vor-

dergrund.  

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei einem Konflikt über die individuel-

len Urlaubswünsche eines einzelnen Beschäftigten die Ablehnung des 

Urlaubswunsches durch die Dienststelle nicht das Verfahren nach § 69 

Abs. 3 BPersVG auslöst682. Der Beschäftigte kann allenfalls arbeits- bzw. 

verwaltungsrechtlich vorgehen. Eine entsprechende Klage wird jedoch nur 

dann Erfolg haben, wenn die Dienststelle bei ihrer ablehnenden Entschei-

dung von den allgemein anerkannten Grundsätzen der Urlaubsfestlegung 

abgewichen ist683. Vor diesem Hintergrund liegt allenfalls eine unerhebli-

che Berührung der Wahrnehmung von Amtsaufgaben der Dienststelle vor. 

Der Aspekt der Förderung eines möglichst gerechten Verfahrens bei der 

Urlaubsverteilung der Gesamtheit der Beschäftigten steht vielmehr im 

Vordergrund, so dass die Angelegenheit des § 75 Abs. 3 BPersVG ein-

schließlich der Festsetzung des Urlaubs für einzelne Beschäftigte in die 

erste Stufe einzuordnen ist684. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
682   LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG, § 75 Rdnr. 

130 
683  FISCHER/ GOERES in: Fürst GKOD K, BPersVG § 75 Rdnr. 83a; für das 

Betriebsverfassungsgesetz s. FITTING/ KAISER/ HEITHER/ ENGELS, BetrVG, § 87 
Rdnr. 61 m.w.N. 

684  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
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4.   Fragen der Lohngestaltung innerhalb einer Dienststelle,   
      insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen, die  
      Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden  
      und deren Änderung sowie die Festsetzung der Akkord- und  
      Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte   
      einschließlich der Geldfaktoren685 

Die praktische Bedeutung dieses Mitbestimmungstatbestandes ist nicht 

groß, da zumeist über Tarifverträge die Fragen der Lohngestaltung gere-

gelt sind. Darüber hinaus ist nach der Rechtsprechung die Festlegung der 

Lohngestaltung im Einzelfall nicht mitbestimmungspflichtig686. Fragen der 

Lohngestaltung und Entlohnungsgrundsätze berühren die sozialen Inte-

ressen der Beschäftigten, denn es geht um die Gegenleistung des öffentli-

chen Dienstherrn für die Arbeitsleistung des Beschäftigten. Von daher ist 

der vom BVerfG vorgenommenen Einstufung in die erste Stufe nicht zu 

widersprechen687. 

 

5. Einrichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen    
    ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform688 
Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats nach § 75 Abs. 3 Nr. 5 

BPersVG bezieht sich entgegen der Regelung des § 87 Abs. 1 Nr. 8 

BetrVG nicht nur auf bestehende Einrichtungen, sondern auch auf die 

Schaffung sozialer Einrichtungen. Anders als im Privatrecht ist die Dienst-

                                                 
685 § 75 Abs. 3 Nr. 4 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 5 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 4 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 8 BlnLPVG; § 66 Nr. 5 BbgLPVG: § 86 Abs. 1 Nr. 7 u. 8 
HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 13 HessLPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 22 MVLPVG; § 66 Nr. 5 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 5 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 7 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 
4 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 4 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 7 SALPVG; § 74 Abs. 3 
Nr. 3  ThürLPVG 

686   LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG, § 75 Rdnr. 
130; BVerwG vom 26.7.1979, PersV 1981, 71 = ZBR 1980, 157, BVwerG vom 
22.12.1993, PersR 1994, 81 = PersV 1994, 519 = ZBR 1994, 253 = ZfPR 1994, 46; a.A. 
ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPerSVG, § 75 Rdnr. 50 

687  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
688 § 75 Abs. 3 Nr. 5 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 6 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 5 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 8 BlnLPVG; § 64 Nr. 4 BbgLPVG; § 63 Abs. 1i BremLPVG, 
§ 86 Abs. 1 Nr. 14 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 12 HessLPVG; § 69 Nr. 4 MVLPVG; § 66 
Nr. 4 NiedsLPVG; § 72 Abs. 2 Nr. 4 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 15 RPLPVG; § 78 
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stelle jedoch an gesetzliche und haushaltsrechtliche Vorgaben gebunden. 

So ist die der Personalvertretung gegebene Möglichkeit, die Errichtung 

einer Sozialeinrichtung zu erzwingen, von vornherein durch die besonde-

ren Bindungen der Verwaltung begrenzt. Genauso begrenzt ist die Mög-

lichkeit der Personalvertretung, die Auflösung einer Sozialeinrichtung zu 

verhindern, da die haushaltsmäßigen Gegebenheiten einen Auflösungs-

zwang ergeben können.  

 

Im Vordergrund dieses Mitbestimmungstatbestandes stehen eindeutig die 

sozialen Interessen der Beschäftigten. Eine Beeinträchtigung der Belange 

der Verwaltung ist allein wegen der die Mitbestimmung begrenzenden 

haushaltsrechtlichen Vorgaben nur marginal gegeben. Daher erfolgt - ent-

sprechend der Auffassung des BVerfG - eine Einstufung in die erste Stu-

fe689.   

 

6.  Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und  
     sonstigen Gesundheitsbescheinigungen690 
Die Vorschrift dient der Stärkung der Personalvertretung im Bereich des 

Gesundheitsschutzes. Nach Auffassung der Rechtsprechung besteht ein 

Mitbestimmungsrecht nach § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG dann nicht, wenn 

die Behörde in erster Linie andere Zwecke verfolgt (z.B. Einschränkung 

der Reinigungstätigkeit aus Kostengründen) und sich diese Maßnahme 

nur mittelbar auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

auswirkt. 

 

Zu den mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen gehört aber nach über-

wiegender Auffassung auch die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten 

                                                                                                                                      
Abs. 1 Nr. 5 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 5 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 6 SALPVG; § 
74 Abs. 3 Nr. 4 ThürLPVG 

689  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
690 § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 8 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 8 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 7 BlnLPVG; § 66 Nr. 7 BbgLPVG; § 63 Abs. 1d 
BremLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 16 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 6 HessLPVG; § 69 Nr. 7 
MVLPVG; § 66 Nr. 11 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 7 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 10 
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nach § 22 Abs. 1 SGB VII sowie von Fachkräften für Arbeitssicherheit 

nach § ASiG691. Wenn aber § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG nicht nur sachli-

che Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, sondern auch 

personelle Regelungen beinhaltet, so bestehen Bedenken, eine Einstu-

fung in die erste Stufe vorzunehmen.  

 

Die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten nach dem Gesetz über Be-

triebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit692 bestimmt sich nach § 5  ASiG. Über § 16 ASiG ist das Arbeits-

sicherheitsgesetz grundsätzlich entsprechend auf die Verwaltungen und 

Betriebe des Bundes und der Länder anzuwenden. Danach hat der Ar-

beitgeber Fachkräfte für Arbeitssicherheit schriftlich zu bestellen und ihnen 

die in § 6 ASiG genannten Aufgaben zu übertragen. Nach § 5 Abs. 2 ASiG 

hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm bestellten 

Fachkräfte ihre Aufgaben erfüllen. Der Aufgabenbereich der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, § 6 ASiG,  entspricht dabei im wesentlichen dem in § 3 

ASiG niederlegten Aufgabenkatalog für Betriebsärzte. Eine Unterschei-

dung der Mitbestimmungskompetenzen der Personalvertretung bei der 

Bestellung von Betriebsärzten nach § 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG und der 

Bestellung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit nach § 75 Abs. 3 Nr. 11 

BPersVG ist daher nicht möglich. In beiden Fällen handelt es sich um per-

sonelle Entscheidungen des Dienstherrn, die der 1. Stufe des Stufenmo-

dells des BVerfG entzogen sind.   

 

Ist man daher - wie die überwiegende Mehrheit in der Literatur - der An-

sicht, das § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG auch die Bestellung von Fachkräf-

ten für Arbeitssicherheit umfasst, so scheidet eine Mitbestimmung ent-

sprechend der 1. Stufe aus. Schließt man sich dagegen der Auffassung 

                                                                                                                                      
RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 8 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 11 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 Nr. 
13 SALPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 11 ThürLPVG 

691  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 
175; ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ 
VOHS, BPerSVG § 75 Rdnr. 62c; FISCHER/ GOERES in: Fürst GKOD K BPersVG § 
75 Rdnr. 101; a.A. VGH Mannheim vom 8.9.1992, PersR 1993, 223. 
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des VGH Mannheim an, der die Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

nicht vom Anwendungsbereich des § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG umfasst 

sieht, so bestehen keine Bedenken, Maßnahmen nach § 75 Abs. 3 Nr. 11 

BPersVG in die 1. Stufe einzuordnen, da personelle Maßnahmen nicht 

betroffen sind693.    

 

7. Grundsätze über die Bewertung von anerkannten Vorschlägen im   
    Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens694 
§ 75 Abs. 3 Nr. 12 BPersVG umfasst alle Regelungen zur Behandlung von 

Verbesserungsvorschlägen der Beschäftigten. Über § 75 Abs. 3 Nr. 12 

BPersVG und die entsprechenden Ländervorschriften kann die Dienststel-

le jedoch nicht verpflichtet werden, einen Verbesserungsvorschlag eines 

Beschäftigten anzunehmen bzw. diesen sogar zu verwerten. Ebenfalls 

kein Mitbestimmungsrecht hat der Personalrat bei der Festsetzung der 

Höhe der Prämie. Die Mitbestimmungsbestimmung nach § 75 Abs. 3 Nr. 

12 BPersVG dient vorrangig der Transparenz der Entscheidung der 

Dienststelle über Vorschläge seitens der Beschäftigten. Eine mehr als un-

wesentliche Beeinträchtigung von Amtsaufgaben der Verwaltung kann 

nicht festgestellt werden. Angelegenheit nach § 75 Abs. 3 Nr. 12 BPersVG 

sind daher in die erste Stufe einzuordnen695.   

 

 
 
 

                                                                                                                                      
692  Arbeitssicherheitsgesetz vom 12.12.1973 (BGBl. I S. 1885)   
693  VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65 die in einem Formulierungsvorschlag zur Novellierung 

des bremischen Landespersonalvertretungsgesetzes „Maßnahmen zur Verhütung von 
Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsbeschädigungen“ als ein Beispiel 
für Maßnahmen, die die Wahrnehmung von Amtsaufgaben durch die zuständige Stelle 
nicht oder nur unerheblich berühren, aufgeführt haben; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 
54. 

694 § 75 Abs. 3 Nr. 12 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 13 BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 9 
BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 11 BlnLPVG; § 66 Nr. 8 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 9 
HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 14 HessLPVG; § 69 Nr. 6 MVLPVG; § 66 Nr. 15 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 8 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 9 RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 
15 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 12 SachsLPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 12 ThürLPVG 

695  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
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8.   Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plänen für  
      Umschulungen zum Ausgleich oder zur Minderung von  
      wirtschaftlichen Nachteilen, die den  Beschäftigten infolge von  
      Rationalisierungsmaßnahmen entstehen696 
Durch die Mitbestimmung der Angelegenheiten nach § 75 Abs. 3 Nr. 13 

BPersVG soll die Einflussmöglichkeit der Beschäftigtenvertretung auf die 

personellen Auswirkungen von Rationalisierungsmaßnahmen gestärkt 

werden. Nicht vom Mitbestimmungsrecht des Personalrats nach § 75 Abs. 

13 Nr. 13 BPersVG betoffen ist jedoch die Entscheidung über die eigentli-

che Rationalisierungsmaßnahme selbst. Angelegenheiten nach § 75 Abs. 

3 Nr. 13 betreffen daher in ihrem Schwerpunkt die Beschäftigten. Eben-

falls nicht erfasst werden personalwirtschaftliche Maßnahmen, die auf-

grund von Personalbemessungen den überhöhten Personalbestand ab-

bauen697. Entsprechend der Auffassung des BVerfG erfolgt daher eine 

Einstufung in die erste Stufe698.     

 

9.  Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der  
     Beschäftigten699 
Zur Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Be-

schäftigten gemäß § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG gehören die Anordnungen 

des Dienststellenleiters, die einen reibungslosen und störungsfreien Ab-

                                                 
696 § 75 Abs. 3 Nr. 13 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 11BWLPVG; Art. 75 Abs. 4 Nr. 12 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 9 BlnLPVG; § 64 Nr. 5 BbgLPVG; § 63 Abs. 1m 
BremLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 15 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 15 HessLPVG; § 69 Nr. 5 
MVLPVG; § 66 Nr. 12 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 5 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 16 
RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 19 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 13 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 
Nr. 14 SALPVG, Maßnahmen zur Minderung u. Ausgleich besonderer Belastungen, je-
doch ohne den Hinweis auf Sozialpläne; § 74 Abs. 3 Nr. 13 ThürLPVG 

697  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 
175 

698  Ebenso VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
699 § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 12 BWLPVG; Art. 76 Abs. 1 Nr. 2 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 6 BlnLPVG; § 66 Nr. 9 BbgLPVG; § 63 Abs. 1e 
BremLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 3 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 7 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 
8 MVLPVG; § 66 Nr. 10 NiedsLPVG; § 72 Abs. 4 Nr. 9 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 13 
RPLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 14 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 14 SachsLPVG; § 65 Abs. 1 
Nr. 12 SALPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 15 ThürLPVG  
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lauf des Lebens in der Dienststelle sicherstellen sollen700. Im wesentlichen 

handelt es sich dabei um innerdienstliche Anordnungen wie Torkontrollen, 

den Erlass von Rauch- und Alkoholverboten, das Verbot des Radiohörens 

am Arbeitsplatz, das Verfahren bei Krankmeldungen oder Regelungen 

über die private Nutzung dienstlicher Gegenstände und Einrichtungen. 

Unter den Mitbestimmungstatbestand des § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG 

fallen nur kollektive Regelungen, nicht hingegen Maßnahmen, die nur ein-

zelne Beschäftigte betreffen701. Insofern spricht vieles dafür, der Auffas-

sung des BVerfG zu folgen und eine Einordnung in die 1. Stufe vorzu-

nehmen702. 

 

§ 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG könnte aber wegen der möglichen Einbezie-

hung des Verhängens von Ordnungsstrafen als personenbezogene Ange-

legenheit zu werten sein, und deshalb außerhalb der 1. Stufe einzuordnen 

sein. Die Rechtsprechung zur Frage, ob die Verhängung von Ordnungs-

strafen gegen einzelne Beschäftigte unter den Mitbestimmungskatalog 

des § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG zu subsumieren ist, ist uneinheitlich. So 

hat das BAG703 ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bejaht, wäh-

rend das BVerwG und die überwiegende Auffassung in der Literatur ein 

Mitbestimmungsrecht des Personalrats bei der Verhängung von Ord-

nungsstrafen gegenüber einzelnen Beschäftigten ablehnt704. Nur wenn 

man der zuerst genannten Auffassung folgt bestehen Bedenken gegen die 

Einstufung von § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG in die erste Stufe. Denn das 

BVerfG hat den nach geltendem Recht der Mitwirkung des Personalrats 

unterliegenden Tatbestand der ”Einleitung eines förmlichen Disziplinarver-

                                                 
700  BVerwG vom 5.10.1989, PersR 1989, 364 = ZfPR 1990, 13 = DVBl 1990, 294 = NVwZ 

1990, 374 
701    BVerwG vom 23.8.1982, PersV 1983, 375 = Buchholz 238.3 A § 75 BPersVG Nr. 1; 

OVG Nordrhein-Westfalen vom 6.1.1982, RiA 1983, 176 = PersV 1986, 472 
702  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
703  BAG vom 25.5.1982, AP Nr. 53 zu § 611 BGB Dienstordnungsangestellte, ebenso 

ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS,  
BPersVG, § 75 Rdnr. 74 

704  BVerwG vom 6.2.1979, DVBl 1979, 469; FISCHER/ GOERES in Fürst GKOD K  
BPersVG § 75 Rdnr. 108; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ 
SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 190; DIETZ/ RICHARDI, BPersVG, § 75 Rdnr. 
486 
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fahrens gegen einen Beamten” gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG aus-

drücklich in die 3. Stufe eingeordnet. Die vergleichbare Beteiligung im 

Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG des Personalrats bei der Verhän-

gung von Ordnungsstrafen gegenüber Arbeitnehmern des öffentlichen 

Dienstes kann aber nach der Systematik der Entscheidung des BVerfG 

vom 24.5.1995 nicht vollkommen anders beurteilt werden. Denn das 

BVerfG hat in seinen Entscheidungsgründen ausdrücklich die Differenzie-

rung in die Beschäftigungsgruppen der Beamten, Angestellten und Arbei-

ter des öffentlichen Dienstes als Abgrenzungsmerkmal für die Grenzen 

der Mitbestimmung des Personalrates aufgegeben und im wesentlichen 

darauf abgestellt, in wie weit die Wahrnehmung des Amtsauftrages beein-

trächtigt ist. Folgt man der h.M und billigt dem Personalrat bei der Verhän-

gung von Ordnungsstrafen gegenüber einzelnen Beschäftigten kein Mit-

bestimmungsrecht zu, so kommt eine Einstufung in die erste Stufe in Be-

tracht.      

 

D )  O R G A N I S A T O R I S C H E  A N G E L E G E N H E I T E N  
Hat das Bundesverfassungsgericht die personellen Angelegenheiten der 

Beamten, Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes vom Grund-

satz her der dritten Legitimationsstufe und die sozialen Angelegenheiten 

der ersten Legitimationsstufe zugeordnet, so fehlt für den Bereich der or-

ganisatorischen Angelegenheiten eine entsprechend eindeutige Zuord-

nung. Das Bundesverfassungsgericht stellt lediglich fest, dass organisato-

rische Angelegenheiten, soweit sie schwerpunktmäßig die Erledigung von 

Amtsaufgaben betreffen, in die dritte Legitimationsstufe einzuordnen sind. 

Als Beispiel für eine organisatorische Maßnahme, die für die Wahrneh-

mung des Amtsauftrages von erheblicher Bedeutung ist, nennt das 

BVerfG § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG die Auflösung, Einschränkung, Verle-

gung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder wesentlichen Teilen 

von ihnen. Maßnahmen der Einführung und Anwendung technischer Ein-

richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 

Beschäftigten zu überwachen, (§ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG) ordnet das 
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BVerfG genauso der zweiten Stufe zu, wie § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG 

(Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die in-

nerdienstlichen, sozialen und persönlichen Angelegenheiten der Beschäf-

tigten ihres Geschäftsbereiches). Andere Beispiele hat das BVerfG nicht 

genannt, so dass bei den übrigen organisatorischen Maßnahmen die Ein-

teilung in die jeweilige Legitimationsstufe nach dem Grad der Bedeutung 

für die Wahrnehmung des Amtsauftrages erfolgt. So sind organisatorische 

Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Amtsauftrages von erheb-

licher Bedeutung sind, in die dritte Stufe einzuordnen. Andere organisato-

rische Angelegenheiten von geringerer oder nur unerheblicher Bedeutung 

für die Wahrnehmung des Amtsauftrages können in die erste oder zweite 

Legitimationsstufe eingeordnet werden705. 

 

Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die Tatsache, dass das BVerfG 

gegenüber der teilweise in der Literatur vertretenen Auffassung706, dass 

ein Antasten der Organisationsgewalt durch Mitbestimmungsregelungen 

nicht möglich ist, nach der Bedeutung für die Wahrnehmung des 

Amtsauftrages differenziert und eine genaue Überprüfung einzelner 

Beteiligungsrechte in organisatorischen Angelegenheiten im Hinblick auf 

die Erheblichkeit der Bedeutung für die Wahrnehmung des Amtsauftrages 

für nötig erachtet. Das Bundesverfassungsgericht entspricht mit seinen 

Ausführungen im wesentlichen der Argumentation des Hessischen 

Staatsgerichtshofs, der ein Letztentscheidungsrecht der Exekutivspitze 

soweit für erforderlich gehalten hat, wie die organisatorischen 

Entscheidungen in den Behörden und Betrieben des Landes, die deren 

Tätigkeit, Leistung und Effektivität entscheidend mitbeeinflussen 

können707. Die Organisationsmacht der Verwaltung darf demnach kein 

Selbstzweck sein, sondern ist zur Ausübung staatlicher Herrschaft nur 
                                                 
705 So auch RINKEN, Zu den Auswirkungen, S. 13; unzutreffend insoweit die Auffassung 

von ILBERTZ, ZfPR 1995, S. 193,  der annimmt, das BVerfG habe versagt, dass Maß-
nahmen organisatorischer Art nicht dem Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle un-
terstellt werden können. 

706 STEINER, ZBR 1985, S. 185, der seine Auffassung jedoch dann reduziert auf politisch 
bedeutsame Fragen. 

707 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen IV 5 b  - 
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übung staatlicher Herrschaft nur insoweit uneingeschränkt gerechtfertigt, 

als diese zur Umsetzung von Entscheidungen möglich ist708. 

 

Keinerlei Aussagen hat das Bundeverfassungsgericht zu dem in der Lite-

ratur diskutierten Problem der demokratischen Legitimation von aus der 

öffentlichen Verwaltung in die Privatsrechtsphäre ausgegliederten Organi-

sationseinheiten getroffen. Denn die Privatisierung öffentlicher Aufgaben 

führt faktisch zu einer Entlassung aus dem demokratischen Legitimations-

zusammenhang709. Die privatisierten Organisationseinheiten sind nämlich 

– ungeachtet ihrer Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben – an das private 

Gesellschaftsrecht gebunden. Anderenfalls wäre auch eine Übertragung 

von Verwaltungsaufgaben an Private ausgeschlossen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht unterstellt alle organisatorischen Maß-

nahmen, die für die Wahrnehmung des Amtsauftrages von erheblicher 

Bedeutung sind. Als eine der gravierensten organisatorischen Maßnah-

men gehört auch die Übertragung von Aufgaben an Private in die dritte 

Stufe. So hat der Hessische Staatsgerichtshof der Entscheidungskompen-

tenz der Verwaltung über die Fragen der Privatisierung öffentlichen Auf-

gaben als von „überragender Bedeutung“ angesehen710. In der Konse-

quenz wird vom BVerfG eine Personalratsmitbestimmung auf ein Minimum 

reduziert, obwohl die Privatisierung gänzlich zu eine Entlassung aus dem 

Legitmationszusammenhang und damit auch der Einflussmöglichkeit der 

öffentlichen Verwaltung führt. Diese Konsequenz widerspricht aber der 

vom Bundesverfassungsgericht angestellten Finalitätserwägung. Das 

BVerfG hat nämlich im Hinblick auf die künftige Überprüfungspflicht des 

Gesetzgebers auf Finalitätsgesichtspunkte abgestellt. Der Gesetzgeber 

habe zu prüfen, welche Auswirkungen die bei der Beteilung von Personal-

vertretungen einzuhaltenden Verfahrensregelungen auf die zügige Ver-

                                                 
708 WENDELING-SCHRÖDER; AuR 1987, S. 384; Stellungnahme der DAG-

Landesverband Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern v. 22.06.1992 im 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, 2 BvF 1/ 92 

709  DREIER, S. 293 ff.; PLANDER, Personalvertretungen..., S. 175 ff. 
710  Hess. StGH vom 30.4.1986 – aus den Gründen B IV 5 b - 
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wirklichung des Amtsauftrages habe und gegebenfalls korrigierend ein-

zugreifen711. Im Rahmen der Personalratsbeteilung bei der Privatisierung 

stellt das BVerfG aber lediglich auf die Kompetenz der Entscheidung der 

Verwaltung ab, ohne die Auswirkungen von Privatierungen zu berücksich-

tigen. Andererseits liegt das Absehen von Finalitätserwägungen aber in 

der Konsequenz der Entscheidung des BVerfG. Denn in den wesentlichen 

Teilen seiner Begründung stellt das BVerfG nur auf die Entscheidungs-

möglichkeiten und deren Beutung für die Verwaltung ab. Nicht die Auswir-

kungen einer Maßnahme sind von Relevanz für die Grenzen der Personal-

ratsmitbestimmung, sondern die Wichtigkeit der Aufgabenwahrnehmung 

und die Entscheidungskompetenz der Verwaltung.  

 

Organisatorische Angelegenheiten, zu denen auch die sozialen Angele-

genheiten mit organisatorischem Charakter gehören, sind der 3. Stufe zu-

zuordnen und stets von großer Bedeutung für die Erfüllung des Amtauf-

trages, soweit sie schwerpunktmäßig der Aufgabenerfüllung dienen712. 

Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz sind die 

in § 80 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4-6, 10 und 14 RPLPVG enthaltenen Maßnahmen 

von erheblicher organisatorischer Bedeutung713. Dabei handelt es sich um 

folgende Angelegenheiten: 

• Nr. 1: Planung, Gestaltung und Änderung der Arbeitsplätze, der Ar-

beitsumgebung und der Arbeitsorganisation einschließlich der Ar-

beitsverfahren und Arbeitsabläufe sowie der einzusetzenden Pla-

nungs- und Gestaltungsmittel, auch bei der Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen, insbesondere hinsichtlich der Anreicherung von 

Arbeitsinhalten, der Sicherung und Entfaltung von Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, dem Abbau von Kontrollen sowie bei der Abwendung, 

der Milderung oder dem Ausgleich von Belastungen der Beschäftig-

ten. 

                                                 
711  BVerfG, Beschluss vom 24.5.1995, - Aus den Gründen E - 
712 Vgl. BVerfGE 19; 302 (321);  BVerfGE 77; 370 (376); VerfGH Rheinland-Pfalz v. 

14.5.1994, ZBR 1994, 272, 274 
713 VerfGH RP, Urteil v. 18.04.1994, - Aus den Gründen III 2 e bb - 
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• Nr. 2: Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung techni-

scher Einrichtungen und Verfahren, die geeignet sind, Daten von 

Beschäftigten zu verarbeiten oder zu nutzen. 

• Nr. 4: Festlegung der Arbeitsinhalte und des Arbeitsumfanges ein-

schließlich der Zahl der einzusetzenden Beschäftigten. 

• Nr. 5: Fragen des Arbeitszeitsystems und der Arbeitszeit ein-

schließlich Beginn und Ende der Arbeitszeit, der Pausen, der Ver-

teilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage, des Dienstes in 

Bereitschaft oder auf Abruf. 

• Nr. 6: Verlängerung oder Verkürzung der regelmäßigen täglichen 

Arbeitszeit, insbesondere bei Anordnung von Mehrarbeit oder Ü-

berstunden, bei vorübergehenden Maßnahmen auch der Zeitpunkt 

der Rückkehr zur üblichen Arbeitszeit. 

• Nr. 10: Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein-

schließlich der Erstellung von Arbeitsschutzprogrammen sowie Ein-

zelregelungen, die, sei es auch mittelbar, der Verhütung von Ar-

beitsunfällen und Berufskrankheiten sowie dem Gesundheitsschutz 

dienen. 

• Nr. 14: Aufstellen des Urlaubsplanes sowie die Festsetzung der 

zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwi-

schen ihnen und der Dienststelle kein Einverständnis erzielt wird.  

 

Unklar ist, welche Angelegenheiten den organisatorischen Maßnahmen 

zuzuordnen sind, da in den verschiedenen Landespersonalvertretungsge-

setzen die unterschiedlichsten Maßnahmen als organisatorische festge-

legt worden sind. So hat das BVerfG den Mitbestimmungstatbestand der 

”Aufstellung des Urlaubsplanes sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage 

des Urlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen dem Dienststellen-

leiter und den beteiligten Beschäftigten kein Einverständnis erzielt wird”, (§ 

75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG) den innerdienstlichen Angelegenheiten zuge-

ordnet, während es sich nach Auffassung des VerfGH Rheinland-Pfalz bei 

diesem Mitbestimmungstatbestand um eine Angelegenheit von erhebli-
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cher organisatorischer Bedeutung handelt714.  Böcken fö rde  beschreibt 

die der Organisationsgewalt der Regierung unterliegende Entscheidungs-

befugnis  
"(...) zur Schaffung, Veränderung, Zuordnung, Bestimmung der Aufgaben und 

(evtl.) der inneren Gliederung und Geschäftsregelung öffentlicher Funktionsträger 

bzw. Handlungseinheiten auf dem Boden der in der Verfassung selbst getroffenen 

Grund - Organisation und mit Ausnahme der inneren Organisation der nichtexeku-

tiven unmittelbaren Verfassungsorgane"715.  

Wesentlich enger wird der Begriff der organisatorischen Angelegenheiten 

von gewerkschaftsnahen Autoren gefasst. Diese bestimmen den Begriff in 

Anlehnung an das Verwaltungsorganisationsrecht und  betrachten nur die-

jenigen Maßnahmen, die die Bildung und Auflösung der Dienststellen und 

ihre Stellung in der Verwaltungsorganisation betreffen, als organisatori-

sche Angelegenheiten716. Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs 

Rheinland-Pfalz fallen unter den Begriff der organisatorischen Angelegen-

heiten auch die sozialen Angelegenheiten mit überwiegend organisatori-

schem Charakter717.   

 

Der Mitwirkungstatbestand des § 78 Abs. Abs. 1 Nr. 2 BPersVG wurde 

vom BVerfG nach dem Wortlaut der Entscheidung vom 24.5.1995 der drit-

ten Stufe, demgegenüber aber die Mitwirkungstatbestände der § 78 Abs. 1 

Nr. 1 BPersVG und § 78 Abs. 1 Nr. 5 BPersVG der zweiten Stufe zuge-

ordnet. Da für das BVerfG die Auswirkungen einer bestimmten Maßnahme 

auf die Wahrnehmung des konkreten Amtsauftrages entscheidend für die 

Grenzen der Mitbestimmung des Personalrats sind, ist anhand der vom 

BVerfG gewählten Beispiele zu untersuchen, welche Angelegenheiten die 

genannten Mitwirkungstatbestände umfassen, um anschließend Rück-

schlüsse auf die systematische Einordnung der übrigen organisatorischen 

Angelegenheiten ziehen zu können. 

 

                                                 
714  VerfGH RP, Urteil v. 18.04.1994, - Aus den Gründen III 2 e bb - 
715 BÖCKENFÖRDE, S. 38 
716 ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG  § 

104 Rdnr. 17 
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Neben den, die Verwaltungsorganisation betreffenden, Maßnahmen sollen 

nachfolgend auch diejenigen Angelegenheiten behandelt werden, die den 

Einsatz neuer Technologien betreffen. Die gewerkschaftlichen Forderun-

gen Mitte der achtziger Jahre nach Schaffung von Mitbestimmungsbefug-

nissen bei der Einführung neuer Technologien ist nicht nur in der Bundes-

republik Deutschland sondern z.B. auch in Österreich718 von der Gesetz-

gebung aufgenommen worden. Diese Realisierung war konsequent, da 

der Einsatz neuer Technologien in der öffentlichen Verwaltung nur dann 

effizient ist, wenn die Beschäftigten die Einführung nicht nur hinnehmen, 

sondern aktiv begleiten719.    

 

aa) Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung  
       von Dienststellen, Behörden oder wesentlicher Teile von ihnen720 
Diese Angelegenheiten sind nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG der Mitbe-

stimmung entzogen und dem Mitwirkungsverfahren zugeordnet. Die in-

nerhalb des Bundespersonalvertretungsgesetzes vorgenommene Auftei-

lung in Mitbestimmungs- und Mitwirkungstatbestände ist aber für das 

BVerfG von nicht entscheidender Bedeutung für die Stufeneinteilung. So 

sind die Mitwirkungsverfahren nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 BPersVG in un-

terschiedliche Stufen von den BundesverfassungsrichterInnen eingeordnet 

worden.  Unter den Mitwirkungstatbestand des § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG 

fallen u.a. die vollständige Beseitigung der Dienststelle, die Eingliederung 

in eine andere Dienststelle, die Auflösung wesentlicher Teile einer Dienst-

stelle, die Ortsveränderung einer Dienststelle sowie die Zusammenlegung 

von Dienststellen721. Da derartige Maßnahmen die Interessen der Be-

schäftigten durch die evtl. Notwendigkeit einer räumlichen Veränderung 

                                                                                                                                      
717 VerfGH RP, Urteil v. 18.04.1994, - Aus den Gründen vgl. ZBR 1994, S. 277 
718 Wiener Landespersonalvertretungsgesetz v. 14.10.1985, Landesgesetzblatt für Wien, 

Stück 32, Nr. 49/ 1985 
719 LEISNER, in Krause, S. 23 f. 
720 Vgl. § 78 I Nr. 2 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 2 BWLPVG; Art. 76 Abs. 2 Nr. 4 BayLPVG; 

§ 90 Nr. 4 BlnLPVG; § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgLPVG; § 66 Abs. 1 a) BremLPVG; § 89 Abs. 
1 Nr. 2 HHLPVG; § 81 Abs. 2 HessLPVG; § 70 I Nr. 10 MBLPVG; § 75 I Nr. 13 
NiedsLPVG; § 73 Nr. 7 NRWLPVG; § 80 Abs. 2 Nr. 2 RPLPVG; § 83 Abs. 1 Nr. 9 
SaarLPVG; § 77 Nr. 2 SachsLPVG; § 69 Nr. 8 SALPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 11 ThürLPVG   
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berühren, ist von Teilen der Literatur gefordert worden, diesen Beteili-

gungstatbestand als Mitbestimmungstatbestand zu normieren722   

 

Eine Auflösung der Dienststelle liegt vor, wenn diese vollständig ihre or-

ganisatorische Selbständigkeit verliert. Die Gründe für die Auflösung einer 

Dienststelle liegen zumeist in einem Aufgabenwegfall oder einer Aufga-

benübertragung auf andere Dienststellen oder private Träger. Unter einer 

Einschränkung einer Dienststelle wird der Wegfall eines Teils des Aufga-

bengebiets der Dienststelle verstanden. Die Verlegung einer Dienststelle 

umfasst eine erhebliche Veränderung ihrer örtlichen Lage. Die Zusam-

menlegung von Dienststellen bedeutet das Aufgehen einer Dienststelle in 

einer anderen oder die Neubildung einer Dienststelle durch Verschmel-

zung von mindestens zwei Dienststellen. Die nach geltendem Recht be-

stehenden Mitwirkungsrechte des Personalrats nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 

BPersVG bestehen nur dann, wenn nicht bereits aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften die Auflösung, Zusammenlegung oder Einschränkung von 

Dienststellen erfolgt723. Die Mitwirkungsrechte der Personalvertretung 

nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG kommen also erst dann zur Anwendung, 

wenn die Behörde aufgrund ihrer Organisationsentscheidung eine Verän-

derung der Organisation der Dienststellen vornimmt. Die Tatsache, dass 

die Beteiligung der Personalvertretung bei Maßnahmen nach § 78 Abs. 1 

Nr. 2 BPersVG lediglich als Mitwirkungsrecht ausgestaltet ist, dient  nach 

der Rechtsprechung des BVerfG der Aufrechterhaltung der Funktionsfä-

higkeit der Verwaltung724. Daher ist § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG der dritten 

Stufe zuzuordnen725. 

 

  
 

                                                                                                                                      
721 Vgl. ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ 

VOHS, BPersVG § 78 Rdnr. 14 ff.  m.w.N. 
722 ILBERTZ, ZBR 1978, S. 46 
723  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 78 

Rdnrn. 25, 26 und 28 
724  BVerwG vom 7.7.1980, PersV 1980, 238 = ZBR 1981, 72 
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 bb) Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für  
        die innerdienstlichen, sozialen und persönlichen   
          Angelegenheiten der Beschäftigten ihres Geschäftsbereiches726 

Verwaltungsanordnungen sind generelle verwaltungs(betriebs)interne Re-

gelungen, die den Verwaltungsablauf, die Organisation und das Entschei-

dungsverhalten der Behördenbediensteten dirigieren und lenken sollen727. 

Es handelt sich dabei nicht nur um allgemeine Vorschriften im Sinne des 

Verwaltungsrechts, sondern auch um allgemeine Anordnungen im Rah-

men des Direktionsrechts728. Sie sind für die Funktionsfähigkeit einer Be-

hörde von besonderer Bedeutung, da in ihnen der alltägliche Verwal-

tungsablauf festgelegt ist. Das Mitwirkungsrecht nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 

BPersVG erstreckt sich dabei nur auf die Vorbereitung von Verwaltungs-

anordnungen.  

 

Der Hess.StGH hat in seiner Entscheidung vom 30.04.1986 die volle Mit-

bestimmung beim Erlass (u. nicht nur bei der Vorbereitung des Erlasses) 

von Verwaltungsanordnungen für die personellen Angelegen-heiten der 

Angestellten im hoheitlichen Bereich der Vergütungsgruppe I bis IV b BAT 

für mit der hessischen Verfassung nicht vereinbar erklärt. Das BVerfG 

schränkt die Personalratsmitbestimmung gegenüber der Hessischen Ent-

scheidung weiter ein und gewährt selbst bei der Vorbereitung von Verwal-

tungsanordnungen kein volles Mitbestimmungs-recht. Das BVerfG hat in-

soweit die Position von Ossenbühl  übernom-men, der in Bezug auf § 57 

a Abs. 1 HessLPVG Verfassungswidrigkeit attestiert hat, weil der Perso-

nalrat dadurch zu einem verfassungswidrigen Mitleitungsorgan würde729.  

 

                                                                                                                                      
725  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 58 
726 § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG; § 80 Abs. 1 Nr. 1 BWLPVG; Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 

BayLPVG; § 90 Nr. 2 BlnLPVG; § 68 Abs. 3 Nr. 1 BbgLPVG; § 55 BremLPVG; § 84 
HHLPVG; § 63 Abs. 1 HessLPVG; § 69 Nr. 9 MVLPVG; § 75 Nr. 15 NiedsLPVG; § 73 
Nr. 1 NRWLPVG; § 80 Abs. 2 Nr. 1 RPLPVG; § 83 Abs. 2 S. 1 SaarLPVG; § 77 Nr. 1 
SachsLPVG; § 60 Abs. 1 SALPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 10 ThürLPVG 

727 OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung.., S. 76 
728  BVerwG vom 23.7.1985, PersR 1986, 57 mit Anm. von Thiel = ZBR 1985, 285; 

FISCHER/ GOERES in: Fürst GKOD K BPersVG, § 78 Rdnr. 8 
729 OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 76 f. 
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Sinn der Beteiligung des Personalrats nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG ist 

es, dass der Personalrat bei Verwaltungsanordnungen, die die Beschäftig-

ten betreffen, im Vorfeld der endgültigen Abfassung auf den Inhalt der 

Verwaltungsanordnung Einfluss nehmen kann. Wegen dieser Zielsetzung 

besteht nach geltendem Recht kein Mitwirkungsrecht bei Anordnungen, 

die nur die Erledigung von Aufgaben der Dienststelle im Verhältnis zu Au-

ßenstehenden gestalten730. Gründe, von der ausdrücklichen Zuordnung 

durch das BVerfG des § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG in die zweite Stufe ab-

zuweichen, sind nicht ersichtlich731. Denn der nach geltendem Recht als 

Mitwirkungstatbestand konzipierte § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG betrifft nur 

die Mitwirkung der Personalvertretung bei der Vorbereitung der Verwal-

tungsanordnung. Aber auch eine Einstufung in die erste Stufe erscheint 

wegen der nicht unerheblichen Bedeutung von Verwaltungsanordnungen 

für den reibungslosen Ablauf in der Dienststelle nicht angebracht. Denn 

wenn dem Behördenleiter das Bestimmungsrecht über den generellen 

Ablauf der Entscheidungsprozesse aus der Hand genommen wird, kann 

ihm nicht die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der Behörde zuge-

rechnet werden732. § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG ist daher entsprechend der 

Einordnung durch das Bundesverfassungsgericht der zweiten Stufe zuzu-

ordnen733.        

 

 

 

 

                                                 
730  H.M. BVerwG vom 6.2.1987, PersV 1987, 464 = PersR 1987, 165 = ZBR 1987, 245 = 

NVwZ 1987, 1084; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, 
BPersVG § 78 Rdnr. 10; FISCHER/ GOERES in: Fürst GKOD K BPersVG, § 78 Rdnr. 
10; a.A. ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ 
VOHS, BPersVG § 78 Rdnr. 6 

731  Ebenso VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65, die neben § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG auch 
„das Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten, die besetzt werden sollen“ und 
„die Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen“ als Beispiele für Maß-
nahmen, die die Wahrnehmung von Amtsaufgaben durch die zuständige Stellen mehr als 
unerheblich berühren, anführen. 

732  OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 76 
733  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 55 
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cc) Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu  
       bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftig  
       ten zu überwachen734  
Dieser Tatbestand umfasst die Einführung und Anwendung von Geräten, 

die auf technischem Wege Kontrolldaten erzeugen735. Beispiele für solche 

Geräte sind Fernseh- und Videokameras, Computer, Telefonerfassungs-

anlagen, Stechuhren oder Zugangskontrollanlagen736. Der in § 75 Abs. 3 

Nr. 17 BPersVG niedergelegte Mitbestimmungstatbestand ist ebenso oder 

in ähnlicher Form in allen Landespersonalvertretungsgesetzen enthalten. 

Dabei bestehen jedoch Unterschiede hinsichtlich des Grades der Mitbe-

stimmung der Personalvertretung. Während in einigen Ländern die Einfüh-

rung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu „bestimmt sind“, 

das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen, der 

uneingeschränkten Mitbestimmung unterfallen, gewähren andere Länder 

der Personalvertretung nur eine eingeschränkte Mitbestimmung737. 

 

Die genannten technischen Geräte sollen dem Zweck dienen, das Verhal-

ten und/oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen. Derartige 

Maßnahmen der Dienststelle rechtfertigen sich durch das Bedürfnis, die 

Leistung der Beschäftigten im Hinblick auf die ordnungsgemäße und ins-

besondere kostenorientierte Erfüllung der jeweiligen Arbeitsverpflichtun-

gen zu kontrollieren. Die Schaffung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit 

der öffentlichen Verwaltung ist somit unmittelbares Ziel der Einführung von 

                                                 
734 § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 12 BWLPVG; Art. 75 a Abs. 1 Nr. 1 

BayLPVG; § 85 Abs. 1 Nr. 13 BlnLPVG; § 65 Nr. 2 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 4 
HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 17 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 2 MVLPVG; § 67 Nr. 2 
NiedsLPVG; § 72 Abs. 3 Nr. 2 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 3 PRLPVG; § 84 Nr. 2 
SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 16 SachsLPVG; § 69 Nr. 2 SALPVG; § 74 Abs. 3 Nr. 18 
ThürLPVG  

735 ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 75 Rdnr. 79 a 

736 ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 75 Rdnr. 79 a m.w.N.  

737  Uneingeschränkte Mitbestimmung in: § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG; § 85 Abs. 1 Nr. 13 
BlnLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 4 HHLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 3 RPLPVG; § 74 Abs.  Nr. 18 
ThürLPVG; eingeschränkte Mitbestimmung in: § 79 Abs. 3 Nr. 12 BWLPVG; Art. 75a 
Abs. 1 Nr. 1 BayLPVG; § 65 Nr. 2 BbgLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 2 MVLPVG; § 72 Abs. 3 
Nr. 2 NRWLPVG 
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technischen Kontrollgeräten738. Insbesondere die durch Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt739 begrenzten Haushaltsmittel zwingen die Verwal-

tung zum sparsamen Einsatz der Einnahmen, um die zur laufenden Auf-

gabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachmittel zu bestreiten. Auch 

die in den jeweiligen Gemeindeordnungen740 normierten Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zwingen zur Kontrolle der Erfolge oder 

Misserfolge der zu diesem Ziel durchgeführten Maßnahmen. Da ohne die 

Möglichkeit der Verwendung von technischen Kontrollgeräten eine effekti-

ve Verhaltens- und Leistungsüberprüfung der Beschäftigten wesentlich 

erschwert wäre und damit einhergehend die Gefahr des Funktionsverlus-

tes der öffentlichen Verwaltung gegeben wäre, hat eine Maßnahme nach 

§ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der 

Wahrnehmung des Amtsauftrages zur Folge. Bei dieser Wertung findet 

auch Berücksichtigung, dass innerhalb der Verwaltung ein Wandel von 

einer althergebrachten Eingriffs- und Leistungsverwaltung hin zur Verwal-

tung als bürgerorientiertes Dienstleistungsorgan festzustellen ist. Bürger-

orientierung setzt aber voraus, dass die selbst gesetzten Modernisie-

rungsansätze durch Kontrollmechanismen überwachbar und damit ent-

sprechend der Zielvorstellung korrigierbar sind. Insoweit kategorisiert das 

BVerfG entsprechend seiner Argumentation den Tatbestand des § 75 Abs. 

3 Nr. 17 BPersVG in die zweite Stufe ein.  

 

Dieser Beteiligungstatbestand war auch Gegenstand der verfassungs-

rechtlichen Überprüfung durch den Hessischen Staatsgerichthof und den 

Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Dabei hatte der Hessische Staats-

gerichtshof die uneingeschränkte Mitbestimmung bei der „Einführung, An-

wendung und Änderung einschließlich Erweiterung technischer Einrich-

                                                 
738 ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG, § 75 Rdnr. 82 a; sowie zum fast wortgleichen § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG siehe 
FITTING/ KAISER/ HEITHER/ ENGELS, BetrVG, § 87 Rdnr. 78, die als berechtigte 
Belange des Arbeitgebers für die Einführung von Kontrolleinrichtungen, z.B. die Gefah-
renabwehr, Sicherung des Eigentums, rationellere  Gestaltung des Arbeitsablaufes, Kos-
tengründe u.a. aufführen.  

739 Z.B. § 65 Abs. 2 GO NRW; § 80 GO BW 
740 Z.B. § 62 Abs. 2 GO NRW; § 77 Abs. 2 GO BW 
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tungen, die geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftig-

ten zu überwachen“, für mit der Hessischen Verfassung vereinbar er-

klärt.741 Der Hessische Staatsgerichthof ordnet den Beteiligungstatbestand 

den sozialen Angelegenheiten zu und verweist darauf, dass mögliche Be-

schränkungen der Organisationsgewalt, die verfassungsrechtliche Beden-

ken rechtfertigen könnten, nicht bestehen742. Zum anderen sei hinzuwei-

sen auf den Beschluss des BVerwG vom 16.12.1987, in dem festgestellt 

worden ist, dass die Unterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und 

Privatwirtschaft es nicht erfordern würden, bei im wesentlichen überein-

stimmenden Mitbestimmungstatbeständen die Beteiligungsrechte der Per-

sonalvertretung grundsätzlich enger zu fassen als im Betriebsverfassungs-

recht743.          

 

Vor diesem Hintergrund wird in der Literatur der soziale Schutzzweck des 

§ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG hervorgehoben. Dieser besteht darin, sicher-

zustellen, dass die Gefahren für den Persönlichkeitsschutz der Beschäftig-

ten am Arbeitsplatz, die von einer Technisierung der Verhaltens- und Leis-

tungskontrolle ausgehen, auf das erforderliche Maß beschränkt bleiben. 

Es soll dem erhöhten Überwachungsdruck aufgrund des Einsatzes mo-

derner technischer Mittel begegnet werden744. Insofern ordnet Rinken 

den Tatbestand des § 80 Abs. 3 Nr. 16 SachLPVG, der gleichlautend mit § 

75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG, der ersten Stufe zu. Rinken begründet dies 

u.a. mit der, durch die Formulierung „dazu bestimmt sind“ ,bedingten Fina-

lität der Überwachung. Im Gegensatz hierzu betreffen einige Landesper-

sonalvertretungsgesetze technische Einrichtungen, die nur „geeignet 

sind“, das Verhalten der Beschäftigten zu kontrollieren. In diesen Fällen 

sei die Schutzwürdigkeit der Beschäftigten geringer als bei einer wie in § 

                                                 
741 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen IV 8 - zu § 61 Abs. 1 Nr. 17 

HessLPVG 1984 
742 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen IV 8 b - 
743 BVerwG, Beschluss v. 16.12.1987, PersV 1989, S. 68 = PersR 1988, S. 51 = RiA 1988, 

S. 184; vgl. dazu BECKER, ZfPR 192, S. 183  
744  RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 95 
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75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG gewählten Formulierung745. Diese Streitfrage 

braucht jedoch nicht entschieden zu werden. Denn unstrittig ist, dass der 

Tatbestand des § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG neben sozialen auch organi-

satorische Belange umfasst, die für die Verwaltung von nicht unerhebli-

cher Bedeutung sind. Daher ist § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG entsprechend 

der ausdrücklichen Zuordnung durch das BVerfG in die zweite Stufe ein-

zugruppieren746.  

 

Dieses Ergebnis wird zudem bestätigt durch das Urteil des sächsischen 

Verfassungsgerichtshofs vom 22.2.2001747. Bis zur Novellierung des 

Sächsischen Landespersonalvertretungsgesetzes vom 23.4.1998 war ein 

volles Mitbestimmungsrecht des Personalrats bei Letztentscheid der Eini-

gungsstelle in Fragen der „Einführung und Anwendung technischer Ein-

richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 

Beschäftigten zu überwachen“, gegeben. Nach der Novellierung von 1998 

hatte die Entscheidung der Einigungsstelle nur noch den Charakter einer 

Empfehlung. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat diese Beschrän-

kung des Mitbestimmungsrechts des Personalrats für mit Art. 26 der 

Sächsischen Verfassung für unvereinbar erklärt.  Denn, so der Sächsische 

Verfassungsgerichtshof,  
„technische Überwachungseinrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten 

oder die Leistung des Beschäftigten zu überwachen, berühren in besonderer Wei-

se die Grundrechtsphäre der Beschäftigten im Arbeitsleben. (...) Solche Überwa-

                                                 
745  RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbestimmung..., S. 95; a.A. Staatsgerichthof Hessen, 

Urteil vom 18.4.1986 – Aus den Gründen IV 8b -, der hessische Staatsgerichtshof hält die 
vom Hessischen Landesanwalt vorgetragene Unterscheidung zwischen den Merkmalen 
„geeignet“ und „bestimmt“ für verfassungsechtlich nicht entscheidend. Denn die Eignung 
betrifft die technische Möglichkeit, die Bestimmung betrifft die Absicht, also die Nut-
zung der technischen Möglichkeit mit dem Ziel der Kontrolle der Beschäftigten. In bei-
den Fällen muss eine technische Möglichkeit bestehen. Ihr absichtlicher Einsatz bedeutet, 
dass die Kontrolle Haupt- oder Nebenzweck ist. Besteht diese Absicht nicht, so kann die 
bloße Eignung der Einrichtung bedeuten, dass Beschäftigungsdaten entweder nicht abge-
fragt werden, obwohl dies möglich wäre, oder als Nebenprodukt bei der Verarbeitung an-
derer Daten anfallen, aber nicht als solche betrachtet oder ausgewertet werden.  

746  VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 55  
747  Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom 22.2.2001, PersR 2001, 367 = 

PersV 2001, 198 = ZBR 2002, 37 



 

 

254

 

chungseinrichtungen betreffen nicht nur die Interessen der Beschäftigten, sondern 

haben unmittelbaren Bezug zur Menschenwürde (...)748. 

Auf Grund dieses Bezuges zur Menschenwürde geht nach Ansicht des 

sächsischen Verfassungsgerichthofs der vollständige Entzug des Letz-

tentscheidungsrechts der Einigungsstelle durch den sächsischen Gesetz-

geber über die vom BVerfG in seinem Beschluss vom 24.5.1995 aufge-

stellten Grundsätze hinaus. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof 

stimmt aber insoweit dem BVerfG zu, als dass die Kompetenz der Eini-

gungsstelle nur unter der Voraussetzung hingenommen werden kann, 

dass die Mehrheit ihrer Mitglieder uneingeschränkt personell demokratisch 

legitimiert ist und die Entscheidung darüber hinaus von der Mehrheit der 

so demokratisch legitimierten Mitglieder getragen wird. Zwar  berühre die 

Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen zwar als inner-

dienstliche Maßnahme typischerweise die Wahrnehmung des Amtsauftra-

ges. Dieses rechtfertigte aber nicht eine so weitgehende Einschränkung 

der Kompetenzen der Einigungsstelle, wie dies der sächsische Gesetzge-

ber vorgenommen hätte. Insofern – obwohl nicht ausdrücklich ausgespro-

chen – ist auch nach Meinung des sächsischen Staatsgerichtshofs der 

Beteiligungstatbestand des § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG der zweiten Stufe 

zuzuordnen.  

 

dd) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden749 
Der Begriff „Arbeitsmethode“ iSv. § 76 Abs. 2 Nr. 7 BPersVG umfasst die 

Regeln, die die Ausführung des Arbeitsablaufs durch den Menschen bei 

einem bestimmten Arbeitsverfahren betreffen. Bedeutung erlangen dabei 

nur solche Arbeitsmethoden, die sich durch eine Erweiterung des bisheri-

gen Aufgabenbereichs und der damit verbundenen Erhöhung der Verant-

wortung unmittelbar auf den Arbeitsablauf auswirken750. Beispiel für die 

                                                 
748  Urteil des VerfGH Sachsen vom 22.2.2001, - Aus den Gründen C II 2.2.2.1  
749 § 76 Abs. 2 Nr. 6 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 10 BWLPVG; Art. 76 Abs. 2 Nr. 1 

BayLPVG; § 90 Nr. 3 BlnLPVG; § 65 Nr. 3 BbgLPVG; 66 Abs. 1b BremLPVG; § 89 
Abs. 1 Nr. 1 HHLPVG; § 81 Abs. 1 Nr. 1 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 3 MVLPVG; § 67 
Nr. 6 NiedsLPVG; § 72 Abs. 3 Nr. 3 NRWLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 10 SaarLPVG; § 81 
Abs. 3 Nr. 7 SachsLPVG; § 69 Nr. 3 SALPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 6 ThürLPVG 

750  BVerwG vom 7.2.1980, PersV 1980, 238 = ZBR 1981, 72 
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Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden ist die Umstellung von 

Steuerungs- oder Rechentätigkeiten auf elektronische Datenverarbeitung 

oder der Übergang von Handarbeit auf Mechanisierung. Sinn und Zweck 

der Beteiligung der Personalvertretung ist es, die Beschäftigten vor Über-

forderungen und Überlastungen, die im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung grundlegend neuer Arbeitsmethoden entstehen können, zu schüt-

zen751. 

 

Der Hess.StGH hat in seiner Entscheidung vom 30.04.1986 diesen Betei-

ligungstatbestand, der auch in § 66 Abs. 1 HessLPVG geregelt war, als 

wirtschaftliche und nicht als organisatorische Angelegenheit betrachtet 

und wie folgt festgestellt: 
„(...) Das gleiche752 gilt auch für die in § 66 Abs. 1 HessLPVG genannten wirt-

schaftlichen Angelegenheiten, die zumindest häufig, wenn nicht in der Regel, von 

den organisatorischen Entscheidungen nicht zu trennen sind, da wirtschaftliche 

Entscheidungen von Gewicht in aller Regel auch organisatorische Maßnahmen 

beinhalten oder nach sich ziehen. (...)“753    

 

Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 Nr. 7 BPersVG sind daher wegen ihrer 

großen Bedeutung für die Verwaltung der dritten Stufe zuzuordnen754. 

Denn die Einführung neuer Arbeitsmethoden ist eine wichtige Organisati-

onsentscheidung der Verwaltung, um die gegenwärtige und zukünftige 

ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben effizient durchzuführen. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
751  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 76 Rdnrn. 

103 und 106 
752 Gemeint ist, dass organisatorische Entscheidungen, die die Tätigkeit, Leistung und Effek-

tivität der Behörde entscheidend mitbeeinflussen können, nicht der letztverantwortlichen 
Entscheidung der Exekutivspitze entzogen werden dürfen. 

753 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, PersV 1986, 227, - Aus den Gründen IV 5 b - 
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ee) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung   
       des Arbeitsablaufes755 
Dieser Beteiligungstatbestand war u.a. in § 61 Abs. 1 Nr. 2 HessLPVG 

1984 geregelt und unterlag ebenfalls der verfassungsrechtlichen Prüfung 

durch den Hessischen Staatsgerichtshof. Dieser hatte gegen die uneinge-

schränkte Mitbestimmung in dieser Angelegenheit keine verfassungsrecht-

lichen Einwände756 und hat zunächst die Frage erörtert, ob es sich bei 

Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Ar-

beitsablaufes um eine soziale oder organisatorische Angelegenheit han-

delt. Das Gericht ist dabei davon ausgegangen, dass die Vorschrift sowohl 

eine Regelung in sozialer als auch organisatorischer Hinsicht sei. Gegen 

die uneingeschränkte Mitbestimmung in sozialer Hinsicht bestehen nach 

Auffassung des Gerichts keine Bedenken. Soweit jedoch durch eine Maß-

nahme auch betriebsorganisatorische Belange berührt seien, sei eine un-

eingeschränkte Mitbestimmung verfassungswidrig und insoweit die 

Grundsätze über die Beurteilung von Mischtatbeständen anzuwenden757. 

Dies hat zur Konsequenz, dass nur diejenigen Angelegenheiten der un-

eingeschränkten Mitbestimmung unterliegen, die im wesentlichen durch 

soziale Gesichtpunkte geprägt sind.  

 

Der Tatbestand der "Hebung der Arbeitsleistung" ist erfüllt bei jeder Erhö-

hung der in einer vorgegebenen Zeit zu erledigenden Arbeitsmenge, bzw. 

bei jeder Verkürzung der vorgegebenen Zeit bei gleichbleibender Arbeits-

menge. Ausschlaggebend ist, dass die Maßnahme zu einer erhöhten In-

anspruchnahme des Beschäftigten durch Steigerung der körperlichen An-

                                                                                                                                      
754  VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 65; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 58 
755 § 76 Abs. 2 Nr. 5 BPersVG; § 79 Abs. 1 Nr. 9 BWLPVG; Art. 76 Abs. 2 Nr. 2 

BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 2 BlnLPVG; § 65 Nr. 5 BbgLPVG; § 63 Abs. 1b 
BremLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 5 HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 2 HessLPVG § 70 Abs. 1 Nr. 
4 MVLPVG; § 67 Nr. 4 NiedsLPVG; § 72 Abs. 3 Nr. 5  NRWLPVG; § 78 Abs. 1 Nr. 9 
SaarLPVG; 81 Abs. 3 Nr. 5 SachsLPVG; § 75 Abs. 2 Nr. 4 ThürLPVG; in Sachsen-
Anhalt besteht nach § 65 Abs. 1 Nr. 14 SALPVG ein Mitbestimmungsrecht bzgl. solcher 
Maßnahmen, die zur  Milderung oder zum Ausgleich von besonderen Belastungen, die 
sich für Beschäftigte aus der Einführung von Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis-
tung oder zur Erleichterung des Arbeitsablaufes ergeben, dienen.  

756 vgl. Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen B IV 6 - 
757 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, Aus den Gründen B IV 6 - 
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forderungen oder Vermehrung der psychischen Belastung führt758. Maß-

nahmen, die unmittelbar den Ablauf, den Umfang und die Ausführung der 

Arbeit betreffen, beinhalten auch immer die Frage der menschengerech-

ten Gestaltung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsablaufs und haben 

insoweit soziale Bedeutung für die Beschäftigten.  Maßnahmen zur He-

bung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des Arbeitsablaufes iSv. § 

76 Abs. 2 Nr. 5 BPersVG sind daher der zweiten Stufe zuzuordnen759.  

 

ff) Einführung wesentlicher Änderungen oder wesentlicher  
    Ausweitungen betrieblicher Informations- und Kommunikations-   
    netze760 
Betriebliche Informations- und Kommunikationsnetze sind auf die Dienst-

stelle zugeschnittene sog. Hausnetze. Die Installation betrieblicher Infor-

mations- und Kommunikationsnetze dient der Verbesserung der Effizienz 

der Arbeit der öffentlichen Verwaltung. Havers lehnt jedwede Mitbestim-

mung hierbei ab, da soziale Belange der Beschäftigten nicht berührt seien 

und daher unter dem Gesichtspunkt der Schutzzweckgrenze eine Mitbe-

stimmung oder Mitwirkung der Beschäftigten nicht gerechtfertigt sei761. 

Havers verkennt jedoch, dass sich bei einer wesentlichen Änderung oder 

Ausweitung betrieblicher Kommunikationsnetze in der Regel zumindest 

ein Informations- und gegebenfalls auch ein Schulungsbedarf der Be-

schäftigten ergibt. Die Interessen der Beschäftigten sind also betroffen, 

wenn auch nicht schwerwiegend, zumal über § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG 

(Einführung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver-

halten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen) die Interessen 

der Beschäftigten geschützt werden, wenn die Verhaltens- oder die Leis-

                                                 
758 BVerwG v. 30.08.1985, PersR 1985, 184 = PersV 1987, 247 = ZBR 1986, 143 = DVBl 

1987, 352; ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ SCHNEIDER/  SABOTTIG/ VOHS, 
BPersVG § 76 Rdnr. 16a 

759  A.A. VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 70, die eine Zuordnung der gleichlautenden Vor-
schrift des § 63 Abs. 1 b BremLPVG zur dritten Stufe vorgenommen haben; FABER/ 
HÄRTL; PersV 1999, S. 57. 

760 § 85 Abs. 2 Nr. 10 BlnLPVG; § 81 Abs. 2 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 5 MVLPVG; § 72 
Abs. 3 Nr. 6 NRWLPVG; § 84 Nr. 6 SaarLPVG; § 77 Nr. 4 SachsLPVG; § 69 Nr. 6 
SALPVG 

761 HAVERS, PersV 1987, S. 310 
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tungsüberwachung der Beschäftigten in Rede stehen. Insofern scheidet 

eine Verneinung der  Mitbestimmung der Personalvertretung unter dem 

Gesichtspunkt der Schutzzweckgrenze entgegen der Auffassung von Ha-

vers aus.  

 

Da die Änderung und Ausweitung betrieblicher Kommunikationsnetze im 

wesentlichen der Modernisierung und Effizienzsteigerung der öffentlichen 

Verwaltung dient, liegt es nahe, eine Einstufung in die dritte Stufe vorzu-

nehmen. Denn im Gegensatz zu § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG sind ebenso 

gravierende demgegenüberstehende Interessen der Beschäftigten, die 

nicht bereits durch andere Mitbestimmungstatbestände berücksichtigt 

sind,  nicht erkennbar. Auch die Landesgesetzgeber, die den Tatbestand 

der Einführung und der wesentlichen Änderung betrieblicher Informations- 

und Kommunikationsmittel positiv gesetzlich normiert haben, gewähren 

der Personalvertretung lediglich Mitwirkungsrechte (§ 81 Abs. 2 

HessLPVG; § 77 Nr. 4 SachsLPVG) bzw. beschränken die Kompetenz der 

Einigungsstelle auf die Abgabe einer Empfehlung (§ 62 iVm. § 69 Nr. 6 

SALPVG; § 75 Abs. 4 iVm. § 84 Nr. 1 SaarLPVG).  Der Tatbestand ist da-

her der dritten Strufe zuzuordnen. 

 

gg) Auslagerung von Arbeitsplätzen (zwecks Heimarbeit an techni-   
       schen Geräten)762  

Die Auslagerung von Arbeitsplätzen ist in einigen Landespersonalvertre-

tungsgesetzen, insbesondere denen der neuen Bundesländer, als Beteili-

gungstatbestand gesetzlich normiert. Dabei handelt es sich um Maßnah-

men, die Ausfluss der Organisationsmacht der Verwaltung sind. Dieser 

Tatbestand ist daher als organisatorische Angelegenheit der dritten Stufe 

zuzuordnen.  

 

 

                                                 
762 § 80 Abs. 3 Nr. 7 BWLPVG; § 65 Nr. 4 BbgLPVG; § 72 Abs. 3 Nr. 4 NRWLPVG, § 80 

Abs. 2 Nr. 3 RPLPVG; 84 Nr. 4 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 15 SachsLPVG; 0§ 69 Nr. 4 
SALPVG;  
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hh) Übertragung von Arbeiten der Dienststelle, die üblicherweise von   
       ihren Beschäftigten vorgenommen werden, auf Dauer an Privat  
       personen oder wirtschaftliche Unternehmen763 
Durch die beschränkte Bezugnahme auf die Beteiligungstatbestände des 

BPersVG finden sich in den Gründen des Beschlusses vom 24.05.1995 

keine Ausführungen hinsichtlich der Einordnung der Mitbestimmung bei 

Privatisierungsmaßnahmen. Die Übertragung von Aufgaben an Private hat 

hinsichtlich des Umfangs der Übertragung und der damit verbundenen 

wirtschaftlichen Folgen sowohl für die Dienststelle als auch die Beschäftig-

ten weitreichende Konsequenzen. Einigkeit besteht, dass die Vergabe 

oder Privatisierung von Arbeiten oder Aufgaben, die bisher von der 

Dienststelle wahrgenommen worden sind, eine Maßnahme darstellt, die 

für die Art und Weise der Ausübung der Staatsgewalt von Bedeutung 

ist764. Insbesondere Gründe der Entlastung der öffentlichen Haushalte 

stellen wichtige Aspekte der kommunalen Haushaltführung dar. Der 

Wechsel der öffentlich-rechtlichen zur privaten Organisationsform unter-

fällt der gemeindlichen Organisationsgewalt765. So stellt der Hessische 

StGH fest:  
"(...) Ob das Land, eine Gemeinde, ein Gemeindeverband oder eine andere be-

stimmte juristische Person des öffentlichen Rechts eine öffentliche Aufgabe selbst 

durchführt oder einer privaten Organisation überträgt, ist für die jeweilige Körper-

schaft sowohl hinsichtlich des Umfangs ihrer Aufgaben als auch hinsichtlich der 

Zahl der von ihr benötigten Mitarbeiter und der damit verbundenen wirtschaftlichen 

Folgen von erheblicher, manchmal sogar von überragender Bedeutung. Es handelt 

sich um eine Leitungsaufgabe (...), die aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht 

der verantwortlichen Verwaltungsspitze entzogen werden darf (:..)"766.  

                                                 
763 § 80 Abs. 3 Nr. 6 BWLPVG; § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgLPVG; § 81 Abs. 1 HessLPVG; § 75 

Nr. 12 NiedsLPVG; § 72 Abs. 3 Nr. 7 NRWLPVG; § 83 Abs. 1 Nr. 4 RPLPVG; § 84 Nr. 
7 SaarLPVG; § 77 Nr. 3 SachsLPVG 

764 HessStGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen B IV 5 b -; WENDELING-
SCHRÖDER, AuR 1987, S. 387; OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung...; S. 85 f., 
vgl. auch KEMPEN, Grund und Grenze..., S. 47, der das Mitbestimmungsrecht des  § 66 
Abs. 1 e HessLPVG auf die soziale und interessenvertretungsrechtliche Position der Be-
troffenen bezogen sehen will.  

765 KEMPEN, Grund und Grenze..., S. 47; DÄUBLER, Privatisierung...; S. 65 ff. 
766 Hess.StGH, Urteil v. 30.04. 1986, - Aus den Gründen B IV 5 b -  
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Wegen dieser Bedeutung war z.B. in Nordrhein-Westfalen die Einführung 

des § 72 Abs. 3 Nr. 7 NRWLPVG767 stark umstritten, wobei neben den 

kommunalen Spitzenverbänden auch von Seiten des Deutschen Beam-

tenbundes verfassungsrechtliche Bedenken geäußert wurden768. So hält 

Leuze  die eingeschränkte Mitbestimmung in § 72 Abs. 32 Nr. 7 

NRWLPVG für verfassungswidrig und begründet dies damit, dass eine 

Entscheidung über eine etwaige Privatisierung wegen ihrer hohen politi-

schen Bedeutung von Gruppeninteressen der Bediensteten nicht beein-

flusst werden kann769.  

 

Privatisierungsmaßnahmen unterfallen grundsätzlich dem Anwendungsbe-

reich des § 613a BGB, mit der Rechtsfolge, dass die Rechte und Pflichten 

auf den Erwerber übergehen. Trotz dieses Grundsatzes resultieren auf 

Grund des Überganges für die betroffenen Beschäftigten eine Vielzahl von 

möglichen Schlechterstellungen u.a. im Bereich der Altersversorgung, der 

Ablösung der alten ggfls. günstigeren Tarifverträge, z.B. damit einherge-

hend der Verlust der Unkündbarkeit sowie die mangelnde Fortgeltung von 

Dienstvereinbarungen als Betriebsvereinbarungen770.   

 

Steht somit fest, dass Privatisierungsmaßnahmen schwerpunktmäßig der 

Erledigung von Amtsaufgaben zuzuordnen sind, so müsste eine Einord-

nung in die dritte Legitimationsstufe erfolgen. Soweit Privatisierungsmaß-

nahmen in einzelnen Landespersonalvertretungsgesetzen der Beteiligung 

des Personalrates unterliegen, ist festzustellen, dass nur nach §§ 81 Nr. 1 

des HessLPVG dem Personalrat ein Mitbestimmungsrecht zugebilligt wird; 

in den anderen Bundesländern werden dem Personalrat - soweit über-

                                                 
767 Nach § 72 Abs. 3 Nr. 7 iVm. §§ 67 Abs. 1 S. 4, 68 S. 7 NRWLPVG hat der Personalrat 

ein eingeschränktes  Mitbestimmungsrecht bei Privatisierungsmaßnahmen; Der § 72 Abs. 
3 Nr. 7 NRWLPVG ist auf Initiative des DGB im Innenausschuß eingefügt worden, vgl 
LEUZE, DÖD 1996, S. 108 

768 CECIOR/ DIETZ/ VALLENDAR, NRWLPVG § 72 Rdnr. 338, LEUZE, DÖD 1996, S. 
108 f. 

769 LEUZE, DÖD 1996, S. 110, der allerdings den Beschluss des BVerfG v. 24.05.1995 
unberücksichtigt lässt. 

770 SCHIPP, NZA 1994, S. 865 ff. 
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haupt -, nur Anhörungs-, Beratungs- oder Mitwirkungsrechte zugebilligt771. 

Die Einordnung als Mitbestimmungsrecht verbunden mit einem Aufhe-

bungsrecht der Verwaltungsspitze steht im Einklang mit dem Urteil des 

Hessischen Staatsgerichtshofes. Dieser hatte zwar festgestellt, dass die 

Regelung des § 66 Abs. 1e HessLPVG 1984 verfassungswidrig ist, dies 

jedoch damit begründet, dass die volle Mitbestimmung durch eine paritä-

tisch besetzte Einigungsstelle nicht zulässig sei772. Die Entscheidung über 

eine etwaige Privatisierung ist daher wegen ihrer hohen organisatorischen 

und politischen Bedeutung der dritten Stufe zuzuordnen773.   

 

ii) Auswahl und Beauftragung von Gutachtern für Wirtschaftlichkeits-  
    und Organisationsprüfungen774 
Zunächst ist fraglich, ob es sich hierbei um eine organisatorische oder 

wegen des personalen Bezugs um eine personelle Angelegenheit handelt. 

Die Landesgesetzgeber, die diesen Beteiligungstatbestand positiv nor-

miert haben, ordnen ihn grundsätzlich dem wirtschaftlich-

organisatorischen Bereich zu775. Dies ist insoweit konsequent, als durch 

die Bestellung von Gutachtern Rationalisierungs- oder Privatisierungs-

maßnahmen vorbereitet werden und daher eine Sachnähe zu den organi-

satorischen Angelegenheiten besteht, die es rechtfertigt, sie dem organi-

satorischen Bereich zuzuordnen.  

 

Hinsichtlich des Mitbestimmungsrechts des Personalrats bei der Auswahl 

eines Gutachters zur Prüfung von Rationalisierungs- oder Privatisie-

                                                 
771 Nach § 81 Abs. 1 iVm. § 71 Abs. 4 Nr. 5 HessLPVG besteht ein Aufhebungsrecht; § 80 

Abs. 3 Nr. 6 BWLPVG gewährt ein Anhörungsrecht; § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgLPVG u. § 
75 Nr. 12 NiedsLPVG u. § 77 Nr. 3 SachsLPVG ein Mitwirkungsrecht; § 72 Abs. 3 Nr. 7 
NRWLPVG u. § 84 Nr. 7 SaarLPVG ein eingeschränktes  Mitbestimmungsrecht; § 83 
Abs. 1 Nr. 4 RPLPVG ein Beratungsrecht. 

772 Hess.StGH, - Aus den Gründen B IV 5 b -  
773  LEUZE, DÖD 1996, S. 110 
774 § 80 Abs. 3 Nr. 9 BWLPVG; Art. 75a Abs. 2 BayLPVG; § 81 Abs. 5 HESSLPVG; § 80 

Abs. 2 Nr. 5 RPLPVG; § 83 Abs. 1 Nr.  8 SaarLPVG 
775 Lediglich das saarländische Landespersonalvertretungsgesetz nimmt keine klare Zuord-

nung vor, sondern ordnet die "Aufträge zur Überprüfung der Organisation oder der Wirt-
schaftlichkeit der Dienststelle durch Dritte" allgemein den Gegenständen der Mitwirkung 
zu, § 83 Abs. 1 SaarLPVG.    
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rungsmaßnahmen (§ 66 Abs. 5 HessLPVG 1984) gibt der hessische 

Staatsgerichtshof jedoch zu bedenken, dass durch eine Beauftragung des 

Gutachters gegen den Willen des Personalrats die Interessen der Be-

schäftigten an der Erhaltung und Gestaltung der Arbeitsplätze nicht hinrei-

chend berücksichtigt werden. Es müsse dem Dienststellenleiter die Mög-

lichkeit verbleiben, sich nach eigenem Entschluss über Umstände zu in-

formieren, die für die behördenleitende Funktion von größter Bedeutung 

sind776. Liegen somit wichtige Gründe für die unbeeinflusste Bestellung 

von Gutachtern für Wirtschaftlichkeits- oder Organisationsprüfungen vor, 

so ist weiter zu untersuchen, inwieweit die Beschäftigteninteressen durch 

derartige Maßnahmen berührt sind. Dabei wird vom Gericht die Auffas-

sung vertreten, bei diesem Beteiligungstatbestand seien keine sozialen 

Belange der Beschäftigten ersichtlich, so dass allein das der Dienststellen-

leitung gebührende Informationsrecht für die verfassungsrechtliche Beur-

teilung entscheidend sei. Selbst wenn sich entfernte soziale Bezüge her-

stellen ließen, würde diese hinter dem dominierenden Interesse an einer 

optimalen Aufgabenerfüllung durch die öffentliche Verwaltung zurücktre-

ten777.  

 

Aber selbst nach Auffassung des Hess.StGH sind bei der Bestellung von 

Gutachtern auch die Interessen der Beschäftigten berührt. Das Gericht 

eröffnet dem Gesetzgeber die Möglichkeit, die Beschäftigteninteressen 

durch Schaffung eines Rechts des Personalrats zur Einholung eines 

Zweitgutachtens über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der erwoge-

nen Rationalisierungsmaßnahmen zu schützen778. Die alleinige Bestellung 

von Gutachtern durch die Dienststelle birgt die Gefahr des Verdachtes der 

"Gefälligkeitsgutachten" ohne ausreichende Einbeziehung der Konse-

quenzen etwaiger Organisationsänderungen auf die Beschäftigten der 

Dienststelle. Zukünftigen, auf gutachterliche Vorschläge basierenden Or-

ganisationsänderungen könnte durch ein im Vorfeld bestehendes Mitbe-

                                                 
776 OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 86; Kisker, PersV 1985, S. 145 
777 So OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 86,  
778 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen IV 5 b - 
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stimmungsrecht des Personalrats erhöhte Akzeptanz zukommen779. Da 

die Auswahl der Gutachter insoweit nur vorbereitenden Charakter hat und 

der Informationsbeschaffung dient, bestehen erhebliche Bedenken gegen 

die Einordnung in die Stufe drei vorzunehmen. Letztlich betreffen die Or-

ganisationsänderungen schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsauf-

gaben, nicht aber die nur vorbereitenden Handlungen. Sollte jedoch eine 

Einordnung des Gesetzgebers in die zweite Stufe nicht gewollt sein, sollte 

der vom Hess.StGH vorgezeichnete Weg, nämlich die Schaffung eines 

Rechts des Personalrats zur Einholung eines Zweitgutachtens, beschritten 

werden. Durch ein Zweitgutachten könnten ggf. zusätzliche Aspekte des 

Beschäftigtenschutzes der geplanten Organisationsänderung noch ent-

sprechend gewürdigt und berücksichtigt werden. Aufgrund der Tatsache, 

dass bei der Erteilung von Aufträgen für Organisationsprüfungen auf der 

einen Seite die Interessen der Beschäftigten nicht unerheblich und auf der 

anderen Seite die Wahrnehmung des Amtsauftrages zwar berührt, aber 

nicht wesentlich berührt ist, ist eine Einordnung in die zweite Stufe sach-

gerecht780. 

 

jj) Aufstellung oder wesentliche Änderung von Plänen zur  
    Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern781 
Die Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer ist in 

jüngster Vergangenheit sowohl auf Bundesebene durch das zweite 

Gleichberechtigungsgesetz vom 24.06.1994782, als auch auf Länderebe-

ne783 ausdrücklich als gesetzgeberische Zielvorstellung normiert worden.  

                                                 
779 AUFHAUSER/ BRUNHUBER/ WARGA, SaarLPVG § 83 Rdnr. 71 
780  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 59, die diese Einordnung damit begründen, dass Art. 

75a Abs. 2 BayLPVG in enger Verbindung zu Art. 75a Abs. 1 Nr. 2 BayLPVG steht 
(Einführung, Anwendung und erhebliche Änderung von automatisierten Verfahren zur 
Personalverwaltung), der ebenfalls der zweiten Stufe zuzuordnen sei. 

781 § 76 Abs. 2 Nr. 10 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 17 BWLPVG; § 65 Nr. 7 BbgLPVG; § 67 
Nr. 5 NiedsLPVG; § 73 Nr. 2 NRWLPVG; § 83 Abs. 1 Nr. 3 SaarLPVG; sowie Nr. 16 
des Referentenentwurfes zur Änderung des sächsischen Personalvertretungsgesetzes v. 
30.11.1995.  

782 Gesetz zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern v. 24.06.1994 
(GVBl. I S. 1406) 

783 Berliner Landesgleichstellungsgesetz v. 31.12.1990 (GVBl. S. 8); Bremer Landesgleich-
stellungsgesetz v. 20.11.1990 (GBl. S. 433); Hamburger Gleichstellungsgesetz v. 
19.03.1991 (GVBl. S. 75); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz v. 21.12.1993 (GVBl. 
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Gegenstand der Personalratsbeteiligung ist die Teilhabe an der Erstellung 

und Änderung der, z.B. gemäß § 4 Gleichberechtigungsgesetz des Bun-

des, zu erstellenden Frauenförderpläne. Wichtigster Inhalt des Frauenför-

derplanes ist die Entwicklung von personellen und organisatorischen 

Maßnahmen, die der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern dienen. Da insofern der Frauenförderplan Grundlage zukünf-

tiger personeller und organisatorischer Veränderungen ist, könnte dieser 

für die Bedeutung des Amtsauftrages von wesentlicher Bedeutung sein. 

Jedoch ergibt sich weder im Gleichberechtigungsgesetz des Bundes noch 

in den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der Länder eine Ver-

pflichtung zur Durchführung der im Frauenförderplan genannten Maß-

nahmen784. Auch das der Frauenbeauftragten zustehende Beanstan-

dungsrecht (§ 19 2. GleiBG) bei Verstößen gegen den Frauenförderplan, 

führt nicht zu einer Verpflichtung der Dienststelle zur Durchführung be-

stimmter Maßnahmen. Steht somit fest, dass aus dem Frauenförderplan 

keine Verpflichtung der Dienststelle zu personellen oder organisatorischen 

Veränderungen besteht, dann hat der Frauenförderplan lediglich empfeh-

lenden Charakter. Die Dienststelle ist aber in der Aufgabenerfüllung durch 

die Vorgaben des Frauenförderplanes nicht unwesentlich beeinträchtigt, 

denn durch Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 Nr. 10 BPersVG werden perso-

nelle und organisatorische Vorentscheidungen getroffen, die für die 

Dienststelle von wesentlicher Bedeutung sind. So wird in den Bundeslän-

dern, die eine Beteiligung des Personalrates in ihren Personalvertretungs-

gesetzen vorgeschrieben haben, dem Personalrat ein eingeschränktes 

Mitbestimmungsrecht, ein Mitbestimmungsrecht mit Aufhebungsrecht der 

Dienststelle oder lediglich ein Mitwirkungsrecht eingeräumt.  

 

                                                                                                                                      
S. 729); Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz v. 15.06.1994 (GVBl. S. 246); 
Nordrhein-Westfälisches Frauenfördergesetz v. 31.10.1989 (GVl. S. 567); Saarländisches 
Gesetz zur Förderung von Frauen und zur Änderung sonst. dienstlicher Vorschriften v. 
10.05.1989 (ABl. S. 977).  

784 Vgl. § 4 Abs. 5 des 2. GleiBG, nach dem die Dienststelle bei Nichtumsetzung des Frau-
ensförderplans  lediglich verpflichtet ist, " (...) die Gründe im Rahmen der jährlichen An-
passung und bei der Aufstellung des nächsten Frauenförderplanes darzulegen sowie zu-
sätzlich der höheren Dienststelle mitzuteilen (...)".  
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§ 76 Abs. 2 Nr. 10 BPersVG ist eine konkrete Umsetzung der grundge-

setzliche Verbürgung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und der staatlichen Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleich-

berechtigung von Frauen und Männer nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG. 

Durch die, durch Novelle vom 27.10.1994 in das Grundgesetz eingefügte 

Förderpflicht des Staates, wurde § 76 Abs. 2 Nr. 10 in das BPersVG auf-

genommen. Damit wurde die grundgesetzliche Verbürgung der Gleichbe-

rechtigung gestärkt. Insbesondere für die weiblichen Beschäftigten bewirkt 

die Personalratsmitbestimmung eine wirksame Einflussmöglichkeit im 

Hinblick auf die Realisierung der Verhinderung von Ungleichbehandlungen 

gegenüber den männlichen Beschäftigten. Vor den Hintergrund dieses  

grundgesetzlich verbürgten Gleichstellungsgebots im Interesse der Be-

schäftigten ist eine Einstufung von § 76 Abs. 2 Nr. 10 BPersVG in die 

zweiten Stufe angezeigt785.     

 

kk) Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung von    
      automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten der  
       Beschäftigten786 
Vorgenannter Beteiligungstatbestand war u.a. in dem HessLPVG von 

1984 in § 61 Abs. 1 Nr. 17.1 festgelegt, wobei der Katalog des § 61 Abs. 1 

HessLPVG v. 1984 die sozialen Angelegenheiten umfasste. Der 

Hess.StGH ist dieser Einordnung nicht gefolgt und hat stattdessen eine 

Zuordnung zu den organisatorischen Angelegenheiten vorgenommen. Der 

Hessische Staatsgerichtshof begründete dies damit, dass es sich im We-

sentlichen um einen Vorgang der Betriebsorganisation handele. Soziale 

Aspekte seien nur insoweit berührt, als sie Rechte und Interessen der Be-

schäftigten und deren Schutz im Betrieb berühren787. Nach Auffassung 

des Hessischen Staatsgerichtshofes ist es dem Gesetzgeber aus verfas-

                                                 
785  a.A. FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 58, die eine Einstufung in die dritte Stufe präve-

rieren. 
786 Vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 14 BWLPVG; Art. 75 a Abs. 1 Nr. 2 BayLPVG; § 85 Abs. 2 Nr. 8 

BlnLPVG; § 65 Nr. 1 BbgLPVG; § 81 Abs.1 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 1 MVLPVG; § 
67 Nr. 1 NiedsLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 2; § 84 Nr. 1SaarLPVG; § 69 Nr. 1 SALPVG; § 74 
Abs. 3 Nr. 19 ThürLPVG 
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sungsrechtlichen Gründen verwehrt, bei der "Einführung, Anwendung, Än-

derung oder Erweiterung von automatisierter Verarbeitung personenbezo-

gener Daten der Beschäftigten" der Einigungsstelle das bindende Letz-

tentscheidungsrecht zu übertragen. Der Hessische Staatsgerichtshof hat 

ausgeführt, dass ein Bedürfnis bestehen kann, mit der allgemeinen büro- 

und informationstechnischen Entwicklung mitzuhalten, mögen sie auch 

nur der Verarbeitung von behörden- oder betriebsinternen Daten dienen. 

Demgegenüber wird in der Literatur z.T. der Anwendungsbereich im Hin-

blick auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit wesentlich wei-

ter interpretiert788.  

 

Der Tatbestand der "Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung 

von automatisierter Verarbeitung der Beschäftigten" ist innerhalb des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes nicht geregelt, so dass insofern auch 

keine ausdrückliche Zuweisung durch das BVerfG erfolgen konnte. Nach 

dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist von wesentlicher Be-

deutung, ob diese Angelegenheit den sozialen oder den organisatorischen 

Maßnahmen zuzuordnen ist. Ausgehend von der Zuordnung durch den 

Hessischen Landesgesetzgeber in § 61 Abs. 1 HessLPVG 1984 wäre – im 

Gegensatz zur Einordnung des hessischen Staatsgerichtshofs - von einer 

sozialen Angelegenheit auszugehen789. Richtigerweise stellt Ossenbühl  

fest, dass die gesetzgeberische Einreihung in die sozialen Angelegenhei-

ten für den organisatorischen Gehalt einer Maßnahme keine Bedeutung 

haben kann790. Dennoch dient dieser Beteilungstatbestand im Wesentli-

chen dem Schutz der Beschäftigten vor einer nicht erforderlichen Daten-

sammlung, die deren Persönlichkeitsrecht verletzen könnte. Durch die au-

tomatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Beschäftigtendaten 

                                                                                                                                      
787 Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen B IV 9 - 
788 So HAVERS, PersV 1987, S. 309, der die Notwendigkeit der Aufzeichnung personenbe-

zogener Daten z.B. zum Stand einer polizeilichen Sonderausbildung oder als Taucher be-
jaht.  

789 Im Hessischen Landespersonalvertretungsgesetz v. 25.02.1992 ist der Beteiligungstatbe-
stand  der  "Einführung, Erweiterung, Änderung und Erweiterung automatisierter Verar-
beitung personenbezogener Daten der Beschäftigten" in § 81 Abs. 1 unter dem Fünften 
Titel -  Beteiligung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten  - geregelt.  
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wird die Möglichkeit geschaffen, die einmal gespeicherten Daten jederzeit 

den jeweiligen Erfordernissen der Dienststelle zugänglich zu machen791. 

Insofern besteht seitens der Beschäftigten erhebliches Interesse an der 

Mitbestimmung. In Anbetracht der vom Hessischen Staatsgerichtshof fest-

gestellten Bedeutung für die Verwaltung ist daher eine Einordnung dieses 

Tatbestandes in die zweite Stufe gerechtfertigt.        

 

ll) Planung und Erstellung von Neu-, Umbau- oder Erweiterungs-  
    bauten der Dienststelle792 
Nach § 78 Abs. 4 iVm. § 78 Abs. 3 BPersVG hat der Personalrat bei Neu-, 

Um- und Erweiterungsbauten von Diensträumen ein Anhörungsrecht. Der 

Anhörungstatbestand des § 78 Abs. 4 BPersVG findet sowohl Anwendung 

bei Baumaßnahmen, die von der Dienststelle selbst geplant werden, wie 

auch für solche, die von der Dienstelle nur planerisch vorbereitet, aber 

ansonsten von einer anderen Dienststelle abschießend geplant und aus-

geführt werden. Sinn und Zweck der Beteiligung der Personalvertretung 

ist, dass diese auf die menschengerechte Gestaltung der Arbeitsplätze 

Einfluss nehmen kann. Ein entsprechend § 78 Abs. 3 und 4 BPersVG 

ausgestalteter Mitbestimmungstatbestand ist auch in § 66 Abs. 1 des 

HessLPVG von 1984 enthalten gewesen und vom Hess.StGH insoweit für 

verfassungswidrig erklärt worden, als die Verwaltung durch eine verbindli-

che Entscheidung der Einigungsstelle gebunden wird793. Der Hess.StGH 

hat dazu ausgeführt, dass die in § 66 Abs. 1 HessLPVG geregelten orga-

nisatorischen Entscheidungen die Tätigkeit, Leistung und Effektivität der 

öffentlichen Verwaltung entscheidend mitbeeinflussten und somit einen 

wesentlichen Teil der Verwaltungstätigkeit darstellten. Daher dürften diese 

Angelegenheiten der letztverantwortlichen Entscheidung der Verwaltungs-

                                                                                                                                      
790 OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung ..., S. 79 
791  NAGEL/ BRAUN, PersR 1986, S. 166, die von einem jederzeit aktivierbaren Überwa-

chungs- und Kontrollinstrument sprechen. 
792 § 78 Abs. 3 und 4 BPersVG; § 80 Abs. III Nr. 5 BWLPVG; Art. 76 Abs. 3 BayLPVG; § 

78 Abs. 2 Nr. 4 BbgLPVG; § 89 Abs. 3 HHLPVG; § 81 Abs. 4 HessLPVG; § 75 Nr. 14 
NiedsLPVG; 75 Nr. 3 NRWLPVG; § 83 Abs. 1 Nr. 3 u. 4 RPLPVG; § 73 Abs. 4 
SachsLPVG; § 77 Abs. 2 ThürLPVG 

793 Urteil des Hess.StGH v. 30.04.1986, - Aus den Gründen  B IV 5 - 
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spitze nicht entzogen werden, und eine volle Mitbestimmung durch eine 

unabhängig besetzte Einigungsstelle sei daher verfassungsrechtlich nicht 

zulässig794. Der StGH hat sich insoweit der in der Literatur vertretenen An-

sicht angeschlossen, die darauf hingewiesen hat, dass der Verlust des 

Letztentscheidungsrechts über die zweckmäßigste und sparsamste Form 

der Aufgabenerfüllung, insbesondere darüber, wie die vorhandenen be-

grenzten Finanzmittel einzusetzen sind, nicht hingenommen werden kön-

ne795.    

 

Dieser Argumentation ist beizupflichten. Unter praktischen Gesichtspunk-

ten ist auch zu berücksichtigen, dass der Sinn und Zweck der Beteiligung 

des Personalrats nach § 78 Abs. 4 BPersVG, nämlich die Sicherung von 

menschengerechten Arbeitplätzen, bereits durch andere Mitbestimmungs-

tatbestände, wie z.B. § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG (Maßnahmen zur Ver-

hütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsbe-

schädigungen) oder § 75 Abs. 3 Nr. 16 BPersVG (Gestaltung der Arbeits-

plätze) abgesichert ist, die nach der hier vorgenommenen Einordnung der 

ersten bzw. zweiten Stufe zuzuordnen sind. § 78 Abs. 4 BPersVG wird 

daher auch von denjenigen in der Literatur, die diesen Tatbestand näher 

untersucht haben, der dritten Stufe zugeordnet796.   

 

mm) Gestaltung von Arbeitsplätzen797 
Da das BVerfG diesen Tatbestand in den Gründen des Beschlusses unter 

C I 4 b unerwähnt lässt und die "Gestaltung der Arbeitsplätze" im Katalog 

der Beteiligungstatbestände des § 75 Abs. 3 BPersVG geregelt ist, geht 

das Gericht wohl von einer Einordnung in die erste Stufe aus. Dies ist in-

soweit konsequent, als durch Beteiligung des Personalrates bei der Ges-

                                                 
794 Urteil des Hess.StGH v. 30.04.1986, - Aus den Gründen B IV 5 - 
795 OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 83 f. 
796  RICHTER, PersR 1996, 219; FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 60 
797 § 75 Abs. 3 Nr. 16 BPersVG; § 79 Abs. 3 Nr. 13 BWLPVG; Art. 76 Abs. 2 Nr. 3 

BayLPVG, § 85 Abs. 1 Nr. 12 BlnLPVG; § 66 Nr. 16 BbgLPVG; § 86 Abs. 1 Nr. 5 
HHLPVG; § 74 Abs. 1 Nr. 16 HessLPVG; § 70 Abs. 1 Nr. 9 MVLPVG; § 67 Nr. 3 
NiedsLPVG, § 70 Abs. 4 Nr. 10 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 Nr. 1 RPLPVG; § 78 Abs. 1 
Nr. 11 SaarLPVG; § 80 Abs. 3 Nr. 15 SachsLPVG; §74 Abs. 3 Nr. 16 ThürLPVG 
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taltung von Arbeitsplätzen einer etwaigen Überforderung der Beschäftig-

ten durch eine nicht menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung vorgebeugt 

werden soll798. Durch die uneingeschränkte Mitbestimmung des Personal-

rates wird nicht die organisatorische Gewalt der Verwaltung in Frage ge-

stellt. So war innerhalb des Regierungsentwurfes zum BPersVG 1974 vom 

15.08.1972 eine Mitwirkung des Personalrates bei "Maßnahmen zur He-

bung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufes und bei 

der Gestaltung der Arbeitsplätze" vorgesehen799. In der Begründung des 

Entwurfes wurde ausgeführt, dass die Mitwirkung des Personalrates auf 

solche Angelegenheiten beschränkt sei, in denen die Verantwortung dem 

Dienstleiter auch nicht teilweise abgenommen werden kann. Letztlich wur-

de dann für die Beteiligung bei der Gestaltung der Arbeitsplätze ein eigen-

ständiger Tatbestand mit uneingeschränkter Mitbestimmung des Personal-

rates geschaffen. Der Schutzzweck des § 75 Abs. 3 Nr. 16 BPersVG wird 

einhellig darin gesehen, durch eine menschengerechte Gestaltung des 

Arbeitsplatzes die schutzwürdigen Belange der Beschäftigten zu wahren, 

sie vor Überbeanspruchung oder vor Gefährdung ihrer körperlicher und 

seelischen Gesundheit durch die äußeren Bedingungen der Arbeitsleis-

tung zu schützen800.   

 

Einzelne Maßnahmen können sowohl unter den Tatbestand des § 75 Abs. 

3 Nr. 16 (Gestaltung der Arbeitsplätze) als auch unter § 76 Abs. 2 Nr. 5 

BPersVG (Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung 

des Arbeitsablaufs), § 76 Abs. 2 Nr. 7 BPersVG (Einführung grundlegend 

neuer Arbeitsmethoden) oder § 78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG (Auflösung, Ein-

schränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder 

wesentlichen Teilen von ihnen) fallen.  Rechtsprechung und h.M. in der 

Literatur gewähren beim Zusammentreffen mit anderen organisatorischen 

                                                 
798 BVerwG, Beschluss v. 15.12.1978, PersV 1980, S. 145 = ZBR 1980, 59; BayVGH, Be-

schluss v. 19.12.1984, DÖV 1985, S. 925 = ZBR 1985, 87;  GERHOLD, ZTR 1988, S. 
319; ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/  SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG 
§ 75 Rdnr. 78 

799 Regierungsentwurf v. 15.08.1972, BT-Drucks VI/ 3721 
800  GERHOLD, ZTR 1988, S. 319 m.w.N.  
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Angelegenheiten, die über den innerdienstlichen Bereich hinaus gehen, 

lediglich eine  Beteiligung nach dem schwächsten Beteiligungsrecht801. 

Bei Angelegenheiten nach § 75 Abs. 3 Nr. 16 BPersVG stehen insgesamt 

betrachtet die Interessen der Beschäftigten im Vordergrund, so dass ent-

sprechend der Zuordnung durch das BVerfG selbst eine Einordnung in die 

erste Stufe erfolgt802.      

 

nn) Grundlegende Änderungen von Arbeitsverfahren und  
       Arbeitsabläufen803 
Der nach geltendem Recht als Anhörungstatbestand ausgestaltete § 78 

Abs. 5 BPersVG umfasst Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe. Unter „Ar-

beitsverfahren“ versteht man die Technologie zur Veränderung der Ar-

beitsgegenstände. Unter „Arbeitsablauf“ ist die funktionelle, räumliche und 

zeitliche Abfolge der unterschiedlichen Arbeitsvorgänge zu verstehen. Das 

Anhörungsrecht des Personalrats auslösend sind aber nur grundlegende 

Änderungen von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen. Voraussetzung ist 

hierfür, dass die Änderung für die davon betroffenen Arbeitnehmer ins 

Gewicht fallende körperliche oder geistige Auswirkungen hat804. 

 

R ich te r  folgert aus der Tatsache der Zuordnung von Maßnahmen nach § 

78 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG und grundsätzlich aller organisatorischen Maß-

nahmen in die 3. Stufe, dass auch die Fälle des § 78 Abs. 3-5 BPersVG 

der dritten Stufe zuzuordnen seien805. Diese Schlussfolgerung ist aber 

keineswegs zwingend. Denn das BVerfG hat in seinen Entscheidungs-

gründen den Tatbestand des § 78 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG eindeutig der 

zweiten Stufe und die Tatbestände der § 78 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 BPersVG 

eindeutig der dritten Stufe zugeordnet, auf eine Erwähnung des § 78 Abs. 

                                                 
801 BVerwG, Beschluss v. 17.07.1987, DVBl, S. 1170 = PersR 1987, 220 = PersV 1989, 

312; GERHOLD, ZTR 1988, S. 324 
802  Ebenso FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 54 
803 § 78 Abs. 5 BPersVG; § 90 Nr. 3 BlnLPVG; § 75 Abs. Nr. 2 NRWLPVG; § 80 Abs. 1 

Nr. 1 RPLPVG; § 84 Nr. 3 SaarLPVG; § 73 Abs. 5 SachsLPVG; § 77 Abs. 2 ThürLPVG  
804  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 78 Rdnr. 

77a 
805 RICHTER, PersR 1996, S. 219 
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5 BPersVG allerdings verzichtet. Der Auffassung von Richter ist dennoch 

beizupflichten und § 78 Abs. 5 BPersVG wegen seiner überragenden Be-

deutung für die Arbeitsorganisation der Behörde der dritten Stufe zuzu-

ordnen806, denn § 78 Abs. 5 BPersVG wird in der Regel von dem Mitbe-

stimmungsrecht der Personalvertretung bei der Einführung grundlegend 

neuer Arbeitsmethoden (§ 76 Abs. 2 Nr. 7 BPersVG) und bei Maßnahmen 

zur Hebung der Arbeitsleistung und des Arbeitsablaufs (§ 76 Abs. 2 Nr. 5 

BPersVG) überlagert807. Wegen dieser Klammerwirkung des § 78 Abs. 5 

BPersVG kann nur eine Einstufung in die Stufe erfolgen, die das höchste 

Legitimationsniveau der von § 78 Abs. 5 mitumfassten Tatbestände 

beeinhaltet. Da Maßnahmen nach § 76 Abs. 2 Nr. 7 BPersVG der dritten 

Stufe zugeordnet wurden, kann demnach § 78 Abs. 5 BPersVG ebenfalls 

nur der dritten Stufe zugeordnet werden. 

 

O O )  Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungs- und  
         Gestellungsverträgen808 
Dieser Beteiligungstatbestand ist erstmals in § 72 Abs. 4 S. 1 Nr. 19 des 

nordrhein-westfälischen Personalvertretungsgesetzes v. 18.12.1984 ge-

setzlich normiert und anschließend auch in die Personalvertretungsgeset-

ze der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen und 

Rheinland-Pfalz übernommen worden. Während das Brandenburgische 

Landespersonalvertretungsgesetz dem Personalrat nur ein Anhörungs-

recht gewährt, besteht in den anderen genannten Bundesländern eine 

uneingeschränkte Mitbestimmung des Personalrats.  Sinn und Zweck der 

Vorschriften ist es, die Belange der Beschäftigten zu wahren und insbe-

sondere eine Gefährdung ihrer Arbeitsplätze durch die Beschäftigung 

dienstfremder Kräfte zu verhindern809. Das Beteiligungsrecht des Perso-

                                                 
806  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 60 
807  ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 

BPersVG, § 78 Nr. 30 
808 § 80 Abs. 3 Nr. 10 BWLPVG; § 66 Nr. 14 BbgLPVG; § 66 Nr. 14 NiedsLPVG; § 72 

Abs. 4 Nr 19 NRWLPVG; § 80 Abs. 2 Nr. 6 PLPVG 
809 DEMBOWSKI/ LADWIG/ SELLMANN, NiedsLPVG, § 66 Rdnr. 132; BIELER/ 

MÜLLER - FRITZSCHE/ SPOHN, NiedsLPVG, § 66 Rdnr. 70; CECIOR/ DIETZ/ 
VALLENDAR, NRWLPVG, § 72 Rdnr. 499 
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nalrats umfasst daher wegen dieses Schutzzweckes im wesentlichen die 

Frage, ob ein Arbeitnehmerüberlassungs- oder Gestellungsverträge abge-

schlossen werden sollen.  

 

Für die Beschäftigten kann sich der Einsatz von Leiharbeitnehmern auf die 

Besetzung von Beförderungsdienstposten und Höhergruppierungsarbeits-

plätzen auswirken. Eine weitere Gefahr für die Beschäftigten der Dienst-

stelle ergibt sich aus der Regel des § 10 Abs. 1 AÜG, wonach bei einem 

nach § 9 Nr. 1 AÜG (fehlende Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung) 

unwirksamen Vertrag zwischen Verleiher und Entleiher ein Arbeitsverhält-

nis zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer als zustandege-

kommen gilt. Wegen dieser Rechtsfolge sind sich die Kommentierungen 

darüber einig, dass dem Personalrat auch eine Prüfpflicht dahingehend 

zusteht, ob der Verleiher im Besitz einer Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-

lassung ist810.   

 

Demgegenüber ist festzustellen, dass der Abschluss von Arbeitnehmer-

überlassungsverträgen wichtiges Element der Personalpolitik der Verwal-

tung ist. Wegen dieser Bedeutung will Richter  den Tatbestand des Ab-

schlusses von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen der dritten Stufe zu-

zuordnen811. Durch die Beteiligung des Personalrates wird die Dienststelle 

in ihrer Personal- bzw. Organisationshoheit berührt. Haushaltsaspekte 

sowie langfristige Personalüberlegungen sind durch eine Beteiligung des 

Personalrats nicht mehr eigenverantwortlich für die Verwaltung realisier-

bar, Zumal über § 10 Abs. 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis zwischen Leihar-

beitnehmer und der Verwaltung als Entleiher begründet werden kann und 

damit ein „Quasi-Einstellungstatbestand“ vorliegt. Somit ist die uneinge-

schränkte Entscheidungsbefugnis über den Abschluss von Arbeitnehme-

rüberlassungs- und Gestellungsverträgen für die Verwaltung von wesentli-

                                                 
810 DEMBROWSKI/ LADWIG/ SELLMANN, NiedsLPVG, § 66 Rdnr. 136; CECIOR/ 

DIETZ/ VALLENDAR, NRWLPVG, § 72 Rdnr. 504 
811  Ebenso RICHTER, PersR 1996, S. 220 
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cher Bedeutung und eine Einordnung in die dritte Stufe vorzunehmen812. 

Diese Zuordnung ist letztendlich Ergebnis der vom Gesetzgeber zum 

Schutz der einzelnen Leiharbeitnehmer normierten Fiktionswirkung des § 

10 Abs. 1 AÜG. Als Konsequenz der Entscheidung des BVerfG führt der 

gesetzliche Schutz individualrechtlicher Interessen (hier der Leiharbeit-

nehmer) zu einer Beschränkung der kollektivrechtlichen Vertretungsbe-

fugnis der Personalvertretung.  

 

TA B E L L A R I S C H E  Z U S A M M E N F A S S U N G  
 

Bete i lungstatbestände 1 .  

S tu fe  

2 .  

S tu fe  

3 .  

S tu fe
G e n e r e l l e  P e r s o n e l l e  A n g e l e g e n h e i t e n     

P e r s o n a l a n f o r d e r u n g  z u m  H a u s h a l t v o r a n s c h l a g    X  

P e r s o n a l p l a n u n g    X  

A b s e h e n  v o n  d e r  A u s s c h r e i b u n g  v o n  D i e n s t p o s t e n   X   

E i n z e l p e r s o n e l l e  A n g e l e g e n h e i t e n  –  B e -
a m t e  

   

E i n s t e l l u n g    X  

B e f ö r d e r u n g ,  Ü b e r t r a g u n g  e i n e s  A m t e s  m i t  h ö h e -

r e m  E n d g e h a l t  

  X  

Ü b e r t r a g u n g  e i n e r  h ö h e r  o d e r  n i e d r i g e r  z u  b e w e r -

t e n d e n  T ä t i g k e i t  

 X   

V e r s e t z u n g    X  

U m s e t z u n g  i n n e r h a l b  d e r  D i e n s t s t e l l e   X   

A b o r d n u n g  f ü r  d i e  D a u e r  v o n  m e h r  a l s  d r e i  M o n a -

t e n  

 X   

Z u w e i s u n g  n a c h  §  1 2 3 a  B e a m t e n r e c h t s r a h m e n g e -

s e t z  f ü r  d i e  D a u e r  v o n  m e h r  a l s  d r e i  M o n a t e n  

 X   

A n o r d n u n g e n ,  w e l c h e  d i e  F r e i h e i t  d e r  W a h l  d e r  

W o h n u n g  b e s c h r ä n k e n  

  X  

V e r s a g u n g  o d e r  W i d e r r u f  d e r  G e n e h m i g u n g  e i n e r  

N e b e n t ä t i g k e i t  

  X  

A b l e h n u n g  e i n e s  A n t r a g e s  n a c h  §  7 2 a  o d e r  §  7 9 a  

d e s  B u n d e s b e a m t e n g e s e t z e s  a u f  T e i l z e i t b e s c h ä f -

t i g u n g ,  E r m ä ß i g u n g  d e r  r e g e l m ä ß i g e n  A r b e i t s z e i t  

o d e r  U r l a u b  

  X  

H i n a u s s c h i e b e n  d e s  E i n t r i t t s  i n  d e n  R u h e s t a n d  

w e g e n  E r r e i c h e n s  d e r  A l t e r s g r e n z e  

  X  

                                                 
812  RICHTER, PersR 1996, S. 220 
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G e l t e n d m a c h e n  v o n  S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e n  

g e g e n  e i n e n  B e s c h ä f t i g t e n  

 X   

I n h a l t  v o n  P e r s o n a l f r a g e b ö g e n   X   

B e u r t e i l u n g s r i c h t l i n i e n   X   

A u s w a h l  d e r  T e i l n e h m e r  a n  F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l -

t u n g e n   

 X   

B e s t e l l u n g  v o n  V e r t r a u e n s -  o d e r  B e t r i e b s ä r z t e n  

a l s  B e a m t e  

  X  

E i n l e i t u n g  e i n e s  f ö r m l i c h e n  D i s z i p l i n a r v e r f a h r e n s     X  

V o r z e i t i g e  V e r s e t z u n g  i n  d e n  R u h e s t a n d    X  

E n t l a s s u n g  v o n  B e a m t e n  a u f  P r o b e  o d e r  a u f  W i -

d e r r u f ,  w e n n  s i e  d i e  E n t l a s s u n g  n i c h t  s e l b s t  b e a n -

t r a g t  h a b e n  

  X  

Einze lpersonel le  Angelegenhei ten  
–  Angeste l l te  und Arbe i ter  

   

E i n s t e l l u n g    X  

Ü b e r t r a g u n g  e i n e r  h ö h e r  o d e r  n i e d r i g e r  z u  b e w e r -

t e n d e r  T ä t i g k e i t ,   

  X  

H ö h e r -  o d e r  R ü c k g r u p p i e r u n g ,  E i n g r u p p i e r u n g   X   

V e r s e t z u n g  z u  e i n e r  a n d e r e n  D i e n s t s t e l l e    X  

U m s e t z u n g  i n n e r h a l b  d e r  D i e n s t s t e l l e ,  w e n n  s i e  

m i t  e i n e m  W e c h s e l  d e s  D i e n s t o r t e s  v e r b u n d e n  i s t  

 X   

A b o r d n u n g  f ü r  d i e  D a u e r  v o n  m e h r  a l s  z w e i /  d r e i  

M o n a t e n  

 X   

A n o r d n u n g ,  w e l c h e  d i e  F r e i h e i t  i n  d e r  W a h l  d e r  

W o h n u n g  b e s c h r ä n k e n  

  X  

W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g  ü b e r  d i e  A l t e r s g r e n z e  h i n a u s    X  

A b l e h n u n g  e i n e s  A n t r a g s  n a c h  §  7 2 a  o d e r  7 9 a  d e s  

B u n d e s b e a m t e n g e s e t z e s  a u f  T e i l z e i t b e s c h ä f t i -

g u n g ,  E r m ä ß i g u n g  d e r  r e g e l m ä ß i g e n  A r b e i t z e i t  

o d e r  U r l a u b  

  X  

G e l t e n d m a c h u n g  v o n  E r s a t z a n s p r ü c h e n  g e g e n  e i -

n e n  B e s c h ä f t i g t e n  

  X  

P e r s o n a l f r a g e b o g e n   X   

B e u r t e i l u n g s r i c h t l i n i e n   X   

D u r c h f ü h r u n g  d e r  B e r u f s a u s b i l d u n g  X    

B e s t e l l u n g  v o n  V e r t r a u e n s -  o d e r  B e t r i e b s ä r z t e n  

a l s  A n g e s t e l l t e  

  X  

S o z i a l e  A n g e l e g e n h e i t e n     

G e w ä h r u n g  v o n  U n t e r s t ü t z u n g e n ,  V o r s c h ü s s e n ,  

D a r l e h e n  u n d  e n t s p r e c h e n d e n  s o z i a l e n  Z u w e n d u n -

g e n  

X    

Z u w e i s u n g  u n d  K ü n d i g u n g  v o n  W o h n u n g e n ,  ü b e r  

d i e  d i e  D i e n s t s t e l l e  v e r f ü g t ,  s o w i e  d i e  a l l g e m e i n e  

F e s t s e t z u n g  d e r  N u t z u n g s b e d i n g u n g e n  

X    
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Z u w e i s u n g  v o n  D i e n s t -  u n d  P a c h t l a n d  u n d  F e s t -

s e t z u n g  d e r  N u t z u n g s b e d i n g u n g e n  

X    

B e g i n n  u n d  E n d e  d e r  t ä g l i c h e n  A r b e i t s z e i t  u n d  d e r  

P a u s e n  s o w i e  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  A r b e i t s z e i t  a u f  

d i e  e i n z e l n e n  W o c h e n t a g e  

X    

Z e i t ,  O r t  u n d  A r t  d e r  A u s z a h l u n g  d e r  D i e n s t b e z ü g e  

u n d  A r b e i t s e n t g e l t e  

X    

A u f s t e l l u n g  d e s  U r l a u b s p l a n e s ,  F e s t s e t z u n g  d e r  

z e i t l i c h e n  L a g e  d e s  E r h o l u n g s u r l a u b s  f ü r  e i n z e l n e  

B e s c h ä f t i g t e ,  w e n n  z w i s c h e n  d e m  D i e n s t l e i t e r  u n d  

d e m  B e s c h ä f t i g t e n  k e i n  E i n v e r s t ä n d n i s  e r z i e l t  w i r d

X    

F r a g e n  d e r  L o h n g e s t a l t u n g  i n n e r h a l b  d e r  D i e n s t -

s t e l l e ,  i n s b e s o n d e r e  A u f s t e l l u n g  v o n  E n t l o h n u n g s -

g r u n d s ä t z e n ,  d i e  E i n f ü h r u n g  u n d  A n w e n d u n g  v o n  

n e u e n  E n t l o h n u n g s g r u n d s ä t z e n ,   u n d  d e r e n  Ä n d e -

r u n g  s o w i e  d i e  F e s t s e t z u n g  d e r  A k k o r d -  u n d  P r ä -

m i e n s ä t z e  u n d  v e r g l e i c h b a r e r  l e i s t u n g s b e z o g e n e r  

E n t g e l t e  e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  G e l d f a k t o r e n  

X    

E i n r i c h t u n g ,  V e r w a l t u n g  u n d  A u f l ö s u n g  v o n  S o z i -

a l e i n r i c h t u n g e n  o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  i h r e  R e c h t s -

f o r m  

X    

M a ß n a h m e n  z u r  V e r h ü t u n g  v o n  D i e n s t -  u n d  A r -

b e i t s u n f ä l l e n  u n d  s o n s t i g e r  G e s u n d h e i t s s c h ä d i -

g u n g e n  

 X   

G r u n d s ä t z e  ü b e r  d i e  B e w e r t u n g  v o n  a n e r k a n n t e n  

V o r s c h l ä g e n  i m  R a h m e n  d e s  b e t r i e b l i c h e n  V o r -

s c h l a g w e s e n s  

X    

A u f s t e l l u n g  v o n  S o z i a l p l ä n e n  e i n s c h l i e ß l i c h  v o n  

P l ä n e n  f ü r  U m s c h u l u n g e n  z u m  A u s g l e i c h  o d e r  z u r  

M i n d e r u n g  v o n  w i r t s c h a f t l i c h e n  N a c h t e i l e n ,  d i e

d e n  B e s c h ä f t i g t e n  i n f o l g e  v o n  R a t i o n a l i s i e r u n g s -

m a ß n a h m e n  e n t s t e h e n  

X    

R e g e l u n g e n  d e r  O r d n u n g  i n  d e r  D i e n s t s t e l l e  u n d  

d e s  V e r h a l t e n s  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  

X    

Organisator ische Angelegenhei ten     
A u f l ö s u n g ,  E i n s c h r ä n k u n g ,  V e r l e g u n g  o d e r  Z u -

s a m m e n l e g u n g  v o n  D i e n s t s t e l l e n ,  B e h ö r d e n  o d e r  

T e i l e n  v o n  i h n e n  

  X  

V o r b e r e i t u n g  v o n  V e r w a l t u n g s a n o r d n u n g e n  e i n e r  

D i e n s t s t e l l e  f ü r  d i e  i n n e r d i e n s t l i c h e n ,  s o z i a l e n  

u n d  p e r s ö n l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  B e s c h ä f t i g -

t e n  i h r e s  G e s c h ä f t s b e r e i c h s  

 X   

E i n f ü h r u n g  u n d  A n w e n d u n g  t e c h n i s c h e r  E i n r i c h -

t u n g e n ,  d i e  d a z u  b e s t i m m t  s i n d ,  d a s  V e r h a l t e n  

o d e r  d i e  L e i s t u n g e n  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  z u  ü b e r w a -

c h e n  

 X   
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E r s t e l l u n g  u n d  Ä n d e r u n g  n e u e r  A r b e i t s m e t h o d e n    X  

M a ß n a h m e n  z u r  H e b u n g  d e r  A r b e i t s l e i s t u n g  u n d  

z u r  E r l e i c h t e r u n g  d e s  A r b e i t s a b l a u f e s  
 X   

E i n f ü h r u n g  w e s e n t l i c h e r  Ä n d e r u n g e n  o d e r  w e s e n t -

l i c h e r  A u s w e i t u n g e n  b e t r i e b l i c h e r  I n f o r m a t i o n s –  

u n d  K o m m u n i k a t i o n s n e t z e  

  X  

Ü b e r t r a g u n g  v o n  A r b e i t e n  d e r  D i e n s t s t e l l e ,  d i e  

ü b l i c h e r w e i s e  v o n  B e s c h ä f t i g t e n  v o r g e n o m m e n  

w e r d e n ,  a u f  D a u e r  a n  P r i v a t p e r s o n e n  o d e r  w i r t -

s c h a f t l i c h e  U n t e r n e h m e n  

  X  

A u s w a h l  u n d  B e a u f t r a g u n g  v o n  G u t a c h t e r n  f ü r  

W i r t s c h a f t l i c h k e i t s -  u n d  O r g a n i s a t i o n s p r ü f u n g e n  

 X   

A u f s t e l l u n g  o d e r  w e s e n t l i c h e  Ä n d e r u n g  v o n  P l ä n e n  

z u r  H e r s t e l l u n g  d e r  G l e i c h b e r e c h t i g u n g  v o n  F r a u -

e n  u n d  M ä n n e r n  

 X   

E i n f ü h r u n g ,  A n w e n d u n g ,  Ä n d e r u n g  o d e r  E r w e i t e -

r u n g  v o n  a u t o m a t i s i e r t e r  V e r a r b e i t u n g  p e r s o n e n -

b e z o g e n e r  D a t e n  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  

   

P l a n u n g  u n d  E r s t e l l u n g  v o n  N e u - ,  U m b a u  o d e r  

E r w e i t e r u n g s b a u t e n  d e r  D i e n s t s t e l l e  

  X  

G e s t a l t u n g  v o n  A r b e i t s p l ä t z e n  X    

G r u n d l e g e n d e  Ä n d e r u n g  v o n  A r b e i t s v e r f a h r e n  u n d  

A r b e i t s a b l ä u f e n  

  X  

A b s c h l u s s  v o n  A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s -  u n d  

G e s t e l l u n g s v e r t r ä g e n  

  X  

 

 

-  ZU S A M M E N F A S S U N G :   
Die vorgenommene Zuordnung der einzelnen Mitbestimmungstatbestän-

den unterliegt nicht dem Status quo der Unabänderlichkeit, da die Verfas-

sung weder ein bestimmtes Mitbestimmungsmodell noch im einzelnen die 

Abgrenzung der Bereiche vorsieht, in denen innerdienstliche Maßnahmen 

nur unerhebliche, nicht nur unerhebliche und schließlich erhebliche Aus-

wirkungen auf die Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen Verwal-

tung haben813. Den jeweiligen Landesgesetzgebern verbleibt daher Spiel-

raum für eine eigene politische Wertung und die Einordnung der Mitbe-

stimmungstatbestände, soweit den Anforderungen der demokratischen 

Legitimation genüge getan wird814.  Diese eigene Wertung ist jedoch auch 

                                                 
813 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen I 5 - 
814 Vgl. auch RINKEN, Zu den Auswirkungen..., S. 10 
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verbunden mit der Gefahr, dass Einordnungen in die drei Stufen als nicht 

den Grundsätzen des BVerfG entsprechend betrachtet werden und erneut 

die Landesverfassungsgerichte bzw. das Bundesverfassungsgericht zur 

Entscheidung angerufen wird. Trotz der Subsumtionsvorgaben verbleibt 

also ein auszufüllender Gestaltungsspielraum, der allerdings für den Ge-

setzgeber die Gefahr der Rechtsunsicherheit birgt. Zur Vermeidung dieser 

Gefahr wird von verschiedenen Seiten vorgeschlagen, alle der zweiten 

Stufe zugehörigen Materien der dritten Stufe zuzuordnen815.  

 

Das BVerfG betont in mehreren Passagen, dass das Grundgesetz kein 

bestimmtes Mitbestimmungsmodell vorsieht. Andererseits konkretisiert 

das BVerfG seine Auffassung durch Einstufung bestimmter Beteiligungs-

tatbestände des BPersVG in sein Modell der abgestuften Personalratsbe-

teiligung816. Aufgrund dessen wird der Gesetzgeber von Teilen der Litera-

tur davor gewarnt, sich künftig nicht unmittelbar an der Verfassung zu ori-

entieren, "sondern vielmehr unter die Vorgaben des Bundesverfassungs-

gerichts zu subsumieren"817. Eine eigenständige Regelung der personal-

vertretungsrechtlichen Materie sei dem Gesetzgeber weitestgehend ge-

nommen. Dagegen wird vorgebracht, die detaillierte Differenzierung ein-

zelner Mitbestimmungstatbestände sei deshalb verständlich, weil die ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben der Mitbestimmungsentscheidung aus dem 

Jahre 1959 kaum in den neueren Personalvertretungsgesetzen Berück-

sichtigung gefunden hätten818. Bereits 15 Jahre vorher hat ein Unterzeich-

ner des Beschlusses vom 24.05.1995 zur Frage der Schaffung von neuen 

unbestimmten Verfassungsbegriffen durch die Rechtsprechung folgende 

Kritik geübt: 

„(...) Das Gesetz erhält damit Vollziehungscharakter, es nimmt im System der 

rechtsetzenden Staatsakte (nunmehr) den Platz einer Rechtsordnung ein. Die (al-

te) Funktion des Gesetzes, aus sich, gewissermaßen selbsttragend Recht zu 

                                                 
815 KISKER, PersV 1995, S. 534, NEUMANN, PersR 1995, S. 453, der diesen Vorschlag 

unter dem Gesichtspunkt der Redlichkeit macht, da seiner Aufassung nach von einer ech-
ten Mitbestimmung innerhalb der zweiten Stufe nicht gesprochen werden könne. 

816 Zur Kritik dazu vgl. NEUMANN, PersR 1995, S. 451 
817 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 584 
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schaffen, geht über auf die Verfassung und wird, vom Ansatz her, auf sie begrenzt. 

Die Verfassung erscheint nicht mehr als ausgrenzend konstituierende Rahmen-

ordnung, innerhalb derer der Gesetzgeber das geltende Recht autonom festlegt, 

sondern als die rechtliche Grundordnung des Gemeinwesens selbst, die - selbst 

fragmentarisch und in Grundsätzen formuliert - des Gesetzes zu ihrer Konkretisie-

rung und vollziehenden Verwirklichung bedarf (...)“819.    

In Anbetracht dieser Äußerungen überrascht die detaillierte Festlegung 

der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst bis hin zur Zuordnung einzelner 

Mitbestimmungstatbestände des Bundespersonalvertretungsgesetzes 

durch das BVerfG. Denn in keiner Passage seiner Entscheidung nimmt 

das BVerfG bezug auf empirische Belege, die Anhaltspunkte dafür liefern 

könnten, dass durch die bemängelten Mitbestimmungsrechte der Perso-

nalvertretung die Funktionfähigkeit der öffentlichen Verwaltung gefährdet 

oder auch nur beeinträchtigt ist. Konkret fehlen Angaben des BVerfG da-

zu, wie sich die Verwaltungspraxis darstellt, d.h. ob und in welchem Um-

fang Entscheidungen der Verwaltung durch die konkreten Mitbestim-

mungskompentenzen der Personalvertretung verzögert oder gar verhin-

dert wurden. Selbst die Vertreter der Antragsteller waren sich dieser Lücke 

in ihrer Argumentationstationskette bewusst und von der Urteilsbegrün-

dung insoweit überrascht, als das BVerfG die Mitbestimmungswirklichkeit 

in den Verwaltungen völlig außer acht gelassen und lediglich abstrakte 

Gefahren für die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zur Grund-

lage seiner Entscheidung gemacht hat820. Gleichzeitig hat das BVerfG a-

ber die weitere Gestaltung der Mitbestimmungsregelungen unter einen 

Prüfvorbehalt gestellt. Nach C I 6 der Entscheidungsgründe hat der Ge-

setzgeber die  
„(...) praktischen Auswirkungen von Mitbestimmungsregelungen auf die Wahrneh-

mung effektiver Verantwortung durch die demokratisch legitimierten Stellen bei Er-

laß seiner Regelungen in Rechnung zu stellen, den Gesetzesvollzug zu beobach-

ten und gegebenenfalls Fehlentwicklungen zu korrigieren.“ 

Systematisch nicht verständlich ist hierbei, weshalb das BVerfG zukünftig 

vom Gesetzgeber eine Prüfung der Auswirkungen von Mitbestimmungs-

                                                                                                                                      
818 So VON MUTIUS, Personalvertretungsrecht..., S. 1127 f.  
819 BÖCKENFÖRDE, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, S. 402 
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vorschriften verlangt, selbst aber in seinen Entscheidungsgründen ohne 

jedwedes empirisches Material anhand von abstrakten Annahmen die 

Personalratsmitbestimmung einschränkt.  

  

Unterschiedlich wird der zukünftige gesetzgeberische Gestaltungsspiel-

raum beurteilt. Ausgehend von der gerichtlichen Aussage eines unbe-

stimmten Mitbestimmungsmodells wird z.T. dem Gesetzgeber ein weitrei-

chender Gestaltungsspielraum zugebilligt, der sich freilich in den festge-

setzten verfassungsrechtlichen Grenzen halten muss821. Bestandteil die-

ses Freiraums soll die Möglichkeit der Kompensation für Legitimationsde-

fizite auf einer Stufe durch eine andere Legitimationsstufe sein822. Dem-

gegenüber wird die Ansicht vertreten, durch die konkrete Angabe von 

Normen des BPersVG sei der Legislative fast jeder Spielraum für die Um-

setzung eigener Wertung in gesetzliche Vorschriften verwehrt823. Dieser 

These kann nicht gefolgt werden, denn die Analyse der vom BVerfG vor-

genommenen Stufenzuordnung hat ergeben, dass eine Reihe von Wider-

sprüchlichkeiten vorliegen, die gerade Spielräume für eine eigene Wer-

tung der Gesetzgeber beinhalten.        

 

 

 

                                                                                                                                      
820  Ergebnis eigener Interviews des Verfassers mit einzelnen Vertreter der Antragsteller 
821 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 587 
822 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 587 f. 
823 So NEUMANN, PersR 1995, S. 545; vgl. auch dazu den Gesetzesentwurf der AFB für 

ein neues  Bremisches Landespersonalvertretungsgesetz, sowie das vorbereitende Gut-
achten von Mutius/ Demuth. 
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Vierter Teil 

WEITERE ANAL Y SE UN D KRIT IK  DES BES CHLUS S ES DE R 

BVE RFG VOM 24.05.1995 
 
I .  VE R F A S S U N G S R E C H T L I C H E  V E R O R T U N G  D E R   
   PE R S O N A L R A T S M I T B E S T I M M U N G  
Die verfassungsrechtliche Diskussion vor und nach dem Beschluss des 

BVerfG vom 24.5.1995 beinhaltet u.a. das Problem, in welchem Umfang 

die Personalratsmitbestimmung mit Art. 20 Abs. 2 GG zu vereinbaren ist. 

Nach Art. 20 Abs. 2 GG geht alle Staatsgewalt vom Volk aus. Nach Art. 28 

Abs. 1 Satz 1 u. 2 GG gilt dies auch für die verfassungsmäßige Ordnung 

in den Ländern und Gemeinden. Aus diesen beiden Verfassungsbestim-

mungen folgt nach der Rechtsprechung des BVerfG die Notwendigkeit 

personeller demokratischer Legitimation für Organe und Amtswalter der 

staatlichen und kommunalen Verwaltung824. Unter dem Gesichtspunkt der 

demokratischen Legitimation hat der Verfassungsgerichtshof des Landes 

Nordrhein-Westfalen für den Bereich der Sparkassen ausgeführt, dass die 

Verwaltungsratsmitglieder der Spaarkasse - obgleich diese in privatrechtli-

cher Form betrieben wird - Staatsgewalt ausüben und ihre Mitglieder da-

her der demokratischen Legitimation bedürften825. Diese Legitimation sei 

nur gewährleistet, wenn eine vom Volk oder seiner gewählten Vertretung 

ausgehende ununterbrochene Legitimationskette aller mit Staatsgewalt 

betrauten Amtswalter vorhanden sei826.  

 

Nach Ansicht der Rechtsprechung und dem wohl überwiegenden Teil in 

der Literatur827 ist die Personalratsmitbestimmung Teilnahme an der Aus-

                                                 
824 BVerfGE 38; 258 (271 ff.); 47; 253 (275 ff.) 
825 Urteil des VerfGH für das Land Nordrhein-Westfalen v. 15.09.1986, AP 14 zu Art. 20 

GG = RdA 1987, S. 309 ff = DVBl 1986, S. 1196 = EWiR Art. 20 GG Nr. 1/ 87 
826 Urteil des VerGH NRW v. 15.09.1986 - Aus den Gründen  II 1 a mit Hinweis auf BVerf-

GE 44; 125 (139); Hess. StGH, Urteil v. 30.04.1986, DVBl 1986, S. 936.  
827 SCHENKE, JZ 1994, S. 1028; BATTIS, NVwZ 1987, S. 887; RICHARDI, ZfPR 1993, 

60; PÜTTNER, DVBl  1984, S. 166; HAVERS, PersV 1987, S. 309; KISKER, PersV 
1985, 138 f.; DERS., PersV 1992, S. 8 f.; OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., 
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übung öffentlicher Gewalt. Folglich müsse von den Personalratsmitglie-

dern mit Blick auf das Demokratieprinzip verlangt werden, dass sie eben-

falls demokratisch legitimiert seien. Den Personalratsmitgliedern ermange-

le es jedoch in personeller Hinsicht an unmittelbar auf das Volk zurückzu-

führender demokratischer Legitimation828. Nach anderer Auffassung sind 

die Personalräte demokratisch legitimiert, da sie auf der Grundlage von 

Verfassungsbestimmung oder zumindest von Parlamentsgesetzen arbei-

ten. Die personelle Legitimation erhielten sie durch ihre Einstellung durch 

die dafür zuständigen Staatsorgane oder die Behördenleiter829. 

 

Die grundgesetzliche Fundierung der Personalvertretung ist - nicht zuletzt 

wegen des Mangels einer ausdrücklichen Bestimmung des Grundgeset-

zes - häufig Gegenstand der Literatur aber auch gerichtlicher Auseinan-

dersetzung gewesen. Einigkeit bestand jedoch insoweit, als trotz des feh-

lenden Gegensatzes von Kapital und Arbeit - wie in der Privatwirtschaft -, 

der öffentliche Dienst durch Interessengegensätze geprägt ist, die not-

wendige Folge jeder arbeitsteiligen Arbeitsorganisation sind830. So besteht 

die Gefahr der Beeinträchtigung der Interessen der Beschäftigten sowohl 

durch die Art und Weise der Strukturierung der Betriebe und Verwaltungen 

als auch wegen der Abhängigkeit der geleisteten Arbeit. Bezogen auf die 

Regelungen des BPersVG vertrat das BVerfG in seiner bisherigen Recht-

sprechung die Auffassung, dass durch die Schaffung von Personalvertre-

tungen die dienstlichen Belange der Beschäftigten des öffentlichen Diens-

tes gewahrt und gefördert würden und damit das Sozialstaatsprinzip des 

Grundgesetzes konkretisiert wurde831. Für die Beamtenschaft wird aus Art. 

33 Abs. 5 GG gefolgert, dass die verfassungsrechtlichen Grundlagen für 

                                                                                                                                      
S. 37; DERS., PersV 1989, S. 411; THIELE, PersV 1993, S. 103; BURANDT, ZBR 
1978, S. 323 

828 Vgl. BURANDT, ZBR 1978, S. 323 sowie die vorherige Fn.  
829 VON ROETTEKEN, NVwZ 1996, 553 
830 DIETZ/ RICHARDI, BPersVG, Vorbem. zu § 1 Rdnr. 7; MOLITOR, RdA 1955, S. 405  
831 BVerfGE 28; 414 (323); BVerfGE 51; 43 (58); BVerwGE 62; 55 (63); ebenso 

LORENZEN/  SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG, § 1 Rdnr. 
8; BATTIS; NVwZ 1986, S. 886, KÜBEL, PersV 1990, S. 507, DERS., Personalrat..., S. 
150 ff, 159  
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die Personalvertretungen in den hergebrachten Grundsätzen des Berufs-

beamtentums gesehen werden müssten832.  

 

Die Ausführungen des BVerfG im Beschluss zum schleswig-

holsteinischen Mitbestimmungsgesetz zur Frage der verfassungsrechtli-

chen Verortung der Mitbestimmung von Personalvertretungen sind knapp 

und unbestimmt. Das BVerfG hat sich damit begnügt festzustellen, das 

Grundgesetz ließe jedenfalls Raum für eine Personalratsbeteiligung. Ob 

jedoch die Grundrechte oder das Sozialstaatsprinzip den Gesetzgeber 

verpflichten, für den Bereich des öffentlichen Dienstes in gewissem Um-

fang Beteiligungsrechte eines gewählten Repräsentationsorgans zu schaf-

fen, wurde vom BVerfG bewusst nicht entschieden. In früheren Entschei-

dungen hatte das Bundesverfassungsgericht die Wurzeln des Personal-

vertretungsrechts im Sozialstaatsgedanken und in den Grundrechtsver-

bürgerungen der Art. 1, 2 und 5 Abs. 1 GG gesehen833. Diese Rechtspre-

chung ist mehrfach bestätigt worden, wobei jedoch in späteren Entschei-

dungen ausdrücklich offengelassen wurde, ob das Sozialstaatsprinzip o-

der die Grundrechte den Gesetzgeber verpflichten, für den Bereich des 

öffentlichen Dienstes Beteiligungsrechte eines gewählten Beteiligungsor-

gans zu schaffen834.   

 

Gerade im Hinblick auf die mehr als unklaren Formulierungen des rhein-

land-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs in seinem Urteil vom 

18.04.1994 und mit Blick auf die verfassungsrechtliche Diskussion in der 

Literatur wäre eine Klarstellung der verfassungsrechtlichen Stellung der 

Personalvertretungen durch das Bundesverfassungsgericht angezeigt ge-

wesen835. Der VerfGH RP meint, die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 

lasse sich "noch am ehesten" mit dem Sozialstaatsprinzip legitimieren. Für 

                                                 
832 GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, BPersVG, § 5 Rdmr.6; 

BATTIS, NVwZ 1986, S. 885 f.; offengelassen v. LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ 
GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 1 Rdnr. 10 

833  BverfG, Beschluss v. 26.05.1970, BVerfGE 28; 314 (323) = PersV 1970, S. 260 
834  BverfG, Beschluss v. 27.03.1979, BVerfGE 51; 43 (58) = PersV 1979, S. 328 
835 So wohl auch BIELER, DÖD 1996, S. 53 
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die weitere verfassungsrechtliche Diskussion aber auch für zukünftige Ge-

setzesinitiativen hätte die grundgesetzliche Legitimation der Personalver-

tretung im öffentlichen Dienst durch eine ausführliche Darlegung des 

BVerfG  Rechtssicherheit und Standortbestimmung bedeutet. Letzteres ist 

umso notwendiger, als die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Bundes 

und auch der Länder, - von Ausnahmen abgesehen - kaum etwas bzw. 

sehr Unterschiedliches über die Mitbestimmung von Personalvertretungen 

im öffentlichen Dienst aussagen836.   

 

K isker  hatte die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-

Pfalz deshalb kritisiert, weil das Gericht der rechtsdogmatischen Zuord-

nung der Rechtfertigungsgründe der Personalratsmitbestimmung ausge-

wichen ist und statt dessen nur den sozialrechtlichen Schutzauftrag, 

Grundrechte,  das Demokratieprinzip, ein möglicherweise anzuerkennen-

des Erfordernis an Betroffenenpartizipation und die Grundsätze des Be-

rufsbeamtentums genannt hat, ohne jedoch eine Entscheidung zwischen 

diesen Rechtfertigungsgründen zu treffen. Der gleiche Vorwurf ist nun 

dem Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Ausführungen zur verfas-

sungsrechtlichen Verortung der Personalratsmitbestimmung zu machen. 

Das Demokratieprinzip ist nach Auffassung des BVerfG eine Verfas-

sungsnorm, die durch kollidierendes Verfassungsrecht, - sei es durch das 

Sozialstaatsprinzip oder durch die Grundrechte - eingeschränkt werden 

                                                 
836 Art. 175 BayLV v. 02.12.1946, der auch für die Arbeiter und Angestellten öffentlich-

rechtlichen Unternehmer anwendbar ist; Art. 47 Abs. 2 Brem. LV v. 21.10.1947; Art. 17 
der Verfassung Bln. v. 01.09.1950 (VOBl. I S. 433) gewährleistet das Mitbestimmungs-
recht nur für die Angestellten und Arbeiter in Wirtschaft und Verwaltung, nicht aber den 
Beamten, s. PFENNIG/ NEUMANN, § 47 Rdnr.1 ; Art. 50 LV Bbg. v. 20.08.1992 
(GVBl. I S. 322); Art. 26 LV NRW v. 28.06.1950, (der VerfGH NRW hat jedoch eine 
verfassungsrechtliche Legitimation für Mitbestimmungsregelungen in öffentlich-
rechtlichen Unternehmen auf Grund v. Art. 26 LV NRW abgelehnt, vgl. VerfGH NRW, 
Urteil v. 15.09.1986, - Aus den Gründen II 2 c) Art. 67  LV RP v. 18.05.1947 (GVBl. S. 
209); Art. 58 LV Saar v. 15.12.1947; Art. 26 LV Sachs; Art. 37 Abs. 3 LV Thür. v. 
25.10.1993, danach haben Beschäftigte und ihre Verbände nach Maßgabe der Gesetze 
das Recht auf Mitbestimmung in Angelegenheiten ihrer Betriebe, Unternehmen und 
Dienststellen. Von Art. 37 Abs. 3 ThürLV werden nicht nur die Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes, sondern auch Beamte in Dienststellen und Betrieben erfasst, LINCK/ 
JUTZI/ HOPFE, Art. 37 Rdnr. 28; keine ausdrückliche verfassungrechtlichen Vorgaben 
in BW, Hbg, MV, Nieds., SA, Schl.-H., vgl. dazu BREUNIG, ArbuR 1987, S. 20  
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kann837. Bei den einzelnen Legitimationsstufen fordert das Gericht eine 

Abwägung zwischen den Auswirkungen der konkreten Maßnahmen auf 

die verantwortliche Wahrnehmung des Amtsauftrages einerseits und den 

Beschäftigteninteressen andererseits838. Eine Aussage darüber, welches 

kollidierende, das Demokratieprinzip einschränkende Verfassungsrecht 

den Beschäftigten zur Seite steht, hat das BVerfG jedoch vermieden. 

 

Demgegenüber hat der Sächsische Verfassungsgerichtshof in seinem Ur-

teil vom 22.2.2001 zum sächsischen Personalvertretungsgesetz eine 

Grundrechtsprüfung vorgenommen und anhand dieser Prüfung Umfang 

und Grenzen der Personalratsmitbestimmung festgelegt. Anlass des Ver-

fahrens vor dem VerfGH Sachsen war das „Zweite Gesetz zur Änderung 

des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes“ vom 23.4.1998839, mit 

dem eine Reihe von Einschränkungen der Mitbestimmungsrechte der Per-

sonalvertretungen vorgenommen wurden840. Gegen diese Einschränkun-

gen der Mitbestimmungsrechte haben 38 SPD-Landtagsabgeordnete vor 

dem VerfGH Sachsen einen Normenkontrollantrag gestellt. Darauf hin hat 

der Sächsische Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 22.2.2001 

festgestellt, dass wesentliche Vorschriften des LPVG Sachsen mit der 

Sächsischen Verfassung unvereinbar sind.  

 

Die Sächsische Landesverfassung gehört neben den Verfassungen der 

Länder Brandenburg, Bremen und Thüringen zu den Verfassungen, die 

die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst gewährleisten. In Art. 26 der 

Sächsischen Verfassung heißt es wie folgt: 
„In Betrieben, Dienststellen und Einrichtungen des Landes sind Vertretungsorgane 

zu bilden. Diese haben nach Maßgabe der Gesetze das Recht auf Mitbestim-

mung.“  

                                                 
837 BVerfG, Beschluss vom 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 3 b und C I 4 -,  
838 BVerfG, Beschluss vom 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 4 - 
839  Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom 22.2.2001, PersR 2001, 367 = 

PersV 2001, 198 = ZBR 2002, 37 = LKV 2001, 554 
840  Siehe Erster Teil II 3 e cc; LOOS, ZTR 1998, 539; RINKEN, Das Grundrecht auf Mitbe-

stimmung..., S. 13 und 87 ff. 
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Aus Art. 26 der Sächsischen Verfassung folgert der Verfassungsgerichts-

hof, dass diese Bestimmung einen verbindlichen, an den Staat gerichteten 

Auftrag zu Schaffung der normativen Voraussetzungen für die Bildung von 

Vertretungsorganen beinhalte. Zum Umfang des Mitbestimmungsrechts 

der Personalvertretungen führt der VerfGH Sachsen wie folgt aus: 
„Das Recht auf Mitbestimmung steht den Vertretungsorganen im Bereich der durch 

die Arbeits- und Dienstverhältnisse der Beschäftigten geschaffenen Rechte- und 

Pflichtenbeziehungen zu und ist in allen die Beschäftigten mehr als nur unwesent-

lich berührenden dienstlichen Angelegenheiten einzuräumen. Je stärker eine An-

gelegenheit typischerweise individuelle, kollektive oder auch konkurrierende Rech-

te und Interessen tangiert und deren wirksame Wahrnehmung qualifizierte Beteili-

gungsrechte verlangt, desto höhere Anforderungen sind an die Rechtfertigung ei-

ner Einschränkung des durch Art. 26 SächsVerf vermittelten Grundrechtsschutzes 

zu stellen“841. 

Im Gegensatz zum BVerfG, das die uneingeschränkte Personalmitbe-

stimmung mangels demokratischer Legitimation des Personalrats nur in 

ausgewählten Fällen (bei unwesentlicher Berührung der Wahrnehmung 

des Amtsauftrages) zulässt, hat der Verfassungsgerichtshof Sachsen das 

„Regel-Ausnahme-Verhältnis“ umgekehrt. Nach Auffassung des VerfGH 

Sachsen bedürfen Einschränkungen des - durch Art. 26 SächsVerf. ver-

fassungsrechtlich verbürgten - Rechts auf Mitbestimmung der besonderen 

Rechtfertigung. Das BVerfG bestimmt dagegen Umfang und Grenzen der 

Personalratsmitbestimmung allein aus dem Demokratieprinzip ohne die 

verfassungsrechtliche Verortung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 

zu klären und ohne Bezugnahme auf die ältere Rechtsprechung des 

BVerfG, in der das Gericht selbst die Wurzeln der Mitbestimmung im öf-

fentlichen Dienst im Sozialstaatsgedanken und in den 

Grundrechtsverbürgerungen der Art. 1, 2 und 5 Abs. 1 GG gesehen hat.   

 

Bei den Auswirkungen des Urteils des VerfGH Sachsen auf das Personal-

vertretungsrecht ist zu unterscheiden zwischen den Ländern, die die Mit-

bestimmung im öffentlichen Dienst verfassungsrechtlich garantiert haben 

und den anderen Ländern. Die vom VerfGH Sachsen vorgenommene 
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Grundrechtsprüfung wird - soweit die Verfassungsbestimmungen in ver-

gleichbarer Art und Weise wie in Sachsen auszulegen sind - in den Län-

dern Brandenburg, Bremen und Thüringen eine Beschränkung der Mitbe-

stimmung allein aus dem Demokratieprinzip heraus kaum ermöglichen. 

Denn Einschränkungen von Mitbestimmungsrechten der Personalvertre-

tungen sind nur dann grundrechtskonform, wenn sie inhaltlich durch kolli-

dierende Verfassungsgüter oder zwingende legitime öffentliche Interessen 

gerechtfertigt sind842.  

 

Für die anderen Bundesländer ist zu beachten, dass der VerfG Sachsen 

im Rückgriff auf eine frühere Entscheidung des BVerfG843 das Grundrecht 

auf Mitbestimmung als Ausdruck des in Art. 1 Satz 2 SächsVerf normier-

ten Sozialstaatsprinzips und als Instrument zum Schutz und zur Verwirkli-

chung der Grundrechte der Beschäftigten im Arbeitsleben betrachtet844. 

Ohne diesen Rückgriff auf das Sozialstaatsprinzip und die Persönlichkeits-

rechte der Beschäftigten lassen sich Grund und Grenzen der Personal-

ratsmitbestimmung kaum konkretisieren. So vertritt Kersten die Auffas-

sung, dass der Sächsische VerfGH daher auch ohne Art. 26 SächsVerf im 

Rückgriff auf das Sozialstaatsprinzip und das allgemeine Persönlichkeits-

recht der Beschäftigten im Bezug auf die Überprüfung des SachsLPVG 

1998 zu dem gleichen Ergebnis gekommen wäre, wie in seinem Urteil 

vom 22.2.2001845. Insofern ist das Urteil des VerfGH Sachsen Anlass für 

die vom Bundesverfassungsgericht offengelassene Klärung zur verfas-

sungs-rechtlichen Verortung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst.  

 

Nach Prüfung der Einzelbestimmungen des Sächsischen Landesperso-

nalvertretungsgesetzes hat der VerfGH Sachsen eine Reihe von Vorschrif-

ten für mit der Sächsischen Verfassung für unvereinbar erklärt846. U.a. hat 

                                                                                                                                      
841  Urteil VerfGH Sachsen vom 22.2.2001, - Aus den Gründen C I 1.3.2 - 
842  So RINKEN, PersR 2001 363 
843  BVerfGE 28, 314 (328) 
844  Urteil des VerfGH Sachsen vom 22.2.2001, - Aus den Gründen C I 1.1 - 
845  KERSTEN, ZBR 2002, 33 
846  Einzelheiten bei RINKEN, Perser 2001, 358 und KERSTEN, ZBR 2002, 28 
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der VerfGH Sachsen die auf eine Empfehlung der Einigungsstelle be-

schränkte Personalratsmitbestimmung bei Maßnahmen nach § 80 Abs. 3 

Nr. 9 (Beurteilungsrichtlinie für Angestellte und Arbeiter) sowie § 80 Abs. 3 

Nr. 16  SachsLPVG (Einführung und Anwendung technischer Überwa-

chungseinrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 

Leistung der Beschäftigten zu überwachen) für mit Art. 26 SächsVerf. un-

vereinbar erklärt. In beiden Fällen sei die Einschränkung der Kompeten-

zen der Einungsstelle verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Denn so-

wohl die dienstliche Beurteilung als auch die Einführung und Anwendung 

technischer Überwachungseinrichtungen haben unmittelbaren Bezug zu 

den Grundrechten der Beschäftigten. Andere überwiegende öffentliche 

Interessen oder andere Verfassungsgüter, die eine weitgehende Ein-

schränkung der Mitbestimmung rechtfertigen könnten, lagen nach Auffas-

sung des VerfGH Sachsen nicht vor. Folgerichtig wurde vom VerfGH die 

Beschränkung der Kompetenz der Einigungsstelle auf die Abgabe einer 

Empfehlung für mit der Verfassung unvereinbar erklärt und entsprechend 

dem Stufensystem des BVerfG statt der dritten Stufe eine Zuordnung zur 

zweiten Stufe als verfassungsrechtlich geboten erachtet847.  

 

I I .  PE R S O N A L R A T S M I T B E S T I M M U N G  A L S  TE I L N A H M E  A N   
    D E R  A U S Ü B U N G  V O N  ST A A T S G E W A L T  
Die Frage nach der demokratischen Legitimation des Personalrates wird 

nur dann virulent, wenn man die Personalratsmitbestimmung als Teilnah-

me an der Ausübung staatlicher Gewalt betrachtet848.  Begründet wird die 

Auffassung, die Beteiligung der Personalvertretung sei Teilnahme an der 

Ausübung staatlicher Gewalt u.a. mit dem Wortlaut der Personalvertre-

tungsgesetze, in denen regelmäßig von "Mitwirkung" und "Mitbestimmung" 

der Personalräte gesprochen wird849. Insbesondere Umfang und Intensität 

der z.B. nach dem HessLPVG dem Personalrat gewährten Einwirkungs-

                                                 
847  Urteil VerfGH Sachsen vom 22.2.2001, - Aus den Gründen C II 2.2.1 -, s. auch Dritter 

Teil  II 3 b bb Nr. 13 und II 3 d cc  
848 So z.B. KISKER, PersV 1985, S. 141 ff.; DERS., PersV 1992, S. 8; KLEIN, PersV 1990, 

S. 53; OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 27 f. 
849 Vgl. KISKER, PersV 1985, S. 140 
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möglichkeiten sowie der Tatsache, dass sich diese Einwirkungsmöglich-

keiten aus Sicht der Bediensteten sehr wohl als Mitausübung von Herr-

schaft darstellen, mache es daher notwendig, von Teilnahme an der 

Staatsgewalt zu sprechen850.  

 

Die Gegenauffassung macht geltend, selbst dort wo sich die Beteiligung 

des Personalrates als Mitbestimmung verdichtet habe, könne diese nicht 

als Teilnahme an der Ausübung von Staatsgewalt verstanden werden851. 

Die Form der Ausübung der Beteiligung der Personalvertretung ergebe 

sich aus dem Verhältnis der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu 

ihrem Arbeitgeber. Vor diesem Hintergrund sei die Beteiligung des Perso-

nalrates in allen Formen seiner Beteiligung als Geltendmachen von 

Grundrechten und als Ausfluss der Sozialstaatsklausel zu betrachten. Mit-

bestimmung sei folglich nicht Teilnahme an der Ausübung staatlicher Ge-

walt, sondern grundrechtlich gewährleistete Begrenzung von Staatsge-

walt852. Zum anderen wird hingewiesen auf die vielfältigen Einflussnahmen 

Privater auf staatliche Entscheidungen, die in nicht unerheblichem Umfang 

festzustellen sind853. Diese Einflussnahmen Privater auf die Entscheidun-

gen des Staates werden jedoch, soweit ersichtlich, in der öffentlichen Dis-

kussion nicht als Teilnahme an der Ausübung von Staatsgewalt bezeich-

net und dementsprechend auch keine Beschränkung der Teilnahme Priva-

ter an staatlichen Entscheidungen gefordert854.  

 

                                                 
850 KISKER, PersV 1985, S. 140 
851 So DÄUBLER, ArbuR 1973, S. 237; STEIN, ArbuR 1973, S. 228; LECHELER, PersV 

1981, S. 6; WENDELING-SCHRÖDER, AuR 1987, S. 381 ff. 
852 WENDELING-SCHRÖDER, AuR 1987, S. 383 f.; ROHR, PersR 1990 S. 97; KEMPEN, 

Grund und Grenzen..., S. 19; ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ 
SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, BPersVG § 104 Rdnr. 13 f; VON ROETTEKEN, 
NVwZ 1996, S. 553 

853 Vgl. SCHUPPERT, PersR 1993, S. 4 ff., der von einem Phänomen des Aushandelns statt 
des Entscheidens in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere im Bereich des Umwelt-
rechts, spricht. Ähnlich auch PLANDER, Personalvertretungen ..., S. 127 ff., der als Bei-
spiele für die private Einflussnahme auf staatliche Entscheidungen 1. Verträge mit Trä-
gern öffentlicher Gewalt, 2. Individualarbeitsverträge, 3. Tarifverträge, 4. Mitbestim-
mung von Beamten und Beamtenkoalitionen nennt. 
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Desweiteren wird in der Literatur auf die Beispiele der weisungsfrei agie-

renden Bundesoberbehörden, wie das Bundeskartellamt855 oder das Bun-

desaufsichtsamt für das Versicherungswesen856 verwiesen. In diesen bei-

den Fällen - aber auch in weiteren - bestehe keine personell-

demokratische Legitimation der verantwortlich handelnden Personen, 

sondern diese seien Ausnahmen von der parlamentarischen Verantwort-

lichkeit hoheitlichen Handelns857. Aus dieser begrenzten Zulässigkeit mi-

nisterialfreier Räume lassen sich nach gegenteiliger Auffassung für die 

Personalratsmitbestimmung jedoch keine weiteren Rückschlüsse herlei-

ten858. Bei den genannten Organisationen handele es sich um unver-

gleichbare Einrichtungen u.a. deshalb, weil die Mitglieder unabhängiger 

Ausschüsse durch die Berufung in ihre Ämter eine demokratische 

Legitimation erlangen und weil diese im Gegensatz zu den Personalräten 

das Interesse der Allgemeinheit durchzusetzen haben859. 

 

Zum anderen werden auch formaljuristische Gründe gegen die Annahme 

vorgetragen, Personalräte nähmen als Private an der Ausübung öffentli-

cher Macht teil. Bei der Mitbestimmung der Personalräte könne nicht von 

einer Teilnahme Privater an der Ausübung staatlicher Gewalt gesprochen 

werden, da das Personalvertretungsrecht Teil des öffentlichen Dienstrech-

tes sei, und zwar des Organisationsrechts860.  

 

Neben der Problematik der verfassungsrechtlichen Verortung der Mitbe-

stimmung im öffentlichen Dienst hat die Auseinandersetzung mit der Fra-

gestellung, ob die Personalratsmitbestimmung ein Teilnehmen an der 

                                                                                                                                      
854 So SCHUPPERT, PersR 1993, S. 5, obwohl er selbst im weiteren (S. 7 f.) die Personal-

ratsmitbestimmung in Organisations- u. Personalangelegenheiten als Mitausübung von 
Staatsgewalt betrachtet. 

855 Vgl. § 148 GWB 
856 Vgl. §§ 190 ff. VAG 
857 So PLANDER, Personalvertretung..., S. 171; BRYDE, VVDStRL, Bd. 46. (1988), S. 

182; DREIER, Hierarchische Verwaltung..., S. 228; SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 
(1991), S. 342 

858 So KLEIN, PersV 1990, S. 54 
859 KLEIN, PersV 1990, S. 55; OSSENBÜHL, Grenzen der Mitbestimmung..., S. 45 
860 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 6 mit Hinweis auf Battis, DÖV 1987, S. 1 ff.; so bestimmt 

§ 1 Abs. 3 MBG Schl.-H. ausdrücklich, dass der Personalrat Teil der Verwaltung ist. 
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Ausübung von Staatsgewalt ist, in den das Verfahren vor dem Bundesver-

fassungsgericht vorbereitenden Schriftsätzen erhebliche Bedeutung ge-

habt. Diese Relevanz beruht auf der Tatsache, dass bei Bejahung einer 

Teilnahme des Personalrates an der Ausübung staatlicher Gewalt, diese 

Teilnahme der demokratischen Rechtfertigung bedarf861. Wirken die Per-

sonalräte dagegen nicht an der Staatsgewalt mit, so bedürfen sie keiner 

demokratischen Legitimation862. Das Bundesverfassungsgericht folgt der 

wohl h.M863 und betrachtet jedes amtliche Handeln mit Entscheidungscha-

rakter als Ausübung von Staatsgewalt, unerheblich ob es unmittelbar nach 

außen wirkt oder nur behördenintern die Voraussetzungen für die Wahr-

nehmung der Aufgaben schafft.864. Dabei übergeht das BVerfG die im Ver-

fahren von den Beteiligten vorgetragenen Argumente und stützt sich auf 

seine bisherige Rechtsprechung in seinem Urteil zum hamburgischen 

Ausländerwahlrecht. Das BVerfG äußert sich jedoch widersprüchlich, 

wenn es in seiner Begründung eine Passage vor den eben zitierten Aus-

führungen, die Tätigkeit des Personalrates als nicht durch das verliehene 

Amt als Beschäftigter des öffentlichen Dienstes mitlegitimiert ansieht. Ist 

jedoch die Personalratstätigkeit eine Tätigkeit, die von den Aufgaben des 

übertragenen Amts nicht umfasst ist, so liegt konsequenterweise kein amt-

liches, sondern persönliches Handeln im Sinne einer Interessenwahrneh-

mung der Belegschaft im Rahmen klarer gesetzlicher Regelungen vor. 

Oder die Tätigkeit des Personalratsmitgliedes ist amtliches Handeln, dann 

besteht aber auch eine Legitimation. In einer früheren Entscheidung sieht 

das BVerfG die Aufgabe der Personalvertretung in der Wahrung der Rech-

te der Beschäftigten gegenüber dem Staat als Dienstherrn und betrachtet 

sie deshalb als vom Staat distanzierte, dem Lebensbereich der Bürger 

                                                 
861 Allg. Auffassung, vgl. SCHUPPERT, PersR 1993, S. 6 
862 So WENDELING-SCHRÖDER, AuR 1987, S. 383, die die Mitbestimmungsinstutition 

des Personalrates ausschließlich auf das Verhältnis zum Staat als Arbeitgeber bezogen 
sieht und daher die Mitbestimmung der Personalräte nicht als Ausübung von Staatsgewalt 
betrachtet. 

863 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 6 ff.; BATTIS, DÖV 1987, S. 3; a.A. VON 
ROETTEKEN; PersR 1997, S. 237 

864 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen  C I 3 -  
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zugeordnete und der Verwirklichung individueller Grundrechte dienende 

Einrichtung865.  

 

Unabhängig von der Legitimation des Personalrates verlangt das BVerfG 

nach seiner bisherigen Rechtsprechung die ununterbrochene Legitimati-

onskette nur für die „selbständige Ausübung“ von Staatsgewalt866. Die 

selbständige Ausübung von Staatsgewalt durch die Personalräte ist unter 

Berücksichtigung der in allen Personalvertretungsgesetzen geregelten 

Kompetenzen der Dienststelle zur Durchführung von Entscheidungen je-

doch mehr als fraglich867. Aber auch dann, wenn man es für die Bejahung 

der Ausübung von Staatsgewalt für unerheblich erachtet, ob das amtliche 

Handeln nach außen wirkt oder nur behördenintern die Voraussetzungen 

für die Wahrnehmung von Amtsaufgaben schafft, fehlt im Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts jegliche Begründung für die selbständige 

Wahrnehmung von Amtsaufgaben durch die Personalräte. Die Mitbestim-

mungsbefugnisse der Personalräte im Bereich der uneingeschränkten 

Mitbestimmung umfassen nicht die selbständige Ausübung von Staatsge-

walt, sondern sind immer abhängig von einer - zumindest gleichrangigen - 

Beteiligungsbefugnis der Dienststelle. 

 

Nachdem das BVerfG den Personalräten die personelle demokratische 

Legitimation abgesprochen hat, wurde die Frage aktuell, wie dennoch eine 

Personalratsmitbestimmung verfassungsrechtlich begründet werden konn-

te. Das Bundesverfassungsgericht hat hierbei einen recht funktionalen 

Ansatz gewählt, wenn es den Grund der Mitbestimmung als Kompensati-

onsausgleich betrachtet. Kompensationsausgleich insoweit, als die Be-

schäftigten des öffentlichen Dienstes sich arbeitstechnisch unterordnen 

und sich daher Beteiligungsrechte nach den Erfahrungen des Arbeitsle-

bens als wichtiges Instrument des Interessenausgleiches und der Gewähr-

leistung von Betriebsfrieden bewährt und damit letztlich auch zur Förde-

                                                 
865 BVerfGE 51; 77 (87) 
866 BVerfGE 47; 252 
867 BRYDE, FS Thieme, S. 16 f. 
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rung sachgerechter Aufgabenerledigung erwiesen haben868. Ähnlich hatte 

bereits Schupper t  in seinem Gutachten die demokratische Legitimation 

des Personalrats mit einer Betroffenheitspartizipation begründet. Danach 

soll die Mitwirkung eines Kreises von in spezifischer Weise Betroffenen an 

staatlichen Entscheidungen ein Element der demokratischen Legitimation 

sein.869. Diesem Legitimationskonzept der Personalratsmitbestimmung ist 

das BVerfG jedoch nicht gefolgt und hat stattdessen klargestellt, dass Be-

teiligungsrechte mit dem Demokratieprinzip nur insoweit vereinbar sind, 

als sie nicht den Grundsatz berühren, dass alle der Staatsgewalt Unter-

worfenen den gleichen Einfluss auf die Ausübung von Staatsgewalt haben 

müssen. Deshalb dürften Bürgern, die von einer bestimmten Ausübung 

von Staatsgewalt individuell betroffen sind, keine besonderen Mitentschei-

dungsbefugnisse eingeräumt werden 870. 

 

Das BVerfG bestimmt seine Demokratieauffassung wie folgt:  
„Je weniger die zu treffenden Entscheidungen typischerweise die verantwortliche 

Wahrnehmung des Amtsauftrages und je nachhaltiger sie die Interessen der Be-

schäftigten berührt, desto weiter kann die Beteiligung der Personalvertretung rei-

chen871"  

Dabei benennt es jedoch nicht konkret die notwendigen Abwägungskrite-

rien.872. So können im Einzelfall unterschiedlich weitreichende Beteili-

gungsrechte möglich sein, wenn man die Rechtfertigung der Personal-

ratsmitbestimmung in einer "nur" zu erfolgenden Betroffenheitspartizipati-

on oder in einer grundrechtlich verbürgten Gewährleistung sieht. Das 

BVerfG hat also nicht genau definiert, welche Umstände eine Personal-

                                                 
868 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 3 a -; BATTIS/ KERSTEN, 

DÖV 1996, S. 585 
869 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 13 ff. mit Hinweis auf § 51 Abs. 1 MBG Schl.-H. "Der 

Personalrat bestimmt mit bei allen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten 
der Dienststelle betreffen oder sich auf sie auswirken"; SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 
(1991), S. 375 

870 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 3 a - ; BATTIS/ KERSTEN, 
DÖV 1996, S. 86 

871 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus dem Gründen C I. 4 - 
872 Vgl. auch KISKER, PersV 1994, S. 291, der zur Entscheidung des VerfGH RP v. 

18.04.1994 ausführt, dass es nicht möglich sei, ohne Gewichtung der Rechtfertigungs-
gründe herauszufinden, ob und in welchem Umfang Mitbestimmung in der jeweils kon-
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ratsmitbestimmung rechtfertigen. Daraus resultiert, dass es die Beschäf-

tigteninteressen bei der Zuordnung einzelner Mitbestimmungstatbestände 

kaum berücksichtigt hat.  

 

Das BVerfG grenzt die drei Legitimationsstufen ausschließlich nach dem 

Kriterium der Bedeutung für die Wahrnehmung des Amtsauftrages ab, oh-

ne dass die Interessen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes als 

beeinflussende Faktoren berücksichtigt werden. Im Widerspruch zu dieser 

selbst gesetzten  Abwägungsformel wird den Interessen der Beschäftigten 

bei der Bestimmung der Schutzzweckgrenze keine eigenständige Bedeu-

tung beigemessen873. Eine Abwägung, wie sie das BVerfG fordert, wird 

somit von ihm selbst nicht vorgenommen. Da jedoch eine Abwägung unter 

Berücksichtigung der Beschäftigteninteressen vorzunehmen ist, folgern 

von  Mut ius / Demuth , dass der jeweilige Gesetzgeber die Gewichtung 

der Beschäftigteninteressen selbst vornehmen kann874. Insoweit besteht 

ein legislativer Spielraum, der es gestattet, die Personalratsmitbestim-

mung innerhalb noch zu bestimmender Grenzen unterschiedlich weit aus-

zugestalten. 

 

Das Gericht ist von den grundsätzlich Axiomen der kiskerischen Gutach-

ten ausgegangen; nämlich von der Annahme, Personalratsmitbestimmung 

sei Teilnahme an der Ausübung öffentlicher Gewalt und von der Annah-

me,  dass trotz fehlender personeller demokratischer Legitimation eine 

Durchbrechung dieses Legitimationsprinzips als Ausnahme in solchen Fäl-

len möglich sei, in denen alle "wichtigen Angelegenheiten"875 ausge-

schlossen sind. Ausnahmen vom Prinzip der demokratischen Legitimation 

                                                                                                                                      
kret zur Diskussion stehenden Art von Angelegenheiten zu rechtfertigen ist und welche 
Art von Grenzen ihr gezogen sind. 

873 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 14; zur Klarstellung wird auf die Ausführungen des 
BVerfG zur Verantwortungsgrenze rekurriert, bei der die Beschäftigteninteressen sehr 
wohl und zwar mitbestimmungseinschränkend Berücksichtigung gefunden haben. 

874 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 14 f. 
875 So die Formulierung KISKERS, PersV 1992, S. 10, ebenso KLEIN, PersV 1990, S. 53 u. 

Fn. 37 



 

 

294

 

bedürfen jedoch der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung876. Bezüglich 

der demokratischen Legitimation des Personalrates hat die Entscheidung 

des BVerfG, trotz aller Kritik, erheblich mehr an Klarheit geschaffen, als 

das Urteil des HessStGH. Der Hessische Staatsgerichtshof hatte in seiner 

Entscheidung aus dem Jahre 1986 noch von einer "geringeren demokrati-

schen Legitimation" des Personalrates gesprochen. Das Bundesverfas-

sungsgericht hingegen betrachtet den Personalrat als nicht demokratisch 

legitimiert. Wenn dem aber so ist, so bleibt unklar, weshalb bei Aufgaben 

von nur untergeordneter Bedeutung für die Wahrnehmung des Amtsauf-

trages dennoch eine verbindliche Entscheidung der mit Personalratsver-

tretern besetzten Einigungsstelle möglich sein soll.  

 

I I I .  DE M O K R A T I E P R I N Z I P  U N D  M I T B E S T I M M U N G  I M    
     Ö F F E N T L I C H E N  D I E N S T  
Das BVerfG begründet die Verfassungswidrigkeit der Regelungen des 

MBG Schl.-H. mit einem Verstoß gegen das Demokratieprinzip des Art. 20 

Abs. 1 und 2 u. 28 Abs. 1 GG, wonach alle Staatsgewalt vom Volk aus-

geht und in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 

Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus-

geübt wird. Nachfolgend soll untersucht werden, von welchem demokratie-

theoretischem Grundsansatz das BVerfG ausgeht und wie der Begriff des 

Legitimationsniveaus einzuordnen ist. 

 

Für diejenigen, die die Beteiligung des Personalrats als Teilnahme an der 

Ausübung öffentlicher Gewalt betrachten, ergibt sich das Problem der de-

mokratischen Legitimation der Personalräte. In verschiedenen Abhand-

lungen wurde  herausgearbeitet, dass unterschiedliche Arten von Verwal-

tungslegitimation zu unterscheiden sind877. Dabei besteht die organisato-

risch-personelle Legitimation in einer ununterbrochenen, auf das Volk zu-

                                                 
876 So auch KLEIN, PersV 1990, S. 54; KISKER, PersV 1992, S. 10 
877 Vgl. SCHMIDT-AßMANN, AÖR (116) 1991, S. 330 ff.; BÖCKENFÖRDE, Demokratie 

als  Verfassungsprinzip, in: Isensee/ Kirchof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1, 1987, S. 
887 ff.,  
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rückzuführenden Legitimationskette für die mit der Wahrnehmung staatli-

cher Angelegenheiten betrauten Amtswalter. 

 

Die demokratische Legitimation des Personalrats wird in der Literatur 

höchst unterschiedlich beurteilt. Ein Großteil verneint generell eine demo-

kratische Legitimation des Personalrats. Ein anderer Teil versucht deutlich 

zu machen, wie brüchig die Forderung einer ununterbrochenen Legitimati-

onskette ist. So verweist z.B. P lander  darauf, dass in vielen Bereichen 

weisungsfreie Behörden tätig werden und von einer demokratischen Legi-

timation daher dort nicht gesprochen werden kann878. Als weiteres Argu-

ment gegen die Notwendigkeit einer strikten Anwendung des Junktims der 

ununterbrochenen Legitimationskette wird auf die Privatisierung öffentli-

cher Aufgaben hingewiesen879.   

 

Andererseits wird von manchen Autoren eine demokratische Legitimation 

des Personalrats kraft Gesetzes bejaht. So vertritt Däub le r  die Auffas-

sung, es obliege der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, dem Perso-

nalrat eine legislative Legitimation zu gewähren und damit die Regie-

rungskompetenz zu beschränken880. Außerdem wird auf die Bedeutung 

der Grundrechte abgestellt. Mitbestimmung im öffentlichen Dienst sei 

durch das Demokratieprinzip legitimiert, weil die Effektivierung der Grund-

rechte der abhängig Beschäftigten den demokratischen Prozess förde-

re881. Daneben wird in der Literatur auch der Gedanke der Betroffenheits-

partizipation als spezifische Legitimation der Mitbestimmung im öffentli-

chen Dienst genannt882.  

 

                                                 
878 PLANDER, Personalvertretung..., S. 171 ff; BIEBACK, Die Mitwirkung der Beschäftig-

ten..., S. 51 ff.; DREIER, Hierarchische Verwaltung..., S. 228; DAMKOWSKI, RiA 
1975, S. 43 f.; ebenso DÄUBLER, Gewerkschaftliche Praxis 2/ 1987, S. 14 mit Hinweis 
auf den  Bundespersonalausschuss nach §§ 95 ff. BPersVG. 

879 DÄUBLER, Gewerkschaftliche Praxis 2/ 1987, S. 14 
880 DÄUBLER, Gewerkschaftliche Praxis 2/ 1987, S. 11 
881 NAGEL/ BAUERES, Mitbestimmung..., S. 43 
882  SCHUPPERT, PersR 1993, S. 527; DERS., PersR 1993, S. 13 
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Das BVerfG hat die personelle demokratische Legitimation der Personal-

ratsmitglieder mit Hinweis darauf verneint, dass diese in ihrer Funktion als 

Beschäftigtenvertreter über kein verliehenes Amt als Amtswalter verfügen 

würden. Die demokratische Legitimation der Amtswalter beziehe sich nur 

auf das verliehene Amt, nicht jedoch darüber hinaus. Tätigkeiten, die von 

den Aufgaben des übertragenen Amtes nicht umfasst werden, sind daher 

nicht mitlegitimiert, sondern dem persönlichen Bereich im Sinne einer 

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zuzuordnen883. 

 

Die insoweit naheliegende Frage, ob die Übertragung eines öffentlichen 

Amtes nicht auch die Wahl und die Tätigkeit innerhalb des Repräsentativ-

organs der Beschäftigten umfasst, ist von BVerfG nicht angesprochen, 

sondern nur implizit verneint worden. Demgegenüber wird in der Literatur 

z.T. die Auffassung vertreten, dass die Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes neben ihrem Amt auch die Befähigung zuerkannt bekommen 

haben, Personalratsfunktionen auszuüben884. 

 

1.  DE M O K R A T I E T H E O R E T I S C H E  E I N O R D N U N G  
Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes besagt, dass alle Staatsgewalt 

vom Volke ausgeht und dass das Volk seine Staatsgewalt neben Wahlen 

und Abstimmungen u.a. durch die vollziehende Gewalt ausübt. Das Volk 

muss einen effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt durch 

die Exekutive haben. In welchem Ausmaß dabei das Volk Einfluss haben 

muss, wie dieser Einfluss durch Verfahrensmechanismen gesichert wer-

den kann, und ob und in welchem Umfang gesellschaftliche Gruppen an 

der Ausübung von Staatsgewalt teilhaben dürfen, ist Gegenstand der De-

mokratietheorie885.  

 

                                                 
883 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 2 c - 
884 DOPATKA, KJ 1996, S. 234; BRYDE, FS Thieme, S. 12 
885 BLANKE, Die Mitbestimmung, S. 6  
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Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist die Ausübung von 

Staatsgewalt wesentliches Element des Demokratieprinzips. Legitimati-

onsgrundlage dafür sei der Wahlakt des Staatsvolkes und die daraus ab-

geleiteten Entscheidungen. Dieses Konzept der umfassenden personellen 

und materiellen Legitimation stellt die umfassenste Verwirklichung der 

Rückführung auf den Volkswillen dar. Ausgehend von der Feststellung des 

Bundesverfassungsgerichts, dass es den Personalräten an demokrati-

scher Legitimation fehle, stellt sich das Problem, in welchem Umfang der 

Einigungsstelle Kompetenzen zugebilligt werden können, obwohl diese mit 

nicht demokratisch legitimierten Entscheidungsträgern besetzt ist. Abstra-

hiert von dieser konkreten Fragestellung, sind dabei die Minimalanforde-

rungen an demokratischer Legitimation zu bestimmen, die bei Entschei-

dungen von Kollegialorganen, die teilweise mit nicht demokratisch legiti-

mierten Mitgliedern besetzt sind, notwendig sind. Ba t t i s /  Kers ten 886 

bringen diese Notwendigkeit in ihrer Frage folgendermaßen zum Aus-

druck:  
"Ist eine Entscheidung noch demokratisch bestimmt und verantwortet, wenn nicht 

demokratisch bestimmte und verantwortliche Entscheidungsträger an ihr mitwir-

ken?" 

 

Diese Frage wäre dann zu verneinen, wenn die demokratische Legitimati-

on aller Entscheidungsträger eines Kollegialgremiums für erforderlich 

gehalten würde, weil jeder einzelne Entscheidungsträger u.U. mit seiner 

Stimme streitentscheidend sein kann. Anknüpfungspunkt bei dieser Auf-

fassung ist die demokratische Legitimation jedes einzelnen Entschei-

dungsträgers. Diese Auffassung wurde u.a. vom Verfassungsgerichtshof 

für das Land Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom 15.09.1987887 ver-

treten. Nach dieser Entscheidung besitzt keines der von einem Organ 

(hier: Verwaltungsrat der Sparkasse) ernannten Mitglieder die für die Be-

rufung notwendige individuelle Legitimation, wenn die Mitglieder des 

                                                 
886 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 591  
887 VerfGH NRW, Urteil v. 15.09.1987, - Aus den Gründen II 1 a -, dazu BRYDE, FS 

Thieme, S. 19, Fn. 39, der als Konsequenz dieser Auffassung die Verfassungswidrigkeit 
des gesamten Personalvertretungsrechts folgert. 
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Wahlorgans - auch nur zum Teil - der demokratischen Legitimation ent-

behren. Übertragen auf das Recht der Personalvertretung hätte dies zur 

Konsequenz, dass ein Verfahren unter Einschaltung einer mit Personal-

ratsvertretern besetzten Einigungsstelle nicht möglich wäre. Demgegen-

über zeigt sich anhand der Ausführungen des BVerfG zu den ersten bei-

den Legitimationsstufen, dass das Gericht auf diesen Stufen eine Beteili-

gung von nicht demokratisch legitimierten Mitgliedern eines Kollegialor-

gans für mit dem Demokratieprinzip vereinbar hält und somit einen ande-

ren Ansatz der Beurteilung der demokratischen Legitimation von Kollegi-

alorganen als der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichts-hof gewählt 

hat.  

 

Betrachtet man die Ausführungen des BVerfG zur ersten Stufe, so scheint 

das Gericht grundsätzlich davon auszugehen, dass bei Entscheidungen 

von geringer Bedeutung für die Wahrnehmung des Amtsauftrages der 

Mitentscheid von nicht demokratisch legitimierten Mitgliedern der 

Einigungsstelle für mit dem Demokratiegebot vereinbar gehalten wird. In 

der Literatur wird die Ausnahme von dem Erfordernis der demokratischen 

Legitimation unter dem Stichwort "Bagatellvorbehalt" erörtert, wobei die 

Diskussion darin mündet, ob unwichtige Entscheidungen gänzlich von 

Legitimationserfordernissen freigestellt sind888. Das 

Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 15.02.1978889 die 

verfassungsrechtliche Erfordernis demokratischer Legitimation an die 

Ausübung von Staatsgewalt geknüpft. In den weiteren Ausführung macht 

das Gericht deutlich, dass die Gewichtung der Aufgabe Bedeutung für das 

Gebot demokratischer Legitimation haben könne890. Seine Auffassung 

zum Bagatellvorbehalt hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 

zum Wahlrecht von Ausländern zu den hamburgischen Bezirks-                                                 
888 Vgl. SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 (1991), S. 367; JESTAEDT; Staat 32 (1993), S. 

29, der aber nur ein Zurücktreten einzelner Legitimationselemente für möglich hält, also 
ein bestimmtes, wenn auch niedriges Legitimationsniveau für erforderlich erachtet, wohl 
auch VerfGH NRW, Urteil v.  15.09.1986, - Aus den Gründen II 1 b mit Hinweis auf 
BVerfG 47; 253 (274), BremStGH v. 08.07.1991, DÖV 1992, S. 164 ff. 

889 BVerfGE 47; 253 (273) 
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dern zu den hamburgischen Bezirks-versammlungen modifiziert. Nicht 

mehr die mangelnde Wichtigkeit der Aufgabe, sondern der besonders ge-

ringe Entscheidungsgehalt rechtfertige ein Zurücktreten einzelner Legiti-

mationselemente891. Es ist somit eine Verlagerung des Bagatellvorbehalts 

von der Wichtigkeit der Aufgabe auf die Frage des Ausmaßes des Gestal-

tungsspielraums des Entscheidungsträgers erfolgt. Nun hat das BVerfG 

diese Auffassung erneut modifiziert und fordert auch in Fällen die typi-

scherweise nicht oder nur unerheblich die Wahrnehmung des Amtsauftra-

ges gegenüber dem Bürger berühren eine - wenngleich abgeschwächte - 

demokratische Legitimation, knüpft somit wieder an die Wichtigkeitsge-

sichtspunkte der Aufgabenerledigung an892. 

 

Dies steht ganz im Gegensatz zur Entscheidung aus dem Jahre 1959 zum 

bremischen Landespersonalvertretungsgesetz. Dort waren nur Regie-

rungsaufgaben der Personalratmitbestimmung entzogen, die wegen ihrer 

politischen Tragweite nicht generell der Regierungsverantwortung entzo-

gen und auf Stellen übertragen werden dürfen, die von Regierung und 

Parlament unabhängig sind. Im Umkehrschluss ist zu folgern, dass Aufga-

ben mangels politischer Tragweite auf solche Stellen übertragen werden 

können. Prüfungsmaßstab für die Entscheidung aus dem Jahre 1959 war 

jedoch nicht das Demokratieprinzip, sondern die Entscheidungsgewalt und 

die Verantwortlichkeit der Regierung893 Darin könnte ein Grund liegen, 

dass das Bundesverfassungsgericht auf seine Rechtsprechung zum Vor-

behalt mangelnder politischer Tragweite nicht eingeht und seine Entschei-

dung zum bremischen Personalvertretungsgesetz aus dem Jahr 1959 ü-

berhaupt nicht erwähnt.894.  

  

                                                                                                                                      
890 BVerfGE 47; 253 (274); zustimmend: PÜTTNER, DVBl 1984, S. 167; TETTINGER, 

Mitbestimmung in der Sparkasse..., S. 55; SCHÄFER, Mitbestimmung in komunalen Ei-
gengesellschaften, S. 43 

891 BVerfGE 83; 60 (74); zustimmend: SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 (1991), S. 367 
892 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 4 a -;  
893 BVerfGE 9; 268 (283 f.); vgl. auch BVerfGE 22; 106 (114); JESTAEDT, Der Staat 32 

(1993), S. 36 f., der den Grund darin sieht, das 1959 eine Dogmatik des Demokratieprin-
zips nahezu gänzlich fehlte. 
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Auf der zweiten Stufe verlangt das BVerfG in Anlehnung an die Ausfüh-

rungen von Böcken fö rde , dass das Einigungsstellenverfahren durch 

das Prinzip der doppelten Mehrheit gekennzeichnet sein muss. Aus de-

mokratietheoretischer Sicht soll dadurch erreicht werden, dass im Kollegi-

alorgan so viele Mitglieder demokratisch legitimiert sind, dass diese sich 

im Konfliktfall durchsetzen können895. Eine abschließende Entscheidung 

der Einigungsstelle ist verfassungskonform nur dann hinzunehmen, wenn 

die Mehrheit der Mitglieder der Einigungsstelle uneingeschränkt personell 

demokratisch legitimiert ist und darüber hinaus von einer Mehrheit der so 

legitimierten Mitglieder getragen wird (Prinzip der doppelten Mehrheit)896. 

Kennzeichnend ist somit, dass die Entscheidung mehrheitlich von den 

demokratisch legitimierten Mitgliedern getroffen wird, auch wenn nicht 

demokratisch legitimierte Entscheidungsträger an der Entscheidung mit-

wirken können. Dies kann nach Auffassung des BVerfG dadurch erreicht 

werden, dass zumindest die Hälfte der Mitglieder des unabhängigen Kol-

legialorgans personell legitimiert ist. Daneben ist zu gewährleisten, dass 

keine Entscheidung gegen die Stimmen der staatlich legitimierten Organ-

walter zustande kommen kann897. Als personell demokratisch legitimierte 

Einigungsstellenmitglieder betrachtet das BVerfG die von der Dienststelle 

bestellten und in die Einigungsstelle entsandten Beisitzer, nicht hingegen 

jedoch die von der Personalvertretung bestellten Beisitzer898. Die demo-

kratische Legitimation des Einigungsstellenvorsitzenden ist nach Meinung 

des BVerfG davon abhängig, durch welchen Bestellakt der Einigungsvor-

sitzende seine Position ausübt. Das Bundesverfassungsgericht stellt somit 

auch auf der 2. Stufe auf die demokratische Legitimation der Entschei-

dung und  nicht - wie der VerfGH NRW - auf die demokratische Legitimati-

on der einzelnen Entscheidungsträger ab. 

                                                                                                                                      
894 JESTAEDT, Der Staat 32, (1993), S. 37 
895 So auch NAGEL/ BAUERES, Mitbestimmung..., S. 52 
896 - Aus den Gründen C I 4 b  - 
897 EMDE, Die demokratische Legitimation..., S. 325; BÖCKENFÖRDE, Demokratie als 

Verfassungsprinzip, S. 899; a.A. BIEBACK, Die Mitwirkung der Beschäftigten..., S. 47, 
der es für ausreichend hält, dass die Mehrheit der Organmitglieder personell legitimiert 
ist. 
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Die Anforderungen an die personelle demokratische Legitimation be-

schreibt das Bundesverfassungsgericht folgendermaßen: 
"Organe und Amtswalter bedürfen mithin zur Ausübung von Staatsgewalt einer Le-

gitimation, die - als eine demokratische - auf die Gesamtheit der Staatsbürger, das 

Volk, zurückgeht, jedoch regelmäßig nicht durch unmittelbare Volkswahl erfolgen 

muss. In diesem Bereich ist die Ausübung von Staatsgewalt demokratisch legiti-

miert, wenn sich die Bestellung der Amtsträger - personelle Legitimation vermit-

telnd - auf das Staatsvolk zurückführen läßt und das Handeln der Amtsträger 

selbst eine ausreichende sachlich–inhaltliche Legitimation erfährt. Dies setzt vor-

aus, dass die Amtsträger im Auftrag und nach Weisung der Regierung - ohne Bin-

dung an die Willensentschließung einer außerhalb parlamentarischer Verantwor-

tung stehender Stelle - handeln können und die Regierung damit in die Lage ver-

setzen, die Sachverantwortung gegenüber Volk und Parlament zu übernehmen."899  

 

Lassen sich bzgl. der ersten Stufe wegen der geringen Bedeutung der 

aufgeführten Angelegenheiten und bzgl. der dritten Stufe wegen der we-

sentlichen Berührung der Wahrnehmung des Amtsauftrages Gründe für 

das vom BVerfG für verfassungsrechtlich notwendig gehaltene Legitimati-

onsniveau finden, erscheint das auf der zweiten Stufe geforderte Prinzip 

der doppelten Mehrheit nur schwer aus der Verfassung herleitbar. Denn 

faktisch bedeutet das Prinzip der doppelten Mehrheit der zweiten Stufe 

ebenso wie die eingeschränkte Mitbestimmung auf der dritten Stufe, dass 

von einer Entscheidung einer vermittelnden unabhängigen Einigungsstelle 

wegen der nur noch marginalen Mitspracherechte der Vertreter der Be-

schäftigten kaum noch gesprochen werden kann. Auch die praktische Ak-

zeptanz von Entscheidungen der Einigungsstelle in einem wie vom Bun-

desverfassungsgericht festgelegten Verfahren auf der zweiten Stufe wird 

gering sein. Denn für die Beschäftigten wird der Unterschied zwischen 

einer vom Dienststellenleiter selbst getroffenen Entscheidung und einer 

von einer doppelten Mehrheit der von der Verwaltung entsandten Mitglie-

der der Einigungsstelle getroffen Entscheidung kaum zu vermitteln sein. 

                                                                                                                                      
898 Ebenso der VerfGH NRW, "Die demokratisch legitimierte Berufung ist individuell für 

jeden Amtswalter erforderlich", DVBl 1986, S. 1196 
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Hinzu kommt, dass bei strikter Übernahme der Ausführungen des BVerfG 

auch die Dienststellenvertreter nur dann demokratisch hinreichend legiti-

miert sind, wenn ihre Entscheidungen dem Weisungsrecht des politisch 

verantwortlichen Leiters der Dienststelle unterstellt sind.  

 

Konsequenz dieser sowohl aus verfassungsrechtlich als auch aus prakti-

scher Sicht bedenklichen Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist 

die vielfach in der Literatur vertretene Auffassung, dass auf die zweite Stu-

fe verzichtet werden könne900. Die nach dem Beschluss des BVerfG vom 

24.5.1995 novellierten Landespersonalgesetze, die alle auf Verfahrens-

vorschriften zur Gestaltung des Einigungsverfahrens auf der zweiten Stufe 

verzichtet haben, zeigen des weiteren, dass auch aus Gründen der Ver-

meidung komplizierter Verfahrensregelungen, die Ausführung des BVerfG 

zur zweiten Stufe - selbst bei der Legislative - keine Akzeptanz gefunden 

haben.       

 

2.  DE R  B E G R I F F  D E S  L E G I T I M A T I O N S N I V E A U S 
Der Begriff des Legitimationsniveaus umreißt die Frage nach der Rechtfer-

tigung der von der öffentlichen Verwaltung ausgeübten Herrschaft, da alle 

Ausübung der Staatsgewalt der demokratischen Legitimation nach Art. 20 

Abs. 2 GG bedarf. Bezüglich der notwendigen Legitimation wird in Recht-

sprechung und Literatur unterschieden in institutionelle, funktionelle, sach-

lich-inhaltliche und personelle Legitimation901. Unter funktioneller und insti-

tutioneller Legitimation ist die Unterscheidung von gesetzgebender, voll-

ziehender und rechtsprechender Gewalt nach Funktionen und Organen zu 

verstehen. Die personelle Legitimation besteht in einer ununterbrochenen, 

auf das Volk zurückzuführenden Legitimationskette aller mit Staatsgewalt 

betrauten Amtswalter. Dagegen beinhaltet die sachlich-inhaltliche Legiti-

mation, dass die Ausübung von Staatsgewalt ihrem Inhalt nach vom Volk 

                                                                                                                                      
899 - Aus den Gründen C I 2 a - (Hervorhebung durch den Verfasser) 
900  NEUMANN; PersR 1995, S. 542; ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst..., S. 286 
901 BÖCKENFÖRDE, Demokratie als Verfassungsprinzip, S. 896 
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abgeleitet wird902. Sowohl nach Auffassung der h.M. in der Literatur als 

auch nach der Rechtsprechung des BVerfG kann sich die demokratische 

Legitimation auch aus einem Zusammenwirken dieser verschiedenen Le-

gitimationsformen ergeben903. Zwischen den einzelnen Legitimationsfor-

men besteht - soweit ein bestimmter Gehalt an demokratischer Legitimati-

on gewährleistet wird - grundsätzlich die Möglichkeit der gegenseitigen 

Kompensation. Wegen dieser Kompensationsmöglichkeit ist es nicht un-

bedingt erforderlich, dass alle Formen der genannten Legitimationen ne-

beneinander vorliegen904. 

 

Legitimation ist jedoch grundsätzlich nur dann als demokratisch zu 

bezeichnen, wenn sie auf das Volk iSv. Art. 20 GG zurückzuführen ist. 

Volk ist die Gesamtheit des Staatsvolkes, aber kein durch gemeinsame 

Interessen verbundener Personenzusammenschluss905. Der Personalrat 

wird von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gewählt und besitzt 

nach Auffassung des BVerfG keine personelle demokratische Legitimati-

on, denn personelle Legitimation setzt voraus,  
"(...) dass die Amtsträger im Auftrag und nach Weisung der Regierung - ohne Bin-

dung an die Willensentschließung einer außerhalb parlamentarischer Verantwor-

tung stehenden Stelle - handeln können und damit die Regierung in die Lage ver-

setzen, die Sachverantwortung gegenüber dem Volk zu übernehmen(...)"        

Konsequenz dieser Auffassung ist, dass dem Personalrat mangels einer 

Kontrolle bzw. Einflussmöglichkeit durch die Regierung bzw. die nachge-

ordneten demokratischen Funktionsträger mittels Weisungen auf ihn, die 

personelle demokratische Legitimation fehlt. Wenn es somit dem Perso-

nalrat an demokratischer Legitimation im Hinblick auf personelle, funktio-

nelle oder sachlich-inhaltliche Aspekte mangelt, so könnte dennoch auf-

grund der besonderen Situation als Interessenvertretung der Beschäftig-

                                                 
902 BÖCKENFÖRDE, Demokratie als Verfassungsprinzip, S. 900 
903 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 1 -,; BVerfGE 83; 60 (72); 

SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 (1991), S. 367 f.  
904 BÖCKENFÖRDE, Demokratie als Verfassungsprinzip, S. 901; NAGEL/ BAUERES, 

Mitbestimmung..., S. 46, so wird bei Beliehenen die mangelnde personelle Legitimation 
durch Maßnahmen der Aufsicht, also der verstärkten sachlich-inhaltlichen Legitimation 
ersetzt. 

905 BVerfGE 83; 60 (60, 75);  
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ten des öffentlichen Dienstes eine demokratische Legitimation des Perso-

nalrates zu bejahen sein. Dieser Weg ist jedoch nur dann gehbar, wenn 

das Postulat der Notwendigkeit der uneingeschränkten Legitimation abge-

schwächt wird.  Die dazu in der Literatur906 erarbeiteten Modelle der Kom-

pensation einzelner Legitimationselemente bzw. deren mögliche Ein-

schränkungen blieben jedoch vom BVerfG unerwähnt, da das Gericht die 

personelle demokratische Legitimation für unbedingt erforderlich erachtet 

hat907. 

 

Das heißt, eine personelle demokratische Legitimation der Einigungsstel-

lenmitglieder wird nur dann erreicht, wenn die Beisitzer der Einigungsstelle 

kumulativ sowohl 

• im Auftrag und nach Weisung der Regierung handeln als auch 

• nicht von außerhalb parlamentarischer Verantwortung stehender 

Willensbeeinflussung abhängig sind.  

Sind jedoch die von der Verwaltung bestellten Mitglieder der Einigungs-

stelle im Sinne einer demokratischer Legitimation verpflichtet, nach Wei-

sung und im Auftrag der Regierung zu handeln, d.h. sind die von der 

Dienststelle entsandten Einigungsstellenmitglieder ausreichend demokra-

tisch legitimiert? Orientiert am Wortlaut des Beschlusses des BVerfG vom 

24.5.1995 ist diese Frage zu verneinen, denn die Dienststellenvertreter in 

der Einigungsstelle sind in ihren Entscheidungen unabhängig und nicht an 

Weisungen gebunden908. Insofern erfüllen nicht nur die von der Personal-

vertretung entsandten Mitglieder, sondern auch die Vertreter der Dienst-

stelle, die in der Einigungsstelle tätig werden, nicht die Voraussetzungen, 

die das BVerfG an die personelle demokratische Legitimation gestellt hat. 

In konsequenter Anwendung der Ausführungen des BVerfG zur demokra-

                                                 
906 Z.B. EMDE, Die demokratische Legitimation, S. 329 ff. 
907 ebenso VerfG NRW, Urteil v. 15.09.1986, NVwZ 1997, 212; AP Nr. 14 zu Art. 20 GG = 

DVBl 1986, S. 1196 = JZ 1987, S. 242; Hess. StGH, Urteil vom 30.06.1986, PersV 1986, 
1089; PÜTTNER, DVBl 1984, S. 167 

908 ALTVATER/ BACHER/ HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS, 
BPersVG § 71 Rdnr. 7; GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, 
BPersVG § 71 Rdnr.2/ 16; BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 589; § 71 Abs. 2 S. 2 
BbgLPVG; § 75 Abs. 5 SaarLPVG; § 63 Abs. 5 SALPVG  
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tischen Legitimation sind die von der Dienststelle entsandten Einigungs-

stellenbeisitzer i.S.d. ununterbrochenen Legitimationskette nicht demokra-

tisch legitimiert909. Mehr noch, wegen der Weisungsfreiheit der Einigungs-

stellenmitglieder ist keines der Mitglieder personell legitimiert910. Da der 

Einigungsstellenvorsitzendende seine demokratische Legitimation allein 

durch Ernennungsakt seitens der Beisitzer erhält, diese aber nach Auffas-

sung des BVerfG nicht demokratisch legitimiert sind, mangelt es folglich 

ebenso dem Vorsitzenden an demokratischer Legitimation. 

 

Ob diese Konsequenzen von den Bundesverfassungsrichtern beabsichtigt 

worden sind, mag bezweifelt werden. Hinsichtlich der ersten Stufe verlangt 

das Bundesverfassungsgericht, dass die entscheidende Einigungsstelle 

jedenfalls in gewissem Maße personell demokratisch legitimiert ist911. Mit 

dem Verweis auf die üblicherweise im Personalvertretungsrecht enthalte-

nen Regularien zur Sicherung des demokratischen Prinzips (hälftige Be-

setzung der Einigungsstelle durch Dienststellenvertreter, Bindung von 

Personalrat und Einigungsstelle an Gesetz und Recht, Rahmengesetzge-

bung des § 104 S. 3 BPersVG) scheint das BVerfG lediglich das positive 

Recht umschrieben zu haben, ohne jedoch zusätzliche Anforderungen an 

die personelle demokratische Legitimation zu stellen912.  

 

3.  SC H A F F U N G  E I N E R  D E M O K R A T I S C H E N  L E G I T I M A T I O N  D E R   
     PE R S O N A L R Ä T E  
Nachdem bereits in der Literatur in unterschiedlichster Weise versucht 

wurde die demokratische Legitimation der Personalräte darzulegen und 

                                                 
909 DOPATKA, KJ 1996, S. 226; a.A. ALBERS, PersR 1995, S. 503, der Beisitzer der 

Dienststelle für demokratisch legitimiert hält, weil sie nach § 71 Abs. 1 S. 2 BPersVG 
von der Dienststelle unmittelbar bestellt sind und weil sie nach h.M nicht an der Weiter-
vermittlung personeller demokratischer Legitimation bei der Ernennung des  Einigungs-
stellenvorsitzenden beteiligt seien.; Inkonsequent BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 
590, die trotz der Bejahung der Weisungsfreiheit der Dienststellenvertreter, diese als in 
gewissem Umfang demokratische legitimiert betrachten.   

910 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 590 
911 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 4 a -, dazu kritisch wegen der  

Unbestimmtheit des Begriffes, ILBERTZ, ZfPR 1995, S. 193 
912 A.A. BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 589 f., die der Auffassung sind, das BVerfG 

habe objektiv neue Legitimationskriterien gesetzt 
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diese Argumentationen vom Bundesverfassungsgericht nicht aufgegriffen 

wurden, glaubt Neumann, dass der zukünftige gesetzgeberische Weg 

darin münden könnte "formelle Ernennungs - und Bestellungsakte mit 

konkreten Vorschlags- und beschränkten Auswahlrechten” für die gewähl-

ten Personalratsmitglieder vorzusehen, damit sie den Status von Amtswal-

tern und somit die personelle demokratische Legitimation erhalten"913. 

Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die Tatsache, dass das BVerfG 

die Personalratstätigkeit nicht von der Amtswalterposition mitumfasst an-

sieht und daher die personelle demokratische Legitimation der Personal-

ratsmitglieder verneint. Personelle Legitimation besitzt nur derjenige, der 

sich in seiner Amtsstellung auf Volkswahl oder auf Einsetzung durch ein 

seinerseits dazu legitimiertes Organ berufen kann914. Ideengeber für den 

Vorschlag von Neumann könnte die Entscheidung des BVerfG915 zum 

Hamburgischen Gesetz zur Einführung des Wahlrechts für Ausländer zu 

den Bezirksversammlungen vom 20.02.1989 gewesen sein. In dem ge-

nannten Urteil führt das BVerfG aus: 
"(...) Haben Aufgaben eines Amtsträgers einen besonders geringen Entschei-

dungsgehalt, so mag hierfür eine demokratische Legitimation ausreichen, bei der 

einzelne Legitimationselemente zurücktreten. Das kann jedoch nur in Betracht 

kommen, wenn Kompetenzen gegenständlich im einzelnen und auch in ihrem Um-

fang begrenzt sind und die zu treffende Entscheidung inhaltlich so weit vorkon-

struiert ist, dass sie sich etwa auf die messbaren richtigen Plan- oder Gesetzes-

durchführungen beschränken. (...)" 

Nach dieser Verfassungsgerichtsrechtsprechung kann sich das von Neu-

mann vorgeschlagene Verfahren nur auf die erste Legitimationsstufe be-

ziehen. Bei den Maßnahmen der 2. und 3. Stufe liegen nach dem Ver-

ständnis des BVerfG keine Aufgaben eines Amtsträgers mit geringem 

Entscheidungsgehalt, bzw. mit nur geringer Berührung der Aufgaben-

wahrnehmung gegenüber dem Bürger vor. In der ersten Stufe ist jedoch 

kein Bedarf für eine derartige verfahrensmäßige Ausgestaltung, weil dem 

Personalrat nach Auffassung des BVerfG, für diese, den Amtsauftrag nur 

                                                 
913 NEUMANN, PersR 1995, S. 451 
914 SCHMIDT-AßMANN, AÖR 116 (1991), S. 360 
915 BVerfG, Urteil v. 31.10.1990, BVerfGE 83; 60 
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unwesentlich berührenden Maßnahmen, bereits das uneingeschränkte 

Mitbestimmungsrecht zusteht. 

 

Schupper t  hat diesen Ansatzpunkt von Neumann aufgegriffen und 

schlägt vor, die Einbettung der Personalratsmitglieder in den Legitimati-

onszusammenhang der Mitausübung von Staatsgewalt durch ein Vor-

schlagsrecht des Personalrates und Berufung durch ein gesondertes Be-

rufungsorgan herzustellen916. Ein Beispiel für einen derartigen Bestellakt 

in der Praxis ist die Bestellung der Beisitzer in der Arbeitsgerichtsbarkeit. 

Zur demokratischen Absicherung des Verfahrens müssten mehr Vor-

schläge eingereicht werden, als Amtswalter zu berufen sind, das Beru-

fungsorgan sei aber in seiner Wahl an diese Liste gebunden. Mit Rück-

sicht auf die Staatspraxis wird vorgeschlagen, diese eingeschränkte Mög-

lichkeit sei individuell nur dann tolerabel, wenn mindestens die doppelte 

bis dreifache Zahl von Vorschlägen im Verhältnis zu den zu besetzenden 

Stellen gemacht würde. Nach Auffassung von Schuppert  wäre daher 

eine gesetzliche Regelung denkbar, nach der auf einer vom Personalrat 

aufgestellten Liste (mit mindestens der doppelten Anzahl von Bewerbern 

im Verhältnis zur Zahl der zu besetzenden Stellen) das Berufungsorgan 

die der Personalvertretung zustehenden Mitglieder der Einigungsstelle 

auswählt917. Das Berufungsorgan solle eine unabhängige Instanz wie der 

Gerichtspräsident oder ein Wahlausschuss sein. Die Gewählten seien an-

schließend vom Dienstellenleiter zu ernennen. Durch diesen Ernennungs-

akt wäre die personelle demokratische Legitimation für die, dann als 

Amtswalter handelnden  Personalratsbeisitzer der Einigungsstelle, herge-

stellt918.  

                                                 
916 SCHUPPERT, PersR 1997, S. 147 f., der als notwendig erachtet, dass sowohl - einmal 

die auch und gerade im Interesse des Dienstherrn notwendige Repräsentationsfunktion 
der Personalvertreter, indem durch den Vorgang der Personalratswahl sichergestellt wird, 
dass es sich nicht um selbsternannte Walter der Personalinteressen handelt - als auch - die 
Einbettung der Personalratsmitglieder in den Legitimationszusammenhang der Mitaus-
übung von Staatsgewalt, in dem durch die Ernennungs-Legitimationskette klargestellt 
wird, dass gerade auch die Mitwirkung in der Einigungsstelle im Auftrag der Verwal-
tungsführung erfolgt - gewährleistet ist.   

917 SCHUPPERT, PersR 1997, S. 147 
918 SCHUPPERT, PersR 1997, S. 148; wohl a.A. BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 590 
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Das BVerfG verlangt jedoch als Bestandteil der personellen Legitimation, 

dass der Amtsträger im Auftrag und nach Weisung der Regierung handeln 

kann919. Die Einigungsstellenbeisitzer unterliegen wegen ihrer Weisung-

sunabhängigkeit jedoch nicht diesem parlamentarischen Verantwortungs-

zusammenhang920. Insofern bestehen gegen den Vorschlag von Schup-

pert Bedenken. Denn auch bei einem formalisierten Ernennungsakt würde 

die - nach Auffassung des BVerfG – die demokratische Legitimation vor-

ausgesetzte Weisungsfreiheit der von der Personalvertretung entsandten 

Mitglieder der Einigungsstelle – nicht erreicht. 

 

4.  D ie  demokrat ische Legi t imat ion  des  E in igungs-   
    s te l lenvors i tzenden 
Nach der Vorschrift des § 53 Abs. 3 MBG Schl.- H besteht die Einigungs-

stelle aus je zwei Mitgliedern, die von der zur Anrufung berechtigten 

Dienststelle und der Personalvertretung unverzüglich nach Eintritt des 

Nichteinigungsfalles bestellt werden. Der Einigungsstellenvorsitzende als 

unparteiisches Mitglied der Einigungsstelle, wird von den bestellten Mit-

gliedern der Einigungsstelle gewählt und führt den Vorsitz der Einigungs-

stelle. Nach Auffassung des BVerfG können sowohl die Personalratsbei-

sitzer als auch die Verwaltungsbeisitzer dem Einigungsstellenvorsitzenden 

bei diesem Verfahren keine demokratische Legitimation vermitteln. Erstere 

nicht, weil sie nicht personell demokratisch legitimiert sind. Letztere eben-

falls nicht, weil sie nach der Begründung des BVerfG nicht dem Weisungs-

recht eines parlamentarisch verantwortlichen Amtsträgers unterliegen921. 

 

Das BVerfG unterscheidet zwischen der (personellen) demokratischen 

Legitimation der Dienststellenbeisitzer  und der (parlamentarischen) de-

mokratischen Legitimation der Dienststellenbeisitzer zur Weitervermittlung 

von personeller demokratischer Legitimation. Dies erscheint folgerichtig, 

                                                 
919 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 2a - 
920 BATTIS/ KERSTEN, DÖV 1996, S. 590; SCHUPPERT; PersR 1997, S. 148 
921 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen  C  I I  2 a - 
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da die Kompetenz zur Weitervermittlung personeller demokratischer Legi-

timation voraussetzt, dass der Vermittelnde seinerseits dem Weisungs-

recht des ihm vorgesetzen Amtsinhabers unterliegt. Diesem Weisungs-

recht unterliegen die Dienststellenbeisitzer jedoch nicht, da nach § 53 Abs. 

3 S. 3 MBG Schl.-H. die Mitglieder der Einigungsstelle ihr Amt unabhängig 

und frei von Weisungen ausüben. Daher entsprechen solche Vorschriften, 

die die Beisitzer der Dienststelle an der Bestellung beteiligen, nach der 

Begründung des BVerfG im Beschluss vom 24.5.1995 nicht dem Demo-

kratieprinzip.  
 

Die Bestellung des Einigungsstellenvorsitzenden ist im BPersVG und in 

den einzelnen LPVGe uneinheitlich geregelt. Die Vorschriften des 

BPersVG und der LPVG der anderen Bundesländer enthaltenen zu § 53 

MBG Schl.-H. abweichende Regelungen zur Bildung der Einigungsstelle. 

So sieht § 82 Abs. 2 u. 3 BlnLPVG vor, dass der Vorsitzende von der Se-

natsverwaltung für Inneres nach Einigung mit dem Hauptpersonalrat für 

die Dauer von vier Jahren bestellt wird. Gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 BPersVG 

besteht die Einigungsstelle aus je drei Beisitzern, die von der obersten 

Dienstbehörde und der bei ihr bestehenden zuständigen Personalvertre-

tung bestellt werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen 

Person sich beide Seiten einigen. Unter "beide Seiten" versteht die h.M. 

die oberste Dienstbehörde und den zuständigen Personalrat922. Nach § 71 

Abs. 3 BbgLPVG und weiteren LPVGe wird der Einigungsstellenvorsitzen-

de nicht von den Beisitzern der konkret zuständigen Personalvertretung, 

sondern von der obersten Dienststelle und der bei ihr bestehenden Perso-

nalvertretung bestellt923. Wird der Einigungsstellenvorsitzende derart be-

stellt, so soll er im Gegensatz zum Bestellakt nach § 53 MBG Schl.-H. hin-

                                                 
922 LORENZEN/  SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 71 Rdnr. 

10; GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, BPersVG § 71 Rdnr. 
13; a.A. FISCHER/ GOERES in Fürst GKÖD K § 71 Rdnr. 12 

923 Ebenso § 71 Abs.  1 BPersVG; § 71 Abs. 1 S. 2 BWLPVG; Art 71 Abs. 1 BayLPVG; § 
71 Abs. 1 S. 2 HessLPVG (oberste Dienststelle und der zur Anrufung berechtigten Per-
sonalvertretung);  § 63 Abs. 2 MVLPVG;  § 71 Abs. 1 S. 2 NiedsLPVG; § 67 Abs. 1 S. 3 
NRWLPVG;  § 75 Abs. 1 S. 2 RPLPVG; § 75 Abs. 1 S. 2 SaarLPVG;  § 85 Abs. 1 S. 2 
SachsLPVG; § 63 Abs. 1 S. 2 SALPVG; § 71 Abs. 1 S. 2 ThürLPVG 
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reichend personell demokratisch legitimiert sein924, denn durch die einver-

ständliche Bestellung wird der Einigungsstellenvorsitzende auch von der 

Verwaltung mitgetragen. Der obersten Dienststelle fehlt jedoch das Recht, 

im Nichteinigungsfall mit der Personalvertretung den Einigungsstellenvor-

sitzenden eigenständig zu bestimmen.  

 

Für den Fall der Nichteinigung bei der Benennung des Einigungsstellen-

vorsitzenden sehen fast alle Personalvertretungsgesetze eine Bestellung 

desselben durch den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts (z.B. § 71 

Abs. 1 S. 4  BPersVG - Präsident des Bundesverwaltungsgerichts) vor925. 

Offen bleibt in der Entscheidung des BVerfG, ob der Einigungsstellenvor-

sitzende in einem solchen Falle demokratisch legitimiert ist. Die Auffas-

sungen in der Literatur zu dieser Frage sind uneinheitlich. Der Präsident 

des Oberverwaltungsgerichts ist von den jeweiligen Gesetzgebern selbst 

zur Weitervermittlung der Legitimation an die von ihm ausgewählte Person 

des Einigungsstellenvorsitzenden vorgesehen. Daher wird die Auffassung 

vertreten, der vom Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts bestellte Ei-

nigungsstellenvorsitzende sei demokratisch legitimiert926. Die gegenteilige 

Meinung weist auf die Weisungsunabhängigkeit des Oberverwaltungsge-

richtspräsidenten hin und verneint deshalb ein Handeln in Verantwortung 

gegenüber dem Parlament927. 

 

Gegen den Bestellakt nach § 71 Abs. 1 S. 4 BPersVG wurde der Vorwurf 

der Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips vorgebracht, da die Bestel-

lung des Einigungsstellenvorsitzenden erfolgt, ohne dass an dem Legiti-

                                                 
924 RICHTER, PersR 1996, S. 221 zu § 67 Abs. 1 S. 3 NRWLPVG; ALBERS, PersR 1995, 

S. 502 f. zu § 71 Abs. 1 S. 2 BPersVG. 
925 § 71 Abs. 1 S. 4 BPersVG; § 71 Abs. 1 S. 7 BWLPVG (Verwaltungsgerichtshof); Art. 71 

Abs. 1 S. 7 BayLPVG (Verwaltungsgerichtshof); § 82 Abs. 2 S. 2 BlnLPVG; § 71 Abs. 4 
S. 1 BbgLPVG; § 81 Abs. 2 S. 4 HHLPVG (Präsident der Bürgerschaft); § 71 Abs. 1 S. 6 
HessLPVG (Vorsitzende der Landespersonalkommission); § 63 Abs. 2 S. 5 MVLPVG; § 
71 Abs. 1 S. 3 NiedsLPVG;  § 67 Abs. 1 S. 4 NRWLPVG;  § 75 Abs. 1 S. 3 RPLPVG;  § 
75 Abs. 1 S. 6 SaarLPVG; § 85 Abs. 1 S. 4 SachsLPVG; § 63 Abs. 3 SALPVG; § 71 
Abs. 1 S. 4 ThürLPVG  

926 ALBERS, PersR 1995, S. 502 f. 
927  So die Begründung im Referentenentwurf des ersten Gesetzes zur Änderung des Sächsi-

schen Personalvertretungsgesetzes, v. 30.01.1997, S. 29 – AZ: 11-0307.00/96 
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mationsvorgang ein Verwaltungsorgan beteiligt ist928. Eine Verletzung des 

Gewaltenteilungsprinzips liegt vor, wenn in den Kernbereich einer anderen 

Gewalt eingegriffen wird. Das BVerfG hat dazu in seiner Bremen-

Entscheidung ausgeführt, es verstoße nicht gegen das Prinzip der Gewal-

tenteilung, dass die Einigungsstelle unter dem Vorsitz des Parlamentsprä-

sidenten bzw. eines von diesem bestellten Vertreters tätig werden929. Ein 

Eingriff in den exekutiven Kernbereich ist durch das vom BVerfG in der 2. 

Stufe für erforderlich gehaltene Prinzip der "doppelten Mehrheit" ausge-

schlossen. Danach ist bei Maßnahmen, die die Wahrnehmung des Amts-

auftrages nicht nur unwesentlich berühren erforderlich, dass  

• die Mehrheit der Mitglieder der Einigungsstelle demokratisch legiti-

miert sind und 

• die Entscheidung der Einigungsstelle von diesen Mitgliedern 

mehrheitlich gestützt wird. 

Die Einigungsstelle besteht nach § 71 Abs. 1 Satz 2 BPersVG aus je drei 

Beisitzern, die von der obersten Dienstbehörde und der bei ihr bestehen-

den zuständigen Personalvertretung bestellt werden. Bei einer mit drei 

Dienststellenbeisitzern besetzten Einigungsstelle kommt der Stimme des 

Einigungsstellenvorsitzenden jedoch keine entscheidende Bedeutung zu, 

da er keine gegen die Mehrheit der Dienststellenbeisitzer ergehende 

Sachentscheidung erreichen kann. 

 

 

5 .  D ie  Beschlussfäh igke i t  der  Ein igungsste l le  
In einzelnen Landespersonalvertretungsgesetzen ist bestimmt, dass die 

Einigungsstelle auch dann beschlussfähig ist, wenn nicht alle Einigungs-

stellenmitglieder an der Beschlussfassung mitwirken.930. Innerhalb des 

                                                 
928 WIDMAIER, PersV 1975, S. 420 
929 BVerfG 9; 268 (280) 
930 § 71 Abs. 2  S. 8 HessLPVG; § 85 Abs. 4 SachsLPVG u. § 71 Abs. 4 ThürLPVG der 

Vorsitzende und die erschienenen Beisitzer entscheiden, wenn die anderen Beisitzer trotz 
Einladung fernbleiben;  § 72 Abs. 2 S. 3 NiedsLPVG Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn 
mindestens die Hälfte der zur Beschlussfassung berufenen Mitglieder anwesend ist; § 67 
Abs. 5 S. 3 NRWLPVG, Beschlussfähigkeit, wenn der Vorsitzende und je drei Beisitzer 
anwesend sind. 
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BPersVG fehlt eine Vorschrift zur Beschlussfähigkeit der Einigungsstelle. 

Für den Bereich des BPersVG besteht jedoch Einigkeit, dass zur Be-

schlussfassung alle Mitglieder der Einigungsstelle anwesend sein und mit-

stimmen müssen931.  

 

Bei Maßnahmen, die die Wahrnehmung des Amtsauftrages nicht nur un-

wesentlich berühren (2. Stufe), fordert das Bundesverfassungsgericht  die 

"doppelte Mehrheit". Nehmen nicht alle Beisitzer an der Einigungsstellen-

sitzung teil, ist die Einigungsstelle zwar beschlussfähig, aber das Prinzip 

der doppelten Mehrheit nicht in jedem Fall eingehalten. So ermöglichen 

die Regelungen der Landespersonalvertretungsgesetze von Hessen, 

Sachsen und Thüringen, dass die Beschlussfassung ohne die Dienststel-

lenbeisitzer erfolgen kann. Auch die nordrhein-westfälische Regelung des 

§ 67 Abs. 5 S. 3 NRWLPVG lässt eine ordnungsgemäße Beschlussfas-

sung lediglich durch die drei von der Personalvertretung bestellten Mitglie-

der zu932.  Maßnahmen, die nach Auffassung des BVerfG unter die 2. Stu-

fe zu subsumieren sind, können daher ohne Verstoß gegen das Demokra-

tieprinzip trotz Beschlussfahigkeit der Einigungsstelle nur von dieser be-

schlossen werden, wenn die „doppelte Mehrheit” auch faktisch gegeben 

ist. Die praktischen Konsequenzen bezüglich der Beschlussfähigkeit und 

der mangelnden demokratischen Entscheidungen bei Angelegenheiten 

der zweiten Stufe sind allerdings sehr gering. Denn in den, nach Bekannt-

gabe der Entscheidung des BVerfG vom 24.5.1995, novellierten Landes-

personalgesetzen sind keine entsprechenden Verfahrensregelungen zur 

Umsetzung der zweiten Stufe aufgenommen worden. Vielmehr sind ledig-

lich einzelne Beteiligungstatbestände entsprechend der ersten oder dritten 

Stufe neu zugeordnet worden.   

 

                                                 
931 FISCHER/ GOERES in: Fürst GKÖD K § 71 Rdnr. 21; ALTVATER/ BACHER/ 

HÖRTER/ PEISELER/ SABOTTIG/ SCHNEIDER/ VOHS; BPersVG § 71 Rdnr. 14 
932  So RICHTER, PersR 1996, S. 221 
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IV .  AL L Z U S T Ä N D I G K E I T  O D E R  E N U M E R A T I V E  AU F Z Ä H -   L U N G    
     D E R  M I T B E S T I M M U N G S T A T B E S T Ä N D E  
Die Festlegung von Beteiligungsrechten durch eine Generalklausel933 soll-

te, wie auch die Entstehungsgeschichte des Mitbestimmungsgesetzes 

Schleswig-Holstein gezeigt hat, eine möglichst lückenlose Beteiligung der 

Personalräte gewährleisten und dabei eine Flexibilität bei der Anpassung 

an neuere Entwicklungen schaffen, die bei starrer Festlegung von enume-

rativen Beteiligungskatalogen nur durch weiteres legislatives Tätigwerden 

erreicht werden könnte934. Befürworter einer Festlegung der Befugnisse 

des Personalrates durch eine Generalklausel weisen darauf hin, dass es 

Ausübung gesetzgeberischen Ermessens sei, ob die Festlegung der Zu-

ständigkeiten durch einen Positivkatalog oder eine Generalklausel mit Ne-

gativkatalog geschieht935. 

 

Neben den bereits dargestellten verfassungsrechtlichen Problemen wur-

den insbesondere gegen die Formulierung des § 51 Abs. 1 MBG Schl.-H. 

Bedenken angemeldet, wegen Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrund-

satz sowie gegen den rechtlich-demokratischen Parlamentsvorbehalt und 

das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung936. Kritiker der Allzustän-

digkeitsklausel gelangen daher zu dem Resultat, dass das Enumera-

tivprinzip grundsätzlich nicht zur Disposition des Gesetzgebers in Perso-

nalvertretungssachen stehe937. Zur Begründung wurde hierzu u.a. ange-

merkt, die Festlegung einer Allzuständigkeit des Personalrates verhindere 

das gebotene Vorausfiltern der nicht mitbestimmungsgeeigneten Maß-

nahmen in innerdienstlichen Angelegenheiten938. Demgegenüber weisen 

anderen Autoren auf die Entscheidung des VerfGH Rheinland-Pfalz hin, 

                                                 
933 Der Begriff Generalklausel wird auch durch die Begriffe "Allzuständigkeit" oder "offene 

Beteiligungskataloge" (FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der 
Länder, S. 151) beschrieben. 

934 FELDMANN, Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, S. 153; 
BRYDE, PersR 1994, S. 4 

935 BRYDE, PersR 1994, S. 4; GROßMANN/ MÖNCH/ ROHR; BremLPVG Einf. Rdnr. 39  
936 SCHENKE, PersV 1992, S. 296; KISKER, PersV 1992, S. 26; LORENZEN/ SCHMITT/ 

ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 95 Rdnr. 25d. 
937 KISKER, PersV 1992, S. 18 
938 KISKER, PersV 1992, S. 26 
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der eine gesetzliche Allzuständigkeitsklausel mit dem Bestimmtheitsgebot 

als vereinbar betrachtet hat. Und zwar jedenfalls dann, wenn die All-

zuständigkeit des Personalrates durch einen breit angelegten Beispielska-

talog derart strukturiert ist, dass die nicht erwähnten Maßnahmen den ge-

regelten in ihrer Bedeutung etwa gleichkommen939. Die Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz ist jedoch zeitlich nach Inkraft-

treten des schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetzes ergangen. 

Kurz vor Inkrafttreten des MBG Schl.-H. hatte das BVerwG in seiner Ent-

scheidung vom 17.08.1990940 zum Bremischen Personalvertre-

tungsgesetz ein die Mitbestimmung einschränkendes Urteil gefällt, so 

dass die Befürchtung des schleswig-holsteinischen Landesgesetzgebers 

be-stand, mit einer enumerativen Aufzählung von einzelnen Mitbestim-

mungs-tatbeständen könne die gewünschte, umfassende Mitbestimmung 

des Personalrates nur unzureichend erreicht werden941. 

 

Zum anderen verweisen die Befürworter einer Allzuständigkeitsklausel auf 

die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1959 

zum brem. Landespersonalvertretungsgesetz. In seiner damaligen Ent-

scheidung hatte das BVerfG die Allzuständigkeit des Personalrats zwar 

erwähnt, jedoch nicht beanstandet. Nach der damaligen Entscheidung 

bestanden daher keine verfassungsgerichtlichen Bedenken gegen die ge-

setzliche Festlegung einer Allzuständigkeit des Personalrates. Darüber 

hinaus wird hinsichtlich des Vorwurfs der mangelnden Bestimmtheit von 

Generalklauseln darauf hingewiesen, dass sich durch Auslegung der Um-

fang der mitbestimmungspflichtigen Tatbestände ermitteln ließe942. So ver-

treten z.B. Ba t t i s /Caspary  wegen der z.B. in den §§ 78-80 RPLPVG 

                                                 
939 Urteil des VerfGH RP v. 18.08.1994, - Aus den Grünen  III 2 a - 
940 Beschluss v. 17.08.1989, BVerwGE 82; 288 (290 ff.) Das BVerwG hat trotz der dem 

Personalrat nach § 51 Abs. 1 BremLPVG eingeräumten Allzuständigkeit eine Mitbe-
stimmung bei der Frage, ob ein Arbeitsvertrag befristet oder unbefristet abzuschließen 
sei, verneint.  

941 Vgl. PLANDER, Personalvertretungen..., S. 196 f. 
942 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 19 f.; BRYDE, PersR 1994, S. 4 
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und §§ 65-67 NiedsLPVG enthaltenen Beispielskataloge die Auffassung, 

dass dort der Vorwurf mangelnder Bestimmtheit nicht gerechtfertigt sei943. 

 

Die im MBG Schl.-H. normierte Allzuständigkeit des Personalrats in Form 

einer Generalklausel ohne Beispielskatalog wurde von den Kritikern mit 

Hinweis auf die mangelnde Bestimmtheit als Verstoß gegen das Rechts-

staatsgebot betrachtet. Das BVerfG hat nun die Allzuständigkeit nach 

Schleswig-Holsteinischem Recht für mit dem Grundgesetz unvereinbar 

erklärt. Diese Unvereinbarkeitserklärung erfolgte jedoch im wesentlichen 

nur  deswegen, weil die konkreten Mitbestimmungsvorschriften keine Dif-

ferenzierung hinsichtlich des Maßes an demokratischem Legitimationser-

fordernis vorsahen. Eine grundsätzliche Unvereinbarkeit der Allzuständig-

keitsklausel mit dem Grundgesetz ist vom Bundesverfassungsgericht in 

seinem Beschluss vom 24.5.1995 ebenso wenig wie in seinem Urteil aus 

dem Jahre 1959 ausgesprochen worden944.  

 

Die entscheidende Frage ist jedoch, ob tatsächlich aufgrund der Schutz-

zweckgrenze Allzuständigkeitsregelungen verfassungswidrig sind. Allein 

aus der vom Bundesverfassungsgericht angesprochenen Schutzzweck-

grenze folgt keine Unzulässigkeit der Generalklausel. Die Schutzzweck-

klausel bestimmt, dass die Mitbestimmung sich nur auf innerdienstliche 

Maßnahmen erstrecken und nur so solche Angelegenheiten umfassen 

kann, wie die spezifischen in dem Beschäftigungsverhältnis angelegten 

Interessen der Angehörigen der Dienststelle sie rechtfertigen945. Bestehen 

solche Interessen der Beschäftigten nicht, so wäre eine Personalratsmit-

bestimmung wegen Verstoßes gegen die Schutzzweckgrenze verfas-

sungswidrig946. So stellt K isker  darauf ab, ob die Mitbestimmung vom 

Schutzzweck, also vom Sozialstaatsprinzip oder von den Grundrechten 

geboten ist. Insofern wird die Personalratsmitbestimmung für die Fälle an-

                                                 
943 BATTIS/ CASPARY, PersV 1995, S. 151 
944 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen  C II 1 -; vgl. PFOHL, ZBR 1996, 

S. 88, 
945 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen C I 4 - 
946 So KISKER, PersV 1995, S. 532 
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erkannt, in denen aufgrund des Sozialstaatsgebotes bzw. der Verwirkli-

chung von Grundrechten die Beteiligung des Personalrates als Interes-

senvertretung der Beschäftigten geboten ist. Aus diesen Vorgaben wird 

von ihm gefolgert, dass der gesetzgeberische Verzicht auf eine gesonder-

te Prüfung der einzelnen Beteiligungstatbestände verfassungswidrig sei. 

Notwendig sei vielmehr eine abgestufte - im Hinblick auf die in den spezi-

fischen im Beschäftigungsverhältnis beruhenden Interessen der Beschäf-

tigten – Beteiligung der Personalvertretung947. 

 

Aufgrund dieser Schutzzweckgrenze wurde von Teilen der Literatur die 

Allzuständigkeit nach Schleswig-Holsteinischem Beispiel für verfassungs-

widrig erachtet, weil darauf verzichtet wurde, von Fall zu Fall zu prüfen, ob 

die Beteiligung vom Schutzzweck der Mitbestimmung, also vom Sozial-

staatsprinzip oder von den Grundrechten her geboten ist948. Diese Auffas-

sung hätte zur Konsequenz, dass die Normierung einer Allzuständig-

keitsklausel, sei es mit oder ohne Beispielskatalog, verfassungswidrig wä-

re. Denn damit wären auch solche Fallkonstellationen in die Personal-

ratsmitbestimmung einbezogen, in denen keine spezifischen Interessen 

der Beschäftigten berührt werden.  

 

Jedoch wäre es gesetzestechnisch möglich, der Allzuständigkeitsklausel 

eine Einschränkung hinzuzufügen, die die Mitbestimmung des Personalra-

tes bei Angelegenheiten ausschließt, die die Beschäftigten der Dienststel-

le nicht tangieren949. Dies ist z.B. in § 51 Abs. 1 MBG Schl.-H. geschehen, 

wonach die Mitbestimmung des Personalrates nur dann gegeben ist, 

wenn Maßnahmen die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen 

von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswir-

                                                 
947 Kisker, PersV 1995, S. 535; zustimmend: PFOHL, ZBR 1996, S. 88; a.A. VON 

MUTIUS, Personalvertretungen..., S. 1133 ff. 
948 Ebenda 
949 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 23 die zutreffend auf die gesetzgeberische Möglichkeit 

der Beschränkung der Allzuständigkeit auf solche Maßnahmen verweisen, die die Be-
schäftigteninteressen  berühren; VON MUTIUS, Personalvertretungen..., S. 1133 ff. 
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ken950.  Gerade in  Schleswig-Holstein  hat der Gesetzgeber sich für den 

Verzicht auf eine abschließende enumerative Aufzählung der Mitbestim-

mungsangelegenheiten auf Grund der Überlegung entschieden, dass sich 

mit deren Hilfe nicht alle relevanten Maßnahmen erfassen ließen, so dass 

die von ihm gewollte generelle Mitbestimmung lückenhaft bliebe951. B ry -

de  weist hierzu darauf hin, dass die Kataloge im Personalvertretungsrecht 

des Bundes und der Länder ausführlich genug seien. Darüber hinaus sei-

en die nach Wesen und Aufgaben des Personalvertretungsrechts denkba-

ren Aufgaben durch Rechtsprechung und Lehre bereits hinreichend kon-

kretisiert952. Als Beispiel wird der § 52 BremLPVG genannt, wonach sich 

die Mitbestimmung auf soziale, personelle und organisatorische Angele-

genheiten erstreckt, ohne dass jedoch ein Hinweis auf die Notwendigkeit 

der konkreten Berührung der Beschäftigteninteressen erfolgt. Alle  drei der 

aufzählten Arten von Angelegenheiten sind jedoch typische Bereiche, in 

denen die Interessen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes berührt 

sind953. Insofern sind genügend Anhaltspunkte vorhanden, die eine Einhal-

tung der Schutzzweckgrenze ermöglichen. Nimmt man das Sozialstaats-

prinzip ernst und trägt der Effekturierung von Grundrechten Sorge, bietet 

eine abschließend enumerative Aufzählung von Mitbestimmungstatbe-

                                                 
950 Unter Maßnahmen, die die genannten Personen betreffen, werden dabei solche zu verste-

hen sein, welche deren Beschäftigungsbedingungen zum Gegenstand haben und sich da-
mit gezielt gegen sie richten. Maßnahmen, die sich auf sie auswirken, sind hingegen sol-
che, welche andere Gegenstände betreffen, sich in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht 
aber nicht nur auf diese, sondern auch auf die Beschäftigtigungsbedingungen der Ge-
nannten auswirken, so die Definition von PLANDER, Personalvertretung... Fn. 587, S. 
197 f.; innerhalb der Personalvertretungsgesetze, die keine ausdrückliche Beschränkung 
wie § 51 Abs. 1 MGB Schl.-H. vorgenommen haben (so z.B. § 52 Abs. 1 S. 1 
BremLPVG) kann durch verfassungskonforme Reduktion die Mitbestimmung auf solche 
Maßnahmen eingeschränkt werden, die die Interessen der Beschäftigten betreffen, VON 
MUTIUS, Personalvertretungen..., S. 1134. 

951 NEUMANN/ SIEVERS, PersR 1991, S. 8; Bryde, PersR 1994, S. 4; WULF-MATHIES,  
PersR 1993, S. 195; LT-Drucks 12/ 996, S. 106 f. 

952 BRYDE, PersR 1994, S. 4, der zutreffend ausführt, dass von den Kritikern des MGB 
Schl.-H keine Materien genannt worden sind die durch die schleswig-holsteinische Ge-
setzesregelung entgegen des verfassungsrechtlich Zulässigen der Mitbestimmung unter-
worfen sind.  

953 Vgl. MUTIUS/ DEMUTH, S. 23 ff., die allerdings in Anlehnung an § 51 Abs. 1 MBG 
Schl.-H. für das bremische Landespersonalvertretungsgesetz eine ausdrückliche Be-
schränkung der Mitbestimmung auf Maßnahmen, die die Interessen der Beschäftigten als 
Bedienstete und Arbeiter berühren, für sinnvoll erachten, S. 24 u. 26. 



 

 

318

 

ständen nur eine unzureichende, weil lückenhafte und auf die möglichen 

Entwicklungen und neuen Anforderungen nicht passende, Mitbestimmung.  

 

Der Argumentation K iskers  folgend bliebe nur die Möglichkeit der enu-

merativen Aufzählung von Mitbestimmungstatbeständen. Aber auch bei 

dieser gesetzgeberischen Gestaltungsmöglichkeit sind Fallkonstellationen 

denkbar, in denen eine konkrete Maßnahme, die der Mitbestimmung des 

Personalrates kraft Gesetzes bedarf, nicht die Beschäftigteninteressen 

berührt954. Ausgehend von der Schutzzweckgrenze garantiert daher die 

Festlegung der Mitbestimmungsrechte des Personalrats durch eine Gene-

ralklausel besser als eine enumerative Aufzählung von Beteiligungstatbe-

ständen, dass die Beschäftigteninteressen umfassend geschützt werden. 

Die in den Landespersonalvertretungsgesetzen gegenüber dem Bundes-

personalvertretungsgesetz zusätzlich normierten Tatbeständen sind Beleg 

dafür, dass enumative Aufzählungen nur einen Bruchteil der Angelegen-

heiten umfassen, durch die die Interessen der Beschäftigten berührt sind. 

Durch eine abschließende  enumerative Aufzählung der Mitbestimmungs-

tatbestände blieben hingegen Maßnahmen dem Mitbestimmungsverfahren 

entzogen, die ebenfalls  die Beschäftigteninteressen berühren. Gerade die 

Schutzzweckgrenze fordert daher eine Generalklausel, da nur so gesi-

chert werden kann, dass alle Maßnahmen, die die Beschäftigteninteres-

sen berühren in das Mitbestimmungsverfahren miteinzubezogen wer-

den955. 

 

Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das BVerfG auf eine definitive 

Aussage zur Verortung der Personalratsmitbestimmung durch das Sozial-

staatsprinzip oder die Grundrechte verzichtet hat. Ein das Demokratieprin-

zip einschränkendes Verfassungsrecht muss dabei für alle die Beschäftig-

ten betreffenden Maßnahmen Geltung beanspruchen. Ein Ausschluss von 

                                                 
954 So  VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 24 
955 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 25 f.; VON MUTIUS, Personalvertretungen..., S. 1134 f., 

der darauf hinweist, dass ein einleuchtender Grund für genannten Angelegenheiten der 
bestehenden Enumerationskataloge sich nicht entnehmen ließe und die Kataloge eher 
willkürlich seien, S. 1135.  
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Maßnahmen durch Beispielskataloge widerspricht diesem Grundsatz. So-

weit Maßnahmen ohne Personalratsbeteiligung die Beschäftigteninteres-

sen in ebenso intensiver Weise berühren wie solche, die in Tatbeständen 

des Enumerationskatalogs enthalten sind, widerspricht dies dem verfas-

sungsrechtlichen Prinzip, das für die Berücksichtigung der Beschäftigten 

streitet956. Die Position K iskers  ist daher abzulehnen und mit der wohl 

überwiegenden Auffassung in der Literatur von einer grundsätzlichen Zu-

lässigkeit der Festlegung von Mitbestimmungsrechten in Form einer Ge-

neralklausel auszugehen957. 

 

Dieses Ergebnis wird unterstützt durch die Tatsache, dass gerade die 

Problematik der Allzuständigkeit des Personalrates in den Schriftsätzen 

der Antragsteller weiten Raum eingenommen hat und dort die grundsätzli-

che Verfassungswidrigkeit der Allzuständigkeit vertreten wurde, das 

BVerfG darauf jedoch nur am Rande eingegangen ist958. Hätte das Gericht 

sich dieser Aufassung der Antragsteller wirklich anschließen wollen, so 

bleibt unverständlich, dass es dies nicht eindeutig zum Ausdruck gebracht 

hat959. Dieses Ergebnis unterstützend bleibt noch darauf hinzuweisen, 

dass zwar die Entscheidungen der Einigungsstelle bis zur Neuregelung 

des Personalvertretungsrechts in Schleswig-Holstein nur empfehlenden 

Charakter haben dürfen, die Allzuständigkeit des Personalrates vom Bun-

desverfassungsgericht jedoch mit keinerlei Beschränkungen belegt wur-

de960. Insgesamt betrachtet ist davon auszugehen, dass auch nach der 

Entscheidung des BVerfG Generalklauseln über die Allzuständigkeit des 

                                                 
956 So VON MUTIUS, Personalvertretungen, S. 1135 
957  BATTIS/ KERSTIN, PersV 1999, S. 532; FÄRBER/ HÄRTL; PersV 1999, S. 61, die 

sich nur aus Gründen der Rechtsicherheit für eine Enumeration aussprechen, aus verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkten aber keine Verpfichtung des Gesetzgebers auf eine e-
numerative Aufzählung von Mitbestimmungsrechten erblicken können.  

958 Insbesondere KISKER, PersV 1994, S. 293 f., der im Hinblick auf die Entscheidungs-
gründe des  Urteils des VerfGH RP die Auffassung vertreten hat, dass eine Allzuständig-
keit ohne Strukturierung durch Beispielskataloge, - wie etwa im Schleswig-
Holsteinischen Mitbestimmungsgesetz -, verfassungswidrig sei. 

959 So auch NEUMANN, PersR 1995, S. 454 
960 VON MUTIUS/ DEMUTH, S. 25 
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Personalrates verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig sind961. Ent-

scheidend ist für das Bundesverfassungsgericht also nicht die Ausgestal-

tung der Beteiligungsrechte des Personalrats als "Allzuständigkeit" oder 

als „enumerativer Katalog“, sondern die demokratische Legitimation und 

Entscheidungskompetenz der Einigungsstelle.  

 

V.  DA S  I N I T I A T I V R E C H T   

Von den Antragstellern wurde - wie bereits dargelegt - u.a. gerügt, dass 

ein umfassendes Initiativrecht der Personalvertretung verfassungsrechtlich 

unzulässig sei. Dieser Auffassung hat sich das BVerfG nicht angeschlos-

sen, sondern festgestellt, dass  
„ein Initiativrecht als solches bei den in der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts (vgl. BVerwGE 68, 137 [140]; BVerwG Buchholz 251.0 BaWÜ-

PersVG § 70 Nr. 1) angenommenen Ausübungsschranken nicht verfassungswidrig 

ist und die im Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein insoweit getroffenen Re-

gelungen für sich genommen sich von denen in anderen Personalvertretungsge-

setzen nicht derart unterscheiden, dass die Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts auf sie übertragen werden könnte. Denn das Initiativrecht empfängt 

seinen konkreten Gehalt durch die Beziehung auf alle innerdienstlichen Angele-

genheiten mit der Folge, dass bei einer Nichteinigung über die initiierte Maßnahme 

die Einigungsstelle entscheidet (§ 56 Abs. 6 MBG Schl.-H.) Ein so gestaltetes Initi-

ativrecht  widerspricht bei Angelegenheiten, die die Wahrnehmung von Amtsauf-

gaben nicht nur unerheblich berühren, den Anforderungen des Demokratieprin-

zips."962 

Die Bestimmung des § 56 MBG Sch.-H. wurde zwar für mit der Verfas-

sung unvereinbar erklärt, jedoch wiederum nur in Verbindung mit den für 

mit der Verfassung unvereinbar erklärten §§ 2 Abs. 1, 51 u. 52 MBG Schl.-

H. Nach Auffassung des BVerfG entsprach lediglich die konkrete Ausges-

taltung des Initiativrechts bezüglich aller innerdienstlichen Maßnahmen mit 

                                                 
961 PFOHL, ZBR 1996, S. 88; NEUMANN, PersR 1995, S. 454; VON MUTIUS/ 

DEMUTH, S. 25 f.; RICHTER, RiA 1996, S. 217; Niedersachsen hat bei der Novellie-
rung seines Personalvertretungsgesetzes (Nds.GVBl. 1997, S. 461) die Allzuständigkeit 
des Personalrats im Grundsatz beibehalten. Auch der Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein hält am Prizip der Allzuständig-
keit fest, abgedruckt: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.), Mitbe-
stimmung bewahren! 1997. 

962 - Aus den Gründen C II 4 - (Hervorhebung durch den Verfasser) 
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Letztentscheidungsmöglichkeit der Einigungsstelle in Schleswig-Holstein 

nicht den Anforderungen des Demokratieprinzips. Das Initiativrecht wider-

spricht daher dann dem Demokratieprinzip, wenn es sich auf Angelegen-

heiten der zweiten und dritten Stufe bezieht und die Einigungsstelle ab-

schließend über die initiierte Maßnahme entscheidet.  

 

Damit hat das BVerfG das Initiativrecht des Personalrates grundsätzlich 

anerkannt, unter Hinweis auf die vom Bundesverwaltungsgericht gesetz-

ten Grenzen. In den beispielhaft genannten Entscheidungen hat das Bun-

desverwaltungsgericht den Personalrat als kollektiven Sachwalter der Inte-

ressen der Beschäftigten beschrieben, eine Sachwalterposition für die In-

teressen einzelner Beschäftigter, um deren individuelle Belange durchzu-

setzen, jedoch abgelehnt. Die durch Sinn und Zweck des Initiativrechts 

gezogene Grenze wird nach Auffassung des BVerwG dann durch die Per-

sonalvertretung überschritten, wenn sie versucht, mit Hilfe ihrer Antrags-

befugnis individuelle Anliegen einzelner Beschäftigter durchzusetzen oder 

unmittelbaren Einfluss auf eine im personalpolitischen Ermessen der 

Dienststelle stehende Entscheidung zu nehmen. Nach Auffassung des 

Bundesverwaltungsgerichts hat das Initiativrecht lediglich subsidiären 

Charakter und kann nur dann bejaht werden, wenn sich die zuständige 

Dienststelle einer mitbestimmungspflichtigen Maßnahme nicht annimmt 

oder sie verzögert obwohl sie regelungsbedürftig ist963.  

 

Aus der oben zitierten Passage des Beschlusses des BVerfG folgert ein 

Teil der Literatur, dass ein Initiativrecht nur innerhalb der von der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts gesetzten Grenzen möglich 

ist964. Deshalb seien auch Versuche unzulässig, die in der Rechtspre-

chung des BVerwG angenommenen Ausübungsschranken des Initiativ-

rechts durch einfaches Recht auszuhebeln. Begründet wird diese Auffas-

sung damit, dass das BVerfG die Rechtsprechung des BVerwG, die das 

                                                 
963 BVerwG, Buchholz 251.0 BaWüPersVG § 70 Nr. 1 S. 6; BVerfG 68; 137 (139) 
964  KISKER, PersV 1995, 537; CECIOR PersV 1998, S. 54 
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Initiativrecht nicht nur auf die kollektive Interessenwahrnehmung be-

schränkt, unerwähnt gelassen hat.  

 

Dagegen spricht, dass das BVerfG in anderen Entscheidungen zum Aus-

druck gebracht hat, dass es die Aufgabenstellung der Personalvertretung 

niemals auf ausschließlich kollektivrechtliche Aspekte reduziert habe965. 

Nach dem Wortlaut des Beschlusses vom 24.5.1995 hat das Bundesver-

fassungsgericht lediglich Bezug genommen auf die Rechtsprechung des 

BVerwG und die von ihm gesetzten Grenzen des Initiativrechts, ohne aber 

diese Grenzen als verfassungsrechtlich geboten darzustellen. Vielmehr 

spricht die entsprechende Passage im Beschluss des BVerfG nach dem 

Wortlaut der Entscheidung für die Annahme, ein Initiativrecht sei jedenfalls 

dann verfassungsrechtlich nicht zu kritisieren, wenn es die vom Bundes-

verwaltungsgericht gesetzten Grenzen nicht überschreitet. Eine Ausle-

gung derart, dass das Initiativrecht nur dann verfassungsrechtlich zulässig 

ist, wenn es innerhalb der vom BVerwG gesetzten Grenzen bleibt, ist mit 

dem Wortlaut der Entscheidung des BVerfG kaum vereinbar966. Neben der 

Orientierung am Wortlaut des Beschlusses vom 24.5.1995 sprechen aber 

auch inhaltliche Gründe gegen die Auffassung, das Initiativecht sei nur 

innerhalb der vom BVerwG entwickelten Ausübungsschranken zulässig. 

Entscheidend für das BVerfG ist, ob sich das Initiativrecht auf Maßnahmen 

bezieht, die die Wahrnehmung des Amtsauftrages mehr als nur unerheb-

lich berühren, also die Angelegenheiten der zweiten und dritten Stufe. Für 

die Anforderungen an das Demokratieprinzip ist die verfassungsrechtliche 

Zulässigkeit des Initiativrechts hiervon abhängig, nicht aber ob die Perso-

nalvertretung im Interesse eines einzelnen Beschäftigten oder im kollekti-

ven Interesse handelt. Daher kann die vom BVerfG getroffenen Feststel-

lung nicht dahingehend interpretiert werden, dass das Initiativrecht des 

                                                 
965  BVerwG vom 17.8.1989, PersR 1989, 327 = ZBR 1990, 50 = PersV 1990, 226; BVerwG 

vom 4.6.1993, PersR 1994, 18 = PersV 1994, 414 = ZBR 1993, 373 = ZfPR 1993, 179, in 
dieser Entscheidung billigt das BVerwG dem Personalrat die Befugnis zu, bei einzelper-
sonellen Maßnahmen, wie Versetzungen oder Umsetzungen, die persönichen Interessen 
des Beschäftigten wahrzunehmen.  

966  FABER/ HÄRTL, PersV 1999, S. 67 
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Personalrats nur innerhalb der ihm in der Rechtsprechung des BVerwG 

gezogenen Schranken zusteht. Verfassungsrechtlich bestehen daher kei-

ne Bedenken das Initiativrecht der Personalvertretung auf die kollektive 

Interessenwahrnehmung zu beschränken.  

 

Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses bestehen insoweit gegen die 

Änderung im Nordrhein-Westfälischen Personalvertretungsgesetz aus 

dem Jahre 1994967 keine Bedenken. Die Vorschrift des § 66 Abs. 4 

NRWLPVG wurde dabei neugefasst und dem Personalrat im Rahmen sei-

ner Aufgaben in allen personellen, sozialen und organisatorischen Ange-

legenheiten das Recht zugesprochen, Maßnahmen bei der Dienststelle zu 

beantragen, die die Beschäftigten insgesamt, Gruppen von ihnen oder 

einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken. Der nord-

rhein-westfälische Gesetzgeber hatte mit dieser Regelung ein individuelles 

Initiativrecht einführen wollen, welches bisher von der Rechtsprechung 

abgelehnt wurde.    

 

VI .  M Ö G L I C H K E I T E N  G E W E R K S C H A F T L I C H E R  E I N F L U S S  N A H M E  
Neben den geschilderten verfassungsrechtlichen Bedenken, war auch die 

Vorschrift des § 59 MBG Sch.-H. Gegenstand der kritischen Auseinander-

setzung968. Auch hier wird von Kritikern der Vorwurf erhoben, es würden 

durch die Regelungen des § 59 MBG Schl.-H. den Gewerkschaften als 

Vertretern privater Interessen Teilhaberechte an der Ausübung von 

Staatsgewalt eingeräumt969. Den Gewerkschaften fehle jedoch eine de-

mokratische Legitimation für die (Mit-)Ausübung staatlicher Gewalt970. Ne-

                                                 
967  Drittes Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen vom 27.9.1994 (GV. S. 846), zum weiteren Inhalt siehe WAHLERS, PersV 
1996, S. 97  

968 Nach der amtlichen Begründung im Regierungsentwurf soll der § 59 MBG Schl.-H. die 
Lücken in der Mitbestimmung schließen, die dadurch entstehen können, dass die Perso-
nalvertretungen nur mitbestimmmen können, wenn Beschäftigte innerhalb eines Ressorts 
betroffen sind. Für Maßnahmen, die ressortübergreifend geregelt werden, besteht keine 
mit Mitbestimmungsrechten ausgestattete Personalvertretung, LT-Drucks. 12/ 996, S. 119 
f. 

969 KISKER, PersV 1992, S. 32 
970  SCHENKE, PersV 1992, S. 304; KISKER, PersV 1992, S. 32 f.; Thiele, PersV 1993, S. 

103; Ders., S. 125 ff. 
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ben den Bestimmungen über die Personalratsmitbestimmung und dem 

Initiativrecht ist die Problematik der gewerkschaftlichen Mitbestimmung 

zentraler Gegenstand der verfassungsrechtlichen Bedenken der An-

tragsteller gewesen971. Die streitgegenständliche Vorschrift des § 59 MBG 

Sch.-H.972 regelt ebenso wie § 94 HHLPVG, § 81 Nds.LPVG sowie der 

mittlerweile aufgehobene § 86 RPLPVG, dass allgemeine Regelungen in 

Angelegenheiten, die der Mitbestimmung unterliegen und die über den 

Geschäftsbereich einer Behörde hinausgehen, zwischen den Spitzenor-

ganisationen der Gewerkschaften und der obersten Landesregierung zu 

vereinbaren sind. Die genannten Vorschriften wurden von großen Teilen in 

der Literatur und dem VerfGH RP unter Hinweis auf die mangelnde Be-

stimmtheit sowie wegen der den Gewerkschaften fehlenden demokrati-

schen Legitimation für verfassungswidrig erachtet973.  

 

So wurde der § 86 Abs. 1 RPLPVG vom VerfGH RP in seinem Urteil aus 

dem Jahre 1994 im wesentlichen deshalb für verfassungswidrig erklärt, 

weil dadurch die Koalitionen mit Aufgaben betraut würden, die materiell 

zum Zuständigkeitsbereich der Personalvertretungen gehörten974. Das 

Gericht hielt es für unzulässig, dass durch die geregelte Mitvereinba-

rungskompetenz eine Teilprivatisierung staatlicher Organisationsgewalt 

                                                 
971 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen II 2  b dd , III 1 d;  verfassungs-

rechtliche Bedenken werden auch geltend gemacht von SCHENKE, PersV 1992, S. 304 
(Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot); KISKER, PersV 1992, S. 32 f.; THIELE, 
PersV 1993, S. 103; a.A. PLANDER, Personalvertretungen..., S. 283 ff,.   

972 § 59 MBG Schl.-H. lautet wie folgt: 
 (1) Allgemeine Regelungen in Angelegenheiten, die nach § 51 der Mitbestimmung unter-

liegen und die über den Geschäftsbereich einer obersten Landesbehörde hinausgehen, 
sind zwischen den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und der zu-
ständigen obersten Landesbehörde zu  vereinbaren. 

 (2) Allgemeine Regelungen, die wegen ihrer Auswirkung auf das Gemeinwesen die Re-
gierungsverantwortlichkeit wesentlich berühren, insbesondere solche  

 1. in personellen Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten 
 2. in organisatorischen Angelegenheiten 
 3. in Angelegenheiten, die die Gestaltung von Lehrveranstaltungen im Rahmen des Vor-

bereitungsdienstes zum Inhalt haben 
 4. über die Auswahl von Lehrpersonen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes können 

durch die Landesregierung ganz oder teilweise aufgehoben werden. (vgl. auch § 81 
NiedsLPVG) 

973  SCHENKE, PersV 1992, S. 304; KISKER; PersV 1992, S. 32 f.; THIELE; PersV 1993, 
103; DERS., DÖD 1996, S. 125 ff. 

974 VerfGH RP, Urteil v. 18.04.1994, Aus den Gründen  IV 6 - 
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entstehe. Den Gewerkschaften fehle es zur Wahrnehmung der geregelten 

Kompetenzen an der personellen Legitimation.  

 

Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 24.05.1995 einen anderen 

Standpunkt vertreten und die einschlägigen Normen des Mitbestim-

mungsgesetzes Schleswig-Holstein für mit dem Grundgesetz vereinbar 

erklärt.  Es sei kein Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit zu er-

kennen, denn die Ausdehnung des Anwendungsbereichs allgemeiner 

Vereinbarungen nach § 59 MBG Schl.-H. auf koalitionsmäßig nicht ge-

bundene Beschäftigte finde ihre Rechtfertigung in der unmittelbaren Mit-

wirkung der dem Gemeinwohl und damit auch dem Interesse jedes Be-

schäftigten verpflichteten Staatsgewalt. Allgemeine Vereinbarungen zwi-

schen obersten Dienstbehörden und den Spitzenorganisationen der Ge-

werkschaften sind dann verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn 

die Regierung die Vereinbarung jederzeit ganz oder teilweise aufheben 

kann, sofern es ihr in Ausübung ihrer Regierungsverantwortung angezeigt 

erscheint.   

    

1.  TE I L N A H M E  D E R  G E W E R K S C H A F T E N  A N  D E R  AU S Ü B U N G    
    S T A A T L I C H E R  G E W A L T  
So wurde die Vorschrift des § 59 Abs. 1 MBG Schl.-H. vom Bundesverfas-

sungsgericht in verfassungskonformer Auslegung mit dem Grundgesetz 

für vereinbar erklärt975.  Die von den Antragstellern vorgetragene Auffas-

sung, durch § 59 Abs. 1 MBG Schl.-H. werde nicht demokratisch legiti-

mierten privaten Interessenvertretern Teilnahmerechte an der Ausübung 

staatlicher Gewalt zugesprochen976, hat sich das BVerfG nicht ange-

schlossen. Desweiteren haben die Kritiker bei Einschaltung der Spitzen-

                                                 
975 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen D III -; zustimmend: ILBERTZ, 

ZfPR 1995, S. 194; NEUMANN, PersR 1995, S. 454   
976 KISKER, PersV 1992, S. 33, SCHENKE; PersV 1992, S. 305; THIELE, DÖD 1996, S. 

126, der die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Punkt ablehnt, weil 
es nicht in die verfassungsrechtlich vorgegebene Systematik hinein passt, wenn eine vom 
bisher üblichen personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahren abweichende Ver-
einbarungsregelung in das Personalvertretungsrecht eingebaut wird, durch die Gewerk-



 

 

326

 

verbände der Gewerkschaften diesen die Legitimation abgesprochen, die 

Interessen aller öffentlicher Bediensteten zu vertreten977. Wesentlicher 

Gesichtspunkt für die verfassungskonforme Auslegung des § 59 MBG 

Schl.-H durch das Bundesverfassungsgericht war die Tatsache, dass dort 

in Abs. 2 ein Aufhebungsrecht der Landesregierung niedergelegt ist, das - 

anders als das Aufhebungsrecht bei Beschlüssen der Einigungsstelle - 

nicht fristgebunden ist, und so die Landesregierung in Ausübung ihrer Re-

gierungsverantwortung die getroffene Vereinbarung ganz oder teilweise 

aufheben kann978. Auch Angelegenheiten, die das Bundesverfassungsge-

richt der dritten Stufe zugeordnet hat, können Gegenstand einer Vereinba-

rung zwischen der zuständigen obersten Landesbehörde und den Spit-

zenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften sein, da der § 59 

Abs. 1 MBG Schl.-H. pauschal auf den § 51 MBG Schl.-H. verweist979. Die 

Landesregierung hat dann nach § 59 Abs. 2 MBG Schl.-H. die Möglichkeit 

der Aufhebung. Diese Verfahrensgestaltung überzeugt jedoch nicht in An-

betracht der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zum Letztent-

scheidungsrecht der obersten Dienststelle und der Feststellung, dass bei 

Maßnahmen, die schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben 

betreffen, allenfalls eine eingeschränkte Mitbestimmung in Betracht 

kommt980. Unklar ist, weshalb bei Vereinbarungen mit den Gewerkschaf-

ten ein Aufhebungsrecht der Landesregierung zur Herstellung der Regie-

rungsverantwortlichkeit genügt, wogegen dies bei der Personalratsmitbe-

stimmung verneint wird. Diese Unklarheit wird auch nicht durch den Hin-

weis den BVerfG beseitigt, dass es letztlich der obersten Landesbehörde 

                                                                                                                                      
schaften in der „Weisungspyramide“ eines Ministeriums einen Platz erhalten, weil sie als 
für die Ressortzuständigkeit ausfüllendes Organisationsprinzip ein Fremdkörper sind“.  

977 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen  A II 2 b dd -  
978 Im Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des niedersächsischen Personalvertre-

tungsgesetzes war in Art. 1 Nr. 21 geregelt, dass die Landesregierung allgemeine Rege-
lungen (§ 81 NiedsLPVG) jederzeit ganz und teilweise aufheben kann, wenn sie wegen 
ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regierungsver-
antwortung sind. 

979 Zum anderen ergibt sich diese Konsequenz daraus, dass in § 59 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MBG 
Schl.-H. Angelegenheiten benannt sind, in denen der Landesregierung ein Aufhebungs-
recht zugestanden wird, die das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in die dritte Stufe 
eingeordnet hat. 

980 So wohl auch PFOHL, ZBR 1996, S. 89 
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freistehe, eine Vereinbarung zu treffen, denn für das BVerfG ist dies nur 

ein nachrangiger Gesichtspunkt. Entscheidend ist aber nach Auffassung 

der VerfassungsrichterInnen die Möglichkeit der Landesregierung, sich 

jederzeit von der Vereinbarung lösen zu können, so dass ein dominieren-

der Einfluss der Exekutive auf das Zustandekommen und den Bestand der 

Regelung sichergestellt ist. 

 

2.  VE R S T O ß  G E G E N  D I E  N E G A T I V E  K O A L I T I O N S F R E I H E I T  
Zu untersuchen ist schließlich, ob durch die Möglichkeit von personalver-

tretungsrechtlichen Vereinbarungen der obersten Landesbehörde mit den 

Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nicht verfassungsgerichtliche 

Bedenken wegen Verletzung der negativen Koalitionsfreiheit resultie-

ren981. So berühren nach Meinung des VerfGH RP die Mitvereinbarungs-

kompetenzen der Gewerkschaften nach § 86 RPLPVG Aufgabenbereiche, 

die zum Zuständigkeitsbereich der Personalvertretung gehören. Kompe-

tenzträgerschaft und Kompetenzzuordnung seien damit in verfassungs-

rechtlich problematischer Weise getrennt. Das Grundrecht der negativen 

Koalitionsfreiheit ist nach herrschender Meinung durch Art. 9 Abs. 3 GG 

gewährleistet982. Der Schutzbereich der negativen Koalitionsfreiheit um-

fasst die Freiheit, sich keiner oder einer anderen, als der vertragsschlie-

ßenden Koalition anzuschließen. Nicht umfasst ist hingegen die Freiheit, 

nicht der Regelungsmacht einer fremden Koalition unterworfen zu wer-

den983. Durch die Regelung des § 59 MBG Schl.-H. wird kein unzulässiger 

Druck zum Eintritt in eine Gewerkschaft ausgeübt, so dass ein Verstoß 

gegen die negative Koalitionsfreiheit nicht zu erkennen ist. Die Ausdeh-

nung des Anwendungsbereiches allgemeiner Vereinbarungen auf koaliti-

onsmäßig nicht gebundene Beschäftigte findet nach Meinung des Gerichts 

ihre Rechtfertigung in der unmittelbaren Mitwirkung der dem Gemeinwohl 

und damit auch dem Interesse jedes einzelnen Beschäftigten verpflichte-

                                                 
981 So VerfGH RP Urteil v. 18.04.1994 - Aus den Gründen IV 6 ; PFOHL, ZBR 1996, S. 90; 

KISKER; PersV 1992, S. 32 f.; SCHENKE; PersV 1992, S. 304 
982 BVerfGE 50; 290 (367); BVerfGE 55; 7 (21); BVerfGE 64; 208 (213); BVerfGE 73; 261 

(270) 
983 BVerfGE 64; 208 (213 f.) 
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ten Staatsgewalt984. Das Bundesverfassungsgericht bestätigt hier seine 

Rechtsprechung zur Verfassungsgemäßheit des § 5 TVG985. Danach be-

darf die Ausdehnung der Tarifgebundenheit auf Außenseiter der zusätzli-

chen Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung ist durch die staatliche Mitwir-

kung am Zustandekommen der allgemeinverbindlichen Tarifnormen gege-

ben.    

 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG dürfen den Gewerkschaften im Be-

reich des Personalvertretungsrechts Aufgaben übertragen werden986. Ge-

rade diese Begründung ist in der Literatur auf Kritik gestoßen, da im Be-

reich des Beamtenrechts im Hinblick auf Art. 33 Abs. 5 GG die Beschäfti-

gungsbedingungen der Beamten nur durch Gesetz, Rechtsverordnung 

oder einseitige Anordnung des Dienststellenleiters, aber nicht durch Ver-

einbarungen mit den Gewerkschaften festgelegt werden dürfen987. Gemäß 

§ 73 Abs. 1 S. 1 iVm. § 75 Abs. 3 u. § 76 Abs. 2 BPersVG besteht die 

Möglichkeit, auch für die die Beamten betreffenden Beschäftigungsbedin-

gungen Dienstvereinbarungen abzuschließen. Die Regelung des § 59 

MBG Schl.-H. schließt dabei die Lücke, die durch das Fehlen einer über 

den Geschäftsbereich einer obersten Landesbehörde hinaus zuständigen 

Personalvertretung entstanden ist und betraut die Spitzenorganisation der 

Gewerkschaften mit der Kompetenz zum Abschluss von Vereinbarun-

gen988.    

 

Diese Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts sind Anlass von Kri-

tik gewesen, die u.a. damit begründet wurde, dass innerhalb des Be-

schlusses jeglicher Hinweis auf die Entscheidung des VerfGH Rheinland-

Pfalz fehlt989. Der VerfGH RP hatte bei Prüfung der Verfassungsmäßigkeit 

                                                 
984 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995,  - Aus den Gründen C III , ebenso Plander, Personal-

ver-tretungen, S.  296. 
985   BVerfGE 44; 322; BVerfG AP Nr. 17 zu § 5 TVG; BVerfG, NZA 1992, S. 125 
986 BVerfGE 19; 303 (312); BVerfGE 60; 162 (170) 
987 BECKER, RiA 1996, 66; PFOHL, ZBR 1996, S. 89; BIELER; ZBR 1995, S. 69  
988 PFOHL, ZBR 1996, S. 90 spricht von einer Art höherer Dienstvereinbarungen nach § 59 

MBG Schl-H., ebenso PLANDER, Personalvertretungen..., S. 286. 
989 THIELE, DÖD 1996, S. 125 
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des in Anlehnung an § 59 MBG Schl.-H. geschaffenen § 86 RPLPVG fest-

gestellt, dass es den gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen wegen der 

darin enthaltenen Teilprivatisierung der staatlichen Organisationsgewalt 

an der personellen demokratischen Legitimation fehle990. Zum anderen 

verweist der VerfGH RP darauf, dass die Personalvertretung alle Beschäf-

tigten der Dienststelle repräsentiert, während die Spitzenorganisationen 

der Gewerkschaften lediglich die übereinstimmenden Interessen der in 

ihnen organisierten Mitglieder vertreten. Ob eine ausdrückliche Bezug-

nahme auf diese Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht 

angezeigt gewesen wäre991, mag dahingestellt bleiben. Das Bundesver-

fassungsgericht hat in seiner Argumentation darauf abgestellt, in wieweit 

eine Einschränkung des Entscheidungsspielraums für die Ministerien vor-

liegt. Derartige Beschränkungen wurden wegen des jederzeit möglichen 

Aufhebungsrechts der Landesregierung sowie der Möglichkeit der Erklä-

rung des Scheiterns der Verhandlungen verbunden mit dem Recht allge-

meine Regelungen selbst zu erlassen, zu Recht verneint. Insofern steht 

für das BVerfG die verfahrensmäßige Ausgestaltung der Regelung des § 

59 MBG Schl.-H im Vordergrund, so dass weitere Ausführungen entbehr-

lich erschienen992.  

 

Nach Auffassung des BVerfG ist somit die mangelnde personelle demo-

kratische Legitimation der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften auf 

sachlich-inhaltlichem Legitimationsniveau kompensiert worden. Kompen-

sationsmöglichkeit war dabei die materiell und formell unbeschränkte Auf-

hebungsbefugnis der Landesregierung. Im Bereich der Personalratsmitbe-

stimmung der dritten Stufe hält das BVerfG dagegen eine Legitimations-

kompensation der mangelnden personellen demokratischen Legitimation 

der Personalräte durch eine inhaltlich-sachliche Legitimation als Kompen-

                                                 
990 VerfGH RP, Urteil v. 18.04.1994, - Aus den Gründen IV 6 - 
991 So wohl THIELE, DÖD 1996, S. 125 
992 Insbesondere dem Vorwurf des Verstoßes gegen rechtsstaatliche Prinzipien des durch 

Paritätserwägungen erfolgten Einflusses von Gruppeninteressen auf die Staatsgewalt, so 
THIELE, DÖD 1996, S. 125 braucht daher nicht nachgegangen werden, da durch die ver-
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sation nicht für möglich. Letztlich ist Ziel der demokratischen Legitimation, 

dass der effektive Einfluss des Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt 

sichergestellt ist. Die Realisierung dieser Zielsetzung wird gesichert durch 

ein uneingeschränktes Aufhebungsrecht der Verwaltung, um die man-

gelnde personelle demokratische Legitimation der Personalräte in sach-

lich-inhaltlicher Hinsicht auszugleichen. Sachliche Gründe dafür, warum 

dies nur im Rahmen des § 59 MBG Schl.-H. Geltung beanspruchen soll 

und nicht auch im Rahmen der Angelegenheiten der dritten Stufe, sind 

nicht ersichtlich. Es besteht nach § 59 Abs. 1 MBG Schl.-H. keine Ver-

pflichtung der obersten Landesbehörden in Verhandlung mit den Spitzen-

organisationen der Gewerkschaften zu treten, noch enthält § 59 Abs. 3 

MBG Schl.-H. einen Rechtsanspruch auf Verhandlungen. Vielmehr steht 

den Beteiligten frei, ob sie überhaupt Verhandlungen aufnehmen993. 

 

Durch die verfassungsgerichtliche Anerkennung des § 59 MBG Schl.-H. ist 

den Gewerkschaften ein großer Gestaltungsspielraum zu Schaffung von 

direkter Beteiligung geboten, der insbesondere bei Verwaltungsreformen 

Bedeutung erlangen kann994. Dabei wird vorgeschlagen die Akzeptanz der 

Aufhebung geschlossener Vereinbarungen durch die Anknüpfung an be-

stimmte formale Voraussetzung, wie z.B. eine Begründungspflicht, zu er-

höhen995. Wesentliches Kriterium des BVerfG für eine verfassungskonfor-

me Auslegung des § 59 MBG Schl.-H. war die uneingeschränkte Aufhe-

bungskompetenz durch die Landesregierung. Diese Kompetenz wird 

durch eine Begründungspflicht der Aufhebung aber nicht eingeschränkt. 

Gegen die Einführung einer Begründungspflicht für die Aufhebung einer 

Vereinbarung bestehen daher keine Bedenken.       

                                                                                                                                      
fahrensmäßige Ausgestaltung des § 59 MBG Schl.-H. eine Parität zwischen den Spitzen-
organisationen der Gewerkschaften und der obersten Landesbehörde nicht gegeben ist. 

993 OVG HH, Beschluss v. 19.12.1988 zu § 94 HHLPVG; FUHRMANN/ NEUMANN/ 
THORENZ, MBG Schl.-H. § 59 Rdnr. 6 

994 DOPATKA, KJ 1996, S. 238; EDINGER, PersR 1997, S. 246 
995   EDINGER, PersR 1997, S. 246 
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V I I .  M I T B E S T I M M U N G  I N  P E R S O N E L L E N  A N G E L E G E N h e i t e n  
Hinsichtlich der Frage der Mitbestimmung des Personalrates bei personel-

len Maßnahmen markiert der Beschluss des BVerfG einen Endpunkt der 

seit 1959 ergangenen verfassungsrechtlichen Rechtsprechung. Das Bun-

desverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 27.04.1959996 le-

diglich die personellen Angelegenheiten der Beamten der uneinge-

schränkten Mitbestimmung des Personalrates entzogen.  Demgegenüber 

sind nach dem Beschluss aus dem Jahre 1995 nach dem Wortlaut sämtli-

che personellen Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter 

der Mitbestimmung entzogen, soweit sie statusbegründenden Charakter 

haben. Die Kommentierung "Back to the fifties"997 ist insoweit unzutreffend 

als die Entscheidung zum MBG Schl.-H. die Möglichkeiten der Personal-

ratsmitbestimmung weiter einschränkt als die Entscheidung aus dem Jah-

re 1959. Das BVerfG hat allerdings in seiner Bremen-Entscheidung den 

Weg für die 1995-Entscheidung - zumindest hinsichtlich der personellen 

Angelegenheiten der Angestellten des öffentlichen Dienstes - vorberei-

tet998. Damals hat das Gericht festgestellt, dass trotz der Verflechtung von 

hoheitlicher und nicht hoheitlicher Verwaltung die Tätigkeit der Angestell-

ten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes regelmäßig geringeres politi-

sches Gewicht habe als die der Beamten, denn die dauernde Ausübung 

hoheitlicher Befugnisse soll in der Regel den Beamten (und nicht den An-

gestellten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes) übertragen wer-

den. Soweit jedoch von dieser Regel abgewichen werde, sei auch die Tä-

tigkeit der mit Hoheitsfunktionen betrauten Angestellten denen der Beam-

                                                 
996 BVerfGE 9; 268 (285), in der das BVerfG die Entwicklung durch folgende Ausführungen 

schon angedeutet hat: (...) Die Erwägung liegt nahe, ob nicht auch die Entscheidungsge-
walt über Personalangelegenheiten der Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Diens-
tes zum politischen Bereich gehört und ob es nicht ebenfalls gegen das Rechtsstaatsprin-
zip verstößt, solche Entscheidungen einem von der Regierung und Parlament unabhängi-
gen Ausschuß zu übertragen.(...)“. Das BVerfG hat dies jedoch verneint, weil die ständi-
ge Übertragung hoheitlicher Befugnisse im größeren Umfang auf Nichtbeamte verfas-
sungswidrig sei.   

997 So BLANKE, Die Mitbestimmung 1996, S. 6 
998 So PFOHL, ZBR 1996, S. 86; SACHS, Jus 1996, S. 844 
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ten gleichgestellt999. Zutreffend ist der Hinweis auf eine Rückbesinnung 

auf die fünfziger Jahre, wenn Bezug genommen wird auf das Sondervo-

tum der drei Mitglieder des Staatsgerichthofes der Freien Hansestadt 

Bremen im Verfahren zur Überprüfung des bremischen Landespersonal-

vertretungsgesetzes aus dem Jahre 19571000. Die drei Landesverfas-

sungsrichter erachteten die Entscheidungen über den Personalkörper ei-

nes politischen Gemeinwesens zu den Grundelementen der politischen 

Verantwortung. Folglich sei eine Regelung, die dem Senat die letzte Ent-

scheidung in Personalien nimmt und sie auf eine andere Stelle überträgt, 

verfassungswidrig1001.  

 

Die von der Literatur geäußerte Kritik bezüglich der Differenzierung der 

Beteiligung personeller Angelegenheiten der Beamten und der Angestell-

ten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes in den einzelnen Personalver-

tretungsgesetzen ist durch den Beschluss des Bundesverfasungsgerichts 

bestätigt worden. Gegenüber den Entscheidungen des Hessischen 

Staatsgerichthofes1002 und des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz 

verzichtet das BVerfG jedoch auf das Kriterium der Wesentlichkeit der 

Aufgabenwahrnehmung und behandelt alle personellen Maßnahmen von 

Beamten und Arbeitern/ Angestellten des öffentlichen Dienstes, die deren 

Rechtsstatus betreffen, gleich. Gerade dieser Verzicht auf Differenzierung 

                                                 
999 BVerfGE 9; 268 (284)  
1000 Sondervotum dreier Mitglieder des Staatsgerichthofes der Freien Hansestadt Bremen v. 

03.05.1957, ZBR 1957, S. 237; zustimmend: SCHNEIDER, ZBR 1957, S. 240 f. 
1001 Sondervotum dreier Mitglieder des Staatsgerichtshofes der Freien Hansestadt Bremen v.  

03.05.1957, ZBR 1957, S. 237 f. 
1002 Der Hessische Staatsgerichtshof hatte in seinem Urteil vom 30.04.1986 - ausgehend von 

den Ausführungen des BVerfG im Urteil zum bremischen Landespersonalvertretungs-
recht - unter Bezugnahme auf die von den Antragstellern vorgelegte Übersicht festge-
stellt, dass mindestens die Hälfte, wahrscheinlich sogar ein noch höherer Anteil der in 
den Vergütungsgruppen  I - Vb BAT eingruppierten Angestellten hoheitlich tätig ist. 
Schon ein Bruchteil von einem Zehntel der Bediensteten in vergleichbar verantwortlicher 
Stellung würde der StGH als nicht mehr als zu vernachlässigende Abweichung von der 
Regel ansehen, dass die hoheitliche Verwaltung von Beamten zu versehen ist, 
Hess.StGH, Urteil vom 30.04.1986, - Aus den Gründen B IV 2  b  -. Demgegenüber ist 
für das BVerfG in seinem Scheswig-Holstein-Beschluss die Bestellung der Amtsträger, 
also auch der Arbeiter des öffentlichen Dienstes, für die Erfüllung der Amtsaufgaben ge-
genüber dem Bürger von zentraler Bedeutung und damit stets eine Angelegenheit, die die 
Regierungsverantwortung wesentlich berührt. Das BVerfG verzichtet jedoch auf den 
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ist Anlass der Kritik geworden, die sich daran orientierte, dass das BVerfG 

auch personelle Maßnahmen, die für die Wahrnehmung des Amtsauftra-

ges von nur untergeordneter Bedeutung sind, wie z.B. die Einstellung ei-

ner Reinigungskraft, als erheblich für die Aufgabenerfüllung der öffentli-

chen Verwaltung betrachtet und eine Zuordnung in die dritte Stufe vorge-

nommen hat 1003. Denn auch Verfechter einer eingeschränkten Mitbe-

stimmung im öffentlichen Dienst betrachten das Gewicht der wahrzuneh-

menden Funktion als ausschlaggebend für die Personalratsmitbestim-

mung1004.   

 

Entgegen diesen nach Gewicht der Aufgabenerfüllung differenzierenden 

Auffassungen hat nach dem Beschluss des BVerfG vom 25.04.1995 die 

Bedeutsamkeit der Aufgabenerfüllung durch die Beamten, aber auch 

durch die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes nur unterge-

ordnete Bedeutung1005. Der Grund dieser mangelnden Differenzierung 

liegt darin, dass statusverändernde oder sonst in das "Grundverhältnis" 

eingreifende Maßnahmen solche seien, die unmittelbare Außenwirkung 

haben. Derartige Maßnahmen berühren den jeweils Betroffenen unmittel-

bar in seinen staatsbürgerlichen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 und 5 GG 

oder in seinen Grundrechten, insbesondere seinen Rechten auf Gleichbe-

handlung aus Art 3 GG. Sie hätten daher nicht nur zentrale Bedeutung für 

die Wahrnehmung des Amtsauftrages, sondern sie stellten selbst unmit-

telbare Ausführungen des Amtsauftrages dar1006. Die Einschränkungen 

                                                                                                                                      
Nachweis, ob und in welchem Umfang von den Arbeitern des öffentlichen Dienstes ho-
heitliche Aufgaben wahrgenommen werden.      

1003 PFOHL, ZBR 1996, S. 84, vgl. auch die  den gleichen Aspekt berücksichtigende Kritik 
Däublers an der Entscheidung des Hess.STGH, DÄUBLER, Gewerkschaftliche Praxis 
2/87, S. 12  

1004 Vgl. in soweit die Kritik von KÜBEL an dem Urteil des Hess.StGH v. 30.04.1986, Kübel 
will anknüfend an das Eingruppierungsmerkmal der selbständigen Aufgabenwahrneh-
mung der Vergütungsgruppe VI BAT, dort die Grenze der uneingeschränkte Personal-
ratsmitbestimmung ziehen. 

1005 BVerfG, Beschluss vom 24.05.1995, - Aus dem Gründen C II 1 B, a.A. wohl VON 
MUTIUS, Personalvertretungen, S. 1129, der jedoch zutreffend feststellt, dass das 
BVerfG eigentlich hätte differenzieren müssen zwischen Maßnahmen gegenüber solchen 
Angestellten und Arbeitern, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, und Maßnahmen ge-
genüber solchen Bediensteten, bei denen dies nicht der Fall ist.  

1006 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen  C II 1 b -  
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der Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten wird vom BVerfG da-

her primär mit den grundgesetzlich geschützten Individualrechten der Be-

schäftigten begründet. Hierbei könne ein Beschluss der Einigungsstelle 

daher nur empfehlenden Charakter haben.  

 

Diese Argumentation überzeugt indessen nicht. Das Bundesverfassungs-

gericht geht davon aus, das für die Zuordnung in die einzelnen Legitimati-

onsstufen das Maß an Bedeutsamkeit der jeweiligen Angelegenheit für die 

Wahrnehmung des Amtsauftrages bestimmend ist. Dazu passt allerdings 

nicht die pauschale Zuordnung aller personellen Angelegenheiten, die sta-

tusverändernd sind, in die dritte Stufe. Denn viele personellen Maßnah-

men bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben nur eine unterge-

ordnete Bedeutung für die Wahrnehmung des Amtsauftrages. Steht die 

Bedeutung von personellen Maßnahmen für die Wahrnehmung des Amts-

auftrages im Vordergrund, ist die vom rheinland-pfälzischen Verfassungs-

gerichtshof aufgezeigte Differenzierung nach der Bedeutung der von ei-

nem Beschäftigten zu erfüllende Aufgabe für das Gemeinwohl vorzuzie-

hen. Denn die Annahme, sämtliche personellen Entscheidungen mit sta-

tusverändernder Wirkung seien wesentlich für die Erfüllung des Amtsauf-

trages, ist kaum begründbar1007. Aufgrund der Logik der Entscheidung 

vom 4.5.1995 wäre es daher folgerichtig gewesen, auch bei personellen 

Maßnahmen danach zu differenzieren, ob es sich dabei um Beamte, An-

gestellte oder Arbeiter des öffentlichen Dienstes handelt, die mit selbstän-

digen Entscheidungsbefugnissen umfassteTätigkeiten ausüben oder nur 

Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung wahrnehmen1008. 

 

 

 

 

                                                 
1007  PFOHL, ZBR 1996, S. 84; ROB, Mitbestimmung im Staatsdienst..., S. 283 
1008  PFOHL, ZBR 1996, S. 84, führt als Beispiel für nur untergeordnete personelle Maßnah-

men die Einstellung einer Reinigungskraft oder eines Boten an; ebenso ROB, Mitbe-
stimmung im Staatsdienst..., S. 283 f. 
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VI I I .  AL L G E M E I N P O L T I S C H E S  M A N D A T  D E S  PE R S O N A L R A T E S  
Die Diskussion über die Frage, ob dem Personalrat auch ein allgemeinpo-

litisches Mandat zugebilligt werden kann, ist aufgrund der Formulierung 

des § 2 Abs. 4 MBG Sch.-H.1009 wieder belebt worden. K isker 1010 sieht 

es durch § 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. ermöglicht, dass der Personalrat seine 

Zustimmung zu den vom Dienststellenleiter vorgeschlagenen Maßnahmen 

auch mit allgemeinpolitischer Begründung verweigern kann. Dem Perso-

nalrat werde dadurch über seine eigentliche Funktion als sozialstaatliche 

Interessenvertretung hinaus ein allgemeinpolitisches Mandat erteilt. Dies 

stelle eine verfassungsrechtlich illegitime Ausweitung des Funktionsberei-

ches des Personalrates dar, so Kisker. Andere Autoren sehen in § 2 Abs. 

4 MBG Schl.-H. weder eine Erweiterung der Mitbestimmungsrechte noch 

die Erteilung eines allgemeinpolitischen Mandates1011. Zur Begründung 

wird u.a. auf den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens verwiesen, in 

dem der damalige Innenminister Prof. Dr. Bull deutlich zum Ausdruck ge-

bracht hat, dass durch den § 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. dem Personalrat nicht 

weitere Kompetenzen im Sinne von Mitbestimmungsrechten zugebilligt 

werden sollten1012. 

 

Die Vorschrift des § 2 Abs. 4 MBG Schl.-H., in der niedergelegt ist, dass 

Dienststelle und Personalrat bei ihren Entscheidungen das gesellschaftli-

che, wirtschaftliche und ökologische Umfeld zu berücksichtigen haben, ist 

vom Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 24.5.1995 verfas-

sungskonform ausgelegt und mit dem Grundgesetz für vereinbar erklärt 

worden. Dies ist gegen die Auffassung der Antragsteller geschehen, die in 

§ 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. die Erteilung eines allgemein politischen Manda-

                                                 
1009 §  2 Abs. 4 MBG Sch.-H. lautet wie folgt: 
 "Dienststelle und Personalrat haben bei ihren Entscheidungen das gesellschaftliche, wirt-

schaftliche und ökologische Umfeld zu berücksichtigen". 
1010 KISKER, PersV 1992, S. 6 u. 8 ff. 
1011 SCHUPPERT, PersR 1993, S. 17; BATTIS, RdA 1993, S. 130; FUHRMANN/ 

NEUMANN / THORENZ, Personalvertretungsrecht in Schleswig-Holstein, § 2  Anm. 6 
1012 LT-Plenarprotokoll 12/ 66, sowie zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens PLANDER,  

Personalvertretungen..., S. 159 
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tes an den Personalrat gesehen haben1013. Das Bundesverfassungsge-

richt hat festgestellt, dass ein allgemeinpolitisches Mandat gegen das 

Demokratieprinzip verstoßen würde, da es den Beschäftigten im öffentli-

chen Dienst über die Geltendmachung ihrer Beschäftigtenbelange hinaus 

gesteigerten Einfluss auf die Ausübung von Staatsgewalt einräume1014. 

Das Gericht legt den § 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. in verfassungskonformer 

Weise mit der Begründung aus, dass durch § 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. we-

der Initiativ- noch Ablehnungsrechte der Personalvertretung resultie-

ren1015. Bereits aus der Entstehungsgeschichte des MBG Schl.-H und der 

dazu einschlägigen Kommentierung wurde deutlich, dass der Schleswig-

Holsteinische Landesgesetzgeber keine weiteren Kompetenzen über die 

gesetzlich geregelten Beteiligungsrechte der Personalvertretung schaffen 

wollte1016. Unter Berücksichtigung dessen kann der Auffassung von I l -

ber tz nicht gefolgt werden, der die Befürchtung äußert, dass eine Rege-

lung wie die des § 2 Abs. 4 MBG Schl.-H. zu einer Anerkennung eines 

über den sozialpolitischen Schutzauftrag hinausgehenden allgemeinpoliti-

schen Mandats führt. Die Regelung des § 2 Abs. 4 ist vielmehr im Ge-

samtzusammenhang der §§ 42 Abs. 1 und 48 Abs. 1 S. 2  MBG Schl.-H. 

zu betrachten, bei denen eine ausdrückliche Eingrenzung der dem Perso-

nalrat zustehenden Rechte vorgenommen wurde. Da die Dienststellen an 

ihren gesetzlichen Behördenauftrag gebunden sind und die Personalrats-

zuständigkeit wiederum der Dienststellenzugehörigkeit folgt, ist mit den § 

2 Abs. 4 MBG Schl.-H. keine Zuständigkeitserweiterung für die Personal-

räte verbunden1017. So ist folgerichtig auch dem der Regelung im MBG 

Schl.-H. fast wortgleichen § 2 Abs. 2 BbgLPVG ebenfalls lediglich eine 

unverbindliche Wirkung zuzubilligen1018.  

                                                 
1013 BVerfG, Beschluss v. 24.05.195, - Aus den Gründen A III 1 e -;  SCHENKE, PersV 

1992, S. 295; KISKER, PersV 1992, S. 7 ff.; LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ 
GERHOLD/   SCHLATMANN, BPersVG § 95 Rdnr. 25 

1014 BVerfG, Beschluss v. 24.05.1995, - Aus den Gründen D II 1 - 
1015 Ebenso PLANDER, Personalvertretung..., S. 157 ff; BATTIS, RdA 1993, S. 130; 

SCHUPPERT, PersR 1993, S. 17 
1016 LT-Drucks. 12/ 996, S. 72; PLANDER, Personalvertretung..., S. 158ff.; BATTIS, RdA 

1993, S. 130; FUHRMANN/ NEUMANN/ THORENZ; MBG Schl.-H. § 2 Rdnr. 8  
1017 FUHRMANN/ NEUMANN/ THORENZ, MBG Schl.-H. § 2 Rdnr. 19 
1018 SCHROEDER-PRINTZEN, PersV 194, S. 194 
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IX .  BE T E I L I G U N G S K O N K U R R E N Z E N  
Keinerlei Aussagen sind dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

zum Problem der Konkurrenz von Beteiligungsrechten zu entnehmen. Ei-

ne Beteiligungskonkurrenz liegt dann vor, wenn eine beabsichtigte Maß-

nahme mehrere Beteiligungstatbestände erfüllt. Treffen dabei gleichartige 

Beteiligungsrechte aufeinander, so sind diese nebeneinander gegeben 

und in einem Verfahren geltend zu machen1019. Daran hat sich auch nach 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht geändert. Treffen 

jedoch verschiedenartige Beteiligungsrechte aufeinander, so war bisher 

wie folgt zu unterscheiden: 

• Die in den Personalvertretungsgesetzen geregelten Beteiligungs-

rechte sind grundsätzlich nebeneinander gegeben, so dass beim 

Zusammentreffen verschiedener Beteiligungsrechte der Personalrat 

in den in Betracht kommenden Beteiligungsverfahren zu beteiligen 

ist1020. 

• Dieser Grundsatz erfährt jedoch die Einschränkung, dass das 

schwächere Beteiligungsrecht Vorrang vor dem stärkeren Beteili-

gungsrecht hat, falls "der Landesgesetzgeber wegen der in der 

rahmenrechtlichen Vorschrift des § 104 Satz 3 Bundespersonalver-

tretungsgesetzes zum Ausdruck kommenden Grundsätze zur Wah-

rung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung nur diese schwächere 

Form der Beteiligung gewähren wollte".1021   

 

Soweit ersichtlich ist erstmalig und auch letztmalig in § 60e des 

HessLPVG 1984 die Beteiligungskonkurrenz positivrechtlich geregelt wor-

den. Der Hessische Landesanwalt hielt diese Bestimmung für verfas-

                                                 
1019 BALLERSTEDT/ SCHLEICHER/ FABER/ ECKINGER, BayLPVG Vorbm. zu Art. 75-

79, Rdnr. 25 
1020 BVerwG, Beschluss v. 22.06.1989, PersR 1989, S. 232; OVG Rheinland-Pfalz, Be-

schluss v. 04.10.1988, ZBR 1988, S. 182 
1021 So BALLERSTEDT/ SCHLEICHER/ FABER/ ECKINGER, BayLPVG Vorbm. zu Art 

75 - 79, Rdnr. 27; vgl. auch BVerwG, Beschluss v. 07.02.1980, PersV 1980, S. 238; 
BVerwG, Beschluss v. 10.03.1992, ZfPR 1992, S. 107, OVG Saarlouis, Beschluss v. 
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sungswidrig, weil durch sie beim Zusammentreffen stets die jeweils stärks-

te Form zum Zuge käme und im Falle einer uneingeschränkten Mitbe-

stimmung der Personalräte die Entscheidungsfreiheit der Regierung be-

einträchtigt würde. Der Hess.StGH hat den § 60e HessLPVG verfassungs-

rechtlich für unbedenklich erklärt, soweit nicht über die Beteiligungskon-

kurrenz diejenigen Angelegenheiten, die verfassungs-rechtlich nicht der 

uneingeschränkten Mitbestimmung unterworfen werden dürfen, dem  ver-

bindlichen Letztentscheid der Einigungsstelle unterlie-gen1022.  

 

X.  DE R  U N T E R L A S S U N G S A N S P R U C H  D E S  P E R S O N A L R A T E S  
Ebenso wichtig wie die Frage nach den konkreten Beteiligungsrechten des 

Personalrats ist die Frage nach der gerichtlichen Durchsetzung dieser 

Rechte, wenn die Dienststelle eine Maßnahme ohne Beteiligung des Per-

sonalrates durchführt. Damit im Zusammenhang stehend stellt sich das 

Problem, ob der Personalrat die Dienststelle durch einen gerichtlichen An-

trag verpflichten kann, eine ohne Beteiligung des Personalrats durchge-

führte Maßnahme zurückzunehmen. Die Forderungen nach effek-tivem 

Rechtsschutz sind in der Vergangenheit bereits oft erhoben wor-den1023, 

so dass fraglich ist, inwieweit die Aufnahme einer entsprechend § 23 Abs. 

3 BetrVG formulierten Regelung in die Personalvertretungsgesetze recht-

lich möglich ist. Entsprechende Vorschriften, die den Personalräten das 

Recht einräumen, die Unterlassung der Durchführung von Maßnahmen, 

die unter Verstoß gegen Beteiligungsrechte erfolgt sind, zu verlangen, 

sind weder im BPersVG noch in den LPersVGen normiert worden1024. Die 

ständiger Rspr. des BVerwG hat es mit dem Hinweis auf das Fehlen einer 

§ 23 Abs. 3, 101 BetrVG entsprechenden Vorschrift im BPersVG verneint, 

den Personalräten Unterlassungsansprüche zuzubilligen1025. Gegen diese 

                                                                                                                                      
26.06.1992, PersR 1993, S. 123, zur Kritik an der Rspr. SABOTTIG, Gewerkschaftliche 
Praxis 2/87, S. 29  

1022 Vgl. Hess.StGH, Urteil v. 30.04.1986, - Aus den Gründen IV 10 c - 
1023 BOSCH, PersR 1994, S. 455; DERS., PersR 1995, S. 273 
1024 S. § 111 Abs. 2 HessLPVG v. 25.02.1992 
1025 BVerwG, Beschluss v. 17.01.1968, ZBR 1968, 188, BVerwG, Beschluss v. 15.12.1978, 

PersV 1980, S. 145; BVerwG, Beschluss v. 23.09.192, PersR 1993; BVerwG, Beschluss 
v. 04.06.1993, PersR 1994, S. 18 
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Rechtsprechung wendet sich ein beachtlicher Teil der Literatur, der ver-

langt, dass effektiver Rechtsschutz es dem Personalrat ermöglichen müs-

se, den Dienststellenleiter daran zu hindern, Maßnahmen ohne die erfor-

derliche Beteiligung des Personalrates durchzuführen1026. Das BAG hat 

erst 1994 seine Rechtsprechung korrigiert und billigt den Betriebsräten 

nun auch unabhängig von § 23 Abs. 3 BetrVG Unterlassungsansprüche 

bei Verletzung von Mitbestimmungsrechten des § 87 Abs. 1 BetrVG. Ob in 

Anbetracht dieser Entscheidung eine Korrektur bezüglich des personalver-

tretungsrechtlichen Unterlassungsanspruchs erfolgen wird, bleibt abzu-

warten1027.   

 

Unter  verfassungsrechtlichen Aspekten hat bislang lediglich eine Über-

prüfung durch den Hess. StGH an hessischem Landesverfassungsrecht 

stattgefunden. Der Hess. StGH hat den damaligen § 92 Abs. 2 HessLPVG 

für verfassungsgemäß gehalten. § 58 Abs. 3 MGB Schl.-H. bestimmt, 

dass die Durchführung von Maßnahmen, die ohne die gesetzlich vorge-

schriebene Beteiligung oder unter einem Verstoß gegen wesentliche Ver-

fahrensvorschriften erfolgt sind, unzulässig sind1028. Maßnahmen, die ent-

gegen diesem Grundsatz durchgeführt worden sind, sind zurückzuneh-

men, soweit dem keine Rechtsvorschriften entgegenstehen. Das BVerfG 

hat § 58 MBG Schl.-H. für mit der Verfassung unvereinbar erklärt, jedoch 

nur im Zusammenwirken mit den §§ 51, 52 iVm. §§ 53-55 MBG Schl.-H.. 

argumentum a contrario folgt, dass für sich gesehen, gegen eine gesetzli-

che Regelung wie die des § 58 MBG Schl.-H. keine verfassungsrechtli-

chen Bedenken bestehen1029. Demgegenüber vertritt P foh l  mit Hinweis 

auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz die 

Auffassung, die Gewährung negatorischer Ansprüche für den Personalrat, 

                                                 
1026 GRABENDORFF/ WINDSCHEID/ ILBERTZ/ WIDMAIER, BPersVG § 83 Rdnr. 25; 

BOSCH, S. 273 f.; SABOTTIG, PersR 1986, S. 229; a.A. LORENZEN/ SCHMITT/ 
ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG, § 69 Rdnr. 65 ff.  

1027 vgl. BOSCH, PersR 1995, S. 275; KOSSENS, PersV 1996, 234, die eine Rechtspre-
chungsänderung durch das Bundesverwaltungsgericht für konsequent erachten. 

1028 Ähnliche Regelungen enthalten § 74 Abs. 3 BbgLPVG; § 67 Abs. 3 MVLPVG; § 63 
NiedsLPVG; § 74 Abs. 1 RPLPVG, § 69 Abs. 10 ThürLPVG  

1029 so  NEUMANN, PersR 1995, S. 454 
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wie in § 58 Abs. 3 MBG Schl.-H. sei wegen der unteilbaren Organisations-

gewalt des Hoheitsträgers verfassungsrechtlich unzulässig1030. Dieser Auf-

fassung kann nach den ausdrücklichen Ausführungen, des VerfGH Rhein-

land-Pfalz jedoch nicht gefolgt werden. Das Gericht hat die Regelung des 

§ 74 Abs. 1 RPLPVG lediglich im Zusammenspiel mit anderen Vorschrif-

ten für verfassungswidrig erklärt, und ferner erläutert, dass nicht jede der 

bedenklichen Vorschriften  von Verfassung wegen zu verwerfen wäre1031. 

 

XI .  Überwachungspf l icht  des  Gesetzgebers  
Nach Auffassung des BVerfG liegt dem Grundgesetz kein bestimmtes 

Mitbestimmungsmodell der Personalratsbeteiligung zugrunde. Der 

Schleswig- Holsteinische Landesgesetzgeber ist vom Bundesverfas-

sungsgericht aber verpflichtet worden, solche Verfahrensvorschriften zu 

schaffen, die gewährleisten, dass die Dienststellen ihren Amtsauftrag zü-

gig und ohne wesentliche Erschwerungen ausführen können1032. Der Ge-

setzgeber habe zu beobachten, welche Auswirkungen die bei der Beteili-

gung von Personalratsvertretungen einzuhaltenden Verfahrensregelungen 

auf die zügige Verwirklichung des Amtsauftrages haben und korrigierend 

einzuschreiten, wenn sich wesentliche Erschwerungen ergeben. Die 

Wahrnehmung von effektiver Verantwortung müsse sichergestellt werden. 

Der Gesetzgeber dürfe die verantwortlichen Amtsträger nicht in eine Lage 

bringen, in der sie gebotene Maßnahmen, die sie für die zielgerichtete 

Herstellung der Bedingungen einer ordnungsgemäßen Amtsführung für 

notwendig hielten, nur um den Preis von Zugeständnissen durchsetzen 

könnten. Das BVerfG folgt hier der Auffassung der Antragsteller, dass Ver-

fahrensregeln notwendig sind, um das Letztentscheidungsrecht der Ver-

waltung zu gewähr-leisten. Nicht gefolgt ist das BVerfG aber der Meinung 

der Antragsteller, die im Schleswig-Holsteinischen Mitbestimmungsgesetz 

vorgesehenen Fristen des Beteiligungsverfahrens seien verfassungswid-

rig, weil das ihm vorausgehende Beteiligungs- und Einigungsverfahren 

                                                 
1030 PFOHL, ZBR 1996, S. 89 
1031 StGH RP, Urteil v. 18.04.1994, - Aus den Gründen III 3 - 
1032  BVerfG, Beschluss vom 24.05.1995, - Aus den Gründen E -  
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zeitaufwendig und lästig sei und daher ein nicht hinzunehmender Anpas-

sungsdruck auf die Verwaltung ausgeübt werde1033. Vielmehr hält das Ge-

richt die Fristen und deren Abkürzungsmöglichkeiten gemäß §§ 52 Abs. 2 

S. 4, Abs. 4 S. 3, Abs. 6 S. 3 und Abs. 7 MBG Schl.-H. sowie die Möglich-

keit von vorläufigen Maßnahmen und Eilmaßnahmen für ausreichend, um 

die wirksame Erfüllung des Amtsauftrages zu gewährleisten1034.  

 

Richtig ist, dass die Verfahrensregeln nicht zu einem Hindernis für die 

Aufgabenerfüllung der Verwaltung werden dürfen. Problematisch erscheint 

jedoch die Auffassung, dass die Ausgestaltung der Verfahrensvorschriften 

für die Entscheidung ausschlaggebend ist, inwieweit der Personalvertre-

tung durch die Legislative Anhörungs-, Mitwirkungs- oder Mitbestim-

mungsrechte zugebilligt werden dürfen1035. Dabei wird vertreten, dass bei 

von der Dienststelle beabsichtigten Eilmaßnahmen, wie z.B. bei außeror-

dentlichen Kündigungen von Arbeitsverhältnissen, lediglich ein Anhö-

rungsrecht gewährt werden dürfe1036. Das BPersVG und die meisten Lan-

                                                 
1033  Antragsschrift v. 22.02.1992, S. 71 Rdnr. 159 ff.,KÜBEL, PersV 1987, S. 222 f.; vgl. 

auch MANSSEN, LKV 1997, S. 5 f., der den Ablauf des Mitbestimmungsverfahren nach 
dem MVLPVG wie folgt darstellt. 

 (1) Unterrichtung des Personalrates von einer beabsichtigten Maßnahme und Antrag auf 
Zustimmung  (§ 62 Abs. 2 S. 1 MVLPVG) 

 (2)  Verlangen des PR nach Begründung (§ 62 Abs. 2 Nr. S MVLPVG) 
 (3)  Innerhalb von zehn Tagen Verweigerung der Zustimmung und Mitteilung an den 

Leiter der Dienststelle (§ 62 Abs. 2 S. 3 MVLPVG) 
 (4) Gegebenenfalls Anhörung von Beschäftigten (§ 62 Abs. 2 S. 6 MVLPVG) 
 (5) Innerhalb von zehn Tagen Vorlage an die übergeordnete Dienststelle, bei der eine 

Stufenvertretung besteht (§ 62 Abs. 3 S. 1 MVLPVG) 
 (6) Unverzügliche Unterrichtung der Stufenvertretung durch den Leiter der übergeordne-

ten Dienststelle und Antrag auf Zustimmung (§ 62 Abs. 3 S. 2 MVLPVG) 
 (7) Verweigerung der Zustimmung durch den Personalrat und Mitteilung des Beschlusses 

innerhalb von zehn Arbeitstagen (§ 62 Abs. 3 S. 3 iVm Abs. 2 S. 3 MVLPVG) 
 (8) Anrufung der nächsten übergeordneten Dienststelle innerhalb von zehn Arbeitstagen 

(§ 62 Abs. 4 S. 1 MVLPVG) 
 (9) Beteiligung des Hauptpersonalrates durch die oberste Dienstbehörde (§ 62 Abs. 4 S. 2 

MVLPVG) 
 (10) Verweigerung der Zustimmung durch den Hauptpersonalrat innerhalb von zehn 

Tagen (§ 62 Abs. 4 S. 3 iVm. Abs. 2 S. 3 MVLPVG) 
 (11) Anrufung der Einigungsstelle innerhalb von zehn Arbeitstagen (§ 62 Abs. 5 

MVLPVG) 
 (12) Entscheidung der Einigungsstelle (§ 64 Abs. 2 u. 3 MVLPVG) 
1034  BVerfG, Urteil v. 24.05.1995, - Aus den Gründen E - 
1035  So RICHTER, RiA  1996, S. 217 
1036  RICHTER, RiA 1996, S. 217 
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despersonalvertretungsgesetze gewähren dem Personalrat bereits in der 

geltenden Fassung lediglich ein Anhörungsrecht1037. 

 

Kritikwürdig ist jedoch, dass das Bundesverfassungsgericht die Beobach-

tungspflicht des Gesetzgebers nur in Richtung der Sicherung des Amts-

auftrages fixiert hat. Dies ist unter dem Aspekt der Verantwortungsgrenze 

konsequent. Inkonsequent ist es aber, wenn von der Schutzzweckgrenze 

als der, die Mitbestimmung der Beschäftigten bestimmenden Grenze aus-

gegangen wird. So ordnet das BVerfG den Mitbestimmungstatbestand des 

§ 75 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG (Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl 

der Wohnung beschränken) pauschal durch den Hinweis auf alle Tatbe-

stände des § 75 Abs. 1 BPersVG der dritten Stufe zu. Die Vorschrift des § 

75 Abs. 1 BPersVG ist jedoch faktisch bedeutungslos. Sie hat in der Pra-

xis noch zu keinem Anwendungsfall im Stufenverfahren nach § 69 Abs. 3 

BPersVG geführt1038. Unter Berücksichtung der Schutzzweckgrenze muss 

das Ergebnis der Beobachtung durch den Gesetzgeber, dass bislang in 

keinem einzigen Fall die Verantwortungsgrenze auch nur tangiert, im Um-

kehrschluss auch zu die Mitbestimmung des Personalrats erweiterten Vor-

schriften führen können.        

 

Bemerkenswert ist auch, dass das BVerfG zwar eine zukünftige Beobach-

tungspflicht des Gesetzgebers statuiert, seinen eigenen Beschluss vom 

24.5.1995 jedoch nicht auf empirische Daten stützt, die auf eine Beein-

trächtigung der Wahrnehmung des Auftrages in den Verwaltungen in 

Schleswig-Holstein hindeuten. U.a. deshalb waren die Beteiligten auf An-

tragsstellerseite im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht hinsicht-

lich der Erfolgsausichten des Normenkontrollverfahrens mehr als zurück-

haltend. Denn konkrete Negativerfahrungen der Dienststellen, d.h. die 

                                                 
1037  Vgl. § 79 Abs. 3 BPersVG; § 77 Abs. 3 BWLPVG; Art. 77 Abs. 3 BayLPVG; § 87 Abs. 

3 HHLPVG; § 77 Abs. 4 HessLPVG; § 72 a Abs. 2, 4, 6 NRWLPVG; § 82 Abs. 3 
RPLPVG; § 80 Abs. 3 SaarLPVG; § 73 Abs. 3 SachLPVG; § 67 Abs. 2 SALPVG; § 77 
Abs. 3 ThürLPVG 

1038  LORENZEN/ SCHMITT/ ETZEL/ GERHOLD/ SCHLATMANN, BPersVG § 75 Rdnr. 
77a 
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mangelnde oder zeitlich unvertretbare Verzögerung von beabsichtigten 

Maßnahmen von Dienststellen in Schleswig-Holstein waren den An-

tragstellern nicht bekannt.   

 

Des weiteren wird für eilbedürftige Maßnahmen, die der Mitbestimmung 

des Personalrates unterliegen und deren Auswirkungen auf die Beschäf-

tigten gering und von kurzer Dauer sind, ein besonderes endgültiges Ent-

scheidungsrecht der Verwaltung gefordert1039. Bei all diesen Forderungen 

sind die bisher schon im BPersVG und den LPVG festgelegten Fristver-

kürzungs- und Eilentscheidungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. So 

kann innerhalb des Beteiligungsverfahrens nach dem MVLPVG gemäß § 

62 Abs. 2 S. 4 in dringenden Fällen die Frist für die Stellungnahme des 

Personalrates von zehn auf fünf Tage herabgesetzt werden1040. Ebenso 

wie § 52 Abs. 8-10 MGB Schl.-H. räumen die meisten Personalvertre-

tungsgesetze der Verwaltung das Recht zu Eilentscheidungen ein1041. § 

52 Abs. 8-10 Schl.-H. MBG u. § 61 Abs. 10 BbgLPVG ermöglichen in grö-

ßerem Umfang vorläufige Maßnahmen als die anderen LPVG. So unter-

scheidet das  Schleswig-Holsteinische Mitbestimmungsgesetz Maßnah-

men, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden (Abs. 8); eil-

bedürftige Maßnahmen, wenn ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten 

kurz und von geringer Dauer sind und der mit ihnen bezweckte Erfolg an-

derenfalls nicht eintreten würde (Abs. 9); und eilbedürftige Maßnahmen, 

die die künstlerische Betätigung sowie Darbietung und Verbreitung eines 

Kunstwerks unmittelbar berühren (Abs. 10).   

                                                 
1039  RICHTER, RiA, S. 217; ALBERS, PersR 1995, S. 505 
1040 Fristverkürzungsmöglichkeiten sehen auch vor: § 69 Abs. 2 S. 4 BPersVG; § 69 Abs. 2 S. 

3 BWLPVG; Art. 70 Abs. 2 S. 4 BayLPVG(eine Woche); § 61 Abs. 3 S. 4 BbgLPVG 
(drei Arbeitstage); § 79 Abs. 2 S. 3 HHLPVG (eine Woche); § 69 Abs. 2 S. 3 HessLPVG 
(eine Woche); § 74 Abs. 2 S. 5 RPLPVG (sechs Werktage); § 73 Abs. 2 S. 4 SaarLPVG 
(drei Arbeitstage); § 79 Abs. 2 S. 4 SachsLPVG (drei Arbeitstage); § 61 Abs. 3 S. 4 
SALPVG (eine Woche); § 69 Abs. 2 S. 8 ThürLPVG    

1041 § 69 Abs. 5 BPersVG; § 69 Abs. 5 BWLPVG; Art. 70 Abs. 7 BayLPVG; § 84 Abs. 4 
BlnBLPVG (Eilmaßnahmen nur für Maßnahmen, die der Mitwirkung unterliegen); § 61 
Abs. 9 u. 10 BbgLPVG (Endgültige Entscheidung möglich, wenn die Auswirkung auf die 
Beschäftigten gering und von kurzer Dauer sind und der mit ihnen bezweckte Erfolg an-
derenfalls nicht eintreten kann); § 82 HHLPVG; § 73 HessLPVG; § 62 Abs. 9 
MVLPVG; § 74 NiedsLPVG; § 66 Abs. 8 NRWLPVG; § 74 Abs. 6 RPLPVG; § 73 Abs. 
7 SaarLPVG; § 79 Abs. 5 SachsLPVG; § 61 Abs. 5 SALPVG; § 69 Abs. 11 ThürLPVG. 
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Bis auf das Brandenburgische Landespersonalvertretungsgesetz gewäh-

ren die anderen LPVG dem Leiter der Dienststelle im Vergleich zum MBG 

Schl.-H. "nur" das Recht, vorläufige Maßnahmen zu treffen, die der Natur 

der Sache nach keinen Aufschub dulden1042. Zu untersuchen ist, ob das 

Fehlen einer der Schleswig-Holsteinischen Regelung entsprechenden 

Vorschrift in den anderen LPVG die wirksame Aufgabenerfüllung durch die 

Verwaltung in Frage stellt. Der Beschluss des BVerfG ist in dieser Frage 

unergiebig, da nur konkret Bezug genommen wurde auf die Regelungen 

des MBG Schl.-H. und ein Mindestmaß an bestimmten Verfahrensvor-

schriften nicht gefordert wurde. Aus der Verpflichtung des Gesetzgebers 

zur Beobachtung der Auswirkungen, die die einzuhaltenden Verfahrensre-

gelungen auf die zügige Verwirklichung des Amtsauftrages haben, folgt 

jedoch, dass: 

- ein bestimmtes Mindestmaß an Eilentscheidungskompetenzen vorläufi-

ger oder endgültiger Art nicht gefordert ist.  

- das Argument des Anpassungsdruckes unter Hinweis auf die theoretisch 

durchzuführenden Verfahrensschritte nicht ausreicht um eine Verfahrens-

änderung zu rechtfertigen. 

- allein die Realität des Mitbestimmungsverfahrens und dessen Auswir-

kung auf Erfüllung des Amtsauftrages entscheidend ist.  

 

Empirische Daten für die Annahme eines Anpassungsdrucks auf die Ver-

waltung durch den Verfahrensablauf liegen nicht vor. Die von Kübel  aus 

seiner eigenen Praxis berichteten Erfahrungen lassen sich nicht verallge-

meinern1043. Die Erfahrungen mit dem bremischen Landespersonalvertre-

tungsgesetz sind geprägt von einer "bewährten Zusammenarbeit mit dem 

                                                 
1042 Ebenda 
1043 KÜBEL; PersV 1987, S. 223, Fn. 91; der berichtetet, dass während seiner Verwaltungstä-

tigkeit in vier Fällen Einstellungsvorgänge abgebrochen werden mussten, weil die Be-
werber wegen der Dauer des Stufenverfahrens nicht mehr zur Verfügung standen. In den 
Beschreibungen von Kübel finden sich jedoch keine Hinweise darauf, dass trotz des Ab-
bruchs der konkreten Einstellungsvorgänge nicht doch ein geeigneter und qualifizierter 
Bewerber gefunden wurde. Allein der Abbruch eines von mehreren Auswahlverfahren 
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Gesamtpersonalrat, den örtlichen Personalräten und den Gewerkschaf-

ten“1044.  Nach der Formulierung in dem Beschluss des BVerfG sollen die 

Verfahrensvorschriften gewährleisten, dass die Dienststelle die für die 

wirksame Erfüllung des Amtsauftrages erforderlichen organisatorischen 

und sonstigen innerdienstlichen Bedingungen zeitgerecht schaffen kann. 

Letztlich entscheidend für die Ausgestaltung der Verfahrensvorschriften ist 

die Abwägung der Interessen von Dienststelle und Personalvertretung. 

Neben der verfahrensmäßigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch 

die Behörde bedarf es Regelungen, die auch zu Konsenslösungen nicht 

bereite Dienststellenleiter veranlassen, sich um Verständigung zu bemü-

hen. Das erst genannte Ziel ist durch die Möglichkeit von vorläufigen Maß-

nahmen sichergestellt. 

   

Daher genügen die Vorschriften über die Möglichkeiten vorläufiger Maß-

nahmen der Personalvertretungsgesetze den Anforderungen, die das 

BVerfG an die Ausgestaltung des Mitbestimmungsverfahrens gestellt 

hat1045. Ein eventueller Novellierungsbedarf kann sich nur insoweit erge-

ben als empirisch belegbare Tatsachen bestätigen, dass die Verwaltung 

aufgrund der Verfahrensvorschriften gehindert war, ihre Aufgaben zeitge-

recht zu erfüllen. Sollten solche Ergebnisse vorliegen, müssten die Grün-

de des Konsensscheiterns sorgfältig untersucht werden, da allein die er-

gebnislose Durchführung des Mitbestimmungsverfahrens keine Rück-

schlüsse auf die Einigungsbemühungen der Personalvertretung zulässt.  

                                                                                                                                      
rechtfertigt keineswegs die Annahme die Dienststelle könne nicht zeitgerecht ihre Aufga-
ben erfüllen.  

1044 So der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion/ Bremen in einem Schreiben v. 
22.04.1991; vgl. auch Schleswig-Holstein LT-Protk. 12/ 66 S. 3985; SCHUPPERT, 
PersR 1993, S. 19; BRYDE; PersR 1994, S. 9 

1045 So auch VON MUTIUS/ DEMUTH; S. 62 "Formulierungsvorschläge für eine den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen genügende Novellierung des Bremischen Personal-
vertretungsgesetzes“. 
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SC H L U S S B E M E R K U N G E N :  
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.5.1995 begrenzt in 

erheblichem Umfang die Mitbestimmung der Personalvertretung im öffent-

lichen Dienst. In seiner Begründung überzeugt der Beschluss unter meh-

reren Gesichtspunkten nicht. Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet 

den Gesetzgeber zu prüfen, inwieweit Verfahrensvorschriften die Wahr-

nehmung des Amtsauftrages beinträchtigen und gegebenenfalls Abhilfe zu 

leisten. Im krassen Gegensatz hierzu steht, dass vom Gericht keinerlei 

empirisches Material zur Feststellung der Behinderung der Wahrnehmung 

des Amtsauftrages als Grundlage der Entscheidung herangezogen wurde.  

 

Die Mitbestimmung innerhalb des öffentlichen Dienstes ist nach Auffas-

sung des Bundesverfassungsgerichts begrenzt durch die Schutzzweck-

grenze und die Verantwortungsgrenze. Im Rahmen der exemplarischen 

Zuordnung einzelner Beteiligungstatbestände berücksichtigt das BVerfG 

aber fast ausschließlich die Verantwortungsgrenze als Maßstab für Um-

fang und Grenzen der Personalratsbeteiligung. Auch die Zuordnung der 

vom BVerfG exemplarisch genannten Tatbestände des Bundespersonal-

vertretungsgesetzes in die einzelnen Legitimationsstufen ist nicht wider-

spruchsfrei. Dies erschwert die praktische Umsetzung des Beschlusses, 

eröffnet aber gleichzeitig Spielräume für den Gesetzgeber zur Ausfüllung 

dieser Widersprüche.  

 

Im Hinblick auf die zu erfolgende Einordnung der Mitbestimmungstatbe-

stände lässt sich feststellen, dass der gesetzgeberische Gestaltungsspiel-

raum wegen der mangelnden Bindungswirkung für andere als den 

Schleswig-Holsteinischen Landesgesetzgeber nicht eingeschränkt ist. Die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben in den einzelnen Bundesländern geben 

zusätzlichen Handlungsspielraum für landespezifische Regelungen des 

Personalvertretungsrechts. Die konkreten Subsumtionsvorgaben des 

BVerfG beinhalten zwar die Chance auf eine Vereinheitlichung der unter-
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schiedlichen Beteiligungsrechte der Personalvertretungen auf Länderebe-

ne, schränken aber gleichzeitig wegen der Gefahr der verfassungsrechtli-

chen Unzulässigkeit den Gestaltungsspielraum der Länder ein. Entgegen 

seiner selbst aufgestellten "je-desto-Formel" hat das BVerfG bei der Stu-

fenzuordnung lediglich auf die Bedeutung einezelner Maßnahmen für die 

Wahrnehmung des Amtsauftrages abgestellt, aber eine Würdigung der 

Beschäftigteninteressen unterlassen. 

 

Die Entscheidung des BVerfG hat zudem zur Folge, dass in zahlreichen 

Fällen der gesetzgeberische Wille, die Individualinteressen zu schützen 

und deren Rechte zu erweitern, Einbußen der kollektivrechtlichen Beteili-

gungsbefugnisse zur Folge hat. So schlägt z.B. die Stärkung der Individu-

alinteressen durch § 10 AÜG nach der Logik des BVerfG mitbestimmungs-

rechtlich in eine Abschwächung der Mitbestimmungsmöglichkeit des Per-

sonalrats um. Ein solches Resultat kann nicht überzeugen, denn die Stär-

kung der Interessen der Beschäftigten wird nicht nur durch eine Erweite-

rung ihrer Individualrechte, sondern insbesondere auch durch eine  Stär-

kung ihrer kollektiven Interessenvertretung, hier der Personalvertretung, 

erzielt. Der Gesetzgeber steht somit vor der kaum lösbaren Aufgabe, im 

Rahmen einer für notwendig erachteten Erweiterung des individuellen Be-

schäftigtenschutzes nicht gleichzeitig die kollektivrechtlichen Beteili-

gungsmöglichkeiten des Personalrats einzuschränken.   

 

Gesetzgeberische Spielräume für die Personalvertretungsrechtsgesetzge-

ber ergeben sich auch nach dem Beschluss des BVerfG vom 24.5.1995 

wegen der eingeschränkten Bindungswirkung des Beschlusses des 

BVerfG, der mangelnden Ausführungen desselben zur verfassungsrechtli-

chen Verortung der Personalvertretungen, der unterschiedlichen Ausprä-

gung der Mitbestimmung in den Landesverfassungen und der einge-

schränkten Berücksichtigung der Beschäftigteninteressen innerhalb des 

Stufensystems. Gerade das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Sachsen 

vom 22.2.2001 eröffnet durch die vorgenommene Grundrechtsprüfung und 
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die damit vorgenommene Abkehr vom Demokratieprinzip als dem allein 

bestimmender Maßstab für die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst ge-

setzgeberische Spielräume. 

 

Aus diesem Grund besteht für den Bund und die Länder ein nicht uner-

heblicher Freiraum, um die verfassungsrechtlichen Vorgaben des BVerfG 

umzusetzen und ohne eine bloße Subsumtion der Vorgaben des Gerichts 

zu betreiben. Den auch noch nach dem Beschluss des BVerfG möglichen 

Prozess der Erweiterung der Personalratsbeteiligung veranschaulicht die 

Einführung des § 76 Abs. 2 Nr. 10 BPersVG im Jahre 1994. Soweit 

grundgesetzliche oder landesverfassungsrechtliche Verbürgerungen zu-

gunsten der Beschäftigteninteressen bestehen oder – wie im Falle der 

Förderung der Gleichberechtigung – neu eingefügt werden, bestehen 

auch nach dem Beschluss des BVerfG vom 24.5.1995 Möglichkeiten der 

Neujustierung personalvertretungsrechtlicher Mitbestimmung.  


